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Datum umer
des Gesetzes Inhalt Seiten

rc. E *

915 1 «
2. Januar Bekanntmachung, betr. Änderung der Anlage 4

% zur Eisenbahn=Verkehrsordnung s 2 6—1.
4. — AllerhöchstesHandschreiben 1 1. 1—4.
5. — Königliche Verordnungüber denAbschuß vonRot=

wild, Rehwild undHasen T 2 5—6.
19. — —Bekanntmachung,Einschränkung der Staats=

g ausgaben währenddes Krieges 3 9.
20. — Königliche Verordnungüber die Gebühren für die

. Verleihung des Hoftitels Ihrer Majestät ·
der Königin oder eines Prinzen-Hoftitels 5 13—14.

21. — Bekanntmachung,betr. vorübergehende Einfuhr=
erleichterungen für frisches Fett und Fest=

. setzung einer Untersuchungsgebühr 6 15—16
22. — Bekanntmachung, betr. Änderung der Anlage (?

zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 4 11—12
3. Febrnar Bekanntmachung,die Postordnung fürdas Deutsche

#r Reich vom 20.März 1900 betr. ; 6 16-—18
7. — Bekanntmachung, betr. Änderung der Anlage '

zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 7 19—20
9. — #Bekanntmachung,betr. Änderung der Anlage ('

s zur Eisenbahn-Verkehrsordnung 8 21—22.
9. — Bekanntmachungüber den Vollzug des Vieh=

Seuchengesetzes 9 23—21.
16. — Bekanntmachung, die Änderung der Anstellungs= «

grundsätze für Militäranwärter betr. 10 25—26.
24. — " Bekanntmachung,die Auflösung der Neubau= - «

inspektion Hammelburg betr. 11 , 27.
1
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

2c. Blattes
1913.

26. Februar BekanntmachungüberAuflösung und anderweitige 1
Organisation von Forstdienststellen 11 28.

2. März Bekanntmachung,betr. Änderung der Anlage C
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 12 29—30

10. — Bekanntmachung,Änderung derGemeindebezirke 1
Edeldorf und Weiden betr. 11 33.

16. — Bekanntmachung,betr. Auderung der Anlage !#
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 13 31—32.

20. — Bekanntmachung,Auflösung einer Forstdienst=
stelle betr. 11 ; 34.

23. — Bekanntmachung,die Postordnungfür das Deutsche
Reich vom 20.März 1900 betr. 11 34—35.

1.April KöniglicheVerordnung,dieMitwirkung derForst=
und Jagdschutzbeamten bei Fahndung auf q
entwichene Kriegsgefangene betr. « 15 37.

9. — Bekanntmachung,betr. Änderung des Militär= «
tarifs für Eisenbahnen 16 39—40.

22. — Bekanntmachung,Auflösung und anderweitige
Organisation von Forstdienststellen betr. 1— 17 42.

24. — KöniglicheVerordnung über dieRechte der Hilfs=
Ü wachtmänner bei der überwachung der
— Kriegsgefangenen 17 1 41.

29. — Königliche Verordnung, die Orgauisation und den T
Wirkungskreis der Bergbehörden, hier die I
Geschäfte der Markscheider betr. . 19 45—46.

3. Mai Bekanntmachung zum Gesetz gegen den Verrat .
militärischer Geheimnisse L 4131.

10. — Bekanntmachung,betr. Änderung der Militär= ’
Transport-Ordnung 19 .446.

13. — Bekanntmachung, betr. Änderung der Anlage C
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 20 47—48.

14. — Bekanntmachung, betr. die Unbrauchbarmachung
| von Fetten für den menschlichen Genuß 22 51—52.

18.— Hönigliche Verordnung über den Abschuß von
# Rotwild und Fasanen 21 49—50

20. —1 Bekanntmachung, die Änderung des Statuts der T
; Wittelsbacher Landesstiftung betr. 23 53.
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Datum Nunmmer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. BIlattes

1913.
25. Mai Bekanntmachung, Organisation der Forstämter

Neuhäusel und Blieskastel betr. 22 52.
27. — Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau= und Be=

. triebsordnung für die Haupt=-und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 23 54.

29. — Bekanntmachung, diePostordnungfür das Deutsche
Reich vom 20.März 1900 betr. 24 55—58.

29. — Bekanntmachung, diePostordnung für das König=
reich Bayern vom 27.März 1900 betr. r 24 58—59.

30. — Bekanntmachung, Ruderung der Anlage C zur
"„ Eisenbahn=Verkehrsordnung betr. I 24 59—60.

2. Juni Königliche Verordnung,betr. denAufruf desLand=
sturms 23 61=—62.

2. — Bekanntmachung, betr. den Aufruf des Land=
sturms 23 62.

16. — Bekanntmachung, Gemüseausfuhr betr. 26 63.
18. — Bekanntmachung wegender Dienst= und Besol=

" dungsverhältnisse derzumKriegsdienst ein=
gerückten Staats= und Gemeindebeamten,
dann wegen der Fürsorge für die Hinter= "
bliebenen der im Kriege gefallenen oder ·
infolge einer Kriegsdienstbeschädigung ge—
storbenen etatsmäßigen Beamten 27 65—90.

18. — Bekanntmachungwegender Fürsorge für die Fa=
# milien der zum Kriegsdienst eingerückten

oder im Dienste der freiwilligen Kranken=
pflege verwendetenArbeiter der Staats=

· betriebe derZivilverwaltung 27 91—110.
20. — Bekanntmachungzum Vollzuge des Reichs=Ge== «

richtskostengesetzes und des Kostengesetzes
vom21. August 1914 32 156—315.

20. — Bekanntmachungzum Vollzuge des Stempel=
gesetzesvom 21.August 1914 32 317—403.

20. — Bekanntmachung,die Vergütung der Notare für
die Besorgung des Kosten= und Stempel=
wesens betr. 32 105— 107.
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

2c. 6 Blattes

19153.
20. Juni Bekanntmachung,die rechnerische Behandlung n

der Vergütung der Notare für die Besor=
D gung des Kosten= und Stempelwesens betr. 32 4% 1

22. — Bekanntmachung, Auflösung von Forstdienst=
stellen betr. T 28 111.

23. — Bekanntmachung über die Arzneitaxe für 1915 28 111—112
24. — KöniglicheVerordnung, die Notariatsgebühren=

« ordnung betr. 32 127—155
24. — Bekanntmachungwegender Gewährungeiner Kriegs= ,-

« teuerungsbeihilfe an Staatsarbeiter und
Staatsbeamte g 29 113—121

26. — Bekanntmachung überdieSchiffahrts= und Hafen= #
" ordnung für den Bodensee I 30 123—124.

30. — Bekanntmachung, betr. Änderung der Anlage (#'
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 31 125—126.

2. Juli Bekanntmachung zum Vollzuge des Zuwachs= 1
steuergesetzes . 33 413—414.

3. — Abschied auf die Verhandlungen der Landräte
für 1915 31 415—534.

15. — Bekanntmachung über dieBekämpfung des Rück= #
fallfiebers. 35 535.

15. — Bekanntmachung über die Dienstanweisung für «
Leichenschauer 33 536.

15. — Bekanntmachung,betr. die Eichordnung für die «
den Ludwigkanal befahrenden Schiffe 36 537—561.

17. — HKöniglicheVerordnung über die Entschädigung
1 der Beamten bei Vornahme auswärtiger
Dienstgeschäfte 37 65063—573

18. — Bekanntmachung, die Ordnung für die Unter=
suchung der Rheinschiffe betr. 33 536.

19. — Bekanntmachung über das Aufenthaltsgesetz — 38 589—594
20. — Bekanntmachungüber dieEntschädigung der Be-

amten bei Vornahme auswärtiger Dienst-—
geschäfte 37 574—587

21. — Bekanntmachungüber dieneue Fassungdes Zwangs= I
erziehungsgesetzes 38 595—601.
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Datum 1 Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1815.
28. Juli Bekanntmachung,diePostordnung für dasDeutsche :

Reich vom 20.März 1900 betr. 39 603—606.
28. — Bekanntmachung,diePostordnung für dasRönig=

reich Bayern vom 27.März 1900 betr. 39 606—607.
31.— Königliche Verordnung, die Prüfung der Huf=

« schmiedebetr. 40 609—610.
1.August Bekanntmachungzur Eichordnung 12 654—657.
2. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be==

triebsordnung für die Haupt- und Neben-
eisenbahnen Bayerns betr. « 40 610.

2. — HKönigliche Verordnung über die Neuordnung des L
akademischen forstlichen Unterrichts in
Bayern 42 651—653.

2. — Bekanntmachung, UÜbergangsbestimmungen für
die Neueichung von Meßgeräten betr. 42 657—658.

3. — Bekanntmachung, betr. Änderung des Militär=
tarifs für Eisenbahnen 40 611—612.

4. — BekanntmachungzumVollzuge desArmengesetzes 41 613—449.
7. Bekanntmachung,die Stundung von Grund==

wechselabgaben betr. 43 659 660.
7. — Bekanntmachung, Arbeitsnachweise betr. 44 661—665.

16. — Bekanntmachung, betr. Änderung der Anlage #t "
, zur Eisenbahn-Verkehrsordnung 13 667—668.

18. — HKönigliche Verordnung über denVollzug des § 350
Abs.4 der Reichsversicherungsordnung 416 669—670.

31. — Bekanntmachung, die Einberufung des Land= «
tags betr. 17 671—672.

4. September KöniglicheVerordnungüberdenAbschußvon Hasen 18 673—674.
10. — KöniglicheVerordnung,dieÄnderung derLandes=

gebührenordnung für die Gerichtsvoll=
zieher und der Gerichtsvollzieherordnung
betr. 19 675—676.

14. — .Bekanntmachung über die Errichtung einesstädti=
schen Versicherungsamts in Ausbach 30 677.

22. — Bekanntmachung, betr. vorübergehende Ande=
rung derAnlage ( zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung 30 ½677—–678

Goccgle



VIII

Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes
I

1915. "
22. September BekanntmachungüberdieZulassung von eisernen

Gewichten 50 618.—
24. — Bekanntmachung, die Eisenbahn=Banu= und Be= T

6 triebsordnung für dieHaupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 51 679.

25. — Bekanntmachung,betr. vorübergehende Ande=
rrung der Eisenbahn=Verkehrsordnung 31 620.

25. — Bekanntmachung, betr. Änderung der Anlage (7 «-
zur Eisenbahn-Verkehrsordnung 31 680—681.

25. — v Bekanntmachung,Auflösung und anderweitige
- Organisation von Forstdienststellen betr. 353 685.

26. — BekanntmachungwegenderFortgewährung einer
Kriegsteuerungsbeihilfe an Staatsar= 4
beiter und Staatsbeamte 32 683—684

30. — BekanntmachungwegenÄnderung der Bezeich=
nung des K. Katasterbureaus 33 686. «

7.Oktober Bekanntmachungüber die Errichtung eines be=
sonderenOberversicherungsamts für dieBe—
triebe der K. Bayer. Verkehrsverwaltung 51 688 #

7. — Bekanntmachungüber den Verkehr mit Spreng=
stoffen 34 688

13.— BekanntmachungüberdieEinberufung der Land=
räte 51 687.

15. — Bekanntmachung,Auderung des Militärtarifs
für Eisenbahnen betr. 35 680

15. Bestätigungsurkunde,dasKarl Freiherr von Thün=
gen'sche Familienfideikommiß betr. 57 693698

16. Bekanntmachung über die Arzneitare für 1915 43 3 690. 1.
26. — Bekanntmachung, Auflösung und anderweitige Or= 1

ganisation von Forstdienststellen betr. 56 691. 1
1. November Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=

triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. 58 (109. "

5. — Bekanntmachung,die Postordnungfür das Deutsche ·
Reich vom 20.März 1900 betr. 58 700 701. “

11. — Bekanntmachung,denVollzug desReichsstempel= 6
gesetzes betr. 59 703—704.
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1918.
16.November Bekanntmachung,betr. die Erläuterung und den

Vollzug des § 7 Abs. 3 der Bekanntmachung
vom 9. März 1908 überdas Berggewerbe=
gericht Zweibrücken 60 705.

21. — Königliche Entschließung,die Verlängerung des ·
Landtags betr. 61 707—708

21. — Bekanntmachungüber die praktische Ausbildung 6
unddieStaatsprüfung für denhöherenBau=
dienst. 63 725.

26. — KöniglicheVerordnungüber dieÄnderung der Zu=
ständigkeitsverordnung vom4. Jannar 1872 63 723—724.

26. — Bekanntmachung,Auflösung und anderweitige#
Organisation von Forstdienststellen betr. 63 725.

28. — Bekanntmachungwegen der Gewährung einer
Kriegsteuerungsbeihilfe anStaatsarbeiter
und Staatsbeamte 62 709—722

4. Dezember Gesetzüber dieNiederschlagung von Strafver=
fahren gegenKriegsteilnehmer 61 727—728

4. — Gesetzzur Änderung desGesetzes über den ·
Kriegszustand 64 728.

8. — Königliche Verordnung, die Änderung einiger
Bestimmungen der Zuständigkeitsverord== "
nung betr. 63 1J931.

9. — Bekanntmachung,betr. Abänderung der Ge= 1
bührenordnung für die Untersuchung des
in das Zollinland eingehenden Fleisches 67 737.

11. — Gesetzüber den vorläufigen Vollzug desBud=
gets für die Jahre 1916 und 1917 63 129—730

14. — BekanntmachungüberdieÄnderung derBezeichnung |
der K. Flurbereinigungskommission 1 63 « 732

15. — OberpolizeilicheVorschrift über Zeit und Art des
Fischfangs im Bodensee 66 736.

18. — KöniglicheVerordnungüber Wildabschuß 3 66 735—736.
18. — Bekanntmachung,diePostordnung für dasKönig=

reich Bayern vom27.März 1900betr. « 67 J38.
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Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1913.
19. Dezember Gesetzzur Wahrung der Rechte von Kriegs==

teilnehmern T 66 733—735.
20. — Bekanntmachungüber die Arzneitaxe für 1916 67 738—739.
22. — Bekanntmachungüber die Beseitigung von An=

steckungsstoffen bei Viehbeförderungen auf
Eisenbahnwagen » 68 741.

22. — BekanntmachungzumVollzuge desReichsstempel==
gesetzes 69 743.

24. — Bekanntmachung,betr. Änderung der Anlage
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 68 742.

30. — 69 744.Bekanntmachung,privateSchwefelwirtschaft betr.
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Gesetz-nndycrardnungkgklatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 1.
München, den 4. Jannar 1915.

Inhalt:
Allerhöchstes Handschreiben vom 4. Jannar 1915.

Seit vollen fünf Monaten stehenDeutschlandsbesteSöhne
in schweremKampfe vor dem Feinde. In kraftvoller Ge=
schlossenheitist die ganzeNation geeint. Jeder Deutscheist
nur von dem einenGedankenbeseelt,freudig alle Opfer zu
bringen, die der Schutz und die Ehre des Vaterlandes auf=
erlegen. #
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Unter demmächtigenEindruckdieserTatsachengeheIch
in diesenTagen einemwichtigenLebensabschnittentgegen.Ich
habedendringendenWunschausgesprochen,daß vongrößeren
Festlichkeitenaus Anlaß Meines 70. GeburtstagesAbstand
genommenwerde. DieserWunsch hat überall verständnisvolle
Aufnahmegefunden.Es liegt Mir aberamHerzen,geradeam
VorabendMeines GeburtstagesdenEmpfindungenAusdruck
zu geben,die Mich in diesergroßenZeit bewegen.

Mit Stolz und freudigerAnerkennungblickeIch auf die
tapferebayerischeArmee, die in heldenmütigemKampfe und
herrlichenWaffentatenihrenaltenRuf befestigtundsichals
würdigesGlied der deutschenHeereerwiesenhat.

Mit stillerWehmut gedenkeIch der Helden, die in dem
gewaltigenRingen ihr Blut für dasVaterlandvergossenhaben
und all' der Familien, die denVerlust teurerAngehöriger
beklagen.

HerzlichenDanksageIch demganzenBayerischenVolke,
das in dieserernstenZeitseineLiebezumVaterlandeundzum
KönigshausesoglänzendbewährtundunterZurückstellungaller
trennendenGegensätzenur das eineZiel vor Augen hat, dem
Vaterlandezu dienen.
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Nr. 1. 3

In einemlangen Lebenwar Mein Bemühen darauf ge—
richtet,das Land und seineBedürfnissekennenzu lernenund
Mir Erfahrungendarüberzusammeln,was demVolkefrommt.
Erst seit kurzerZeit vonderVorsehungzur Regierungberufen,
ist es Mein stetesStreben, diesereichenErfahrungen zum
Wohledes Landes zu verwerten.Felsenfestist Meine Zu=
versicht,daß ein siegreichesNiederringen unsererFeinde uns
einen dauerndenFrieden sichert,der wert ist der schweren
Opfer und der Mir die Möglichkeitgibt, Land und Volk
wiedervorwärtszu führenauf demWegewirtschaftlicherEr=
starkungund kulturellerEntwicklung.

Gott schützeMein liebesBayern! Er schirmedenKaiser
und das Reich und verleiheden deutschenund den in treuer
Waffenbrüderschaftverbündetenösterreichisch=ungarischenHeeren
denSieg überunsereFeinde!

Dies ist derinnigeWunsch,mit demIch zu Meinem
70. GeburtsfestMeine liebenBayern begrüße.

Ich ersucheSie, Mein lieberHerr Staatsminister, diesen
Erlaß zu veröffentlichenund gleichzeitigbekanntzu geben,daß
Ich aus AnlaßMeines GeburtsfesteseineSpendevon
100 000 Mark zur Verfügungstellemit der Bestimmung,
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daß sie zurFürsorgefür dieAngehörigenderKriegsteilnehmer
und zur LinderungdurchdenKrieg verursachterNotlagever—
wendetwerde.

München, den 4. Januar 1915.

Ludwig.

An denHerrnStaatsminister des Innern
Dor. Freiherrnv. Soden=Fraunhofen.
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Greis-undyemrdnunggjslattb
fürdas

FKönigreichBayern.

Nr. 2.
München, den 5. Januar 1915.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 5. Januar 1915über den Abschußvon Rotwild, Rehwild und Hasen.— Be=

kanntmachung vom 2. Januar 1915, betreffendÄnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 2199c 1.

Königliche Verordnung über denAbschußvon Rotwild, Rehwild und Hasen.

Ludwig III.
von GottesGnadenKönig von Bayern,Pfalzgrafbei Rhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,auf Grund des Polizeistrafgesetzbuchsund des Art. 23
Abs.1 Ziff. 5 des Jagdgesetzeszu verordnen,was folgt:

Für das laufendeJagdjahr wird in AbänderungderHegezeitdes § 2 derKöniglichen
Verordnungvom 6. Juni 1909 (GVl. S. 409) dieAbschußzeitfür Alt= undSchmaltiere

2
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und für Wildkälberbis zum 20. Januar 1915, für Rehböckeund Hasenbis zum
31. Januar 1915 verlängert.

München,den5. Januar 1915.

Ludwig.
Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

# Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Tr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.KN.Sprengmittel.

1. Gruppe.

Unter a) Ammoniaksalpetersprengstoffe wird der mit „IAstralitI und II/
beginnendeAbsatz gefaßt: «

Astralit I und II (Gemenge von Ammoniaksalpeter,Holzkohle, Pflanzen=
mehlen,Paraffinöl, höchstens15 vom HundertTrinitrotoluol oderBinitrotoluol
oderhöchstens13 vom Hundert flüssigesTrinitrotoluol — vgl. b) a) dieser
Gruppe— odervon höchstens15 vom HundertMononitronaphthalln
usw. wie bisher).

Unter b) Organische Nitrokörper wird im Abs. æ) vor „Trinitroxylol“ als
neue Zeile eingeschaltet:

Trinitroanisol,
2. Gruppe.

Am Ende der Überschriftwird ein Sternchen*) und am Fuße der Seite folgende
Anmerkunghinzugefügt:

*) Die Chlorat= und Perchloratsprengstoffe unterb) dürfenwährendderDauer des
Krieges in unbeschränktenMengen als Stückgutbefördertwerden.
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Nr. 2. 7

3. Gruppe. c) Chlorat= und Perchloratsprengstoffe.

In demmit „Alkalsite“ beginnendenAbsatzwird nachgetragenhinter „Alkalsite":
sowieOrkanit 1, II, III usw.

am Ende hinter „Ammoniaksalzeenthalten“:
Orkanit darfaucheinenZusatzvonKochsalzoderanderenbeständigen,neutralen,

die GefahrnichterhöhendenSalzenenthalten

Besörderungsvorschriften.
In den Abschnitten:B. Aufgabe. Abf. (2) und (3), C. Bescheinigungen.

Frachtbriefe. Abs.(3), D.Beförderungsmittel. Abs.(3),E.Verladung. Abs.(4)
und (5) sowiein der gemeinsamen Überschrift zu den AbschnittenF. bis K. wird
hinter den Worten „Sprengmittel der 2. Gruppe“ ein Sternchen?) und am. Fuße
der betreffendenSeiten folgendeAnmerkunghinzugefügt:

*) Jedoch— währendderDauerdesKrieges— mit AusnahmederChlorat=
und Perchloratsprengstoffe, vgl. die Anmerkung zur Überschrift der 2. Gruppe der
Sprengmittel.

Im AbschnittC. Bescheinigungen. Frachtbriefe. wird im Abs.(1) hinter
den Worten „Sprengmitteln der 2. Gruppe“ ein Kreuz (1) und am Fußeder Seite
folgendeAnmerkunghinzugefügt:

4) Die VorschriftendiesesAbsatzesgeltenwährendder Dauer desKrieges für
alle Sendungenvon Chlorat= und Perchloratsprengstoffen der 2. Gruppe
unter b) auchin Mengenüber 200kg.

Die Änderungentretensofortin Kraft.
München,den2. Januar 1915.

J. A.
MinisterialratDr. v.Graßmann.
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pas-undIlerarimunggäklatt9
für das

Königreich Bayern.

Nr. 3.
München, den 22. Jannar 1915.

6 Inhalt: — ——
Bekanntmachung vom 189.Januar 1915, Einschränkung der Staatsausgaben während des Krieges betreffend. —

Auszug aus der Adels-Matrikel des Königreichs.

Bekanntmachung, Einschränkung der Staatsausgaben während des Krieges betreffend.

K. Staatsministerien des KöniglichenHausesund des Autern, der Justiz, des Innern
beiderAbteilungen,der Finanzenund für Verkehrsangelegenheiten.

Zur BeseitigungentstandenerZweifel wird nachstehendesbekanntgegeben:
Die Vorschriftenin Ziff. 4 Abs. 5 der Bekanntmachungvom 3. August 1914

(GVBl. S. 340) wegender Entschädigungder währenddes Kriegeszu Geschäftsaushilfen
und Stellvertretungen abgeordnetenBeamten sind auch anzuwenden,wenn die Abordnung
nicht wegenderEinberufungeinesBeamtenzumKriegsdienste,sondernaus anderenGründen
erforderlichwurde. Sie gelten ferner ohne Rücksichtdarauf, ob der Beamte zu längerem
Aufenthaltodernur zu kürzerenDienstreisenabgeordnetwurde.

München, den 19. Januar 1915.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Breunig. v.Seidlein.
Dr. v. Anilling.

3
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Auszug aus der Adels-Matrikel am 14. Januar 1915 der Major im
des Küönigreichs. K. 9. Infanterie=RegimentMaximilian Ritter

von Braun für seinePerson als Ritter
* des Militär=Max=Joseph=Ordensbei der

Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt: RitterklasseLit. B, Fol. 108.

Notiz.
Titelblätter und Inhalts=Verzeichnisse des Gesetz=und Verorduungsblattes vom Jahre 1914

gelangten am 21. Jannar 1915 zur Ausgabe.
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Geseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 4.
München, den 26. Jannar 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 22.Januar 1915, betreffendÄnderung derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.—

Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.
—n .

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

f#.Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

r. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe. a) Ammoniaksalpetersprengstoffe.

Der mit „Donarit 1“ beginnendeAbsatz wird gefaßt:
Donarit I (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlenoder ähnlichen

organischenStoffen, höchstens25 ProzentTrinitrotoluol oderanderenorga=
nischen Nitrokörpern,dienichtgefährlichersind als Trinitrotoluol, undhöchstens

4 Prozentmit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).
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3. Gruppe. c) Chlorat= und Perchloratsprengstoffe.

Die Schlußwortedes Eingangs „Kolophonium,und zwar:“ werdenersetztdurch:
Kolophonium. Hierzu gehöreninsbesondere:

Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den22. Januar 1915.

u. Seidlein.

Auszug aus der Adels-Matrikel am 18. Januar 1915 der Major beim
des Königreichs. StabedesK. 4. Infanterie=RegimentsAugust

Ritter von Roser für seinePerson als
Ritter desMilitär=Max=Joseph=Ordensbei

Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt: der RitterklasseLit. R, Fol. 79.
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Gt c#hundVerudunzsuat«
für das

KönigreichBayern.

Nr. 5.
München, den 27. Jannar 1915.

Inhaltt:
Königliche Verordnung vom 20. Januar 1915 über die Gebühren für die Verleihung des Hoftitels Ihrer

Maojestätder Königin oder eines Prinzen=Hoftitels.

Königliche Verordnung über die Gebührenfür die Verleihungdes Hoftitels Ihrer Majestät
der Königin odereinesPrinzen=Hoftitels.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir findenUns bewogen,auf Grund des Art. 240 Abs.2 desGebührengesetzesin
der Fassungvom 13. Juli 1910 (GWVBl.S. 311) zu verordnen,was folgt:

1.

Für die Verleihungdes Hoftitels Ihrer Majestät der Königin oder einesPrinzen=
Hoftitelswird eineGebührvon 100 &¾bis 1000 —Kerhoben.

Die Höhe der Gebührwird von Uns im EinzelfalleaufAntrag desObersthofmeister=
stabesnachder Größe und Bedeutungdes Geschäftsdes Pflichtigenund seinerLeistungs=
fähigkeitsowienachder Bedeutungdes Hoftitels für das Geschäftbemessen.

5
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Über die Höheder Gebühr ist vor der Antragstellungan Uns die zuständigeHof=
haltunggutachtlichzu hören.

§2.
Wir behaltenUns vor, bei KleingewerbetreibendenundHandwerkerndie Gebührdes

§ 1 bis auf 20 —X zu ermäßigenoder ganz zu erlassen,bei Großbetriebenoderaus=
ländischenUnternehmungenbis zum Betragevon 10000 .¾“zu erhöhen.

§ 3.

Von denGebührenfließt ein Drittel in die KöniglicheHofkasse,ein Drittel an die
Prinzregent=Luitpold=Wohlfahrtsanstaltfür BeamteundLohnarbeiterdes KöniglichenHofes.
Der Rest fließt zurHälfte an dieWittelsbacherLandesstiftungzurFörderungdes bayerischen
Handwerksin Stadt und Land, zur anderenHälfte in die Staatskasse.

Bestehtbei einer Hofhaltung eineEinrichtungzur Unterstützungder Beamten oder
BedienstetendiesesHofes, so behaltenWir Uns vor, ein Drittel der bei diesemHofe
anfallendenGebührenstatt der Prinzregent=Luitpold=WohlfahrtsanstaltdieserUnterstützungs=
einrichtungzuzuweisen.

München,den20. Januar 1915.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. v. Breunig.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

GeheimerRat v. Moser.

Google



Geseh=undVerarhunugsguut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 6.
München, den 4. Februar 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 21. Januar 1915, betreffend vorübergehende Einfuhrerleichterungen für frisches Fett

und Festsetzung einer rtscherdahn. — Bekanntmachung vom 3. Februar 1915, die Postordnung
für das DeutscheReich vom 20.März 1900 betreffend.

— — — —

Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungenfür frischesFett undFestsetzung
einer Untersuchungsgebühr.Vom21. Januar 1915.

Auf Grund des Artikel 3 des Gesetzes,betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichte=
rungen, vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 338) sowie des § 22 Nr. 3 des
Gesetzes,betreffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=
Gesetzbl.S. 547) hat der Bundesratfür die Dauer des gegenwärtigenKriegesbeschlossen:

1. Unbeschadetder Bestimmungim § 12 Abs. 2 Ziffer 1 des Gesetzes,betreffend
die Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.
S. 547) darf frischesFett, ausgenommen Speck, auch ohneZusammen=
hang mit demTierkörperin das Zollinland eingeführtwerden. Dem Fette
dürfenjedochTeile von Muskelfleischnichtanhaften.

6
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denallgemeinenGrundsätzender wissenschaftlichenFleischbeschau.Eine chemische
Untersuchungist nur in Verdachtsfällen erforderlich. Eine Untersuchung des
Fettes von Schweinenauf Trichinenfindetnichtstatt.

Frisches Fett, das in gesundheits=oder veterinärpolizeilicherBeziehung
zu BedenkenAnlaß gibt, ist von der Einfuhr zurückzuweisen,soweit es
bei sinngemäßerAnwendungder Vorschriftenim 8 18 Abs. 1 1 der Aus=
führungsbestimmungenD zum Fleischbeschaugesetzenicht unschädlichbeseitigt
werdenmuß.

mit dem TierkörpereingehendenfrischenFettes beträgtO#uMark für jedes
Kilogramm,mindestensjedoch50 Pfennig für jedeSendung.

Der Srellverrreter des Reichskanslers.

Delbrück.

4. Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

v. Seidlein.

Google



Nr. 6. 17

Bekanntmachung,betreffendÄnderung der Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 25. Januar 1915.

Auf Grund des8 50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 347) und des§ 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieErleichterungdesWechsel=
protestes,vom30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzl.S. 321) sowieauf Grund desArtikels1 der
Bekanntmachungdes Bundesrats vom 21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 32), be=
treffenddie Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw.,
wirdder§ 18a „Postprotest“derPostordnungvom20.März 1900 wie folgt geändert.

1. Unter v ist statt des mit denWorten „Postprotestaufträgemit Wechseln,die in
Elsaß=Lothringen,in der Provinz Ostpreußenusw.“ beginnendenund des folgendenAb=
satzes— Bekanntmachungvom21. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 549) — zu setzen:

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in der Provinz
Ostpreußenoderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,Elbing Stadt und
Land, Stuhm, Marienwerder, Rosenberg, Graudenz Stadt und Land, Löbau,
Culm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, oder mit
solchenim StadtkreiseDanzig zahlbarengezogenenWechseln,die als Wohnort
des BezogeneneinenOrt angeben,der in Ostpreußenoderin einemder bezeich=
netenwestpreußischenKreise liegt, werdenerstan folgendenTagen nochmalszur
Zahlung vorgezeigt: ,

a) wennder Zahlungstagdes Wechselsin der Zeit vom 30. Juli 1914 bis
einschließlich31. Oktober1914 eingetretenist,

am 31. März 1915;
b) wennder Zahlungstagdes Wechselsin der Zeit vom 1. November1914

bis einschließlich31. Dezember1914 eingetretenist,
am letztenTage einervomZahlungstagab laufendenFrist von fünf

Monaten;
c) wennder ZahlungstagdesWechselsin der Zeit vom1. Jannar 1915 bis

einschließlich29. April 1915 eintritt,
am 31. Mai 1915;

d) wennderZahlungstagdesWechselsam30. April 1915 oderspätereintritt,
am dreißigstenTage nachAblauf der Protestfristdes Art. 41 Abf. 2

der Wechselordnung.

In allen Fällen zu a bis d gilt als Zahlungstag der Fälligkeitstagdes Wechsels,
wenn dieserein Sonn= oderFeiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt der Schlußtagder
Frist zur Vorzeigungdes Wechselsauf einenSonn= oderFeiertag,so wird derWechselam
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nächstenWerktagezur Zahlung vorgezeigt.Die Postverwaltungbehältsichvor, die Vor=
zeigungder Wechsel,derenProtestfristam 31. März oderam 31. Mai 1915 abläuft,
auf mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

2. VorstehendeÄnderungtritt sofortin Kraft.

Berlin, den25. Januar 1915.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.

abGoogle



Grset=undVerorhungsggut!
für das —

KönigreichVayern.

Nr. 7.
Munchen, den 9. Februar 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 7. Februar 1915, betreffendÄnderung der Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

K. Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

Ur. Ia. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe. a) Ammoniaksalpetersprengstoffe.
Es wird eingeschaltet:
Vor dem mit „Halokarbonit“ beginnendenAbsatz:

Gelatine=Karbonit 6 mit angehängtenBuchstabena, b, c usw. (Gemenge
von Ammoniaksalpeter,HolzmehloderähnlichenorganischenStoffen, höchstens
8 Prozent Trinitrotoluol oder anderenorganischenNitrokörpern,die nicht
gefährlichersind als Trinitrotoluol, von Alkalichloridenoderähnlichenbestän=
digenanorganischenNeutralsalzen,sofernsie die Gefahr nicht erhöhen,und
höchstens3 Prozent mit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).

7
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Hinter demmit „Rhenanit“ beginnendenAbsatz:
Wetter=Rhenanit (Gemengevon Ammonialsalpeter,Kochsalz,Naphthalin,

Kohle und höchstens4 Prozent mit KollodiumwollegelatiniertemNitro=
glyzerin).

2. Gruppe. b) Chlorat= und Perchloratsprengstoffe.

Der Eingang des mit „Silesia“ beginnendenAbsatzeswird gefaßt:
Silesia sowieMarkanit mit den angehängtenBuchstabenA, B, C usw.

(Gemengevon .. .. usw.wie bisher).

Ur. Ib. Munition.
Beförderungsvorschristen.B. Aufgabe.

Der Eingang des Abs.(2) wird gefaßt:
(2)Handwurfgranaten miteinerLadungvonhöchstens35 g Trinitro=

toluol, von dem ein Teil durch einen anderenNitrokörper ersetztwerdenkann,
wenndadurchdie Gefährlichkeitnicht erhöhtwird, und mit einemVerschlusse,

. usw. wie bisher.
Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den 7. Februar 1915.

v. Leidlein.
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Grseh=undVerudungsguut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 8.
München, den 10. Februar 1915.

Inhal t: 9%
Bekanntmachung vom 9. Februar 1915, betreffend Änderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

4#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe a.

Vor demmit „Wetter=Rhenanit“beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Rhenanit C (GemengevonAmmoniaksalpeter,Naphthalin,Kohleund höchstens

4 Prozent mit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).
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2. Gruppe b.
Es wird eingeschaltet:
Vor demmit „Miedziankit1“ beginnendenAbsotz:

Gesteins=Koronit, auchmit angehängtenBuchstabenoderZahlen (Gemenge
von höchstens85 ProzentKalium=oderNatriumchlorat,höchstens15 Prozent
aromatischenNitrokörpern(Trinitrokörperausgeschlossen),von Paraffin, auch
mit fettenOlen, Naphthalin, Pflanzenmehl,Kohlepulverund inerten, be=
ständigen,die Gefahr nichterhöhendenStoffen, auchmit höchstens4 Prozent
gelatiniertemNitroglyzerin).

Kohlen=Koronit, auchmit angehöngtenBuchstabenoderZahlen (Gemenge
von höchstens68 Prozent Kalium= oderNatriumchlorat,von aromatischen

Kohlenwasserstoffen= Nitrokohlenwasserstoffen(vonaromatischenNitrokörpern

jedochhöchstensbis zu 12 Prozent, unter Ausschlußvon Trinitrokörpern],
fernervon Kochsalzoderandernneutralen,beständigen,die Gefahr nichter=
höhendenSalzen mit Zusatz von Paraffin, fettenOlen, Pflanzenmehloder
andernorganischenKörpern,die die Gefahr nichterhöhen,auchmit höchstens
4 Prozent gelatiniertemNitroglyzerin und höchstens4 Prozent Steinkohlen=
pulver).

Vor demmit „Silesia“ beginnendenAbsatz:
Chlorat=Rivalit (Gemenge von 88⅛½ Prozent Kaliumchlorat und

11½ Prozent Paraffin.
Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den 9. Februar 1915.

v. Beidlein.
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GesetzundVerardunngsgiat
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 9.
München, den 11. Februar 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 9. Februar 1915 über den Vollzug des Viehseuchengesetzes.— Auszug aus der Adels=

Matrikel des Königreichs.
.—

—

Nr. 398a 7.
Bekanntmachung über den Vollzug des Viehseuchengesetzes.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund der in derBundesratssitzungvom 4. Februar 1915 beschlossenenvorüber=
gehendenAbänderungder Ausführungsvorschriftendes Bundesrats zum Biehseuchengesetze
(REBl. S. 62) wird bestimmt:

Die §§ 184, 185 der Ministerial=Bekanntmachungvom 27. April 1912 (GWVBl.
S. 403) werdenauf die Dauer des gegenwärtigenKriegesfür ansteckungsverdächtigeTiere,
die mittels Militärtransports unmittelbarin ein militärischesDepot oderzurTruppe über=
führt werdensollen, unter nachstehendenBedingungen außer Kraft gesetzt:

1. Die Tiere sind von Viehbeständen,die nicht zur Verpflegungdes Heeresund
der Marine bestimmtsind, abgesondertzu halten und nachMöglichkeitalsbald
abzuschlachten; n
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2. einelängereAusstallungder Tiere ist nur zulässigbei dauerndertierärztlicher
Beaufsichtigungund an Orten, an deneneineBerührungdes Viehes mit Vieh=
beständen,die nichtzur VerpflegungdesHeeresund der Marine bestimmtsind,
ausgeschlossenist.

München,den9. Februar 1915.

J. A.
Ministerialrat v. Hraun.

Auszug aus der Adels-Matrikel der Generalmajorund Kommandeurder
des Königreichs. 4. Infanterie=BrigadeKarl Ritter von Schoch

In dieAdels=Matrikelwurdeneingetragenunter Lit. 8, Fol. 162 und derOberstund
für ihre Person als Ritter des Militär= KommandeurdesK. 15.Infanterie=Regiments
Max=Joseph=Ordensbei der Ritterklasseam Ludwig Ritter von Tutschek unterLit. T,
1. Februar 1915: Fol. 22.



tax-undMkmcdnititggi-gElath5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 10.
München, den 18. Februar 1915.

Inhalt:
Belgnntmachnng vom16.Februar1915,dieÄnderungder Anstellungsgrundsätzefür Militäranwärterbe=

treffend.

Bekanntmachung, die Änderung der Anstellungsgrundsätzefür Militäranwärter betreffend
(Beschluß des Bundesrats vom 10. Dezember 1914).

f. Staatsministerium des KöniglichenHausesund des Außern, K. Staatsministerium
der Justiz, K. Staatsministeriumdes Innern, f. Staatsministeriumdes Innern für
Kirchen-und Schulangelegenheiten,K. Staatsministeriumder Finanzen, Kl. Staats=

ministeriumfür Verkehrsangelegenheiten,K. Kriegsministerinm.

1. § 15 Absatz 1 der Anstellungsgrundsätze für den Reichs= und Staats=
dienst und § 11 Absatz 1 der Kommunalanstellungsgrundsätze —
GVl. 1907 S. 686 und 720 — erhalten folgenden Zusatz:

Währendeines Kriegs sind Militäranwärter, solangesie sichim aktiven
Militärdienst befinden,als verhindertanzusehen,sich rechtzeitigum eineStelle
zu bewerben,eineAnnahmeprüfungabzulegen,oder eine informatorischeBe=
schäftigungabzuleisten.Bei nachträglicherErfüllung dieserForderunginnerhalb
angemessenerFrist sind sie in das Bewerberverzeichnisals Stellenanwärter so
aufzunehmen,als ob sie sichrechtzeitigum dieStelle beworbenunddieserReihen=

10
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folge entsprechenddie Prüfung abgelegtodereineinformatorischeBeschäftigung
abgeleistethätten. Als rechtzeitigeMeldung gilt dann für Militäranwärter, die
den Zivilversorgungsscheinbereits vor dem Krieg erworben haben, der erste
Mobilmachungstagoder,wennsie erstspäterin dasHeerusw. wiedereingetreten
sind, der Tag ihres Wiedereintrittsin denaktivenMilitärdienst; für Militär=
anwärter,die denZivilversorgungsscheinwährenddes Krieges erworbenhaben,
der ersteTag des dreizehntenMilitärdienstjahres.

2. § 15 Absatz 2derAnstellungsgrundsätze für den Reichs= und Staats=
dienst und § 11 Absatz 3 der Kommunalanstellungsgrundsätze er=
halten folgenden Zusatz:

WährendeinesKriegessind dieMilitäranwärter, solangesiesichim aktiven
Militärdienst befinden,als verhindertanzusehen,ihre Meldung rechtzeitigzu
wiederholen.Bei nachträglicherBewerbunginnerhalbangemessenerFrist sind
sie im Bewerberverzeichniszu belassen.

Erläuterung: Die Festsetzungeiner „augemessenen“Bewerbungsfristbleibtder
Entscheidungdes Bundesratsvorbehalten.

München,den 16. Februar 1915.

Dr. Grafv. ertling. v. Grennig. v. Seidlein. Dr. v.Hnilling.
J. V. « J. A. J. A.

Staatsrat v. Treutlein-Mördes. Staatsrat Dr. v.Kahr. Kuthler.
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celz-undMkardnungzkgklatt7
für das

Königreich Bayern.

Nr. 11.
München, den 27. Februar 1915.

Inhalt:
Bekauntmachung vom 24. Februar 1915, die Auflösung der Neubaninspektion Hammelburg betreffend. — Be=

kauntmachung vom 26. Februar 1915 über Auflösung und anderweitige Orgauisation von Forstdienststellen. —
Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Nr. 2/Pdk.

Bekanntmachung, die Auflösungder NeubauinspektionHammelburg betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheilen.

Mit AllerhöchsterGenehmigung wird die Neubauinspektion Hammelburg am
1. März 1915 aufgelöst.

München,den 24. Februar 1915.

v. Seidlein.
11
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Nr. 6077.

Bekanntmachung über Auflösung und anderweitigeOrganisationvon Forstdienststellen.

K. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 24. Fe=
brnar 1915 anzuordnengeruht,daß beginnendvom 1. März 1915

1. die Försterstellezu Laufen, ForstamtsTeisendorf, aufgelöstund
2. dieFörsterstellezuSilberhaus, ForstamtsFichtelberg, in eineetatsmäßige

Waldwärterstelleumgewandeltwerde.
München,den26. Februar 1915.

v. Greunig.

Auszug aus der Adels-Matrikel am 22. Februar 1915 der Senatspräsident
des Königreichs. am K. OberlandesgerichtMünchenWilhelm

Ritter von Knappe für seinePerson als
Ritter des Verdienstordensder Bayerischen

In die AdelsMatrikel wurdeeingetragenKrone bei der RitterklasseLit. K, Fol. 76.
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*#zanDerurhunugsgual
für das

Königreich Bayern.

Nr. 12.
München, den 4. März 1915.

In halt:
Bekauntmachung vom 2. März 1915, betreffend Änderung der Anlage (zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderung der Anlage ( zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

# Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage( zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVhl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe.
In der Untergruppe a) Ammoniaksalpetersprengstoffewird vor dem mit „Ammon=

karbonit la“ beginnendenAbsatz eingeschaltet:
Ammonkarbonit mit angehängtenBuchstaben(Gemengevon Ammoniaksalpeter,

höchstens4 Prozent mit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin, von
höchstens11 Prozent Steinkohlenpulver,Pflanzenmehl oder andern die Gefahr
nicht erhöhendenorganischenKörpern, auch mit Kochsalz oderandern neutralen,
beständigen,die Gefahr nicht erhöhendenSalzen).

12
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In demmit „Astralit J undII“ beginnendenAbsatzwird hinter demWorte „Holz=
kohle“eingeschaltet:

, auchganz oderteilweise,ersetztdurchSteinkyhle,
Als neueUntergruppee) wird am Ende nachgetragen:

e) Pulver=Rohmasse (für die Herstellungvon rauchschwachemPulver) mit
mindestens 30 Prozent Wassergehalt.

2. Gruppe h).

Vor dem mit „Alkalsit 1“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Wetter=Albit mit den angehängtenZahlen 1, II usw. oderden Buchstaben

A, B usw. (Gemengevon höchstens70 ProzentKaliumchloratoderNatrium=
chlorat und höchstens4 Prozent Nitroglyzerin mit Kohlenstoffträgern,wie
Harzen, Olen, Seifen, Pflanzenmehlen,Kohlenwasserstoffenund höchstens
18 Prozent nitriertenaromatischenKohlenwasserstoffen,auchmit Natronsalpeter
odersolchenanorganischenoderorganischen,neutralen,beständigenSalzen, die
die Gefahr nichterhöhen).

Beförderungsvorschriften.A. Verpackung.1. Gruppeder Sprengmittel.

Hinter Ziffer 4 wird als neueZiffer 5 nachgetragen:

5. Pulver=Rohmasse e).

(1) Die Masse muß in fest verschlossene,dichteSäcke aus kräftigem,
gummiertemStoffe und diesewiederin festverschlossenewiderstandsfähigeÜber=
säckeverpacktsein.

(2) Das RohgewichteinesFrachtstücksdarf35 Kilogrammnichtübersteigen.
(3) Die Übersäckemüssendie deutlicheAufschrift „Pulver=Rohmasse.

1. Gruppe“ tragen.

Tr. Ib. LUunirion.

Beförderungsvorschriften.A. Verpackung.
Zu 7 wird im Abs. (1) amEnde einSternchen') und amFuße derSeite folgende

Anmerkunghinzugefügt:
*) GeladeneDiskus=Handgranaten dürfenwährendder Dauer des Krieges

Sprengkapseln enthalten, wenn ihre Zündung sicher verhindert wird.

Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den 2. März 1915.
v. Heidlein.
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Greis-undVerordnung-iHBlatZt1
für das

KönigreichBayern.

Nr. 13.
München, den 18. März 1915.

In h alt:
Bekanntmachung vom 16.März 1915, betreffendÄnderung der Anlage C zurEisenbahn-=Verkehrsordnung.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

#. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Ur. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppea).

Der mit „Astralit I und II“ beginnendeAbsatzwird gefaßt:
Astralit I und II, auchmit angehängtenBuchstaben(GemengevonAmmoniak=

salpeter,Kohle, Pflanzenmehlen,höchstens15 Prozent aromatischenNitro=
körpern, die nicht gefährlichersind als Trinitrotoluol, höchstens4 Prozent
mit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin,auchmit Paraffinöl).

13
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Hinter demmit „Astralit III“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Astralit IV, auch mit angehängtenBuchstaben(Gemengevon Ammoniak—

salpeter,höchstens10 Prozent aromatischenNitroverbindungen,die nichtge—
fährlichersind als Dinitronaphthalin,Pflanzenmehlenund höchstens4Prozent
mit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).

Vor demmit „Dominit XI“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Detonit V, auchmit angehängtenBuchstaben(GemengevonAmmoniaksalpeter,

Kohle, Pflanzenmehlen,höchstens4 Prozent mit Kollodiumwollegelatiniertem
Nitroglyzerin und von neutralen,beständigen,die Gefahr nicht erhöhenden
Salzen).

2. Gruppe b).
Hinter demmit „Cheddit“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:

Chloratzite (Wetter=, Kohle=Chloratzite), auchmit denangehängten
Zahlen I, II, III usw. (Gemengevon Kaliumchlorat,Kaliumperchlorat,
aromatischenNitrokörpern, die nichtgefährlichersindals Trinitrotoluol, Harzen,
Kohlehydratensowieneutralen,beständigen,dieGefahr nichterhöhendenSalzen).

Hinter demmit „Miedziankit I“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Miedziankit mit den angehängten Zahlen III, IVusw. (Gemenge

von Kaliumchlorat,10 Prozent Leuchtpetroleummit einemFlammpunktvon
mindestens30 Grad und höchstens30 Prozent Kochsalz).

Hinter dem mit „Wetter=Persalit“ beginnendenAbsatz wird eingeschaltet:
Petrolit mit den angehängten Zahlen I, II, III usw. (Gemenge

von höchstens88 Prozent Kaliumchlorat,höchstens3 Prozent aromatischen
Nitrokohlenwasserstoffen,dienichtgefährlichersind, als Trinitrotoluol, flüssigen
aliphatischenKohlenwasserstoffenmit einemFlammpunktvon mindestens30 Grad
sowievon neutralen,beständigen,anorganischen,die Gefahr nichterhöhenden
Salzen).

Ur. Ih. Munition.
Beförderungsvorschriften.A. Verpackung.Zu 4. a) Sprengkapseln.

Im Absatz(3) a) werdenhinter „Holzmehl“ die Worte:
oderSägemehl

Die ÄnderungenderNr. la tretensofort,dieÄnderungderNr. Ib am 15. April 1915

München,den 16. März 1915.
u. Seidlein.



ctz-undycrardnungg-Hlatt
für das

KömigreichBayern.

Nr. 14.
München, den 24. März 1915.

Inhalt:
Beka nnutmachung vom 10. März 1915, Änderung der Gemeindebezirke Edeldorf und Weiden betreffend. —

Bekanntmachung vom 20. März 1915, Auflösung einer Forstdienststelle betreffend. — Bekanntmachung
vom 23.März 4 die Postordnungfür das DeutscheReich vom 20.März 1900 betreffend.— Auszug aus
der Adels=Matrikeldes Königreichs.

Nr. 3003c 97.

Bekanntmachung, Änderungder GemeindebezirkeEdeldorf und Weidenbetreffend.

##.Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund der rechtsrheinischenGemeindeordnungArt. 4 Abs. II wurde im Ein=
verständnissemit denübrigenbeteiligtenStaatsministerienmit Wirkungvom 1. Februar1915
die OrtschaftTröglersricht mit ihrer ganzenOrtsflur von der GemeindeEdeldorf
abgetrenntund der GemeindeWeiden zugeteilt.

München,den10.März 1915.
J. V.

Staatsrat Dr. v.Kahr.

14
Gocgle



34

Nr. 8843.
Bekanntmachung, AuflösungeinerForstdienststellebetreffend.

4. Staatsministerinmder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom18.März 1915
anzuordnengeruht,daßbeginnendvom 1. April 1915 dieForstamtsafsessrstellbeimForstamt
Plößberg aufgelöstwerde.

München,den20. März 1915.

v.Kreunig.

Nr. 23/905
P II2.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom 28. Oktober1871, demnachauchmit Gültigkeit für denPostverkehr
zwischenBayern, demReichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnungdesReichs=
kanzlersvom 16. März 1915, betreffendÄnderungder Postordnungfür das Duutsche
Reichvom20. März 1900 (GVBl. Nr. 18 vom31. März 1900) bekanntgegeben.

München,den23. März 1915.
v.Seidlein.

Bekanntmachung,betreffendÄnderungderPostordnungvom20. März 1900.
Vom 16.März 1915.

Auf Grund des8§50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 347) unddes§ 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieErleichterungdesWechsel=
protestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetztl.S. 321) sowieauf Grund des § 1 der



Nr.14. 35

Bekanntmachungdes Bundesrats vom 4. März 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 129), be=
treffenddie Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw.,
wird der § 18a „Postprotest“der Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt geändert.

1. Unter v ist stattdes mit denWorten „Postprotestaufträgemit Wechseln,die in
Elsaß=Lothringen,in der Provinz Ostpreußenusw.“ beginnendenund des folgendenAb=
satzes— Bekanntmachungvom 25. Januar 1915 (Reichs=Gesetzt9l.S. 47) — zu setzen:

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in der Provinz
Ostpreußenoderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,Elbing Stadt und
Land, Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt und Land, Löbau,
Culm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, oder mit
solchenim StadtkreiseDanzig zahlbarengezogenenWechseln,die als Wohnort
des BezogeneneinenOrt angeben,der in Ostpreußenoderin einemder bezeich=
netenwestpreußischenKreise liegt, werdenerstan folgendenTagen nochmalszur
Zahlung vorgezeigt:

a) wennder Zahlungstagdes Wechselsin der Zeit vom 30. Juli 1914 bis
einschließlich29. April 1915 eingetretenist,

am31. Mai 1915;
b) wennderZahlungstagdesWechselsam30. April 1915 oderspätereintritt,

am dreißigstenTage nachAblauf der Protestfristdes Art. 41 Abs.2
der Wechselordnung. 6

Als Zahlungstaggilt der Fälligkeitstagdes Wechselsoder, wenn dieserein Sonn=
oderFeiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt der Schlußtagder Frist zur Vorzeigungdes
Wechselsauf einenSonn= oderFeiertag, so wird der Wechselam nächstenWerktagezur
Zahlung vorgezeigt.Die Postverwaltungbehältsichvor, dieVorzeigungder Wechsel,deren
Protestfristam 31.Mai 1915 abläuft,auf mehrerevorhergehendeTagezu verteilen.

2. VorstehendeÄnderungtritt sofortin Kraft.

Berlin, den16.März 1915.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.
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des fönigreichs. K. 2. Infanterie=RegimentKonradRitter von
Hofmannmit demihmbewilligtenNamens=

Lit. S, Fol. 93 und

Goccgle



retkundZjlkrordnunggkgklaå7
für das

Königreich Bayern.

Nr. 15.
München, den 6. April 1915.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom1. April 1915, die Mitwirkung der Forst= und Jagdschutzbeamten bei Fahndung

auf entwichene Kriegsgefangene betreffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Königliche Verordnung, die Mitwirkung der Forst=und JagdschutzbeamtenbeiFahndung auf
entwicheneKriegsgefangenebetreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei BRhein,
herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,zu verordnen,was folgt:
Den zum Forst=und JagdschutzeverpflichtetenBeamten der K. Forstämterkommen

bei Fahndung auf entwicheneKriegsgefangenedie Befugnisseder Beamten desPolizei= und
Sicherheitsdiensteszu.

Gegebenzu München, den 1. April 1915.

Ludwig.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v.Thelemann. v. Greunig. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung:

v. Beckenbauer,
Generalmajorz. D.

15
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Auszugaus der Adels-Matrikel des
Königreichs.

am 29. März 1915 der K. Professorund
KunstmalerAntonRitter von Stadler in
München für seinePerson als Ritter des

Gocgle

Verdienstordensder BayerischenKrone bei
derRitterklasseLit. 8, Fol. 174 und

am 1. April 1915 derMajor beimStabe
des K. Infanterie=Leib=RegimentsLudwig
Ritter von Wilm für seinePerson als
Ritter des Militär=Max=Joseph=Ordensbei
der RitterklasseLit. W, Fol. 74.



roh-undMrarduungkgklatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 16.
München, den 10. April 1915.

Inhalt: *
Bekanntmachung vom 9. April 1915, betreffendÄnderung des Militärtarifs für Eisenbahnen.

Nr. 7/Bmo 2.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungdes Militärtarifs für Eisenbahnen.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund fl. Kriegsministerium.

Der Militärtarif für Eisenbahnenist, wie folgt, zu ergänzen:

Abschnitt J.
1. Bei Tarifnummer9 ist in der 1. Zeile der 2. Spalte hinter „10 kg“ die

Ziffer (18)nachzutragen.
2. Unter „BesondereBestimmungen“ist zu ! folgendeneueBestimmung(18) auf=

zunehmen:
(ià) Gepäck, das die im Dienste der freiwilligen Krankenpflege stehenden und

für deren Zwecke reisenden Personen mit sich führen, ist bis zur Höhe von je 25 kg
frachtfrei zu befördern.

16
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Abschnitt VIII.
Hinter Tarifnummer43a werdenfolgendeneueNummerneingeschaltet:

43b.Wagen mit besonderen Kühl- und Wärmeschutz=
vorrichtungen 3

43 c.Heizkesselwageen **m
Die Änderungensindam 21.März 1915 in Kraft getreten.

München,den 9. April 1915.

v. Heidlein. Frhr. v.Kreß.
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tax-undMkordnungugklaå
für das

Königreich Bayern.

Nr. 17.
München, den 28. April 1915.

AInhalt:
Königliche Verordnung vom 24. April 1915 über die Rechte der Hilfswachtmänner bei der liberwachung der

Kriegsgefangenen. — Bekanntmachung vom 22. April 1915, Auflösung und anderweitige Organisation
von Forstdienststellenbetreffend.— Auszug aus der Adels=Matrikeldes Königreichs.

Nr. 60061 1.

Königliche Verordnung über die Rechte der Hilfswachtmännerbei der Uberwachungder
Kriegsgefangenen.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir findenUns bewogen,zu verordnen,was folgt:
Den Hilfswachtmännernkommenbei derUÜberwachungder Kriegsgefangenensowiebei

der Fahndung auf entwicheneKriegsgefangenedie Befugnisseder Beamten des Polizei=
und Sicherheitsdiensteszu.

München,den 24. April 1915.

Ludwig.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v.Thelemann. Erhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.
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Nr. 12316.

Bekanntmachung, Auflösung und anderweitigeOrganisationvon Forstdienststellenbetreffend.

K. Staatsministerinmder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestätder Könighaben mitAllerhöchsterEntschließungvom20.April 1915
anzuordnengeruht,daß beginnendvom1. Mai 1915

1. das ForstamtHöhenkirchen aufgelöstundhierfüreinedemForstamtMünchen=
SiüdzuunterstellendeexponierteForstamtsassessorstellezuHöhenkirchenerrichtetwerde,

2. das Forstamt Breitengüßbach aufgelöstund hierfür eine demForstamt
Bamberg=Westzu unterstellendeexponierteForstamtsassessorstellezu Bamberg
errichtetwerde,

3. die eineder beidenFörsterstellenzu St. Germannshof, ForstamtsSchweigen,
in eineetatsmäßigeWaldwärterstelledaselbstumgewandeltwerde.

München, den 22. April 1915.

v. Breunig.

Auszug aus der Adels-Matrikel des am 8. April 1915 der Generalmajorund
Königreichs. Kommandeurder K. 9. Infanterie=Brigade

Otto Ritter von Jäger für seinePerson
als Ritter des Militär=Max=Joseph=Ordens

In dieAdelsMatrikel wurdeeingetragen:bei der RitterklasseLit. J., Fol. 12.
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GechundVerorduuigsBlali
für das

HKönigreichVayern.

Nr. 18.
Mühnchen, den 4. Mai 1915.

« Inhalt:
Bekanntmachung vom 3.Mai 1915zumGesetzgegendenVerratmilitärischerGeheimnisse.

Nr. 2061a 71.

Bekanntmachung zum Gesetzgegenden Verrat militärischerGeheimnisse.

fl. Staatsministerinmdes Innern.

Nach § 7 desGesetzesgegendenVerrat militärischerGeheimnissevom 3. Juni 1914
wird mit Gefängnisbis zu einemJahre odermit Geldstrafebis zu 1000 Mark bestraft,
wer vorsätzlichin einerFestung oder einer militärischenAnlage gegenübereinerBehörde,
einemBeamtenodereinerMilitärperson über seinenNamen, seinenStand, seinenBeruf,
sein Gewerbe,seinenWohnortoderseineStaatsangehörigkeiteineunrichtigeAngabemacht
oderdie Angabeverweigert,wennnachdenUmständenanzunehmenist, daß derAufenthalt
an demOrte oderdie unrichtigeAngabeoderdieVerweigerungderAngabemitZweckendes
Verrats militärischerGeheimnisseim Sinne der §§ 1, 3 diesesGesetzeszusammenhängt.

Einer Festung oder einer militärischenAnlage steht gleichderenSicherungsbereich.
Zum SicherungsbereichderFestung Ulm gehören,soweitdas KönigreichBayern in

Betrachtkommt: 16
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Der StadtbezirkNeu=Ulmmit Gurrenhof,Illerbrücke,Ludwigsfeld,Maierhof,Offen=
hausen,Rotwandhof,Schwaighofen,Steinhäuleund Striebelhof.

Vom BezirksamtNeu=UlmdieGemeindebezirke:Pfuhl, Thalfingenmit Selgenweiler.

Zum Sicherungsbereichder Festung Germersheim gehören,ebenfallssoweitdas
KönigreichBayern in Betrachtkommt:

VomBezirksamtGermersheimdieGemeindebezirke:Bellheim,Freisbach,Germersheim,
Hördt, Knittelsheim,Kuhardt, Lingenfeld,Nieder=Lustadt,Ober=Lustadt,Ottersheim,Rülz=
heim, Schwegenheim,Sondernheim,Weingarten,Westheim,Zeiskam.

Vom BezirksamtSpeyer dieGemeindebezirke:Harthausen,Heiligenstein,Mechtersheim.
VomBezirksamtLandaudieGemeindebezirke:Freimersheim,Gommersheim,Herxheim,

Herxheimweiher,Nieder=Hochstadt.

Zum Sicherungsbereichder Festung Ingolstadt gehören:
Vom KreiseOberbayerndieGemeindebezirke:Großmehring,Demling, Theising,Kasing,

KöschingerForst, Appertshofen,Stammham, Westerhofen,ForstbezirkNeuhau,Wettstetten,
Etting, Gaimersheim,Dünzlau, Friedrichshofen,Gerolfing, Ingolstadt, Mailing, Ober=
haunstadt,Lenting,Kösching,Hepberg,Hagau, Winden,Zuchering,Brunnenreuth,Unsern=
herrn,Ebenhausen,Pichl, Oberstimm,Niederstimm,Manching,Westenhausen.

Vom Kreis SchwabenderGemeindebezirk:Karlskron.

Diese Bekanntmachungist soweiteinschlägigin denKreisamtsblätternund denAmts=
blätternder Bezirksämterund unmittelbarenStadtmagistratezu veröffentlichen.

München, den 3. Mai 1915.

44

Dr.Frhr. v.Soden-Fraunhofen.
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crikundMrnrdnungzkgklatt5
für das

Königreich Bayern.

Nr. 19.
München, den 12. Mai 1915.

Inhal:
Königliche Verordnung vom 29. April 1915, die Organisation und den Wirkungskreis der Bergbehörden,

hier die Geschäfte der Markscheider betreffend. — Bekanntmachung vom 10. Mai 1915, betreffend Ande=
rung der Militär=Transport=Ordnung.

Königliche Verordnung, die Organisation und den Wirkungskreis der Bergbehörden, hier
die Geschäfteder Markscheiderbetreffend.

Tudwig III.
von GottesGnadenKönig von Bayern,Pfalzgrafbei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir findenUns bewogenzum Vollzuge des Berggesetzesvom 13. August 1910
(GVl. S. 815ff.) zu verordnen,was folgt:

Der §9 derKöniglichenVerordnungvom 30. Juli 1900 in derFassungder König=
lichenVerordnungvom 24. November1913 (GVl. S. 811) erhältin AbsatzI folgenden
Zusatz:

Das K. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Außern kann
vorübergehenddie ZuständigkeiteinesMarkscheidersauf weitereBerginspektions=

19
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bezirkeim vollenoderbeschränktemUmfang ausdehnenund anderenAngestellten
einerBerginspektion,die markscheiderischausreichendvorgebildetsind, Zuständigkeit
von Markscheidernganz oderteilweiseübertragen.

Gegebenzu München,den 29. April 1915.

Ludwig.

Dr.Graf v.Vertling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. v. Müller.

Nr. 7/Bmo 2.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Militär=Transport=Ordnung.

4#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund fl. Kriegsministerium.

Die durchBekanntmachungdes Reichskanzlersvom 26. April 1915 (Röl. 1915
Seite 267) verfügteÄnderungderMilitär=Transport=Ordnunghat auchfür dieBayerischen
Eisenbahnenzu gelten.

München,den 10. Mai 1915.

Frhr. v.Kreß. Staatsratv.Seiler.
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EesetzundVerurhunugs-guat.
für das

KönigreichBayern.

Nr. 20.
München, den 14. Mai 1915.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 13.Mai 1915, betreffendÄnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Kl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Tr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel. 2. Gruppeb).

Vor demmit „Wonkit1“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Wilhelmit — Kohlen=,Wetter=Wilhelmit—, auch mit den angehängten

Zahlen I, II, III usw. (Gemengevon Alkalichloraten,höchstens20 Prozent
technischerKohlenwasserstoffemit einem Flammpunkt von mindestens300,
Kohlehydratenund neutralen,beständigen,anorganischenSalzen, die dieGefahr
nichterhöhen).

Tr. Ib. LUunirion.
Eingangsbestimmungen.Ziffer 7.

Im Abs. c) wird hinter „Handwurfgranaten“hinzugefügt:
, auchGewehrgranaten,

20
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Abschnitt A. Verpackung. Zu 7.
Im Abs. (3) wird am Ende ein Steruchen') und am Fuße der Seite folgende

Anmerkunghinzugesügt:
*) Während der Dauer des Krieges dürfengeladene Gewehrgranaten mit den

zugehörigenZündern in einer Überkisteunter folgendenBedingungenzusammengepacktwerden:
Die Zünder müssenmit einer besonderenBeförderungssicherungversehenund in eine

besondereKiste nachA. Zu 4. c) und d) verpacktsein. »
In der Überkistemuß zwischender Zünderkisteund den Gewehrgranatenein kräftiger

Zwischenbodenvorhanden sein; der Abstand zwischendiesemBoden und den Granaten
muß mindestens25 cm betragen. Hier dürfen die zugehörigenPatronen in der unter A.
Zu 6. Abs. (1) vorgeschriebenenSchachtelverpackungbeigepacktwerden.

Die Zünderkiste,die Granaten und der übrigeInhalt müssenin der Überkistegegen
Verschiebengesichertsein.

Stiel=Handgranaten dürfen während der Dauer des Krieges mit den zuge=
hörigenSprengkapselnin eine Überkistezusammengepacktsein. Die Sprengkapselnmüssen
nachA. Zu 4. a) in eine besondereKiste verpacktsein,die unter demDeckelder Überkiste
untergebrachtund mindestens30 cm von den Granatkörpernentferntseinmuß.
Im Abs. (4) wird am Ende ein Doppelsternchen**)undam Fuße derSeite folgende

Anmerkunghinzugefügt:
**) Bei denKisten mit Gewehrgranaten— auch denZünderkisten— darf währendder

Dauer des Krieges an Stelle des Schraubenverschlussesein VerschlußdurchKniehebel=Uberwurs
und Plomben treten. .

Abs.(5).AmEndewirdeinKrequundamFußederSeitefolgendeAmuerkung
hinzugefügt:

) Während· der Dauer des Krieges kann der Zinkblecheinsatzund Firnisanstrich fehlen.

Abschnitt C. Bescheinigungen. Frachtbriefe. Abs. (7).
Hinter demvorletztenSatze wird ein Sternchen) und am Fuße der Seite folgende

Anmerkunghinzugefügt:
*) Bei Gewehrgranatenmit beigepacktenZündern muß ausdrücklichbescheinigtsein,daß die

Zünder sämtlichmit besondererBeförderungssicherungversehensind.

Tr. Id. Verdichrere und verflässigre Gase.
C. Amtliche Prüfung der Gefäße.

Im Abs.(2)b) wird hinter„Chlorkohlenordd .30"“ ein Sternchen) undam
Fuße der Seite folgendeAnmerkunghinzugefügt:

*) Während der Dauer des Krieges dürfen zur Beförderungvon Chlorkohlenoxydauch
Flaschenfür Chlor verwendetwerden,wenn der Sachverständige(Abs.(1)) bescheinigt,daß sie
einegenügendeStärke besitzen.

Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den 13. Mai 1915.
v. Seidlein.
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GesetzundVerorduuiigsBluli
für das

Königreich Bayern.

Nr. 21.
München, den 20. Mai 1915.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 18. Mai 1915 über den Abschuß von Rotwild und Fasanen. — Auszug aus der

dels=Matrikeldes Königreichs.
— — — — —

Nr. 2199c 18.

Königliche Verordnung über denAbschußvon Rotwild und Fasanen.

LCudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,auf Grund des Polizeistrafgesetzbuchsund des Art. 23
Abs.1 Ziff. 5 des Jagdgesetzeszu verordnen,was folgt:

Für das Jahr 1915 wird in AbänderungderHegezeitdes § 2 derKöniglichenVer=
ordnungvom 6. Juni 1909 (GVhl. S. 409) der Beginn der Schußzeitfür Mi auf
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temberfestgesetzt.

München,den 18. Mai 1915.

Auszugaus der Adels-Matrikeldes
KAönigreichs.

In dieAdels=Matrikelwurdeneingetragen
für ihrePersonals Ritter desMilitär=Max=
Joseph=Ordensbei der Ritterklasse

am 7. Mai 1915 derOberstleutnantund

Co gle

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.

Kommandeurder KriegsschuleOtto Ritter
von Füger unter Lit. F, Fol. 45,

am 12. Mai 1915 derOberleutnantund
Adjutant beiderK. 2. Feld=Artillerie=Brigade
Friedrich Ritter von Deßloch unterLit. D,
Fol. 33 und

derLeutnantimK.7 Feld=Artillerie=Regiment
Max Ritter von Pohl unterLit. P, Fol. 58.



GesetzundVerarhunugsguut
KönigreichBayern.

Nr. 22.
München, den 27. Mai 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 14. Mai 1915, betreffenddie Unbrauchbarmachungvon Fetten für den menschlichen

Genuß. — Bekanntmachung vom 25. Mai 1915, Organisation der Forstämter Neuhäuselund Blieskastel
betreffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel desKönigreichs.

Nr. 420a 41.

Bekanntmachung, betreffenddie Unbrauchbarmachungvon Fetten für den menschlichenGenuß.

Auf Grund des § 29 Abs. 5 der AusführungsbestimmungenI) zu demGesetze,be=
treffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Beilagezu Nr. 52 des
Zentralblattes für das DeutscheReich 1908 S. 67"), GVl. 1908 S. 136) werden
als weitereMittel zur Unbrauchbarmachungvon zubereitetenFetten für den menschlichen
Genuß Safrol und künstlichesWintergrünölzugelassen.

Das Safrol ist einefarbloseodergelbliche,starkriechendeFlüssigkeit,hat bei 15%0
dieDichte 1,/##bis 1,102und siedetbeieinemLuftdruckvon 760 mm annäherndbei 233°C.

Das künstlicheWintergrünöl ist eine farblose,nach längeremStehen schwachgelbe
Flüssigkeitvon demGeruchederPflanze, nachder es benanntist, hat bei 15°.C dieDichte
1,½5bis 1,100,siedetbei einemLuftdruckvon 760 mm annäherndbei 2220C und hat
eineVerseifungszahlvon mindestens361. 2

2
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Auf je 100 kg Fett sind zurUnbrauchbarmachung1kg Safrol oder1 kg künstliches
Wintergrünölvon den obenangegebenenEigenschaftenzu verwenden.

Berlin, den 14. Mai 1915.

Der KReichskansler.
Im Auftrage:von Jonquieres.

Nr. 15507.

Bekanntmachung, Organisationder ForstämterNeuhäuselund Blieskastelbetreffend.

fl. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom22. Mai 1915
zu genehmigengeruht,daß vom 1. Juli 1915 beginnend

a) das ForstamtNeuhäusel nachSt. Ingbert verlegtund diesemForstamtedie
Bezeichnung„K. ForstamtSt. Ingbert“ gegebenwerde,

b) die exponierte,demForstamteBlieskastel zugeteilteForstamtsassessorstellein
St. Ingbert nach Neuhäuselverlegt und dem neu zu bildendenForstamte
St. Ingbert unterstelltwerde. ·

München,den 25. Mai 1915.
v. Breunig.

Auszugaus der Adels-Matrikel des am 18.Mai 1915derGeneralleutnant
Königreichs. und Kommandeurder 2. Kavallerie=Brigade

Ernst Ritter von Schrott für seinePerson
als Ritter des Militär=Max=Joseph=Ordens

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:bei der RitterklasseLit. 8, Fol. 175.
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GesetzundVerarhunngsguut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 23.
München, den 28. Mai 1915.

Inhalt#:
Bekanntmachung vom 20.Mai 1915, die ÄÄnderungdes Statuts derWittelsbacherLandesstiftungbetressend.—

Bekanntmachung vom27. Mai 1915, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt- und Neben=
eisenbahnen Bayerns betreffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Nr. 64.

Bekanntmachung, die Änderungdes Statuts der WittelsbacherLandesstiftungbetreffend.

fl. StaatsministeriumdesKöniglichenHausesunddesAuber#n

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.
Seine Majestät der König habennachBeschlußdes Landesstiftungsratesmit

AllerhöchsterEntschließungvom 8. Mai 1915 zu verfügengeruht,daß die §§ 2 und 11
des Statuts der WittelsbacherLandesstiftungzur Förderungdes bayerischenHandwerksin
Stadt und Land vom 1. September1880 (GWVBl.S. 561) wie folgt geändertwerden:

In AbsatzIV werdennachden Worten„(GVBl. S. 59)“ die Worteeingefügt:
„und 20. Januar 1915 (GWVhl.S. 13)“.

In § 11 AbsatzII werdenstatt der Worte: „in sicherenbayerischenWertpapieren“
die Worte: „in mündelsicherenWertpapieren“ gesetzt.

München,den 20. Mai 1915.

Dr. Graf v. Hertling.
23
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Nr. 7/Bn.

Bekan ntmachung, die Eisenbahn-Bau-und Betriebsordnungfür die Haupt- und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf dieam1. Juni 1915 zurEröffnungkommendeReststreckeDietenhofen—Untern=
bibert der Bahnlinie Stein —Unternbibert finden die in der Eisenbahn=Bau=und
Betriebsordnungfür die Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom
13. April 1905 — GVl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür Nebenbahnen
Anwendung.

München,den 27. Mai 1915.

v. Seidlein.

Auszug aus der Adels-Matrikel des der Generalmajorund Kommandeurder
· Königreichs. K. 6. Infanterie=BrigadeEugen Ritter von

Clauß unter Lit. C, Fol. 13,
In dieAdels=Matrikelwurdeneingetragen derOberleutnantdesK. 12.Feld=Artillerie=

für ihre Person als Ritter des Militär= Regiments Hermann Ritter von Schöpf
Max=Joseph=Ordensbei der Ritterklasseam unter Lit. S, Fol. 176.
25. Mai 1915:

Goccgle



55

BlaltcsehundVerorduungs
für das

Königreich Vayern.

Nr. 24.
München, den 31. Mai 1915.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 20. Mai 1915, die Postordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.—

Bekanntmachung vom 29. Mai 1915, die Postordnung für das Königreich Bayern vom 27. März 1500
betreffend.—Bekauntmachung vom 30.Mai 1915, Änderung derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
betreffend.

r 23/1608.
P II2.

Bekanntmachung, diePostordnung für das DeutscheReich vom 20. März 190) betreffend.

fl. Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichs vom 28. Oktober1871, demnachauchmit Gültigkeit für denPostverkehr
zwischenBayern, dem Reichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnung desReichs=
kanzlers vom 22. Mai 1915, betreffendÄnderungder Postordnungfür das Deutsche
Reichvom 20. März 1900 (GVBl. Nr. 18 vom 31. März 1900) bekanntgegeben.

München,den 29. Mai 1915.

v. Keidlein.
24
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Bekanntmachung, betreffendÄnderung der Postordnung vom 20. März 1900.
Vom 22.Mai 1915.

Auf Grund des §50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871 (Reichs
Gesetzbl.S. 347) und des§ 3Abs. 2 desGesetzes,betreffenddieErleichterungdesWechsel=
protestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetztl.S. 321) sowie auf Grund der beiden
BekanntmachungendesBundesratsvom 17. Mai 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 284), be=
treffendAufhebungder für die Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsangeordnetendreißig=
tägigenVerlängerungund betreffend-die Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsfür Elsaß=
Lothringen, Ostpreußenusw., wird der § 18a „Postprotest“der Postordnungvom
20. März 1900 wie folgt geändert.

1. Unter v ist zu setzen
A. statt des mit den Worten „Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu er=

langenusw."“beginnendenAbsatzes— Bekanntmachungvom27. September1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 419) —:

Ist die Zahlung derWechselsummenichtzu erlangen,oderbleibt der
Versuch,den Postauftragvorzuzeigen,erfolglos, so wird der Postauftrag
bei der Postanstalt zur Einlösung bereit gehalten. Erfolgt die Einlösung
nicht, so wird der Wechsel mit dem Postauftrag nochmals zur Zahlung
vorgezeigt:

a) wennder Zahlungstag des Wechselsin der Zeit bis einschließlich
27. Mai 1915 eintritt,

am dreißigstenTage nachAblauf derProtestfristdesArt. 41 Abs.2
der Wechselordnung;

b) wennderZahlungstagdesWechselsin der Zeit vom 28. Mai 1915
bis einschließlich28. Juni 1915 eintritt,

am 30. Juni 1915;
0) wennder Zahlungstagdes Wechselsam 29. Juni 1915 oderspäter

eintritt,
am zweitenWerktagenachdemZahlungstage.

Bleibt diezweiteVorzeigungoderderVersuchzu diesererfolglos,
so wird gegendie im PostauftragebezeichnetePerson Protest nach
denVorschriftender Wechselordnungerhoben.

B. statt des mit den Worten „Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß—
Lothringen, in der Provinz Ostpreußenusw.“ beginnendenund des folgenden
Absatzes— Bekanntmachungvom16. März 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 163) —:
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I. Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringenoderin Ostpreußen
in den RegierungsbezirkenAllensteinund Gumbinnensowiein denKreisen
Gerdauenund Memel zahlbar sind, oder mit solchenin anderenTeilen
Ostpreußensoder im StadtkreiseDanzig zahlbarengezogenenWechseln,
die als Wohnortdes BezogeneneinenOrt angeben,der in einemder be=
zeichnetenTeile Ostpreußens(RegierungsbezirkeAllensteinundGumbinnen,
KreiseGerdauenundMemel) liegt, werdenerstan folgendenTagen noch=
mals zur Zahlung vorgezeigt:

a) wennderZahlungstagdesWechselsin derZeit vom 30. Juli 1914
bis einschließlich29. Juli 1915 eingetretenist,

am 31. Juli 1915;
h) wennder Zahlungstagdes Wechselsam 30. Juli 1915 oderspäter

eintritta.
am zweitenWerktagenachdemZahlungstage.

II. Postprotestaufträgemit Wechseln,die in denwestpreußischenKreisenMarien=
burg,Elbing Stadt undLand,Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,Graudenz
Stadt und Land, Löban, Culm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und
Land zahlbarsind, odermit solchenim StadtkreiseDanzig zahlbarenge=
zogenenWechseln,die als WohnortdesBezogeneneinenOrt angeben,der
in einemdieserwestpreußischenKreise liegt, werdenerstan folgendenTagen
nochmalszur Zahlung vorgezeigt:

a) wennderZahlungstagdesWechselsin derZeit vom 30. Juli 1914
bis einschließlich29. April 1915 eingetretenist,

am 31. Mai 1915;
b) wennderZahlungstagdesWechselsin derZeit vom 30. April 1915

bis einschließlich27. Mai 1915 eintritt,
am dreißigstenTage nachAblaufderProtestfristdesArt. 41 Abf. 2
der Wechselordnung;

6) wennderZahlungstagdesWechselsin derZeit vom 28. Mai 1915
bis einschließlich28. Juni 1915 eintritt,

am 30. Juni 1915;
#1)wennder ZahlungstagdesWechselsam 29. Juni 1915 oderspäter

eintritt,
am zweitenWerktagenachdemZahlungstage.

Dasselbegilt vonPostprotestaufträgenmit Wechseln,die in den ostpreußischenKreisen
Braunsberg,Fischhausen,Friedland,Heiligenbeil,Heilsberg,KönigsbergStadt und Land,
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Labiau, Mohrungen,Pr. Cylau, Pr. Holland, Rastenburgund Wehlau zahlbarsind, so=
weit sie nichtunterB I fallen, odermit solchenim StadtkreiseDanzig zahlbarengezogenen
Wechseln,die als Wohnortdes BezogeneneinenOrt angeben,der in einem dieserost=
preußischenKreise liegt.

Als Zahlungstag — für A und 8 — gilt der Füälligkeitstagdes Wechselsoder,
wenn dieserein Sonn= oderFeiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt der Schlußtag der
Frist zur Vorzeigungdes Wechselsauf einenSonn= oderFeiertag, so wird der Wechsel
am nächstenWerktagezur Zahlung vorgezeigt.Die Postverwaltungbehält sich vor, die
Vorzeigungder Wechsel,derenProtestfristam 31. Mai oder am 30. Juni oder am
31. Juli 1915 abläuft, auf mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

2. Die Änderungentretensofortin Kraft.

Berlin, den22. Mai 1915.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kraetke.

Nr.23/1608

Bekauntmachung, diePostordnungfür dasKönigreichBayern vom27. März 1900betreffend.

K. Staalsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayernvom27. März 1900 (GVBl. Nr. 17
vom30. März 1900) wird,wie folgt geändert:

1. JIm § 20a „Postprotest“ist unter V statt des mit den Worten „Ist die Zah=
lung der Wechselsummenichtzu erlangenusw.“ beginnendenAbsatzes— Bekanntmachung
vom 2. Oktober1914 (GVBl. S. 613) —zu setzen:

Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu erlangen,oder bleibt der Versuch,den
Postauftragvorzuzeigen,erfolglos, so wird der Postauftrag bei der Postanstaltzur Ein=
lösungbereitgehalten. Erfolgt die Einlösung nicht, so wird der Wechselmit demPost=
auftrag nochmalszur Zahlung vorgezeigt:

a) wennderZahlungstagdesWechselsin derZeit bis einschließlich27. Mai 1915
eintritt,

am dreißigstenTage nach Ablauf der Protestfristdes Art. 41 Abs. 2
der Wechselordnung;
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h) wenn der Zahlungstag des Wechselsin der Zeit vom 28. Mai 1915 bis
einschließlich28. Juni 1915 eintritt,

am 30. Juni 1915;
) wennder Zahlungstagdes Wechselsam 29. Juni 1915 oder spätereintritt,

am zweitenWerktagenachdemZahlungstage.
Bleibt die zweiteVorzeigungoderder Versuchzu diesererfolglos,so wird

gegendie im PostauftragebezeichnetePerson Protest nach denVorschriftender
Wechselordnungerhoben.

Als Zahlungstaggilt der Fälligkeitstagdes Wechselsoder, wenn dieserein Sonn=
oderFeiertagist, der nächsteWerktag. Fällt derSchlußtagder Frist zur Vorzeigungdes
Wechselsauf einenSonn= oderFeiertag, so wird der Wechselam nächstenWerktagezur
Zahlung vorgezeigt.Die Postverwaltungbehältsichvor, die VorzeigungderWechsel,deren
Protestfristam 30. Juni 1915 abläuft, auf mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

2. Die Änderungtritt sofortin Kraft.
München, den 29. Mai 1915. n

v.Leidlei

Bekanntmachung, Änderungder Anlage ( zurEisenbenne=Verkehrsordnungbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage( zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel. 2. Gruppeb).

Vor demmit „Wetter-Albit“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Albit, auchmitdenangehängtenZahlenI, 11usw.oderdenBuchstabenA, B usw.

(Gemengevon höchstens80 Prozent Kaliumchloratoder Natriumchlorat,
höchstens4 ProzentNitroglyzerin,höchstens18Prozenteinfachoderzwei=
fach nitrierte aromatischeKohlenwasserstoffe— auch in Gemischenmit=
einander—, auchmit Zusatzvon anorganischenSalzen und Kohlenstoff=
trägern,wie Pflanzenmehl,Olen, Seifen, Kohlenwasserstoffen).

Der Eingang des mit „Wetter=Albit“beginnendenAbsatzeswird gefaßt:
Wetter=Albit, Kohlen=Albit, auch mit den angehängtenZahlen usw.

wie bisher.
25
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Tr. Id. Derdichrere und verflüssigre Gase.

C. AmtlichePrüfungder Gefäße. Abs. (2) b).

Die mit „Chlor“ beginnendeZeile wird gefaßt:
„Chlor, Chlorkohlenorydund Stickstofftetrorydd 22 Atmosphären“.

Die Zeile „Chlorkohlenorodd 30")“ unddie Anmerkunghierzuwerdengestrichen.
Die Änderungentretensofort in Kraft.

München,den30. Mai 1915.
v. Seidlein.

—
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Guts-undzIIertIrimunggiBlatet1
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 25.
München, den 4. Juni 1915.

Inhall t: *=“5
Königliche Verordnung vom 2. Juni 1915, betreffsendden Aufruf des Landsturms. — Bekanntmachung

vom 2. Juni 1915,betreffend den Aufruf des Landsturms

Königliche Verordnung vom 2. Juni 1915, betreffenddenAufruf des Landsturms.

Tudwig III.
von GottesGnadenfiönig von Bayern,Pfalzgrafbei Mhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.us’u

Wir verordnenauf Grund der §§ 25 und 37 des Gesetzes,betreffendÄnderungen
der Wehrpflicht,vom 11. Februar 1888 (ReichsgesetzblattSeite 11), was folgt:

§ 1.

Sämtliche Angehörigedes LandsturmslI. Aufgebotswerden,soweit sie nicht schon
durch dieVerordnungenvom 1. und 21. August1914 aufgerufensind, hiermit aufgerufen.

26
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Die Anmeldungder Aufgerufenenzur Landsturmrollehat nach nähererAnordnung
des Ministeriums des Innern und des Kriegsministeriumszu erfolgen.

Gegebenzu Leutstetten,den 2. Juni 1915.

Ludwig.
Dr.Frhr. v.Soden-Fraunhofen. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung

des Kriegsministeriums:
v. Beckenbauer,
Generalmajorz. D.

Bekanntmachung, betreffendden Aufruf des Landsturms. Vom 2. Juni 1915.

Auf Grund der KöniglichenVerordnung,betreffenddenAufruf des Landsturms,vom
2. Juni 1915 wird nachstehendeszur Kenntnis gebracht:

1. Die im Inland sichaufhaltendenAufgerufenenhabensich, soweites nochnicht
geschehenist, bei der Ortsbehördeihres Aufenthaltsortsin der Zeit vom 14.
bis einschließlich16. Juni 1915 zur Landsturmrolleanzumelden.

2. Die Aufsgerufenen,die sichim Ausland aufhalten,habensich,soweites möglich
und nochnichtgeschehenist, alsbald schriftlichodermündlichbei den deutschen
Auslandsvertretungenzur Eintragung in besondere,von diesenzu führendeListen
zu melden.

München,den2. Juni 1915.

Der Minister des Innern. Der Kriegsminister.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. Frhr. v. Areß.
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— Verorhiunngschuat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 26.
München, den 17. Juni 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 16. Juni 1915, Gemüseausfuhr betreffend.— Auszug aus der Adelsmatrikel des

Königreichs.

Nr. 300 a/4025.
Bekanntmachung, Gemüseausfuhrbetreffend.

4#.Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.

Mit Ermächtigungdes Reichskanzlerswird die Ausfuhr von frischemGemüsemit
Ausnahmevon Möhren (Karotten),Schoten,Bohnen aller Art und Zwiebelnim Hinblick
auf die KaiserlicheVerordnungvom 31. Juli 1914 (Rel. S. 260) §§ 1, 2 und die
Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom gleichenTage(Kr.Beil. z.MAl. S. 57) bis zum
10. Juli 1915 freigegeben.

München,den 16. Juni 1915.

J. V
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. Staatsrat Dr. v. Günder. n
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AuszugausderAdels-Matrikeldes
Königreichs.

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:

Goccgle
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am29.Mai 1915derLeutnantderReserve
desK. 7.Feld=Art.=RegimentsDr. OttoRitter
von Gruber für seinePerson als Ritter
desMilitär=Max=Josef=OrdensbeiderRitter=
klasseLit. G., Fol. 62.



csehundVerorduuugslalf
für das

Königreich Bayern.

Nr. 27.
München, den 24. Juni 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 18. Juni 1915 wegender Dienst=und Buehb der zum Kriegsdienst ein=

gerücktenStaats= und Gemeindebeamten,dann wegender Fürsorge füür die Hinterbliebenen der im Kriege
gefallenen oder infolge einer Kriegsdienstbeschädigunggestorbenenetatsmäßigen Beamten. — Bekannt=
machung vom 18. Juni 1915 wegender Fürsorge für dieFamilien der zum Kriegsdienst eingerücktenoder
im Dienste der freiwilligen KrankenpflegeverwendetenArbeiter der Staatsbetriebe der Zivilverwaltung.

Nr. 17400.

Bekanntmachung wegen derDienst=undBesoldungsverhältnissederzumKriegsdiensteingerückten
Staats= und Gemeindebeamten,dann wegender Fürsorge für die Hinterbliebenender im Kriege

gefallenenoder infolge einer KriegsdienstbeschädigunggestorbenenetatsmäßigenBeamten.

f StaatsministeriendesKöniglichenHausesund desAubern,derIustiz, desInnern,
des Innern für nirchen- und Schulangelegenheiten,der Finanzen, für Verkehrsan=-

gelegenheitenund fKl.Kriegsministerium.

Auf Grund der inzwischenergangenenVerfügungenund zur Beseitigungaufgetauchter
Zweifel wird wegenderDienst=undBesoldungsverhältnisseder zumKriegsdiensteingerückten
Staats= und Gemeindebeamtenund zugleich wegen der Fürsorge für die Hinterbliebenen
der im Kriege gefallenenoderinfolgeeinerKriegsdienstbeschädigunggestorbenenetatsmäßigen
Beamten zusammenfassendverfügt:?)

*) Soweit bei den Hinweisen nichts anderes bemerkt ist, sind damit die Bestimmungendieser Bekannt=
machung gemeint. 2
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A. Dienst-und Besoldungsverhälinisseder zumKriegsdiensteingerücklenStaals- und
Gemeindebeamten.

Die Grundlagefür dieEntscheidungderFrage, ob und wieweitdenStaats- nud den
Gemeindebeamtenfür denFall ihrerEinberufungzum Kriegsdienstoderfür denFall ihres
freiwilligenEintritts in denKriegsdienstihreStelle zu wahrenund ihr Zivildiensteinkommen
fortzuzahlenist, bildet der 8 66 des Reichsmilitärgesetzesin derFassungdes Gesetzesv.
6. Mai 1880 (RGBl. S. 106, 107), derbestimmt:

„Reichs=,Staats=undKommunalbeamtesollendurchihreEinberufungzum
Militärdienst in ihren bürgerlichenDienstverhältnissenkeinenNachteil erleiden.

Ihre Stellen, ihr persönlichesDiensteinkommenaus denselbenund ihre
Anciennetät,sowie alle sich daraus ergebendenAnsprüchebleibenihnen in der
Zeit der Einbernfungzum Militärdienst gewahrt. Erhalten dieselbenOffiziers=
besoldung,so kann ihnender reineBetrag derselbenauf die Zivilbesoldungan=
gerechnetwerden;denjenigen,welcheeineneigenenHausstandmit Frau oderKind
haben,beimVerlassenihresWohnortsjedochnur, wennundsoweitdasreineZivil=
einkommenundMilitärgehaltzusammendenBetragvon3600 — jährlichübersteigen.

Nach denselbenGrundsätzensind pensionierteoder auf Wartegeldstehende
ZivilbeamtehinsichtlichihrerPensionenoderWartegelderzu behandeln,wennsie
bei einerMobilmachungin den Kriegsdiensteintreten.

Obige Vergünstigungenkommennach ausgesprochenerMobilmachungauch
denjenigenin ihren ZivilstellungenabkömmlichenReichs=und Staatsbeamten
zugute,welchesichfreiwillig in das Heer aufnehmenlassen.

Die näherenBestimmungenbleibendeneinzelnenBundesregierungenüberlassen."“
*

Auf Grund und zum VollzugedieserBestimmungenwird verfügt:

I.

Für die Staatsbeamten,die insolgeeiner Mobilmachungin das Heer oder denLandsturmzum
flriegsdiensteinberusenwerdenoder, sofernsie in ihrer Bivilstellung abkömmlichsind, freiwillig

rintreten.

1. Den etatsmäßigen Staatsbeamten bleibt währenddes Kriegsdienstesihre
Zivilstelle gewahrt.

2. Die etatsmäßigen Staatsbeamten, dann die Beamten im Sinne des
Art. 1 des Beamtengesetzes erhalten,soweitsienicht dieBesoldungeinesOffiziers
oder eines oberen Beamten der Militärverwaltung') beziehen,währenddes Kriegs=

*) Wegen der Frage, welcheBeamte zu den oberen Beamten der Militärverwaltung zählen, siehedie
Verordnung v. 1. Aug. 1908 (RGl. S. 483 ff.).
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dienstesihr Zivildiensteinkommenunverkürztweiter. Ebensowird in diesem Falle ein
etwaigesWartegeldoderderRuhegehaltwährenddesKriegsdienstesunverkürztweitergezahlt.

: Den Staatsdienstanwärtern, die nicht als Beamte im Sinne des
Art. 1 des Beamtengesetzes erklärt sind, wird, sofernsie nicht die Besoldung
einesOffiziers odereinesoberen Beamten der Militärverwaltungbeziehen,während
des Kriegsdienstesihr Zivildiensteinkommenunverkürztweitergewährt,wennsie Angehörige
unterstützthabenoderdas Bedürfnis hierzunachdemEintritt in den Militärdiensthervor=
getretenist. Die Frage, ob ein StaatsdienstanwärterAngehörigeunterstützthat, ist nach
Lagedes einzelnenFalles zu beurteilen. Die Verabfolgunggelegentlicher Geld= oder
sonstigerGeschenke,namentlichzu Zeiten, wo Geschenkeüblichsind, kann im allgemeinen
als Unterstützungin diesemSinne nicht erachtetwerden;es kommtvielmehrdarauf an,
wie die wirtschaftlichenVerhältnisseder Angehörigenliegen und ob hiernachein Unter=
stützungsbedürfnisgegebenist, dann ob anderseitsder Anwärter nachseineneigenenVer=
hältnissenzueinereinigermaßeninsGewichtfallendenUnterstützungüberhauptin derLagewar.

. Für die Entscheidungder Frage, welchePersonenals Beamte im Sinne des
Art. 1 des Beamtengesetzes gelten, sind — abgesehenvon den unmittelbar im
BeamtengesetzegetroffenenVerfügungen— die gemeinschaftlicheMinisterialbekanntmachung
v. 8. Juni 1909 (GVBl. S. 386/88) und die im Nachgangehierzu weitererlassenen
Bestimmungenmaßgebend.Zu denBeamtenin diesemSinne zählenhiernachim Hinblick
auf denArt. 205 desBeamtengesetzesauchdieEichmeisterund die Steuer=und Gemeinde=
einnehmer.") Außerdemfallen hierunterdie nichtetatsmäßigenGerichtsassistenten,die nicht=
etatsmäßigenRentamtsassistentenu. dgl., fernerdie auf Probe oderzur probeweisenDienst=
leistung auf eine in der GehaltsordnungaufgeführteStelle ernanntenoder berufenen
Militäranwärter, sofernsie vor oder mit der probeweisenAnstellungoderBerufung aus
dem Militärverhältnis endgültigausgeschiedenwaren.

*Zu den Staatsdienstanwärtern, die nicht als Beamte im Sinne des
Art. 1 des Beamtengesetzes erklärt sind und denenihr Diensteinkommennach
Maßgabe des Abs.2 zu wahrenist, zählen beispielsweisedie Baupraktikanten,die unge=
prüftenBibliothekpraktikanten,dieungeprüftenForstpraktikanten,die ungeprüftenPraktikanten
der Berg=, Hütten=und Salzwerke, die ungeprüftenZollpraktikanten,die ungeprüften
Kameralpraktikanten,die geprüftenHilfstechnikerdes allgemeinenStaatsbaudienstesund des
Wasserversorgungsbureaus,denen die Anwartschaftauf Ernennung zum etatsmäßigen
Beamten erteilt ist, die Gerichtsinzipienten,die Bezirksamtsinzipienten,die Rentamts=
inzipienten, dann die technischenAspiranten und die Diätare der Verkehrsverwaltung.

6) Für Stellvertretungen, die durchden Eintritt von Eichmeisternoder vonSteuer=undGemeindeein=
nehmern in den Kriegsdienst veranlaßt sind, gelten die Grundsätzeder Bekanntmachungv. 3. Aug. 1914 —
GVBl. S. 339 ff. — entsprechend(vgl. insbesondereZiff. 4 sowieden SchlußsatzdieserBätmmtmachung.

8*
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*Für die sonstigen Personen, die, ohne zu Beamten im Sinne des Art. 1
des Beamtengesetzes erklärt zu sein, mit den Verrichtungen solcher Beamten
ständig betraut sind (Art. 25 des Beamtengesetzes),sowiefür andereim Staatsdienst
auf Dienstvertrag verwendete Personen behaltensichdieMinisteriendieEntscheidung
wegender Fortgewährungihres Diensteinkommensvor. Die übrigenZivilstaatsministerien
werdensich hierübermit demStaatsministeriumder Finanzen benehmen.Die in dieser
BeziehungbereitsergangenenVerfügungenbleibenaufrechterhalten.

3. Den Staatsbeamten(Ziff. 2 Abs. 1, 2, 5), die die BesoldungeinesOffiziers
oder eines mobilen oberen Beamten der Militärverwaltung erhalten,wird in Über=
einstimmungmit demVerfahren,wie es auf Grund des§ 66 des Reichsmilitärgesetzesfür
dieReichsbeamtenund dieBeamtender übrigenBundesstaatenvorgeschriebenist, dasZivil=
diensteinkommenum denreinenBetrag, d. i. um siebenZehntel,derKriegsbesoldunggekürzt.

. Gewährt der Beamte auf Grund einer gesetzlichenoder moralischenUnterstützungs=
verbindlichkeitFamilienangehörigen— der Ehefrau, Kindern und Eltern sowie anderen
nahenVerwandten,dann Pflegekindern— im eigenenHausstandeWohnung und Unter=
halt, so findetfür die Dauer seinerAbwesenheitvom WohnortedieseKürzung nur statt,
wenn das Ziovildiensteinkommenund der reine Betrag —sieben Zehntel— der Kriegs=
besoldungzusammendenJahresbetragvon 3600 —X¾übersteigenundnur soweit,als dadurch
das Zivildiensteinkommenund der reineBetrag —sieben Zehntel— der Kriegsbesoldung
nichtunterden Jahresbetragvon 3600 —MKherabsinken.Der Genuß freierDienstwohnung
wird mit demBetrage der Wohnungsentschädigungangeschlagen,die als Ersatz für den
Entgang der Dienstwohnungbestimmtist. Die Einschränkungder Anrechnungtritt in
Kraft mit demBeginneder Monatshälfte,mit der der Kriegsgehaltzahlbar wird, jedoch
nichtvorBeginn desMonats, in demderBeamtedenWohnortverläßt; dieEinschränkung
der Anrechnungendigtmit demSchlussedesMonats, in demderBeamtean denWohnort
zurückkehrt.Die Einschränkungder Anrechnungwird dadurchnichtunterbrochen,daß ein
im Felde verwundeteroder erkrankterBeamter zwar an seinenWohnort zurückkehrt,aber
nichtin seinerFamilie, sondernin einemLazarettuntergebrachtwird.

4. Staatsbeamte,die für die Dauer des Krieges mit immobilen Beamten=
stellen der Militärverwaltung wirklich beliehen werden,erhaltenals Besoldungdas
niedrigsteFriedenseinkommendieserStelle und eineKriegszulage

a) in der Höhe von drei ZwanzigsteldesHöchstgehaltsder beliehenenStelle, wenn
sie an ihrem bisherigen Wohnorte verwendetwerden,

b) in der Höhe des ermäßigtenTagegeldesnach demfür die belieheneStelle zu=
ständigenSatze, wenn sie außerhalb ihres bisherigen Wohnorts
verwendetwerden.
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Diese Zulage wird den Staatsbeamten,die als obere Beamte der Militärver=
waltung in immobilenStellen verwendetwerden,auf das Zivildiensteinkommennicht
angerechnet;dagegenwird das weitereEinkommenals oberer Beamter der Militär=
verwaltungin seinemvollen Betrag auf das Zivildiensteinkommenangerechnet,“)im
Falle der Ziff. 3 Abs. 2 jedochnur dann und insoweit, als dadurchdas Zivildienstein=
kommenund das niedrigsteFriedenseinkommender Stelle der Militärverwaltung nicht
unterden Jahresbetragvon 3600 .“ herabsinken.WerdenStaatsbeamtefür die Dauer
desKrieges mit Stellen unterer Beamter der Militärverwaltung“*")wirklich be=
liehen, so findet eine Anrechnungder Kriegsbesoldungauf das Zivildiensteinkommen
nicht statt.

5. Die Bestimmungenin Ziff. 3, 4 gelten auch für im Ruhestande befind=
liche Beamte, die die Befoldungeines Offiziers oder eines oberen Beamten
der Militärverwaltung erhalten,hinsichtlichihres aus ZidvilfondsfließendenWartegeldes
oderRuhegehalts. Das Wartegeldoderder Ruhegehaltwird hiernachsoweitgekürzt,als
derreine Betrag —sieben Zehntel—der Kriegsbesoldungund das Wartegeldoder der
RuhegehaltzusammendasvorderVersetzungin denRuhestandbezogeneZivildiensteinkommen
übersteigen.Sind die Voraussetzungendes Abs. 2 der Ziff. 3 gegeben,so tritt diese
Kürzung nur ein, soweitder reine Betrag der Kriegsbesoldungund das Wartegeldoder
der Ruhegehaltnichtunter denJahresbetragvon 3600 herabsinken.

*.Die Kriegszulage, dieStaatsbeamtebei ihrerVerwendungals obere Beamte
derMilitärverwaltung nachZiff. 4 erhalten,wird auf das WartegeldoderdenRuhegehalt
nicht angerechnet.

3Art. 44 Ziff. 3 und Art. 66 Ziff. 2 Satz 1 desBeamtengesetzesv. 16. Aug. 1908
sind hier nichteinschlägig.

6. Offiziere sind auchdieSanitäts= und dieVeterinäroffiziere. Ebensozählen
die Feldwebelleutnante zu den Offizieren. Auf sie findenhiernachgleichfallsdieVor=
schriftenwegender Kürzung des ZivildiensteinkommensAnwendung.

2Die Offiziers= und die Beamtenstellvertreter zählennichtzu den Offizieren
und den oberenBeamtender Militärverwaltung; sie erhaltenhiernachihr Ziovildienstein=
kommenunverkürztweiter. Ebensowird — wie schonim Schlußsatzeder Ziff. 4 bemerkt
ist — den Staatsbeamten,die für dieDauer desKriegesmit Stellen unterer Beamter
der Militärverwaltung wirklich beliehen werden,das Zivildiensteinkommennebender
Kriegsbesoldungunverkürztweitergezahlt.

*)DerUmstand,daßderBeamte„in widerruflicherWeisemitderStellewirklichbeliehenwird,istfür
die Frage der AnrechnungohneBedeutung.

*) Wegen der Frage, welcheBeamte zu den unteren Beamten der Militärverwaltung zählen, siehedie
Verordnung v. 1. Aug. 1908 (RGBl. S. 483 ff).
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7. Zu demZivildiensteinkommen im Sinne der Ziff. 2—5 gehören:
a) bei den etatsmäßigenStaatsbeamtender Gehalt einschließlichder Gehaltsvor=

rückungen,dann die durchdie GehaltsordnungbewilligtenGebühren, soweitsie
nicht als Dienstaufwandsentschädigungensichdarstellen,

b) beidennichtetatsmäßigenStaatsbeamten)die die Stelle desGehaltsvertretenden
fortlaufendenBezüge,insbesondereauchTagegelder,soweitsie nichtals Dienst=
aufwandsentschädigungen,sondernals Entlohnung für die Dienstleistungsich
darstellen,fernerauchdie an Stelle des Gehalts bewilligtenGebühren, soweit
sie nichtEntschädigungenfür den Dienstaufwandbilden,

I) die persönlichenZulagen nachArt. 211 Abs. 3 des Beamtengesetzes,
d) die besonderenZulagen nach § 5 der K. Verordnung v. 6. Sept. 1908

(GVBl. S. 683),
e) die örtlichenZulagen (Auslandszulagen)der außerhalbBayerns verwendeten

Beamten,
f) der durchdie GehaltsordnungeingeräumteGenuß sreierDienstwohnungoderdie

an seinerStelle gewährteWohnungsentschädigung.
1.Zu demZivildiensteinkommenzählt bei den amtlichenArzten auchdie Einnahmean

Gebühren für amtsärztlicheDienstleistungen,dann bei den Beamten der K. Bank auch
der diesengewährteNebenbezug.Es ist dahergegebenenfallsdie Anrechnungdes reinen
Betrags der Kriegsbesoldungauchauf dieseGebührenund Nebenbezügeauszudehnen.

*.Ob und in welchemUmfangedie besonderen Vergütungen für Nebenämter
oder Nebengeschäfte nachArt. 26 Abs. 5 des Beamtengesetzesoderähnliche Ver=
gütungen währendder Dauer des Kriegsdienstesweitergewährtwerden,bleibt besonderer
Entscheidungder Ministerien vorbehalten. Die übrigenZivilstaatsministerienwerdensich
hierübermit demStaatsministeriumderFinanzen benehmen.Die bereitsergangenenVer=
sügungenbleibenaufrechterhalten.

4"Repräsentationsbezüge und Dienstaufwandsentschädigungen sowieähn=
liche Bezüge zählen nicht zu demZivildiensteinkommenin diesemSinne. Als Dienst=
aufwandsentschädigungenkommeninsbesonderein Betrachtdie Pauschbeträgefür Tagegelder
und Reisekostenund ähnlicheVergütungenfür die VornahmeauswärtigerDienstgeschäfte,
die Gebührenanteileder Gerichtsvollzieherund der Rentamtsdiener"*),danndie besonderen
Zulagen für Bauleitungen und Bauführungen. Zu den Dienstaufwandsentschädigungen,
die von der Fortzahlungausgeschlossensind, gehörenauchdie Entschädigungenfür Schreib=

*7)Der Kürze halber wird der Ausdruck „Beamter“ auch für die unter Ziff. 2 Abs. 2 und 5 fallenden
Personen gebraucht,die weder zu den etatsmäßigenBeamten zählen nochBeamte im Sinne des Art. 1 des Be=
amtengesetzessind.

**) Vgl. hierzu die FME. v. 29. Jan. 1915 — FMBl. S. 109/111.
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bedürfnisse(FME. v. 21. Jan. 1915 — FMBl. S. 108/9). Ebensofallen hierunter
die Pauschvergütungender Amtsärzte und der Amtstierärztefür Geschäftsbedürfnisse;der
Einzug und die allenfallsigeWeiterzahlungdieserVergütungenbemißtsichauchwährendder
Einberufung zum Kriegsdienstenach der Entschließungder Staatsministeriendes Jnnern
und der Finanzen v. 19. Dez. 1904 Nr. 28095, das Regieaversumder Bezirks=
ärzte und derLandgerichtsärztebetr., die auf dieAmtstierärzteentsprechendanzuwendenist.

8. Als Kriegsbesoldung, die mit siebenZehntel auf das Zivildiensteinkommen
anzurechnenist, geltendie in den Gebührennachweisungenzur Kriegsbesoldungsvorschriftals
„Kriegsbesoldung“oder „Feldbesoldung“bestimmtenSätze ohne weiteren Abzug. Der
Servis (R. v. 6. Juli 1904 — Rel. S. 272ff.) gehörtnichtzur Kricgsbesoldung.

9. Die Anrechnunggestaltetsichhiernachbeispielsweisewie folgt:

A. Für einen Amtsrichter, Bezirksamtsassessor, Finanzassessor u. dgl., der in dieser
Eigenschaft einen Jahresgehalt von 3000 “ bezieht und als Leutnant der Reserve
bei einer immobilen Formation eine Kriegsbesoldung von monatlich 280 ¾ oder
jährlich 3360“ erhält:

a) Wem er nichtFamilienangehörigenim eigenenHausstandeWohnungundUnterhalt
gewährenmuß oder wenn er zwar Wohmug und Unterhaltgewähren,aber nichtden
Wohnortverlassenmuß:

Von der Kriegsbesoldungzu monatlich280 + dürfen auf denZivil=
gehaltzu monatlig 250—
angerechnetwerdensiebenZehntelmit. ... .......196.l-;
esverbleibeusohmvondemetlgehaltenoch monatlich . . 54M
zur Auszahlung,so daß der Beamte mit Einschlußdes reinenBetrags—sieben
Zehntel — der KriegsbesoldungeinenGesamtbezugvon monatlich 250-
oderjährli . . 3000—
und mit Einschlußdes bollenBetragsder KriegsbesoldungeinEesmteinkommen
von monatligg 334½
oderjährliuoh. 4008·-
bezieht.

b) Wenn der BeamteFamilienangehörigenim eigenenHausstandeWohnungund Unterhalt
gewährenund infolge der Einberufungzum KriegsdiensteseinenbisherigenWohnort
verlassenmuß:

In diesemFalle dürfen nach der Absicht des Gesetzesder reineBetrag — sieben
Zehntel—der Kriegsbesoldungund Zivildiensteinkommenzusammennichtunter den Betrag
von fähr 5666007
odermonatlic 300—
herabsinken.Zur Erreichung dieserSumme ist daherder zu verabfolgendeRest
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des Zivilgehalts auf monatlich300 — 196 --.. 104—
oderjährlich 1248.
zu erhöhen,so daß der Eesamtbezug* Einschluß des reinenBetrags der
Kriegsbesoldungzu monatligggg 196.=
oderjährlih... 32352—
auf monatliggg 300 M
oderjährlich 3600
und mit Einschlußdes oollenBetrags der oltezeledins zumonatiih 280
oderjährliig . 3360—
auf monatlicchh.w 3384“4
oderjährliih.w qçr 4608 AM
sichstellt.

B. Für einen Regierungsassessor, Oberamtsrichter, Bauamtmann, Rentamtmann
u. dgl., der in dieser Eigenschaft einen Jahresgehalt von 4800 bezieht:

a) Wenn er als OberleutnantundKompagnieführerim mobilen VerhältnisseeineFeld=
besoldungvon monatlich370 “ oder jährlich4440 erhält:

Von der Kriegsbesoldungzu monatlich370 X¾dürfenauf denZivilgehalt
zu monatlig 4000.4
angerechnetwerdensiebenZehntelmit. ... .......259.--;
es verbleibensohin von demZivilgehaltenochmonatlich ... · 141 A
zur Auszahlung,so daß der Beamtemit Einschlußdes reinenBetrags — wur
Zehntel — der KriegsbesoldungeinenGesamtbezugvon monatlich ... 400 4
oderjährlic . 456800
und mit Einschlußdes vollenBetrags derKriegsbesoldun einEesamteinkommen
von monatlich.w g 511—
oderjährlicih..w 66132 AM
bezieht. ·

b) Wenn er als OberlentnantundKompagnieführereinerimmobilen Formationeine
Kriegsbesoldungvon monatlich310 4 oder jährlich3720 A erhält:

Von derKriegsbesoldungzu monatlih:310 A dürfenauf?den Zivilgehalt
zu monatlich. . .. .... ....400.--
angerechnetwerdensiebenZehntel mit ... .......217.--;
es verbleibensohinvondemZivilgehaltnochmonatlich 1383 M
zur Auszahlung,so daß derBeamtemit Einschlußdes reinenBetrags —sieben
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Zehntel— der KriegsbesoldungeinenGesamtbezugvon monatlich 400-—
oderjährlich. 4300—
undmit Einschlußdes oollenBetrags der KriegsbesoldungeinGEesamteinkommen
vonmonatlig 493—4
oderjährlitg 56550916·4
bezieht.Hierbei kommtesnicht darauf an,ob der Beamte,wennerFamilienangehorigen
im eigenenHausstandeWohnung und Unterhalt gewährt,seinenWohnsitzverlassenmuß
odernicht,da siebenZehntelder Kriegsbesoldungund der zur AuszahlunggelangendeRest
desZivilgehalts zusammendenJahresbetragvon 3600 MAübersteigen.

c) WürdedergleicheBeamtefür dieDauerdesKriegesmit derStelle einesIntendan=
turrats wirklichbeliehen,so würde sich die Anrechnungwie folgt gestalten:

aa) Bei der Verwendungim mobilenVerhältnisse:
Die Feldbesoldungbeträgtmonatlig 830..

Hiervon sind anrechnungsfähigsiebenZehntelmit 581·-;
demnachunterliegtdieZivilbesoldungzu monatlich400 imvollen BetragedemEinzuge.

bb) Bei der Verwendung im immobilenVerhältnisse:

Das niedrigsteFriedenseinkommen,das der Beamte als Militärbesoldungerhält,be=
trägt monatlich350 —X#Friedensgehalt— 108# 33 J Wohnungsgeldzuschuß(Tarif III,
OrtsklasseA bei AnnahmederVerwendungin Münchenhg 458 7 33 J.

Hierzu wird bei der Verwendung am bisherigen Wohnort eine Kriegs=
zulagevon monatlicch 90 — J,

bei derVerwendung außerhalb des Wohnorte einTage=
geldvon 6 M, sohinfür einenMonat mit 30 Tagenim ganzenvon 180 á&— 7
gewährt. Diese Zulagen sind von der Anrechnunggrundsätzsichausge=
schlossen.Dagegenwird die weitereMilitärbesoldungin voller Höhe
auf das Zivildiensteinkommenangerechnet.DemnachunterliegtdieZivil=
besoldungzu monatlich400 .K gleichfallsim vollenBetragedemEinzuge.
Die Gesamtbesoldungbeläuft sichsomit bei der Verwendungam bis=
herigen Wohnort auf monatlich458# 33 J7+ 904. 548 33
oder jährlitg . 6580 — 7J,

bei der Verwendung außerhalb desbisherigen Wohnorts
auf monatlich4584 33 + 105 6338 ·— 33
oder jährliggggg. 7660 4 — 7.
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C. Für einen Regierungsassessor, Oberamtsrichter, Banamtmann, Rentamtmann
u. dgl., der in dieser Eigenschaft einen Jahresgehalt von 4800 .K bezieht und als
Hauptmann einer mobilen Formation eine Feldbesoldung von monatlich 655.4
oder jährlich 7860.K erhält:

Von der Feldbesoldungzu monatlich655 —&dürfen auf den Zivilgehalt zu monat=
lich . 4000+ —

sieben Zehntel nit 6458 /47 50 4
angerechnetwerden. Es unterliegtsohin ber Zivilgehalt im vollen Betrage demEinzug
und zwar gleichvielob der Beamte, wenner Familienangehörigenim eigenenHausstande
Wohnung und Unterhaltgewährt,seinenWohnsitzverlassenmuß odernicht, da der reine
BetragderFeldbesoldungzu jährlich5502 ¾#denBetragvon3600 übersteigt.

D. Für einen Sekretär, der in dieser Eigenschaft einen Jahresgehalt von
3000 á bezieht und als Feldwebelleutnant einer immobilen Formation eine
Kriegsbesoldung von monatlich 280 J oder jährlich 3360 x erhält:

a) Wenn er nichtFamilienangehörigenim eigenenHausstandeWohnungund Unterhalt
gewährenmuß oderwenn er zwar Wohnungund Unterhalt gewähren,aber nicht den
Wohnortverlassenmuß:

Von der Kriegsbesoldungzu monatlich 280 M dürfen auf den Zivil=
gehaltzu monatlihgg .«.... .....250.-«
angerechnetwerdensiebenZehntelmit ... .......196.--;
es verbleibensohinvon demZivilgehaltenochmonatlich . 54
zur Auszahlung,so daß der Beamtemit Einschlußdes reinenBetrags—sieben
Zehntel— der KriegsbesoldungeinenGesamtbezugvon monatich 2502
oderjährlich 3000—
und mit Einschlußdes vollenBetrags der KriegsbesoldungeinGEesamteinkommen
von monatliiggg 3341—
oderjährlieennn 42000842
bezieht. =*

b) Wenn derBeamteFamilienangehörigenim eigenenHausstandeWohnungund Unterhalt
gewährenund infolge der Einbernfungzum KriegsdiensteseinenbisherigenWohnort
verlassenmuß:

In diesemFalle dürfender reineBetrag— siebenZehntel—der Kriegs=
besoldungundZivildiensteinkommenzusammennichtunter denBetragvonjährlich 3600.
odermonatlich . 300 —
herabsinken.Zur EtreichungdieserSumme ist daherder zu verabsolgendeRest
des Zivilgehalts auf monatlich300 — 1 666666 104.
oderjährlicih..w 1448-“
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zu erhöhen,sodaß derGesamtbezugmit Einschuß des reinenT derKriegs⸗
besoldungzu monatlich. .. ..... ....196«--
oderjährlich...............·...2352.-f-
aufmonatlich...................300.--
oderjährlich... . ..3600.-l-
und mit Einschlußdes bollenBetrags der ctteztbebldin zuwenatlich 280
oderjährlich.. . 3360—
auf monatligggeeee 384 A
oderjährlichh. 44084
sichstellt.

E. Für einen Beamten der Klasse 7 der Gehaltsordnung, der in dieser Eigen=
schaft bei einem — seit 1½ Jahren — bezogenen Jahresgehalte von 7500 4x im
Genuß eines Wartegeldes von jährlich 5814 4 steht und der als Hauptmann des
Beurlaubtenstandes bei einer immobilen Formation eine Kriegsbesoldung von
monatlich 595 + oder jährlich 7140 erhält:

Der reine Betrag der KregebesoldungketrägtnachsiebenZehntel
monatli ... 416,50 “
oderjährlich 4998 “.

Zur ErgänzungbiesesBezugs auf das vor derVersezunginden Ruhestand
bezogeneZivildiensteinkommenz 7500
hat der Beamte von seinemWartegeldezu 5814 “ noch den Betrag von
7500 — 4993838383838383838 2502—
jährlichdder ... 208öc-
monatlichzu erhalten,so daßmit Einschluß des vollen Betrags der Kriegs⸗
besoldungzu monatligggg 595—
oderjährlich 27440“
das Gesamteinkommenaufmonatlich 8684606668803,50
oderjährlch.. 99p442-
sichstellt.

F. BesondererErwähnungbedarf schließlichdas Verfahren, das bei der Anrechnung
der Kriegsbesoldungauf die Zivilbesoldungin denFällen zu beobachtenist, in denen
pensionierte Offiziere, die in Stellen des Zivildienstes Verwendung fanden, aus
Anlaß der Mobilmachung wieder in den aktiven Militärdienst eingetreten sind.

In diesemFalle kommenzwei Anrechnungsvorschriftennebeneinanderzur Anwendung.
Zunächstist hinsichtlichder Offizierspensionin § 24 Ziff. 2 des Offizierspensionsgesetzes
bestimmt,daß bei vorübergehenderHeranziehungzum aktivenMilitärdienst in *. mit
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denender Bezug von Gehalt verbundenist, das Rechtauf den Bezug der Pension in der
Höhe des zustehendenDiensteinkommensruht, m. a.W. daß diePension auf den Militär=
gehalt anzurechnenist. Daneben kommtdie weitereVorschrift in Betracht, wonachden
Staatsbeamten,die die BesoldungeinesOffiziers beziehen,das Zivildiensteinkommenum
den reinenBetrag, d. i. um siebenZehntel, der Kriegsbesoldungzu kürzenist.

Es entsprichtder Billigkeit, daß diese beidenAnrechnungennicht ohne gegenseitige
Rücksichtnahmenebeneinandervorgenommenwerden,daß vielmehr der reineBetrag der
Kriegsbesoldungauf die Zivilbesoldungnur mehr soweit angerechnetwird, als dieseAn=
rechnungnicht schondurchden Einzug des Pensionsrestesstattgefundenhat.

Gesetztz. B. den Fall: Ein mit PensionverabschiedeterOffizier, der in eine Stelle
des Zivildienstes übergetretenist und der in dieserEigenschafteinenJahresgehaltvon
3600 und danebenauf Grund des § 24 Ziff. 3 des Ofsjzierspensionsgesetzesvon
seinerPension als Offizier noch einenRest von 2028 , sohin im ganzenein Ein=
kommenvon 5628 4“ bezieht,tritt aus Anlaß der Mobilmachungals Hauptmannmit
einerKriegsbesoldungvon monatlich595 M oderjährlich7140 4# wiederin den aktiven
Militärdienst, so unterliegtzunächstnach dem § 24 Ziff. 2 des Offizierspensionsgesetzes
der Pensionsrestzu 2028 & demEinzuge. Damit ist von der reinenKriegsbesoldung
zu jährlich4998 (7/10von 7140 —X) bereitsder Betrag von 2028 4 angerechnet.
InfolgedessenkannaufdieZivilbesoldungnurmehrderRest von 4998 — 2028= 2970 4
angerechnetwerden. Es verbleibt sohin von der Zivilbesoldungzu 3600 " noch der
Betragvon3600 — 2970= 630 “ zur Auszahlung. -

10. SämtlichenStaatsbeamtenbleibendie aus ihremDienstalter sichergebenden
Rechteund Vorteile gewahrt. Insbesonderewird der Lauf der Fristen für die Vorrückung
im Gehalt oder in den sonstigenBezügendurchdie Einberufungzum Kriegsdienstenicht
unterbrochen.

2Den im Vorbereitungsdienste befindlichenStaatsdienstanwärtern,die vor ihrer
AnstellungeinePrüfung abzulegenhaben, soll die Zeit des Kriegsdienstesauf die Zeit
desVorbereitungsdienstesangerechnetwerden.Das gleichegilt entsprechend,soweitfür eine
Beförderung die Ablegungeiner Prüfung vorgeschriebenist.

3War im Zeitpunkteder Einberufungdes BeamtenzumMilitärdiensteseineZulassung
zu einer von ihm abzulegendenPrüfung bereitsverfügt,so soll ihm die zur Ablegung der
Prüfung erforderlicheZeit gewährtwerden,soweitdie Militärverhältnissees gestatten.

4Beamte, die wegender Einberufungzum Kriegsdienstedie Prüfung nicht rechtzeitig
ablegenkonnten,sollen nachMaßgabe des späterenPrüfungsergebnissesentsprechendvor=
gereihtwerden.
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11. Auf Personen,die nur vorübergehend, zeitweise oder nebenbei für den
Staat beschäftigtwerden,findenvorstehendeGrundsätzekeineAnwendung.Jedochsoll ihnen
bei ihrer Rückkehrvom KriegsdienstetunlichstwiedereineBeschäftigungim Staatsdienste
gegenEntgelt gewährtwerden.

12. Für die Staatsbeamten,die als Offiziere oderobere Beamte derMilitär=
verwaltungin denKriegsdiensttreten,sind derZivilbehördevonAmts wegenmitzuteilen:

a) die Höhe des Betrags, den der Beamte als Kriegsbesoldungoder als Zulage
erhält, sowieder Zeitpunkt,von demab dieseBezügegewährtwerden,

b) alle spätereintretendenÄnderungen,insbesondereder Zeitpunkt, mit dem die
Bezügeaus Militärfonds geendigthaben.

2Die Mitteilung obliegtdemTeile des Heeres, des Landsturmsoderder Militärver=
waltung, dessenEtat die Kriegsbesoldungoder die Zulage zur Last fällt, sofern er eine
eigeneKassenverwaltungbesitzt,andernfallsder mit der Anweisungder Militärgebührnisse
betrautenIntendantur.

àDie Mitteilung ist an die Stelle zu richten,die das Zivildiensteinkommenoderdas
Wartegeld oder den Ruhegehaltdes Beamten bei der zahlendenKasse anweist.“) Diese
Stelle weist auf Grund dieserMitteilung das fernerhin zu verabfolgendeZivildienstein=
kommen,das Wartegeldoderden Ruhegehaltbei der zahlendenKassean.

Die Mitteilungen sind denRechnungen,in denendasZivildiensteinkommen,dasWarte=
geld oder der Ruhegehaltnachgewiesenwird, als Belegebeizugeben.

5.Die bayerischenStellen, an die die Mitteilungen derMilitärbehördenzu richtensind,—
läßt die Anlage entnehmen.

. Die genaueBeachtungder Anordnungenin Abs. 1 mit 3 wurde durchErlaß des
Kr.=Min. v. 20. März d. Is. (VBl. S. 251/2) neuerlichmit dem Beifügen in Er=
innerung gebracht,daß auchdie beteiligtenBeamtenwegender Unannehnmlichkeiten,die die
UnterlassungdieserMitteilungen wegendes Rückersatzeszu viel erhobenerBeträge für sie
zur Folge habenkann, alleUrsachehabenselbstwegendes rechtzeitigenVollzugs derAnzeige
bei den Kassenverwaltungenvorstelligzu werden.Im übrigenhabenauchdie mit derAus=
zahlungdesZivildiensteinkommensu. dgl. betrautenKassendarüberzu wachen,daßÜber=
hebungenam Zivildiensteinkommenu. dgl. tunlichst ferngehaltenwerden; sie habendaher
veranlaßtenfallsrechtzeitigan die ihnenvorgesetzteStelle zu berichten.

6) Steht der Beamte im Dienste des Reichs oder eines anderenBundesstaats, so ist die Mitteilung an die
für die Anweisung seines Zivildiensteinkommensusw. zuständigeStelle des Reichs oder anderen Bundesstaats
zu richten.
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13. Die Anrechnung der aus Militärfonds fließenden Bezüge auf das
Zivildiensteinkommen beginntmit demBezugeder Kriegsbesoldungund wird in der
Weisevollzogen,daß am Tage derFälligkeit desZivildiensteinkommensvon diesemder an⸗
rechnungsfähigeTeil der bis dahin von demBeamtenbereitsempfangenenund nochnicht
aufgerechnetensowie deranrechnungsfähigeTeil der an diesemTage füälligenmilitärischen
Besoldungeinbehaltenwird.

*.Die Kassensind ermächtigt,denBeamtendie Rückzahlungveranlaßtenfallsin Teil=
beträgenzu gestatten.Besteht ausnahmsweiseaus besonderenGründen, z. B. wennder
Beamtegefallenist, ohneversorgungsberechtigteHinterbliebenezu hinterlassen,oderaus ähn=

lichen ErwägungenVeranlassungvon der Rückerhebungzu viel bezahlterBeträge Abstand
zu nehmen,so habendie Kassen—gegebenenfallsunterVermittlung der unmittelbarvor=
gesetztenStelle — hierüberan das ihnenvorgesetzteMinisterium zu berichten.
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14. Die Bescheinigungen überden weiterenEmpfang des vollenodergekürzten
Zivildiensteinkommenssind zunächstvon denBeamtenselbstauszustellen.

*#Für Beamte, die im Felde stehen,darf der Bezug auchan anderePersonenaus=
bezahltwerden,die von demBeamtendurcheinfacheschriftlicheErklärungzurEmpfangnahme
bevollmächtigtsind. Zur Rechnungsbelegunggenügendie Quittungen der zum Empfange
bevollmächtigtenPersonen. Die Einforderungvon Hauptquittungenhat in diesemFalle zu
unterbleiben.

?.Die Vollmachtgilt, sofernsie nichtausdrücklichauf einenkürzerenZeitraumbeschränkt
ist oderwiderrufenwird, für die volle Dauer des Krieges.

4.Hat der Beamtedie Ausstellungder Vollmacht vor demAusmarschunterlassenund
stößt die sofortigenachträglicheBeibringung dieserVollmacht auf Schwierigkeiten,so darf
das Zivildiensteinkommenan dieEhefrau,die mit ihremim Felde stehendenManne in häus=
licherGemeinschaftlebte,und im Falle dieEhefraunichtmehrlebt, an die Kinder, die mit
ihrem im Felde stehendenVater in häuslicherGemeinschaftlebten,ohnebesondereVollmacht
ausbezahltwerden,wenn und solangees glaubhaftist, daß sie dieschriftlicheVollmachtnur
wegen der angedeutetenHindernisse sich nicht verschaffenkonnten. An andereAngehörige,
die von einemim Felde stehendenBeamtenunterhaltenwurden,darf bei gleicherVoraus=
setzungder zur fernerenBestreitungdiesesUnterhalts erforderlicheTeil des Zivildienstein=
kommensohnebesondereVollmachtausbezahltwerden. Die BestimmungdiesesTeiles steht
im Bereicheder Staatseisenbahnverwaltungden Eisenbahndirektionen,im BereichederPost=
und TelegraphenverwaltungdenOberpostdirektionen,im übrigenzunächstdemVorstandeder
zahlendenKassezu.

5.Wird derEmpfangdesZivildiensteinkommensnichtvon demBeamtenselbstbescheinigt,
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so ist der Quittung von demAusstelleroderder Ausstellerinjeweils die Bestätigungbei⸗
zufügen,daß „nachseiner(ihrer)Kenntnis ihr Mann (seinoderihr Sohn) usw.nochlebt“.

15. Die Zahlung des Zivildiensteinkommensist mit Ablauf des Monats einzu⸗
stellen, in welchemdie Kassein glaubhafterWeise— z. B. aus den Todesanzeigender
Angehörigen,denamtlichenVerlustlistenoderdgl. —KenntnisvondemAblebendesBeamten
erhält. Gegebenenfallsist wegenderAnweisungdesSterbegehaltsund derHinterbliebenen⸗
bezũgedas Weiterein die Wegezu leiten.

16. In Bezug auf die Auszahlungdes Zivildiensteinkommensder zum Kriegsdienst
eingerücktenStaatsbeamten, die kriegsgefangen oder vermißt sind, ist folgendes
zu beachten:

a) Nach 8 12 Ziff. 2 der Kriegsbesoldungsvorschriftstehtden Offizieren?), die
kriegsgefangenodervermißtsind, der Offiziersgehaltnur solangezu, als ihre Kriegsstellen
nicht als erledigt anzusehensind. Über dieseZeit hinaus kann die Fortgewährungdes
reinen Gehalts — d. i. von siebenZehntelder Kriegsbesoldung— odereinesTeiles des
reinen Gehalts vom Diovisionskommando,für die nicht im Didvisionsverbandebefindlichen
Offiziere von der im Range einesDivisionskommandosoderin höheremRange stehenden
nächstvorgesetztenBehördebewilligtwerden,namentlichwenndaraus der Unterhaltfür An=
gehörigebestrittenwerden soll. Kehren kriegsgefangeneodervermißteOffiziere zu ihrer
Formation zurück,so erhaltensie von derMonatshälftean, in der sie zurückkehren,wieder
ihren vollenGehalt. Die Familienzahlungenwerdennach § 7 der Anl. 4 zur Kriegs=
besoldungsvorschriftim Falle der Kriegsgefangenschaftoderdes VermißtseinsdesKriegsteil=
nehmersunverkürztfortgesetzt.

2Änderungen,die hiernachan der Kriegsbesoldungeintreten,sind nachZiff. 12 von
dem Truppenteile,dem der Beamte angehört,der zuständigenZivilstelle mitzuteilen,die
hiernachdie zahlendeKasseentsprechendanzuweisenhat. #

3Solange der Kasse eine solcheVerfügung nicht zugeht,hat sie das Zivildienstein=
kommen,das Wartegeld oder denRuhegehalt in der festgesetztenHöhe — gegebenenfalls
also im gekürztenBetrage — fortzuzahlen.

4Wird demgefangenenodervermißtenOffizier der reineOffiziersgehalt— mit sieben
Zehntel der Kriegsbesoldung— bewilligt,so tritt auchin diesemFalle am Zivildienstein=
kommen,WartegeldoderRuhegehalteineÄnderungnichtein. Das Zidildiensteinkommen,
das WartegeldoderderRuhegehaltistvielmehrgleichfallsin derfestgesetztenHöhe— gegebenen=
falls also im gekürztenBetrage—weiterzuzahlen. 6

5Wird die Fortzahlung des Offiziersgehaltsnur mit einemTeile des reinenGehalts
bewilligt, so ist nur mehr der bewilligteTeil des reinenGehalts auf das Zivildienstein=

* Zu den Offizieren zählen nachZiff. 6 Abs. 1 auchdie Feldwebelleutnante.
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kommenanzurechnenund das Zivildiensteinkommenmit demhiernachgeändertenBetrage
vorläufig fortzahlenzu lassen. Auf der gleichenGrundlageist veranlaßtenfallsdas Warte⸗
geldoderder Ruhegehaltneu festzusetzen.

".Wird der Offiziersgehaltin vollerHöhe eingezogen,so ist vomZeitpunktedesEinzugs
ab das Zivildiensteinkommen,das Wartegeld oder der Ruhegehaltbis auf weiteresim
unverkürztenBetrage zur Zahlung anzuweisen.

b) Das gleiche(Abschn.a) gilt im Hinblick auf den § 14 Ziff. 1 der Kriegs=
besoldungsvorschriftfür Staatsbeamte,die in der Eigenschaftals mobile obere Beamte
derMilitärverwaltung zumKriegsdiensteingezogenwurdenund gefangenodervermißtsind.

) Das Zivildiensteinkommenvon Staatsbeamten,die als Mannschaften") zum
Kriegsdiensteingezogenwurdenund die gefangenodervermißtsind, ist vorläufigunverkürzt
fortzuzahlen.

d) Bei derfernerenZahlungundBescheinigungdesZivildiensteinkommenssinddieBestim=
mungenin Ziff. 14 entsprechendzu beachten.Die im Abs. 5 der Ziff. 14 vorgeschriebene
Bestätigunghat gegebenenfallsdahinzu lauten, daß derBesoldungsempfängervermißt wird.

e.)Die Fortzahlung des Zivildiensteinkommensberuht auf der Annahme, daß der
vermißteodergefangeneBeamtenochlebt. Mit Rücksichthierauf ist von Zeit zu Zeit
durchschonendeNachfragebei den Angehörigen,die auf Grund einer ihnen erteiltenVoll=
macht das Zivildiensteinkommenweiter erheben,dann durch Anfrage bei der für die
Regelungder FamilienzahlungenzuständigenStelle, bei dem Truppenteil oder bei der
Auskunftsstelledes Kriegsministeriumsfestzustellen,ob dieseAnnahme noch berechtigtist
oder ob nicht vielmehr mit hoherWahrscheinlichkeitanzunehmenist, daß der vermißte
Beamte gefallen oder ein allenfalls verwundet in GefangenschaftgeratenerBeamter infolge
dieserVerwundunggestorbenist. Je nach demErgebnissedieserErmittlungen ist sodann
wegender Einstellungder fernerenZahlung desZivildiensteinkommenssowiewegenetwaiger
vorläufigerAnweisungdes Sterbegehaltsund der Hinterbliebenenbezügeauf Grund des
Art. 80 des BeamtengesetzesAntrag zu stellen. Insbesonderehat dies zugeschehen,wenn
den AngehörigenVerschollenerauf Grund des Militärhinterbliebenengesetzesdie Kriegsver=
sorgungbewilligt wird.

17. Auf Staatsbeamte,die währenddes Krieges ihrer aktiven Dienstpflicht
genügen?), finden,gleichvielobsie schonvor derMobilmachungoderspäterin denMilitär=

* Zu den Mannschaftenin diesemSinne gehörennachZiff. 6 Abs.2 auchdie Offiziers= und die Beamten=
stellvertreter. 4

*) Als Staatsbeamte in diesemSinne werdenregelmäßig nur Beamte nach Art. 1 und 25 des Beamten=
gesetzesin Betracht kommen,da die Ernennung zum etatsmäßigen Beamten nachArt. 3 Ziff. 3 des Beamten=
gesetzesdurchdie Erfüllung der Militärpflicht und im Falle der Aushebung der aktiven Dienstpflichtbedingt ist.
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dienst getretensind, vorstehendeBestimmungenkeineAnwendung. Es ist ihnen hiernach
für die Daner der Erfüllung der aktiven Dienstpflicht insbesondereihr
Zivildiensteinkommennicht weiterzuzahlen.Dies gilt auch für die Beamten, die als
Freiwillige oderKriegsfreiwillige nach§ 98 derWehrordnung(Beil.zuNr. 55

des G#Wl. 1904 S. 109) in denHeeresdienstgetretensind, ohnedaß sie der Ersatz=
reserveoderdemLandsturmüberwiesenwaren(vgl. dieBekanntmachungv. 4. Nov. 1914 —
FMl. S. 305; Mil. VBl. S. 767, 68).

*Von demZeitpunktab, in welchemdieseBeamtendie aktive Dienstpflichtbeendigt
hätten,finden auf sie für die weitereZeit, währendwelchersie infolgedes Krieges im
Militärdienstezurückgehaltenwerden,dieBestimmungenin Ziff. 10 Anwendung.Außerdem
werdensie von diesemZeitpunkt ab durchentsprechendeWiederanstellungmit dem ihnen
gebührendenBezug.ebensobehandeltwerden,als wennsie mit demZeitpunktederErfüllung
ihrer aktivenDienstpflichtvom Militärdienst entlassenwordenwären. Befindensie sichan
der Reihe zur etatsmäßigenAnstellung,so soll ihnen— bei sonst gegebener Vor=
aussetzung —diese Anstellungmit dementsprechendenGehaltezuteil werden.

3.Zu wenig bezahlteBeträge sind nachzuzahlen;Unterstützungenund dergl., die etwa
als teilweiserErsatzfür den Einzug des Zivildiensteinkommensgewährtwurden, sind auf
die Nachzahlunganzurechnen.Soweit dagegenin Fällen dieserArt das Zivildienstein=
kommenüber Gebühr weitergezahltwurde, darf von der Rückforderungabgesehenwerden.

18. Für Staatsbeamte,die als Ersatzreservisten oderLandsturmpflichtige
in den Kriegsdiensteintreten,gelten die Bestimmungenin Ziff. 1 bis 16 in vollem
Umfange.

L.
19. Für die Staatsbeamten,die infolgeeinerMobilmachungin die Marine zum

Militärdienst einberufenwerdenoder, sofern sie in ihrer Zivilstellung abkömmlichsind,
freiwillig eintreten,findenvorstehendeBestimmungenmit folgendenÄnderungenAnwendung:

a) Den siebenZehntelnderKriegsbesoldungstehenin derMarine gleich:derGehalt,
der Besoldungszuschußund der Wohnungsgeldzuschuß.

b) Ist demBeamten eineKriegszulageoder eine gleichartigeanderweitigeZulage
aus Marinefonds nichtgewährt,so erhält er aus seinerZivilbesoldungdie für
den Dienstgradin der Marine bestimmteKriegszulage.

c) Der Zivilbehördewird von Amts wegenmitgeteilt: die Höhe des Gehalts, des
Besoldungszuschusses,des Wohnungsgeldzuschussesund der Kriegszulage. Wird

letztere nicht gezahlt,so wird dies ausdrücklicherwähnt.
4) Die Mitteilungwird bei denMarineteilen,die einerStations=oderGarnisons=

kasseangeschlossensind,vondemRechnungsamtedesbetreffendenMarinetens gemacht.
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· III.
20. Auf die Beamten der Fachschulen, der Kreise und der Stiftungen, auf

die dieVorschriftendesBeamtengesetzesals anwendbarerklärtsind, werdendieBestimmungen
in Abschn.J und II gleichmäßigangewendet.Das gleichegilt für die Beamten der
Landesversicherungsanstalten, auf diedieVorschriftendesBeamtengesetzesentsprechend
anzuwendensind.

IV.
21. Die Bestimmungenin Abschn.J undII geltenauchfür die aus demMilitär—

etat besoldeten nicht zu den Militärverwaltungsbeamten gehörigen Beamten
(die Zivillehrer der Militärbildungsanstaltenund die Forstbeamtender Truppenübungs=
plätzeund der Remontedepots).

V. 4
22. Auf die Beamten der Gemeinden, die kinfolgeeinerMobilmachungin das

Heer, denLandsturmoderdieMarine zumKriegsdiensteinberufenwerdenoderbeiAbkömm=
lichkeitfreiwillig in denLandsturmeintreten,sind dieBestimmungenin denAbschn.I und II
entsprechendanzuwenden.Es wird eineEhreupflichtder Gemeindensein,daß sie dieseBe=
stimmungenauchbei freiwilligemEintritt abkömmlicherBeamtenin dasHeeroderdieMarine
entsprechendanwenden. (Vgl. hierzu die Entschl.d. St. M. d. In. v. 30. Sept. 1914
— Kriegebeil.Nr. 4 S. 231, 32.)

2.Die Mitteilungen nachZiff. 12 sind an die Gemeindeverwaltungzu richten.
. Das gleiche(Abs. 1, 2 des Abschn.V) gilt für die Beamten der Ortschaften,

Bürgermeistereien, Distriktsgemeinden und anderen Gemeindeverbände.

B. Beurlaubungvon Staatsbeamten-zumDiensteder freiwilligen Krankenpflegeund
zu ähnlichenVerwendungenund Fortgewährungdes Zirildiensteinkommenswährend

dieserVerwendung.
23. Für die Beurlaubung von Staatsbeamtenzum Dienste der freiwilligen

Krankenpflege und für die Fortgewährungdes Zivildiensteinkommenswährend dieser
VerwendunggeltenfolgendeGrundsätze:

a) EtatsmäßigeBeamte, die zur freiwilligenKrankenpflegeim militärischenSinne,
d.h. zurUnterstützungdesstaatlichenKriegssanitätsdienstesim Etappengebiete, sich melden
(Ziff. 1, 8 und 9 derDienstvorschriftfür die freiwilligeKrankenpflegev. 21. März 1908),
werdenunterFortgewährungihresGehalts beurlaubt,wenn sie in derKrankenpflegebereits
ausgebildetsind und wenn für sie einebezahlteAushilfe nichtbestelltwerdenmuß.

b) EtatsmäßigeBeamte, die zur freiwilligenKrankenpflegeim Heimatgebiete sich
melden(Ziff. 96 ff. der Dienstvorschriftfür die freiwilligeKrankenpflege),werdenunter
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Fortgewährungihres Gehalts beurlaubt,wenn sie in der Krankenpflegebereitsausgebildet
sind,wennfür sieeinebezahlteAushilfe nichtbestelltwerdenmuß.undwennvondemLandes=
komiteefür freiwilligeKrankenpflegebestätigtist, daß ihre ständigeVerwendungim Dienste
derKrankenpflegedringendgebotenist.

c) In beidenFällen (Buchst.a und by ist zu beachten,daß nachZiff. 62 Abs. 1
derDienstvorschriftfür die freiwillige KrankenpflegeMilitärpflichtige und Personen, die dem
aktivenMilitärdienststandoderdemBemlaubtenstandangehören,von der Verwendungim
Diensteder freiwilligenKrankenpflegeausgeschlossensind.

2NachZiff. 62 Abs. 2 dieserDienstvorschriftin der mit K. Allerh. Entschließung
v. 6. Mai 1915 verfügtenFassung (Staatsanz. Nr. 113 v. 16. Mai 1915 S. 10)
dürfenauchLandsturmpflichtige,die als tauglichI und II gemustertsind, im allgemeinen
vonder freiwilligenKrankenpflegenicht angenommenwerden. Ansnahmen für einzelne
Landsturmpflichtigeder TanglichkeitsklasseII könnenauf Antrag dieBezirkskommandeurege=
nehmigen. Mit Rücksichthierauf werdenetatsmäßigeBeamte, die demLandsturmange=
hören,grundsätzlichnicht zum Eintritt in den Dienst der freiwilligenKrankenpflegebeur=
laubt werden.

4) Nach diesenGrundsätzenist auch bei der Würdigung der Gesuchevon Beamten
im Sinne des Art. 1 und des Art. 25 des Beamtengesetzeszu verfahren,die sichzum
Eintritt in denDienstder freiwilligenKrankenpflegemelden. WegenderFortgewährungder
Besoldunggeltendie für den Eintritt in denKriegsdienstgetroffenenBestimmungenent=
sprechend(vgl. Ziff. 2 Abs. 1, 2, 5).

e.) Die Bescheidungder Gesucheum Genehmigungdes Eintritts von Beamtenin
denDienst der freiwilligenKrankenpflegebehaltensichdie Ministerien vor.

f) EtatsmäßigenBeamtenundBeamtenim Sinne der Art. 1 und 25 desBeamten=
gesetzes,die in der Krankenpflegeausgebildetund zur Beförderungvon Verwundetenoder
sonstigenKranken von den Bahnhöfen nach denLazarettenund Privatpflegestättenam
Wohnorte benötigtsind (Ziff. 98 der Dienstvorschriftfür die freiwilligeKrankenpflege),
werdendie Amtsvorständedie erforderlicheDienstbefreiunggewähren,soweitdies irgendwie
mit der geordnetenErledigungdes Dienstesvereinbarist.

8) Voraussetzungfür die Fortzahlungdes Zivildiensteinkommensist in allen Fällen,
daß von demRoten Kreuz oderden sonstbeteiligtenVereinigungenfür die Betätigungin
der freiwilligen KrankenpflegeeineandereVergütung als etwa die Entschädigungfür tat=
sächlicheUnkostennicht gewährtwird. Wird eine weitergehendeVergütung geleistet,so
wird hierauf bei der von den MinisteriennachBuchstabee zu treffendenEntscheidungüber
die Weitergewährungdes Zivildiensteinkommenswährenddes Urlaubs Rücksichtgenommen
und das Ziovildiensteinkommen,wie es nachden allgemeinenGrundsätzen(Buchsiae a, b30-
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und d dieserZiffer) an sich weiterzugewährenwäre, in ähnlicherWeise, wie es für die
Anrechnungder Kriegsbesoldungvon Offizieren und von oberenBeamten der Militärver=
waltung vorgeschriebenist (vergl. Ziff. 3), um sieben Zehntel der Vergütungdes
Roten Kreuzesoderder sonstbeteiligtenVereinigungengekürzt.

*Die Fälle, in denenin der VergangenheitBeamte zum Dienste der freiwilligen
Krankenpflegebeurlaubtwurden,sind auf dieseVoraussetzunghin zu prüfen. Veranlaßten=
falls ist wegender nachträglichenKürzung des ZivildiensteinkommensAntrag zu stellen.
Von der Rückforderungzu viel gezahlterBeträgedarf abgesehenwerden.

24. Staatsbeamte(amtlicheArzte, Hochschulprofessoren,Assistentender Universitäts=
kliniken,technischeBeamteusw.),die auf Grund besonderer Verträge als Zivil=
ärzte, Hilfsingenieure, Mechaniker oder in anderer Stellung in den
Dienst der Militärverwaltung treten,bedürfenhierzuderBeurlaubungdurchdas vorgesetzte
Ministerium (Art. 22 Abs. 1, 3 des Beamtengesetzesin Verbindung mit dem § 11
Abs.3 und dem§ 13 Abs. 2 der Min.Bek. v. 14. Juli 1909 — GVl. S. 432/3).
Die Vergütungen,die sie hierfür nachdenmit der Militärverwaltung abgeschlossenenVer=
trägenerhalten,werdenauf Grund desArt. 35 Abs.3 des Beamtengesetzesin gleicher
Weise, wie es für die Kriegsbesoldungder Offiziere und oberenBeamten vorgeschrieben
ist, — sohinmit sieben Zehntel — auf das Zivildiensteinkommenangerechnetund
zwar nicht bloß die in MonatsbeträgenfestgesetztenBesoldungenund die regelmäßigen
TagesgebührensondernauchetwaigeKriegszulagensowieandereZulagen, soweit sie nicht
zur BestreitungeinesDienstaufwandesbestimmtsind. Auf das WartegeldoderdenRuhe=
gehaltwerdendieseVergütungen,soweit sie nicht zur Bestreitungeines Dienstaufwandes
bestimmtsind, in vollerHöhe nachMoßgabe des Art. 44 Ziff. 3 und desArt. 66 Ziff. 2
des Beamtengesetzesangerechnet.

2Das gleiche(Abs.1) gilt für Staatsbeamte,die auf Grund Vertrags in das
Freiwillige Automobilkorps, das Freiwillige Motorbootkorps, das
Freiwillige Sanitätskraftfahrerkorps oderin ähnliche Verbände eintreten.

25. Im übrigen finden auf die Zahlung, Bescheinigungusw. des Zivildienstein=
kommensder im Abschn.B bezeichnetenBeamten die Anordnungenin dem Abschn.A
entsprechendeAnwendung.

C. Sterbegehaltund Witwen-und Waisengeldfür die BPinterbliebenender im Kriege
gefallenenoderinfolgeeinerKriegsverwundungoder an denFolgen einer sonstigen

KriegsdienstbeschädigunggestorbenenetatsmäßigenStaatsbeamten.
26. Nach§ 12 Ziff. 4 der Kriegsbesoldungsvorschriftwird bei demAbleben eines

Offiziers der Witwe oder den ehelichenoderlegitimiertenAbkömmlingennochfür den
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auf den SterbemonatfolgendenMonat der reine Gehalt — siebenZehntel der Kriegs=
besoldung— als Gnadengehalt (Gnadenmonat) gewährt. An wen der Gnaden=
gehaltzu zahlenist, bestimmtdie anweisendeIntendantur. Die Gewährungdes Gnaden=
gehalts (Gnadenmonats)findet in Ermanglung solcherHinterbliebenerauch statt, wenn
derVerstorbeneVerwandtederaufsteigendenLinie,Geschwister,GeschwisterkinderoderPflegekinder,
derenErnährer er ganz oderüberwiegendgewesenist, in Bedürftigkeithinterließoderwenn
und soweitder Nachlaßnichtausreicht,um die Kostender letztenKrankheitund der Be=
erdigungzu decken.Die letztbezeichnetenHinterbliebenenwerdenbei der Zuwendungdes
Gnadengehaltsin der Regel in der angegebenenReihenfolgeberücksichtigt.Adoptiokinder
werdennicht denehelichenKindern undNachkommen,sonderndenPflegekinderngleichgeachtet.
Beträge an Familienzahlungen(nach Anl. 4 zur Kriegsbesoldungsvorschrift),welchedie
Familien bis zum Ablaufe des Monats, in welchemihnender Tod desOffiziers bekannt
wird, empfangenhaben,werdenauf denGnadengehaltnicht angerechnet.

2.Mit demAblaufe des Sterbenachmonatsbeginntnach § 29 Ziff. 1 des Militär=
hinterbliebenengesetzesv. 17. Mai 1907 (REGl. S. 225) die Zahlung des Kriegs=
Witwen= und Waisengeldes.Auf Grund des § 29 Ziff. 2 Abs. 1 des Militärhinter=
bliebenengesetzeswird indes für diebeidendemSterbenachmonatefolgendenMonate auchden
Hinterbliebenenim KriegegefalleneroderinfolgeeinerKriegsverwundungoderan denFolgen
einer sonstigenKriegsdienstbeschädigungim aktiven Stande gestorbenerOffiziere des
Beurlaubtenstandes zu demKriegs=Witwen=und Waisengeldein Zuschußin derHöhe
gewährt, daß auch für diesebeidenMonate der Betrag des Gnadenmonatserreichtwird.

3.Tatsächlicherhaltensohin die Hinterbliebenender im Kriege gefallenenoder infolge
einer Kriegsverwundungoder an den Folgen einer sonstigenKriegsdienstbeschädigungge=
storbenenOffiziere des Beurlaubtenstandes)für die drei Monate nachdemSterbemonate
noch den vollen reinen Kriegsgehalt— siebenZehntel der Kriegsbesoldung— aus
Militärfonds.

lbersteigen die militärischenVersorgungsgebührnissedie Gnadengebührnisse,so treten
die Hinterbliebenenmit demauf den SterbetagfolgendenTage in denGenuß der höheren
Versorgungsgebührnisse(§ 29 Ziff. 1 d. Mil.=Hinterbl.=Ges.,dann Erlaß d. Kr.=Min.
v. 16. Febr. 1915 — Wl. S. 149 —und v. 5. Mai 1915 — Ll. S. 423).

27. Beim Ablebenvon Beamten der Militärverwaltung gebührennach§ 14
Ziff. 1 Buchst.d der Kriegsbesoldungsvorschriftder Witwe oderden ehelichenoderlegi=
timiertenAbkömmlingenfür das auf den SterbemonatfolgendeVierteljahrnochder reine
Gehalt sowie die sonstigendem Verstorbenenaus ReichsfondsgewährtenDiensteinkünfte
(Gnadenvierteljahr) mit Ausnahme der zur Bestreitungvon Dienstaufwandskosten

*) Zu den Offizieren zählen nachZiff. 6 Abs. 1 auchdie Feldwebelleutnante.
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bestimmtenEinkünfte. Das Gnadenvierteljahrwird im voraus in einer Summe gezahlt.
An wen die Zahlung zu leistenist, bestimmtdie vorgesetzteDienstbehörde.Das Gnaden=
vierteliahr kann in Ermanglung solcherHinterbliebenerauch gewährtwerden,wennder
VerstorbeneVerwandteder aufsteigendenLinie, Geschwister,GeschwisterkinderoderPflege=
kinder,derenErnährer er ganz oder überwiegendgewesenist, in Bedürftigkeithinterließ
oderwennund soweitderNachlaßnicht ausreicht,um dieKostender letztenKrankheitund
der Beerdigung zu decken.Die Befugnis zur Gewährungdes Gnadenvierteljahrskommt
in diesenFällen denIntendanturenzu. Adoptivkinderzählennicht zu denehelichenKindern,
sondernzu den Pflegekindern.

Übersteigen die militärischenVersorgungsgebührnissedieGnadengebührnisse,soerhalten
dieHinterbliebenenvon demauf denSterbetagfolgendenTage an die höherenVersorgungs=
gebührnissestatt der Gnadengebührnisse(vgl. Ziff. 26 Abf. 4).

28. Die Löhnungder Mannschaften") (Unteroffiziereund Gemeine)wird nach
824 derKriegsbesoldungsvorschriftin Sterbefällennochfür die dreiMonatsdrittel, die auf
das Monatsdrittel folgen, in welchemder Tod eingetretenist, als Gnadenlöhnung
gewährt. Im übrigenfindenauf dieZahlung der Gnadenlöhnungdie in Ziff. 26 Abf.1
wiedergegebenenVorschriftenAnwendung

*#iMit demAblaufe der Zeit, für die die Gnadenlöhnunggewährtwird, beginntdie
Zahlung desKriegs=Witwen=und Waisengeldes.Auf Grund des § 29 Ziff. 2 Abf.1

des Militärhinterbliebenengesetzeswird jedochauch für die Hinterbliebenender im aktiven
Stande gestorbenenMannschaftenfür die erstenzwei Monate des Bezugs von Witwen=
und Waisengelddiesesauf den Betrag der Gnadenlöhnungergänzt.

*Den Hinterbliebenender im Kriege gefallenenoder infolge einerKriegsverwundung
oderan den Folgen einer sonstigenKriegsdienstbeschädigunggestorbenenMannschaftenwird
hiernach für volle drei Monate nach dem Monatsdrittel, in dem derTodeingetreten ist,
die Löhnungals Gnadenlöhnungweitergezahlt.

*Übersteigen-die militärischenVersorgungsgebührnissedie Gnadengebührnisse,so treten
auch die Hinterbliebenender Mannschaftenmit dem auf den Sterbetag folgendenTage
in denGenußderhöherenVersorgungsgebührnisse(ogl.Ziff. 26 Abs.4 undZiff. 27 Abs.2).

29. NebendenGnadengebührnissenausMilitärfonds (Ziff. 26, 27, 28) erhaltendie
Witwe und die ehelichenoderden ehelichengesetzlichgleichzuachtendenKinder gefalleneroder
gestorbeneretatsmäßigerStaatsbeamterauf Grund des Art. 72 Abs.1 desBeamtengesetzes
für das auf denSterbemonatfolgendeVierteljahrnochdenungekürzten Betragdes

*) Zu den Mannschaften in diesemSinne gehören nach Ziff. 6 Abs. 2 auch die Offiziers= und die Beamten=

stellvertreter.

Gocgle E—



Nr. 27. 87

bereits zuLebzeitendesBeamtenerhobenenTeilbetragsals Sterbegehalt aus Zivil—
fonds. In ErmanglungsolcherHinterbliebenerkann nachdemzweitenAbsatzdesArt. 72
des Beamtengesetzesder Sterbegehaltganz oderteilweiseauchdann gewährtwerden,wenn
der VerstorbeneEltern, Großeltern,Geschwister,Geschwisterkinder,Enkel, Adoptiv=,Stief=
oderPflegekinder,derenErnährer er war, in BedürftigkeithinterläßtoderwennderNach=
laß nicht ausreicht,die Kostender Krankheitund der Beerdigungzu decken.

*l.Bei derAnweisungdesSterbegehaltsnachArt. 72 Abs. 2 des Beamtengesetzeshaben
die hierzuzuständigenStellen mit denzur Anweisungder Gnadengebührnisseaus Militär=
fonds zuständigenBehörden Fühlung zu nehmen, um festzustellen,ob und wieweit diese
Gnadengebührnisseangewiesenwerden.

30. Mit Beginn des vierten Monats nach Ablauf des Sterbemonatsist der
Witwe und den ehelichenoder den ehelichengesetzlichgleichstehendenKindern der etatsmäßigen
Staatsbeamtendas nachdemBeamtengesetz(Art. 73 ff.) sichberechnendeWitwen= und
Waisengeld aus Zivilfonds unverkürzt neben dem nachdemMilitärhinterbliebenen=
gesetze(§§ 19 ff.) sichberechnendenKriegs=Witwen=und Waisengeld")anzuweisen.

31. VorstehendeGrundsätze(Ziff. 26 bis 30) geltenentsprechendauchfür die Ver=
abfolgungdesSterbegehaltsund die sonstigeFürsorgefür die Hinterbliebenenvon Kriegs=
teilnehmern,die in der Eigenschaftals pragmatische Beamte oderals nichtprag=
matische statusmäßige Beamte oder Bedienstete eine Pension bezogenhaben
(Art. 212 Abs. 1, 2 und Art. 213 des Beamtengesetzes). «

32. Zur Begründung der Anweisung des Sterbegehaltsund desWitwen=und
Waisengeldeskönnenals Nachweisdes Todes des Beamten an Stelle des Auszugs aus
demSterberegisterauchdieBescheinigungender mit DienstsiegelversehenenmobilenTruppen=
teile oder auch die auf Grund der VerlustlistenausgestelltenBescheinigungender Ersatz=
truppenteileverwendetwerden (vgl. Erlaß d.Kr. Min. v. 10. Okt. 1914 Ziff. 2 —
Vl. Nr. 46 S. 667 —dann Erlaß d. Kr. Min. v. 22. Okt. 1914 — Vhl. Nr. 48
S. 692).

D.
Durchdie Abschn.A undB sinddieBekanntmachungenv. 19.Aug.1914 (GVBl.

S. 397 ff.) dann v. 27. Nov. 1914 (GWl. S. 651, 52) ersetzt.

München,den 18. Juni 1915.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Grennig. v. Seidlein.
Dr. v.Kuilling. Frhr. v. Kreß.

*) Näheres über dieVersorgung derHinterbliebenenvonKriegsteilnehmernaus Militärfonds s.B. Staatsz.
Nr. 251 v. 25.Okt. 1914 S. 4 und Nr. 294 v. 15.Dez. 1911 S.7, 8.
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Aulage.

Stellen.

an welchedieMitteilungennachZiff. 12derBekanntmachungzurichtensind.
— — —

Beamte, Stellen, an die die Mitteilungen
Geschäftskreis

für die die Mitteilungen zu machensind zu richten sind

! ..I. Staatsministerium des 1. Beamtedes Gewerbeaufsichtsdienstes— Regierungen,Kammerndes
K. Hausesu. d.Außern ausgenommendenLandesgewerbearzt— Innern

und der Berginspektionen
2. Sämtlicheübrige Beamte — einschlie•= Staatsministerium des K.

lich des Landesgewerbearztes— Hausesund des Zußern.

II. Staatsministeriumder 1. Beamte des Staatsministeriumsder Staatsministeriumder
Justiz Justiz, desOberstenLandesgerichtsund Finanzen

der Generalstaatsanwaltschaft
Beamte der übrigen Justizstellenund Regierungen,Kammern der

.Behörden—einschließlichderBeamten Finanzen. .
der Strafanstalten—

4

III. Staatsministerium des 1. Beamteder Regierungen,Kammerndes Regierungen,Kammerndes
Innern Innern, der Polizeidirektion und Schutz= Innern

mannschaftin München, der Bezirks=
ämter, der Kreisarchive, der Kreisbau=
verwaltung, der Sektionen für Wild=
bachverbauung,der Landbauämterund
Straßen=undFlußbauämter,desKultur=
baudienstesbei den Regierungen, der
Kulturbauämter,der Arbeitshäuserund
Staatserziehungsanstalten,derOberver=
sicherungsämter,derLandwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaftensowie Landge=
richtsärzte, Bezirksärzte und Bezirks=
tierärzte

2. Beamteder Versicherungskammer Versicherungskammer
3. Alle übrigenBeamten Staatsministeriumdes

Innern.
| 1
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Geschäftskreis
Beamte,

für die die Mitteilungen zu machensind

Stellen, an die die Mitteilungen

zu richtensind

IV. Staatsministerium des
Innernfür Kirchen=und
Schulangelegenheiten

V. Staatsministerium der
Finanzen

und Realgymnasien,der Progymnasien
und Lateinschulen,der Oberrealschulen,
Realschulenund ihrer etwaigenNeben=
anstalten, der Lehrerbildungsanstalten,
der landwirtsch. Lehranstalten (land=
wirtsch. Mittelschulen, Kreisackerbau=
schulenund landwirtsch.Winterschulen),
der KreisbauschuleKaiserslautern, des
Konservatoriumsfür Musik in Würz=
burg, der Hebammenschulen,der K.
Bibliothek Bamberg sowie die in Ab=
schnittA, III der Ministerialbekannt=
machungbezeichnetenBeamten

Alle übrigenBeamten

Finanzen—einschließl.derMinisterial=
forstabteilung—, des OberstenRech=
nungshofs, der Rechnungskammer,der
Zentralstaatskasse,der ForstlichenVer=
suchsanstalt - «

der Kreiskassen,
Messungsämter
Beamte der Regierungsforstkammern,
der Forstämter,der Waldbauschulen
Beamteder Verwaltung der Zölle und
indirektenSteuern
Beamteder Bankdirektion,derHaupt=
bank und der Filialbanken

der Rentämter, der

Beamteder Berg=,Hütten- und Salz=
werke
Beamtedes Katasterbureaus

Gocgle

Regierungen,Kammerndes
nnern

Verwaltungsausschußderbe⸗
treffendenUniversitäten

Staatsministeriumdes
Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheiten.

Staatsministeriumder
Finanzen

Regierungen,Kammernder
Finanzen

Regierungen,Kammernder
Forsten

Generaldirektionder Zölle
und indirektenSteuern

Bankdirektionin Nürnberg

Direktiond.Staatsschulden=
verwaltung

GeneraldirektionderBerg=,
Hütten-und Salzwerke

Katasterbureau
Hauptmünzamt.
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Geschäftskreis

Verkehrsangelegenheiten

Gocgle

—— — —

Beamte,

für die die Mitteilungen zu machensind

waltung

zum Beispiel:
a) Beamteder Bodenseedampfschiffahrt—

DienstsitzLindau —
b) Beamte des Verkehrsministeriums, des

Tarifamts, des Revisionsamtsusw. in
München, des Wohlfahrtsamts in
Rosenheim,der BahnstationSalzburg

c) Beamte der VerkehrskontrolleII in
Weiden,der Betriebswerkstättein Eger

4) Beamte der NeubauinspektionI oder
II in Kaiserslautern

e)Beamte beimLudwig=Donan=Main=
kanal, der BahnstationOberkotzau

usw.

Telegraphenverwaltung

zum Beispiel:
a) Beamte des Verkehrsministeriums und

der in München befindlichenzentralen
s Äiuter(Personalanit,Revisionsamt,

Verkehrskontrolle, Verkehrsamt und
Telegraphen-Konstruktionsamt)
Beamteder Postanweisungskontrollein
Bamberg

5)

usw.

Stellen, an die die Mitteilungen

zu richten sind

Eisenbahndirektionen(Augs=
burg, München, Nürn=
berg,Regensburg,Würz=
burg, Ludwigshafen am
Rhein), in deren Bezirk
dieeingezogenenBeamten
ihren Dienstsitzhaben

EisenbahndirektionAugsburg

EisenbahndirektionMünchen

EisenbahndirektionRegens=
burg

EisenbahndirektionLudwigs=
hafena.Rh.

Oberpostdirektionen(Augs=
burg, Bamberg, Lands=
hut,München,Nürnberg,
Regensburg, Würzburg,
Speyer), in derenBezirk
dieeingezogenenBeamten
ihren Dienstsitzhaben

3OberpostdirektionMünchen

Oberpostdirektion Bamberg
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Nr. 17401.

Bekanntmachung wegender Fürsorge für die Familien der zumKriegsdiensteingerücktenoder
im Diensteder freiwilligenKrankenpflegeverwendetenArbeiterder StaatsbetriebederZivilverwaltung.

f#.StaatsministeriendesKöniglichenHausesund desAu-bern,der Justiz, des Innern,
des Innern für Kirchen-und Schulangelegenheiten,der Finanzen und für Verkehrs=

angelegenheiten.

J. Reichsgesetzliche Fürsorge.

Für die Unterstützungder Familien der zum KriegsdiensteingerücktenMannschaften
auf Grund des Reichsgesetzesv. 28. Febr. 1888 in der Fassung des Gesetzesv.
4. Aug. 1914 (ReBl. 1888 S. 59, 1914 S. 332) geltennunmehrdie nachfolgenden
Grundsätze(vgl. dieVeröffentlichungin derNr. 105 derBayer.Staatszeitungv. 6. Mai
1915 S. 7, 8):

1.

1.Die Familien derMannschaftenderReserve,derLandwehr,der Ersatzreserve,der See=
wehr und desLandsturmserhalten,wenndieseMannschaftenbeiMobilmachungenodernot=
wendigenVerstärkungendesHeeres oder derFlotte in denDienst eintreten, im Falle der
Bedürftigkeit Unterstützungen.Das gleichegilt für dieFamilien derMannschaften,die
zur Disposition der Truppen=(Marine=)Teile beurlaubtsind, der Mannschaften,die das
wehrpflichtigeAlter überschrittenhabenund freiwillig in den Dienst eintreten,des Unter=
personalsder freiwilligenKrankenpflegesowiefür dieFamilien derMannschaften,die seiner=
zeit nach militärischerAusbildung auf Reklamationentlassenwordensind (Wehrordnung
§ 82, 5 in Verbindungmit § 14, 4 der Heerordnung),späteraber zum Heeresdienst

eingezogenwurden.
*.Die reichsgesetzlicheUnterstützungerhaltenferner die Familien einerReihe weiterer

MannschaftenundPersonen,die indes für die hier in Frage stehendeRegelungder staat=
lichen Zuschüsse zu diesenUnterstützungennichtweiter in Betrachtkommen.

2.
1Zum Bezugeder reichsgesetzlichenUnterstützungsind berechtigt:
a) die Ehefrau des Eingetretenenund dessenehelicheund den ehelichengesetzlich

gleichstehendeKinder unter 15 Jahren;
b) dessenKinder über 15 Jahre, Verwandtein aufsteigenderLinie undGeschwister,
.sofern sie von ihm unterhaltenwurdenoderdas Bedürfnis hierzu nachseinem

Diensteintrittehervorgetretenist;
17
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c) dessenunehelicheKinder, sofernseineVerpflichtungals Vater zur Gewährungdes
Unterhaltsfestgestelltist;

d) dieVerwandtender Ehefrau in aufsteigenderLinie und ihreKinder aus früherer
Ehe, wenn sie von demEingetretenenunterhaltenwurdenoderdas Bedürfnis

hierzunachseinemDiensteintrittehervorgetretenist;
e) die Stiefeltern, StiefgeschwisterundStiefkinderunter der gleichenVoraussetzung;
f) die unehelichenmit in die Ehe gebrachtenKinder der Ehefrau, auch wenn der

Ehemannnicht ihr Vater ist, unter derselbenVoraussetzung;
8) elternloseEnkel, sie sind den ehelichenKindern gleichzuachten;
h) die schuldlosgeschiedeneEhefrau,der nach§ 1578 des BürgerlichenGesetzbuchs

der Ehemannden Unterhaltzu gewährenverpflichtetist.
2.EntferntereVerwandteund die infolgeeigenenVerschuldensgeschiedenenEhefrauensind

zumBezugederreichsgesetzlichenUnterstützungnichtberechtigt.

3.
1Die Unterstützungensollenmindestensbetragen:

a) für die Ehefraumonatlichzwölf Mark,
b) für jedesKind unter 15 Jahren und für jedesonstigeunterstützungsberechtigte

PersonmonatlichsechsMark.
2Die Geldunterstützungkann teilweisedurchLieferungvon Brot, Korn, Kartoffeln und

anderenLebensmitteln,dann von Brennstoffenersetztwerden.

4.
Die Unterstützungensind in halbmonatigenBeträgenam 1. und 16. jedesMonats

vorauszuzahlen.Fällt der Diensteintrittoderder Hinmarschzwischendie Fälligkeitszeiten,
so ist die UnterstützungerstmalsvomTage desEintritts oderAbmarschesbis zum nächsten
Zeitpunkteder Fälligkeit zu zahlen. Der Monat ist mit 30 Tagen zu rechnen.

5.—
Die Unterstützungensind von den Lieferungsverbänden(denDistrikten und den kreis=

unmittelbarenStädten) vorzuschießen.Es wird ihnenjedochseinerzeitErsatzfür dieMindest=
sätzeaus Reichsfondsgeleistet.

Das weitereVerfahren bemißt sich nach den Vorschriftendes Reichsgesetzesund den
hierzu erlassenenVollzugsanweisungendes Staatsministeriumsdes Innern (Wvgl.insbes.
Staatsanz. Nr. 190b v. 14. Aug. 1914 S. 3, 4 und die eingangserwähnteVer=
öffentlichungin derNr. 105 d. Staatsanz.v. G.Mai 1915 S. 7, 8).
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II. Fürsorge für die Familien der zum Kriegsdienst eingerückten Arbeiter

der Staatsbetriebe der Zivilverwaltung.

Die reichsgesetzlichenVorschriftenund die hierzuerlassenenVollzugsanweisungengelten
auchfür dieFamilien der in den Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter. Soweit
die erforderlichenVoraussetzungenerfüllt sind, habendaherauchdieFamilien dieserArbeiter
zunächstAnspruchauf die reichsgesetzliche Unterstützung.

DanebenerhaltendieFamilien der in denStaatsbetrieben der Zivilverwal=
tung beschäftigtenArbeiterstaatliche Zuschüsse, für diemit Wirkungvom1.Mai ds.Is.
an folgendeGrundsätzegelten:

1.
1Den Familien der zum Heereoderzur Marine eingerücktenvollbeschäftigtenStaats=

arbeiterderZivilverwaltungwerden,sofernsie nichtbloß zur vorübergehendenBeschäftigung
aufgenommenwaren, bis auf weiteresim Falle des Bedürfnisses zu den nachdem
Abschn.I zu gewährendenUnterstützungenZuschüsseaus Staatsmitteln gewährt.

4.Diese Zuschüssekommenin Ubereinstimmungmit demVerfahren, wie es vom Reich
undvondenanderenBundesstaatengeübtwird, denFamilien derArbeiter,die ihrer aktiven
Dienstpflicht genügen, nicht zu, weil das frühereDienstverhältnismit Beginn der
Erfüllung der Militärdienstpflichtwie in Friedenszeitenso auchwährenddesKrieges gelöst
wird; aus diesemGrunde könnendie staatlichenZuschüssedenFamilien dieserArbeiterauch
für die Zeit nicht gewährtwerden,währendwelchersie infolgedesKriegesüberdie gesetz=
liche Friedensdienstzeithinaus beimHeerezurückbehaltenwerden. Dies gilt auch für die
Familien derArbeiter,die als Kriegsfreiwillige nach§ 98,2 derWehrordnungin den
Heeresdienstgetretensind, ohne daß sie der ErsatzreserveoderdemLandsturmüberwiesen
waren, da auchsie ihrer aktivenDienstpflichtgenügen. »

*Dagegen habendie staatlichenZuschüssenachdemAbs.1 auchdieFamilien der voll=
beschäftigtenArbeiter, die seinerzeitnach militärischer Ausbildung auf Reklamation
vorzeitig entlassenwordenwaren (§ 82,5 c der Wehrordnung),später aber wiederzum
Heeresdiensteingezogenwurden,zu erhalten,weil sie mit der seinerzeitigenEntlassungzur
Reserve übergetretensind (§ 14,4 der Heerordnung).

"“Als vollbeschäftigte Arbeiter im Sinne der Abs.1, 2 geltenim Bereicheder
allgemeinen Staatsbauverwaltung die ständigenArbeiter nach § 14 Ziff. 1 der
Arbeitsordnungfür das Arbeiterpersonalder inneren Staatsbauverwaltungv. 15. Okt.
1913 und im BereichederStaatsforstverwaltung die ständigenvollbeschäftigtenWald=
arbeiter nach § 1 Buchst.a Ziff. 1 der Arbeitsordnungfür die Betriebeder Staatsforst=
verwaltung v. 3. Sept. 1911 und Abs. 1 der hierzu erlassenenVollzugsvorschriften.
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Die Anordnungenin den Entschließungendes Staatsmin. d. Fin., MFA., v. 17. Jan.
1915 Nr. 40250 Abs.6 ff. und v. 27. März 1915 Nr. 8396 bleibenin Kraft.

6.Im Bereicheder Post= und Telegraphenverwaltung sind als vollbeschäftigte
Arbeiterzu betrachten:

a) die ungeprüftenTelegraphenbau=und Werkstätteaufseher,die Telegraphenbau=
undWerkstättegehilfenunddieTelegraphenbau=undWerkstättearbeiter,die Arbeiter
des Telegraphenkonstruktionsamtsder Post=und Telegraphenverwaltung,soweit
sie nicht zu denTelegraphenarbeiternzu zählensind,

b) die ungeprüftenBetriebswerkstätte=und Werkstätteaufseher,dieMotorwagenführer
und die Motorpostarbeiter,

0) die Hilfspostschaffnerund Aushilfsbediensteten,
d) die Depeschenträgerund Briefeinsammler,
e.) die Tagarbeiter,die ausnahmsweisezur Vollbeschäftigungmit der Absichtstän=

diger Verwendungausgenommenwordensind,
f) dieAushilfspostboten,diewährenddes letztenJahres vom Tage ihres Einrückens

zum Heerean zurückgerechnet?) mindestensan 200 Tagenpostdienstlichbeschäftigt
waren, ferner dieAushilfspostboten,dieausnahmsweisemit der Absichtständiger
Beschäftigungverwendetwurden,

g) von den aversioniertenHilfspostbotendiejenigen,dieAnwartschaftauf etatsmäßige
Anstellung im Landzustelldienstebesitzenund die vorgeschriebeneWartezeit von
8100 Stunden bereits zurückgelegthabenoder die nachZiff. 3 d. Entschl.d.
St M. f. VA. v. 26. Dez. 1914 (VMl., Postdienstl.Teil, S. 527)
so behandeltwerden,als ob sie die vorgeschriebeneWartezeitvon 8100 Stunden
währendder Militärdienstzeitvollendethätten, und zwar letzterevom Tage der
angenommenenVollendungder Wartezeitan.

6Den AngehörigenvonArbeitern,dieausdrücklichnur zu vorübergehenden Zwecken,
z.B. im Bereicheder Staatseisenbahnverwaltungzum Kohlenabladen,zur Beseitigungvon
Betriebsstörungen,aufgenommenwaren, (sog.Gelegenheitsarbeitern)werdendie staatlichen
Zuschüssenicht gewährt. Die Angehörigenvon Neubauarbeiternder Staatseisenbahnver=
waltung, die beim Eintritt in den Dienst des Heeres oder der Flotte die Mitgliedschaft
bei der AbteilungB derArbeiterpensionskassenochnichterworbenhatten,erhaltenim Falle#
des Bedürfnissesdie staatlichenZuschüssevon demTage an, an demdie Neubauarbeiter
beimVerbleibenim Dienste der Verkehrsverwaltungdie Wartezeit für die Aufnahmein
die AbteilungB der Arbeiterpensionskasseerfüllt habenwürden.

*) Dieser Tag istin die Frist nicht einzurechnen.
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2.
1Als Famlienangehörige im Sinne der Ziff. 1 kommenin Betracht:

a) die Ehefraudes Eingerücktenund zwar auchdie schuldlosgeschiedeneEhefrau,
der nach§ 1578 des BürgerlichenGesetzbuchsder Eingerückteden Unterhalt
zu gewährenverpflichtetist,

b) seineehelichenund denehelichengesetzlichgleichstehendenKinder unter15 Jahren,
) seineunehelichenKinder unter 15 Jahren, sofernseineVerpflichtungals Vater

zur Gewährungdes Unterhaltsfestgestelltist,
4) seineüber 15 Jahre alten ehelichenKinder, seineüber 15 Jahre alten unehe=

lichenKinder, für dieseineVerpflichtungals Vater zur GewährungdesUnter=
halts festgestelltist, seineelternlosenEnkel, seineVerwandtenin aufsteigender
Linie und seineGeschwister,seineStiefeltern,Stiefgeschwisterund Stiefkinder,
die unehelichenin die Ehe gebrachtenKinder der Ehefrau,auchwennder Ehe=
mann nicht ihr Vater ist, die Verwandten der Ehefrau in aufsteigenderLinie
und ihre Kinder aus frühererEhe, in allen diesenFällen (Buchst.d) jedoch
nur, wenn sie von demEingerücktenunterhaltenwurdenoderdas Bedürfnis
hierzunachdemDiensteintrittehervorgetretenist.

2EntferntereVerwandte sowie die infolgeeigenenVerschuldensgeschiedenenEhefrauen
erhaltenden staatlichenZuschußnicht.

3.
1.Der staatlicheZuschußbeträgt:

a) für die Ehefrau — und zwar auch für die schuldlosgeschiedeneEhefrau,der
der EingerücktedenUnterhaltzu gewährenverpflichtetist, — 25 vomHundert,

b) für jededer übrigenbezugsberechtigtenPersonen6 vomHundert
des vom ArbeiterzuletztbezogenenLohnes.

2Ist die Ehefrau gestorben,so könnendie staatlichenZuschüssefür die ehelichenund
denehelichengesetzlichgleichstehendenKinderunter15 JahrennachMaßgabedes unabweis=
baren Bedürfnisses, äußerstenfalls um insgesamt 25 vom Hundert des vom
Arbeiter zuletzt bezogenenLohnes erhöhtwerden. Stirbt z. B. die Ehefrau eineszum
HeeresdiensteingerücktenArbeiters,die bei einemvon ihremMannezuletztbezogenenMonats=
lohne von 117 — nebender reichsgesetzlichenUnterstützungzu monatlich12 ¾für sich
und 12 & für 2 Kinder unter 15 Jahren einen staatlichenZuschuß von monatlich
29,25 M für sichund 14,04 MAfür ihre beidenKinder, zusammenvon 43,40 + (im
aufgerundetenBetrage) bezogenhat, so können,wenn dies nach Lage der Verhält=
nisse unbedingt geboten ist, die staatlichenZuschüssezu 14,04 .X, wie sie den
beiden mutterlosenKindern an sich gebührenwürden, entsprechend erhöht werden,
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keinesfalls jedochum mehrals 29,25 A. Das gleiche gilt naturgemäßfür denFall,
daß die Mutter schonvor demEintritt des Arbeiters in den Heeresdienstgestorbenwar
und diesernichtwiedergeheiratethat.

2Ist der EingerückteunverheiratetoderWitwer ohneehelicheKinder unter 15 Jahren,
so könnendie staatlichenZuschüssefür die nachZiff. 26 und d berechtigtenPersonennach
Maßgabe des unabweisbaren Bedürfnisses, äußerstenfalls um insgesamt:
25 vom Hundert des vom ArbeiterzuletztbezogenenLohneserhöhtwerden.

“ Sind mehrereSöhne einberufen,die in Staatsbetriebenals Arbeiter verwendet
warenund die gemeinsam Eltern, Geschwisterusw. unterhaltenhaben,so sind diestaat=
lichenZuschüssebei sonstgegebenerVoraussetzunggleichder reichsgesetzlichenUnterstützungnur
im einfachen Betragezu bewilligen.

*Die reichsgesetzlicheUnterstützungund die staatlichenZuschüssedürfen zusammenin
keinem Falle 75 vom Hundertdes vom ArbeiterzuletztbezogenenLohnesübersteigen).
Gegebenenfallswerdendie staatlichenZuschüsseum denMehrbetraggekürzt.

4.
Das Bedürfnis zur Gewährungder staatlichenZuschüssenachZiff. 1—3 ist im all=

gemeinenals gegebenanzunehmen,wenn den Beteiligten die reichsgesetzlicheUnterstützung
bewilligtwordenist.

5.
: Für die Gewährungder staatlichenZuschüssekommenzunächstdie Ehefrauenund die

ehelichensowiedie denehelichengleichstehendenKinder unter 15 Jahren in Betracht. Nur
soweit nach derenBerücksichtigunginnerhalbder in Ziff. 3 Abs. 5 gezogenenGrenzenoch
Mittel für dieBerücksichtigungweitererAngehörigerverbleiben,kommendiesenachder in
Ziff. 2 Abs.1 eingehaltenenReihenfolgezum Zuge.

. Hat z. B. ein zum HeeresdiensteingerückterArbeiter, dessenzuletztbezogenerLohn
(Ziff. 7) für den Monat 117 ¾ betrug,woraus sichder zulässigeHöchstbetragder reichs=
gesetzlichenUnterstützungund des staatlichenZuschussesmit 87,75 Nx berechnet,eineFrau
mit einemKinde unter 15 Jahren zurückgelassenund nachgewiesenermaßennochseinebeiden
Eltern unterhalten,so erhält zunächst

a) die Ehefrau
für sich nebender reichsgesetzlichenUnterstützungzu monatlich 12 X den
staatlichenZuschußmit 29,25 AM,
für dasKind nebender seichsgeseglichenunterstützungzumonatlich 6 A den
staatlichenZuschußmit.. 1717002,

*) Diese Einschränkunggilt sohin auch für die Fälle der Abs.2, 3.
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sohin nebender reichsgesetzlichenUntersutungzu insgesamt18 —K&denstaat=
lichenZuschußmit im ganzen ....

oderausgerandet
Weiter erhalten

b) die Eltern des Einberufenen
nebender reichsgesetzlichenUnterstützungzu monatlich2 XK6 = 12 —Kden
staatlichenZuschußmit 2 X 7,02— .

ausgerandet
In diesemFalle erhalten sohin neben der Ehefrau und dem Kinde auch
die Eltern den vollenBetrag des staatlichenZuschuses,weil die Summe
mit 184 12 . ·.....
reichsgesetzlicherUnterstühungund 36,40 + 14, 20.
staatlichemZuschuß,insgesamt .
unter demHöchstbetragevon drei Vierteln deszuetzt bezogenenLohnesmit
bleibt.

97

36,27
36,40.)

14,04,
14,20+#.

304
—
80,60%
87,75.4

gebrachtesKind seinerFrau unterhalten,so erhält zunächst

a) die Ehefrau

Zuschußmit

monatlich2 X 6 = 12 K den staatlichenZuschußmit 2 X 7,80 =
ferner

b) die Mutter

Zuschußmit

staatlichenZuschuß,im ganzenauf . .
Es verbleibtsohinvon demzulässigenebs zu
nochein Rest von .. .....

«)Wegender Aufrundung s. Ziff. 8 Abs.2.
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Für das in die Ehe gebrachteKind der Frau kann sohinnebender reichs=
gesetzlichenUnterstützungzu6 M nur nochein staatlicherZuschußvonmonatlich 5,604
gewährtwerden. Demnacherhält

a) die Ehefrau
für sichnebender reichsgesetzlichenUnterstũbungzu 12 J“ den staatlichen
Zuschußnit 32,50 #,
für die beidenehelichenKinder nebender reichsgeseglichenunterstüzung zu
12 & den staatlichenZuschuß,mit '"15,60—
und für ihr in die Ehe gebrachtesKind nebender * unter=
stützungzu 6 K& den staatlichenZuschuß,nliit 5,60 ,

im ganzenmonatlich53,70 M,
aufgerundet53,804.)

und außerdem
b) die Mutter

nebender reichsgesetzlichenUnterstützungzu 6 J“ den staatlichenZuschußmit 7,80 M.

6.
Die Festsetzungder staatlichenZuschüsseobliegt:

a) bei der Staatseisenbahnverwaltungden Inspektionen,
b) bei der Post=und Telegraphenverwaltungden Oberpostdirektionenoderden von

diesenermächtigenDienstesstellen,
J) bei der allgemeinenStaatsbauverwaltungden Bauämtern und den Sektionen

für Wildbachverbauung,
4) bei der Staatsforstverwaltungden Forstämtern,

e) bei den Berg=,Hütten- und Salzwerkenden Vorständender Werke,
f) für die Familien der nichtetatsmäßigenArbeiter derMünzanstalt demHaupt=

münzamte,
8) für die Familien der Arbeiterdes HofbräuhausesdemHofbrauamte,
) im übrigenden für die Festsetzungder LöhnezuständigenBehörden.

7.
1.Die staatlichenZuschüssesind für denZeitraum einesKalendermonatszu berechnen.

Der Festsetzungder Zuschüsseist hiernachder für den Monat sichberechnendeLohn zu
Grundezu legen.

2.DieserMonatslohn berechnetsichfür dieArbeiter,die nur für dieArbeitstageentlohnt

*) Wegen der Aufrundung s. Ziff. 8 Abs.2
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wurden, nachdemSechsundzwanzigfachen,für die Arbeiter, die auch für die Sonn⸗ und
Feiertage und sonstigenRuhetageentlohnt wurden, nachdemDreißigfachenihres regel⸗
mäßigenTaglohns oderTagegeldes. Nicht berücksichtigtwerdenbei der Festsetzungdes
zuletztbezogenenMonatslohns einerseitsdie Lohnabzügezu Kranken=und Arbeiterpensions=
kassenanderseitsNebenvergütungenfür Lohnzuschläge— z. B. für Nacht=,Sonntags=
arbeit —, Vergütungenfür Uberstunden,Vergütungenfür auswärtigeBeschäftigungein=
schließlichvon Zehr=und ÜUbernachtungsgeldern,Fahr= und Ausbleibegeldernu. dal.

3Für die in Ziff. 1 Abs. 4 bezeichnetenArbeiter der allgemeinen Staatsbau=
verwaltung und der Staatsforstverwaltung gilt als zuletztbezogenerMonatslohn
der zwölfteTeil des Verdienstes,denderArbeiter im letztenKalenderjahrevor demEintritt
in den Kriegsdienstvom Staate tatsächlichbezogenhat. War z. B. ein ständigerForst=
arbeiterim letztenKalenderjahrevor seinerEinberufung220 Tage im Diensteder Staats=
forstverwaltunggegeneinenTaglohn von 3 M verwendet,so ist der Berechnungdes staat=
lichenZuschussesnichtetwader für den letztenMonat bezogeneLohn zu 78.& zuGrunde
zu legen; vielmehrberechnetsich nach der=ksketsächlichenVerwendungim letztenJahre der
Jahreslohn auf 220 X 3 A 660 — und hieraus der Monatslohn, der der Berechnung
der staatlichenZuschüssezu Grunde zulegenist. nur auf denBetrag von 55 M.

" Für die Arbeiterder Berg=, Hütten= nundSalzwerke gilt als zuletztbezogener
Lohn der für die KrankenversicherungfestgesetzteGrundlohn des Arbeiters, vervielfachtmit
der Zahl der Arbeitstageoderder Schichten,die der Arbeiterwährenddes seinemEintritt
in den KriegsdienstvorhergegangenenKalendermonatsnormalerweise verfahrenkonnte.

5Bei den Arbeitern der Verkehrsverwaltung, die regelmäßigim Stücklohn be=
schäftigtwaren,ist zu demEinkommenaus festemTaglohn als Ersatzfür den Stücklohn=
mehrverdienstein Zuschlagvon zwanzigvom Hundert zu machen.

5.Bei den im WochenlohnstehendenTelegraphenbau= und Werkstätteaufsehern
und =gehilfen berechnetsichder letztbezogeneMonatslohn auf das Vierfachedes vor dem
Eintritt in das Heer bezogenenWochenlohns. Der zuletzt bezogeneMonatslohn der
aversionierten Hilfspostboten (Ziff. 1 Abs. 568)wird durchTeilung der in den zwölf
Monaten vor dem Einrückenin das Heer an VergütungenbezogenenSumme durchdie
Zahl zwölf ermittelt. Der Monatslohn derauf SommerlinienverwendetgewesenenMotor=
wagenführer, die von derWerkstätteNeuaubingabgeordnetwaren,berechnetsichnachden
Grundsätzenfür die ArbeiterdieserWerkstätte.

eisenbahnverwaltungdas als Anl. II und für die Arbeiterder Post- und Telegraphenver⸗
waltung das als Anl. III beigefügteFormblatt zuGrunde zu legen,das für jeeineFamilie
bestimmt,für dasRechnungsjahranzulegenund zugleichfür dieBescheinigungdesEmpfangs

« 32*
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der staatlichenZuschüssezu verwendenist. Die im Gebrauchebefindlichensowiedie noch
vorrätigenFormblättersind weiterzu verwenden.

8.Das Formblatt ist von den festsetzendenDienstesstellenauszufüllenund vor derFest=
setzungder staatlichenZuschüsse(Spalten 6 bis 8) demzuständigenVorsitzendenderKom=
missiondes Lieferungsverbandes(demBezirksamtmann,in denkreisunmittelbarenStädten
demBügermeister)mitzuteilen. Dieser wird die auf die reichsgesetzlichenUnterstützungen
bezüglichenEinträgeprüfen, nötigenfallsberichtigenund die hierfür im Formblattevorge=
seheneBestätigungabgeben.

*Wird die reichsgesetzlicheUnterstützungganz oderteilweisein Natur (Brot, Kartoffeln,
Brennstoffenu. dgl.) geleistet,so sind in Spalte5 desFormblatts die in Abschn.1 Ziff. 3
angegebenenMindestgeldbeträgeeinzusetzen.

. Die für die Festsetzungder staatlichenZuschüsseetwa weiter erforderlichenUnterlagen
sind auf demkürzestenund einfachstenWegezu erholen. Von der Erholung von Heirats=
und Geburtsurkundenist abzusehen. «

UDasFormblattfürdieArbeiter der Staatsforstverwaltung ist am Kopfe
mit dem entsprechendenVordrucke(Forstamt#Rentamt, LaufendeNummer) wie bei den
Wochenlistenzu versehen.Andere alsdie vorgesehenenBestätigungenoderVermerkesind
erlassen. # :

1.Die nach den Formblätternder Verkehrsverwaltung vorgeschriebeneRichtig=
keitsbestätigungund Zahlungsanweisungist nur zu erneuern,wenndie Einträge in den
Spalten 6 bis8sich ändern.

8.
1Die staatlichenZuschüssesind gleich den reichsgesetzlichenUnterstützungenvom Tage

des Diensteintrittsan zu gewährenund in halbmonatigenBeträgen vorauszuzahlen. Der
Monat ist mit 30 Tagen zu rechnen. Für denBeginn und dieFortdauerder staatlichen
Zuschüssewird auchdie Zeit berücksichtigt,die für denHin=undRückmarschzum und vom
Truppenteil erforderlichist. Fällt der Diensteintritt oderHinmarschzwischendie Fällig=
keitszeiten,so sind die staatlichenZuschüsseerstmals vom Tage des Eintritts oder Ab=
marschesbis zum nächstenFälligkeitszeitpunktezu gewährenund in der Regel mit dem
nächstfälligenHalbmonatsbetrageauszuzahlen.

2Der Gesamtbetragder staatlichenZuschüssewie auch die halbmonatigenTeilbeträge
sind für jedenEmpfangsberechtigtenveranlaßtenfallsauf einendurchdieZahl zehnteilbaren
Pfennigbetragaufzurunden. In der gleichenWeise sind veranlaßtenfallsTeilbeträgedes
halbmonatigenZuschussesaufzurunden. (Vgl. die Beispielein denFormblättern dann in
Ziff. 5 Abs. 2, 3).
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àZur Empfangnahmeder staatlichenZuschüssesind berechtigtdie Ehefrau oder die

sonstigenPersonen,denendieEmpfangsberechtigungvomVormundschaftsgerichtodervon der
Gemeindebehördebestätigtist.

4Bei Änderungenim Familienstandebeginntund erlischtdie Bezugsberechtigungmit
demnächstenZahltag. Es beginntdeshalbauchfür Kinder, die nacheinemZahltagege=
borenwerden,dann für sonstigePersonen,die bei einerbereitsim Genusseder staatlichen
ZuschüssebefindlichenFamilie nachdemZahltag in Zugang kommen,dieBezugsberechtigung
erstmit demnächstenZahltage.

àVorausbezahlteBeträge, für die nachträglichdie Voraussetzungenfür die Zahlung
wegfallen,sind nicht zurückzufordern,insbesondereauchdann nicht,wennder in denDienst
getreteneArbeitervor Ablauf des halbmonatigenZeitraums zurückkehrt.

6Die Zahlung der staatlichenZuschüssewird fernergleichderZahlung der reichsgesetz=
lichenUnterstützungdadurchnicht unterbrochen,daß der Einberufeneals verwundet,krank
odererholungsbedürftigzeitweilig in die Heimat beurlaubtwird; auf die Dauer des Ur=
laubs kommt es dabei nicht an. Auch bei sonstigenvorübergehendenBeurlaubungen,
besonderszur Besorgung häuslicherund betrieblicher,namentlichlandwirtschaftlicherGe=
schäftesind die staatlichenZuschüssefür die Dauer derBeurlaubungnur einzuziehen,wenn
und soweit infolge der RückkehrderMannes die Bedürftigkeitentfällt,weil der Mann
wiederentlohnteArbeit findet. Erhält der VerwundeteoderErkranktevon einerKranken=
kasse,bei der er versichertist, Krankengeldoderempfängter eineInvalidenrenteodereinen
ähnlichenBezug, so wird der staatlicheZuschußsoweit gekürzt,als das Krankengeld,die
Invalidenrenteoderder anderweitigeBezug, fernerdie reichsgesetzlicheUnterstützungund der
staatlicheZuschußzusammendenLohn übersteigen,dener vor seinerEinberufungbezogen
hat. Von den Mitteilungen, die die Ersatztruppenteilevon der BeurlaubungoderEnt=
lassung von Mannschaftenin die Heimat nach Abschn.III Ziff. 4 Abs. 2 der Entschl.
d. Staatsmin. d. Inn. v. 1. Mai d. Is. (Staatsanz. Nr. 105 S. 7) der Distrikts=
verwaltungsbehördemachenwerden,hat dieseder zur Festsetzungder staatlichenZuschüsse
zuständigenStelle Kenntnis zu geben.

7.Wird derEinberufeneinfolgeeinerVerwundungoderKrankheitals feld=und garnisons=
dienstunfähigentlassen,so werdendie staatlichenZuschüssegleichder reichsgesetzlichenUnter=
stützungbis zur Einweisungin die Dienstinvalidenrentegewährt.

§.Wird der Einberufenevermißt odergefangen,so sind die staatlichenZuschüssegleich
derreichsgesetzlichenUnterstützungsolangefortzuzahlen,bis dieFormation,derderEinberufene
angehörte,auf den Friedensfußzurückgeführtoderaufgelöstwird.

9.Stirbt derEinberufene,so sinddiestaatlichenZuschüssebis zur EinweisungundAus=
zahlungderHinterbliebenenbezügefortzuzahlen.Vor derWeiterzahlunghabensichjedochdie
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Empfängerschriftlichdamit einverstandenzu erklären,daß ihnendie weitergezahltenBeträge
seinerzeitauf die ihnen für die gleicheZeit zustehendenHinterbliebenenbezüge,wozuauchdie
Gnadengebührnissegehören,angerechnetwerden. Diese Erklärung ist an das Staatsmini=
steriumder Finanzen, für denBereichder Verkehrsverwaltungan die Eisenbahndirektionen
und an die Oberpostdirektioneneinzusenden,damit wegender seinerzeitigenAnrechnungdas
Weiterevorgekehrtwerdenkann. Soweit der zu viel bezahlteBetrag der staatlichenZu=
schüsseden für den gleichenZeitraum sich berechnendenBetrag der Hinterbliebenenbezüge
(einschließl.der Gnadengebührnisse)übersteigt,ist von der Rückforderungdes Mehrbetrags
abzusehen.Etwaige Hinterbliebenenbezügeauf Grund der Reichsversicherungsordnung,aus
Arbeiterpensions=oderähnlichenKassensind vom Tage ihrerGewährungan auf die staat=
lichenZuschüssezur reichsgesetzlichenFamilienunterstützunganzurechnen.

10.Wenn Personen,derenFamilien staatlicheZuschüssezur reichsgesetzlichenFamilien=
unterstützungerhalten,nachihrem Eintritt in den Dienst gemäß8 360 der Militärstraf=
gerichtsordnungv. 1. Dez. 1898 (Rl. S. 1189) durchGerichtsbeschlußfür fahnen=
flüchtigerklärtwerdenoderdurchgerichtlichesErkenntniszu einerGefängnisstrafevon längerer
als sechsmonatigerDauer oder zu einer härterenStrafe verurteiltwerden,so werdendie
staatlichenZuschüssegleich der reichsgesetzlichenUnterstützungwährend der Zeit der
FahnenfluchtoderStrafverbüßungeingestellt;Ziff. 8 Abs.5 gilt auchhier. Stellt sichder
Verdachtder Fahnenfluchtnachträglichals unbegründetheraus, so werdendie staatlichen
Zuschüssenachgezahlt.Von den Mitteilungen der Truppenbefehlshabernach8 11 Abs.2
des Reichsgesetzesv. 28. Febr. 1888 haben die Kommissionender Lieferungsverbände
denzur Festsetzungder staatlichenZuschüssezur reichsgesetzlichenFamilienunterstützungzu=
ständigenStellen Kenntnis zu geben.

11.Diesenhabendie KommissionenauchsonstigebelangreichereÄnderungenin der Fest=
setzungder reichsgesetzlichenUnterstützungenfür Staatsarbeitermitzuteilen.

9.

1Die Zuschüssesind nachAnfall zahlbar. Sie werdenverrechnet:
a) bei der Verkehrsverwaltungund der allgemeinenStaatsbauverwaltungauf die

gleichenTitel, unter denendie Löhneder Arbeiter verrechnetwurden,
b) bei der Staatsforstverwaltungauf den Titel „Für Arbeiterversicherungund

zunterstützung“(Ziff. I Kap. 8),
) bei denBerg=, Hütten=und Salzwerken auf denTitel „Unterstützungenund

Beihilfen für Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap. 11 § 2),
4) bei der Münzanstalt gleichfallsauf denTitel „UnterstützungenundBeihilfen für

Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap. 10 § 2 Tit. 2),
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e) bei demHofbräuhaus auf den Titel „Unterstützungenund Beihilfen für die
Bedienstetenund Arbeiter und ihre Hinterbliebenen“(Kap. 19 § 2 Tit. 2),

f) bei den übrigenVerwaltungenauf die Titel, unterdenendieLöhnederArbeiter
verrechnetwurden.

2Die Ausgabeist in denRechnungenunter der zu eröffnendenUnterabteilung

„Zuschüssezu denFamilienunterstützungennachdemReichsgesetzev. —*2****

gesondertauszuweisen.

3.Die Formblätterfür dieArbeiterder Staatsforstverwaltung verbleibenbis zur
RechnungsstellungbeimForstamte. Die halbmonatigenZuschüssewerdenaus deneinzelnen
Formblätternim Ausgabenbuch(Regieausgabenmanual)zusammengestelltund durchdenRott=
meister,der Zahlungsanweisungfür die Gesamtsummezu empfangenhat, ausbezahlt.

4Die Postanstalten haben die ausgezahltenStaatszuschüsse,bis zum Jahresschluß
als Bargeld zu behandeln.Bei der Abrechnungfür Dezembersind sodanndie bis dahin
ausgezahltenBeträgevon denPostanstaltenmit Kassenbuchführungin dieAufrechnungE 6,
vonden PostanstaltenohneKassenbuchführungin die AufrechnungK 1 aufzunehmenund
mit den Formblättern, auf derenRückseiteder Empfang der Halbmonatsbeträgebestätigt
ist, zu belegen. Die Postanstaltenam Sitze einerOberpostdirektionhabendie gezahlten
Zuschüssemonatlichaufzurechnen;denAufrechnungensind jeweils dieFormblätterbeizufügen,
diebis zur nächstenAuszahlungzurückgegebenwerden.

III. Für sorge für die Familien der im Dienste der freiwilligen Krankenpflege
verwendeten Arbeiter der Staatsbetriebe der Zivilverwaltung.

1.

1Arbeiter der Staatsbetriebeder Zivilverwaltung,die zur freiwilligenKrankenpflegeim
militärischenSinne, d. h. zur Unterstützungdes staatlichenKriegssanitätsdienstesim
Etappengebiete, (Ziff. 1, 8 und 9 der Dienstvorschriftfür die freiwilligeKranken=
pflegev. 21. März 1908) oder zur freiwilligen Krankenpflegeim Heimatgebiete
(Ziff. 96 ff. dieserDienstvorschrift)sichmelden,bedürfenhierzuder vorherigen Genehmi=
gungdes Ministeriums oder der von diesemermächtigtenDienstesstelle(bei der Verkehrs=
verwaltungder Eisenbahndirektionenund der Oberpostdirektionen).

4.Die Fürsorge für die Familien der Arbeiter, denendie Genehmigungzum Eintritt
in denDienst derfreiwilligenKriegskrankenpflegeerteilt ist, bemißtsichnachdemAbschn.II
dieserBekanntmachung.Die Fortgewährungdes Taglohns kann in diesemFalle ebenso=
wenigin Frage kommenwie für die zum WaffendiensteingerücktenArbeiter.
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3.Wird von demRoten Kreuz oderdensonstbeteiligtenVereinigungenfür die Betäti=
gung in der freiwilligenKrankenpflegeeine andereVergütung als die Entschädigungfür
tatsächlicheUnkostengeleistet,so ist dieseVergütungauf die staatlichenZuschüsseanzurechnen.
Die Fälle, in denenin der VergangenheitArbeiterzum Diensteder freiwilligenKranken=
pflegebeurlaubtwurden,sind auf dieseVoraussetzunghin zu prüfen. Gegebenenfallsistdie
nachträglicheKürzung der staatlichenZuschüssezu veranlassen.Von derRückforderungzu viel
gezahlterBeträgedarf abgesehenwerden.

2.

Den Arbeiternder Staatsbetriebeder Zivilverwaltung,die in derKrankenpflegeaus=

nachden Lazarettenund Privatpflegestättenam Wohnorte benötigt sind (8Ziff.98 der
Dienstvorschriftfür die freiwilligeKrankenpflege),werdendieAmtsvorständedie erforderliche
Dienstbefreiunggewähren,soweites irgendwiedie dienstlichenVerhältnissegestatten.Der
Lohn ist in diesemFalle unverkürztweiterzu gewähren. Den regelmäßigim Akkordbe=
schäftigtenArbeiternist nebendemfestenLohneals Ersatzfür denAusfall an Akkordmehr=
verdienstein Zuschlagvon 20 vom Hundert des festenLohneszu bewilligen.

IV.

Diese Bekanntmachungtritt an die Stelle der Bekanntmachungv. 21. Aug. 1914
(GVBl. S. 406 ff.) und der hierzuerlassenenweiterenVorschriften.

München,den18.Juni1915.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. rhr. v. Soden-Fraunhofen.=v. Thelemann. v. Breunig.
v.Seidlein. Dr. v.Knilling.
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Rechnungsjahr1915. Anlage I.

Festsetzung und Bescheinigung des Empfanges des staatlichen Zuschusses zur
reichsgesetzlichen Familienunterstützung.

Des Einberufenen: Name BGeorgMagyer
LetzteBeschäftigungim Arhelerrerhalimis Bergarbeiter
Wohnortt .. . St. Ingbert
ZuletztbezogenerMonatslohn. . 267-—4,50= 117 =

35, 87,75

MilitärischesVerhältiss Taa
Tag derEinrückungoderdesAbmarsches4. M't 1915.

Der Zuschußberechtigten Festsetzungdes Zuschusses:

» « Reichs Monatsbetragdes Bemerkungen,
Familien= Bei Kindern: gesetzl staatlichenBuschuBuschuses insbes.überBe=

tell Name Geburts Monat Unter— ginnu.Änderung
stellung Geburtstag stüt. auf. derZuschußbe-

zung') normal gekürzt gerundet rechtigung
— 2 · — — S

1 2 3 4 last-IT 8 9
. ——m2

—
EMefrauiu Anna Mayer — Mai 1729125

Kind Geoyy) „ 10.J/%%7900 6 7 02
» Karl 95 15. J4 1902 6 7 02

* NMarie 3„ 2. Jc. 1904 6 7 02

» Jukime-.«5.-s1,«--««90-9 67er
— Begi

l 36 2⸗ 2 51 51 60 4. Mh 7075.

Dass vorsteherde Personen mit den 4
eingesetcken Betrdoczn 29240%%%%%2%2% Jndn
berechtiqtsind, bestatigt: r17

St.Tabert,14.Mat1913. — 5
Der Vorsitæende L. Hälfto « »s» « : » »

CxommissiwchJ«-z·pf»-««,-J.ssi-ss-Wiss-fees-zlzzszxfzzz301;Jo,912.·.«)» Woge-«
V.

MM u. 503

K. Hezin##esanztc3 504
1

2) 25,25+327,02

br
1
!

10. Jul 15Jahre
all.

l

* *) Als Unterstützungkommt der volle Monatsbetrag der Unterstützung einer etwaigen Er=
höhung der Mindestleistung durchden Lieferungsverbandin Betracht. 33

Geory uerd am

*. Oriqinal from
OigstizedbyCo=r gle UNIVVERSIFYOFMICHIGAN
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Empfangsbescheinigung.

Zei traum lienr Seigng de, Erpfrnge durch

—

M’ai 4.—115. 20 90 Anza Magecr

———.V. 25 90 Anna AMager

en 25 90 8s20.

225. 25 90

JNA..5 90

2. »....... 25 20

2 7%820.

l
Fee-»me.......l.

Cogle
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Anlage II.
Beleg Nr. 24.K. B. Staatseisenbahnen.

München Eisenbahnbetriebsrechnungfür 1915.
Mi Ingolstadt Ausgabenauf Kap. 7 § 1 Tit. DienststelleBw. Ingolstadt

Festsetzungund Bescheinigung des Empfanges des staatlichen Zuschusses zur
reichsgesetzlichen Familienunterstützung.

Des Einberufenen: Name BGecorgMagjer
LetzteBeschäftigungimAbbeiterverbalinis Gelilfe im WDst
Wohnortt . ...I«Yolstadt
ZuletztbezogenerMonatslohn 2654,60 117 MA
Hierzu 20 % Zuschlagfür Ausfall vonStücklohnmehrverdienst— „

Summem 717- —J
—*= ——1

Militärisches — —

Der Zuschußberechtiaten Festsetzungdes Zuschusses. Ss
G — — — it d

. . Eimrägern
denSpaltI hter Monatsbetrag des nicbrr Bemerkungen

Familien= Bei Kindern: gele staatlichenZuschusses durchden
Name P Monat ürnter. ¾ 4

stellung Geburtstag rees= .. missioan
s . --. aufge⸗ Liefe s·normal gekürzt nlersgen

1 — 4 5 B* 6 M2 9 10

MA M 9 M 9 “ 9

Elehan Anna Ifat#er — Mai-« 12 29 25
Amd CGeorn)„ (0.Julx1900 #189½os

» Kurl * 15. Juli 1902 6 62
» Mars-» ] 2. Jan. 1904 6 s
» Heirnrich, 3.April 1908 6 7 62 s

867333 75 51 80 Beginn
Für die Necht#teik und ranbar mat Sge. , 5 139ö20.4 804 JUr die Sest vom 4.bis 15.Mai — II“ 6

7915und met Kakbmonath 25.4 90 M&ab «
10. Jlar 1975. # Halfte * —1 » y- »Is-

t«gossiaue,«.Maria«-. Z-«-«««!.-’!c-·3-««s.s-»"«I——«--".«3«xo Die-Eis
M· usi. 2) 29,25+ 37,02¾— ** = 650,31

N. W. T1 "63#

cory wird am
I «io.«"

Purrlzklkrcltseykcezundealilbsir»i-! « » 15 28 *
halbmnondti, M 2OA von der aueiten 4 ;’
flttttciiesJutian

Ingolstackt,14.Julz1975. *r
An= s s»

M. N.

- s!
) Als reichsgesetzlicheUnterstützungkommt der volle Monatsbetrag der 1rterstüzung einschl. einer etwaigen Er=

hohungder Mindestleistungdurchden Lieferungsverbandin Betracht.

* Original from
DigitizedbyCo= gle UNVEgRSITYOFMICHICAN
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Zeitraum heliener BestatigungdesEufange durch

2

Ma:z 4.—15. 20 90 Anna Maujer

2. Holften. 25 90 Aznza Mager

J%k I. „ 25 90 1%20

2. 25 90

Nk I. „ 25 90

2. „ 25 20

7Sto. /82c.

Summe
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Aulage III.
K. Post- und Telegraphenverwaltung.

Rechnungsjahr1915.

Festsetzung und Bescheinigung des Empfanges des staatlichen Zuschusses
zur reichsgesetzlichen Familienunterstützung.

Des Einberufenen: Name BGeorgMayer
LetzteBeschäftigungimvfrbi Telegraphenarbeiter
Wohnortt St. Ingbert
ZuletztbezogenerMonaislohn —20X4 + = 10 M

34= 70 MA

MilitärischesVerhältnis DTDTaazcaochr.

Der Zuschußberechtigten Festsetzungdes Zuschusses:
— — — — — -- — ——.

J *“* Monatsbetragdes Bemerkungen,
Familien= Bei Kindern: gesehl.staatlichenZuschussesinsbes.sberBe=

Name Geb Monat Unter Iginn u. Äuderungstellung 1 Geburtstag stüt= J auf. berZuschußee=
zung) normal gekürzt gerundet rechtigung

1DD 2 3 4 5. 6 7 8
l — M EIE M 9

L l l

Enhefrau Anna Mauer — Mai 12 26 — *=43 .
Messe-ew» 10 uli 1900 62 J

» Karl 15. Vitli1902 6 6 24
Marie, 2. Jau.1904 6 5624
Heinrich, 3.April1908 * 5 24

l
l l -l 36 — — Beg36 50 6 12 42 • nchnn

Dass vorstelende Persozgen mit den
eingesetzken Befrdoe ½k##erstazkens umi i l
berechtigt sind, bestũtigt runr „

St. Ingbert,14.Mai 1916. duli
Der Vorsitæende J. Hülft te *2 Q

d. Konimission d. Lieferungsverbandes] 2. Hũlfte 30 44 727 – 44 90 12-78
M. W. — M22nHW 2 3 6,

R. Beæairksamtmiann. glron4%
1 Richtiq und æanlbar. * “ #m
E N. N. 15 Jalre akl.
D

") Als reichsgeesetzlicheUnterstützungkommtder volle Monatsbetrag der Unterstützungeinschl.einer etwaigenErhöhung
der Mindestleistung durchden Lieferungsverbandin Betracht. 34
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Empfangsbescheinigung.

Erhaltener :zeitraum Betrag Bestatigungde=sbunpengedurch

4—

Mai 4.— 15. 16 90 Anzna Mager

2. Huùlfte. 21 — Azza Mager

And I. „ 21 — %%S0

2. „ 21 —

J 1. „ 21 —

2. „ 22 40.

3820. 7/82c.

Summes.
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cetsundxlcrardnungiiillatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 28.
München, den 25. Juni 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 22. Juni 1915 Auflösung vonForstdienststellenbetreffend. — Bekanntmachung vom

23. Juni 1915 über die Arzneitaxe für 1915. — Auszug aus der Adelsmatrikel des Königreichs.

Nr. 17925.
Bekanntmachung, Auflösung von Forstdienststellenbetreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom17.Juni 1915
anzuordnengeruht,daß beginnendvom 1. August1915 das ForstamtBinsfeld und die
diesemForstamtebeigegebeneForstamtsassessorstellezu Binsfeld aufgelöstwerden.

München,den 22. Juni 1915.
v. Breunig.

Nr. 519 à 20.
Bekanntmachung über die Arzneitaxefür 1915.

+K.Staatsministerium des Innern.

Auf Grund des § 3 der K. Verordnungvom 26. Dezember1906, GWBl. S. 887,
wird bestimmt,daß mit Wirksamkeitvom 1. Juli 1915 ab an Stelle des erstenNachtrags
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zurDeutschenArzneitaxe— Ziff. 2 derMinisterialbekanntmachungvom24.Dezember1914,
GVBl. S. 675 —der zweite,in der WeidmannschenBuchhandlungin Berlin SW. 68,
Zimmerstr.94 erschieneneNachtragtritt.

München,den 23. Juni 1915.

J. V.
Staatsrat Dr. v. Kahr.

Auszug aus der Adels-Matrikel des am 15. Juni 1915 der Leutnant und
Königreichs. Bataillons=Adjutantim K. 1. Inf.=Regiment

Kurt Ritter von Hopffer für seinePerson
als Ritter des Militär=Max=Joseph=Ordens

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:bei der RitterklasseLit. H., Fol. 124.
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Greis-nndVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 29.
— München, den 25. Juni 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 24. Juni 1915 wegender Gewährung einer Kriegsteuerungsbeihilfe an Staatsarbeiter

und Staatsbeamte. -

Nt.17950.

Bekanntmachung wegender Gewährungeiner Kriegsteuerungsbeihilfean Staatsarbeiter
und Staatsbeamte.

fl. StaatsministeriendesKöniglichenHausesunddesAuhern,derJustiz, desInnern,
desInnern für Kirchen-undSchulangelegenheiten,der Finanzenund für Verkehrs-=

angelegenheiten.

Den in den Staatsbetriebender Zivilverwaltung beschäftigtenArbeitern sowie den
Beamtender unterstenKlassender Gehaltsordnungund den diesengleichzuachtendenPer=
sonenwird — zunächstfür die Zeit vom 1. Juni bis30. Septemberd. Is. —
als Zuschuß zu den infolgedes KriegeserhöhtenKostendes LebensunterhaltseineKriegs=
teuerungsbeihilsegewährt.

Die näherenBestimmungenwegender Gewährung dieserBeihilfe werdenfür das
Personal der Verkehrsverwaltung in denAmtsblätterndieserVerwaltungbekannt=
gegeben.

Für die Gewährung der Beihilfe an das Personal der übrigen Zweige der
Zivilverwaltung gelten folgendeGrundsätze:
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I. Kriegsteuerungsbeihilfefür Staatsarbeiter.
1.

1Die Beihilfe erhaltendie verheiratetenoderverwitwetenStaatsarbeitermit Kindern
unter15 Jahren, soweitin demMonate, für dendieBeihilfe in Frage kommt,der durch=
schnittlicheTagesverdienst— ohneRücksichtauf die Versicherungsbeiträge— den Betrag
von 4,60 —Knicht erreichthat.

IIVerwitweteStaatsarbeiterinnenmit Kindernunter15 Jahren werdendenverheira=
tetenoderverwitwetenArbeitern(Abs. I) gleichgeachtet.

IIILedigeArbeiter und ledigeArbeiterinnen,verheirateteArbeiterinnen,fernerverheiratete
oderverwitweteArbeiter und verwitweteArbeiterinnenohneKinder unter 15 Jahren erhalten
die Beihilfe nicht. Das gleichegilt ohneRücksichtauf denFamilienstandfür alle nur zu
vorübergehender BeschäftigungaufgenommenenArbeiter (Gelegenheitsarbeiter).

IVNicht regelmäßiganfallendeNebenvergütungen,wie Vergütungenfür Überstunden,für
auswärtigeBeschäftigungu. dgl., werdenbei der Feststellungdes Tagesverdienstesnicht
berücksichtigt.

2.

1Die Beihilfe wird in vollenMonatsbeträgengewährt,wobeikein Unterschiedgemacht
wird zwischenden für alle Tage des Jahres entlohntenArbeitern und Arbeiterinnenund
den nur für die ArbeitstagebezahltenArbeiternund Arbeiterinnen. Die Beihilfe beträgt:

a) für verheirateteoderverwitweteArbeiterund verwitweteArbeiterinnen,die1Kind
unter15 Jahren zuernährenhaben,— beiZugrundelegungeinesTagessatzesvon
10 —monatli . .. 3½,

b) für verheirateteoderverwitweteArbeiterundberwitweteArbeiterinnen,die2 Kinder
unter15 Jahren zu ernährenhaben,— beiZugrundelegungeinesTagessatzesvon
20 —monatlihg 64,

I) für verheirateteoderverwitweteArbeiterund verwitweteArbeiterinnen,die3 oder
4 Kinder unter15 Jahrenzuernährenhaben,— beiZugrundelegungeinesTages=
satzesvon 30 J — monatliis 9.,

4) für verheirateteoder verwitweteArbeiter und verwitwete Arbeiterinnen, die mehr
als 4 Kinder unter 15 Jahren zu ernährenhaben,—bei i Zugrundelegungeines
Tagessatzesvon 40 4 — monatlich 12.

IIFür Arbeiterund Arbeiterinnen,die nicht während des ganzen Monats be⸗
schäftigt waren, wird zur Ermittlung des Betrags der Beihilfe der treffendeTagessatz
(Abs. La —d) mit der Zahl derTage vervielfältigt,an denenin diesemMonatederArbeiter
oderdie Arbeiterin im DienstederVerwaltung stand. Es werdensohinfür dieBemessung
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derHöheder Beihilfe auchdie von den ArbeitstageneingeschlossenenSonn= und Feiertage
mitgezählt.War z. B. einArbeiter derStaatsbauverwaltungoderderStaatsforstverwaltung
mitKindern unter 15 Jahren im MonateJuli vom 5. bis einschl.26. beschäftigtundhatte
eran den in dieseZeit fallenden19 ArbeitstageneinenGesamtverdienst(anTag=oderStück=
lohnoderan Tag= undStücklohn)von 79 erzielt,so wird der durchschnittlicheTages=
verdienstdurch Teilung des Gesamtverdiensteszu 79 ## mit der Zahl 19 ermittelt,
sodaß sichals durchschnittlicherTagesverdienstderBetrag von4,16 —Mergibt. Da hiernach
dieVoraussetzungenfür die Gewährungder Beihilfe gegebensind, wird diesefür 22 Tage
je nachdemFamilienstandemit demTagessatzevon 10, 20, 30 oder40 J gewährt,da
diedrei in dieseZeit fallendenSonntagemitzuzählensind.

II Die Beihilfe wird auchfür die Zeit des Urlaubs und derErkrankung—letzterenfalls
auf die Dauer der Krankenhilfe— gezahlt.

IVSoweit der Tagesverdienstmit Einschlußder Beihilse den Betrag von 4,60 K über=
steigenwürde,wird die Beihilfe um den Mehrbetraggekürzt. Der gekürzteMonatsbetrag
wird bei den Arbeitern und Arbeiterinnen,die während des ganzen Monats im
Dienste standen, auf den nächstenvollenMarkbetragaufgerundet;er darf bei diesen
Arbeiternund Arbeiterinnennichtunter denBetrag von monatlich3 —¾herabsinken.

VBei den Arbeitern undArbeiterinnen,denenseit Ausbruchdes Krieges mit Ricksicht
auf die durchden Krieg gesteigertenKostender LebenshaltungbereitseineLohnaufbesserung
zuteilwurde, ist dieseauf die Beihilfe anzurechnen.

VIErgebensichim Laufe desMonats Änderungenim Familienstande,die dieGewährung
oderdie Höhe der Beihilfe beeinflussen,so werden dieseÄnderungenerst vom nächsten
Monat an berücksichtigt.

1Die Festsetzungund Anweisungder Beihilfe obliegt:
a) bei der allgemeinenStaatsbauverwaltungden Banämtern(einschl.der Neubau=

ämter)und den Sektionenfür Wildbachverbauung,
b) bei der StaatsforstverwaltungdenForstämtern,
) bei den Berg=,Hütten=und Salzwerkenden VorständendieserWerke,
4) bei der Münzanstalt demHauptmünzamte,
e) bei demHofbräuhausedemHofbrauamte,
t) im übrigenden für die Festsetzungder LöhnezuständigenBehörden.

IIZur Festsetzungund Anweisungsind die üblichenLohnlistensowie das Formblatt
— Anlage I — zu verwenden.Die FestsetzungerfolgtnachAblauf jedesMonats.

ul Die für die FestsetzungerforderlichenUnterlagensind auf dem einfachstenund
kürzestenWege zu beschaffen.Von der Erholung von FamilienstondszeuguisenGebung,
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urkunden,gemeindlicherBestätigungenu. dgl. ist abzusehen,wenn die Verhältnissedenzur
Festsetzungder Beihilfe zuständigenBeamten aus eigenerKenntnis oder sonstzuverlässig
bekanntsind oderwenndie nötigenAnhaltspunkteaus den Akten,durchEinsichtnahmevon
Schulzeugnissen,Impfscheinenu. dgl. gewonnenwerdenkönnen.

4.
Die Beihilfe wird für jedenMonat zu Beginn des folgendenMonats, erstmalssohin

zu Beginn des Monats Juli für den Monat Juni, ausgezahlt. Die Zahlung für den
Monat Juni beschränktsichauf die Arbeiter undArbeiterinnen,die bei der Auszahlung
nochim Dienste stehenoderdie die Arbeit im Staatsbetriebenur wegenÜbernahmeland=
wirtschaftlicherArbeiten vorübergehendaufgegebenhaben. Arbeiter und Arbeiterinnen,die
im Laufe einesMonats infolgeeigenenVerschuldensentlassenwurden,erhaltenfür diesen
Monat die Beihilfe nicht mehr.

5
1Die Beihilfen werdenauf die gleichenTitel wie die staatlichenZuschüssezu den

reichsgesetzlichenFamilienunterstützungennach dem Reichsgesetzev. ge Lnin verrechnet,
sohin

a) bei derStaatsforstverwaltungauf denTitel „Für Arbeiterversicherungundzunter=
stützung(Ziff. I Kap. 8),

b) bei den Berg=, Hütten=und Salzwerken auf den Titel „Unterstützungenund
Beihilfen für Arbeiter und ihre Hinterbliebenen“(Kap. 11 § 2 Tit. 6),

c) bei der Münzanstalt gleichfallsauf den Titel „Unterstützungenund Beihilfen
für Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap. 10 § 2 Tit. 2),

4) bei demHofbräuhausauf den Titel „UnterstützungenundBeihilfen für die Be=
dienstetenund Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap. 19 § 2 Tit. 2),

e) bei den übrigenVerwaltungenauf dieTitel, auf die dieLöhneverrechnetwerden.
I#Zu diesemZweckeist nachdemVortrage „Zuschüssezu denFamilienunterstützungen

28.Febr.1888nachdemReichsgesetzev. 4.Aug.1911

„Kriegsteuerungsbeihilfen“

die weitereUnterabteilung

zu eröffnen.

II. Kriegsteuerungsbeihilfefür Staatsbeamte.
6.

Nach den gleichenGrundsätzen— sohin zunächstfür die Zeit vom 1. Juni bis
30. Septemberd. Is. — wird den verheiratetenoder verwitwetenStaatsbeamtenmit
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Kindern unter 15 Jahren auf Ansuchen eine Beihilfe (Kriegsteuerungsbeihilfe)gewährt,
soweit ihr Jahreseinkommeneinschl.eineretwaigenpersönlichenZulage (Art. 211 Abs. 3
d. Beamtenges.)oder einer besonderenZulage (§ 5 d. K. Verordnungv. 6. Sept. 1908)
denBetrag von 1400 K nicht erreichtund einewohlwollendePrüfung der Verhältnisse
im einzelnenFalle die Berücksichtigungdes Gesuchesgerechtfertigterscheinenläßt.

11Zu den Beamtenim Sinne des Abs.Izählen nichtnur die etatsmäßigenBeamten
sondernauchdieBeamtenim Sinne desArt. 1 desBeamtengesetzes,fernerauchdiePersonen,
die, ohneals Beamteim Sinne des Art. 1 erklärt zu sein, mit den Verrichtungensolcher
Beamtenständigbetraut sind(Art. 25 d.Beamtenges.).WieweitallenfallsauchdenPersonen,
die mit denVerrichtungenvon Beamtenvorübergehend betrautsind, und anderenim
Staatsdienst auf Dienstvertrag verwendetenPersonendieBeihilfe zu gewährenist,bleibt
derEntscheidungderStaatsministerienim einzelnenFalle vorbehalten.Die übrigenMini=
sterienwerdensichhierübermit demStaatsministeriumder Finanzen benehmen.

1IILedigeBeamte,dannverheirateteoderverwitweteBeamteohneKinderunter15 Jahren
erhaltendie Beihilfe nicht. 7

1Die Beihilfe beträgt:
a) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die 1 Kind unter15 Jahren zu er=

nährenhaben,monatlihgg .. 3,
b) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die 2 inder uiter 15 Jahren zu er=

nährenhaben,monatlig 624,
) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die 3 oder4 Kinder unter 15 Jahren

zu ernährenhaben,monatlich 9.4,
4) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die mehrals 4 Kiuder unter 15 Jahren

zu ernährenhaben,monatlich 12.
I1Soweit das Jahreseinkommenmit Einschlußder Veihilfe denBetrag von 1400 M

übersteigenwürde, wird die Beihilfe um den Mehrbetraggekürzt. Der gekürzteMonats=
betrag wird auf den nächstenvollenMarkbetrag aufgerundet;er darf unter den Betrag
von monatlich3 X# nichtherabsinken.

8.
1Die GenehmigungundFestsetzungder BeihilfenderBeamtenobliegt:

a) für die Beamten der Bezirksämter, der äußerenBehörden der Staatsbau=
verwaltungsowiederArbeitshäuserundStaatserziehungsanstaltendenRegierungen,
KammerndesInnern, im Benehmenmit denRegierungen,KammernderFinanzen,

b) für die GendarmeriedemGendarmerie=Korps=Kommando,
JD)für die BeamtenderFlurbereinigungskommissionder Flurbereinigungskommission,
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d) für die Beamtender Gestütsanstaltender Landgestütsverwaltung,
e) für dieBeamtender allgemeinenFinanzverwaltungund derÜbrigenBetriebedes

Staates den Regierungen,Kammern der Finanzen,
f) für dieBeamtenderStaatsforstverwaltungdenRegierungen,KammernderForsten,

im Benehmenmit den Regierungen,Kammernder Finanzen,
8) für dieBeamtenderVerwaltungderZölle und indirektenSteuernderGeneral=

direktionder Zölle und indirektenSteuern,
h) für dieBeamtenderVerwaltung derBerg=,Hütten=und SalzwerkederGeneral⸗

direktionder Berg=,Hütten- und Salzwerke,
i) für die Beamtendes Katasterbureausdem Katasterbureau.

1.Für die übrigenBeamtenbehaltensichdie StaatsministeriendieGenehmigungund
Festsetzungder Beihilfen vor.

II1.Die GesuchesindunterAngabederderzeitigenBesoldung(desGehaltsundetwaigerZulagen),
dernächstenVorrückungimGehalte,einesetwaigenNebeneinkommens,derKinderundihrerGeburts=
tagebeidemunmittelbarenDienstvorstandeinzureichen.Dieserhat dieGesuchemiteinerAußerung

Genehmigungund FestsetzungzuständigenStelle — gegebenenfallsauf demDienstwege—
vorzulegen.

IVDenDienstvorständenwerdenim allgemeinendiewirtschaftlichenVerhältnissederGesuch—
stellerbekanntsein, so daß von weitläufigenErhebungenüber die Vermögensverhältnisse
Abstand genommenwerdenkann. Wegender Feststellungdes Familienstandesgilt Ziff. 3
Abs.III auchfür die Beamten.

VDie festsetzendenStellen versehen,soweitsie die Gesuchefür begründeterachten,das
Formblatt mit demGenehmigungsvermerkund veranlassendie fortlaufendemonatlicheAus=
zahlung.

VIDer Empfang der Beihilfen der Beamtenkann unmittelbarauf demFormblatt oder
mittels besondererQuittungen bescheinigtwerden.

9.

1Die Beihilfen für die Beamtenwerdenauf die gleichenTitel wie diesonstigenBei=
hilfen und Unterstützungenverrechnet,sohin

a) für die Beamtenim Geschäftskreisedes Staatsministeriumsdes K. Hauses und
desAußern auf Ziff. IV Kap.5 desEtats diesesMinisteriums „Unterstützungen
und Beihilfen“,

b) für dieBeamtenim GeschäftskreisedesStaatsministeriumsderJustiz aufKap.4
§&7 Tit. 1 des Etats diesesMinisteriums „Unterstützungenund Beihilfen“,
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c) für die Beamtender Staatsbauverwaltungauf Ziff. III Kap. 2 des Etats des
Staatsministeriumsdes Innern „Unterstützungen“,

d) für die Gendarmerieauf Ziff. VI Kap. 1 § 5 diesesEtats „Unterstützungen“,
ee)für die übrigenBeamtenim Geschäftskreisedes StaatsministeriumsdesInnern

auf Ziff. X Kap. 5 desEtats diesesMinisteriums„UnterstützungenundBeihilfen",
t) für die Beamten im Geschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern für

Kirchen=und Schulangelegenheitenauf Ziff. IV. Kap. 5 des Etats dieses
Ministeriums „Unterstützungenund Beihilfen“,

8) für dieBeamtender allgemeinenFinanzverwaltung,desKatasterbureausund der
lbrigen Betriebedes Staates auf Kap. 2 § 6 Tit. 1 des Etats des Staats=
ministeriumsder Finanzen „Unterstützungenund Beihilfen",

n) für dieBeamtenderStaatsforstverwaltungauf Ziff. III Kap.4 § 1 des Etats
der Forsten, Jagden und Triften „Unterstützungenund Beihilfen an Beamte
und ihre Hinterbliebenen“,

i) für die BeamtenderVerwaltung derZölle und indirektenSteuern auf Kap. 10
diesesEtats „Unterstützungenund Beihilfen“,

k) für dieBeamtenderVerwaltung derBerg=,Hütten=undSalzwerkeauf Kap. 11
§1 diesesEtats „Unterstützungenund Beihilfen für Beamteund ihre Hinter=
bliebenen“.

1 Die Ausgabeist unter der zu eröffnendenUnterabteilung
„Kriegsteuerungsbeihilfenfür Beamte“

nachzuweisen.
zuSoweit die zur VerfügungstehendenUnterstützungsmittelzur Deckungdes Bedarfs

für die Kriegsteuerungsbeihilfennicht ausreichen,dürfendieseMittel nach Bedarf über=
schrittenwerden.

10.

Im übrigenfindendie Bestimmungenin Ziff. 2 Abs.III, VI und Ziff. 4 auchfür
die BeamtenentsprechendeAnwendung.

München,den 24. Juni 1915.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. FKreunig.
v.Leidlein. Pr. v.Knilling.
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Anlage J.

Kriegsteuerungsbeihilfe
für

Name..m 060coygy Mager

Art « · Wassefömmröeekley
der Beschäftigung

Ort!) . Rosenheim

DerzeitigerTagesverdienst 1520 M

Lohnvorrückung... —

Name Geburtstag Die Beihilfe beträgt

» Bemerkungen

der Kinder unter 15 Jahren sch den M

Johann 10. J##1900

Michael 4. Dea. 1902

Georc f. Ma-1904

Anza 7. 4%%9.1908

HFriedrich 5. Ju74 1912 Jnn 12

J% 9½ 1 Kärzung, rceil das Kind Johann am
15. %n 1915 das 15. Lebenaher erreitc#
at.

Marie 3. Nili 1915 4½%. 122) 2) Erhöhung infolge des Zugangs eines
ceiteren Kindes.

l
l
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Name ..

Diensteseigenschaft

Dienstesstelle

für

NächsteGehaltsvorrückung

121

Anlage II.

Michael Gemsjũger

ekaksma##ie Wakqdsrter

Griesez, Fd. Carmisch

1300 + Gehan

Heinhilfe genelinigt.

Miinchen, den

K. HRcgierung,
Kamner der Forstezz.

N. W.

Name Geburtstag Die Beihilfe beträgt
« -—-- Bemerkungen

der Kinder unter 15 Jahren u den M

Anmci 14. Juni 1901

Josennz 18.Wov. 1903.

Georg 3. Jan. 1906

Marie 7. Aug. 1906 Nini 9 7 116,66—708.73= 833 qu#her.9.6.
%%% 5
440%87 —2, 2) Wegfall der Beihilfe ivegen Erreichung
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GesetzundVerurdinugsglet
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 30.
München, den 28. Juni 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 26. Juni 1915 über die Schiffahrts= und Hafenordnung für den Bodensee. — Auszug

aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Nr. 8012a 12.

Bekanntmachung über die Schiffahrts=und Hafenordnungfür den Bodensee.

#. Staalministeriendes Innern und für Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund von Vereinbarungen,welchezwischenden Regierungender Bodenseeufer=
staatengetroffenwordensind, wird bestimmt:

J.
An Stelle des § 18 der „RevidiertenBestimmungenderInternationalenSchiffahrts=

undHafenordnungfürdenBodensee“(AbschnittII derBekanntmachungvom27. Dezember1909,
die Schiffahrts=und Hafenordnungfür denBodenseebetreffend,GVBl. 1909 S. 937 ff.)
tretenmit Wirkung vom 1. Juli 1915 folgendeBestimmungen:

8 18.
Die in Art. 6 der InternationalenSchiffahrts=und Hafenordnungfür den Bodensee

vom 22. September1867 überdieUntersuchungderSchiffe gegebenenBestimmungenfinden
auch auf Motorschiffeund die zur gewerbsmäßigenBeförderungvon Personendienenden
MotorbooteAnwendung.

38
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Die Motorschiffeund die zur gewerbsmäßigenBeförderung von Personendienenden
Motorbootesind alljährlichzu untersuchen.

8 19.
Die in Art. 10 a. a.O. über die Berechtigungzur BodenseeschiffahrterteiltenVor⸗

schriftengreifenauchbei Motorschiffenund MotorbootenPlatz.
Ausgenommenvon der Verpflichtung,ein Schifferpatentzu erwerben,sind die Führer

von kleinenSegelbooten,die nur zu Fahrten zwischennaheliegendenUferplätzenoder zu
Vergnügungsfahrtendienen.

Weiterhinkönnenfür die Führer vonMotorbootenoderSegelbooten,die sichlediglich
zu sportlichenVeranstaltungenvorübergehendam Bodenseeaufhalten,Ausnahmenzugelassen
werden. Das Schifferpatent(Anlage IV) zur Führung einesDampfsschiffs,einesMotor=
schiffsodereinesMotorbootssoll nur erteilt werden,nachdemderNachweisüber einelängere
Beschäftigungauf solchenFahrzeugenund über dieBefähigungzu ihrerFührung erbrachttist.

II.

Die Schluß=und StrafbestimmungenunterE des AbschnittesII derBekanntmachung
vom 27. Dezember1909, die Schiffahrts=und Hafenordnungfür denBodenseebetreffend,
werdenkünftigmit §§ 20 und 21 bezeichnet. "

III.

In Anlage IV der in J genannten„RevidiertenBestimmungen“werdendie Worte
„zur gewerbsmäßigenBeförderungvon Personendienenden“gestrichen.

München,den 26. Juni 1915.

Dr. Frhr.v. Soden-Fraunhofen.v. Seidlein.

Auszug aus der Adels-Matrikel des Paul Ritter von Betzel für seinePerson
Königreichs. als Ritter des Militär=Max=Joseph=Ordens

bei der RitterklasseLit. B, Fol. 109 und
am 25. Juni 1915 derRentnerLeonhard

In die Adels=Matrikel wurden eingetragen: von Elmenau genannt Emanuel in Mün=

am 22. Juni 1915 derMajor undBat= chenin erblicherWeise bei der Adelsklasse
teriecheim K. 11. Feld=Artillerie=RegimentLit. E, Fol. 32.
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für das

Königreich Bayern.

Nr. 31.
München, den 2. Juli 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 30. Juni 1915, betreffend Änderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Tr. la. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen.R. Sprengmittel. 2. Gruppeb).
Vor dem mit „Peragon“ beginnendenAbsatz wird eingeschaltet: ·

Naphthalit, Gesteins- und Wetter-Naphthalit, auchmit angehängten
BuchstabenoderZahlen (Gemengevon höchstens80 Prozent Kaliumchlorat,
von aromatischenKohlenwasserstoffen höchstens12 Prozent Nitrokohlen—
wasserstoffen— unterAusschlußvonTrinitrokörpern—, mit ZusatzvonParaffin,
fettenOlen, Pflanzenmehloder anderenorganischenStoffen, die die Gefahr
nicht erhöhen,auchmit höchstens4 Prozent gelatiniertemNitroglyzerin,auch
mit Alkalichloriden).
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Ur. Ib. Munition.

Eingangsbestimmungen.
In Ziffer 54) werdenersett die Worte: „— festesTrinitrotoluol —" durch:

,der nichtgefährlichersein darf als festesTrinitrotoluol,
„als 25 kg Trinitrotoluol“ durch:

als 25 kg Sprengstoff.
In Ziffer 7c) wird hinter „Handwurfgranaten,“ aingeialtet

auchHandrohrgranaten und Gewehrgranaten,

A. Verpackung.Zu 7.

Die AnmerkungzuAbs.(1) amFuße derSeite wird durchfolgendeAnmerkungersetzt:
*) Handrohrgranaten dürfen währendder Dauer desKriegesSprengkapselnenthalten,

wenn ihre Zündung durcheinebesondereBeförderungssicherungsicherverhindertwird.
In derAnmerkungzuAbs.(3)amFußederSeitewirdderEingangfolgendermaßengefaßt:
Während der Dauer des Krieges gilt für Handwurf=Munition in Wagenladungen

(nur Diskus=Handgranaten ohnebeigepackteZünderwerden nachB. Abs.(2) als Stückgut
befördert)folgendes:

Geladene Gewehrgranaten dürfenmit denzugehörigenZündern ..... usw.wie bisher.
Ferner wird hier als neuerAbsatznachgetragen:
Diskus=Handgranaten dürfenmit den zugehörigenSprengkapselnin eineÜberkistezu=

sammengepacktwerden. Die Sprengkapseln— höchstens52 — müssenin einembesonderenHolz=
kästchenso verpacktsein,daß sie in genügendemAbstand voneinandersicher festgehaltenwerden.
Die ZwischenräumezwischendenSprengkapselnsind mitHolzmehl dichtauszufüllen. Das Kästchen
mit Sprengkapselnist in ein Fach derÜberkiste,in diedieDiskus=Handgranaten(nichtmehr
als 50) verpacktwerden,festeinzusetzen.

Handrohrgranaten (höchstens25) sind in einehaltbareFächerkisteso einzusetzen,daß sie
sichnichtverschiebenkönnen.

In der Anmerkungzu Abs.(4) am Fuße der Seite wird der Eingang T
Bei denKistenmitHandwurf=MunitionZiffer 7c) — auchdenZünderkisten— darf . . . usw.

wiebisher.
· AbschnittC. Bescheinigungen.Frachtbriefe.Abs. (7).

Die Anmerkungam Fuße der Seite wird gefaßt:
*) Bei Gewehrgranatenund bei Handrohrgrauatenmuß ausdrücklichbescheinigtsein,

daß . . . usw.wie bisher.

Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den30. Juni 1915.

v.Beidlein.
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ers-undVerordnung-Wall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 32.
Mäünchen, den 8. Juli 1915.

Inhal t:
Königliche Verordnung vom 24.Juni 1915, dieNotariatsgebührenordnungbetreffend. — Bekanntmachung

vom20. Juni 1915 zum Vollzuge des Reichs=Gerichtskostengesetzesund des Kostengesetzesvom 21. August 1914.
— Bekanntmachung vom 20. Juni 1915 zum Vollzuge des Stempelgesetzesvom 21. August 1914. —
Bekanntmachung vom 20. Juni 1915, die Vergütung der Notare für die Besorgung des Kosten=und
Stempelwesens betreffend. — Bekauntmachung vom 20. Juni 1915, die rechnerischeBehandlung der
Vergütung der Notare für die Besorgung des Kosten= und Stempelwesens betreffend.

Königliche Verordnung, die Notariatsgebührenordnungbetreffend.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir findenUns bewogen,aus Anlaß des Inkrafttretensdes Kosten=undStempel=
gesetzesauf Grund des Art. 5 des Kostengesetzeszu verordnen,was folgt:
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Notariatsgebührenordnung.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Vorschriften.

Artikel 1.

Gebübten Die Vergütungfür dieAmtshandlungenderNotarebestimmtsichnachdenVorschriften
glürb#nns=dieserGebührenordnung.Auf die NotariatsverweserfindendieseVorschriften,soweit nicht

in einzelnenFällen ein Anderesbestimmtist, gleichmäßigAnwendung.

Artikel 2.

Für die Geltendmachungund Beitreibung der Gebührenund Auslagen der Notare
und für das Armenrechtsind die Vorschriftendes Notariatsgesetzes,für die Verjährungdie
Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchs,für die Buch=und Registerführungdie Vor=
schriftender Geschäftsordnungmaßgebend.

Artikel 3.

Gebühren 1Gebührenwerden,soweit nicht in besonderenVorschriftenein Anderes bestimmtist,
fir umek! nur in Parteisachenerhoben.
vonAmts IIFür Amtshandlungen,welcheunabhängigvon demAnsuchenBeteiligter von Amts
wegen. wegenvorzunehmensind, wieEintragungenin dievorgeschriebenenDienstregister,Anbringung

der vorgeschriebenenVermerkeauf den Urschriften,AusfertigungenundAbschriften,Anzeigen
an Behörden,Vorlegung von Urkundenund Akten an solche,dürfen keine Gebühren
angesetztwerden.

Artikel 4.

Echühren) ! Für die Berechnungseiner Gebührenund Auslagen, die Übersendungder Rech=
für viel nungen, die Aufforderungzur Zahlung sowie für die Quittung kann der Notar keine
Gebühren=Gebühr beanspruchen.Die Auslagen für die Übersendungder Rechnung,der Zahlungs=
berechnung.aufforderungundder Quittung sind ihm zu ersetzen;die Schriftstückekönnenauchals

portopflichtigeDienstsachenübersendetwerden. «
UGebührenuudAuslageuköuiienuiithstiiuniuugdeszahluiigspflichtigenBeteiligten

durcheinenBoten eingehobenwerden; der Notar kann dafür die Postanweisungsgebühr
beanspruchen.

Artikel 5.

Mhtere Für jedesGeschäftist ohneRücksichtauf die Zahl der dabeiBeteiligtennur eine
** . Gebührzu erheben.
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Artikel 6.
Geschäfte,derenWirksamkeitan eineBedingunggeknüpftist, sind wie unbedingtezu Bedingte

behandeln. Geschäfte.

Artikel7.
Die Geschäftsgebührbildet dieVergütungfür diegesamte,zurErledigungdesGeschäfts Geschäfts=

aforderlicheTätigkeitdesNotars.Für einzelnezurAbwicklungeinesGeschäftsgehörendeLbühr.
Handlungen,wie Ladung von Beteiligten zu Amt, Bestellung von Zeugen und Sach=
verständigen,vorbereitendeBesprechungenund Korrespondenzen,Prüfung von Büchern,Re=
gistern,Akten, Urkunden und Rechnungen,Einsicht von Grundbüchern, Erholung von Auf=
schlüssenüber den Inhalt des Grundbuchsoder von Grundbuchauszügen,Benachrichtigung
vonBeteiligten von den Bekanntmachungendes Grundbuchamtsoder andererBehörden
dürfenbesondereGebührennicht verrechnetwerden.

Artikel 8.
1Wird ein Amtsgeschäftam Krankenlagervorgenommen,so erhöhtsichdieGeschäfts=Zusatzgebühr.

gebührdes Notars um drei Zehnteile(Zusatzgebühr).
1Wird ein Amtsgeschäftan Sonn= und Feiertagen(§ 15Notesch O.) oderin

derZeit von achtUhr abendsbis achtUhr morgensvorgenommen,so erhöht sich die
Geschäftsgebührdes Notars um fünf Zehnteile. Wird ein am Tage begonnenesGeschäft
aufWunschderBeteiligtenüberachtUhrabendshinausfortgesetzt,sowirddieZusatzgebührerst
dannerhoben,wennes mehrals eineStundeüberachtUhr hinausin Anspruchgenommenhat.

II!Beim ZusammentreffenmehrererErhöhungsgründe(Abs. 1, 2) tritt nur eine
ErhöhungderGeschäftsgebührum fünf Zehnteileein.

I7Wenn sich bei einem Amtsgeschäftein Beteiligter in fremderSprache erklärt,
soerhöht sich die Geschäftsgebührum drei Zehnteile. Die Vorschrift gilt auch bei der
Beglaubigungvon Unterschriftenunter Schriftstücken,die in fremderSpracheabgefaßtsind.

Artikel9.
Die Notariatsgebührenwerdenentwedernach festenSätzen odernachdemWerte des Arten

Gegenstands,desGeschäftsodernachMaßgabedervon demNotar auf dieErledigungderGebühren,
des Geschäfts verwendetenZeit bemessen(festeGebühren,Wertgebühren,Zeitgebühren).

Artikel 10.
1Der zum Zweckeder Erhebungder Staatsgebühr oder des Reichs=oderStaats- Gegenstands=

stempelsfestgestellteGegenstandswertist auch für die Notariatsgebührenmaßgebend,wenn wert.
gleichzeitigStaatsgebührenoder Stempel und Notariatsgebührennach dem Werte des
Gegenstandserhobenwerden.
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Zeitgebühren.
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Andernfalls erfolgtdieBestimmungdesGegenstandswertesnachdenbesonderenVorschriften
dieserVerordnungundinErmanglungvonsolchenbesonderenVorschriftennachvernünftigemErmessen.

Artikel 11.
1Bei der Berechnungder GebührennachdemWerte bleibenBruchteileeines Pfennigs

außerAnsatz. Pfennigbeträge,die nichtdurchzehnteilbar sind, werdenauf zehnaufgerundet.
I Die MindestgebührbeträgteineMark. ·

Artikel 12.
Die volleWertgebührbeträgt

1. bei einemGegenstandswertebis zu 1000 Mark einschließlichEins vomHundert,
2. bei einemGegenstandswertevon mehrals 1000 Mark

für den Teilbetrag bis zu 1000 Mark= . .EinsvoniHnndert,
über 1000 Mark bis zu 2000 Mark= . fünf ZehnteilevomHundert,
über 2000 Mark bis zu 10000 Mark . .ziveiZehntetlevom.Huudert,
über10000Markbiszu50000Mark. . .einZehnteilvomHundert,
über50000Markbiszn100000Mark. . . einZwanzigteilvomHundert,

3. bei einemGegenstandswertevon mehrals 100 000 Mark
für denBetrag bis zu 200000 Mark . . Eins vomTausend,
über200000 Mark bis zu 500000 Mark= . . fünfZehnteilevomTausend,
über 500000 Mark= . . . . . .einZehnteilvomTanseud.

Artikel 13.
Für die Berechnungder Zeitgebührkommt nicht bloß die auf die Vornahme des

Geschäftsselbst,sondernauchdie auf die Abwicklungdes Geschäfts(Besprechungen,Akten=
einsicht,Prüfung von Rechnungenusw.) verwendeteZeit in Anschlag,mit Ausnahmeder
Zeit für die nachArt. 30, 35 des NotariatsgesetzeserforderlicheEinsichtdes Grundbuchs.

Artikel 14.
Die Zeitgebührwird nachStunden bemessen.Ist die insgesamtfür ein Geschäft

aufgewendeteZeit geringerals eine Stunde oder ergibt sich bei der Zusammenrechnung
außervollen Stunden nochein Bruchteil, so wird zur vollen Stunde aufgerundet.

Artikel 15.
Die Zeitgebührbeträgtdrei Mark für jedeStunde.

Artikel 16.
1NimmteinGeschäft,fürdaseineWertgebühranzusetzenwäre,sovielZeit inAnspruch,daßdie

Zeitgebührdafürsichhöherberechnenwürdeals dieWertgebühr,sokannderNotardieZeitgebührbe=
anspruchen.
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I DieseBestimmungfindet keineAnwendung,wennderGegenstandswertnichtmehr
beträgtals 300 Mark.

Artikel17.
So oft der Notar die Zeitgebührverrechnet,soll er beim Gebührenvermerkauf der

Urkundeund, wenn diesean die Beteiligten in Urschrifthinausgegebenwird, auch im
Gebührenregisterangeben,wieviel Zeit das Geschäftin Anspruchgenommenhat.

Artikel 18.

1!Enthält eine Urkunde mehrereder WertgebührunterliegendeRechtsgeschäfte,welche
voneinanderunabhängigsind und von denennicht notwendigeines aus dem anderen

Mehrere
Rechts=

geschäftein

heitlichenRechtsgeschäftsdar, so ist nur die für diesesGeschäftbestimmteGebühr zu erheben.
Erklärungen, welchenur Bestimmungendes Hauptvertragssind oder zur Erfüllung

derLeistungoderGegenleistungbedungenoderübernommenwerden,insbesondereauchHypo=
theken=und Bürgschaftsbestellungenund andereErklärungen, die zur Sicherstellungder
im HauptgeschäftübernommenenVerpflichtungendienen,gelten, sofern sie in der gleichen
Urkundewie das Hauptgeschäftenthaltensind, nicht als selbständigeRechtsgeschäfte.

I WerdenbeimAbschlußeinesderWertgebührunterliegendenVertragsderVertrags=
antragund die Annahmeerklärungin verschiedenenSchriftstückenbeurkundet,so wird für
dieBeurkundungdes Vertragsantragsdie volle Geschäftsgebühr,für die Beurkundungder
Annahmeerklärungdie Zeitgebührgeschuldet.Ist die Zeitgebührhöher als die volle Ge=
schäftsgebühr,so kann für die Beurkundungder Annahmeerklärungnur dieGeschäftsgebühr
beanspruchtwerden. Sofern der Antrag und die Annahme von demselbenRotariat
beurkundetwerden,kann für die Beurkundungder Annahme eineGebühr nur erhoben
werden,wenn sie an einemanderenTage als die des Antrags erfolgt.

Artikel 19.

1Für Geschäfte,welchezwar begonnen,aber ohneSchuld des Notars nicht vollendet
wordensind, erhält der Notar die Zeitgebühr.

ei Geschäften,die im Falle ihrer Erledigung nicht mit der Zeitgebührhättenbe=
wertetwerdenkönnen,darf die Zeitgebührdes Abs.1 nur bis zur Höhe von achtZehn=
teilen der für die Erledigung zustehendenGebühr gefordertwerden. Ist die Zeitgebühr
geringerals die Hälfte der Wertgebühr,so kommendemNotar, wenn die Urkunde im
Entwurf im wesentlichenfertiggestelltist, fünf Zehnteileder Wertgebührzu.
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Artikel 20.

Geschäfteohne Für alle Amtsgeschäfte,überwelchein dieserVerordnungkeineBestimmunggetroffen
ieonhrenist,erhältderNotardieZeitgebühr.

Artikel 21.

Nutzloseoder 1Ist ein von einemNotar vorgenommenesAmtsgeschäftnutzlosoderunwirksam,so hat
tuns derNotarkeineGebührenzu beanspruchen,wenner dieNutzlosigkeitoderUnwirksamkeit

verschuldethat. «
»DasgleichegiltvonderErstattnngnutzloserAiislagenuudSchreibgebühreu.

ZweiterAbschnitt.

Beurkundung von Rechtzsgeschäften, von sonstigen Erklärungen,
von Vorgängen und von Tatsachen.

Artikel 22.
guus t 1!Für die Beurkundungvon Kauf=,Tausch=,Übergabs=undTeilungsverträgen,Gesell=
Teilungs=u. schaftsverträgen,Miet=, Pacht=,und Werkverträgenwird die volle Wertgebührerhoben.

Galellschat* Verträge,durchwelchesichjemandverpflichtet,das Eigentuman einemGrundstück
Wet=Tacktn.oderan einer beweglichenSache zu übertragenoder ein den Grundstückengleichstehendes

Rechtzu bestellenoderzu übertragen,fernerVerträge,durchwelchesichjemandverpflichtet,
sein gegenwärtigesVermögenoder einenBruchteil seines gegenwärtigenVermögensoder
sonsteineVermögensmasseodereinenBruchteil davonzu übertragen,sind mit der Gebühr
desAbs.1 zu belegen,wennnicht in den nachfolgendenArtikeln etwasanderesbestimmtist.

Artikel 23.

Ver= 1Für die Vornahmevon öffentlichenVersteigerungen,einschließlichder zugehörigenBe=
steigerungen.urkundung,werdenfünfzehnZehnteileder vollenWertgebührerhoben.

11Wird bei eineröffentlichenVersteigerungvon Grundstückender Zuschlagauf die für
die einzelnenGrundstückegelegtenGeboteerteilt, so ist die Gebühr nachden Einzelpreisen
zu berechnen.

I1.Bei der öffentlichenVersteigerungvon beweglichenSachenund vonNutzungen,für
welchenicht die sichauf GrundstückebeziehendenVorschriftengelten, ist die Gebühr stets
aus demGesamterlösezu berechnen.

IVDie Gebühr des Abs. 1, 2 wird bei der öffentlichenVersteigerungvon Grundstücken
auchdann erhoben,wenn demNotar nicht die Versteigerungselbst,sondernlediglichdie
Beurkundungdes Ergebnissesder Versteigerungübertragenist und die Gesamtsummeder
Kaufpreisewenigstens300 Mark beträgt.
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Artikel 24.
1!Für die BeurkundungeinesSchuldversprechensoderSchuldanerkenntnisses,einesBürg= Schuld=

schaftsversprechens,einerSchuldübernahmeoder einer Forderungsabtretungwerdenbis zu —’=
einemGegenstandswertevon 2000 Mark fünf Zehnteile,bei höheremGegenstandswerteanerkenntnis.
siebenZehnteiledervollenWertgebührerhoben. rc

I11Die gleicheGebühr wird erhobenfür dieBeurkundung des Versprechens, Schul
1. ein Grundstückoderein den GrundstückengleichstehendesRechtmit einemRechteübernahme,

zu belasten,soweitnichtArt.22 zutrifft, —
2. ein solchesRechtzu belastenoderzu übertragen,
3. ein Pfandrechtan einerbeweglichenSache zu bestellen.

Il Für die BeurkundungdesVersprechens,ein Rechtan einemGrundstückaufzuheben
oder den Inhalt oder den Rang einesRechtesan einemGrundstückezu ändern, wird,
wenn derWert desGegenstandsnichtmehr als 300 Mark beträgt,eineGebührvon
einerMark, andernfallsdieZeitgebühr,jedochnichtmehrals dieGebühr des Abs.2 erhoben.

IVAls Änderungdes Inhalts oderRanges im Sinne dieserVorschrift ist es auchan=
zusehen,wenn

1. an dieStelle derForderung,für die eineHypothekbesteht,eine andereForderung
desselbenGläubigers gesetztwird,

2. dieErteilungdesBriefesübereineHypothek,GrundschuldoderRentenschuldnachträglich
ausgeschlossenoder die Ausschließungdes Briefes nachträglichaufgehobenwird.

Steht im Falle der Ersetzung der durch eine HypothekgesichertenForderung durch
eine andereForderung(Abs.4 Nr. 1) die neueForderungeinemanderenGläubiger zu, so
wird die Gebühr des Abs.1 erhoben.

VWird die Annahmeerklärungdes Gläubigers odersonstigerBeteiligter oder das der
Erklärung zugrundeliegendeRechtsgeschäftmitbeurkundet,so wird hiefür nebender Gebühr
der Abs.1—4 eineGebühr nichterhoben.

Artikel 25.
1!Für die Beurkundungvon Eheverträgenwerdenfünf Zehnteile der WertgebührnachEheverträge.

demReinwertedes Gegenstandserhoben,jedochnicht mehrals einhundertMark und nicht
wenigerals fünf Mark.

AZuwendungenvon beweglichemVermögen,die in Eheverträgeneinemder Vertragsteile
von seinenEltern oderStiefeltern gemachtwerden,sind nicht als selbständigeRechtsgeschäfte
zu betrachten.

Artikel 26.
1Für dieBeurkundungeinesVertragszwischenBrautleutenoderEhegatten,durchdenlediglich Religiöse

überdiereligiöseErziehungderKinderverfügtwird, stehtdemNotar eineGebührvonzweiMark zu. rraunder
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IIWird in einemvomNotar beurkundetenEhevertragaußeranderenVertragsbestimmungen
auchüber die religiöseErziehungder Kinder eineVerfügunggetroffen,so stehthiefür dem
Notar keinebesondereGebühr zu.

Artikel 27.
1!Für die Beurkundungvon Testamentenund Erbverträgensowie der in § 2301

Abs. 1 des BürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenSchenkungsversprechen,Schuldversprechen
und Schuldanerkenntnissewerdenfünf Zehnteileder Wertgebührnach demReinwertedes
Gegenstandserhoben,über den verfügtwird, jedochnichtwenigerals fünf Mark.

IIDie Gebührdes Abs.1 wird auchdann erhoben,wenn ein Testamentnach
§ 2238 des BürgerlichenGesetzbuchsdurchÜbergabeeinerSchrift errichtetwird, jedoch
nicht dann, wenn ein nach§ 2231 Nr. 2 des BürgerlichenGesetzbuchsschonerrichtetes
Testamentlediglichzur UÜbernahmein die amtlicheVerwahrungübergebenwird.

u Enthält die Verfügung von Todes wegen lediglichAnordnungennicht vermögens=
rechtlicherArt, so stehtdem Notar eine Gebühr von drei Mark zu.

1VEnthält die Verfügungvon Todes wegenNachträge,ErgänzungenoderErläuterungen
zu einer letztwilligenVerfügung,so erhält der Notar, wenndie letztwilligeVerfügungvon
ihm beurkundetwordenist, eineGebühr von drei Mark, andernfalls drei Zehnteile der
vollenWertgebühr,jedochnichtwenigerals fünf Mark.

VoIst ein Ehevertragmit einemErbvertrageverbunden,so wird nur eineGebühr, und
zwar die höhere,erhoben.

VI.Für die BeurkundungeinesErbverzichtsvertragsodereinesVertrags, durch den ein
Erbverzichtaufgehobenwird, wird die Zeitgebühr, jedochnicht weniger als fünf Mark
erhoben. Die gleicheGebühr wird erhobenfür die Beurkundungdes Verzichts eines
anteilsberechtigtenAbkömmlings vor demEintritte der fortgesetztenGütergemeinschaftauf
denAnteil an dieser und für die BeurkundungeinesVertrags, durch den ein solcher
Verzichtaufgehobenwird.

Artikel 28.

Für die Beurkundungvon Unterhaltsverträgenzwischendem Vater eines unehelichen
Kindes und diesemodervon Verträgenüber eine an Stelle des Unterhaltszu gewährende
Abfindung, sowie für die BeurkundungeinerVereinbarungzwischendem Vater eines un=
ehelichenKindes und der Mutter über die der Mutter aus der Beiwohnungund derEnt=
bindungentstandenenAnsprüchewird die Zeitgebührerhoben.

Artikel 29.

!Für die Beurkundungvon Leibrenten=,Renten=und sonstigenVerträgen, durch die
das Rechtauf zu gewissenZeiten wiederkehrendeLeistungenfür eine odermehrerebestimmte
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Personen während der Lebensdauerder Berechtigtenoder auf bestimmteoderunbestimmte
Zeit gegenEntgelt erworbenwird, dann für die Beurkundungvon Versicherungsverträgen
werdenfünf Zehnteileder vollenWertgebührerhoben.Vorausgesetztwird, daß derErwerb
des Rechtesauf die Rente oder die Leistung nachderAbsichtder Vertragsschließendenden
Hauptgegenstanddes Vertrags bildet.

mAls Wertgegenstandgilt beiVersicherungsverträgendie versicherteSumme; im ünzen
bemißtsichdie Berechnungdes GegenstandswertsnachdenVorschriftendesStempelgesetzes.

Artikel 30.
!Für die Beurkundungvon Schenkungenund Schenkungsversprechenwerden,wennderSchenkungen,

Gegenstandswertnicht mehrals 2000 Mark beträgt, fünf Zehnteile, im übrigensiebengebnnien
Zehnteileder vollenWertgebührerhoben. Stistungen.

Für die Beurkundungder Errichtung von Familienfideikommissenund für die Be=
urkundungvon StiftungsgeschäftenkommtdemNotar die volle Wertgebührzu.

Artikel31.
Vergleicheunterliegenals Verträge bei ihrer notariellenBeurkundungder Gebühren=Vergleiche.

bewertungnachMaßgabe ihres Inhalts.

Artikel 32.

1!Für dieBeurkundungvonEinwilligungs=und Genehmigungserklärungenwird eine Ein=
Gebühr von einerMark oder, wenn die Vornahme des Geschäftsmehrals eine Stunde wiigunt
in Anspruchnimmt, die Zeitgebührerhoben. nehmigungs=

uFür dieBeurkundungeinerVollmacht,die zurVornahmeallerGeschäfteodergewisserzSailhrungen,
Gattungenvon Geschäftenfür den Vollmachtgeberermächtigt(Generalvollmacht),wird eine
Gebühr von dreiMark, für dieBeurkundungeinerVollmacht,die nur zur Vornahmeeines
bestimmtenGeschäftsermächtigt,eineGebühr von zwei Mark erhoben.

Artikel 33.
[Für die Beurkundungvon einseitigenErklärungen, die zur Mitteilung an Dritte Einseitige

bestimmtsind,wieAnzeigenundAndrohungen,Aufforderungen,Anfechtungen,Zurück=ll
weisungen,Kündigungen,Widerrufs=undRücktrittserklärungenwird dieZeitgebührerhoben.

uFür dieÜbergabederErklärungan denGerichtsvollzieherzumZweckederZustellung
nach§ 132 des BürgerlichenGesetzbuchshat der Notar keineGebühr zu beanspruchen.

Artikel 34.
Für dieBeurkundungvonEmpfangsbekenntnissen(Quittungen),ferner für die Be=Ouittungen,

urkundungvon Stundungen,SchulderlassenoderVerzichtenwird eineGebühr von einerStuundenann.
Mark oder,wennderGegenstandswertmehrals 300 Mark beträgt,dieZeitgebührerhoben.Verzichte.

41
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· Artikel35.
tEi*“ Für dieBeurkundungvonErklärungen,welchedemVormundschaftsgerichte,demNach=
er BehürdenlaßgerichtodereineranderenBehördegegenüberabzugebensind, wird, soweitnichtbesonderegegenüber.

Vorschriftenbestehen,die Zeitgebührerhoben.

Artikel36.
vlusagen)— Für die Beurkundungder Aussagenvon Zengenund Sachverständigenund für die
undSach.Beurkundungvon Schätzungenwird die Zeitgebührerhoben,ebensofür die Beurkundung

Werstindigen,vonErklärungen,die unterEid oderunterVersicherungan Eidesstattabgegebenwerden.
Eidli .Ertränkin Artike137.

Jtläshksche Für dieBeurkundungvon tatsächlichenVorgängenwieBesitzergreifung,Übergabeoder
VorzeigungvonGegenständen,AnbietenderErfüllung einerVerbindlichkeitoderderAnnahme
einerLeistung,Geldvorzählungu. dgl., fernerfür dieBeurkundungvonZuständen,z. B. Vor⸗
handenseinund Beschaffenheiteiner Sache, Leben und Gesundheitszustandeiner Person,
wird dieZeitgebührerhoben,soweitnicht in besonderenVorschriftenfür einzelneFälle anders
bestimmtist.

Artikel38.
Vermögens- !Für dieAufnahmevonVermögensverzeichnissenund Inventarenwird dieZeitgebühr
verzeichnisse.erhoben.

IIBeträgt jedochbei Vermögensverzeichnissender Wert des ausgewiesenenVermögens
unter Abzug der Schulden mehr als 50000 Mark und die Zahl der aufgezähltenVer=
mögens=und Schuldpostenmehrals hundert,sohat derNotar dieHälfte der vollenWert=
gebührnachdemreinenWerte des ausgewiesenenVermögenszu beanspruchen.

Artikel39.
Siegelungen. Für die Vornahmevon Siegelungenund Entsiegelungenwird dieZeitgebührerhoben.

Artikel 40.
Verlosungen, !Für die Beurkundungdes Hergangsbei VerlosungenundAuslosungenwird die volle
Auslosungen.WertgebührnachdemGesamtwertederverlostenoderausgelostenGegenstände,jedochnicht

mehrals 300 Mark erhoben.
IIWerdenSerien und Nummernin getrenntenVerhandlungengezogen,so steht,wenn

beideVerhandlungenvon demselbenNotariate beurkundetwerden,für die ersteBeurkundung
die WertgebührnachAbs.1, für die zweitedie Zeitgebührzu.

Generalver= Artikel 41.
lammiunen. Für die Aufnahmedes Protokolls überdie SitzungenderGeneralversammlungenoder

sitzungen.
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der Aufsichtsrätevon AktiengesellschaftenoderKommanditgesellschaftenauf Aktien, sowiefür
die Aufnahmedes Protokolls überdieSitzungenderMitgliederversammlungensonstigerGe=
sellschaftenund Vereinigungenoder ihrer Organe werdenGebühren, wie folgt, erhoben:

1. Betrifft die Beratung und die Beschlußfassungdie Verteilung des Geschäfts=
gewinnsoderdie Verteilungvon Gesellschaftsvermögen,so wird nachdemBe=
trageder zur Verteilung gelangendenWerte, betrifftdie Beratung und die Be=
schlußfassungdie ErhöhungoderdieHerabsetzungdesGrund=oderAktienkapitals,
so wird nach demBetrage der beschlossenenErhöhung oderHerabsetzungdie
Wertgebühr,jedochnichtmehr als fünfhundertMark und nichtweniger als
vierundzwanzigMark erhoben.

2. Betrifft die Beratung und BeschlußfassungSatzungsänderungen,Wahl von Ge=
sellschaftsorganen,Abhör und Genehmigungvon Rechnungen,Aufstellung von
Voranschlägenodersonstigein Nr. 1 nichterwähnteGegenstände,so beträgtdie
GebührvierundzwanzigMark.

3. Treffen Gegenstände,die unter die Vorschrift der Nr. 2 fallen, in derselben
Sitzung mit solchenGegenständenzusammen,welchedie Erhebungder Gebühr
nachNr. 1 rechtfertigen,so wird nur die letztereGebühr erhoben.

. Artikel 42.
Für dieAufnahmeeinesWechselprotestesoderScheckprotestes,einschließlichderAbschriftWechsel-u.

desProtestes,kommtdemNotareineGebührvon fünfMark zu. Die GebührwirdSchesprotest
auch dann erhoben,wenn nach dem Beginne des Protestaktsder Schuldner freiwillig
Zahlung leistet oder eine Quittung über die erfolgteZahlung der Wechsel=oderScheck=
summevorlegt.

Artikel43.
1!Für die zum Zweckeder Feststellungdes Datums einerPrivaturkunde(AGz3PO. Feststellung

Art.33) erteilteBescheinigungüberdieVorlageeinerUrkundewird eineGebührvon56
einer Mark erhoben. urkunden.

I1Die Gebühr umfaßtauchdieVergütungfür dieEintragung in dasvorgeschriebeneBuch.

Artikel 44.
1!Für ZeugnisseüberGegenständederamtlichenWirksamkeitdesNotars, z. B. überZeugnisseu.

dasVorhandenseineinerNotariatsurkunde,fernerfür Lebensbescheinigungenund ähnlicheein=Vesteliungen
facheZeugnisse, die nicht in Protokollform niedergelegtwerden und nicht mehr als eine Gegenstände
Seite zu zwanzigZeilenmit durchschnittlichzwölfSilben in Anspruchnehmen,wird einenich
Gebühr von einerMark erhoben.

11Für umfangreichereZeugnisseundBescheinigungenund für solche,die in Protokollform
gebrachtsind,wird dieZeitgebührerhoben. 41-
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II Für die Feststellungder Vertretungsmachtauf Grund einer demNotar vorliegenden
Urkundeodereines von ihm eingesehenenRegisters wird in jedemFalle die Gebühr des
Abs.1 erhoben,auchdann, wenn sie bei der BeurkundungeinesGeschäftsoderim un=
mittelbarenAnschlußan die BeglaubigungeinerUnterschriftvorgenommenwird.

Dritter Abschnitt.
Seglaubigung von Anterschriften und Hanezeichen.

Artikel 45.
Beglaubigung. 1Für die Beglaubigungeiner Unterschriftoder einesHandzeichenserhält der Notar

eineGebührvoneinerMark.
11Sind gleichzeitigdie Unterschriftenoder HandzeichenmehrererPersonenunter einer

und derselbenUrkundezu beglaubigen,so ist für die ersteund zweiteeineGebühr von je
einer Mark, für jede weiterePerson eine solchevon fünfzig Pfennigenanzusetzen.Die
Summe dieserGebührendarf jedochbei der Beglaubigungvon Unterschriftenunter einem
SchriftstückedenBetrag der Gebühr nichtübersteigen,die der Notar für die Beurkundung
des Geschäftszu erhaltenhätte.

Al Für die Beglaubigungvon Unterschriftenund Handzeichenunter Schriftstücken,welche
Rechtsgeschäfteder in Art. 22, 24 bezeichnetenArt enthalten,erhält der Notar vier Zehn=
teile derGebühr, welcheihm für dieBeurkundungdieserRechtsgeschäftezustünde,mindestens
aberdie in Abs.1, 2 bezeichneteGebühr.

Artikel 46.
n= BeglaubigtderNotarUnterschriftoderHandzeichenvonBeteiligtenuntereinervon

——m ihm selbstentworfenenUrkunde,so kann er nebenderGebühr für denEntwurf eineGebühr
entworfenenfür die Beglaubigungnichtbeanspruchen.
Urkunden.

Vierter Abschnitt.

Vermittlung der Auseinanbersetzung. Erbteilung.
Zwangsversteigerung.

Artikel 47.
Vermittlung 1!Für die Vermittlung der Auseinandersetzungin Ansehungeines Nachlassesin dem
derNachlaßVerfahrennach§§ 86 bis 98 desGesetzesüberdieAngelegenheitenderfreiwilligenGe=
aueinander=richtsbarkeiterhältderNotar dieGebührdesArt. 22. Die BerechnungderGebührerfolgt

aus demWerte des NachlassesohneAbzug der Schulden.
IIDie Gebühr umfaßtdie Vergütungfür dieAnfertigungdesAuseinandersetzungsplans,

für die Beurkundungund die Bestätigungder Auseinandersetzungund für alle voraus=
gegangenenVerhandlungenund Verfügungen.
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Artikel 48.

Auf dieVermittlung derAuseinandersetzungin AnsehungdesGesamtgutseinerehelichenVermittlung
Gütergemeinschaftoder einer fortgesetztenGütergemeinschaftim Verfahren nach § 99 descuesaneraute
Gesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitfindendieVorschriftenüberauseinander=
die Gebührenfür die Vermittlung der Auseinandersetzungin AnsehungeinesNachlasses setung.
entsprechendeAnwendung. Wird die Auseinandersetzungmit der Teilung des Nachlasses
eines Ehegattenverbunden,so wird der Wert des Gesamtgutsnur zu demBruchteil in
Ansatzgebracht,welcherden Anteil des überlebendenEhegattenbildet.

Artikel 49.
1Wird der Antrag auf Vermittlung zurückgenommenoderendigtdas Verfahren, weil Zurücknahme

einBeteiligterim TerminederVermittlungwiderspricht,so werdenvierZehnteile,wenndesAutracs
aber der Notar bereitsdenVerteilungsplanaufgestellthat, siebenZehnteileder im Art. 47 Vermittlung.
bestimmtenGebühr erhoben. Das gleichegilt, wenn das Verfahren für beruhenderklärt
wird, weil im Termine kein Beteiligter erschienenund das Verfahren seitdemmehr als
sechsMonate lang nichtbetriebenwordenist.

UWird innerhalbeinesMonats nach der Zurücknahmedes Antrags auf Vermittlung
oderder Erledigungdes VerfahrensdurchWidersprucheinesBeteiligten im Termine von
den sämtlichenBeteiligten zu UrkundedesjenigenNotariats, bei demdie Vermittlung an=
hängig war, eine freiwilligeVereinbarungüber dieAuseinandersetzunggeschlossen,so ist die
im Abs. 1 bestimmteGebühr auf die Gebühr für die Beurkundungder Vereinbarungan=
zurechnen.

Artikel 50.
Die Vorschriftender Art. 47 bis 49 finden auch auf den Erbteilungsvertragund Teilung.

auf den Vertrag über die Auseinandersetzungdes Gesamtgutseiner ehelichenoder einer
fortgesetztenGütergemeinschaftAnwendung.

Artikel 51.
Die Gebühr des Notars für die Führung des Testamentsvollstreckeramtsbemißt sichTestaments=

nachden Vorschriftendes § 2221 desBürgerlichenGesetzbuchs. vollftreckung.

Artikel 52.
1Wird demNotar auf Grund desArt. 25 desAusführungsgesetzeszu derGrund= Zwangs=

buchordnungund zu demGesetzüberdie ZwangsversteigerungunddieZwangsverwaltungversteigerung.
die AusführungeinerVersteigerungübertragen,so erhält er für die gesamteTätigkeit im
Verfahren bis zum Versteigerungsterminemit Einschluß der Beurkundungvon Anträgen,
Erklärungenund Vereinbarungender BeteiligteneineGebühr von fünfzehnMark.
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Für dieVersteigerungselbsteinschließlichderBeurkundungderselbenundderErteilung
des Zuschlagserhält der Notar die im Art. 23 bestimmteGebühr.

I Die Gebühr des Abs. 1 fällt an mit der Bestimmungdes Versteigerungstermins.
Wird das Verfahren vor der Bestimmungdes Versteigerungsterminseingestelltoderauf=
gehoben,so erhält der Notar eine Gebühr von fünf Mark.

Artikel 53.

Für die auf Antrag vorgenommeneBestimmungeines zweitenund jeden folgenden
Versteigerungsterminsin demselbenVerfahrenerhält derNotar eineGebühr von fünfMark.

FünfterAbschnitt.

Verwahrung von Privaturkunden und von Testamenten.
« EröffnungvonFestamentern

Artikel 54.

Verwahrung 1!Für die Verwahrungeiner Urkunde, die nicht ein Testamentoder einen Erbvertrag
vonPrivat=enthält,und für die Rückgabeeiner solchenzurVerwahrungübernommenenUrkundean den
urtunden.Beteiligtenwird je eineGebührvonzweiMark erhoben.

I1Die Gebührfür dieUbernahmeumfaßtdieVergütungfür dieBeurkundungderÜber=
nahme,die Erteilung des Hinterlegungsscheinsund die Verwahrung, die Gebühr für die
Rückgabedie Vergütungfür das Aufsuchen,die Rückgabeund die über die Rückgabeauf=
genommeneUrkunde.

AlFür die vorübergehendeVerwahrungvonUrkunden,die demNotar zumZweckeder
VorbereitungeinesAmtsgeschäftsübergebensind, wird keineGebührerhoben.

Artikel 55.

übernahme 1Für die ÜbernahmeeinesTestamentsin die besondereamtlicheVerwahrungwird eine
Tenabenten.Gebührvon fünf Mark erhoben.

11Die Gebühr umfaßtdie Vergütungfür die Übernahme,für derenBeurkundungund
für die Verwahrungselbst.

I Die Übernahmedervon demNotar selbstbeurkundetenund im Anschlussedaran in
die besondereamtlicheVerwahrung übernommenenTestamenteund Erbverträgeerfolgt
gebührenfrei.Ebensodie neuerlicheUbernahmesolchergemeinschaftlicherTestamenteund
gegenseitigerErbverträge,die nachdemTode des einenErblasserszumZweckederEröffnung
aus der besonderenamtlichenVerwahrungdes Notariats genommenwordensind und nach
der Eröffnung gemäßden §§ 2273, 2300 des BürgerlichenGesetzbuchswiederdorthin
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zurückgebrachtwerden. Das gleichegilt von der Übernahmeund der neuerlichenÜbernahme
solchereigenhändigerrichtetenTestamente,die von demNotar gegenEntrichtungder in den
Art. 27, 82 bestimmtenGebührentworfensindundalsbald demselbenNotar in die besondere
amtlicheVerwahrungübergebenwerden.

IVDie Übernahmedernach§ 41 Abs.2 derNachlaßordnungeingehendenMitteilungen
erfolgt stetsgebührenfrei.

VFür die Erteilung einesHinterlegungsscheinswird in keinemFalle eineGebühr be-
rechnet.

Artikel 56.

1Für die Zurückgabeeines in die besondereamtlicheVerwahrungübernommenenTesta=Zurückgabe
mentsundderenBeurkundungkommtdemNotar eineGebührvondreiMark und fünfzigüberdenng
Pfennigenzu. eines

. Für dieUÜbersendungeinesbei ihm errichtetenoderverwahrtenTestamentsan eineTestaments.
andereVerwahrungsbehördezumZweckederÜbernahmein die besondereamtlicheVerwahrung
erhält der Notar eineGebühr von einerMark.

Artikel 57.

Für die nach demTode des ErblasserserfolgendeAblieferungder Verfügungenvon Ablieferung
Todes wegenan dasNachlaßgerichterhält der Notar keineGebühr. Er hat jedochAnspruch andas
auf Schreibgebührenfür die etwa zurückzubehaltendebeglaubigteAbschrift. **““ ·

·Artike158.

IFiirdieEröffuuugeinesTestaineiitsoderErbvertragserhältderNotareineGebiihrEtdssmmg
von drei Mark und fünfzig Pfennigen. fäneiuen=U

11Die Gebühr umfaßt die Vergütung für die Vorbereitungund die AnberaumungdesTodeswegen.
Termins, dieLadungen,dieEröffnungsverhandlungund das darüberaufgenommeneProtokoll.

nl Sind gleichzeitigmehrereVerfügungendesselbenErblassersvon demselbenNotar zu
eröffnen,so stehtdie Gebühr nur einmal zu.

V Für die AbgabederAktenan das NachlaßgerichterhältderNotar keineGebühr;für
die etwa erforderlicheZurückbehaltungeinerAbschrift der Verfügung von Todes wegen
erhält er die Schreibgebühr.
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SechsterAbschnitt.
Grumoͤbuchsachen.

Artikel 59.

Erwerbdes 1Für die Beurkundungder Auflassungeines Grundstücks(BB. 8§925) erhält der
—“ Notardann,wenndieErklärungenim unmittelbarenAnschlußan denVertrag,durchden
undvongrund=sichder eineTeil verpflichtet,das Eigentumzu übertragen,in ein und derselbenUrkunde
stücksgleichenheurkundetwerden,keinebesondereGebühr.

Rechten uFür dieBeurkundungderAuflassungerhältderNotar die Zeitgebühr:
1. wenn die Urkundeüber den der AuflassungzugrundeliegendenVertrag zwar

von demNotar selbstaufgenommenist, dieBeteiligtenaberdieAufnahmeeiner
besonderenUrkundeüberdie Auflassungverlangen;

2. wenn die Urkundeüber den der AuflassungzugrundeliegendenVertrag von
einer anderenbayerischenBehördeausgenommenist.

IIIIn allenübrigenFällen erhält derNotar für die BeurkundungderAuflassungdie
volle Wertgebühr.

IVWie die BeurkundungderAuflassung(Abs.1—3) ist auchdieBeurkundungderzur
Ülbertragungdes Eigentums an einem nicht gebuchtenbuchungsfreienGrundstückerforder=
lichenErklärungenzu bewerten.

VDie Vorschriftender Abs.1—3 findenentsprechendeAnwendungauf dieBeurkundung
der Erklärungen,die zur BelastungeinesGrundstücksmit einemden Grundstückengleich=
stehendenRechteoderzur UbertragungeinessolchenRechteserforderlichsind.

Artikel 60.

Begründung, 1!Für die Beurkundungder Erklärungen,die erforderlichsind (BGB. § 873)
ir nn 1. zur BelastungeinesGrundstücksmit einemdenGrundstückennichtgleichstehenden
vonRechten Rechte, «

an 2. zur UbertragungoderBelastungeinessolchenRechtes,
Grundstückenundangrund.erhält der Notar keinebesondereGebühr, wenndie Erklärungenim unmittelbarenAnschluß
stückssgleichenan dasRechtsgeschäft,auf demsie beruhen,in ein und derselbenUrkundebeurkundetwerden.
Rechten. uWerdendieErklärungennichtim unmittelbarenAnschlußan das Rechtsgeschäft,auf

demsie beruhen,beurkundet,so stehtdemNotar für die BeurkundungderErklärungendie
Gebühr des Art. 24 Abs.2 zu.

II Die Vorschriftender Abs.1, 2 findenauf die Beurkundungder zur Belastungeines
den GrundstückengleichstehendenRechtesmit einemRechteund der zur Ubertragungoder
BelastungeinessolchenRechteserforderlichenErklärungenentsprechendeAnwendung.
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Artikel 61.

1Die Vorschriftin Art. 60 Abs.1 gilt auch für die Beurkundungder ErklärungenAufhebung
überdie AufhebungeinesRechtesan einemGrundstücke(BGB. § 875) einschließlichdervonRechten
Löschungsbewilligung(GBO. 8§19). Werdendie Erklärungennicht im Anschlußan dasSrundsriczen.
Rechtsgeschäft,aufdemsieberuhen,beurkundet,sowirddieGebührdesArt. 24 Abs.3 erhoben.

I1Die Gebühr des Abs.1 hat der Notar auch zu beanspruchenfür die Beurkundung
eines Verzichtsauf eineHypothek,GrundschuldoderRentenschuld(BGB. 8 1168), sowie
für dieBeurkundungeinesEmpfangsbekenntnissesübereinedurchHypothekgesicherteForderung.

ulFür die BeurkundungderErklärungderZustimmungdesEigentümerszur Löschung
einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuldwird, wenn der Gegenstandswertmehr als
2000 Mark beträgt,eineGebührvonzweiMark, andernfallseineGebührvoneinerMark
erhoben.

Artikel 62.

Die Vorschriftdes Art. 60 Abs. 1 gilt auchfür die Beurkundungder Erklärungen Änderung
überdieÄnderungdesInhalts oderdesRangeseinesRechtesan einemGrundstücke.ern
Werdendie Erklärungennicht im Anschlußan das Rechtsgeschäft,auf dem sie beruhen,vonRechten
beurkundet,sowirddieGebührdesArt. 24 Abs.3 erhoben. an

Grundstücken.

Artikel 63.

1Für die Beurkundungvon Eintragungsanträgen,welcheim Zusammenhangemit denEintragungs
zugrundeliegendenRechtsgeschäftenoderdenEintragungsbewilligungenin ein und derselbenSaimtrige“
Urkundestattfindet,werdenkeinebesonderenGebührenerhoben. Das gleichegilt für die urkundungen
Eintragungsanträge,welcheder Notar im Anschlußan einevon ihm vorgenommeneBeur=in Grundbuch
kundung oderBeglaubigung auf Grund besondererErmächtigungseitens der Beteiligten sachen.
oderauf Grund des§ 15 der Grundbuchordnungstellt.

I1Für die aus Anlaß der BeurkundungeinesEhevertragserfolgendeBeurkundungdes
Antrags auf Eintragung des Güterstandsin das Grundbuchund für die Vermittlung der
Eintragung erhält der Notar eineGebühr von zwei Mark, gleichvielob die Beurkundung
des Antrags im unmittelbarenAnschlußan die Beurkundungdes Ehevertragsoder in
gesonderterUrkundeerfolgt.

IIIFür die selbständigeBeurkundungvon sonstigenEintragungsanträgenerhält derNotar,
wenn der Wert des Gegenstandsnicht mehr als 300 Mark beträgt,eineGebühr von
einerMark, andernfallsdieZeitgebühr,jedochnichtmehrals dieGebühr desArt. 24 Abf. 1.

V Für die Beurkundungaller derjenigenGeschäftein Grundbuchsachen,für welchein
der NotariatsgebührenordnungbesondereBestimmungennichtgetroffensind, wird dieGebühr
des Abs.3 erhoben.

42
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Artikel 64.

Beglaubigung. 1Für die Beglaubigungder zur Belastung einesGrundstücksmit einemRechteoder
zur ÜbertragungoderBelastung eines solchenRechteserforderlichenErklärungenerhält der
Notar achtZehnteileder Gebühr, die ihm für die BeurkundungdieserErklärungenzusteht,
mindestensaberdie im Art. 45 Abs.1, 2 vorgeseheneGebühr.

il Für sonstigeBeglaubigungenin Grundbuchsachenerhält der Notar ausschließlichdie
GebührdesArt. 45 Abs.1, 2.

Artikel 65.

Teil= Für dieErteilung einesTeilhypothekenbriefs,Teilgrundschuldbriefs,Teilrentenschuldbriefs
s= erhältderNotar die für die ErteilungeinerAbschrift(Art. 76) bestimmteSchreibgebühr

als Geschäftsgebühr.
Artikel 66.

Vermessungs=1!Für die Vermittlung von Anträgen auf Vermessungvon Grundstückenerhält der
anträge.Notar eine Gebühr von zwei Mark. Wird die VermessungmehrererGrundstücke

beantragt,so darf die Gebühr für die miteinanderzusammenhängendenMessungennur
einmal verrechnetwerden.

11Bei umfangreichenAnträgengebührtdemNotar die Zeitgebühr.

Artikel 67.

Benach Ülbernimmtder Notar die Benachrichtigungder HypothekengläubigernachMaßgabe
ricunge des§ 416 desBürgerlichenGesetzbuchs,soerhälter dafüreineGebührvondreiMark.

alaubiger. Artikel 68
Beschwerde⸗ Für die Einlegung der Beschwerdeoder der weiterenBeschwerdein Grundbuchsachen
einlegung.erhält der Notar keineGebühr, wenn er den Eintragungsantraggestelltoderdie ihn ent—

haltendeUrkundevorgelegthat.

SiebenterAbschnitt.
Zustellung, Behändigung, Vorlegung von Arkunoden.

rtikel 69.
Zustellung Soweit der Notar nach den dafür bestehendenVorschriftenZustellungenvon Amts
Anturgen.wegenvorzunehmenhat, stehenihm dafür keineGebühren zu.

Artikel 70.
Aushändigung Für dieÜbersendungund Aushändigungder an die Beteiligtenzu verabfolgenden
in AwweueUrkunden(Urschriften,Ausfertigungenund Abschriften)erhält der Notar keineGebühr.
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Artikel 71.

Für die Vornahmeund Beurkundungvon Zustellungenund mündlichenEröffnungen,Persönliche
die derNotar persönlichauf ErsuchenBeteiligteran Dritte macht,wird dieZeitgebührZasellungen
erhoben. « ·

Artikel 72.

1Legt der Notar aufErsuchenderBeteiligteneinevon ihmbeurkundeteoderbeglaubigteVorlegung
ErklärungeineranderenBehördevor, so hat er für dieVorlegungeineGebührvoneineronalunden
Mark zu beanspruchen.Die Gebühr entfällt, wenn der Notar die Urkundevon Amts ·
wegenvorzulegenhat.

u Für dieVorlegungeinervonihm errichtetenoderbeglaubigtenUrkundean dasGrund=
buchamterhält der Notar keineGebühr; das gleichegilt von der Vorlegungvon Urkunden
über buchungsfreieGrundstücke.

AchterAbschnitt.

Gestattung der Einsicht, Erteilung und Beglaubigung
von HD#öschriften und HAusfertigungen. Vollstrechungsklausel.

Schreibgebübren.

Artikel 73.

1Für die Gestattungder Einsicht einer in der Urkundensammlungdes Notariats ver==Einsicht
wahrtenUrkundeerhältderNotar eineGebührvoneinerMark. derUrkunden.

I1Kann bei demErsuchenum Gestattungder EinsichtderJahrgang der Errichtungder
Urkunde nicht angegebenwerden,so erhöht sich die Gebühr des Notars auf eineMark
und fünfzig Pfennige.

IIIErsuchtbei oderunmittelbarnachderEinsichtnahmederEinsichtnehmendeum dieEr=
teilung einerAbschriftodereinerAusfertigungder eingesehenenUrkunde,so ist die Gebühr
für die Einsichtnahmeauf die für die Abschrift oderAusfertigung zu erteilendeGebühr
anzurechnen.

Artikel 74.

Wird vom Erblasser die Einsicht eines verschlossenin der Verwahrung des Notariats Einsichtder
befindlichenTestamentsoderErbvertragsbegehrt,sostehtdemNotarfür diegesamteVer= *

Ver=
handlung(Aufsuchung,Eröffnung,Vorlegungzur Einsicht,neuerlicherVerschlußund Pro=sügungenvon
tokoll)die Zeitgebührzu. Todeswegen.
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Artikel 75.

Für die Gestattungder Einsicht in die Verlassenschaftsaktendes älterenRechtesder
Landesteiler. d.Rh., für die Gestattungder Einsicht in die Aktenüberdie Vermittlung
der Auseinandersetzungin AnsehungeinesNachlassesoder des Gesamtgutseinerehelichen
oder fortgesetztenGütergemeinschaft,in dieTestamentseröffnungs=und Zwangsversteigerungs=
akten, sowiein die Wechsel=und Scheckprotest=Sammlungund in das Buch für die Ein=
tragungenzur Feststellungdes Datums von Privaturkundenkann eine Gebühr nichtbean=
spruchtwerden.

Artikel 76.

Gebühr von einer Mark und zwanzigPfennigen(Grundgebühr)und, wenn die Abschrift
mehr als vier Seiten umfaßt, für jedeweitereSeite eine Gebühr von zwanzigPfennigen
(Seitengebühr).Die Seite muß mindestenszwanzig Zeilen, die Zeile durchschnittlich
zwölf Silben enthalten. Eine angefangeneSeite wird für voll gerechnet.Die Schreib=
gebührenwerdenauchdann erhoben,wenndieAbschriftaufmechanischemWegehergestelltist.

IIDie Vorschriftendes Abs. 1 finden auchAnwendung,wenn die Abschrift mit der
Schreibmaschineodermittels Buchdruckshergestelltwird. Enthält jedochdie Seite einer
solchenAbschriftmindestensdreißigZeilen von durchschnittlichzwölf Silben, so erhält der
Notar für die vierte und jedeweitereSeite eine Seitengebührvon dreißigPfennigen.

II1Für Schriftstücke,die in fremdenSprachenabgefaßtsind, für Schriftstückein tabel=
larischerForm, sowie für Verzeichnisse,Listen,Rechnungen,Handzeichnungenerhält der
Notar als SchreibgebühreineZeitgebührin der Höhe von einerMark für die Stunde.

!7Für die Erteilung der dem Grundbuchamtezur Verwahrung bei den Grundbuch=
anlagenvorzulegendenAbschriftenund Auszügewird eine Grundgebührnichterhoben;der
Notar hat jedochfür jedeSeite eine Seitengebührvon zwanzigPfeunigen, im Falle des
Abs. 2 Satz 2 eine solchevon dreißigPfennigenund im Falle des Abs. 3 die dort vor=
geseheneGebühr zu beanspruchen.Diese Vorschriftgilt auchfür die Erteilung sogenannter
Notizen überden Inhalt einer Urkunde.

Artikel 77.

!Für die Erteilung einer beglaubigtenAbschriftvon einerUrkunde,die demNotar zum
Zweckeder Beglaubigungder Abschriftvorgelegtwordenist, wird die gleicheGebühr er=
hoben, wie für die Erteilung einerAbschrifteiner Urkunde aus der Urkundensammlung
des Notars.
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IIWird außerder Hauptschriftauchdie AbschriftdemNotar vorgelegtund nur um die
Beglaubigungder Ubereinstimmungersucht,so stehtdemNotar die gleicheGebühr zu, wie
wenn die Abschriftvon ihm angefertigtwordenwäre.

I Die Vorschriftenin Abs. 1, 2 finden entsprechendeAnwendung auf die Auszüge.

Artikel 78.

!Für die Erteilung einer AusfertigungstehtdemNotar die gleicheGebühr zu wie fürSchreibgebühr
die ErteilungeinerAbschrift. gei mus

IIFür die Erteilung der Vollstreckungsklauselerhält der Notar eine Gebühr von einer
Mark. War die Prüfung des Eintritts einerTatsacheoder einer Rechtsnachfolgenot=
wendig (3PO. 88§726—729), so beträgtdie Gebühr zwei Mark.

Artikel 79.

Für die Herstellungder Urschriftder Urkundenerhält der Notar keineSchreibgebühr.Schreibgebühr
fürUrschriften.

Artikel 80.

Für die Erhebung von Schreibgebührenim Zwangsversteigerungsverfahrenist Art. 7 Schreibgebühr
in Zwangs=Abs. 2 Satz 2 des Kostengesetzesmaßgebend. versteige.
rungssachen.

NeunterAbschnitt.

Mebengeschäfte.
Artikel81.

1Für die Erteilung einesmündlichenRates stehtdemNotar keineGebühr zu, wenn Erteilung
der Rat von Eingesessenendes Amtsgerichtsbezirks,in demder Notar seinenAmtssitzhat, vonRat
in ihrem eigenenInteresseoderim Interesseihrer Angehörigenerbetenwird und sichaufundGutachten.
Gegenständebezieht,die zur Zuständigkeitder Notare gehören. Im übrigen gebührtdem
Notar die Zeitgebühr, dochentfällt diese, wenn es auf Grund der Erteilung des Rates
zur BeurkundungeinesGeschäftskommt.

iulDie Gebührfür die Erteilung eines von einemBeteiligtenverlangtenschriftlichen
Gutachtensrichtetsich nach der Vereinbarungmit demBeteiligten, mangels einersolchen
nachbilligemErmessen. Für Gutachtenüber Gegenstände,die nicht zur Zuständigkeitder
Notare gehören,haben die Notare nach dieserVerordnung keine Gebühren zu beanspruchen.
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Artikel 82.

Artikel 83.

Artikel 84.

erhoben. Umfaßt jedochdie öffentlicheBekanntmachungmehr als eine Seite von zwanzig

ZehnterAbschnitt.

Auslagen.
Artikel 85.

#

Die Postgebührenund Botenlöhne,welchenichtdurchden Pauschsatz(Art. 86)
gedecktsind, sowie die Telegraphengebührenund die im Fernsprechverkehrezu
entrichtendenEinzelgebühren(Gesprächsgebühr);
diedurchEinrückungeinerBekanntmachungin öffentlicheBlätter entstehendenKosten;
die anZeugen,Sachverständige,Auskunftspersonen,Dolmetscher,Ausrufer, Aus=
schellerund sonstigenotwendigeHilfspersonenzu zahlendenBeträge;
die an andereBehördenoderBeamte, insbesonderean den zugezogenenzweiten
Notar oderan Rechtsanwältefür derenTätigkeit zu zahlendenBeträge;
die zur Entrichtungder demStaate, demReicheund denGemeindenanfallenden
Gebührenund Stempel gemachtenVorschüssesowiedie aus Anlaß einesAmts=
geschäftsfür einenBeteiligtenan PrivatpersonenausgelegtenBeträge;
die bei Versteigerungenaußerhalbder Amtsräumefür die Benützungeines Ge=
schäftszimmersgezahltenBeträge;
die auf die Einsicht des Grundbuchs eines nicht am Sitze des Notariats be=
findlichen Amtsgerichts erwachsendenKosten, soweit diesedieKosten einesGrund=
buchauszugsnichtübersteigen.
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Artikel 86.

1Für die Herstellungdes Schreibwerksbei demSchriftwechselmit Beteiligten oder Pauschsas
Behördenaus Anlaß einesAmtsgeschäftssowie zur Deckungder bis zur Aufnahmeder
Urkunde(NotGes. Art. 24ff.) erwachsendenPostgebührenundBotenlöhneund der sonstigen
nichtzu ersetzendenbarenAuslagen erhält der Notar einenPauschsatzin der Höhe von
zehnvom Hundert der zum AnsatzegelangendenGeschäftsgebühr,jedochmindestensfünfzig
Pfennige und höchstenszwanzigMark für je eine Urkunde. Fallen für eine Urkunde
mehrereGeschäftsgebührenan, so wird der Pauschsatzaus der Summe der Geschäfts=
gebührenberechnet.Bei unvollendetenGeschäften(Art. 19) wird er nur dann geschuldet,
wenn der Entwurf zur Urkundeim wesentlichensertiggestelltist.

II Für Urkundenüber Ergänzungs=und Berichtigungserklärungensowie für Urkunden
im Zwangsversteigerungsverfahrenwird der Pauschsatznichterhoben.

Artikel 87.

Die KosteneinerbesonderenAusstattungderUrkunde,insbesonderedie Kosten,welcheAuslagen
durchVerwendungvon PergamentpapieroderPergamententstehen,könnenin Ansatzge=fünelondere
brachtwerden, ebensodie Auslagen für die zum Schute der AusfertigungenwichtigererderUrkunde.
UrkundengebräuchlichenDecken(Mäntel).

Artikel 88.

1Für die Bestellungvon Schriftstückenan die Beteiligtendürfen in der Regel höhereAuslagenfür
Auslagen als die gewöhnlichenPostgebührennicht angesetztwerden. Posteinschreibe=oder diebestelung
Versicherungsgebührenkönnennurangesetztwerden,wenndieEinschreibungoderVersicherungSchriftstücken.
von den Beteiligtenverlangt oder nach den Umständenerforderlichwar. HöhereBoten=
löhne können nur angesetztwerden, wenn besondere,vom Notar nicht zu vertretendeUm=
stände, wie Dringlichkeit der Sache, NotwendigkeiterhöhterSicherheitsmaßregelnwegen
außergewöhnlicherWichtigkeitu. dgl., dieBesorgungdurcheinenbesonderenLohnbotenerfordern.

IIFür die persönlicheBesorgungder Bestellungeiner Urkunde durch den Notar kann,
sofernes sichnicht um einen förmlichenZustellungsakthandelt, nichts verrechuetwerden.

Artikel89.

Wird ein Notar als zweiterNotar zu einerBeurkundungzugezogen,so hat er für Auslagen
seineMitwirkung dieZeitgebührund danebengegebenenfallsdieReisekostenzu beanspruchen.wweiieden
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Artikel 90.

Auslagen 1Für jedenbei einernotariellenBeurkundungzugezogenenZeugenkann die ihm gezahlte
fineugenordGebührbis zumBetragevoneinerMark für jedeangefangeneStunde berechnetwerden.
personen. IIDas gleichegilt für diezugezogenenVertrauenspersonenund Auskunftspersonen.

II Den Beteiligtenbleibt es unbenommen,sich mit Zeugen,Vertrauenspersonenund
Auskunftspersonenüber die Vergütung selbstzu vereinbaren.Für die Auskunftserteilung
einerbeim Notariat angestelltenPerson darf eineGebühr nicht verrechnetwerden.

rtikel 91.

Auslagenfür ! Für Dolmetscherund Sachverständigekann die ihnen unter Einhaltung der in den
Dolmetscher§§3 bis 11 der Gebührenordnungfür Zeugenund SachverständigeenthaltenenGrundsätze
und Sach=
verständige.gezahlteEntschädigungverrechnetwerden.

IIDen Beteiligtenbleibt anderweitigeVereinbarungüber die Vergütungvorbehalten.

Artikel 92.

Auslagen Ergibt sichbei Versteigerungendas Bedürfnis, einenAusschelleroder einenAusrufer
fürausruferbeizuziehenund wird diesernichtvon denBeteiligtenselbstgestellt,so kannfür die bei=
AusschellergezogenePerson eineGebühr bis zum Betrage von einer Mark für jede angefangene

Stunde angesetztwerden.

Elfter Abschnitt.
Entfernungsgebühren, Reisekosten.

Artikel 93.

Entfernungs= ! Nimmt der Notar ein Amtsgeschäftan einemOrte vor, der außerhalb der Amts=
gebühnenbenräume,jedochwenigerals dreiKilometervon seinemAmtssitzentferntliegt, so hat er eine
vonbem Vergütung für die daraus entstehendeZeitversäumnisund Ersatzder etwa aufgewendeten
als 3 Kilo. Fahrtkostenzu beanspruchen.
metern. il UnterliegtdasauswärtsvorgenommeneGeschäftohnehinderZeitgebühr,so ist die

Zeit für den Hin- und Rückwegder Zeit der Vornahme des Geschäftshinzuzurechnen.
AndernfallskommtdemNotar für die auf Hin- und RückwegverwendeteGesamtzeitdie
Zeitgebührbesonderszu. Hat der Notar auf seinemGange mehrereGeschäfteerledigt,so
sind die Ganggebührenentsprechendzu verteilen.

II Die AnsprüchenachAbs. 1 stehendem Notar auchdann zu, wennes sichlediglich
um vorbereitendeBesprechungenhandelt.
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Artikel 94.

1Bei der Vornahme von Dienstgeschäftenan Orten, die außerhalb des Amtssitzes ge=Entfernungs=
legenund von diesemnichtwenigerals drei Kilometerentferntsind, hat der Notar nebengebührenbei
den NotariatsgebührenEntschädigungdurchTagegelderund Ersatz der Reisekostenzu be=uern
anspruchen. wenigerals

nFür dieZuziehungvonGehilfenzum NiederschreibenderUrkundendürfennur ein3Kilometern.
erhöhtesTagegeld(Art. 96) und Reisekosten,aberkeinesonstigenAuslagen und keineGe=
bührenverrechnetwerden.

Artikel 95.

1Die Tagegelderkönnenauf so langebeanspruchtwerden,als das vorzunehmendeGe= Tagegelder.
schäft,die Reisezeitmit eingerechnet,auswärts dauert.

I11Erfolgt die Hin= und Rückreisean demselbenTage und erstrecktsich die notwendige
Abwesenheitzur Geschäftsvornahmeauf nicht länger als sechsStunden, so kann nur die
Hälfte des Tagegeldsbeanspruchtwerden.

Artikel 96.

Das Tagegeldbeträgt für den ganzenTag elf Mark oder, wenn der Notar not=
wendigerweiseeinenGehilfen zuzieht,fünfzehnMark.

Artikel 97.

Als Reisekostendürfen, vorbehaltlichder Bestimmungender Art. 100, 101 nur die Reisekosten.
wirklichentrichtetenAuslagen einschließlichder Reisekosteneines etwa zugezogenenGehilfen
aufgerechnetwerden.

Artikel 98.

Bei allen Dienstreisen,welcheohneNachteilfür den ReisezweckdurchBenützungvon Dienstreisen
EisenbahnenoderDampfschiffenzurückgelegtwerdenkönnen,habendieNotarenur aufVer=mit—=
gütungder KostendieserBeförderungsgelegenheitAnspruch. Auf EisenbahnengebührtihnenDanpfschif=
ein Platz in der zweitenKlasse,auf Dampfschiffenin der erstenKlasse.

Artikel 99.

Soweit die Benützung der Eisenbahnen oder Dampfschiffe nicht möglich oder nicht Dienstreisen
tunlich erscheint,kann der Notar sich in gleicherWeise wie die Richterdes Amtsgerichtsmit Gefährte.
einesGefährtesbedienen. Er soll sich, wenn möglichden Verträgenanschließen,die für
auswärtigeDienstgeschäfteder Richterbeamtendes Amtsgerichtsabgeschlossenwerden=

4
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Artikel 100.

Ein Notar, der mit eigenemWagen und eigenenPferden oder mit einem eigenen
Kraftwagenversehenist, darf, wenn er sichdiesesGefährtes zu Dienstreisenbedient,die
Kostenaufrechnen,welchenachden Vorschriftender vorhergehendenArtikel erwachsenwären,
wenner sicheines gemietetenBeförderungsmittelsbedienthätte.

Artikel 101.

Dienstreisen 1Legt ein Notar bei einer Dienstreiseden Weg zu Fuß oder unter Benützungeines
adeaPuß.hà"FahrradsoderKraftrads zurück,so hat er Anspruchauf eine Reisekostenvergütungvon
oderKraftradzwanzigPfennigenoder,wennereinenGehilfenzuzieht,auf einesolchevon dreißigPfennigen

für jedenvollen Kilometer des Hin= und Rückwegs. Bruchteile von Kilometern werden
für voll gerechnet. «

IIWar dieBenützungvonEisenbahn,DampfschiffoderGefährt denUmständennach
möglich,so darf die Gebühr des Abs. 1 den Betrag nichtübersteigen,der bei Benützung
dieserBeförderungsmittelentstandenwäre.

Artikel 102.

Mehrere Nimmt derNotar beieinerund derselbenDienstreisemehrereGeschäftemit verschiedenen
Gsh Beteiligtenvor, so hat er die Reisegebührennur einmal zu beanspruchen.

Dienstreise.

Artikel 103.

Verteilung 1Haben mehrerePersonen,die bei verschiedenenGeschäftenbeteiligtsind, eineund die=
= selbeDienstreiseveranlaßt, so sind die Reisegebührenunter sie nachVerhältnis der ihnen

zur Last fallendenNotariatsgebührenzu verteilen;kleinereGeschäftekönnendabeiunberück=
sichtigtbleiben.

IIDas gleichegilt, wennauf derReiseerstandereGeschäftehinzukommen.

Artikel 104.

Auslagenfür Für die Beförderungdes notwendigenReisegepäckswerdendemNotar die tatsächlich
ReisegepäckerwachsenenAuslagenvergütet.

Artikel 105.

Tagegelder Die Richterund Gerichtsschreiberder Amtsgerichteerhaltenfür auswärtigeGeschäfte,
neiung die sieals Notariatsverweservornehmen,TagegelderundReisekostenausschließlichnachden=

derVerweserjenigenVorschriftenvergütet,welchefür die VornahmeauswärtigerGeschäfteim Richteramt
oderGerichtsschreiberamtgelten.
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Artikel 106.

DienstreisenzumZweckeder nachArt. 30 desNotariatsgesetzesvorgeschriebenenEinsichtDienstreisen
des Grundbuchssind nur dann zulässig,wenndie Beteiligtenschriftlicherklärthaben,daß zurEniicht
sie die persönlicheEinsichtnahmedurch den Notar der Erholung und EinsichtnahmeeinesGrundbuchs.
Auszugs vorziehenund bereitsind, die erwachsendenReisekostenzu tragen. Die Höhe der
erwachsendenReisekostenist den Beteiligtenvorherbekanntzu geben.

ZwölfterAbschnitt.

HKinterlegungsgebübren.
Artikel 107.

Für die Übernahme,Verwahrung und Ablieferung von Geldern,Wertpapierenund Hinter=
KostbarkeitennachArt. 4 desNotariatsgesetzeserhaltendieNotareHinterlegungsgebührenlegungs=

. gebühren.
nach Maßgabeder folgendenBestimmungen.

Artikel 108.

Die Gebühr enthältdie Vergütungfür die gesamteTätigkeit des Notars. Für den
Schriftwechselüberdie Übernahme,die Bescheinigungüberden Empfang, die Verzeichnung
und Verrechnung,die verzinslicheoderunverzinslicheHinterlegungbei öffentlichenBanken
und die Wiedereinziehungder Werte von diesen,für die wegender Ablieferunggepflogenen
schriftlichenodermündlichenVerhandlungenmit den Beteiligten,mit BehördenoderDritten,
sowie für die Verhandlungbei der Ablieferungselbstdarf keinebesondereGebühr angesetzt
werden. Die bei der VersendungerwachsenenPostgebührenund die allenfallsigenVersiche=
rungskostendürfenaufgerechnetwerden.

Artikel 109.
1Die Gebühr wird nachdemWerte des hinterlegtenBetrags oderGegenstandsberechnet.Gegenstands=
1AIs Gegenstandswertgilt auchfür die Gebühr des Notars die zum Zweckeder Be=wer,sir ié

messungder staatlichenHinterlegungsgebührermittelteSumme. ·

Artikel 110.

1!Die Gebührbeträgtin derRegel: Höbeder
für den Betrag bis zu 2000 Mark ein Viertel vom Hundert, darüberhinaus Gebührim
für denMehrbetrageinAchtelvomHundert. allgemeinen.

1Beträgtdie hinterlegteSummemehrals 400000 Mark, so ist für denMehrbetrag
nur ein Zehnteil vom Tausendzu entrichten.

43“
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Artikel 111.

beiVer= Die Gebühr beträgt,wenndemNotar die Einnahme,AufbewahrungundAblieferung
steigerungen,der Strichgelderaus einer Versteigerungobliegt,

1. bei Versteigerungvon unbeweglichenGegenständen:
für denBetrag bis zu 2000 Mark Eins vom Hundert, darüberhinaus
für den Mehrbetragfünf Zehnteilevom Hundert;

2. bei Versteigerungvon beweglichenGegenständen:
für denBetrag bis zu 2000 Mark Zwei vom Hundert, darüberhinaus
für den MehrbetragEins vom Hundert.

Artikel 112.

Aufrundung Auch bei der Berechnungder Gebühr in den Fällen der Art. 110, 111 werden
vrrienmms-Pfennigbeträge,die nichtdurchzehnteilbarsind,auf zehnaufgerundet.

Artikel 113.

Gebührenfreie Für die Übernahme,Aufbewahrungund AblieferungvonWertenunter zwanzigMark
Hinterlegung,werdenGebührennichterhoben.

Artikel 114.

Hinterlegung 1!Soweit bestimmtist, daß dieNotare bei derBerechnungundErhebungder aus Anlaß
LsanSuemhenihrerAmtsgeschäftedemStaate, demReicheund denGemeindenanfallendenGebühren,

Vorschuß.Stempel und Abgabenmitzuwirkenhaben, habendie Notare von den Beteiligten für die
gebühr. Einnahme,Aufbewahrungund AblieferungdieserBeträgeHinterlegungsgebührennicht zu

beanspruchen.
I Werdenauf Wunschder Beteiligten die Staatsgebühren,Stempel und gemeindlichen

Besitzveränderungsabgabenvom Notar vorgeschossen,so haben die Beteiligten dafür eine
Gebühr vonEins vomHundertder vorgeschossenenSumme zu entrichten;sonstigeVergütung.
oderVerzinsungder vorgeschossenenSummen darf nichtbeanspruchtwerden.

DreizehuterAbschnitt.
Schlußbestimmungen.

Artikel 115.
Aufgehobene Aufgehobensind:
Vorschriften. 1. dieVerordnungvom28. Dezember1899, dieNotariatsgebührenordnungbetreffend,

2. die Verordnungvom 28. Juli 1900, die Gebührender Notare in Grundbuch=
sachenbetreffend,
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3. die Verordnungvom 4. Juli 1903, die Revision der Notariatsgebührenordnung
betreffend,

4. die Verordnungvom 25. Februar 1905, die Gebührender Notare in Grund=
buchsachenbetreffend.

Artikel 116.

Im Regierungsbezirkeder Pfalz könnendie für die Anfertigung von HebelistenbeiHebelistenin
VersteigerungenüblichenGebührenweiterbezogenwerden. derPfall.

Artikel 117.

Für das Verfahren,welchesgemäß§ 15 des Einführungsgesetzeszu demGesetzüberZwangsver=
dieZwangsversteigerungunddieZwangsverwaltungnochnachdenLandesgesetzenzuerledigenseigerungen
ist, bleibendie bisherigenVorschriftenin Kraft. Rechte.

Artikel 118.

Ist ein Notar in denLandesteilenr. d.Rh. nachdemInkrafttretendieserVerordnung Verlassen=
nochauf Grund des bisherigenLandesrechtsals Verlassenschaftskommissärtätig, so gebührt chchafi
ihm für den Schriftwechselund die Berichte, welcheihm als Verlassenschaftskommissärob= nach
liegen, dann für die von ihm in dieserEigenschaftauszustellendenZeugnissewie bisheraltemRechte.
eineVergütung von eins bis vier Mark.

Artikel 119.

GegenwärtigeVerordnungtritt mit dem 15. Juli 1915 in Kraft. Zeitdes
Inkraft=

Artikel 120. tretens.

Das Staatsministeriumder Justiz ist mit der AusführungdieserVerordnungbeauf=Änderungs=
tragt. Es ist ermächtigt,derenVorschriftenim Falle desBedürfnissesdurchBestimmungenaursn

5“nicht grundsätzlicherArt zu ändernund zu ergänzen. ministeriums.

München, den 24. Juni 1915.

Ludwig.
v. Thelemann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. Nüßlein.
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Bekanntmachung zum Vollzuge des Reichs=Gerichtskostengesetzesund des Kostengesetzesvom
21.August1914.

fl. Staatsministeriumder Finanzen.

Auf Grund des§ 17 derK. Verordnungvom28.Dezember1914 (GVBl. S. 677)
werdenzumVollzugedesReichs=GerichtskostengesetzesunddesKostengesetzesvom21. August1914
im Einverständnissemit den übrigenStaatsministeriendienachstehendenAnordnungenerlassen:

I. ErläuterndeBemerkungenzumKostengesetze.

A. Einleitende Bemerkungen.

1. 1Das Kostengesetzregeltdie Gebührenund Auslagen in den derLandesbesteuerung
unterliegendengerichtlichenVerfahren(bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,auf die das Reichs=
GerichtskostengesetzkeineAnwendungfindet, insbesondereZwangsversteigerungund Zwangs=
verwaltung von Gegenständendes unbeweglichenVermögensim Wege der Zwangsvoll=
streckung,Forstrügesachen,Strafverfahren im Verwaltungswege,Angelegenheitender frei=
willigen Gerichtsbarkeit)und bei den Verhandlungender Notare sowie die Gebühren und
Auslagen im Verwaltungs=undVerwaltungsrechtsverfahren,währenddasStempelgesetzalle
jenen Abgabenenthält,die nicht den Charaktervon Gebührend.h. von Gegenleistungen
für einebehördlicheTätigkeit tragen,sondernihrerNatur nachVerkehrssteuernoderStempel
im engerenSinne sind. Das Kostengesetzschließtsichin seinemAufbau an das frühere
Gebührengesetzan und gibt dessenBestimmungen,soweitsie sichauf dieangeführtenGegen=
ständebeziehen,zum größtenTeil ohnesachlicheÄnderungwieder.

II.Nach Art. 197 KG. werdendie Vorschriftendes StempelgesetzesdurchdasKostengesetz
nichtberührt. Demgemäßwird an der Stempelpflichteiner nach demStempelgesetzund
demdazu gehörendenTarife zu versteuerndenUrkundenichtsdadurchgeändert,daßdieUrkunde
in einemnachdemKostengesetzekostenpflichtigenVerfahrenerrichtetist. Beurkundetz. B.
in einerNachlaßsachedasNachlaßgerichteinenNachlaßauseinandersetzungsvertragzwischenden
Erben, so unterliegtdieseBeurkundungdemStempel der Tarifstelle9 St G. ohne Rücksicht
darauf, daß für die Vermittlung der Auseinandersetzungdurch das Gericht die Gebühr des
Art. 94 KWG. zumAnsatzekommt. Ebensowird bei derErteilung einerWirtschaftskonzession
der Stempel der Tarifstelle19 St G. ohneRücksichtdarauf erhoben,daß für den Beschluß
derDistriktsverwaltungsbehördedieGebührdesArt.153Abs.I Ziff.3 KG. geschuldetist.

Goccgle



Nr. 32. 157

Auch die Anrechnungeiner Gebühr auf einen Stempel, z. B. der Erbscheingebührnach
Art. 96 KG. auf den Stempel für die NachlaßauseinandersetzungnachTarifstelle 9 StG.
(vgl.Art. O6 Abs.5 G.) ist ausgeschlossen.Eine Ausnahmevon der Regel, daß die
Vorschriftendes Kostengesetzesund des Stempelgesetzesnebeneinanderangewendetwerden,
enthältder Art. 180 Abs.I Ziff. 27 KG.

B. Bemerkungenzu einzelnenVorschriften.

Zu Art. 1, 2.

2. 1NachArt. 1 KG. sinddiefür dieTätigkeitderGerichteundBehördenzu entrichtenden
Gebühren und die von den Parteien zu ersetzendenAuslagen unter der Bezeichnung
„Kosten“ zusammengefaßt.Wo das Gesetzvon Kosten spricht,sind demgemäßdarunter
sowohldie Gebührenals auchdie Auslagen zu verstehen.

IIDer MindestbetrageinerGebührist50 Pfennig,soweitnichtimGesetze,z.B. in den
Art. 116, 159, 163 Abs. II ein andererMindestbetragbestimmtist (Art. 2). Auf die
Schreibgebühren,die ihrer Natur nachnichtGebühren,sondernAuslagen sind, beziehtsich
dieseVorschrift nicht (vgl. die Art. 37, 38, 171, 172).

ul WelcheAuslagen von denPflichtigenan dieStaatskassezu ersetzensind, ist im Reichs=
Gerichtskostengesetzund im Kostengesetzerschöpfendgeregelt. Auslagen andererArt dürfen
daherden Parteien nichtaufgerechnetwerden.

Zu Art. 3.

3. 1Nach Art. 3 Ziff. 1 sind die sog.Amtssachengebührenfrei.Die Entscheidung
darüber,ob ein Gegenstandals Amtssacheoderals Parteisachezu behandelnist,steht vor=
behaltlichdes Erinnerungs=und Beschwerderechtsder Finanzbehördender in der Hauptsache
zuständigenBehörde,bei Amtshandlungendes Notars diesemzu (§ 15 der Verordnung
vom 28. Dezember1914, GVl. S. 677). Der Begriff der Amtssacheerfordert,daß
eine Amtshandlung nicht nur im öffentlichenInteresse sondern auch von Amts wegenund
unabhängigvon demVerschuldeneinerPartei vorgenommenwird. Amtshandlungendieser
Art sind beispielsweisedie Verfügungenin Gegenständender Staatsaufsichtüber die Ge=
meinden,die erstmaligeAnweisungeinerPension. Auch die ÜUÜberweisungeinerPensionan
eine andereKassebei einemWohnsitzwechseldes Pensionsempfängersist in der Folge als
Amtssacheim Sinne des Art. 3 Ziff. 1 zu behandeln.

IINachArt. 3 Ziff. 3 bleibendie in sonstigenGesetzensowiein VerordnungenundStaats=
verträgenausgesprochenenpersönlichenundsachlichenGebührenbefreiungenaufrechterhalten.Als
persönlicheBefreiungenkommenbeispielsweisedie Gebührenfreiheitder bayerischenArmen=
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verbändenachArt. 15 Abs. J des Armengesetzesvom 21. August 1914 (GVBl. S. 651),
die Gebührenfreiheitder ArmenpflegenandererBundesstaatennach der Ministerialbekannt=
machungvom 29. Mai 1906 (JMhl. S. 192, MABl. S. 295, FMl. S. 174), die
Gebührenfreiheitder HagelversicherungsanstaltnachArt. 22 desGesetzesvom23. April 1910
(GVBl. S. 180) und die Gebührenfreiheitder K. Bank nach§ 27 derVO. vom 13. De=
zember1878 überdie Formationund denWirkungskreisderK. Bank (GVBl. S. 489)
in Betracht, während unter die sachlichenBefreiungen z. B. dieGebührenfreiheitderSteuer=
veranlagungsverhandlungenund des Verfahrensvor den Steuerausschüsseninfolgevon Be=
rufungenundEinsprüchennachArt. 87 desESt Ges., die GebührenfreiheitdesAdministratio=
verfahrensin ZwangsabtretungssachennachArt. 23 Abs.I desAG. zurRZPO. und KO.
und die Gebührenfreiheitder Verhandlungenund Urkundender Versicherungsbehördenüber
die BegründungoderAbwicklungderRechtsverhältnissezwischendenVersicherungsträgernund
den ArbeitgebernoderVersichertennach§ 137 der RVO. vom 19. Juli 1911 (RGBl.
S. 509) fallen. -

Zu Art. 4.

4. Für die Bewilligung des Armenrechtsin den Angelegenheitender freiwilligen
Gerichtsbarkeitfindendie Vorschriftendes § 14 des FGG. Anwendung,die nicht nur für
die durchReichsgesetzeden GerichtenübertragenenAngelegenheiten(§ 1 a. a.O.) gelten,
sondernnachArt. 129 des AG. z. BGB. auch für diejenigenAngelegenheitender frei=
willigen Gerichtsbarkeit,für welchedie landesgesetzlichenVorschriftenmaßgebendsind und
nachArt. 8 des AG. z. GBO. u. z. 3V. auch für Grundbuchsachen.Die Vorschriften
des § 14 desFG. geltenaber gemäß§ 194 diesesGesetzesauchdann, wenn die Ver=
mittlung der Auseinandersetzungin Ansehungeines Nachlassesoderdes Gesamtgutseiner
ehelichenGütergemeinschaftodereiner fortgesetztenGütergemeinschaftdemNotar übertragen
ist. Der Art. 4 Abs.II KG. beziehtsich daher nur auf die übrigenvom Notare wahr=
zunehmendenGeschäfteder freiwilligen Gerichtsbarkeitund bestimmt,daß die einstweilige
Befreiung von den demNotare zukommendenGebühren(Art. 53 desNotariatsgesetzes)von
selbstauchdie Befreiungvon den Staatsgebührenzur Folge hat. Daraus folgt, daß das
Verfahren,worin dieBefreiung von den demNotare zukommendenGebührenfestgestelltwird,
auchzur Feststellungder GebührenfreiheitgegenüberdemStaate dient, und daß die Ent=
scheidung,die überdie Befreiungvon den Gebührendes Notars ergeht,für die Befreiung
von den Staatsgebührengleichfallswirksam ist. Ist der Fall des Art.4 Abs. II KG.
gegeben,so hat der Notar der Urkundebeizusetzen:„vorläufig gebührenfrei". Das Recht,
auf dieEntscheidungdesLandgerichtsanzutragen,sowiedieBeschwerdegegendieEntscheidung
des Landgerichtsstehtauchder Staatskassezu. lüberdieBeschwerdeentscheidetdas Oberste
Landesgericht(Art.60 desNotariatsgesetzes).
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Zu Art. 7 bis 22.

5. 1Die Regelungder Kosten im Zwangsversteigerungs=und Zwangsverwaltungs=
verfahrensowie in den übrigen derLandesbesteuerungunterliegendenbürgerlichenRechts=
streitigkeitenentsprichtim wesentlichendem früherenRechte. Nicht in das Kostengesetz
übernommensind die Vorschriftendes Gebührengesetzesüber die Bewertungdes Zwangs=
versteigerungsprotokollsim Falle des Zuschlags sowie der Abtretung der Rechteaus dem
Meistgebotund der Erklärung, für einenDritten gebotenzu haben, fernerdie Vorschrift
über dieBewertungder von derDistriktsverwaltungsbehördeim Falle einergütlichenEinigung
überdie ZwangsabtretungaufgenommenenUrkunde(früherArt. 10, 14, 25 GG.). An
die Stelle der hierfür im GebührengesetzebestimmtenGebühren, die den Charaktervon
Verkehrssteuerntrugen,sind die Stempel der Tarifstellen41 A und 23 St. getreten.

1Die VorschriftendesArt. 9 Abs.V unddesArt. 10 Abs.1 Ziff. 2 zweiterHalbsatz
sind neu eingefügt.Die ersterestellt klar, daß dieEntscheidungüberAnträgeaufÄnderung
einerEntscheidungdesVersteigerungsbeamtenunterdenVoraussetzungendes§ 45 Abs.1 RöKG.
selbständiggebührenpflichtigist, die letzterebeseitigthervorgetreteneZweifelüberdieBerechnung
der jährlichenGebühr im Zwangsverwaltungsverfahren.

IIIBei derBemessungdesnachArt. 14 zu erlegendenAuslagenvorschussessindauchdie
Gebühr desNotars (Art. 52 Abs.I Not GebO.) und dessenAuslagen,insbesonderejene
für die öffentlichenBekanntmachungenzu berücksichtigen.

Zu Art. 36, 38, 40.

6. 1Nach Art. 36 findet bei den Gerichtenin den Angelegenheitender freiwilligen
Gerichtsbarkeitnunmehrauch der § 5 RG#K. entsprechendeAnwendung. Infolgedessen
kann in diesenAngelegenheiteneineNachforderungvon Kosten wegenirrigen Ansatzesnur
mehr stattfinden,wenn der berichtigteAnsatz vor Ablauf des nächstenKalenderjahresnach
rechtskräftigeroderendgültigerErledigung des Verfahrens demZahlungspflichtigeneröffnet
ist. Diese Vorschrift beziehtsich jedochnur auf die Kosten. Sie erstrecktsichnichtauf
Stempel, die in demgleichenVerfahren,z.B. für dieBeurkundungeinesNachlaßauseinander=
setzungsvertragsdurchdas Nachlaßgericht(Tarifstelle9St G.), zumAnfallekommen.Für
diesebewendetes bei der allgemeinenVerjährungsvorschriftdes Art. 56 St.

1NachArt. 36 in Verbindungmit § 45 RGKG. bestimmtsichauchdie Gebührfür
die Zurückweisungder sofortigenBeschwerdegegenden die Bestätigungder Annahmean
KindesstattoderderenAufhebungversagendenBeschluß(vgl.Art. 127 KBG.),da dieSonder=
vorschriftim Art. 128 Abs.2 Satz 2 G. weggefallenist.

44
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l Im Art. 38 ist neubestimmt,daßdie Schreibgebührfür eineSeite, die mindestens
dreißigZeilen enthält, dreißigPfennig beträgt. Die Schreibgebührfür Schriftstücke,die
in fremdenSprachenabgefaßtsind, für Schriftstückein tabellarischerForm sowiefür Ver=
zeichnisse,Listen,Rechnungen,Handzeichnungen(Art. 38 Satz 5) ist im § 10 derVer=
ordnungvom 28. Dezember1914 (GVBl. S. 677) auf 50 Pfennig bis 2 Mark für
jedeangefangeneSeite festgesetzt.Der geschuldeteBetrag wird vom Gericht oderder Be=
hördenachMaßgabedesArt. 185 bestimmt(§ 10 Abs. II derVerordnung).

iv Der Art. 40 enthältinsoferneineNeuerunggegenüberdemfrüherenRecht(Art. 39 46.),
als in den dort bezeichnetenFällen nunmehrauchPostgebührennichtzu erhebensind. Da=
durch sind die Angelegenheitender freiwilligen Gerichtsbarkeithinsichtlichder Gebühren=
niederschlagung(§ 6 RGK.) und der Fälle, in denennachden 8§ 45, 47 RGK.
Gebührenbefreiungeinzutretenhat, den bürgerlichenRechtsstreitigkeitengleichgestellt.

Zu Art. 43 bis 51.

7. 1NachArt. 43 ist abweichendvon demfrüherenRechte(ogl.Art. 40 a G.)
die BerichtigungfalscherWertangabenmit der Folge, daß an Stelle der Hinterziehungs=
strafenur Ordnungsstrafetritt, nochbis zur Einleitung des Strafverfahrenszulässig.

11HinsichtlichdesWertermittlungsverfahrenswar imGebührengesetzunterschiedenzwischen
den Fällen, in deneneine verhältnismäßigeGebühr für ein Rechtsgeschäft,z. B. für einen
Grundstückskaufvertrag,zu erhebenwar, und den übrigenFällen. In Fällen der ersteren
Art erfolgtedie Wertermittlung,soferndieBeteiligtensich bei demihnen bekanntgegebenen
rentamtlichenWertanschlagenicht beruhigten,beim Amtsgerichtedurchzwei beeidigteSchätz=
männer(Art. 41, 42), währendin den übrigenFällen der Wert durchGerichtsbeschluß
festgesetztwurde(Art. 43). Nach demKostengesetzist infolge derUbernahmeder gesamten
Rechtsgeschäftsbesteuerungin das StempelgesetzderWert nur durchGerichtsbeschlußfestzusetzen
(Art. 44), währenddieVorschriftenüberdieWertermittlungim WegedesamtlichenSchätzungs=
verfahrensbeimAmtsgerichtin das Stempelgesetzübernommensind (vgl. Art. 36 St.).
Durch die Verweisungauf die Vorschriftender Zivilprozeßordnungim Art. 44 Abs. II
ist ferner klargestellt,daß für dieBeweisaufnahmeim Wertsfestsetzungsverfahren,insbesondere
für die Verpflichtung,Zeugnis abzulegen,und die Beeidigungder Zeugen und Sachver=
ständigen,die Vorschriftender Zivilprozeßordnungmaßgebendsind.

uUlBei VerweigerungderWertangabedurchdenPflichtigenundbei Bedenkengegendie
Wertangabekann der Fall eintreten,daß der Wert einesund desselbenGegenstandesfür
die Gebührenerhebungim WertfestsetzungsverfahrennachArt 44 KG. und für dieStempel=
erhebungim WertermittlungsverfahrennachArt. 36 St. festgestelltwerdenmuß. Für
das Gericht, dem die WertfestsetzungnachArt. 44 KG. obliegt, wird es sichin einem
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solchenFall in der Regel empfehlen,den Abschlußdes Wertermittlungsverfahrensnach
Art. 36 St G. abzuwarten,um dessenErgebnis bei seinerEntscheidungallenfalls berück=
sichtigenzu können.

IVDie Vorschriftenüber das Verfahrenbei ErinnerungengegendenKostenansatzin der
freiwilligenGerichtsbarkeitsind im wesentlichenunverändertaus dem Gebührengesetzüber=
nommen. Der demArt. 45 Abs. I neu angefügteSatz 2 beseitigteine Zweifelsfrage
des früherenRechtes,indemer im Verfahrenbei Erinnerungengegenden Kostenansatzbei
einemGerichtedie Vorschriftendes Art. 44 Abs. II überdie Beweisaufuahmeim Werts=
festsetzungsverfahrenals entsprechendanwendbarerklärt. Für die Beschwerdeeinlegungsind
in den Art. 49, 50 gegenüberdem früherenRechteerleichterndeVorschriftengetroffen.
Darnach kann die Beschwerdeund die weitereBeschwerdeauchdurchErklärung zum Pro=
tokoll des Gerichtsschreiberseines Amtsgerichtseingelegtund auchvon derZuziehungeines
Rechtsanwaltsbei Einlegung der weiterenBeschwerdemittels Beschwerdeschriftabgesehen
werden,wenn die weitereBeschwerdevon einemNotar eingelegtwird, der in der Ange=
legenheitfür den BeschwerdeführereinenAntrag beimGericht ersterInstanz eingereichthat.

Zu Art. 56.

8. 1Die Gebührenfür die Eintragungenin das Handelsregister(Art. 56 ff.) um=
fassendie gesamteTätigkeit des Gerichts,die durcheineEintragung veranlaßtwird; daher
sind insbesonderefür die BekanntmachungderEintragungennur die erwachsendenAuslagen,
nicht aber besondereGebührenanzusetzen.Die Entgegennahmevon Einreichungenist ge=
bührenfrei,wenn sichan die EinreichungeineEintragung nicht anschließt.Dies trifft ins=
besonderezu bei der Einreichung der Beschlüsseder Generalversammlungenoder der Mit=
teilung einesWechselsim Aussichtsrate.

I1Unter die im Art. 56 Ziff. 2 aufgeführtenjuristischenPersonenfallen selbstverständ=
lich nichtdie Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien und Gesellschaftenmit
beschränkterHaftung, für welchedie Eintragungsgebührenin der Ziff. 3 besondersgeregelt
sind. Die Vorschriftbetriffthauptsächlichdie Versicherungsvereineauf Gegenseitigkeit,die
sonstim Hinblick auf § 16 desReichsgesetzesüberdie privatenVersicherungsunternehmungen
als Einzelkaufleutezu behandelnwären.

in Für die Eintragung der Herabsetzungdes GesellschaftskapitalseinerAktiengesellschaft,
einer Kommanditgesellschaftauf Aktien oder einer Gesellschaftmit beschränkterHaftung ist
die Gebühr nach Art. 56 Ziff. 3c zu berechnen.Wird das Gesellschaftskapitaleiner
AktiengesellschaftdurchZusammenlegungder Aktien herabgesetztund gleichzeitigerhöht,so
ist nebender Gebühr nachArt. 56 Ziff. Ze für die Eintragung der Kapitalsherabsetzung
auchdie Gebühr nachArt. 56 Ziff. 3b für dieEintragungderKapitalserhöhungzuerheben,
wenn die EintragungennichtaufGrund derselbenAnmeldung(ogl. Art. 58 Abs.I) erfolgen.

44
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I Für die Eintragung einerProkura sind nachArt. 56 Ziff. 4 die gleichenSätzewie
für die ersteEintragung der Firma einesEinzelkaufmannsund für die Löschungeiner
Prokura die gleichenSätze, wie für die Löschungder Firma einesEinzelkaufmannszu
erheben.Als Eintragung einerProkura gilt auchdieEintragungeinerabgeändertenProkura
(Gesamtprokurastatt einerEinzelprokuraoderumgekehrt).Beim Eintrag einer Gesamt=
prokuraist die Gebühr des Art. 56 Ziff. 4 nur einmal und nicht für jedender bestellten
Prokuristenbesondersanzusetzen;dagegenist dieGebühr, wennfür mehrereeinzelnePersonen
Einzelprokuraeingetragenwird, für jedender Prokuristenbesonderszu berechnen.

9. I1.Zur Erleichterungder GebührenberechnungnachArt. 56 Ziff. Za, b KG. dient
— die Hilfstafel I.

– IIDer Gerichtsschreiberteilt den beteiligtenRentämternam Schlusseeines jedenMonats
die Fälle, in denenwährenddes Monats nachArt. 56 KG. zu bewertendeEintragungen
in das Handelsregisterstattgefundenhaben,mit demErsuchenum Aufschlußüber die Ge=

4 werbsteuerveranlagungmit. Die Mitteilung erfolgt mittels des VerzeichnissesMuster 1,
das in zweifacherAusfertigungzu übersendenist. Das Rentamt trägt die Gewerbsteuer
oderwenn einesolchenicht zu entrichtenist, den Vermerk„steuerfrei“in die Spalten 6,
7 des Verzeichnissesein und gibt die eineAusfertigungdemGerichtsschreiberzurück,der
die Gebühr berechnet,zu Soll stelltund in den Spalten 8 und9 der ihm zurückgegebenen
Ausfertigung des Verzeichnissesvormerkt. Die beim Rentamte verbleibendeAusfertigung
des Verzeichnissesdient dort zurFesthaltungder Fälle, in denensichwegennochnicht ein=
getretenerRechtskraftderEinsteuerungÄnderungenan derStenerveranlagungergebenkönnen.
ErgebensichsolcheÄnderungen,so hat der Gerichtsschreiberdie nachzuerhebendenBeträge
im Kosten=und Stempelregisterzu Soll zu stellen; ist eineRückvergütungveranlaßt,so
hat er um derenVornahmedas Rentamt zu ersuchen,mit demer über denGebührenanfall
abrechnet.

IIIIst das GesellschaftskapitaleinerAktiengesellschaft,einerKommanditgesellschaftauf
Aktien odereiner Gesellschaftmit beschränkterHaftung nicht voll eingezahlt,so ist der Ge=
sellschaftnachArt. 56 Ziff. 3 KG. auf Verlangenzu gestatten,von den Gebührenfür die
Eintragung der Gesellschaftoder für die Eintragung einesBeschlussesüber die Erhöhung
des Gesellschaftskapitalszunächstnur denBetrag, der demeingezahltenKapital entspricht,
jedochmindestensdas Zweifacheder Sätze zu Ziff. 1 a„, und den Rest nachMaßgabe der
erfolgendenEinzahlungenzu entrichten. Die Stundung erfolgt durchdas Rentamt, mit
dem der Gerichtsschreiberüber den Gebührenanfallabrechnet.Der Gerichtsschreiberhat
daherin solchenFällen die aus demGesamtbetragedes Gesellschaftskapitalsoderder Er=
höhungsichberechnendeGebühr unverkürztzu Soll zu stellenund denGebührenbetrag,der
nachMaßgabe der Einzahlung jedenfallsgeschuldetist, einzufordern. Dieser Betrag ist
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unterHervorhebungdes Sachverhältnissesund unter Hinweis auf das Stundungsgesuchin
der Bemerkungsspaltedes Kosten=undStempelregisterszu vermerken.Der nichteingezahlte
Betrag ist demRentamt als Rückstandzu überweisen.Das Rentamt benachrichtigtdie
Gesellschaft,inwiemeitdemStundungsgesuchestattgegebenwird und trägt die Fälle, in
denenStundung gewährt wurde, zur ÜUberwachungin ein Verzeichnisein, auf Grund
dessenes sichüber die weiterenEinzahlungendurchfortlaufendeAnfragen bei den Gesell=
schaftenvergewissert.GestundeteGebührenbeträge,die bis zum Schlussedes Rechnungs=
jahrs nichteingezahltwerden,sind als Rückständezu behandeln.Ist anzunehmen,daß der
Rest des Gesellschaftskapitalsin absehbarerZeit nichteingefordertwerdenwird, so können
sie als Nachlässeabgeschriebenwerden. In diesemFalle sind sie in das Verzeichnis
Muster 2 einzustellen,das zur Prüfung, ob nicht Wiederzusollstellungim Nachholungs=
registergebotenist,alljährlichmitdemRückstandsregisterderRegierungsfinanzkammervorzulegenist.

IVDie örtlichenPrüfungsbeamten(Ziff 64) bei den RegistergerichtenhabendurchEin=
sichtder bei denBeilagen des HandelsregistersbefindlichenJahresberichteder Gesellschaften
festzustellen,ob im Laufe des BerichtsjahrsKapitalseinforderungenstattgefundenhaben,und
die betreffendenFälle in der Niederschriftzu vermerken.

ZuArt.57,58.
10. 1Wenn eineEintragung sowohl in das Handelsregisterder Hauptniederlassung

als auchin das HandelsregistereinerZweigniederlassunggeschehenmuß, ist nachArt. 57
der vorgeschriebeneGebührensatzfür die Eintragung in ein jedesRegister besonderszu
erheben,im Falle der Ziff. 3 àaund b des Art. 56 jedochfür die Eintragung in das
Handelsregisterder Zweigniederlassunghöchstensdas Zweifacheder Sätze zu 1 a. Diese
Einschränkunggilt aber nur für den Fall, daß die Hauptniederlassungin ein deutsches
Handelsregistereingetragenist.

IIWerdenauf Grund einer Anmeldungbei demselbenGerichtemehrereEintragungen
nötig, die sichauf dieselbeFirma, dieselbeProkura oderdieselbeGesellschaftbeziehen,so ist,
abgesehenvon demAusnahmefalledes Art. 58 Abs. II, nur eine Gebühr und bei Ver=
schiedenheitder Sätze die höchsteGebühr zu erheben(Art. 58 Abs. I). Dies gilt auch
für Eintragungen,die auf Grund derselben Anmeldungin dasRegisterderHauptnieder=
lassungund in das Registerder Zweigniederlassungbei demnämlichenGerichtezu machen
sind, vorausgesetzt,daß die Hauptniederlassungund dieZweigniederlassungsichin demselben
Amtsgerichtsbezirkebefinden(vgl. §§ 2, 6 derVorschriftenüber die Führung desHandels=
registersvom 24. Dezember1899 — JM l. S. 815 ff. —). Liegensiein verschiedenen
Amtsgerichtsbezirken,so ist nachArt. 58 Abs. III mit 57 dieGebühr für dieEintragung
in jedesRegistergesondertzu erheben.
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Zu Art. 82 bis 86.

11. 1Für Vormundschaftenwird nachdemBetragedes Mündelvermögenseineein=
maligeGebührbei der Beendigungund außerdemeinejährlicheGebührerhoben(Art. 82,

4 83, 86). Zur Erleichterungder Gebührenberechnungdient die anruhendeHilfstafel II.
« Maßgebend für die Berechnung der einmaligen und der jährlichenGebühr ist das reine

Mündelvermögennach Abzug der Schulden, ohne Unterschied,ob es sich um freies oder
gebundenesVermögen(z. B. Fideikommißvermögen)handelt. Die jährlicheGebühr wird
auch dann erhoben,wenndie Verwaltungund NutznießungdesVermögensdes Mündels
einemDritten zusteht(z. B. wenneinMündel heiratetund an seinemVermögenderEhe=
mann dieVerwaltungundNutzuießunghat). DagegensinddieGebührender Art. 82, 83
nichtanzusetzen,wenndemMündel beim gesetzlichenGüterstandelediglichdie Verwaltung
und Nutznießungdes VermögensseinerEhefrau zusteht. Pensionenund ähnlicheBezüge
einesMündels sind bei derBerechnungderGebührenderArt. 82, 83 außerBetrachtzulassen.

1 Die Vorschriftdes Art. 86 Abs. II, daß die Vormundschaftfür die Kostenerhebung
auchdann als beendigtgilt, wennsie an einGerichteinesanderenStaates abgegebenwird,
beziehtsich auchauf die AbgabeeinerVormundschaftan einenichtdeutscheBehörde(ogl.
§ 47 FGG.)). Für einenErlaß nachSatz 2 kommenin der Hauptsachedie Fälle in
Betracht,in denendieKostenzu der bis zur AbgabederVormundschaftentfaltetenTätigkeit
des Gerichts nicht im richtigenVerhältnisse stehen,so namentlich,wenn die Vormundschaft
schonalsbald nach ihrer Einleitung wiederabgegebenund bis dahin vom Gericht eine
besondereFürsorgetätigkeitnichtentfaltetwurde.

Zu Art. 88.

12. 1Die Gebühr des Art. 88 beträgt½0 der Sätze des S§8 Re#KG. aus dem
reinenWertedes Gegenstandes.Sie wird nur erhoben,wenndasVermögendesPfleglings
oderKindes 1000 MAbeträgtoderübersteigt.Ob derWert desGegenstandes,wegendessen
die PflegschaftoderBeistandschaftbestelltist, wenigerals 1000 M beträgtodernicht, ist
für die Erhebungder Gebührnichtentscheidend.Als bestelltgilt einePflegschaftoderBei=
standschaftnichtschondann, wennsie vomRichterangeordnet,sondernerstdann, wennder
Pfleger oderBeistandbestelltist.

u Unter denArt. 88 Abs. II fällt auchdie EntgegennahmedesVermögensverzeichnisses
nach§ 1760 Abs. I BGB. Wenn die Einreichungdes Vermögensverzeichnissesnach
§ 1640 BE. dadurchersetztwird, daß zum ProtokolldesNachlaßrichtersdasVermögen
des Kindes durchVerhandlungmit denBeteiligtenfestgestelltwird, und sichin denVor=
mundschaftsaktenselbstlediglichder Hinweis auf dieseVerhandlungenbefindet,so ist auch
hierfür die Gebühr nachArt. 88 Abs. II geschuldet.Die im § 1640 Abs. 2 BEGB.
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vorgeseheneAnordnung,daß das vom überlebendenEhegatteneinzureichendeVerzeichnisdes
Vermögensdes Kindes amtlichaufgenommenwird (ogl.auch§ 1760 Abs.1 Satz 2 BG.)
ist gebührenfrei.Betrifft die Fürsorgetätigkeitdes Vormundschaftsgerichtsnichtvermögens=
rechtlicheGegenstände,so findetbei derBestimmungdesWertesdesGegenstandesder § 10
RGKG. entsprechendeAnwendung(Art. 36 KG.). Bei Anträgen auf Erteilung der
GenehmigungzueinemRechtsgeschäftesowiebeiAnträgenaufErlassungeinerVerfügungnach
den im Art. 88 Abs. II angeführtenBestimmungendes BGB. ist auch der ablehnende
Bescheiddes VormundschaftsgerichtesnachArt. 88 gebührenpflichtig.

inArt. 88 Abs.V findetauchAnwendung,wennmehrerebayerischeVormundschafts=
gerichtetätig waren. Ob schonfrühereinVormundschaftsgerichttätig war, wird nach§ 68
der Vormundschaftsordnung(IJMBl 1900 S. 181 ff.) regelmäßigausdenVormundschafts=
aktenoderaus demRegisterderAngelegenheitenderfreiwilligenGerichtsbarkeit(IM Bl. 1900
S. 89) ersichtlichsein. Im übrigenbleibt es der Partei überlassen,die Voraussetzung
für die Gebührenbefreiungoderermäßigungnachzuweisen.

Zu Art. 89 bis 91.

13. 1BeziehtsicheinePflegschaftoderBeistandschaftder im Art. 89 bezeichnetenArt
zugleichauf vermögensrechtlicheAngelegenheitenund auf die Sorge für die Person, so ist
die Gebühr nur aus demWerte des Vermögenszu erheben.Art. 89 Abs. II Satz 2
stellt klar, daß bei der ÜberleitungeinerallgemeinenPflegschaftoderBeistandschaftin eine
Vormundschaftdie Gebührdes Art. 82 nur einmal und zwar bei der Beendigungder
Vormundschafterhobenwird.

I1In denFällen des Art. 90 ist von weitläufigenErhebungenüberdasVermögendes
Pflichtigen in der Regel abzusehen.Es genügt,denPflichtigenzu befragen,ob sein Ver=
mögen1000 beträgtoder nicht. ErscheintdemGericht die Angabe des Pflichtigen,
daß sein Vermögen1000 —Knichterreicht,glaubhaft,so ist die Befreiungzu gewähren,
andernfallsdie Gebühr anzusetzenund es demPflichtigenzu überlassen,unterErbringung
des NachweisesüberdieHöheseinesVermögensdieErstattungzu beantragen.Zu beachten
ist, daß der Gebühr von 2 bis 200 nunmehr auch die Anordnungendes Vormund=
schaftsgerichtsnachden§§ 1635—1637 B#. unterliegen(Art. 90 Abs. II), für die
nach demGebührengesetz(Art. 89 Abs. 2) eineGebührvon ½0 derSätzedes§ 8 RG#KG.
zu erhebenwar. «

mFürdenAnfallderGebührfürdieBestallungdesBomtundes,Gegenvormundesusm
(Art. 91) ist es ohneBelang, ob dieBestallungmit einerAnleitungversehenistodernicht.
Die Gebühr ist auch dann nur einmal geschuldet,wennin der Bestallungder Vormund,
Gegenvormundusw. zugleichfür mehrereMündel usw. bestelltwird.
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Zu Art. 93.
14. 1Die Erbenermittlungsgebührdes Art. 93 wird in allen Nachlaßfällenerhoben,

in deneneineErmittlung des Erben stattfindet,wobei es keinenUnterschiedbegründet,ob
dieTätigkeitdesGerichtsverhältnismäßigeinfachoderbesondersschwierigundweitläufigist.
Erstrecktsichbei der Behandlungdes NachlassesvonAusländerndie TätigkeitdesNachlaß=
gerichtsnur auf Teile des Nachlasses,z.B. nur auf das im Inlande befindlicheVermögen
oderauf denGrundbesitzim Inlande, so ist dieErbenermittlungsgebührnur nachdemWerte
des Nachlasseszu berechnen,auf den sichdas Verfahrenbezieht. Die Erbenermittlungs=
gebührwird nebendenübrigenGebührenin Nachlaß=undTeilungssachenselbständigerhoben.
Sie wird wederauf eineder übrigenGebührenin Nachlaß=undTeilungssachenangerechnet,
nochfindeteineAnrechnungdieserGebührenauf die Erbenermittlungsgebührstatt.

1Beim EintrittederfortgesetztenGütergemeinschaftfällt dieErbenermittlungsgebührnur
an, wennder verstorbeneEhegatteaußerseinemAnteil am GesamtgutenochanderesVer=
mögenhinterlassenhat oderwennnichtgemeinschaftlicheAbkömmlingedes verstorbenenEhe=
gattenvorhandensind. Im letzterenFalle zählt zum Nachlassedes EhegattenauchderTeil
des Gesamtguts,der dennichtgemeinschaftlichenAbkömmlingennach§ 1483 Abs.2 BGB.
zufällt (Art. 93 Satz 2 K.). Die Erbenermittlungsgebührist nichtgeschuldet,wenn die
Ermittlungenergeben,daß das hinterlasseneVermögendesEhegattenseinemganzenBetrage
nachin die fortgesetzteGütergemeinschaftfällt, und mit Rücksichthierauf nach§ 45 der
Nachlaßordnungvom 20. März 1903 eineweitereErmittlung nachdenErben nicht an=
gestelltwird.

Zu Art. 94.
15. 1Die Gebühr für dieVermittlungderAuseinandersetzungeinesNachlassesoderdes

GesamtgutseinerehelichenoderfortgesetztenGütergemeinschaftbetrugnach demGebühren=
gesetze(Art. 94, 95, 168)3/10,im Falle der BeteiligungMinderjähriger3/40derSätze des
§ des R#K G., wenndie VermittlungdurchdasNachlaßgerichterfolgte,und½00derSätze
des § 8, wenndie VermittlungdurchdenNotar erfolgte. Nunmehr unterliegtdie Ver=
mittlung,gleichvielob sie durchdas Gericht oder den Notar erfolgt,dem Stempel der
Tarifstelle9 StG. Neben diesemStempel wird im Falle der Vermittlung durchdas
NachlaßgerichteineGebührvon½1der Sätze des § 8 des RösrG. erhoben,währenddie
VermittlungdurchdenNotar staatsgebührenfreiist (Art. 94 Abs.I, 143 Abs.I).

IIDie Gebührfür das gerichtlicheVermittlungsverfahrenwird nachArt. 94 Abs.IV auch
dann nichterhoben,wenndieAuseinandersetzunginnerhalbderFrist nichtin denFormendes
Vermittlungsverfahrens(Art. 86 ff. FG#G)),sonderndurchBeurkundungeinesErbteilungs=
vertragserfolgt. Die Gebührdes Art. 9t4 Abs.IV Satz 2 fällt nur an,wennvomNachlaß=
gerichtVerhandlungengepflogenwurden,die dieVermittlung derAuseinandersetzungdes Nach=
lassesbezielten.Sie ist demnachnichtzu erheben,wenndasNachlaßgerichtlediglichdie Erben
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ermitteltundsodannaufAntragderBeteiligtendieSachezurVermittlungderAuseinandersetzung
demNotar überwiesenhat. Hat dagegendasNachlaßgerichtaußerderErmittlungderErbennoch
Handlungenvorgenommen,diedieFeststellungdesNachlassesbezweckten,und ersthieraufdie
SachedemNotarüberwiesen,so ist beimVorhandenseinderübrigenVoraussetzungendieGebühr
geschuldet.Hierbei wird jedochvorausgesetzt,daß das Gerichtdie auf die Feststellungdes
NachlassesabzielendenHandlungenin seinerEigenschaftals Nachlaßgerichtund nichtetwa
als Vormundschaftsgerichtvorgenommenhat. Sind Minderjährigeodersonstin derGeschäfts=
fähigkeitbeschränktePersonenbeteiligt,so ist es in der Regel zweckmäßig,schonbei der
Erbenermittlungmit denBeteiligtendie Grundlagenfür die künftigeNachlaßauseinander=
setzungzu besprechenund die Bedingungenfestzustellen,unter denendie Auseinandersetzung
die Genehmigungdes Gerichtsfinden wird. Auchdie Verzeichnungdes Vermögenseines
vomErblasserhinterlassenenehelichenKindes(§§ 1640, 1686 BE.) odereinesbei der
AuseinandersetzungbeteiligtenMündels(§ 1802 BGB.) geschiehtin derRegel im unmittel=
barenAnschlußan die Erbenermittlung(vgl.§ 48 derNachlaßordnungvom20. März 1903)
und setztdie Feststellungdes Nachlassesvoraus. In Fällen dieserArt führt der Richter
die Verhandlungennichtals Nachlaßrichter,sondernals Vormundschaftsrichter.

InlZur Sicherstellungder Gerichtsgebührhat der Gerichtsschreiberam 1. Januar und
1. Juli jedesJahres aufGrund desNachlaßverzeichnissesdieNachlaßsachenzusammenzustellen,
in denenseit der Überweisungan denNotar mehrals ein Jahr oder,soferndieFrist ver=
längertwordenist, die festgesetzteFrist verstrichenist, ohnedaßdieNachlaßaktenvomNotare
zurückgelangtsind. Diese Zusammenstellungist demNotare zur etwaigenErinnerungund,
sofernAnlaß besteht,dieFrist vonAmts wegenzuverlängern,zurAntragstellungmitzuteilen.
Nachdemder Richterdie in letztererHinsichtetwa veranlaßtenVerfügungengetroffenhat,
ist die Gebührdurchden Gerichtsschreiberin den zutreffendenFällen zu Soll zu stellen.
Nach Rückkunftder Nachlaßaktenvom Notare hat der Gerichtsschreiberzu prüfen, ob die
Gebühr desArt. 94 Abs.IV geschuldetist, und gegebenenfallsdieGebührzuSoll zustellen.

Zu Art. 103, 104, 111.
16. 1Darüber,obdieGebührfür eineNachlaß=oderGesamtgutsverwaltungnachArt. 103

Abs.I Satz 2 zu bemessenist, entscheidetdas Gericht. Dieseshat auchdenanzusetzenden
Betragzu bestimmen(Art.185).

1 Die Gebührfür dieEntgegennahmeder im Art. 104 bezeichnetenErklärungen,Anmel=
dungenundAnzeigenist im Gegensatzzu demfrüherenRechtenichtmehrzu erheben,wenn
dieErklärungenusw.imErbenermittlungsverfahrenabgegebenwerden(Art 104 Satz2,Art. 93).
An Stelle der GebührnachArt. 104 Abs.3 GG. für denVerzichteinesAbkömmlingsauf
seinenAnteil an der fortgesetztenGütergemeinschaftistderStempelnachTarifstelle2 B Abs.II
StG. zu erheben.

45
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mIArt. 111 gibt in denAbsätzenI und III den Inhalt des Art. 111 Abs. 1 G.
lediglich in andererFassung wieder. Für den Gebührenanfall ist es ohneBelang, ob die
Verfügungvon Todes wegenin Bayern oderaußerhalbBayerns errichtetist. Wenn die
Verfügungnur einzelneNachlaßgegenständebetrifft, so werdennur die auf diesenruhenden
Schuldenabgezogen.

ZuArt.118bis120.
17. 1NachArt. 118 Abs.1 mit 3 G. kambei der Entgegennahmeder Auflassung

durchdasGrundbuchamt,wennnichteineUrkundevorlag,diemitderGebührdesArt. 146 G.
zu bewertenwar, außerder EintragungsgebührdesArt. 116 dieGebührdesArt. 146 und
nebendieserjeneGebührzum Ansatze,die für die AufnahmederAuflassungsurkundedurch
einenbayerischenNotar an diesenzu entrichtengewesenwäre. Eine entsprechendeVorschrift
war im Art. 119 G. für die Eintragung von Hypotheken,Grund=und Rentenschulden,
für die EintragungderÜbertragungoderBelastungvonHypothekenusw. und derBestellung
von Dienstbarkeiten,Vorkaufsrechtenund Reallastengetroffen. Der Inhalt dieserbeiden
Vorschriftenist teilweisein das Kostengesetz,teilweisein das Stempelgesetzübergegangen.
Nach demKostengesetz(Art. 118, 119) ist in Fällen der bezeichnetenArt außer der all=
gemeinenEintragungsgebührdes Art. 116 lediglichjeneGebühr zu erheben,die für die
Beurkundungdes der EintragungzugrundeliegendenRechtsgeschäftsoderder Eintragungs=
bewilligung durch einen bayerischenNotar an diesen zu entrichten wäre. Daneben sind
anStelle der früherenverhältnismäßigenAuflassungs=,Hypothekbestellungsgebührenusw. die
StempelnachdenTarifstellen8 Abs.I mit III, 24 Abs.VII, VIII, 2 A Abs.II, 3 Abs.IV,
13 Abs.II und 14 Abs.II St G. zu entrichten.Die denArt. 118 Abs.4, 5, 118a, 121
und126 GG. entsprechendenVorschriftensind in dasStempelgesetzübernommen(val.Art. 20
Abs.I, Tarifstelle22 Abs.III, 24 Abs.II, 43 St.).

Art. 119 weichtvon demfrüherenRechteweiterinsofernab, als die Vorschrift des
Abs.Ib auch auf die AufhebungeinerHypothekusw. (§§ 1183, 1192, 1199 BE.)
erstrecktist und nachAbs.II Satz 3 eineGebührenerleichterungfür die Eintragung von
Vormerkungenfür Baunnternehmernach§ 648 BEB einzutretenhat.

IIIZu beachtenist, daß auf die Erhebungder GebührennachArt. 119 die Vorschriften
desArt. 117 Abs.1Ibis III anzuwendensind.

Zu Art. 143 bis 146.

18. 1Die Vermittlung von Nachlaß=und Gesamtgutsauseinandersetzungendurchden
Notar ist nachArt. 143 Abs.I mit Rücksichtauf den nachTarisstelle9 Abs.III St.
geschuldetenStempel gebührenfrei(vgl.Ziff. 14 Abs.III). Auch bareAuslagenwerdenin

Google



Nr. 32. 169

diesemVerfahren für die Staatskassenicht erhoben,weil die Auslagender Notar selbst
bestreitet,der sie von denParteienersetzterhält. Die Erhebungder AuslagendesNotars
bestimmtsichnachder Notariatsgebührenordnung.

I Nach Art. 145 Abs.I unterliegtauchdieÜbernahmenichtvor einemNotar errichteter
Erbverträge zur amtlichenVerwahrungderGebührvon 3 ——. Die Zurücknahmeeiner
Verfügung von Todes wegenaus der amtlichenVerwahrung ist gebührenfrei,wenn gleich=
zeitigeinneuesTestamentoderein neuerErbvertragvor demNotar errichtetwird (Art.146
Abs.II Satz 2).

in!Wenn bei der Eröffnung von Verfügungenvon Todes wegendurchdenNotar die
BeteiligtennichterscheinenoderdenWert desNachlassesnichtangebenoderder Notar die
Angaben als dem wahrenWerte nichtentsprechenderachtet,so hat er demNachlaßgericht
bei der Übersendungder Akten (§ 229 der Geschäftsordnungfür die Notariate) hiervon
Mitteilung zu machen. Das Nachlaßgerichthat sodann für die Festsetzungdes Wertes
Sorge zu tragen(vgl.Art. 44 KBG.)und denGerichtsschreiberzur SollstellungderGebühr
zu veranlassen.

Zu Art. 152 bis 157.

19. 1Gegensrüherist einegrundsätzlicheÄnderunginsoferneingetreten,als dieGebühren
für bestimmteZeugnisseund Scheine, die vorwiegendStempelcharaktertrugen, wie die
Gebührenfür Zeugnisseder Amtsärzteund Pfarrämter, für Prüfungszeugnisse(Art. 209
Ziff. 2, 3, Art. 214 G.) und für die in denArt. 216, 217 bezeichnetenDiplome und
Approbationsscheinesowie für Jagdkartenund Jagdwaffenscheine(Art. 218), ferner die
Gebühren für die im Art. 219 bezeichnetenKonzessionenund Genehmigungensowiedie
besonderenAbgabennachArt. 220 mit Ausnahme jener unter Abs. 2 Ziff. 5 daselbst
in das Stempelgesetz(vgl.die Tarifstellen44, 33, 15, 7, 26, 19) verwiesensind. Im
übrigen hat der Kreis der gebührenpflichtigenGegenständeeinewesentlicheÄnderungnicht
erfahren.

1 Der Gebührenpflichtunterliegen, wie früher, außer den im Gesetzebesondersaufge=
führten Gegenständenalle auf demGebietederVerwaltungund derVerwaltungsrechtspflege
vorkommendenProtokolle,Beschlüsse,Verfügungen,Bescheide,ZeugnisseundBeglaubigungen,
soweit sich nicht aus denBefreiungsvorschriftenim Art. 3 und im Art. 180 Ausnahmen
ergeben. VoraussetzungderGebührenpflichtist jedoch,daß die angeführtenAmtshandlungen
von einer der in denArt 153, 154 bezeichnetenBehördenoderStellen odervon einer
Behörde oderStelle ausgehen,die diesendurchBestimmungder Staatsregierunggemäß
Art. 155 gleichgestelltist. Unter Art. 154 fallen auchdieBerufungskommissionen,die als
Mittelstellen gelten(§ 94 Abs. I der Vollz.=Bekm.zum EbStG. v. 28. Mai 1911), und
die beimStaatsministeriumder Finanzen gebildeteOberberufungskommission,fur deren
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Bescheidedie Gebührennach den für die Ministerien geltendenSätzen erhobenwerden
(§ 11 der Verordnungvom 31. Dez. 1911 — GVl. 1912 S. 1.—). Bei anderen
staatlichenStellen oderBehördenwerdendie in denArt. 152 ff. bestimmtenGebührennicht
erhoben.Die Befugnis der einemBezirksamtunterstehendenGemeindebehördenzurGebühren=
erhebungist im Art. 174 gesondertgeregelt.

Die Gebührfür Protokollebeträgt1 &¾für jedeangefangeneStunde der Geschäfts=
dauer und wird auchfür alle Verhandlungenerhoben,für die keinebesondereGebühr be=
stimmtist, insbesonderefür AufzeichnungenüberamtlicheUntersuchungenoderBesichtigungen
(Art. 153 Abs.1 Ziff. 1, Art. 157). Um dembewertendenBeamtendenAnsatzderGebühr
zu ermöglichen,ist in demProtokoll oder in der über die Verhandlungaufgenommenen
Aktenvormerkungdie Zeitdauerdes Geschäftsoder der Verhandlungeinschließlichder Zeit
für die Niederschriftoderdie VormerkungnachStunden anzugeben.

Zu Art. 166.

20. Die Gebührdes Art. 166 für die EntgegennahmederAnzeigeüberdenBeginn
des Kleinhandelsmit Bier ist an dieStelle der früherenbesonderenAbgabenachArt. 220
Abs.2 Ziff. 5GG. getreten. Ist die Anzeigebei einemunmittelbarenStadtmagistratezu
erstatten,so fließt die Gebührnicht, wie nachArt. 220 Abs.1 letzterSatz G., in die
Staatskasse,sondernin die Gemeindekasse(Art. 175).

Zu Art. 167.

21. In den Fällen des § 21 des Reichs=und Staatsangehörigkeitsgesetzesvom
22. Juli 1913 sinddie Urkundenüberdie Entlassungaus der Staatsangehörigkeitkosten=
frei zu erteilen(§ 38 Abs.1 Satz 2 a. a.O.). Das gleichegilt für Urkundenüber die
Aufnahme und die nach§ 14 des Reichs=und Staatsangehörigkeitsgesetzesder Aufnahme
gleichstehendeAnstellungeinesDeutschenin einemBundesstaatesowiefür Urkundenüber
die EinbürgerungoderAnstellungvon Ausländern, wenn die Einbürgerungauf Antrag
gewährtwerdenmuß (§ 38 Abs.1 Satz 1 a. a.O.).

ZuArt.174,175.
22. 1Vgl. § 12 der Verordnungvom 28. Dez. 1914 (GVBl. S. 677). Die den

mittelbarenGemeindebehördenauf Grund sonstigerBestimmungendes Kostengesetzes(vgl.
Art. 160, 161) oderauf Grund andererGesetze,insbesondereder Gemeindeordnungenund
des Reichspersonenstandsgesetzesvom 6. Febr. 1875 zustehendenGebührenwerdendurchdie
Vorschriftdes Art. 174 nichtberührt.
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Die Gebührenfür gemeindlicheAmtshandlungenfließenauchdann in die Gemeinde=
kasse,wenn die Amtshandlungenin einembei einer staatlichenVerwaltungsbehördean=
hängigenVerfahrenvorgenommenwerden,z.B. im Falle derVernehmungeinesBeteiligten
zumProtokolleeinerGemeindebehördein einerVerwaltungsrechtssache.Werdenin einemsolchen
Falle dieKostennichtsofortmit derVornahmederAmtshandlung,sonderngemäßArt. 177
Abf. II erstnachrechtskräftigerErledigungderSachefällig, so hatderBeamte,demderAnsatz
der Kostender erstenInstanz obliegt,die Gemeindebehördevom Eintritte der Fälligkeit zu
verständigen.

Zu Art. 181, 182.

23. 1Im Art. 181 Abs. 1 Satz 2 ist neu bestimmt,daß im Falle der Gebühren=
niederschlagungund in den sonstigenFällen, in denenauf Grund des Art. 181 Abs. 1
Gebühren außerAnsatz gelassenwerden,auchSchreibgebührenund Postgebührennichtzu
erhebensind. Hierdurchist für dieGebührenniederschlagungin Verwaltungssachendie gleiche
Regelunggetroffenwie im Art. 40 für das Gebiet der freiwilligenGerichtsbarkeit(val.
Ziff. 6 Abs. IV).

11Die Gebühr des Art. 182 ist nach der nunmehrigenFassungder Vorschrift(ogl.
Art. 236 G.) ebensowie die Gebührdes § 47 Abs. 2 Satz 1 Rs G. und dieGe=
bühr des Art. 52 KG. einereineFrivolitätsgebühr.

ZuArt.185.
24. 1Der Ansatz der Gebührenobliegt den mit der Behandlungdes Kostenwesens

betrautenBeamten (vogl.§§ 2 bis 6 der Verordnungvom 28. Dezember1914 —
GBBl. S. 677 —). Wenn das Gesetzfür denAnsatzder Gebühr einenSpielraum
(Gebührenrahmen)läßt (vgl.Art. 69, 71 Abs. II, 90, 97, 103, 105, 108, 113, 123
Abs. III, 124 Abs. II, 140, 153, 163 Abs. II, 166, 167 Abs. II, 169, 170, 172
Abs. V), hat das Gericht oder die Behördeden anzusetzendenBetrag nachMaßgabedes
Art. 185 zu bestimmen.Die Entscheidungdes Gerichts oder der Behördeist in den
kostenpflichtigenBeschlußmitaufzunehmenoder demBeschlußoder der Beurkundung(dem
Zeugnisse,demAuszuge,der Abschriftusw.)am Rande beizusetzen(§ 14 der Verordnung
vom 28. Dezember1914 — GVhl. S. 677 —). Hat das Gerichtoderdie Behörde

die Festsetzungunterlassen,so hat der Gerichtsschreiberoder der mit der Behandlung des
KostenwesensbetrauteBeamte die Festsetzungdurchdas Gericht oderdie Behördeherbei=
zuführen. Das gleichegilt wenn nachLagedes Falles die Festsetzungeinerhöherenals
der regelmäßigenGebühr(Art. 103 Abs. I Satz 2, 123 Abs. III, 124 Abs. II) oder
die GewährungeinerGebührenermäßigung(Art. 69 Abs. II, 123 Abs. II, 153 Abs.II,
163 Abs. II, 167 Abs. II, 169 Abs. II, 181 Abs. II) in Frage kommt.
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II.Bei GegenständenvonuntergeordneterBedeutungkann,wenndieSachbehandlungvon
geringemUmfangist und keineSchwierigkeitenbietet,von der Mindestgebührausgegangen
werden. Mit der Steigerungdes Umfanges,der Schwierigkeitund der Bedeutungeiner
Sache ist auchdie Gebührentsprechendhöherbis zumHöchstbetragezu bemessen.Bei dem
Ansatzeder nachUmfang, SchwierigkeitundBedeutung der Sache an sichgerechtfertigten
Gebühr kann weiter die Leistungsfähigkeitdes Pflichtigen billig berücksichtigtwerden. Be=
sondersgünstigeVerhältnissedesPflichtigensollenaberzu einemsonstnichtgerechtfertigten
höherenGebührenansatzenicht führen.

m!Die AnwendunghöhererGebührensätzewird insbesonderebei Verwaltungsstreit=
sachengebotensein. Hier handelt es sich in der Regel um wichtigereund schwierigere
Gegenstände,bei denen eine eingehendeund umständlicheSachbehandlungerforderlichund
auchdie Abfassungdes Bescheidsnichteinfachist. Da dasKostengesetzschonfür dieEr=
richtungeinesProtokollseineGebührvon mindestens1.—Xfestsetzt,wird in Verwaltungs=
streitsachender der BehördeerwachsendeArbeitsaufwandallein schonmeist einenhöheren
Gebührenansatzrechtfertigen.

IVHöhereGebührensätzewerdenvielfachauchanzuwendenseinbei wichtigerenGenehmi=
gungenund Erlaubniserteilungen,für die nichtein Stempel nachTarifstelle19 StG. zu
erhebenist. Hierher gehöreninsbesonderedie Genehmigungen von Anlagen nach
§16 REO., bei denenmeisteine umfangreicheund eingehendeSachbehandlungerforderlich
und nicht seltenauch der Gegenstandder Genehmigungvon hohemWerte und erheblicher
Bedeutungist. Ahnlichwie beiderGenehmigungvonAnlagennach§ 16 RGO. liegt die
Sachebei der Genehmigungund Festsetzungvon Baulinien, soferndieseauf Antrag Pri=
vaterund vorwiegendin derenInteresseerfolgt. Bei der Genehmigungvon Baugesuchen
ist für die Höheder GeFbührnebendemMaße der von der Behördezu leistendenArbeit
im wesentlichendie Bedeutung des Bauwerkes entscheidend.Für die Beurteilung der Be=
deutungeinesBauwerkeswird regelmäßigdie HöhederBaukosteneinegeeigneteHandhabe
bieten. Ahnlich wie bei der Genehmigungvon Baugesuchenwird bei der Genehmigung
zur Anlage von Dampfkesseln zu verfahrensein.

VDie Gebührenfür die Erteilung von Dispensen von denVorschriftenderBau=
ordnungenodervon sonstigenpolizeilichenVorschristenwerdenverschiedenzu bemessensein,
je nachdemes sich nur um die Ausgleichung von Härten und Unbilligkeiten, die in den
bestehendenpolizeilichenVorschriften(derBaulinienfestsetzungu. dgl.) ihrenGrund haben,oder
um wertvolleDispensenhandelt,durchdie die vorteilhaftereAusnützungeinesGrundstücks,
die ErsparungbedeutenderKostenu. dgl. bezwecktwird.

VIDie Gebühr für die Entgegennahmeder Anzeigedes Kleinhandelsmit Bier ist im
wesentlichennachder Bedeutungdes von demAnzeigendenbetriebenenGeschäfts,die Ge=
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bühr für dieEntgegennahmederAnzeigenach§ 115 Abs.1 desRG. überdieprivaten
VersicherungsunternehmungennachdemUmfangedes Geschäftsbetriebszu bemessen,dendie
Gesellschaftin Bayern entfaltet.

VIIFällt nebender Beschlußgebühr(Art. 153 Abs. I Ziff. 3 KG.) ein Stempel an
(ogl. Tarifstelle19 StG., Art. 197 KG.), so ist die Beschlußgebühr lediglich nach
dem Maße der der Behörde erwachsenen Arbeit festzusetzen, währenddie Be=
deutung des Gegenstandes für denPflichtigenbei der Bemessung des Stempels
zu berücksichtigen ist.

C. Ubergangsvorschriften.

25. 1Das Kostengesetzist am 1. Januar 1915 in Kraft getreten. Von denVor=
schriftendesGebührengesetzesbleibenindessengemäßArt. 2 desGesetzesvom21. August1914
über Änderungenim Gebührenwesenin Geltung der Art. 240 Abs.2 hinsichtlichder Ge=
bührenfür Hoftitel (ogl. K. Verordnungenvom 23. Februar 1912 — GVl. S. 59 —
und vom 20. Januar 1915 — GWBl. S. 13 —), der Art. 241, die Art. 289 und291
Abs. 3 hinsichtlichder nach demReichsgerichtskostengesetzezu erhebendenKostenund hin=
sichtlichder Geldstrafenmit der Maßgabe, daß die Beitreibungder GeldstrafendurchK.
Verordnungan Stelle der RentämterauchanderenBehördenoder Beamtenübertragen
werdenkann,endlichdie Art. 303 bis 311 und 314.

Für die vor dem 1. Januar 1915 eingetretenenErbfälle bleibenin Nachlaß=und
Teilungssachendie Bestimmungendes Gebührengesetzesmit Ausnahmeder Art. 94, 95,
des Art. 96 Abs.5, des Art. 99 Abs.2, desArt. 101 Abs. 2, des Art. 104 Abs. 2, 3
und des Art. 168 maßgebend(Art. 3 Abs.II des Gesetzesvom 21. August1914 über
Änderungenim Gebührenwesen).Die Vorschriftendes Kostengesetzesüber die Gebühren
in Nachlaß=und Teilungssachenkommenhiernachin denvor dem1. Januar 1915 ein=
getretenenErbfällen nur bei der Vermittlung von Nachlaß- oderGesamtgutsauseinander=
setzungenzur Anwendung.Verzichtetin einemsolchenErbfalle nachdem1. Januar 1915
ein anteilsberechtigerAbkömmlinggemäß§ 1491 Abs. 1 BGB. auf seinenAnteil an der
fortgesetztenGütergemeinschaft,so wird der Stempel nachTarifstelle2B und gegebenenfalls
die StempelersatzaPbgabenachArt. 20 Abs.1 StG. erhoben. In allen übrigenBeziehungen
bleibenfür die erwähntenErbfälle die Vorschriftendes Gebührengesetzesmit der Maßgabe
in Kraft, daß die Anrechnungennach Art. 96 Abs. 5, 99 Abs. 2, 101 Abs.2 und
104 Abs. 2 diesesGesetzesentfallen. Eine Folge der grundsätzlichenBeibehaltungdes
früherenRechtesist, daß die Erbenermittlungsgebührin diesenFällen nichterhobenwird.
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II VorschriftenüberdieErhebungundVerrechnungderKostenunddiePrüfungdes
Kostenwesens.

A. Das Kostenwesenbei denVotaren, Gerichten,HezirksämternundRentämternmit Ausnahme
des gerichtlichenStraf kostenwesens.

a) Allgemeine Vorschriften.

26. 1Die Fälligkeit derGebührenundAuslagenin bürgerlichenRechtsstreitigkeiten
und Konkurssachenund der Gebührenin der freiwilligenGerichtsbarkeittritt regelmäßig
erst ein, wenn das Verfahren oderdie Instanz durchunbedingteEntscheidung
über die Kosten, durchVergleich oderZurücknahme oder anderweitige Er=
ledigung beendet ist (§ 93 Re#KG., Art. 7, 21, 36 KG.). Der Eintritt der
Rechtskraftder Entscheidungist zur Sollstellungnur dann erforderlich,wenneinePartei
zum Armenrechtezugelassenund der Gegnerin Kostenverurteiltist, von derenBerichtigung
er oderdie armePartei gemäß§ 115, 120 R.3PO einstweilenbefreitwar (§ 123 N.3O.).
Die Auslagen in der freiwilligen GerichtsbarkeitwerdengemäßArt. 54 KG. mit der
Entstehungfällig.

I11Im LaufedesVerfahrenssinddieKostenzu Soll zu stellen:
1. in bürgerlichenRechtsstreitigkeitennach§ 94 Nr. 1 RGKGvon JDahrzuJahr,
2. im Konkursverfahrennach§ 95 Re#bG.,
3. in der Zwangsversteigerungund der ZwangsverwaltungnachArt. 15 KG.,
4. in Familienfideikommißsachen,VormundschaftssachensowieNachlaß=undTeilungs=

sachennachArt. 81, 86, 102, 103 KG.
27. 1Schuldnerder Gebührenund Auslagenbei denGerichtenist, wem durch ge=

richtlicheEntscheidung die Kostendes Verfahrensauferlegt sind, oderwer sie durch
einevor demGericht abgegebeneoder diesemmitgeteilteErklärung, z. B. in einem
gerichtlichenVergleichübernommen hat. In Ermanglungeines anderenSchuldners,
namentlichin denFällen des § 94 Nr. 1 Re#r#sG., ist SchuldnerderGebührenundAus=
lagen,wer das Verfahrender Instanz beantragt hat (§886, 89 ReK.).

IIDie Verpflichtungdes Antragstellers zur Zahlung der vorzuschießenden Be=
trägebleibt auchdann bestehen,wenndieKostendesVerfahrenseinemanderenauferlegt
odervon einemanderenübernommen sind(§ 90 Re#KG.). Ist demnachin einemRechts=
streiteder Kläger mit der Entrichtungdes Gebührenvorschussesnach§ 81 ReKG. im
Rückstandegeblieben,so ist er als Schuldner zur Zahlung des vorzuschießendenBetrags
auchdaun verpflichtet,wenn der Beklagtein sämtlicheKostendes Rechtsstreitsverurteilt
wird und damit demStaate für die BezahlungjenesBetrags als zweiter Schuldner
zu geltenhat. "
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ul Sind die entstandenen Kosten von der einen oder anderenPartei durchÜber—
einkunft beiderParteien (Vergleich)übernommenworden(8 86 RGKG.), so haftetjede
Partei wenigstensfür die Hälfte. DieseHaftung darf jedocherst in Anspruchge—
nommenwerden,wenneineZwangsvollstreckungin das beweglicheVermögender Partei,
dieden Betrag durchdie Übereinkunftzur Zahlung übernommenhat, erfolglos geblieben
ist (§88 RE#KG.). Im Kosten=und Stempelregisterist daherin solchenFällen zunächst
die letzterePartei als Schuldnervorzutragen.Bei derÜberweisungdes geschuldetenBetrags
an das Rentamtzur Beitreibungist auf die Haftung der anderenPartei unter Angabe
des von dieserzu zahlendenBetrags in der Bemerkungsspaltedes Registershinzuweisen.

28. 1In denAngelegenheitenderVerwaltungund derVerwaltungsrechtspflegewerden
die Gebührenmit der Vornahmeder gebührenpflichtigenAmtshandlung,die Auslagen mit
ihrer Entstehungfällig, jedochbleibt in Verwaltungsstreitsachenund bei derErteilungeiner
Konzession,GenehmigungoderErlaubnis die Erhebungder Gebührenund Auslagen bis
zur rechtskräftigenErledigungder Sacheausgesetzt(Art. 177 K.).

u Schuldnerder Gebührenund Auslagenist in VerwaltungsstreitsachenderStreitstelil
dem durchEntscheidungder Behördedie Kostenauferlegtsind, bei derErteilung einerKon=
zession,GenehmigungoderErlaubnis derjenige,der die Konzession,GenehmigungoderEr=
laubnis erhaltenhat, in denübrigenFällen derjenige,der die Amtshandlungveranlaßt
oderin dessenInteressedieBehördedieAmtshandlungvorgenommenhat(Art. 176 Abs.1 KG).
In Verwaltungsstreitsachenund bei der Erteilung einer Konzession,Genehmigungoder
Erlaubnis haftetfür die Gebührenund Auslagender Antragsteller,wenn diesevon dem
in ersterLinie Kostenpflichtigennichtbeigebrachtwerdenkönnen(Art. 176 Abs.III K.).

29. 1Die Erhebungvon Vorschüssenbemißt sich nachdeneinschlägigengesetzlichen
Bestimmungen(vogl.§§ 81 ff. RarKG., Art. 14, 36, 178 KG.). Die Vorschüssesind
einzufordern,sobalddie Voraussetzungenfür ihre Entrichtungeingetretensind.

II Der Gebührenvorschußbeträgtsoviel,wie die höchsteGebühr, die für einenAkt der
Instanz zum Ansatzekommenkann (8 81 Abs. 1 Satz 2 Rös G.). Die Sollstellungder
Gebührenvorschüssehat sofortnachder Fälligkeit zu erfolgen,ohnedaß es einerAnordnung
des Gerichtsbedarf. In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,die in ersterInstanz bei einem
Landgericht oder Amtsgericht anhängig werden, ist der Gebührenvorschuß,wenn nicht die
Besorgnis des Verlustesbesteht,erst nachder kontradiktorischenVerhandlungoder wenn
beide Teile im Termin zur mündlichenVerhandlungnicht erscheinen,zu Soll zu stellen
und zu erheben.Bei Anträgenauf VornahmeeinzelnerAmtshandlungen,mit derenVoll=
ziehungdas Verfahrenüberhauptodervorläufigbeendigtist, insbesonderein jenenFällen,
für die in denGesetzennur eineGebühr für die „Entscheidung, einschließlich2°° voran=
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gegangenenBerfahrens“vorgesehenist, bedarf es im allgemeinender Einforderungvon
Gebührenvorschüssennicht. Mit demGebührenvorschußist zugleichder Pauschsatz(§80b
RGK zu Soll zu stellenund einzuheben.

mFür die Einforderungvon Vorschüssenzur Deckungvon Barauslagen nach
§ 84 Re#KG. und Art. 14, 178 K. ist die Anordnungdes Gerichts oderder Behörde
maßgebend.Die im § 90 Re#KG. begründeteVerpflichtungdesAntragstellerszurZahlung
dervorzuschießendenBeträgewird hierdurchnicht berührt. Die Gerichtsschreiberund die
mit der Behandlungdes Kostenwesensbei den Bezirksämtern(exponiertenBezirksamts=
assessoren)betrautenBeamtenhabendie Einforderungder Auslagenvorschüssebei dem Ge=

richt oderderBehörderechtzeitiganzuregen.
30. 1Bei der Berechnungder Gebührenund Gebührenvorschüssehat der Gerichts=

schreiber,wenneinegerichtlicheWertsfestsetzungvorliegt (ogl. §§ 15, 16 R#rfG., Art. 44
KG.), diesezu Grunde zu legen.

Bei nicht vermögensrechtlichenGegenständenund bei Gegenständenvermögensrechtlicher
Natur, derenWert sichnicht ohneweiteresziffermäßigberechnenläßt, hat er, wenn eine
gerichtlicheWertsfestsetzungnichtvorliegt,dieseherbeizuführen.

31. 1Die Gebühren,Geldstrafen,rückzuersetzendenAuslagenund durchlaufendenGelder
einschließlichder Gebührenvorschüssesind sofort nach ihrer Fälligkeit, im Kosten=und
Stempelregisterzu Soll zu stellen.

I Die zu Soll gestelltenBeträgesind auf denAktenstückenundUrkunden(Urschriften,
Ausfertigungen)und, soweitKostenverzeichnissezu führensind, in diesenunter Beifügung
der Nummerdes Kosten=und Stempelregisterszu vermerken.In dengerichtlichenMahn=
und Sühneregisternund den grundbuchamtlichenTagebücherngenügtder Hinweis auf die
Nummer des Kosten=und Stempelregisters;dieseist auch deneinernotariellenUrkunde
beigesetztengrundbuchamtlichenEintragungsbestätigungen(ogl. § 55 der Dienstanweisung
für die Grundbuchämterr. d.Rh., JIMBl. 1905 S. 63) beizufügen.

32. 1Die Kosten=und Stempelregistersind für jedenMonat, bei den Rentämtern
für jedes Vierteljahr neu anzulegen und monatlich abzuschließen. Bei den Rentämtern
sind außerdemam Schlussedes Vierteljahresdie drei Monatsabschlüssezusammenzustellen.

IIBei der Führung der Kosten=und Stempelregistersowie der übrigenRegister,Ver=
zeichnisseusw. sinddie denFormularenvorgedrucktenVorschriftenzu beachten.

33. 1Die Einhebungder angefallenenSollbeträgeund die Wegrechnungder ein=
gegangenendurchlaufendenGelder obliegtdenBehördenund Beamten,die denAnsatzund
die Sollstellungvorzunehmenhaben. Die Gerichtsschreiberund die mit der Behandlung
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desKostenwesensbei denBezirksämtern(exponiertenBezirksamtsassessoren)betrautenBeamten
habendie zu Soll gestelltenBeträge denZahlungspflichtigenohneVerzug mit dem Bei=
fügenbekanntzugeben,daß dieKostenschuld,wenndieZahlungnichtbis zu einembestimmten
Tage vor der Abrechnungmit demRentamterfolgt,diesemzur zwangsweisenBeitreibung
überwiesenwird. Das Gleichegilt für dieNotare. Diese sind jedochermächtigt,für die
Beteiligtendie Kostenvorzuschießen,wenndiesenicht bis zu dem bestimmtenTage ein=
gezahltwerden. Sie habendie BeteiligtenschonbeiderBestimmungdesZahlungstermines
hierauf aufmerksamzu machen,von der VorschießungihnenKenntnis zu gebenund un=
verzüglichnachArt. 50 des Not.=Ges.die Festsetzungund Beitreibungder vorgeschossenen
Beträge zu veranlassen.Die Anforderungder Kostenhabendie Notare tunlichstmit der
Anforderungihrer Gebührenund Auslagenzu verbinden.

1 Die Kosten sind tunlichstgelegentlichder Anwesenheitder Pflichtigenbeim Gericht
oder bei der Behörde anzufordernund zu erheben.Erfolgt die Zahlungsaufforderung
schriftlich,so sind hierzuKostenrechnungenzu verwenden,worin die Nummer des Kosten=
und Stempelregisters,bei Gerichtskostenaußerdemdas Aktenzeichenzu vermerkenund kurz
ersichtlichzu machenist, wofür der angeforderteBetrag geschuldetist und wie er sichbe=
rechnet. Die Pflichtigensind hierbeigegebenenfallsauf die Möglichkeitund die Form der
Einzahlung auf das Postscheckkontooder das Bankkontodes Gerichts oder der Behörde
unterAngabedes im ersterenFalle zu entrichtendenZuschlagshinzuweisen.Als Vorbild
dient das anruhendeMuster 3.

II Für die Mitteilung der Kostenrechnungendürfen bei den Gerichten,den Bezirks=
ämtern (exponiertenBezirksamtsassessoren)und denRentämterndenPflichtigenPostgebühren
nichtaufgerechnetwerden. Die Notare sind berechtigt,diePostgebührenfür dieVersendung
der KostenrechnungendenBeteiligtenaufzurechnenoderdie Sendungenals „portopflichtige
Dienstsache“abgehenzu lassen. Im Falle derEinsendungder geschuldetenBeträgemittels
Briefes oder mittels Postanweisungist eine Quittung zu erteilen, wenn es ausdrücklich
erbetenund das Porto für die Übersendungder Quittung beigefügtoder um derenÜber=
sendunggegenNachnahmedes Portos ersuchtist. Als Ersuchenum die Erteilung einer
Quittung ist es anzusehen,wennmit derZahlungein Quittungsformulareingesendetwird.

Bezüglichder Mitwirkung der Boten und Diener der Gerichtebei der Einhebung
vonGerichtskostenbleibendieVorschriftenderMinisterialbekanntmachungenvom1. Juli 1884
(FMWl. S. 154) undvom8. Februar1911 (FMl. S. 249) in Geltung.

34. 1Gerichtskostenbeträgebis zu 20 & könnennach§ 97a Abs.2 RGKG. durch
Postnachnahmeeingezogenwerden,wobei im Falle der Einlösung der Nachnahmesendung
die Staatskassedas Postportofür den Nachnahmebriefund dieVorzeigegebührträgt. Das
gleichegilt gemäßArt. 36 KG. für die Einziehung vonGerichtskestenbeträgen.bis zu
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20 ¾ in Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeit.Von dieserBefugnis zurKosten=
einhebungmittels Postnachnahmeist in geeignetenFällen in derWeiseGebrauch zu machen,
daß der Betrag der im Falle der Einlösung zu entrichtendenPostanweisungsgebührdem
Nachnahmebetragehinzugerechnetwird. Verweigert der Schuldner die Einlösung, so erhöht
sich seineSchuldigkeit um das Postporto für denNachnahmebriefund um dieVorzeigegebühr.

1NachArt. 179 KG. könnenZeugnisseder Verwaltungsbehördensowie die in den
Art. 153 Abs.1IZiff. 4, 159 bis 161, 163 bis 165, 167 bis 169, 171 Abs.II, III
bezeichnetenUrkunden und Schriftstücke den Empfangsberechtigtenunter Nachnahme der
Gebühren und Auslagen durch die Post zugesendetwerden. Wird von dieserErmächtigung
Gebrauchgemacht,so fallen die gesamtenKosten der Nachnahmedem Pflichtigen zur Last,
dessenSchuldigkeit sich um dieseKosten erhöht.

Auf demBriefumschlageder Nachnahmesendungist der darin befindlicheGegenstand
kurz zu bezeichnen(z. B. „inliegend eine Kostenrechnung“,„inliegend ein Erbschein“, „in=
liegendein Reisepaß“usw.).

V Die Kosteneinziehungmittels Postnachnahmeist zu unterlassen,wenndie Kostenvon
einerPerson zu erhebensind, von der von vornhereinanzunehmenist, daß sie dieEinlösung
verweigernwird, oder wenn die Nachnahme mit Rücksicht auf die örtlichenVerhältnisse,
insbesondeream Sitze von Gerichten und Behörden in kleinerenOrten nicht als angezeigt
erscheint. ·

35. Die Mahnung der säumigenSchuldner und die zwangsweiseBeitreibung der
Rückständeobliegt den Rentämtern. Das Verfahren bemißt sichnach den allgemeinenVor=
schriftenüber die Beitreibung der Staatsgefälle.

36. 1Die eingehobenenKosten,Geldstrafenund durchlaufendenGelder sind von den
mit der EinhebungbetrautenBehördenund Beamten an das Rentamt abzuliefern,in
dessenBezirk sie ihren Sitz haben.

I!In denStädten,in denensichmehrereRentämterbefinden,habendieNotareund
die Gerichtsschreibermit demRentamte,zu demder Stadtbezirkgehört,die mit der Be=
handlung desKostenwesensbeidenBezirksämtern(exponiertenBezirksamtsassessoren)betrauten
Beamtenmit demRentamte,zu demder Landbezirkgehört,abzurechnen.

ill Bezüglichder Abrechnungmit den Stadtrentämternin München sowie den Rent=
ämternin Nürnberg und Augsburg hat es bis auf weiteresbei denMinisterialbekannt=
machungenvom 10. April 1911 und 27. Dezember1910 (FM.Bl. 1911 S. 282 ff.
undS. 12) zu verbleiben.

37. 1Die Ablieferungenan dasRentamtmüssenschonwährenddesMonats in runden
Summen stattfinden,sobald die eingehobenenStaatsgelder bei den Notaren denBetrag von
1000 =J, bei den größerenGerichtsschreibereienund denBezirksämtern(exponiertenBe=
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zirksamtsassessoren)den Betrag von 500 M, bei den kleinerenGerichtsschreibereienden
Betrag von 200 A erreichthaben. Zur Fernhaltung überflüssigerKassenbeständesind
auchAblieferungenkleinererrunderBeträgewährenddes Monats gestattet.

Die Lieferungenkönnenauf dieGirokontenderRentämterbei denK. Bankanstalten
eingezahltwerden.

38. 1Die Notare,dieGerichtsschreiberund die mit derBehandlungdes Kostenwesens
bei denBezirksämtern(exponiertenBezirksamtsassessoren)betrautenBeamtenrechnenauf
Grund der abgeschlossenenKosten=und Stempelregisterspätestensam 15. jedesMonats
mit demRentamtüberdenAnfall des vorhergegangenenMonats ab.

I11Die Abrechnungist unterDurchstreichungder leer gebliebenenSeiten des Kosten=und
Stempelregisters auf dessenRückseiteunter Beifügung des Datums von den beteiligten

Beamtenals richtiganzuerkennen.
IIIDas Rentamterteilt überdie Abrechnungeine demVordruckauf der Rückseitedes

Kosten=und StempelregistersentsprechendeBescheinigung.
39. 1Mit der Abrechnungsind die Kosten=und Stempelregisteran das Rentamt

abzugeben,bei demdieRegisternachderPrüfung wenigstensfünfJahreaufbewahrtbleiben.
IIDen gebührenverrechnendenBeamten steht die Einsicht der von ihnen abgegebenen

Registerjederzeitfrei; auch ist ihnengestattet,von denRegisternAbschriftenzu nehmen.
40. 1Die eingehobenendurchlaufendenGelder sind längstensbis zur Abrechnungmit

demReutamt an die Empfangsberechtigtenhinauszubezahlen,wobei der Quittungsentwurf
sogleichmit einer fortlaufendenNummer zu versehenist. Dem Rentamtesind lediglich
die Hinausvergütungsnachweisezu übersenden.

IIDurchlaufendeGelder, die sichbeimVersucheder Hinausvergütungals unbestellbar
erweisen,sind an das Rentamtabzuliefern. Überdie VerwendungdieserGelder verfügen
die vorgesetztenFinanzstellen,an die hierwegenzu berichtenist. Soweit mit solchenunbe=
stellbarenGeldern nichtGuthabender Staatskasseoder dritter Personenzu tilgen sind,
sind sie für die Staatskassezu vereinnahmen.

b) Besondere Vorschriften.
1. Für die Notare.

.Die Notare stellendie bei ihnenanfallendenKostenim Kosten=undStengel=
*= — Muster 4 — zu Soll.
WerdennachArt. 112, 113 des Notariatsgesetzesdie GeschäfteeinesNotariats auf

RechnungdesStaates geführt,so ist nebendemKosten=und Stempelregisterfür die nach

ein Notariatsgebührenregister— Muster 5 — zu führen. Dieses Registerist wie das
Kosten=und Stempelregistermonatlichanzulegen.
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2. Für die Gerichte.

42. 1Die bei denGerichtenanfallendenKosten,GeldstrafenunddurchlaufendenGelder
sind im allgemeinenKosten=und Stempelregister— Muster 6 — zu Soll zu stellen.

— Neben diesemRegister ist bei denAmtsgerichtenfür die Kosten in Grundbuchsachenein
besonderesKosten=und Stempelregister— Muster 7 —zu führen.

1.Bei Amtsgerichten,denenvomStaatsministeriumderJustiz dieFührung desHandels=
registers übertragenist, können für HandelssachenbesondereKosten=und Stempel=
register geführt werden. Hierbei ist das Muster 6 unterAbänderungder Ausschriftin
„Kosten=und Stempelregisterfür Handelssachen2c.“ entsprechendzu verwenden.Wo sich
ein Bedürfnis für weitereSonderregisterergibt, kann die Regierungsfinanzkammerderen
Führung genehmigen.

II Die Abschlüsseder besonderenRegisterkönnenvor der Abrechnungmit demRentamt
in das allgemeineKosten=und Stempelregisterübertragenwerden.

IVWird von dem Vorbehalt im Abs.II Satz 1 Gebrauchgemacht,so hat dies der
Gerichtschreiberder vorgesetztenRegierungsfinanzkammeranzuzeigenund dem zuständigen
Rentamtemitzuteilen.

43. 1Über die von denParteien vorzuschießenden Gerichtsauslagen haben
die Gerichtsschreiberein besonderesRegister(Vorschußregister— Muster 8 —) zu führen.

- Das Vorschußregisterkann für ein oder mehrereJahre angelegtwerden. Es muß mit
fortlaufendenBlattzahlenund mit einemEinbandeversehensein.

1.Das Vorschußregisterkann gleichzeitigin zweiBändengeführtwerden.Wird die
Anlage eines neuenRegistersoder eines neuenBandes erforderlich,so ist das bisherige
Registeroderder eineder beidenin GebrauchstehendenBände abzuschließen,wobeidie noch
unerledigtenFälle vollständigin das neueRegisteroderin denneuenBand zu übertragen
sind. Die abgeschlossenenRegistersindbei demGerichtaufzubewahren.

1Zu den Vorschußregisternist ein nachRechtssachenalphabetischgeordnetesNachschlage=
verzeichniszu führen.

1VDie Prüfung der Registerobliegtden örtlichenPrüfungsbeamten(Ziff. 64).
44. 1Die Gerichtsauslagen,die ohne vorherigePrüfung nachAnfall bezahltwerden

müssen,insbesondereGebührender Zeugen und Sachverständigen,Kostender Bekannt=
machungenin öffentlichenBlättern, soweit hierfür Kostenvorschüssevon den Parteien nicht
erledigt wurden, haben die Gerichtsschreibersogleichnach ihrem Anfall oder gegebenenfalls
nach Anweisung des Gerichts für RechnungderStaatskasse vorschußweisean dieEmpfangs=
berechtigtengegenQuittung auszubezahlen. v !

UDieAufrechuungenüberdiedenGerichtsbeamtenbeiauswärtigenDienstgeschäftenzu-!
kommendenTagegelderund Reisekosten,die durchVorschüssederParteiennichtgedecktsind,

—
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hat der Gerichtsschreibervor der Auszahlungder Regierungsfinanzkammerunmittelbarzur
Prüfung vorzulegen,wobeigleichzeitigdie aufgerechnetenBeträgezu denAktenoderin den
bei diesenbefindlichenKostenverzeichnissenvorzumerkensind.

UlNachderPrüfung, derenVornahmetunlichstzu beschleunigenist, sinddieAufrechnungen
an den Gerichtsschreiberzur Auszahlungunmittelbarzurückzuleiten.Ergebensichbei der
Prüfung Bedenken,so ist nachdenVorschriftender Ziff. 47 zu verfahren.

IVVerlangt ein ZeugewegenDürftigkeit einenVorschußfür seineAuslagen,so ist nach
Ziff. 3 derMinisterialbekanntmachungvom27. Sept.1879 (6VBl. S. 1285,FMBl. S. 544)
zu verfahren.

45. 1Zu denQuittungenüberAuslagenund überdieHinausvergütungdurchlaufender
Gelder kanndas anliegendeMuster 9 verwendetwerden. Auf diesenQuittungenkönnen
verschiedeneZahlungsbescheinigungen,jedochuntergetrennterBehandlungder in einerSache—
bezahltenGelder,vereinigtwerden.

u Die Belegezu den verschiedenenRegisternmüssenfür jedesRegistergetrenntgehalten
und mit besonderenfortlaufendenNummernversehenwerden.

46.1Über die ausderStaatskasse vorgeschossenenGerichtsauslagen haben
die Gerichtsschreiberein besonderesRegister(Auslagenregister— Muster10 —) zu führen.

I1Die Einträge in diesesRegisterhabennachden einzelnenRechtssachen,in denendie—
Auslagenerwachsensind, jedochfür jedeAuslagengattungoderjedenBeleg nur summarisch
zu erfolgen.

IIIZu diesemZweckeist je einQuittungsverzeichnis(Muster9) für jedeRechtssacheoder
für jedeAuslagengattunganzulegenund vordemübertragin dasAuslagenregisterdieSumme
zu ziehen.

47. 1Das Auslagenregisterist nachVormerkungderAuslagenin denKostenverzeichnissen
(Ziff. 52) monatlichabzuschließenund gleichzeitigmit derAbrechnungauf denGebührenanfall
des betreffendenMonats (Ziff. 38) demRentamtezu übergeben,dasdenausgezahltenBetrag
dem Gerichtsschreibersofortersetzt.

11Kommt der Gerichtsschreiberin die Lage,aus den bei ihm eingehendenGeldern die
anfallendenGerichtsauslagennichtbis zumMonatsschlussevorschießenzu können,so hat er
auf die von ihm bezahltenAuslagen unterÜbergabeder Quittungen mit demRentamte
vorläufig abzurechnenund dasRentamtdemGerichtsschreiberdenvorgeschossenenBetrag bar
zu ersetzen.

IIINachderAbrechnungist dasAuslagenregistersamtBelegensofortderRegierungsfinanz=
kammerzur Prüfung und Einweisungvorzulegen.Erstrecktsichdie Vorlage auf zwei oder
mehrereRegister,so ist ihneneineZusammenstellungder Abschlüssebeizugeben.

1V7Die Prüfung der Auslagenregisterist zu beschleunigen.

—
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VGebendie aufgerechnetenAuslagenzu BedenkenAnlaß, so ist, sofernnichtbloßRech=
nungsverstößevorliegen,dieRichtigkeitderAnsätzeund dieRückerstattungderzuvielbezahlten
Beträgebei demGerichtederInstanz oderbei demObergerichtedurchAnregungderOffizial=
berichtigungherbeizuführen(§ 4 RörfG. und § 17 der ReichsgebührenordnungfürZeugen
und Sachverständige).

VIFrrungengeringfügigerArt sind nicht zum GegenstanderichterlicherEntscheidungzu
machen.

48. 1Bei ErsuchenbayerischerGerichteum RechtshilfeobliegtdieEinhebungundVer=
rechnung derAuslagenvorschüssein allenFällen demGerichtsschreiberdesersuchendenGerichts.

A Die bei demersuchtenGerichterwachsendenAuslagen sind von demGerichtsschreiber
diesesGerichtszu bestreiten,im Auslagenregisterausgablichzu verrechnenund sodannnedst

den durchlaufendenGeldernunterVormerkungzu denAkten in dasVerzeichnisMuster11
einzutragen,das demGerichtsschreiberdes ersuchendenGerichtszu übersendenist. Die den
GerichtsbeamtengebührendenTagegelderund Reisekostenkönnenhierbeivorbehaltlichder
Prüfung und Festsetzungsofortausbezahltwerden(vgl.Ziff. 44). «

IUDerGerichtsschreiberdesersuchendenGerichtshatdieihmbekanntgegebentznAuslagen
und durchlaufendenGelder imKosten- undStempelregisterzuSoll zu stellenund denetwa
erhobenenVorschuß zur rückeinnahmlichenVerrechnung der Auslagen zu verwenden.Über
denGesamtbetragder von dem ersuchtenGerichtebestrittenenAuslagen, ausschließlichder
nicht im AuslagenregistereinzutragendendurchlaufendenGelder erteilt der Gerichtsschreiber
des ersuchendenGerichtsan jenendes ersuchtenGerichtseineBestätigung(Muster12), die
von demGerichtsschreiberdes ersuchtenGerichtsals Beleg zumAuslagenregisterzunehmenist.

IVEine Übersendungdes bei demersuchendenGerichtehinterliegendenVorschussesan das
ersuchteGerichtodereineRückvergütungder von diesembestrittenenAuslagenfindetnichtstatt.

49. 1ErsuchteineJustizbehördeeinesanderenBundesstaatesein bayerischesAmtsgericht
um Rechtshilfe,so hat derGerichtsschreiberdes bayerischenGerichtsbei derVerrechnungder
Auslagen nach Ziff. VI der Ausführungsbestimmungenzu den in derMin. Bek. vom
29. März 1907 (JMl. S. 85, FMl. S. 148) veröffentlichtenGrundsätzenüber dieEr=
stattungvonKostenderRechtshilfeodersonstigenBeistandsleistungin gerichtlichenAngelegen=
heitenzu verfahren.

1.Bei der Erledigungvon ErsuchenbayerischerGerichteumRechtshilfedurchein außer=
bayerischesAmtsgerichtteilt das ersuchteGerichtdenBetrag der erwachsenenAuslagendem
bayerischenGerichtemit. Die Sollstellung und die Einhebungder Auslagen von der
zahlungspflichtigenPartei obliegtdemGerichtsschreiberdes bayerischenGerichts(vgl.Ziff. VII
der angeführtenAusführungsbestimmungen).
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50. Bei denGerichten, bei denengemäßZiff. 42 Abs. II besondereKosten-und
Stempelregistergeführtwerden,könnenfür die bezüglichenZweige des Kostenwesensauch
besondereVorschuß=und Auslagenregisterbenütztwerden.

51. 1Bei der monatlichenAbrechuungmit demRentamtekönnendiefürdessenRechnung
bezahltenGerichtsauslagen,soweitsie nichtschonvorherersetztwurden,unterÜbergabeder
Auszahlungsnachweiseauf die Ablieferungsschuldigkeitdes Gerichtsschreibersgut gerechnet
werden.

#Sollten dieAusgabenfür einenMonat dieEinnahmenübersteigen,sohatdasRentamt
demGerichtsschreiberden MehrbetragunterBerücksichtigungder geleistetenVorschüssebar zu

vergüten. "
mlIn die Abrechnungauf die Anfälle des Kosten=und StempelregisterssinddieseAus=

gabennichtaufzunehmen.
52. 1In denFällen, in denenfür eineRechtssacheeigeneAktenangelegtwerden,ist

verzeichnissesind alle anfallendenGelder, insbesonderedieGebühren,Pauschsätze,Gebühren=
vorschüsseund Geldstrafen,die Gerichtsauslagenund die Vorschüssehierfür, die Schreib=
gebührenund die durchlaufendenGelder vollständigvorzumerken.

UIn Zivilprozeßsachenkann, wenn nach dem erstengebührenpflichtigenAkt eine weitere
Gebühr als die Kostenfestsetzungsgebührnichtanfällt, von der Anlegungdes Kostenverzeich=
nissesabgesehenwerden.

zuIn denFällen des § 94 Nr. 1 Re#sG. ist das KostenverzeichniszwecksVerrechnung
der fälligenKosten vorläufigabzuschließen.Wird das Verfahren fortgesetzt,so ist das
Verzeichnisauf Grund des vorläufigenAbschlussesweiterzuführen.

53. 1Die laufendenNummerndesKosten=undStempelregisters,unterdenendemRent=
amteRückständezur zwangsweisenBeitreibungüberwiesenwurden,hat derGerichtsschreiber
in einembesonderenVerzeichnisse,nachJahrgängengeordnet,vorzumerken.

1 Andert sichhinsichtlichsolcherRückständeinfolgeeinerEntscheidungder höherenInstanz
nachträglichdie Person desZahlungspflichtigen,so hat der Gerichtsschreiber,wenn der
Betrag vom Rentamtenochnichteingehobenist, nachRichtigstellungdesKostenverzeichnisses
das Rentamtvon der Änderungder ZahlungspflichtzwecksBerücksichtigungbei der Ein=
ziehungzu verständigen.

54. 1Der Gerichtsschreiberhat überdie Einnahmen,Auszahlungenund Ablieferungen
an GerichtskosteneinschließlichderStempelund derReichsstempelabgabeneinKasse=Tagebuch

Jahr — für das Jahr 1915 vom 15. Augustan — neu anzulegen,in jedemMonat
einmal abzuschließenund mit demKassebestandabzugleichen.Ergibt sichhierbeieinÜberschuß
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oderein Fehlbetragvon mehrals 20 M, so ist hierüberan die Regierungsfinanzkammer
zu berichtigen.

il Einzahlungenauf das PostscheckkontodesGerichtsschreibersundZahlungenzu Lasten
diesesKontos sind im Tagebuchenichtdurchzuführen.

l Für Gerichtsschreibereienmit geringemUmfangedesKostenwesenskanndieRegierungs=
finanzkammerdie Führung des Tagebuchsauf Antrag erlassen.

3. Für die Bezirksämter und exponierten Bezirksamtsassessoren.

55. 1Die bei denBezirksämternund denexponiertenBezirksamtsassessorenanfallenden
Kosten, Geldstrafenund durchlaufendenGelder sind im Kosten=und Stempelregister

— Muster 15 — zu Soll zu stellen.
— il Die Formblätterfür Reisepässe,Paßkarten,WandergewerbscheineundGewerbelegitima⸗

tionskartenwerdenvon denRegierungen,Kammern des Innern, auf Bestellungan die
Distriktsverwaltungsbehördenabgegeben.Die Distriksverwaltungsbehördenführen über die
von ihnenverwendetenFormblättereinVerzeichnis,in demdie angefallenenGebührenunter
Angabeder kostenpflichtigenEmpfängersowiederNummerdesKosten=undStempelregisters,
unterder die Sollstellungerfolgt ist, vorzutragensind. Der Ubertragder erhobenenGe=
bührenin dasKosten=undStempelregisterkann ausgeschiedennachderGattung derAnfälle
summarischam SchlussejedesMonats erfolgen. Das Verzeichnisist am Schlusse des
Jahres abzuschließenund mit denunverwendetgebliebenenVorratsstückenan dieRegierung,
Kammerdes Innern, einzusenden.Diese teilt das VerzeichnissamtBeilagen der Re=
gierungsfinanzkammerzur Prüfung mit. Die unverwendetgebliebenenStückewerdenbei
der Regierung,Kammerdes Innern, vernichtet

56. 1Bezüglichder Behandlungder Auslagenvorschüsse(Art. 178 KG.), der Führung
von Kostenverzeichnissenund der Tagebuchführungfindendie Vorschriftender Ziff. 43, 45,
52 Abs.I und 54 entsprechendeAnwendung.

I.Die barenAuslagen im amtlichenVerfahren in Parteisachen,die durchVorschüsse
nichtgedecktsind, mit Ausnahmeder Post=,Telegramm=und Telephongebührensind aus

der Gebührenkassevorschußweisezubestreitenund in derSpalte 14 desKosten=undStempel=
registerszu Soll zu stellen.

1IDie bei der Abrechnungmit demRentamtebestehendenRückständean solchenAus=
lagen sind in ein besonderesVerzeichnisaufzunehmen,das mit den Ausgabebelegendem
Rentamtezu übergebenist.

V Bezüglichder Tagegelderund Reisekostender Beamten der Bezirksämtergelten die
Vorschriftender Ziff. 44 Abs. II, III entsprechend.

57. Die Vorschriftenüber das Kassen=und Rechnungswesender Versicherungsämter

Google



Nr. 32. "5 185

(ogl. Min. Bek. vom 4. April 1913, MWl. S. 287, FMl. S. 263) werdendurchdiese
Bekanntmachungnichtberührt.

4. Für die Rentämter.

58. Die bei denRentämternanfallendenKosten,Geldstrafenund durchlaufenden
Gelder sind im Kosten=und Stempelregister— Muster 16 —zu Soll zu stellen.

Pc)Vorschriften über die Behandlung der Rückstände, die Verrechnungsein=
weisung, die Prüfungen und Inspektionen sowie die Behandlung der Nach=

holungen und Rückvergütungen.

59. 1Die RentämterhabendiebeiderAbrechnungmitdengebührenverrechnendenBehörden
und Beamten(Ziff. 38) und die beimAbschlussedes rentamtlichenKosten=und Stempel=
registers (vgl. Ziff. 32) vorhandenenRückständezum Zweckeder Beitreibung aus den
Kosten=und Stempelregisternin besondereRückstandsregisterzu übertragen.

II Die Rückstandsregistersind für das ganzeJahr und für jede gebührenverrechnende
Behördegesondertanzulegen.Wird im Falle derFührung besondererRegisternachZiff. 42
Abs.II über die angefallenenKostenrc. gesondertabgerechnet,so sind zu diesenKosten=
und StempelregisternaucheigeneRückstandsregisterzu führen.

l1Die Einträge in denRückstandsregisternmüssendenbezüglichenSollvorträgenin den
Kosten=und Stempelregisterngenauentsprechen,weshalbdie Spalten derRückstandsregister
denen der Kosten=und Stempelregisternachzubildenist. Die Regierungsfinanzkammern
könnendie VerwendungbestimmterMuster vorschreiben.

IVIm Falle der Führung der GeschäfteeinesNotariats auf Rechnungdes Staates
(Art. 112, 113 des Notariatsgesetzes)sind bei der Abrechnungmit demRentamte die
nachder NotariatsgebührenordnungangefallenenGebührendemRentamtenichtzurZwangs=
beitreibungzu überweisen.Die Beitreibungerfolgtvielmehrauf Grund derArt. 50 ff. des
NotariatsgesetzesdurchdenNotariatsverweser.Dieserhat die Rückständein dem an das
Rentamt abgeliefertenNotariatsgebührenregister(Ziff. 41 Abs.II) ersichtlichzu machenund
von deneinschlägigenVorträgendiesesRegisterseineAbschriftzurückzubehalten,sodanndie
Beitreibung ungesäumtvorzunehmenund die nachträglicheingehobenenBeträgeoderdie
UneinbringlichkeitsnachweisedemRentamtezu übergeben.

60. 1Nach derAnlegungderRückstandsregisterhat dasRentamtohneVerzug dieBei=
treibungder Rückständevorzunehmen.Bieten die Einträge in denRückstandsregisternnicht
die nötigenUnterlagenzur Beitreibung, so hat das Rentamt die gebührenverrechnenden
Behörden oderBeamten um die erforderlichenAufschlüsseoderum Uberlassungder Ver=
handlungenund Aktenzur Einsichtzu ersuchen.
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IIDieeingehendenRückständesindindeuEinnahmefpaltendesRückstandsregistersvot-
zutragen. Hierbei sinddie Rückersätzean Auslagen der Verwaltungsbehörden,die gemäß
Ziff. 56 Abs.II aus der Gebührenkassevorgeschossenwurden, in den rentamtlichenKassa=
büchernals Gebühreneinnahmenvorzutragen. Die eingehendendurchlaufendenGelder hat
das RentamtgegenQuittung den Empfangsberechtigtenzu übermitteln.

ul1Für die von denNotariatsverweserngemäßZiff. 59 Abs. IV nachträglichabgelieferten
Rückständean Notariatsgebührensind im Rückstandsregisterzu den rentamtlichenKosten=
und Stempelregisternunterder Bezeichnung„Notariatsgebühren,die für die Staatskasse
erhobenwerden“,besondereSoll= undEinnahmespaltenzu eröffnen. Die von denNotariats=
verwesernals uneinbringlichnachgewiesenenRückständesind im vtlichen Rückstands=
registerals Nachlässezu behandeln.

61. 1Die abgeschlossenenRückstandsregisterbilden am Schlussedes Rechnungsjahrs
die Grundlagefür densummarischenAusweis der Rückständeund Nachlässean Gebühren,
Strafen und rückzuersetzendenGerichtsauslagenin der einschlägigenNebenrechnungzur
Staatsfondsrechnung.Sie sind mit dieserNebenrechnungder Regierungsfinanzkammerzur
Prüfung vorzulegen(vgl. Ziff. IV der ME. vom 24. Januar 1911, FMBl. S. 37 ff.).

11Rückstände,derenUneinbringlichkeitam Schlussedes Rechnungsjahrsnochnicht fest=
steht,sind vor der Vorlage des Rückstandsregistersan die Regierungsfinanzkammereinzeln
in das Rückstandsregisterfür das nächsteJahr zu übertragen. RückständigeAuslagen der
Verwaltungsbehördenmit Ausnahmeder Rückständean Post=,Telegramm=und Telephon=
gebührensind zugleichin den rentamtlichenKassebüchernals vorschußweiseAusgabenauf
denGebührenanfalldes nächstenJahres zu verbuchen.

II UneinbringlicheRückständesind im Rückstandsregisterals Nachlässeabzuschreiben
C(ogl.Ziff. IV derME. vom 24. Januar 1911, FMBl. S. 37ff), wobeidie uneinbring=
lichenAuslagender Verwaltungsbehördenmit Ausnahmeder uneinbringlichenPost=, Tele=
gramm=und Telephongebührendurchdas RückvergütungsregisteramSoll derGebührendes
laufendenJahres zu kürzensind.

62. In der Zeit vom 15. bis 20. jedesauf denAblauf einesKalendervierteljahrs
folgendenMonats hat das RentamtdenSollanfall an GebührenundGeldstrafenaus den
Kosten=und Stempelregisterueinschließlichder Notariatsgebührenregister(Ziff. 41 Abs. II)

in eineHauptübersicht— Muster17 — zu übertragen.Hierbei sind die drei Monats=
abschlüsseder einzelnengebührenverrechnendenBehördenjeweilsunmittelbarnacheinandervor=
zutragen, so daß mit den Monatsabschlüsseneiner weiterenBehörde erst zu beginnen ist,
wennbei der vorhergehendendie Hauptsummeder drei Monatsabschlüssegezogenist. In
einergesondertenZusammenstellungauf der Rückseiteder Hauptübersichtist der Sollanfall
an rückzuersetzendenGerichtsauslagenund an Postgebührenbei denGerichtenund den Be=
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hördender inneren und Finanzverwaltungauf Grund der Kosten=und Stempelregister
nachzuweisen.

63. 1Die Hauptübersichtist samtdenKosten=undStempelregisternam 20. des auf
das KalendervierteljahrfolgendenMonats der Regierungsfinanzkammerzur Prüfung und
Verrechnungseinweisungvorzulegen.

1 Die Prüfung hat sich im wesentlichenauf die rechnerischeRichtigkeitder aus den
Registernin die HauptübersichtübertragenenZiffern und auf dieBelegezu erstrecken.Die
RichtigkeitderKostenansätzeist insoweitzu prüfen,als dies aufGrund derEinträge in den
Registernohneweiteresgeschehenkann. Bedenken,die sich ohne Einsicht der Aktenoder
Verhandlungennichtbehebenlassen,sindfür die örtlichePrüfung (Ziff. 64) vorzumerken.
Verstößevon untergeordneterBedeutungsind nichtzum Gegenstandevon Erinnerungenzu
machen.

in Über die bei derPrüfung sichergebendenErinnerungensind für jedesbeteiligteGericht
und jedebeteiligteBehördegesonderteNiederschriftenaufzunehmen,die mit derEntschließung
überdie VerrechnungseinweisungdemRentamtezugeleitetwerden. Das Rentamtübergibt
die NiederschriftendenbeteiligtenBehördenund Beamtenzur Beifügung der erforderlichen
Beantwortungenund zur Abschriftnahmeund legt die beantwortetenNiederschriftender
Regierungsfinanzkammervor. Die Regierungsfinanzkammererläßt hierauf, soweit die
ErinnerungendurchdieBeantwortungnichterledigtsind, an das RentamteinenPrüfungs=
bescheid,demdie zur Verständigungder beteiligtenübrigenBehördenundBeamtenerforder=
licheAnzahl Abdruckebeizugebenist. Bedürfen einzelnePunkte noch einer weiterenEr=
läuterungusw., so habendie beteiligtenBehördenundBeamtendemRentamtedie erforder=
lichenMitteilungenzu machen,woraufdiesesan die Regierungsfinanzkammerberichtet.

1VBei Erinnerungen,die dieGebührenbewertungbeidenBezirksämtern(exponiertenBe=
zirksamtsassessoren)betreffen,hatdieRegierungsfinanzkammervorderBescheidungveranlaßten=
falls mit der Regierung,Kammerdes Innern, ins Benehmenzu treten.

64. 1Außer der in der Ziff. 63 bestimmtenPrüfung (innerePrüfung) wird die
Richtigkeitund VollständigkeitdesAnsatzesund derSollstellungderKosten,Geldstrafenund
durchlaufendenGelder bei den gebührenverrechnendenBehörden und Beamten selbst durch
PrüfungsbeamtederRegierungsfinanzkammergeprüft(örtlichePrüfung). Zu diesemZwecke
ist zu jedemNotar, Gerichte,Bezirksamtund Rentamt alljährlichwenigstenseinmalein
Prüfungsbeamterabzuordnen.

IIDer Prüfungsbeamtehat sich vom Rentamtedie Kosten=und Stempelregistersowie
die gerichtlichenAuslagenregisteraushändigenzu lassenund zu prüfen, ob die angefallenen
Gebühren,rückzuersetzendenAuslagen und sonstigenGelder richtig und vollständigin die
Kosten=und Stempelregisterübertragenwordensind, ob die Kostenansätzedenbestehenden
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Vorschriftenentsprechenund ob die richtigeHinausvergütungder in denVorschußregistern
durchgeführtenBeträgestattgefundenhat.

AIDie gebührenpflichtigenVerhandlungenderNotaresindausnahmsloszu prüfen.Bei
denGerichten,BezirksämternundRentämternsind jeneVerhandlungen,bei denenderAnfall
verhältnismäßigerGebührenin Frage kommt,namentlichdieProzeß=undKonkursakten,die
Aktenim Zwangsversteigerungs=,Zwangsverwaltungs=,Vormundschafts=undNachlaßsachen2c,
einereingehendenPrüfung zu unterstellen,währenddie übrigenVerhandlungen,wennnicht
diePrüfung sämtlichergebührenpflichtigenVerhandlungenveranlaßtist (ogl. Abs.IV), stich=
probenweisezu prüfensind.

V Gibt dieBehandlungdesKostenwesensbei einer gebührenverrechnendenBehördezu
erheblichenBedenkenAnlaß, so kann die Prüfung sämtlichergebührenpflichtigenVerhand=
lungenstattfinden.

V⅜Überdie Prüfung der Verhandlungenhat der PrüfungsbeamteeineNiederschriftauf=
zunehmen,die demNotar oderdembewertendenBeamtenzur Abschriftnahmeund Beant=
wortungder Erinnerungenzu übergebenist. Bei längererPrüfungsdauerhat dies in
angemessenenZeitabschnittenzu geschehen.Die beantworteteNiederschriftist vondemNotar,
demGerichtsschreiberoder der Behördeder Regierungsfinanzkammervorzulegen. Für das
weitereVerfahrengeltendie Vorschriftender Ziff. 63 Abs. III, IV entsprechend.

65. Nebender örtlichenPrüfung findenbei dengebührenverrechnendenBehördenund
BeamtenInspektionendes KostenwesensdurchdenRegierungsreferentenstatt. Dieser hat
über das Ergebnis der Inspektionen ein Tagebuch zu führen, das der Regierungsfinanz=
kammervorzulegen und von dieser mit einer Ubersichtder gebührenverrechnendenBehörden
und der bei ihnenvorgenommenenInspektionenundörtlichenPrüfungen— Muster 18 —

— bis spätestensEnde März des auf das Prüfungsjahr folgendenKalenderjahrs demStaats=
ministerium der Finanzen vorzulegenist.

66. 1NachholungenundRückvergütungen,diesichaufGrundderPrüfungen(Ziff. 63, 64)
ergeben,sind durchdas Rentamtvorzunehmen.Nachholungenan Gerichtskostensind nur
mit Zustimmungdes Gerichtsschreibersoder, wenndieserdie Zustimmungverweigert,auf
Grund gerichtlicherEntscheidungnach§ 4 RörfKG., Art. 45 ff. KG. zulässig.

11Das Rentamthat zu jedemKosten=undStempelregisterein Nachholungs=und ein
Rückvergütungsregisterzu führen. Die Registersind für dasganzeRechnungsjahranzulegen
und den Kosten=und Stempelregisternentsprechendnachzubilden.Die Regierungsfinanz=
kammernkönnendie VerwendungbestimmterMuster vorschreiben.

ul Minderungenan nochnichteingehobenenSollbeträgensind, soweites sichum Anfälle
des laufendenRechnungsjahrshandelt,wie Rückvergütungen,andernfallsals Nachlässezu
behandeln.
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IVAm Schlussedes Jahres sind dieNachholungenundRückvergütungenin dasbezügliche
Kosten=und Stempelregisterfür denMonat Dezemberin derWeisezu übertragen,daßdie
NachholungendenRegisterabschlüssenzugesetztund von der sichergebendenGesamtsummedie
Rückvergütungenabgezogenwerden. Soweit die RückvergütungendenBetrag übersteigen,
an demsie abzusetzensind, hat die Kürzung in der Hauptübersicht(Ziff. 62) zu erfolgen.

Diie nichtbewirktenNachholungensind einzelnin dasRückstandsregisterfür dasnächsteJahr
zu übertragen.

VDie Nachholungs=undRückvergütungsregistersind mit derHauptübersichtfür das
vierte Kalendervierteljahr(Ziff. 62) der Regierungsfinanzkammervorzulegen.

VIErweist sichbei derPrüfung dieBewertungeinzelnerAktenals überhauptunterlassen,
so findennichtdie VorschriftenüberNachholungenAnwendung,vielmehrobliegtdie nach=
träglicheBewertungdemzuständigenNotar oderBeamten. Das gleichegilt, wenndievon
den PrüfungsbeamtenangeregtenNachholungensofortals begründetanerkanntwerden.

67. 1Minderungenan Sollbeträgen,die sich aus einemanderenals dem in der
Ziff. 66 Abs. I angeführtenGrunde, z. B. infolge der ZurücknahmeeinerKlage, eines
Rechtsmittelsusw. (§46 RGKG), infolgederNiederschlagungvonKostenbeträgen(8 6
RG#KG., Art. 181KG.) oderausAnlaß vonErinnerungenundBeschwerdenderPflichtigen
ergeben,sind, wenn die Abrechnungmit demRentamtenochnichtstattgefundenhat, von
demNotar oderdembewertendenBeamtenim Kosten=und Stempelregisteran der Soll=
einnahmeund gegebenenfallsunterRückzahlungdes zuviel erhobenenBetrags an der wirk=
lichenEinnahmedes bezüglichenMonats zu kürzen. Das Sachverhältnisist in der Be=
merkungsspaltedes RegistersunterBeireihungder Hinausvergütungsbelegezu erläutern.

Hat die Abrechnungmit demRentamteschonstattgefunden,so ist von diesemauf
Grund der Mitteilung des Notars oderdes Beamtendie Sollberichtigungund allenfallsige
RückvergütungnachMaßgabeder Vorschriftender Ziff. 66 vorzunehmen.

B. Das Mostenwesenbei denübrigenLehöärdenundStellen.
68. 1Auf die Behandlungdes Kostenwesensbei den übrigengebührenverrechnenden

BehördenundStellen finden,soweitnachstehendnichtsanderesbestimmtist, dieVorschriften
der Ziff. 28, 29, 31, 32 Abs. II, 33, 34 Abs. II bis IV, 39, 40 entsprechendeAn=
wendung. Das Kosten=und Stempelregisterist im allgemeinennachdemMuster 19 zu
führen. Das Reenisterist vierteljährlichneu anzulegenund am Schlussedes Vierteljahrs—
monatsweiseabzuschließen.Die zuständigenRechnungsstellenkönnendie Verwendungeines
anderenMusters gestatten.

nUDie für die StaatskasseeingehobenenGelder sind an das Rentamt abzuliefern,in
dessenBezirk die Behörde oderStelle ihren Sitz hat. In den Städten, in denensich
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mehrereRentämterbefinden,ist mit demRentamte,zu dem der Stadtbezirkgehört,in
Münchenmit demStadtrentamteMünchenIV, in Nürnberg mit demRentamteNürn=
bergI, in Augsburg mit demRentamtAugsburgII abzurechnen.Die Abrechnunghat
spätestensbis zum 15. des auf denAblauf des KalendervierteljahrsfolgendenMonats zu
geschehen.

Die für die StaatskasseangefallenenGelder sind in die Vierteljahrsübersichtnach
Ziff. 62 einzustellen.Hinsichtlichder Behandlungder Rückstände,derPrüfung und Ver=
rechnungseinweisungsowiederNachholungenundRückvergütungenfindendieVorschriftender
Ziff. 59 bis 61, 63, 66, 67 entsprechendeAnwendung.

IVDen Regierungen,KammernderFinanzen,bleibtvorbehalten,im Falle desHo,
nissesbei den gebührenverrechnendenBehördenund Stellen mit Ausnahmeder in den
Ziffern 69, 70 genanntenörtlichePrüfungenundInspektionendes Kostenwesensnachden
Ziffern 64, 65 vornehmenzu lassen.

69. 1Bei den Ministerien,denGesandtschaften,denBehördenund Stellen der Ver=
waltungder Zölle und indirektenSteuern, der Verwaltungder staatlichenBerg=,Hütten=
und Salzwerkeund der Post=und Eisenbahnverwaltungverbleibtes bezüglichderBehand=
lung des Kostenwesensbei dembisherigenVerfahren.

ADie im Bereicheder Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern und der Post=
und EisenbahnverwaltunganfallendenGebührenund Strafen werdenin denEtats dieser
Verwaltungenverrechnet.Eine Abrechnungmit demRentamtefindetnichtstatt.

l Uberdie bei denMinisterien,denGesandtschaftenund derVerwaltungder staatlichen
Berg=,Hütten=und SalzwerkeanfallendenGebührenwird mit der Zentralstaatskasseab=
gerechnet.

70. 1Die bei dem Verwaltungsgerichtshofund der Oberberufungskommissionan=

ämternder betreffendenMittelstellenzur Einhebungund Verrechnungzu überweisen.
1 Die Überweisungerfolgt,soweitEntschließungenan jeneMittelstellenergehen,durch

Vermerkauf denAusfertigungenunterAngabe der Nummer der Nachweisung,außerdem
durchUbersendungeines Auszugs aus derNachweisungin Form einesüberweisungs=
scheins— Muster 21 —.

IIIDie bei demVerwaltungsgerichtshofund derOberberufungskommissionerwachsenen
AuslagensinddiesenStellen von denKassen,an welchedieÜberweisungerfolgt,zu ersetzen.

IVAm Schlussejedes Vierteljahrs ist die Nachweisungder zuständigenRechnungsstele
zu übermitteln.

71. Die beidenKreiskassenanfallendenKostensindim Kostenregister— Muster22 —
zu Soll zu stellen. Das Registerist für jedesVierteljahr neu anzulegenund monatlich
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abzuschließen.Am Schlusseeines jedenVierteljahrs find die drei Monatsabschlüssezu=
sammenzustellen,worauf das KostenregistersamtBelegender Regierungsfinanzkammerzur
Prüfung und Berrechnungseinweisungvorzulegenist.

C. Das Aostenwesenin gerichtlichenStrafsachen.

a) Die Auszahlung und Verrechnung der Untersuchungs= und
Strafvollzugskosten.

72. 1Die Auszahlungund Verrechnungder bei denGerichten,denPolizeibehörden,
den Staats= und AmtsanwältenerwachsendenUntersuchungs=und Strafvollzugskostenob=
liegt, soweit nachstehendnichts anderes bestimmt ist, dem Rentamt, in dessenBezirk der
Sitz des Gerichts oder der Behördeist, durchderenAmtshandlungendie Kostenent=
standensind.

1BezüglichderStadtrentämterin MünchenundderRentämterin Nürnbergverbleibt
es bis auf weiteresbei der Ministerialbekanntmachungvom 10. April 1911 (FMl.
S. 282). Für denBezirk des früherenAmtsgerichtsMünchenII obliegtdie Auszahlung
und Berrechnungder Untersuchungs=und Strafvollzugskostendem LandrentamtMünchen.

AIBei Amtshandlungen,die auf Ersuchenoderim Auftrag einesanderenGerichtsoder
eineranderenBehördevorgenommenwerden,bemißtsichdie rentamtlicheZuständigkeitnach
demSitze der ersuchtenoderbeauftragtenBehörde.

73. 1Das Rentamthat über dieKosten,derenVerrechnungihm obliegt,allmonatlich
ein Hauptverzeichis— Muster 23 — der Regierungsfinanzkammervorzulegen,in dem
dieKostenauszuscheidensind,wiefolgt: r!

a) Tagegelderund Reisekostendes Gerichtspersonalsund der Staatsanwälte,
b) Gebührender Zeugenund Sachverständigen,
) Gebührender Verteidigernach§ 150 RöStPO.,
4) Kostender Verpflegungder Gefangenen,
e) übrigeKosten(Einrückungskosten,Gewährungvon Unterstützungenan mittellose

Beschuldigte,Kostender Bekleidungder Gefangenen,Kosten der Vollstreckung
vonTodesurteilenusw.)

u Das Verzeichnismuß hinsichtlichderGebührender Zeugenund Sachverständigenmit
der dieBeträge festsetzendenAnweisung desGerichtsschreibersoder demBeschlussedesGerichts
nach§ 17 RGO. f. Z. u. S. und den Quittungender Empfänger,hinsichtlichder übrigen
Ausgabenmit denKostenaufrechnungender Empfangsberechtigtenbelegtsein.

74. 1Die Tagegelderund Reisekostendes Gerichtspersonalsund der Staatsanwälte
sind von den Untersuchungsrichternund denBeamten,die regelmäßigDienstreisenin Unter=
suchungssachenzu unternehmenhaben,mittels Tagebuchauszügen— Muster —, von

4
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denübrigenBeamtennachdenVorschriftenderMinisterialbekanntmachungvom2. März 1875
(IMBl. S. 58, FMl. S. 46) aufzurechnen.

1 Die TagebuchsauszügesindamSchlussejedesMonatsdemzuständigenRentamtezuübersenden.
75. 1Die Auszahlungder Gebührender Zeugenund Sachverständigenobliegtdem

Gerichtsschreiber.Sie kann in besonderenAusnahmefällenmitGenehmigungdes Gerichts=
vorstandesunbeschadetderHaftung undVerantwortlichkeitdesGerichtsschreiberseinemanderen
Beamtendes Gerichtsübertragenwerden.

11Bei Vernehmungenaußerhalbdes Gerichtssitzeshabendie Richter und die Staats=
und Amtsanwältedie Gebührender Zeugen und Sachverständigenauf Grund von Vor=
schüssenauszubezahlen,die sie von demGerichtsschreibererheben.

ullüber die bezahltenGebühren(Abs.I, II) führt der Gerichtsschreiberein Verzeichnis
— Muster 25 —, das er amSchlussedesMonats mit denerforderlichenBelegen(Ziff. 73

Abs.II) gegenErstattungder bezahltenBeträgeunterAbrechnungauf etwaerhalteneVor=
schüssedemRentamtübergibt.Das RentamtüberträgtdieSchlußzifferndesVerzeichnisses
in das Hauptverzeichnis(Ziff. 73).

IVVerlangt ein in einerUntersuchungssachevorgeladenerZeuge wegenDürftigkeit einen
Vorschußfür seineAuslagen,so istnachZiff. 3 derMinisterialbekanntmachungvom27. Sep=
tember1879 (GVl. S. 1285, FMl. S. 544) zu verfahren.

76. Für die Verrechnungund Auszahlungder Verpflegungskostender Gefangenen
bleibenbis auf weiteresdieVorschriftenderMinisterialbekanntmachungvom23. April 1883
(IMl. S.179, FMl. S. 146)undderMinisterialbekanntmachungvom29.Jannar1913
(IM l. S. 6, FMl. S. 150) maßgebend.

77. 1Die Gebührender Verteidigernach S 150 RöSt-PO. (8iff. 73 Abs.Ic) und
dieübrigenKosten(Ziff. 73Abs.Le) werdenvomRentamtin einVerzeichnis— Muster26 —
eingestellt,dessenGesamtzifferin das Hauptverzeichniszu übertragenist. Die Kostenauf=
rechnungenderEmpfangsberechtigten(Ziff. 73 Abs.II) sind demdieUntersuchungführenden
NichteroderStaatsanwalt zur Bestätigungder LeistungoderVerrichtung,für welchedie
Kostenaufgerechnetwerden,vorzulegen.Wurden die Kosten durch die Verhandlungvor
demerkennendenGerichteveranlaßt,so obliegtdieBestätigungdemVorsitzenden.Die Orts=
üblichkeitder aufgerechnetenBeträgeist erforderlichenfallsdurchdie Ortsbehördeoder eine
andereBehördeauf den Kostenaufrechnungenbescheinigenzu lassen.

I1Die im Laufe einesMonats einkommendenKostenaufrechnungenwerdenbei dem
Gerichtegesammeltund nachVormerkungder aufgerechnetenBeträge im Kostenverzeichnis
(Ziff. 87) am Schlussedes Monats demRentamtübergeben.

in Unter die übrigenKosten(Ziff. 73 Abs.Le) fallen auchdie barenAuslagen,die bei
denbayerischenZivilgerichtenaufErsuchenvonbayerischenMilitärgerichtenodervonMilitär=
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gerichtenandererBundesstaatenin UntersuchungengegenMilitärpersonenerwachsen(ME. vom
10. Oktober1878 GVBl. S. 441).

IV Die von den Amtsrichtern,UntersuchungsrichternoderStaatsanwälten gewährten
Unterstützungenan mittelloseBeschuldigteund Angeklagtezur Bestreitungder Kostender
Reisean denGerichtssitzund desAufenthaltsdaselbst(vgl.Entschl,desStaatsministeriums
der Justiz vom 28. Januar 1909 Nr. 2130) werdenaus denRegiemittelndes Gerichts
oderderStaatsanwaltschaftvorgeschossen.Die vorgeschossenenBeträgesind unterBeifügung
der Empfangsbestätigungender Unterstütztenam SchlussejedesJahres, nachBedarf auch
währenddes Jahres, bei demzuständigenRentamtezum Ersatzanzumelden,das die aus=
gezahltenBeträgein das VerzeichnisnachAbs.I einstellt.

78. 1Das monatlicheHauptverzeichnis(Ziff. 73) ist vom Rentamtesamt den be=
sonderenVerzeichnissenund denBelegenspätestensam 11. jedesMonats zur Prüfung und
Festsetzungder Regierungsfinanzkammervorzulegen.Die Festsetzunghat längstensbis zum
20. jedesMonats zu erfolgen,worauf dasHauptverzeichnisnebstden besonderenVerzeich=
nissenund denBelegenmit der ZahlungseinweisungdemRentamtewiederzugeleitetwird.
Das Rentamtzahlt die festgesetztenBeträge,soweitsie nicht,wie die Zeugen=und Sach=
verständigengebühren,schonvorher zu bestreitenwaren, ohneVerzug an die Empfangs=
berechtigtenaus.

I Das Rentamt ist ermächtigt,denUntersuchungsrichternund den ihnenbeigegebenen
Beamten zwei Dritteile der nach der Ziff. 74 aufgerechnetenTagegelderund Reisekosten
jeweils amSchlussedesMonats beiÜbergabederTagebuchsauszügegegenZwischenquittungen
auszuzahlen.Die AuszahlungdesRestbetragserfolgtunterUmtauschderZwischenquittungen
nach der Verrechnungseinweisung.

79. 1BestehengegenaufgerechneteAuslagenim Sinne des 8 79 RGKG. Bedenken,
so ist, falls nicht bloß Rechnungsverstößevorliegen,die Berichtigungder Ansätzegemäß
* 4 RGKG., § 17 RGO. f. Z. u. S. beimGerichtezu beantragen.

Erfolgt eineÄnderungdes Ansatzes,so ist der GerichtsschreiberzwecksRichtigstellung
des Kostenverzeichnisses(Ziff. 87) hiervonin Kenntnis zu setzen.

I1IrrungengeringfügigerArt sindnichtzumGegenstanderichterlicherEntscheidungzu
machen.

b) Die Erhebung und Verrechnung der Geldstrafen, Kosten und durch=
laufenden Gelder und die Prüfung des Kostenwesens in Strassachen.

80. 1Die Berechnungund Sollstellungder in StrafsachenanfallendenGeldstrafen,
Gebühren,Auslagenund durchlaufendenGelder obliegtdemGerichtsschreiber.Die Gebühren=
berechnung hat derGerichtsschreiberderInstanz vorzunehmen,währenddieSollstellung

48“
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der in allen Instanzen angefallenenBeträge durchden Gerichtsschreiberdes Gerichts der
erstenInstanz erfolgt.

11DemGerichtsschreiberobliegtdieVereinnahmungdervorderAbgabedesEinzugsregisters
an dasRentamterlegten,Gebührenvorschüsse(Ziff. 84 Abs.1), derAuslagenvorschüsse(Ziff.84
Abs. II) und der zur Abwendung von Freiheitsstrafen auf der Gerichtsschreibereierlegten
Geldstrafen(Ziff. 95).

uIlIm übrigenerfolgtvorbehaltlichderVorschriftderZiff. 81 dieEinforderungundEin=
hebungder in StrafsachenaufallendenGelder durchdieRentämter,denenauchdie zwangs=
weiseBeitreibungund Verrechnungobliegt. Zuständigist das Rentamt, in dessenBezirk
das GerichtersterInstanz seinenSitz hat. In denStädten, in denensichmehrereRent=
ämterbefinden,obliegtdie Erhebung,Beitreibungund Verrechnungder in Forstrügesachen
anfallendenGelderdemRentamte,zu demderLandbezirkgehört.HinsichtlichderZuständigkeit
derStadtrentämterin Münchenund derRentämterin Nürnberg,AugsburgundRegensburg
verbleibtes bis auf weiteresbei denMinisterialbekanntmachungenvom 10. April 1911,
27. Dezember1910 und 23. Oktober1904 (FMBl. 1911 S. 282, 12, 1904 S. 210).

81. 1Den mit der Behandlungdes Strafkostenwesensbei denAmtsgerichtenMünchen,
Nürnberg,Augsburgund WürzburgbetrautenGerichtsschreibernobliegtdie Einhebungund
zwangsweiseBeitreibung sämtlicherGeldstrafen, Kosten und durchlaufendenGelder in Straf=
sachenmit Ausnahme der Forstrügesachen.Hierbei finden die nachstehendenVorschriften mit
derMaßgabeAnwendung,daß dieEinzugsregisterfür je einenMonat anzulegenundviertel=

Rentamte(Ziff. 80 Abs.III) zu übersendensind. Das RentamtstelltdieEndzifferndieses
Verzeichnissesin die der RegierungsfinanzkammervorzulegendeHauptübersicht(Ziff. 96) ein.
Die Abrechnungmit dem Rentamte geschiehtvierteljährlich. Die Vorschriftender Ziff. 37
finden entsprechendeAnwendung.

IIFür denBezirkdesfrüherenAmtsgerichtsMünchenII obliegtdieEinhebung,Beitreibung
undVerrechnungderGeldstrafen, Kosten und durchlaufendenGelder in StrafsachendemLand=
rentamt München.

82. 1Die dem verurteilten Beschuldigtenzur Last fallendenBeträge sind nach dem
EintrittederRechtskraftdesUrteilsoderdesStrafbefehlszuSoll zustellen(ogl.§ 96 R#KG.),
jedochbleibt im Falle derVerurteilungzu einerin einemAmts=oderLandgerichtsgefängnisse
zu verbüßendenFreiheitsstrafevon nichtmehrals 6 WochendieSollstellungbis zurAnzeige
des Gefängniswärters über die Entlassung aus der Strafhaft ausgesetzt. Ist in letzterem
Falle nebender Freiheitsstrafezugleichauf Geldstrafeerkannt,so ist dieSollstellungsofort
nachdemEintritte der Rechtskraftdes Urteils vorzunehmen.

I Hinsichtlichder Gebührenund Auslagen, die einemfreigesprochenenoder außerVer=
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folgung gesetztenAngeklagten(58 499, 500 RStPO.), einemPrivatkläger,Nebenkläger
oderAnzeigerzur Last fallen,bemißtsichderZeitpunktderSollstellungnach893 RGKG.

IIIDie Sollstellungder demVerurteiltenzur Last fallendenHaftkostenerfolgtaufGrund
derbei derBeendigungderHaft zu erstattendenAnzeigedesGefängniswärters(§ 23 Abs.II
derMin. Bek, vom 23. April 1883 — JMl. S. 179, FMl. S. 146 -).

83. 1Zur Sollstellungder angefallenenBeträgeist je ein gesondertesEinzugsregister
überdie Geldstrafenund Kostenin Strafsachen(Strafkostenregister,Muster 27) und über
die Geldstrafen,Kosten,Wert=und Schadenersätzein Forstrügesachen(Forststrafenregister,
Muster28) zu führen. Die Einzugsregistersind fortlaufendzu numerierenund am 1. und
16. jedesMonats an das Rentamt(Ziff. 80 Abs.III, 81 Abfs.II) zu übersenden

1 Die Strafkostenregister(Muster27) sind vor der Abgabean das Rentamtdem mit
der StrafvollstreckungbetrautenBeamten,sohindemAmtsrichterfür die bei denAmts=und
SchöffengerichtenbehandeltenStrafsachen,demStaatsanwaltefür die übrigenStrafsachen,
zur Beifügungdes Ersuchensum Beitreibungder erkanntenGeldstrafenvorzulegen.

84. 1Die von demPrivatklägeroder demNebenklägergemäß§ 83 RGKG. einzu=
forderndenGebührenvorschüssesind sogleichnachihrer Fälligkeit im Einzugsregisterzu Soll
zu stellenund im Falle der Einzahlungbei der GerichtsschreibereivorAbgabedesEinzugs=
registersvomGerichtsschreiberfür RechnungdesRentamtszu erhebenund nachVormerkung
der Einzahlungim Einzugsregistermit dieseman das Rentamtabzuliefern.

11Die in Privatklagesachenodervon demNebenklägergemäß§ 84 RcrfsG. eingezahlten
Auslagenvorschüssesind in das Vorschußregister(Muster8) einzustellenund nachMaßgabe
der diesemRegistervorgedrucktenVorschriftenzu behandeln.Für dieEinforderungderAus=
lagenvorschüsseist die Anordnungdes Gerichts maßgebend,bei dem der Gerichtsschreiber
nötigenfalls rechtzeitigdie Einforderunganzuregenhat.

85. In das Einzugsregistersind auchdie Kosten,die durcheine auf Ersucheneines
anderenBundesstaatserfolgteAblieferungoder Untersuchungshaft=oder Strafvollstreckung
entstandenund von diesemStaate gemäß§ 165 RE zu ersetzensind, fernerdieKosten
der Haft bei StrafvollstreckungengegenPersonendes Beurlaubtenstandes(vgl.Min.=Bekm.
vom 9. Juni 1882 — JIMl. 134, FMl. 171) einzustellen.Als pflichtigist in der
Bemerkungsspaltedie ersuchendeBehördezu bezeichnen.

86. 1Bei amtsbekannterVermögenslosigkeitdes Pflichtigen, insbesondere,wenn die
Verurteilung wegenBettels oder Landstreichereierfolgt ist, kann der Gerichtsschreibermit
Zustimmungdes AmtsrichtersoderdesStaatsanwalts von derEinstellungderStrafen und
Kostenin das EinzugsregisterAbstandnehmen.

Jedem Einzugsregisterist ein VerzeichnisderjenigenPersonenbeizugeben,bezüglich
derer von dieserBefugnis Gebrauchgemachtwurde(Muster 29, 30).
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n Erachtetdas Rentamt die Zahlungsunfähigkeitnicht als gegeben,so ist auf dessen
Anregungder Fall im nächstenEinzugsregisterzu behandeln.

InDie VorschriftenderAbs.I, II geltennichtin Forstrügesachen.
87. 1Die Gerichtsschreiberhabenin allenStrafsachen,die nichtdurchamtsrichterlichen

Strafbefehl erledigtwerden,nach demInhaltsverzeichnisals erstesAktenstückein Kosten=
verzeichnis — Muster 31 — zu führen. Die Anfertigungdes Kostenverzeichnisseskann

nmuit Ausnahme der Fälle der Privatklage und der Fälle, in denen sich ein Nebenkläger
einesRechtsmittelsbedient,bis zur Sollstellung der angefallenenBeträgeim Einzugsre=
gisterausgesetztwerden.UnterbleibtdieSollstellung,seies in Ermangelungeinerzahlungs=
pflichtigenPerson oder wegenderenMittellosigkeit(vgl. Ziff. 86), so entfällt auchdie
Führung des Kostenverzeichnisses.

UIn demKostenverzeichnissesind alle in der Sache erwachsenenKosten(Tagegelder,
Reisekosten,Zeugen=undSachverständigengebührenusw.)einschließlichder nur für denFall
der Beitreibungder Kostenvon demVerurteiltenaufgerechnetenBeträge,ferner die einge=
fordertenGebühren=und Auslagenvorschüsse,die angefallenenGeldstrafen,Gebührenund
sonstigenGelder sowie die im Laufe des VerfahrensgetroffenenFeststellungenüber das
Vermögendes Verurteiltenvorzumerken.

88. 1.Die Richter und die Staatsanwälte habendie bei der Vornahmevon Unter=
suchungshandlungenentstehendenKostenauf den betreffendenAktenstückenoder auf einem
in die AkteneinzulegendenbesonderenBlatte vorzumerken.Sind die Kosten in der Ver=
handlungvor demerkennendenGerichterwachsen,so obliegtdieVormerkungdemVorsitzenden. i

lIDieGebührenmehrererineinerSachevernommenerZeugenkönnenineinerSummc
vorgemerktwerden.

II Trifft ein Kostenbetrag,z. B. die Tagegelderund Reisekosteneiner auswärtigen
Dienstreise,zugleichauf mehrereStrafsachen,so obliegtdie Ausscheidungder Kostenauf
die einzelnenStrafsachendempflichtgemäßenErmessendes die Untersuchungvornehmenden
Beamten. Die Verteilung ist in der Regel nachdemVerhältnisseder für die einzelnen
StrafsachenaufgewendetenZeit vorzunehmen.

89. 1Das Rentamt hat nachEmpfang der Einzugsregister(Ziff. 83) ohneVerzug
die Einhebungund nötigenfallsdie Beitreibung der von denPflichtigengeschuldetenBe=
träge vorzunehmen.Das Beitreibungsverfahrenmuß binnen längstens2 Monaten nach
Empfangder Einzugsregisterdurchgeführtsein.

1 Hinsichtlichder Einhebungvon Kostenbeträgenbis zu 20 K mittels Postnachnahme
finden die Vorschriftender Ziff. 34 entsprechendeAnwendung. Das Verfahren bei der
Beitreibungbemißtsich,soweitnichtdie besonderenVorschriftender Art. 182 ff. desForst=
gesetzesPlatz greifen,nachdenallgemeinenVorschriftenüber die zwangsweiseBeitreibung
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der Staatsgefälle. In Forstrügesachenist die Beitreibungzu unterlassen,wenndie Mög=
lichkeitbesteht,die geschuldetenBeträge denPflichtigenan ihren Arbeitslöhnenabzuziehen.

l! Das Rentamthat amSchlussejedesMonats demStaatsanwalt und demAmtsrichter
(Ziff. 83 Abs. II) eine auf Grund des Strafkostenregisters(Muster 27) gefertigteZu=
sammenstellungder durchEinzahlungder GeldstrafenerledigtenNummern des Anzeigever=
zeichnisseszu übersenden.

90. Werdenauf Grund amtsgerichtlicherStrafbefehlevon denPflichtigenZahlungen
beim Rentamtegeleistet,bevordas denSollbetragderZahlung ausweisendeEinzugsregister
an das Rentamtgelangtist, so sind die gezahltenBeträgein das einschlägigeSubjournal
(§ 86 der Geschäftsanweisungfür die Rentämter,FMl. 1903 S. 248) einzutragen
und die Zahlung nachEmpfangdes Einzugsregistersin diesemzu vermerken.

91. Die eingegangenendurchlaufendenGelder sind sofort nachder Einzahlungoder
in regelmäßigenZeitabschnitten,jedochspätestensallmonatlich,in Forstrügesachenspätestens
bis zur Vorlage der vierteljährlichenHaupt=Übersicht(Ziff. 96), gegenQuittung an die
Empfangsberechtigtenhinauszuvergüten.Die innerhalbeinesMonats oder einesViertel=
jahrs hinausvergütetenBeträgekönnenin einemQuittungsverzeichnisse— Muster 32 —
zusammengestelltwerden.

92. 1Das Rentamthat die Verurteilten,von denendieGeldstrafennichtbeigetrieben
werdenkonnten,in besondereVerzeichnisse— Muster33 bis 36 —einzustellen. Die Ver=
zeichnisseMuster 33 und 34 sind mit einerZweitschriftdemzuständigenAmtsrichteroder
Staatsanwalte zur Vollstreckungder für denFall der Uneinbringlichkeitder Geldstrafen
ausgesprochenenFreiheitsstrafen,die VerzeichnisseMuster 35 und 36 dem zuständigen
Amtsgerichtemit demAntrag auf Umwandlungder Geldstrafenin Freiheitsstrafengemäß
Art. 54 ff. des Forstgesetzeszu übersenden.Die Versendunghat spätestensbinnen2 Mo=
naten nachEmpfangdes Einzugsregisterszu erfolgen.

I1Die Zweitschriftender VerzeichnisseMuster33 und34 und dasVerzeichnisMuster36
sind an das Rentamt zurückzuleitenund bildenBeilagen zu den vierteljährlichenHaupt=
Ubersichten(Ziff. 96). Die Verzeichnissehabenin der Regel nur die in einem Monat
angefallenenGeldstrafen,jedenfallsaber nur solcheaus einemund demselbenVierteljahre
zu enthalten.

93. küber die uneinbringlichgebliebenenGeldstrafen,KostenunddurchlaufendenGelder
mit Ausnahmejenerin Forstrügesachenhat das Rentamtein Verzeichnis— Muster37—
anzufertigen,das samtdenUneinbringlichkeitsbelegenmit der vierteljährlichenHaupt=Uber=
sicht(Ziff. 96) der Regierungsfinanzkammervorzulegenist.

I1Die uneinbringlichgebliebenenForstrügeeinnahmensind in demVerzeichnisseMuster36
nachzuweisen.Zu diesemZweckesind in diesesVerzeichnisgegebenenfallsnachder Straf=
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umwandlung(Ziff. 92), auchdie uneinbringlichenKosten,Wert- und Schadenersätzeeinzu⸗
stellen. Die Summen der einzelnenVerzeichnissesind auf demletztenVerzeichnissefür das
Vierteljahrzusammenzustellenund die Endsummein die Hauptübersicht(Ziff. 96) zu über=
tragen. Die uneinbringlichenWert= und Schadenersätzeder Gemeinden, Stiftungen und
Privaten sind mittels eines doppeltherzustellendenVerzeichnisses— Muster 38 — den

Die Überweisungist von denEmpfangsberechtigtenauf der andasRentamtzurückzuleitenden
ZweitschriftdesVerzeichnisseszu bescheinigen.Die ÜberweisungsbescheinigungenbildenBelege
zu demVerzeichnisseMuster 36. .

94. In Forstrügesachenkann das Rentamt von einemBeitreibungsversuchUmgang
nehmen,wenn die Zahlungsunfähigkeitdes Verurteilten und der als zivilverantwortlich
erklärtenPersonenamtsbekanntist, und eine Möglichkeit,die geschuldetenBeträge den
Pflichtigenan ihrenArbeitslöhnenabzuziehen,nichtbesteht.SolcheSchuldnersind, wenn
auf Geldstrafeerkanntist, ausgeschiedenvon den übrigenSchuldnernin das Verzeichnis
Muster 35 einzutragen. Sind nur Kostenund Wert=und Schadenersätzegeschuldet,so
sinddieseBeträgeunterBestätigungderamtsbekanntenZahlungsunfähigkeitin dasVerzeichnis
Muster 36 unterAbteilung4 einzustellen.

95. WerdenGeldstrafen,die in die VerzeichnissenachZiff. 86 und92 ausgenommen
wurden,zurAbwendungderFreiheitsstrafennachträglichganz oderteilweiseaufderGerichts=
schreibereierlegt, so sind die eingezahltenBeträgevom Gerichtsschreiberfür Rechnungdes
Rentamtsanzunehmen,wie neueAnfälle im Einzugsregisterzu behandelnund mit diesem
an dasRentamtabzuliefern.Uber solcheEinnahmenhat derGerichtsschreibereinVerzeichnis
— Muster 39 — zu führen, in das auchdie Gebührenvorschüsse(Ziff. 84 Abs.1) ein=

96. 1Die Rentämterhabenauf Grund der EinzugsregistervierteljährlichHauptüber=

dazu gehörigenBelegen am SchlussejedesVierteljahrs der Regierungsfinanzkammerzur
Prüfung und Verrechnungseinweisungvorzulegen.Den Ubersichtensindjeweilsdie Einzugs=
registerdes demabgelaufenenVierteljahrevorangegangenenVierteljahrszugrundezulegen,so
daß beispielsweisedie am Schlussedes erstenKalendervierteljahrsvorzulegendeÜbersichtauf
Grund der Einzugsregisterfür die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezemberdes voran=
gegangenenJahres herzustellenist.

I Die bei der RegierungsfinanzkammervorzunehmendePrüfung hat sichim wesentlichen
auf die rechnerischeRichtigkeitder aus denRegisternin die ÜbersichtübertragenenZiffern,
auf die richtigeHinausvergütungder denGemeinden,Armenpflegenusw.zukommendenStraf=
beträgesowieauf jeneAuslagen zu erstrecken,die nichtschonbei der Vorlage des monat=

Google



Nr. 32. 199

lichenHauptverzeichnisses(Ziff. 73) geprüftwurden. Die Richtigkeitder Kostenansätzeist
insoweitzu prüfen,als dies aufGrund derEinträgein denRegisternohneweiteresgeschehen
kann. Bedenken,die sichohneEinsichtder AktenoderVerhandlungennichtbehebenlassen,
sind für die örtlichePrüfung(Ziff. 64) vorzumerken.VerstößevonuntergeordneterBedeutung
sind nicht zum Gegenstandevon Erinnerungenzu machen. Die Vorschriftender Ziff. 63
Abs.III findenentsprechendeAnwendung.

IIIZur Verrechnungwerdennur die wirklicheingegangenenBeträgeeingewiesen.
97. 1Die Prüfung der Richtigkeitund Vollständigkeitder Gebührenansätzesowieder

Überträgein dieEinzugsregistererfolgtauf Grund derAktenprobeweisedurchdie zur ört=
lichenPrüfung an dieGerichteabgeordnetenPrüfungsbeamten(vgl. Ziff. 64). Die Prüfung
hat sichauchauf die VerzeichnissederPflichtigen,bezüglichdererwegenamtsbekannterVer=
mrögenslosigkeitdie Sollstellung unterlassenwurde (Ziff. 86), auf das Vorschußregister
(Ziff. 84 Abs.II), auf das RegisterüberhinterlegteEntschädigungenfür Reisekostenund
Bersäumnisse(§ 38 der Dienstvorschriftenfür die Gerichtsschreibervom 14. Sept. 1879
— JMl. S. 743 —) undaufdieRichtigkeitundVollständigkeitderÜbertragungderin
den AktenvorgemerktenAuslagenin die Kostenverzeichnissezu erstrecken.

IIWegendes Verfahrensbei der Erhebungund Bescheidungvon Prüfungserinnerungen
findendie Vorschriftender Ziff. 64 Abs.V entsprechendeAnwendung.

98. #Über die rückständigenSollbeträgehat das Rentamtein demEinzugsregister
nachzubildendesRückstandsregisterzu führen. In das Rückstandsregistersind die bei der
Vorlage der vierteljährlichenHauptübersichtenan dieRegierungsfinanzkammer(Ziff. 96) be=
stehendenRückstände,soweitsie sichnichtzur Abschreibung(vgl. Ziff. 93) oder zur Auf=
nahmein das nachAbs.III zu führendeVormerkungsregistereignen,einzelneinzutragen.
Für die Rückständein Forstrügesachenist erforderlichenfallsein eigenesRückstandsregister
anzulegen. ,

UDasRückstandstegisterwirdmitderHauptübersichtfürdasvierteBierteljahrdet
Regierungsfinanzkammervorgelegt. Rückstände,die zu dieserZeit nochbestehen,sind zuvor
in das Rückstandsregisterfür das nächsteJahr zu übertragen.Die Summen der im Rück=
standsregistervereinnahmtenBeträge sind denSchlußziffern der Hauptübersichtfür das
vierteBierteljahrzuzusetzen.

I1Rückstände,die von demSchuldnerzunächstnichtbeigetriebenwerdenkönnen,deren
Zahlung ihm aber beimEintritte gewisserUmstände,z. B. bei einemzu gewärtigenden
künftigen Vermögensanfalle, möglich ist, sind nicht in das Rückstandsregister,sondern in
ein besonderesVormerkungsregistereinzustellen.Das Vormerkungsregisterist demRück=
standsregisternachzubildenund so anzulegen,daß es für mehrereJahre gebrauchtwerden
kann. Es ist alljährlichmit demRückstandsregisteran die#rzierungefinanzkammereinzu=
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sendenund mit den Nachweisenzu belegen,daß die Gründe noch fortbestehen,aus denen
von der Beitreibung einstweilenabgesehenwerdenmuß. Die Summen der im Vor=
merkungsregistervereinnahmtenBeträgesind in dieHauptübersichtfür das vierteVierteljahr
zu übertragen.

200

99. 1Nachholungenund Rückvergütungensind in besonderen,für je ein Jahr anzu=
legendenNachholungs=und Rückvergütungs=Registerndurchzuführen.

u Minderungenan nochnichteingehobenenSollbeträgensind wie Uneinbringlichkeitsfälle
zu behandeln.

Il In derHauptübersichtfür das vierteVierteljahrsinddieNachholungendenwirklichen
Einnahmenzuzusetzenund sodanndie Rückoergütungenabzuziehen.

IVIm übrigenfindendie Vorschriftender Ziff. 66 entsprechendeAnwendung
100. Der Gerichtsschreiberhat die beiderBesorgungdesStrafkostenwesensanfallenden

Einnahmenund Ausgabenin das Kassa=Tagebuch(Ziff. 54) einzutragen. Ist die Be=
sorgungdes Strafkostenwesenseinem besonderenrechnungsführendenGerichtsschreiberüber=
tragen,so hat dieserein eigenesKasse=Tagebuchzu führen.

III. Schluß=und Übergangsbestimmungen.

101. 1Die Kostenfür die Anschaffungder in dieserBekanntmachungvorgeschriebenen
Registerund Formblätterfallen vorbehaltlichder Bestimmungdes Abs.III der Staatskasse
zur Last.

IIDen gebührenverrechnendenBeamtenwerdenihre bezüglichenAuslagenvon demRent=
amt oderder Kasse,mit der sie überdie Kostenabrechnen,ersetzt.

z Die Kostenfür die bei den NotarenverwendetenRegisterund Formblätterhabendie
Notarezu tragen. 1

102. Die in dieserBekanntmachungvorgeschriebenenKosten=undStempelregisterund
Einzugsregistersind erst vom 1. Januar 1916 an in Gebrauchzu nehmen. Für das
Rechnungsjahr1915 sinddie bisherigenGebühren=und Einzugsregisterbeizubehalten.

103. Die früherenVollzugsbekanntmachungenüber das Gebühren=und Kostenwesen,
insbesondere

dieBekanntmachungvom25.Dezember1899 zumVollzugedesReichs=Gerichtskosten=
gesetzesunddesGesetzesüberdasGebührenwesen(IMBl. 1900 S. 343, FMl. 1899
S. 300) mit Ausnahmeder auf das Kostenwesender Gerichtsvollzieherbezüglichen
Vorschriften(§§6 Abs. IV, 9, 14, 16, 59, 61—63, 66, 68 Abs. IV, 69),

hr„ Google



Nr. 32. « 201

dieBekanntmachungvom 24. September1879 überdas Kostenwesenin gericht⸗
lichenStrafsachen(IMBl. S. 1426, FWMBl. S. 245) und

die revidiertenVorschriftenzumVollzugedesForstgesetzesvom 10. Oktober1879
(JMl. S. 1625, FM l. S. 321), soweit sie die Regelungdes Kostenwesensin
Forstrügesachenzum Gegenstandehaben,

tretenaußerWirksamkeit.

München,den 20. Juni 1915.

v. Breunig.
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Betrag des z Betrag des z Betrag des
GesellschaftstapitalsGebühren=)4GesellschaftskapitalsGebuhren.GeesellschaftskapttalsGebühra=

bis einschließlich betrag bis einschließlich betrag bis einschließlich betrag
#

** 4 4 vonjedenwe 10000% noch1.4
5000 : 560000 86 ohin bei:

o — r 570000 87 140#000
580 000 88 35

10 2 ½ 590000 56 1100000 10
1208 41 * 1150,000 115
130000 13 600000 0 1200õoo 10
140000 n 610000 91 1250000 155
150000 15 620000 52 1300000 160
160000 46 630000 13 1350000 165
120000 1 640000 5 1400000 17
180000 48. 650000 55 1450000 175

190000 4 660000 56 1500000 1#
* 670,000 "ßkvb 1550000 185

200000 50 680000 58 16000000 *
210000 51 690000 5 1650000 195

220 52 **v 1700000 200
2,00 53 7000 100 150000 205
240000 54 1chia0 101 1800000 210
250000 55 720000 102 1850000 215
260000 56 730000 103 1900000 220
270000 57 740000 104 1950%½0 25
280000 58 150000 105 200000%0 Bo
290000 59 760000 106 20050000 23

—.*–Nz ——– — 770000 107 20000 20
300000 60 780000 108. 2100% 20
310000 61 790000 109 2260000 2
320000 62 — — J 33 5
330000 63 800000 110 2 200000 255

310000 61 81000 111 220000 20
350000 65 820000 112 2350000 5

360•000 66 830000 113 2100000 270
370,000 67 8400000 1b# 240000% 2/5
580000 6 850000 115 2500000 *
300 9 9 6q 860 000 116 2 550 000 285

7.8—————= — 870000 117 2600 0% *

100000 70 880000 118 2650 295
1000 71 890o00 110 2100000 300
40 000 72 MW#enn — — — 2750 000 305

430000 73 iuom 3 38« 2 285 315

4400 # 1 52000 )12 2900000 32
160000 i 530000 123 2½500000 *25
100000 1 5400% 121 3000000 3%
480000 78 El 1 125 10000 430
100000 70 7560000 126 5000000 *30

570000 127 6000 000 630
500 000 80 980 000 128 7u000000 730
51w¾=64"ç1 81 990000 129 §0000000 Zu
520000 82 — — — 5000 —-
530000 83 100000 T 1n 8 18
540000 » 84 -
550000 85
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Hilfstafel II
ur Berechnungder Gebühren des Art. 82 und 83 desK. G.z

.. einmalige jährliche .. - jährliche einmalige
Mündelvermögen Gebühr Gebühr Mündelvermögen Gebühr Gebühr

4 4 4 , 4 4 4
1000— 1200 einschließlich 4 0.40 mehrals 20000—20400einschließlich 56 5.00

mehrals 1200— 1500 „ 5 0.50 (2„ 20400—20800 5„ 57 5.70

7“ k?7 1 500— 1 800 k7“ 6 ·060 « 20 800—21 200 * 58 5.80

„ „ 1800— 2100 „ 7 0.70 „ 21200—21 600 „ 59 5.90
„ „ 2100— 2400 „ 8 0.80 » 21600—22000 "„ 60 6.—
» » 2400— 2700 „ 9 0.90 “ 3 88 2 400 5 61 6.10

„ „ 2700— 3000 » 10 1.— » 2 22 800 » 62 6.20
„ 3000—3300 ,, 11 1.10 » 22800—28200 « 63 6.30

, „ 3300—3600 „ 12 1.20 „ 23200—28600 » 640
„ „ 3600— 3900 „ 13 1.30 » 23600—24000 « 65 6.50
„ „ 3900— 4200 » 14 1.40 « 24000—24400 » 66. 6.60

„„ 4200—4500 ,, 15 1.50 » 24400—24800 » 67 6.70
„ „ 4500— 4800 „ 16 1.60 » 24800—25200 „ 68 680
„ „ 4800—5 100 » 17 1.70 » 32Eis-IT M » t73 390

,,.-100—5400 » 18 1.80 " 5 600— („ .-
«, H400—5700 ,, m 1.90 I. 26000—28400 » 71 7.10
„ „5 700—6000 » 20 2.— „ 26400—26800 » 72 720
nl— « 26800—27200 „ 73 !7.30

6000— 6400 » 21 2.10 » 27200—27600 » 74 7.4o
« „ 6400— 6 800 7. 22 2.20 « 27 600 –28 000 ½% 75 7.50

„ 6800— 7200 ,, 23 2.30 „ 28000—28400 » 26 7.60

5 » « 2.= „ — „ 7 k%

14 » 8 « « ʒ —30 % 8.—

„ „ 8800—9200 » 28 2.80
, „ 9200— 9600 » 29 2.90 „ 30 000—30400 » 81 8.10
-„ „ 9600—10000 „ 30 3— « 38ZæIF M » I 33

„ „10000—10400 » 31 8.10 31200—31600 R„ 84 340
, „ 10400—10800 « 32 3.20 „ 31600—32000 „ 85 8.60

i; 3146 553 353« » -" « · ««« » ! —32 „ r

„ „ 11600—12 000 „ 35 3.50 „ 32 800—33 200 b„ 88 8.80

„ „„ 12.000—12 400 « 36 3.60 „ 33200—33 600 „ 89 8.90

„ „ 12400—12800 » 337 3.70 33600—34000 » 90 9.—
„ „ 12800—13200 „ 38 3.80 34000—34400 " 91 9.10

„ 13200—13600 » 39 3.80 34400—34800 » 92 9.20
--«I2383—;:288«:Y:-1-»«s-2æ35M--32

u 38 3 125 ,„ 0 % 40 R„ * 5
—15 » - -' » 36000—36400 » 96 L

15 200- 15 600 » 44 4.40 » 36400—36800 „ 97 9.70
„ „15 600—16000 » 45 4.50 » 36800—37200 « 98 9.80
, „ 16.000—16400 „ 46 4.60 » 37200—37600 » 99 9.90
„ „ 16400—16800 „ 47 470 » 37600—38000 » 100 10.—
„ „ 168 388 » I 4 « 38000—38400 » 81

1500—1500 „ 66% P 246 6% 46%
„ 18000—18400 » 51 5.10 „ 39200—39600 » 104 10.40
„ 18400—18800 « 52. 5.20 » 39600—40000 » 105 10.50

„„„ 18800—19200 „ 53 5.30 —
„ „19200—19 600 „ 54 5.40
„ „19600—20000 „ 55 5.50



204

inmalige jährliche einmalige jährlicheMündelvermögen einma9 Gebühr Gebühr Müdelvermögen Gebühr Gebühr

= 4 4 AM 4 4#
mehrals 40000—40400 einschließlich 106 1060 mehrals 62800—63200 einschli «. schließlich 163 16.30

7. 77. sl 7!“ "“ — 5

„ „ 41200—41600 » 109 10.90 „ 8 000 –4½400 « 8 7 5(0
„ „ 41600—42000 » 110 11-—-’ (-4400—«4« «4200042400 111 1110 «««’ 6100 « M 83„ 42000—42 ". 1 „ „ 64800—65200 » 168 16.80

13 400—42200 » H; Hsgg .,»tz;)200-—65600 » 169 16.90
*l 5 43 200 —43 60 7 114 1140 „ 5„ 65 600—66 000 » 170 17. —

“*“xsl 11 1f00 t 60( f49„ „ 14,000—44400 n„ 116 11.60 „ „66 800—67220 « 1#11 1½44400—44800 11 11.0 * „ # "“ 3 12—0, 44800—45200 « 11 1 ««67200—67600 « m 1740i-»4,·200—4s5600 » 5 u ., „ 67600—68000 » (17:«» 1750
««""4;60(i:4(;000 " 120 12.— : „ 5 400 « 1110„ „ 46000—46400 ". 121 12.10 „ 65 400—0200 « 70

46400—46800 122 12.20 5 * . ’ : « «
«"46800—47200 « 123 12.30 „ „ 838 386 4 v55 10„ „ 47200—47600 " 124 2.40 — 6 0 18.—
„ „ 47600—48000 » 126 1250 „ „ 70000—70400 » 181 18.10
« « 48 000—48 400 5? 126 12. 60 7“ 7“ 70 400 —70 800 1 182 18.20

„ 48400—48800 „ 127 12.70 „ „ 70800—71200 „ 183 18.30
„ , 48800—49200 „ 128 12.80 „ „ 71200—71600 , 184 18.40, 49200—49600 „ 129 12.90 „ „ 71.600—72000 » 186 18.50
„ 4960050 000 „ 130 13— „ „ 3 000—7240 „ 186 18.60

„ „ 72400—72800 » 187 18.70s]NNJ0400—0 500 # 18.20 „ „ 73200—73600 „ 189 1890
l:, 51200—5160 4 134 1340 : „ B0—00 « IN 35
„ „ 51600—52000 » 135 13.50 l „ 400—74800 « 1LJO"192052000—52400 136 13.60 * . 5 « 937 7 52 400—52 800 7 TZ 1 37 13.70 „ „ 74 800—75 200 11 193 19. 30

„ 22400—2500 « 43 v3 „ „ 75200—75600 „ 194. 19.40* „ 32200—5 200 » 13 80 „ „ 75600—76,000 „ 195 19.50„ „383200—53 „ ## 9 13.90 „ „ 76000—76400 „ 196 19.60
„ „ 760 50 » 13 14.½ „ „ 76400—76800 „ 197 19.70

„ „34400—54800 142 1420 r o : ½ 55„ „ 54800—55200 » 145 14.30 77600—78000 " 200 20.—
„ „ 55200—55600 » 144 14.40 „ „ 78000—78400 201 20.10600—56000 . 145 14.50 55 * ««» 600—06 . l 140 „ „ 78400—78800 » 202 20.20
„ „56400.—56800 « 147 1470 "«ZZZZZ"ZZM « 3033330,,,156800—57200 J, 148 1480 ««79600:80000 « 38 2040
„ „ 57200—57600 „ 149 1490 — « «
,,,,57600—58000 » 150 15.— „ „ 80000—80400 „ 206 20.60

8288 n 3% % „ 52t „ W 250* 7 —.) 7 « o » —“ » « s»,,58800—59200 » 153 15.30 „ „ 81200—81600 » 209 20.90
„ „ 59200—59000 » 154 15.40 „ „ 81600—82000 „ 210 21.—
„ „ 59600—60000 „ 155 15.50 , „ 82.000—82400 „ 211 25

— , „ 82400—82800 „ 212 21.
5* 5 60 000—60 400 7 156 15. 60 „ „ 82 800—83 200 : 213 21.30
„ „ 60400—60800 „ 157 15.70 „ „ 83200—83600 » 214 21.40
«« So800—61200 » 158 15.80 Sss600 84 000 » 215 21.50bbsmNN22
„ „62000—62400 (01 16.10 , 84800—85200, 28 21170„ „ 62400—62800 » 162 16.20 „ 85200—85600 R„ 219 21.90



Nr. 32. 205

einmalige jährliche .Q einmalige jährlicheMündelvermögen Gebühr Gebühr Mündelvermögen Gebühr Gebühr

i 9 4 4 i
mehr als 85 600—86,000 einschließlich 220 22.— mehr als 94.000— 94400 einschließlich 241 24.10

v„ „ 86 000—86 400 „ 221 22.10 „ „ 94 400 — 94 800 „ 212 2420
v, „ 86 400—86 800 » 222 22.20 „ „ PD4800— 95200 „ 243 24.30
„ „ 86 800—87200 „ 2323 22 30 „, „ 95200 — 96 600 ,, 244 24.40
„ „ 87200—87600 „ 224 22•40 „ „ 95600—960000 » 246 24.50
., „ 87 600—88 000 " 225 2250 „ „ 96 000— 96 400 , 246 24.60

88000—88400 „ 226 22.60 „ „ 96400—96800 „ 247 24.70
„ 88400—88800 „ 227 22.70 „ „ 96800—97200 „ 248 24.80

„ „ 88 800—89 200 „ 228 22 80 „ „ 97200— 97600 „ 249 21.90
„ „ 649200—89600 » 229 22.90 „ „ 97600—98000 „ 290 25.—
, „ 89 600—90 000 „ 230 323.— „ „ 10— 9840 „ 33 25.10

« « 5 * !— 98 # „ 52 25.20

„ 290000—90400 » 5913152340 ».98800—99200.,125:k 25.3()
»»90400—90800 » 22 3320 „ „ 99200—990600 , 254 25.40

„ 90800—91200 » 233 2330 „ „ 95600—100000 255 25.50„ 91200—91600 » 234 23.10 — ––
„ 91600—92000 4 235 2350 « .

»»92000.-92400 » 236 23.60 von jedenweiteren noch
„ „ 92400—92800 » 237 23.70
„ „ 92800—93 200 „ 238 23.80 400 A 1 0.10
,„ „ 93200—93 600 „ 23) 323.90

„ „ 93600—94000 » 3240j24.—-

dividiert mit
— 1722 #

400
255 „

1977 M.





Nr. 32. 207

Muster 1.

Verzeichnis
der

nachArt. 56 KBG. zu bewertendenEintragungenin das Handelsregisterdes K. Amts=

gericcht ..

für den Mont. 19

An das s. Rentat gzunr Bekanntgabeder ver= Nig
wen

anlagtenGewerbsteuern. od

. den 19 .

K. Amtsgericht Registergericht.

T Gerichtsschreiberei.

AndasK.Amtsgercht Registergericht(Gerichtsschreiberei)
zurück unterBezugnahmeaufdie Einträge in denSpalten 6 und 7.

K. Rentamt

50

Google
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NummerTag Firma undSitz steuer zume

Lgfd. der der des Artder — Aaseen= Be⸗
Nr. Register.Ein= Kaufmanns Ein= Gebühr dr

Akten tragung oderder tragung echts= nochnicht Strnwae merkungen
Gesellscha 5 rechts= ·-

cschst kräftig kräftig registers

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10.

Google



Nr. 32. 209

Muster 2.

Verzeichnis
der Fälle, in denennachArt. 56 Ziff. 3 KG. gestundeteGebührenabgeschriebenwurden,weil

die Einzahlungdes Gesellschaftskapitalsin absehbarerZeit nichtzu erwartenist.

50*

Google
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Vetrag des Betrag der Von derGebühr(Sp. 4) sind
. Gebühr .

per Zahlungs= * und Nummer eingezahlt abgeschrieben

foDdv pflichtige . 9 di des Gahr derEin (Jahr der Bemerkungen
ende Geselischaft aus em ie Kosten⸗ zahlung, Rück= Abschreibung,
Nr. Gebühr 6 Rückstands=

berechnetist undStempel-Pandsregister= register
s registers. Nummer) Nummer)

1 2 3 148 5 6 7

— —



Nr. 32. 211

Muster 3

Kosten=und Stempelregister rr. Betreffi:

Konto nr. beim Postscheckut
Postsch Aktenzeichen

Kostenrechnung.
Kostenvortrag Dë „ Kostenvortrag

Nr. (Art der Kosten,Berechnung,Berechnungs= Betrag (Art der Kosten,Berechnung,Bercchnungs= Betrag
vorschrift) vorschrift)

* ? T

Der in dieserKostenrechnungbezeichneteBetrag ovv# 3 wolle bis zum
........................................... an...-..............................·.................................. einbezahlt werden,
widrigenfallser an das K. Rentamt zur zwangsweisenBeitreibungüberwiesenwerdenmuß.

Der Betrag kann auchauf das obenvermerkteKonto rr. beimPostscheckam
s————. einbezahltoder überwiesenwerden. In diesemFalle sind außer der
KostenschuldnochnachstehendeZuschlägeeinzuzahlenoderzu überweisen:

a) beiBareinzahlungenmittelsZahlkarteein festerBetragvon 5 Pfennig sowieweitere10 Pfennig
auf je 500 odereinenTeil dieserSumme, bei Beträgen von nichtmehrals 10“ jedoch
im ganzennur 10 Pfennig;

b) bei Überweisungenvon einemanderenKonto ein festerBetrag von 5 Pfennig sowieweitere
5 Pfennig auf je 500 odereinenTeil dieserSumme.

Im Falle der Einzahlung bei der Gerichtsschreibereiist dieseKostenrechnungvorzulegen. Bei
Einzahlungenmittels Postanweisungund bei Einzahlungenauf das Postscheckkontoist auf demAbschnitte
der Postanweisung, der Zahlkarte oder des Überweisungsscheinsdie oben vermerkteNummer des Kosten=
und Stempelregistersanzugeben.

Google
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Nr. 32. 213

KK. Rentauutt. Muster 1.

Kosten=und Stempelregister
des

K. Notariats

Vorschriftenüber die Führung der Kosten-und Stempelregisterder MNotare.

1. Die Spalte 4 hat mit möglichsterVollständigkeit denVor- und Zunamen, den Wohnort, die Hausnummer und in
größerenStädten die genaue,dort üblicheBezeichnungder Wohnung der Zahlungspflichtigenzu enthalten. Bei den
Geschäften,die im TestamentsregisterdesNotars vorzutragensind(Testamente,Erbverträge),ist anStelle derBezeichnung
der Zahlungspflichtigenauf die Nummer des Testamentsregisterszu verweisen.

2. In der Spalte 5 ist der Verhandlungsgegenstand,dessenWertsummesowiedie sonstigeGrundlage der Abgabenberechnung
vollständigzu bezeichnen,insbesonderebei Pacht=,Miet=,Nahrungs- und ähnlichenVerträgen stets die Anzahl der Jahre
und der einjährigeBetrag des Zinses oder des Bezugswerts, dann in den Fällen der Tarifstelle 23 Abs. 1 A b StG.
das Verwandtschaftsverhältnis2c.genauanzugeben.

Wenn die verrechnetenAbgabenwegengesetzlichvorgesehenerbesondererUmständevon den für das Rechtsgeschäftim
allgemeinenfestgesetztenAbgaben abweichenund der Grund berfür nicht schonaus dem übrigen Vertzeogerhellt, ist auf
die gesetzlicheBestimmung,z B. Tarifstelle 24 Abs. II, III St G.,Tarifnummer 11a Anm. c, 4 NSt G.,zu verweisen.

3. Soweit für die Beglaubigung eines Rechtsgeschäftsder gleicheStempel wie für die Beurkundungzu erhebenist, ist der
Stempel in der gleichenSpalte wie im Falle der Beurkundungzu Soll zu stellen.

4. Uber die in den Spalten 13 bis 16 vorgetragenen Summen ist mit dem Rentamt abzurechnen.
5. Die Spalte 27 hat eewaigeErläuterungen und Bemerkungen,bei Uberweisung von Rückständenan das Rentamt die

genaueund vollständige Benennungder Vertrags=Gegneroder sonstigerMitschuldner (Art. 12ff. StG.) und wenn der
Notar die Urschrift, Ausfertigungen und Abschriften der Urkunde an die Beteiligten ausgehändigt oder für diese an die
Gerichte oder andereBehörden vorgelegthat, die Angabe der persönlichenHaftung des Notars (Art. 39 StG.) zu ent=
halten. In derselbenSpalte ist, wenn die Uberweisungeiner Reichsstempelabgabezur zw s en Einziehung vor der
Abrechnungmit dem Rentamtestattgefundenhat, dies unter Beifügung des Datums der ÜUberweisungvorzumerken.

Google
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2 Tag ·s Bezeichnung
— Lobberlen Nu er Name, desGeschäfts,derWerts=oderGegen
* Be= Geschäfts= Stand und Wohnort standssumme,sowiesonstigerder Be=

urkundung egisters der wertungzu Grunde liegenderVerhältnif
oder des -- Hinweis. l spflichtigenAus= Notariats Zahlungspflichtig auf diegesetzlichenBestimmungen

& fertigung

1 2 8 4 —



215

für Ver=
für Ver=- träge usw.
träge usw. über beweg=

über Grund=liche Sachen,

Bemerkungen

27

Ish * z Rechte, nach
esen gleich= Forderungen .

d w.aesen sur° Tarisstelle

u# ,, - ·

EIN-DR ANY-il PS LÄJJT
es,Wiuben8, 20,15,3.14 24

11A. BA Kb.VI,
Abs. 13 Abs. I b, 1

4 Abs.ii

des Stempelg!
6 7 8

—-D—

Google
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8 Tag
der Nummer Bezeichnung

S notariellen des Name, desGeschäfts,derWerts=oderGegen
J Be⸗ Geschäfts= Stand und Wohnort standssumme,sowiesonstigerder Be=

+ : « ·znrkundungregistrrs der wertungzu GrundeliegenderVerhältnif
rl oder des .. Hi isS ahlungspflichtigen Hinwei

Aus= Notariats Zab 8spflichtis aufdiegesetzlichenBestimmungen
ffertigung

1 2 3 4 5 —



;«-;--s-.--..

für Ver=
für Ver= träge usw.

träge usw. über beweg=
über Grund=liche Sachen,
stückeund Rechte,

diesengleich=Forderungen
stehende

Rechte nach Tarifstelle 2
Tarifstelle 23 uo- 9

nach

#

215

Bemerkungen

27

*Fv—

mit 8, 9 b

N—N———2
2 #wt 1

C, as Abs. IIl

des Stempelg;
6 7 8 2

.

Google



Nummer
Bezeichnung

Name, desGeschäfts,derWerts=oderGege:
lle des 7. „: :

4 1 Geschäfts= Stand und Wohnort standssumme,sowiesonstigerderBe=**1.suresonuepbern - « der wertungzuGrundeliegenderVerhältni

oder des Hinweis· t
Aus= Notariats Behlnthichtigen auf diegesetzlichenBestimmungen
fertigung ·.

2 8

Original from
ONIVERSITY OF MICHIGAN
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Stempel
für Ver=

für Ver= trage usw.
träge usw. über beweg=

überGrund=lichenchschenQ nach
ckeund Rechte,

r. gleich=Forderunge . Bemerkun gen
« stehendeusmnqchTaktfstelle

RteaachTlestellcs
tatisteueNB-C,924,3,13,

mts'927Abs1«b ·LRAVL 18, - - 1 4, 24

LI , B4ARbf.WI.
#. 1s. Lôf rr. i

õas vbs.iil

E des Stembpelg, —
6 7 8 21

3 23

Google
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216
Abrechnungdes K. Notars mit dem K. Rentamte.

GegenwärtigesKosten- und Stempelregisterfür den Monat .. . . . 19 schließt ab wie folgt
A. Soll=Einnahme

1. an Stempden. 6
2. an Gebühren.w .. — 4

. ürGesellschaftsverträge...»....»..... AMA 9. 5
anReichsstempelabgabenundzwarfür Grundstücksübertragungen A 9

4. an gemeindlichenBesitzveränderungsabgaben. 8 M3

SummederSoll-Einnahm . 3
mit Worten.. n.

3. Wirkliche Einnahme, 11000 —nm* “*— andas a Rentamt
1. an Stempeln .. 6
2. an Gebüüten .............,..... »Es

für Gesellschoftsverträge........ ..«... =**
3: anReichsstempelabgabenundp Grundstücksübertragungen =*. 2 4
4. an gemeindlichenBesitzveränderungsabgabben MA 4

SummederwirklichenEinnahhe 3
mit Woren„„

C. Einnahme=Rückstäude
1. an Stemdbeennn n.n.ni:: . 3
2. an Gebühten ..—»...... »O.».sp.

1 fürGesellchaftsverträge:. .. ..«
3. anReichsstempelabgabenundzwarfür Grundstücksübertragungen siem 5

4. an gemeindlichenBesitzveränderungsabgaben. 3838

Summe der Einnahme=Rückstände * S
mit Worttenn:::::2:::2;2;iiiiii

Die unterB vorgetrageneSumme der wirklichenEinnahmenwurde imLaufe de Monat
und bei der heutigenAbrechnungbar und vollständigan das d. Rentantt . abzeleesert.

Die unter ( bezeichnetenRückständewerden,soweit bezüglichder Reichsstempelabgabenicht bereits
die Uberweisung erfolgt ist, dem Rentamte hiermit zur zwangsweisenBeitreibung überwiesen.

, den 19 deeen l1I19

K. Rentant Der K. Notar:

Google



Nr. 32. 217

Muster 6.

Notariatsgebühren=BRegister
des

K. Notariattttttttttttttttssss . . cccccnn.

Vorschriftenfür die Verrechnung
der Notariatsgebührenund die Führung des Notarialsgebührenregistersim Falle der Führung der

Notariatsgeschäfteauf Rechnungdes Staates.

. Das Notariatsgebührenregisterist nicht in einem gebundenenBande, sondern in gleicherWeise wie das Kosten=und
Stempelregistermonatlichanzulegen.

. In der Spalte IV sind auchdie der Gebührenbewertungzu Grunde liegendenVerhältnisseanzugeben,also im Falle der
Verrechnung von Vertzebühren die Werts- und Gegenstandssumme, bei Zeitgebührendie aufgewandte Zeit, bei Zuschlägen
wegenVornahme der Geschäftezur Nachtzeit,am Krankenbette,dieseUmstände.Dabei ist stets die angewendeteVorschrift
der Notariatsgebühren=Ordnung zu bezeichnen. Auch sind in der Spalte IV die Auslagen einzeln anzuführen. Reicht
der Platz in Spalte IV nicht aus, so kann die Spalte XIII zur Fortsetzungbenütztwerden.
Die Kosten für die Umschläge(Decken,Tekturen, Mäntel sind mit je 5 3 für das Stück in die Spalte VII, die Ent=
fernungsgebühren in die Spalte VI einzustellen.
Die entstandenenAuslagen (Spalte X) hat der NotariatsverwesergegenQuittung zu bestreiten. Die Mittel dazu kann
er, wenn nicht schondieBeteiligtenVorschußoderZahlung geleistethaben,vorschußweisevon den eingegangenenNotariats=
gebührenentnehmen.Die Quittungen über die Entrichtung der Auslagen sind demNotariatsgebührenregisterals Belege
anzufügen und bei der Abrechnung dem Rentamte zu übergeben. liber Post= und Telegraphengebühren bedarf es keiner
Quittungen. StaatsgebührenvorschüsseundBesitzveränderungsabgabevorschüssewerdenauf RechnungdesStaates nichtgeleistet.

. Die Notariatsverweser habenüber ihre Tagegelderund Reisekostendie bei auswärtigen Dienstgeschäftenallgemeinvorge=
schriebenenKostenaufrechnungen anzufertigen und als Belege des Notariatsgebührenregisters an das Rentamt abzugeben.
Die Regierungsfinanzkammernhabendie Solleinnahmen an Notariatsgebühren(Spalte VI, VII, 1X) zur Verrechnungauf
den Etat der Gebührenund Stempelabgabeneinzuweisen.Die Tagegelder und die Auslagen (Spalte VIII, X) sind im
Sollbetrag auf den allgemeinen Etat der Justiz zur Verausgabung einzuweisen.

. Einer förmlichenEinweisung der Kostenaufrechnungenüber Tagegelder und Reisekosten(Nr. 5) bedarf es nicht. Als
Empfangsbescheinigunggenügtdie bei der Abrechnungauf dem RegistergegebeneBescheinigung.

Google
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Verweisungauf das

Kurze Bezeichnung der Beteiligten
und des Geschäfts

Fort⸗ Tag Geschäftsregister
laufende des oder sonstigeRegister,
Nummer Anfalls worin die Sache

vorgetragenist

1 II 111 IV

Google



Gesamtsumme
der Stempel,

Gebühren,
gemeindlichen
Besitzverände⸗
rungsabgaben

sowieder
Reichsstempel⸗

abgaben

——
V

Geschäfts⸗
gebühren

huß von Staatsgebühren

219

Google

— —
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Verweisungauf das
Fort⸗ Tag Geschäftsregister ..
laufende des odersonstigeRegister, Kurze Bezeichnung der¾beteiligten
Nummer Anfalls worindieSache und des Geschäfts

vorgetragenist

" II III * I#y

Google



Gesamtsumme
der Stempel,

Gebühren,
gemeindlichen
Besitzverände⸗
rungsabgaben

sowieder
Reichsstempel⸗

abgaben

V

Geschäfts=
gebühren

VI

hußvonStaatsgebühren
ist)

219

Google
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Verweisungauf das
Fort⸗ Tag Geschäftsregister . ..
laufende des oder sonstigeRegister, Kurze Bezeichnung der B eteiligten

Nummer]Anfalls worindieSache und des Geschäfts
vorgetragenist

I 11 111 » FI#

Google



Gesamtsumme
der Stempel,

Gebühren,
gemeindlichen
Besitzverände⸗
rungsabgaben

sowieder
Reichsstempel⸗

abgaben

V

Geschäfts=

219

hußvonStaatsgebühren
gebühren ist)

Google



220

Abrechnung des Notariatsverwesers mit dem K. Reutamte.

GegenwärtigesGebührenregisterfür den Monat 19 schließt ab wie folgt:
I. Geschäftsgebühren,Schreib=undAusfertigungsgebühren,Hinterlegungsgebühren(SpalteVI, VII. IX).

A. Soll=Einnaeeen ... %mÖJ
mit Worten::

WirklicheEinnahme,zugleichAblieferungsschuldigkekt —
mit Worten -.

O. Einnahme⸗-Rückständen.. ....... . . r
mit Worten í -

II. Tagegelderund Auslageneinschließlichder Reisekosten(Spalte VIII, X).
A.Soll- Einnahme. .... *

mit Wortten n-

B. WirklicheEinnhmhmen. 0(W7
mit Worten ü;;; .

C. Einnahme=Rückständde: . r
mit Worten: .,. ........«... ,.«...................

Die unter 1 B vorgetrageneSumme der wirklichenEinnahmen an Geschäftsgebühren,Schreib=und Ausfertigungs=
gebührenund Hinterlegungsgebührenwurden im Laufe de. Mont. und bei der heutigenAb=
rechnung bar und vollständig an das K. Rentnt abgeliefert.

Die unter II C vorgetrageneSumme der Einnahme=Rückständean Tagegeldernund Auslagen wurde vorhaltlich der
revisorischen Festsetzungdem Notariatsverweser bei der Abrechnung vergütet. 6 1

Die Feststellungund Beitreibung der unter I C und II C vorgetragenenRückständewird durchdenNotariatsverweser
betrieben werden.

„,den 1119. fden 19

K. Rentamt .. Der Notariatsverweser
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K. Rentant . ...-. Muster 6.

Allgemeines

Kosten=und Stempelregister
der

GerichtsschreibereidesK. Gerichts
für den Monat

19

Vorschriftenüber die Führung der KostenundSiempelregisterder Gerichtsschreiber.

die genauedort üblicheBezeichnungder Wohnung des Schuldnersanzugeben.

Aktenzeichen,in den übrigenFällen die fortlaufendeNummerdes Geschäftsregistersanzugeben.

Vorschriftenin der Weiseanzugeben,daß die Richtigkeitder in den folgendenSpalten vorgetragenen
Ansätzenachgeprüftwerdenkann.

halten,die von den Parteien zu bezahlensind. Die Hinterlegungsgebührensind in den Spalten für
dieGebührenin denAngelegenheitenvorzutragen,in denensieangefallensind. Auf die in denSpalten
14 bis 19 verzeichnetenSummen hat der Gerichtsschreibermit demRentamtabzurechnen.
Alle Gelder, diein andereKassenfließen, insbesondereGeldstrafen,Strafanteile, gemeindlicheBesitz=

veränderungsabgabensind mit densonstigendurchlaufendenGeldern in dieSpalte 19 einzustellenund
in der Bemerkungsspalte(33) unter Angabeder Empfangsberechtigtennäherzu bezeichnen.

Botenbuchin die Spalte 8 einzutragen.
Die Spalte 16dientzur Sollstellung derReichsstempelabgabenfür Gesellschaftsverträgeund für Grund=
stücksübertragungen.Der auf jedeAbgabeentfallendeBetrag ist bei der Abrechnungmit demRent=
amt auszuscheiden.
Die in den Spalten 20 bis 23 auszuweisendenSummenan Geldern, die der Staatskasseverbleiben,
bilden den Gesamtbetrag,den der Gerichtsschreiberan das Rentamtabzuliefernhat.

Der Tag derEinzahlungbeimGerichtsschreiberist durchgehendsin der Spalte 25 ersichtlichzu machen.
In den Spalten 21 und 29 sind die Stempel=und die Reichsstempelabgabenje gesondertaufzusum=
mierenundzu diesemZweckebeimEinzelvortragdieReichsstempelabgabendurchUnterstreichungbesonders
kenntlichzu machen.
Soweit Rückständezur Beitreibungan das Rentamt überwiesenwerden,sind in der Spalte 33 die
Namen etwaigerMitschuldnervorzutragen. -
WenndieÜberweisungeinerReichsstempelabgabezur zwangsweisenEinziehungvorderAbrechnungmitdem
Rentamtestattgefundenhat,istdiesunterBeifügungdesDatumsderUberweisunginderSpalte33 vorzumerken.
Das Muster ist zum Gebrauchefür dieAmtsgerichte,die Landgerichte,dieOberlandesgerichteund das
ObersteLandesgerichtbestimmt.Jedochsind dieSpalten 10 bis 13 bei den Oberlandesgerichtendurch
die Spalten „Gebühren in der freiwilligenGerichtsbarkeit“und „Gebühren in Angelegenheitender
Justizverwaltung“zu ersetzen,beimOberstenLandesgerichtin eineSpalte „Gebührenin Angelegenheiten
der freiwilligenGerichtsbarkeitund in der Justizuerwaltung“zusammenzufassen. «

Google



222
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C. Einnahme=Rückstände:
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Abrechnungdesstt. Gerichtsschreibersmit demK. Rentamte.
GegenwärtigesKostenund Stempelregisterfür den Monat 19 lcchließt ab wie folgt:

A. Soll=Einnahme:
I. An Geldern, die der Staatskasseverbleiben:

a) an GebührenundStrafen GD) ( 4 4
b) an Stempeln . .. .... .....»,. «

dawsschssssmpssssgsdssssindMlzu «««,»
4) anPostgebühren . .... ...:»J
e)ansonstcgen rückzuersetzendenGerichtsauslagen' PX L.

Summe 1 1
II. An durchlaufendenGelden....

SummederSoll=Einnahre — * 4
mit Wotteeen . . . .. ..

B.Wierliche Einnahme::
I. An Geldern, die der Staatskasseverbleiben:

a) anGebühren und Strafen . .. Je
l))anStempeln. « »

an Reichsstenipelabgabenund zwarz (8t niieer !½½ ·

*

) an Postgebühren .
an sonstigenrückersetztenGerichtsauslagen .

Summel ............
zugleichAblieferungsschuldigkeitan dasK. Rentamt.

II. An durchlaufenden Gelden . . · » »

Summe derwirklichen Einnahme %
mit Worten K ,.«,....

C. Einnahme.Nückstänbe:.
I. An Geldern, die der Staatskasseverbleiben

a) an Gebühren undStraien ... .............. ..--
b) an Stempeln .. . f Ges ...... » »

ür eschäftsverträge .... , »
an Reichostempelabgaben*7 zwaräifür Erundsicksübertramugen . » »

4) an Postgebühren . . ·( . .,, »
e) an sonstigenrückzuersetzendenGerichtsauslagen ...-........ ,, .,,

Siiiiiiiiel . 1
II. An durchlaufendenGelden: —

Summe der Einnahme=Rückstände .-.«... »E. --.J

mthrtku......»......»....»..» ....

DiecetztbezeichneteRiickstaiidssiiiinneioirddemsk Rentamte hiermit zur zwang⸗
veisenBeitreibung überwiesen.

Die unter B Ziffer II vorgetrageneSumme an durchlaufendenGeldern zu *m wurde aus=
veislich der diesemRegisterin der Spalte 27 beigezifferten Belege den Eupfangsberechtigtenhinausvergütet.

Die unter B Ziffer I bezeichnetewirklicheEinnahme an Gebühren, Strafen,Stempeln, Reichsstempelabgaben,Post=
lebühren und sonstigenrückersetztenGerichtsauslagen zu im ganzen — «.---..-« * mit Worten

vurdeim Laufede Monat 10 und bei der beutigenAbrechnunglar undvollständigan
as genannteK. Rentamt abgeliefert.

den . 19 .. .,deii . 19

N. Rentamt - Der K. . Gerichtsschreiber:
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Muster 7.

Kosten=und Stempelregister
der

GerichtsschreibereidesK. Amtsgerichts..

für Grundbuchsachen

für denMonatt.

Anhang

zum allgemeinen Kosten=und Stempelregister des nämlichen Monats.

Vorschriftenüber die Führung des KRosten-und Stempelregistersfür Grundbuchsachen.

1. GegenwärtigesKosten=und Stempelregisterist vomGerichtsschreiberam SchlussejedenMonats nach
Durchstreichungder leerenBlätter unter BeifügungderUnterschriftauf der letztenSeite abzuschließen.
Die nach dem letztenEintrage zu ziehendenAbschlußsummender Spalten 10, 13 bis 15, 18, 20
bis 24, 26, 28 bis 32 sind in die Spalten14, 16 bis 19, 20 bis 24, 26, 28 bis 32 des all=
gemeinenKosten=und Stempelregistersfür dennämlichenMonat, dieAbschlußsummender Spalten 11
und 12 in die Spalte 15 des allgemeinenKosten=und Stempelregistersvor dessenAbschlußunter
einer besonderenfortlaufendenNummerüberzutragen.

2. In der Spalte 5 ist nebender Bezeichnungdes gebühren=oder stempelpflichtigenGegenstandes2c.
beim Anfalle von Stempeln und von Gebühren nachArt. 116, 122, 125 KG. die Gegenstands=
summe,sowieder die BewertungbegründendeSachverhaltkurz anzugeben.Wird in denFällen der
Art. 122, 123, 124 KG. von der im allgemeinenfür die bezeichnetenGeschäftebestimmtenGebühr
abgewichen,so ist der Grund hierfür in der Bemerkungsspalteanzugeben.

3. Im übrigen geltendie Vorschriftenüber die Führung des allgemeinenKosten=und Stempelregisters
entsprechend.

Google
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Jährlich
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für den Monat
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« . Muster 8.

Register
der

Gerichtsschreibereidesstsk. Gerichts

über die

EinzahlungundVerwendungvon Vorschüssender Parteien für
Gerichtsauslagen

in der Zeit

vom 19 bis 19

(Vorschuß=Register.)

Vorschristenüber die Führung des VorschußRegisters.
1. In dasVorschußregistersind alle Auslagenvorschüsseeinzutragen,die gemäß8 84 RGrKG oder nachdenVorschriften

des Kostengesetzes (insbesondere Art. 14) vor der Vornahme der beantragten Amtshandlung oder vor der Einleitung des
beantragtenVerfahrens von den Parteien eingezahlt wurden oder von deren vorherigen Zahlung die Vornahme einer
Amtshandlung abhängig gemacht wurde. (§ 84 Abs. 3, § 85 Abs. 5, § 97 Abs. 2 Rrn G., §§ 379, 911 R3PO., 8§8161,
170 Zw G, Art. 187, 188K.).

2. Die Vorschüssesind erst bei der Cinzahlung in das Vorschußregistereinzutragen. Für die Reihenfolgeder Ein=
tragung ist der Tag der Einzahlung maßgebend. Wird ein eingeforderterVorschußbis zur Vornahme der Handlung, mit
der die baren Auslagen verbunden sind, nicht eingezahlt, so sind die Auslagen im Auslagenregister (Muster 10) zu behandeln
und im Kosten=und StempelregisterzuSoll zu stellen. Gehl derVorschußnachträglichein, so ist er in das Vorschußregister
einzustellenund der eingczahlteBetrag unter entsprechendemVermerk im Kosten-und Stempelregisterzur Deckungder ent=
standenenAunslagenzu verwenden,oder wenn das Kosten-und Stempelregister,in dem die Auslagen zu Soll gestelltsind,
schon an das Rentamt abgegeben ist, an dicses abzuliefern.

3. Reicht ein Vorschuß zur Deckung der entstandenenAunslagen nicht aus, so ist der durch den Vorschuß nicht gedeckte
Teilbetrag der Auslagen in das Auslagenregistereinzustellen. Belege über Auslagen, die zum Teil durchVorschuß gedeckt,
zum Teil im Auslagenregister behandeltsind, sind zum Auslagenregister zu nehmen,wobei der durchVorschuß gedeckte
elleteh der Auslagen auf dem Beleg zu vermerkenist. Im Vorschußregisterist auf den Beleg zum Auslagenregister

zu verweisen.
4. Die Auszahlungen sind in den Spalten 8—11 unter Beizifferung der Belege in der Spalte 12 nach Anfall zu

verbuchen. Die Belege sind für jeden Vorschuß gesondert zu nummerieren und in Umschlägen nach den Nummern der Vor=
schüssegeordnetin einemSammelaktedem Registeranzureihen.

5. Nach jedem Eintrag in den Spalten 1—4 ist soviel Naum zu lassen, als voraussichtlich zum Vortrage der aus
dem Vorschusse zu bestreitenden Ausgaben notwendig ist. Weitere Einträge auf demselben Blatte sind durchQuerstriche von
den vorhergehenden abzugrenzen.

Ist der freigelassene Raum erschöpft, bevor die aus dem Vorschussezu leistenden Zahlungen völlig bestritten sind, so
ist auf den noch bestehendenRest abzurechnen und dieser unter einer neuen Nummer vorzutragen; auf die frühere Nummer
ist in der Spalte 13 zu verweisen.

6. Nicht verbrauchte Gelder sind unter Angabe ihrer Verwendung in der Spalte 13 vorzutragen.
7. Die einbezahlten und verausgabten Vorschüsse sind in das allgemeine Kosten=und Stempelregister nicht

zu übertragen,dagegenin die Kostenverzeichnisseeinzustellen.

Google
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Betrag und Zweck
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Muster 9.
Beleg=Nummer zum.... Register

der Gerichtsschreibereidse rK. Gerichts

Quittung.
Die Unterzeichnetenbestätigenhiermit,die nachstehendenBeträgedurchdieobengenannteGerichts=

schreibereibar und richtigausbezahlterhaltenzu haben.

Die Vor⸗
dt merkungder

sausende Tag Auslagen

der Rechtssache rschmung r Astaben Aus= der Unterschriftliche 8 —i= len,
Register, (Betreff) und tigten sowie Begründung bezahlter Aus Empfangsbescheinigung
wozu dieAktenzeichen des Betrags der Ausgaben Betrag zah= in Worten z —
Quittung lung 58
als Beleg 33 z5

gehört 55 z *5
S —

—- G-
1 2 3 4 5 6 7 8

*———

1
· 518
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K... Rentamt Muster 10.

Gerichtsschreibereides . NNM75 Eerichts

vorgeschosenenGerichtsAuslagen.
(Auslagen=Register)

Vorschriftenüberdie Führungdes Auslageuregisters.
· 1ZurVerqussabungindiesemRegisteteiqneiisichnursolche Gerichtsauslagen, für derenBestreitung Vorschüssevon
den Parteien nicht erlegt wurden.

Die den GerichtsbeamtenzustehendenTagegelderund Reisekosten(5 79 Nr. 5 RÖG.) bedürfenvor der Auszahlung
der Verrechnungseinweisung.

2 Der Übertrag der vor sschossenen.Gerichtsauslagenin die Akten oderKostenverzeichnissehat sogleichbei der Aus=
"t gng iiedie Sollstelluns im Kosten=undStempelregisteralsbald nachder Fälligkeit, gegebenenfallsbeifrüherem Rückersatze

attzufinde
' Vollzug dieser Üüberträgeund Sostellungen ist in den Spalten 7—9 des Auslagenregisterszu vermerken,soweit

dies nicht schonauf den Belegen geschehenist (s. Muster 9 Spalte 7 und 8).
3. Die Vorträge in denSpalten 3 und 4 sind kurz und summarischzu fassen,wenn die näherenVerhältnisseohnedies

aus den Belegen anserin in,find.
« 4. über die zur Verausgabung in diesemRegister geeignetenAuslagen könnennachBedarf mehrere,nacheinzelnen
Auslagengattungen getrennteRegister unter Verwendung diesesMusters geführtwerden; hierbei sind die Register auf dem
Küsshlatte fiit, ferttaufendenWiischen Ziffern und mit der Bezeichnungder Auslagengattung zu versehen,für die jedes

egistergeführt wird.
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Rechts=

— — —

Von den Auslagen wurden
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Von den Auslagen wurden
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Abrechnung desRRle. Gerichtsschreibersmit demK. Rentamte.

GegenwärtigesAuslagenregisterfür den Mont4 .UI 19

schließtab mit einerAusgabevon mit Worten:

––...E–□□O)#z nn#.·

derdemRegisterin derSpalte6 beigezifferten Belegefür Rechnungds d.

Rentamts ç*„ bestrittenhabe.

Dieser Betrag wurde mir von dem genanntenK. RentamtegegenÜbergabediesesRegistersund

der Belege, sowieunter Berücksichtigungder im Laufe de... Monat

empfangenenVorschüsseund der teilweisenRückersätzebei derheutigenAbrechnungbar undvollständigersetzt.

Ich bestätigeauf Dienstpflicht,daß zur Bestreitungder in diesemRegistervorgetragenenAuslagen

von den Parteien Vorschüssenichtgeleistetwordensind.

Sämtliche Auslagen mit Ausnahme der unter Nr. vorgetragenenAuslagen in nicht⸗

bayerischenRechtshilfesachenwurden unter den in den Spalten 7—9 und den in den Spalten 7 und 8

der BelegeangeführtenNummernin dieKosten-und Stempelregisteroder in die beidenAktenbefindlichen

Kostenverzeichnisseübertragenoder in denAkten vorgemerkt.
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Muster 11.

Verzeichnis
der in Sahen . auf Ersuchendes d.P
Gerichts. .7.0[ vom K. Amtsgericht bestrittenen

Gerichtsauslagen.

Fort= k erävurchlaufdlaufende Art der Auslagen Betrag 6. urchiausende BemerkungenNummer Auslagen= Gelder 9
4 register l

„ den. 19
Der K. Gerichtsschreiber:

Muster 12.
Gerichtsschreibereidesst. Gericht

Bestätigung.

Der unterfertigteGerichtsschreiberbestätigt,daß ihm von der Gerichtsschreibereides K. Amts=
als Betrag der in Sachen

r! uuf Ersuchendes s. Gerichts.
AAAAANNRRRIIIIIInnbestrittenenrückzuersetzendenGerichtsauslagendie Summe von

mit Worten
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aoquolnvjjaog
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Nr. 32.

der Gerichtsschreibereidss K. erichts

für das Jahr

Cocgle



Datum

Vortrag

s.—N...——=

Einnahmen Ausgaben
Bemerkungen

Cocgle



Nr. 32.

Datum

Vortrag

(Bezeichnungder Rechtssache(des Betreffs),
Angabeder NummerdesKosten=

und Stempelregisters,Vorschußregisters,
Auslagenregistersusw.)

245

Einnahmen Ausgaben

Bemerkungen

Cocgle
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Nr. 32. 247

Muster 18.
K. Rentattt

Kosten=und Stempelregister
des

K. Bezirksantst ,

für den Monat n.

Vorschristenüber die Führung der Kosten-und Stempelregisterder Bezirksümter
und erponiertenBezirksamtsassessoren.

der hierübergeführtenbesonderenNachweisungenzu vermerken.

Städten die genauedort üblicheBezeichnungder Wohnung der Schuldner zu enthalten.

insbesonderez.B. beiTanzuunsitbewilligungen(Art. 168 KG.) die Seelenzahl der Gemeinde,beiProtokollen und den gleich
diesenzu bewertendenVerhandlungen(Art. 157 KG.) die Zeitdauer derVerhandlung, beiWirtschaftskonzessionender erziel=
bare Jahrespachtertrag (Tarifstelle 19 StG.) zu vermerken. In den Fällen, in denen die Richtigkeit der verrechnetenBe=
trägenicht schonaus demVortrag in der Spalte5 sichergibt, z.B. in den Fällen der Art. 156 Abs. II, 182K. ist noch
auf die Vorschriften des Gesetzes zu verweisen.

Staatskasse verbleibenden Beträge sind in dieSpalten 6 bis 14 einzustellen. Die an andereKassen oderEupiangsberechligte
hinauszuvergütendenBeträge,wie z. B. die nachArt. 168 Abs.II KG. bei TanzmusikbewilligungenzuGunstender Orts=
armenkassenzu entrichtendenbesonderenAbgaben sowiedie gemeindlichenBesitzveränderungsabgaben,sind— unter Bezeich=
nung der Empfangeberechtigten in der Spalte 16 — in die Spalte 15 einzutragen.

Gebühren, Stempeln, Strafen und Postgebühren (Spalten 17, 18) bildet den Gesamtbetrag, dendasHezirtsamt (der exponierte
Bezirksamtsassessor)an das Rentamt abzuliefern hat. Die vomBezirksamte(demexponiertenBezirksamtsassessor)vorge=
schossenennicht eingegangenen Auslagen (Spalte 26) werden bei der Abrechnung vom Rentamte bar oder durch Kürzung
an derAblieferungsschuldigkeit ersetzt.

Abs.V StG.) bie Ansätzekurz zu erläutern.

baren Stadtmagistratenund den OrtspolizeibehördenangefallenenStempel werdenan die Rentämter abgeliefert und im
rentamtlichenKosten=und Stempelregisterzu Soll gestellt.

Cocgle
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*

NummerZ des Bezeichnung
z Tag Geschäfts= Name. des Gegenstandes,der Zeitdauer

— deschäfts⸗ Verhandlungen,derGegenstandssu
der journals Stand und Wohnort undsonstigerderBewertungzu G

52 Soll= oder der liegenderVerhältnisse,

2 stellung besonderer Schuldner # Hinweis .
7 Kach= aufdiegesetzlichenBestimmunge
* weisungen

1 2 3 4

—



Google

1..
“ * Instige

me zZnück= vurch=
inde Gebühren zzu⸗ Bemerkungen

einsh. bend laufende
« ende

Schreib., für
Vorlade.Wirt. (us= Gelder
Zund schaftskon=

ustell⸗ «gebuhrm zessionen Agen

6 6 27 — ß —

2 � 3
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An GebührenundStrafenB
An Stempeln .
An Postgebühren .
An sonstigenrückzuersetzendennslagen
An durchlaufendenGeldern

mit Worten

An Gebühren und Strafen .
AnStempkn.
An Postgebühren . .
An sonstigen rückersetztenAuslagen .
An durchlaufendenGeldern .

mit Worten

An Gebühren und Strafen .
AnStempeln.
An Postgebühren
An sonstigenrückersetzendenAuslagen
An durchlaufendenGeldern .

mit Worten

mit dem K. Rentamte.

4.schließt ab, wie folgt

A. Soll- Einnahme:

gister in der Spalte 23 beigezifferten
Die wirkli

weise bestrittenen fuslagen verwendet.

wurde mit

mit Worten

während der
K. Rentamt abgeliefert.

Z 4 3J

SummederSoll=Einnahher

B. Wirkliche Einnahme:
*lW

Summe der wirklichen Einnamhe —M

C. Einnahme=Rückstände:
... *

Summe der Einnahme=Rückstände *

rvM Rentamte . . . . .. . .. ... . .. .. ... . . .... . . . .. .. .. ... ... . .. .. ..-

------------------«-43wurdeauswetslkchderdceicmRe
Belege den Empfangsberechtigtenhinausvergütet.

wurde zur Deckungder vorschuß=

i 4 1

19 . und bei der heutigenAbrechnungbar und vollständigan das

N. Rentamt

Cocgle

19 . .....,.«......... „den * 19



Nr. 32. 251

Muster 16.

Kosten-und Stempelregister
des

2. Neutamtttss.

für das. Vierteljahr

Vorschriftenüber die Führung der Kosten-und Stempelregisterder Rentämter.
1. In der Spalte 3 ist bei der Verrechnungvon StempelersatzabgabennachArt. 21 StG., von

Stempelnfür Mobiliarversteigerungenund sonstigenStempeln,über derenAnfall besondere,demKosten=
und Stempelregisternichtals Belegeangereiftberzeichusse eführtwerden,die NummerdieserVerzeich=
nisse,bei der Verrechnungvon GebührenfürProtokolle, Beschlüsse,Verfügungen2c.die Nummer des
Geschäftsjournalszu vermerken.

2. In derSpalte 5 ist derVerhandlungsgegenstandund die sonstigeGrundlagederBewertungmög=
lichstklar zu bezeichnen.Bei ProtokollenunddengleichdiesenzubewertendenVerhandlungen(Art. 157K.)
ist die Geschäftsdaueranzugeben.Soweit nichtschonaus dichenAngabendie Richtigkeitder verrechneten
Beträge sichergibt,wie z. B. in denFällen der Art. 156 Abs.II, 182KG., ist auf die gesetzlichenBe=
stimmungenzu verweisen.

3. Die Umschreibgebührensind vierteljahrsweise,dieSchreibgebührenfür Duplikateund weitereAus=
fertigungenvon rentamtlichenSteuerkatasterextraktenund für Auszügeaus denrentamtlichenGrundbüchern
monatlichauf Grund der hierübergeführtenNachweisungensummarischin die Spalte 6 einzustellen.In
dieseSpalte werdenauch die übrigenSchreibgebühren(Art. 171K.) sowiedie Vorlade=und Zustell=
gebühren(Art. 173Abs.1 Ziff. 5 KGG.)— jedochmit Ausnahmeder Zustell=,Mahn=und Vollstreckungs=
gebührenim Mahn= und Vollstreckungsverfahren—eingestellt.

4. Die an andereKassen und EmpfangsberechtigtehinauszuvergütendenGelder, insbesondereGeld=
strafen,Strafanteile für Armenkassen2c.,sind in die Spalte 19 einzustellenund in der Spalte 21näher
zu bezeichnen.Die eingegangenendurchlaufendenGelder (Spalte 25) sind je nachder Sachlageentweder
sofort nachder Einzahlung oder in regelmäßigenZeitabschnitten,längstensaber am Schlusseeines jeden
Monats, an die Empfangsberechtigtenhinauszuvergüten.

5. Die nachder Spalte 24 rückersetztenAuslagen sind zur Deckungder vorschußweiseaus den Ge=
bühreneinnahmenbestrittenenAuslagenzu verwenden.

6. Die Spalten 8 und 11 sind zur Aufnahmeder Stempel nachTarifstelle19 St G. bestimmt,die
bei den unmittelbarenStadtmagistratenund den Ortspolizeibehördenangefallenund von dort an das
Rentamtabgeliefertoder überwiesenwordensind. Die bei den BezirksämternanfallendenStempel dieser
Art werdenin den bezirksamtlichenKosten=und Stempelregisternzu Soll gestellt.

7. In derSpalte 33 sind dieAnfallbelegenachGattung, Datum 2c.zu bezeichnen;auf denBelegen
ist die NummerdesKosten=und Stempelregisterszu vermerken.

Cocgle
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BezeichnungdesGegenstandes.— —
ummer der Zeitdauerder Verhand=

JährlichTag Geschäfts= Name, lungen,derGegenstandssumme Gebihren
fort= der journals Stand und Wohnort und sonstiger der Bewertung Gebühren

laufende oll= oder der zu Grunde liegender einschl.der —
Nummerstellungbesonderer Schuldner Verhältnisse, iE4t für für

!sE—’ Hinweis auf die gesetzlichenschreib., Auto Wirt=
Bestimmungen Voriade=wund,schaktsr

Zustell= Lunt zessione
gebühren

1 2 8 4 5 6 7 8
II—

Google



I. An Geldern,die der #

Stempel, Stempelersatzabgabe

Stempel sonstigedurch⸗ Bemerkungen
rückku: laufende

nach nach Kichenes Gelder
TarifstelleTarifstelle Auslagen

20 A 20 B sonstige

des Stempelgesetzses
9 1060 Hl 31 32 38

— —
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Haupt=Uberjicht

des

über den Anfall an

Gebühren,Stempeln,Stempelersatzabgabenund Strafen, dann an zurückzuersetzenden

Gerichtsauslagenund Postgebühren

(mit Ausschlußjeneraus der gerichtlichenStrafrechtspflege)

im

Vierteljahr 19

Cocgle



—“ ———

A. Soll=Einnahm

1 Gebühren2
Z
S. ,
S Benennung der Monat a) In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten b) In denAngelegenheitenderfreiwil!
3 bewertenden Beamten und des und im Konkursprozeß Gerichtsbarkeitund in derJustizverwal

—

S Behörden Anfalls Vondens AnNotariats=
S — Von den UrkundenPebührenim# Schreib= 8 Falle derArt.

Ge= Pausch=gebühren Summe erhand= und ns, 119 6H#
*!2 .. lungen JAusferti— und derbühren sätze b.) a) ##s gungen rrt. 115,,19

*23 Gerichte der Aehese
gebuhreit Notare gesetzes

1 2 7. — — 6 7
— «-—«----sp-----——-—--—.—-»

«

i s

s

4+
«

’
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Vormerkung
. — des im 4. Vierteljahr in Spalte 24
* c) gekürztenBetragsgeleisteter
ung In der Rückvergütungenan

Verwaltng, Sum Gebührenund Stempeln
unne inanz- der Hei denNotarenundGemeindebehörden

verwaltun
b) und 5%#6ebühr

Verwaltungs=
rechtspflege

s 9 10 29
—————

Cocgle
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des

—

Cocgle

7 Betrag
S. „

" Bezeichnung Monat der Solleinnahme

des des ⅜ Bemerkungen
2 GerichtsoderderBehörde Anfalls Gerichts= Post=

auslagen gebühren
S
1 2 3 4 5 6

r
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Muster 18.

Ubersicht
der

gebührenverrechnendenBehörden

und der bei ihnenwährenddes Jahres

vorgenommenenInspektionenund örtlichenPrüfungen

Hiervon wurdeninspiziert

9 Bezeichnung elant= in denbeidenVorjahren
r. zah im laufendenJahre

19 19

1.ericht
2. Notariatt
3.Bezirksämter
4.Rentämter
5. Taxämter

Summe

53

Cocgle
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Der gebührenverrechnendenBehörden Im Jahre 19 wurdenvorgenommen:

osd Inspektionen Ortliche Prüfungen

Nr. Tag, Tag, NameSitz Benennung Monat ne Monat des

und es und Prüfungs=
Jahr Referenten Jahr beamten

1 2 3 4 1— 5 6 1 7

Cocgle

—



Die Nieder= Zahl... Summe B; der fürdie etragshriften dn derausAnlaßder derfürdie
t örtli örtliüfungs⸗ Prüfungen seschechten. örtlichen Prüfung hrühche .Prüfungs= wurden undder an erwachsenen Bemerkungen

; ; inem :Zeitraum verbeschiedenel nachgeholten rüch Keeer
· zu prüfenden vergüteten unEntshließung urkunden Beträge Beträge Reisekosten

8 9 10 11 l 12 13 14
—— — 2 * 3

s

i

53*





Muster 19.

Kosten-und Stempelregister

Vorschriftenüber die Führung des Rosten-und Stempelregisters.

Nummerdes Geschäftsjournalsoderwenn die Einträge in das Kosten=und Stempelregisterauf Grund
besondererdemRegisternicht als Belege angereihterVerzeichnisseerfolgen,die fortlaufendeNummer
dieserVerzeichnissezu vermerken.

klar zu bezeichnenund bei Protokollenund dengleichdiesenzu bewertendenVerhandlungen(Art. 157
K) die Geschäftsdaueranzugeben.Der Anführung der gesetzlichenVorschriftenbedarfes nur dann,
wennsichdie Richtigkeitder Ansätzenicht schonaus demsonstigenVortrag in der Spalte 5 ergibt.

einnahmenbestrittenenAuslagen zu verwenden.

der Einzahlung oder in regelmäßigenZeitabschnitten,spätestensaber am SchlussejedesMonats an
die Empfangsberechtigtenhinauszuvergüten.

Cocgle



264

R BezeichnungdesGegenstandes.□ — ———
iunmer der Zeitdauer der Verhand= An Geldern,die à

Jährlich Tag Geschäfts= Name, lungen,derGegenstandssumme * 5
fort= der journals Stand und Wohnort und sonstiger der Bewertung Gebühren,Stempelunt

laufende Soll⸗ oder der zu Grunde liegender ..» Gebühren
Nummerstellungbesonderer Schuldner Verhältnisse, *

*= Hinweisaufdiegesetzlichender Stempelle
Bestimmungen Schreib=

gebühren

2 1 99 6 1
— " 93
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r Staatskasse verbleiben

Strafen .
Summe Bemerkungen

der
Gebühren,

afentempel
und

Strafen

—— — — —

l

I

i

l

f

l
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EEEILE— mit dem K. Rentamte.
GegenwärtigesKosten=und Stempelregisterfür das Vierteljahr 19 schließtab, wie folgt:

A. Soll-Einnahme.
An Gebüernr :„„„ .. ....... »Hm-« 4
AnStempeln.....·...........·.......... « ,,.«...... »
Anetrafen............................. .»...,,
An Postgebühren ................... ......-... »..-...... ,,
An sonstigenrückzuersetzenden uslasen ** .=—. „ "
An durchlaufendenGeldrren .........-...........,,.....,.... »

Summe der Solleinnahme 4 —
mit Wiren...;;;;;;;;;;;;;;;;; ;

B. Wirkliche Einnahme.
An Gebüenrnn.;; — J
An Stempeln. ...·......................... ..,,......-. »
AnStrafcn............................................». „ „
An Postgebühren ... ...-......................-. »......... »
An sonstigenrückersetztenAuslagen . q .*..n.. »
Andurchlaufeudaneldern......................·-..---.-.-----»-- ...

SnmmederwrrtlichenEmnahmc-.-..·---......... =.
mit Worten ..............»..................(..«.....,...»..............»....................................«.

C. Einnahme=Rückstände.
An Gebühren. ..... 6
An Stempdennnn ... .. ...,,.,,
AnStrafru-....·.........................»»,,
An Postgebühren .................··.........»...-..-. «.........- „
An sonstigen rückzuersetzendenkIsiocen, ......................-..« ..».«...
An durchlaufenden Geldren ...................---.----...-...... »......... »

Summe der Einnahme=Rückstände **„
mit Worten . ...........................-........................»...................................»....»

DieletztbczcichneteRückstandssummewirddetth.-.—— chtomte»..«...............................-..........«.
hiermit zur zwangsweisen Beitreibung überwiesen.

Die wirkliche Einnahme an durchlaufendenGeldern zu AMA wurde ausweislich der diesem
Negisterin Spalte 22 beigezifferten Belege den Empfangsbercchtigtenbinansergiter.

Die wirkliche Einnahme an nückersetztenAuslagenz * #7 wurde zur Deckung der vorschuß=
weise bestrittenen Auslagen verwendet.

Die wirkliche Einnahme an Gebühren, Stempeln, Strafen und Postgebühren — E
unter Abzug der daraus vorgeschossenennicht eingegangenen Auslagen (Spalte 20 z)) A »

wurdemit................·.................-ø..»-«Z.
mitWortcu,.,,..»........,....., ........ ...... . TTXT".

während de. Monat 19. und bei der heutigen Abrechnungbar und vollständig an das
K. Nentamt abgeliefert.

t,den 19 , den 19

K. Rentamt . . n,.»..«»» ,
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Wuster20.

Nachweisung
« überdie

bee.....9

angefallenen

Gebühren,Stempel,Strafen, AuslagenunddurchlaufendenGelder

für

Cocgle
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Nr. 32. 269

Uberweisungs=Schein.
(Auszug aus der Nachweisungüber Gebührenrc.)

Die nachstehendverzeichnetenBeträgewerdenzur einnahmlichenVerrechnungim Kosten=
und Stempelregisterüberwiesen. „

(Die von denPflichtigeneingezahltenBeträgezu im ganzen EIliegen bei.)

An dl .» ... ..»,den.»»19

.-
— r S.3 S * S 3

Datum! 5 m Gener=d g s S S — 2 lDdes. Schuldner Betreff —2 2 kungennfas SS56 ¾Fr —–— Em——* * 75
—

Cocgle
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Muster 22.

Kostenregister

der

K. Kreiskassevon «................·.....·».....»............... .,.........

für das Nierteljahr

19

Bemerkung: Etwa anfallende Stempel sind in den Spalten für die Gebühren vorzutragen.
54n

Cocgle
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2 5 — Soll-Einnahme:
— ezeichnungdes — — —
*# Gegenstandes,der An Geldern,diederStaatskasseverbleiben:El1 Name, Gegenstandssumme « "

»Bist-ISmdekaundsonstigerder--""f«-·"-""Tf-«-f——Idv Gebüh—S 15F1 Bewertungzu .. .« .»Dng Wohnort Grundeliegender Sinn⸗ ren fürPost= sonstige

ilz derVerhältusse.Hin=Ge=Stra=,derWiehe= rück=
Schuldner!weis auf die ge=büh= . Gebüh=besicht zureS 46 rt . gungen büh= setzende

S2 seblichen 1 ger5 derKon= Aus=z Bestimmungen sen Strafenstrolltier=ren lagen
— — S —— ärzte

J1. 4 5 6 ..
— — 9 22

· .

i
1
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Nr. 32. 276
Muster 23.

Haupt=Verzeichnis r �
über die «--

beimK. Nentamte 2.
im Monat «-

............ 19

angefallenen

Kosten in Strafsachen.

Fort= Ausgabebetrag Vel

laufen. Vortrag Bemerkungen elege nummer
Nr. einzeln im ganzen

1 2 3 1— 5 6
— — —&

Cocgle
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Nr. 32. 277

Muster 24.

Tagebuchs=Auszug
und

Kostenaufrechnung
über

TagegelderundReisekosten
für die nachbezeichneten

ausgeführtenDienstreisen.

Bemerkungen:
1. Bei der Herstellungder TagebuchsauszügesinddieVorschriftenderBekanntmachungvom 2. März 1875

über die Aufrechnungder Tagegelderund Veslekostenbei auswörtigen.Dienstgeschäftenr2c.,insbesondere
jeneunter Ziff. XIV zu beachten(vgl. IMl. S. 58, FM l. S. 46).

2. Eine Verteilung derTagegelderund Reisekostenauf mehrerebei einerDienstreisein verschiedenenStraf=
sachenvorgenommeneUntersuchungsverhandlungenist in denTagebüchernnichterforderlich.

Cocgle
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Fort⸗
Entfernung

lau⸗
vo ise⸗51 Richters Gerichts= Tag Dienstgeschäft Ort m Reisefende oder schreibers

Amtssitz kostenN Staatsan- (Protokoll= Kilometr. walts führers) Gilometer)
1 2 3 4 5 6 7

1

!

;

Co= gle
—



Nr. 32. 279

— BetragBeit Zeit Dauer · · — —
des zer 66ö5 a) derTagegeldersh)derReisekosten

» — des dDdes Bemerkun
— « des des emerkungen

Abgangs Rückkunft, Geschäfts RichtersStt RichtersGerichtsSumme
( oderhrei ers der schreibers

Stunde (Stunden)Staats= 5 Staats= &ir5
. O- oll⸗

und Tageszeit anwalssführere)banwaltsführere1 1.1HH
9 10 11 12 13 11 15 16 17

— N

I

Oriqinal from
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Nr. 32. 281

Muster 26.

Verzeichnis
über die

vom 4nd.

im Monate 19

bezahlten

Zeugen-und Sachverständigengebühren
in Strafsachen

– !

Fort- Tag der BezeichnungderUntersuchungs= Ausbezahlter Beleg-
lausende Aus= sache Betrag Bemerkungen Jum=

Nr. zahlung CAltenzeichen) mer

1 2 3 4 5 6
J n

55“

Cocgle
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Muster 26.

Verzeichnis
über die

beim K. Rentamt

im Monat 19

erwachsenen

sonstigen Kosten in Strafsachen.

Fort= Namen .-
lau⸗ der Bezeichuung Kosten= « Beleg⸗

der Bemerkungen
fende Forderungs= Kosten belrag Nummer
Nr. berechtigten "

1 2 DD J 4—"5 6
4%

Cocgle



Nr. 32. 283

KK. Rentant Muster 27.

Einzugsregister
über die

beimi d. Gericht ...

in der Zeit

vom ... mit .. 19

angefallenen

Geldstrafen und Kosten in Strafsachen.
Strafkostenregister.

Vorschriftenüber die Führung der Straskostenregister.
1. Bei der Ausfüllung der Spalten 2 bis 5 sind die Vorschriften über die Führung der allgemeinenKosten=und

StempelregisterderGerichtsschreiber(Ziff. 1 bis 4) entsprechendzu beachten.In der Spalte3 oder 24 sind bei samtverbind=
licher Haftung mehrererSchuldner (§5498 Abs. 2, § 503 Abs. 4 RSt PrO.) die Namen der Mitschuldnervorzumerken.

2. In die Einzugsregister sind auch die in Strafsachen anfallenden Stempel, z. B. für Vollmachten, und jene Kosten
einzustellen,die nicht infolge derVerurteilung in derHauptsachegeschuldetwerden(§§8502, 503 Abs.1 und2, 8§.504 und505
der RSt PrO.). In der Spalte 8 sind auchdie in Forstrügesachen etwa anfallendenStempel zu Soll zu stellen.

3. Bei der Verrechnung von Geldstrafen hat der Gerichtsschreiber auf Grund der gesetzlichenBestimmungen auszu=
scheiden,welche Beträge in die Staatskasse, und welche au Armen-, Unterftützungskassen2c. zu fließen haben: erstere Beträge
sind in die Spalte 9, die übrigen in die Spalte 13 unter Benennung der empfangsberechtigtenNassenin der Spalte 16 einzustellen.

In der Spalte 12 sind auf Grund der Kostenverzeichnisseund der Aktenvormerkungenalle zum Nückersatzefällig ge=
wordenen Auslagen, die aus der Staatskasse, sei es vom Gerichtsschreiber oder vom Rentamt, vorgeschossenwurden (Tage=
gelder und Reisekosten der Beamten, Gebühren der Zeugen und Sachverständigen, Verpflegekosten usw.), ohne Anescheidung
nach Unterabteilungen im summarischen Betrage für jede Sache und jeden Schuldner rückeinnahmlich zu verrechnen.

Die von Arzten 2c.2c. für den Fall derEinbringlichkeit aufgerechnetenGebührenoderTeilbeträge,um welchedie auf=
erechnetenGebühren höher sind als jene, die den Empfangsberechtigten auf Grund ihrer Aufrechnungen nach den monatlichen

gaiwisfe,vechulge aus der Staatskasse bereits vorgeschossenwurden, sind in die Spalte 14 einzustellen und in der
palte 16 näher zu bezeichnen.

4. Die eingegangenen und durchlaufenden Gelder (Spalte 20) sind je nach der Sachlage entweder sofort nach der Ein=
zahlung oder in regelmäßigenZeitabschnitten,spätestensjedocham SchlussejedesMonats, an die Empfangsberechtigten
hinauszuvergüten.

Das Rentamt hat sofort nachEmpfang eines Einzugsregisters zu prüfen, welche der darin verzeichuctenBeträge bereits
bei ihm eingezahlt worden sind. Diese Beträge sind samt den von dem Gerichtsschreiber übersendetenund alsbald einnahmlich
zu buchenden Geldern im Einzugsregister vor der Verfügung der Mahnung zu löschen; gleichzeitig sind im reutamtlichen Sub=
journal die Nummern des Einzugsregisters nachzutragen, unter denen die brim Rentamt eingezahlten Beträge zu Soll gestelltsind.

5. In der Bemerkungsspalte (Sp. 24) sind die im Kostenverzeichnis enthaltenen Feststellungen über die Vermögens=
verhältnissedes Schuldners vorzutragen. .
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9 Soll=

n Maßstab I. Gelder,diederStaatskasseverbleiben
r für dieHöheder ·

Name,Stand kat Gebührenund Gebühren,StempelundStrafen 3
S und Ziffer Stempel. e Eg. S S g

155 W dann für die 335
8 ohnort es BVerrechnungder — — 851 2183
8 der Anzeige= Strafen S. =S 1

S5 verzeich fen, E EEEZ
Schuldner 360Oinweis auf di -—— % S

iri nisses gesetzlichen 3 5551 61686351313
S Bestimmungen ° 5 S— #.
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Muster 28.

KK. DPDPNentamt

Einzugs=Register

die beimK. Amtsgerichht

in der Zeit 0o. bs. .

angefallenen

Strafen, Kosten, Wert- und Schaden-Ersätze

in

Forstrügesachen.

(Forststrafen-Register).

56
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Ei nunahme: WirklicheEinnahme: OHinaus= s —

II. DurchlaufendeGelder, die erstnach vergütung —9#
der Einzahlung an dieEmpfangsberech= * S. durch= —

tigten hinausvergütet werden S 3 Z E laufender 75
— — * E * Gelder

Bezeichung)Wert.Schaden= 9 dh S * * DBemer= 5 * 2der (.. »i- EOH ».
- Ersätze sonstige — — P S.—gansns]i e inrhfgm.egSpa *— 3 - 5•##·m

undderArt geneen lau= 22 z — g *tSrSs Gemeinden, fendeme II *5 S * “ * 332
Stiftungen Gelder . ( =Ss5 = 741orgetragenen und 52 7 ·*

Gelder Privaten 5 5 ¾ó%S —

16 1 18. 19 2 21 22 23 2526 2 5
M% * 2½ —2(IlITNDHNTIII I
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I I
I I »
I I
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Master 29.

Verzeichnis
der

Gerichtsschreiberei des K Amtsgerichts

über die

gerichtsbekanntzahlungsunfähigenVerurteilten
in Strafsachen.

VorgelegtdemK.Amtsgericht. mit demAntrage,zur Abstand=
nahmevon der Sollstellung der Strafen und Kostendie Zustimmungerteilenzu wollen.

den 19.

Der Gerichtsschreiber:

An das K. Rentooat , Unter Zustimmungzum vorstehenden

Antrage hinsichtlichder unter Nummer ...... ....«vorgetragenenPersonen.

,den»...».»...... 19

K. Amtsgericht:

Unter Bestätigungder Zahlungsunfähigkeitder unter Nummer

vorgetragenenPersonenzurückan das K. Amtsgerichtt.

, den 19

K. Rentamt:

Cocgle



Ziffer und Jahr= Kurze Bezeichnung

—FortlaufendeNummer

gang desAnzeige= Wohnort oder Herstrafbaren Hand= Bemerkungen
verzeichnisses Name und Stand Heimat lung

(Gerichtsbezirk)

2 4 5 6



Nr. 32. 293

Muster 30.

Verzeichnis
der

Gerichtsschreiberei des K. Gerichts

über die

gerichtsbekanntzahlungsunfähigenVerurteilten
in Strafsachen.

VorgelegtdemHerrnStaatsanwalt am K. Landgericht mit dem

Antrage, zur Abstandnahmevon der Sollstellung der Strafen und Kosten die Zustimmung erteilen zu wollen.

, den 19

Der K. Gerichtsschreiber:

An dasd. Rentant ... unter Zustimmungzum vorstehenden

Antrage hinsichtlichder unter NVummier **V** vorgetragenenPersonen.

„den . 19

K. Staatsanwalt.

UnterBestätigungderZahlungsunfähigkeitder unterVumen. vor=

getragenenPersonenzurückandenHerrnStaatsanwaltamK. Landgericht

, den 19

Cocgle
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— —

Der verurteilten Personen

Ziffer undJahr= KurzeBezeichnung
— gangdesAnzeige= Wohnort oder der strafbaren Bemerkungen

vexzeichnisses NameundStand Heimat Handlung
cZ (Gerichtsbezirk)

1 2 3 4 5 6

A.

I
I
lI
I
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Muster 31.Akten:

Kosten=Derzeichnis
Gerichtsder Gerichtsschreibereides Ks.

in Sachen

Be=
merkungen
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zum Gerichts

über
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Fortl. BezahlterBetrag UnterschriftlicheEmpfangs=
Nr. Benennung Bezeichnung s Art der schriftlich pfang

x der der « ausbezahlten Bescheinigung
zugs=EmpfangsberechtigtenSchuldner einzeln in Beträge Datum in Worten
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Muster 33.

Derzeichnis
der

Gelestrafen,
dienachdenEinzugsregisternderGerichtsschreiberei

des K. Gerichts.

für dieZeit vom. bis 19

in Strafsachenangefallensind,

jedochvon denSchuldnernnichtbeigetrieben

werden können.

An das K. Amtsgericht. mit dem Ersuchen, die mit=

folgendeZweitschriftmit entsprechenderBestätigungversehenzurücksendenzu wollen.

„ den 19

K. Rentamt:

57“

Cocgle
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Bemerkungen
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Muster 34.

Verzeichnis
der

Geldstrafen,.
dienachdenEinzugsregisternderGerichtsschreiberei

dess. Gerichts .

für die Zeit vom bis 19

in Strafsachenangefallensind,

jedochvon den Schuldnernnichtbeigetriebenwerdenkönnen.

An den Herrn Staatsanwalt am K. Landgerichtt::

mit dem Ersuchen, die mitfolgendeZweitschriftmit entsprechenderBestätigungversehen,zurücksenden

zu wollen.

„den 19

K. Rentamt

Cocgle



—.--«.n

298

Bemerkungen
olnnl#)

uouospaadlobsnvaod

bvaog

bunjaurc#h

Uodbqlualt

10

bunuli##n

Name, Stand, Wohnort

der

verurteiltenPersonen

solliucioLaogobiou

sag

aolli

saoliboasbn�uiq;

sod�

nomuny

gonunzg
oqualnvjao�

—

Oriqinal from
UNIVERSITY OF MICHICANDigitizedbyOo ogle



Nr. 32. 299

Muster 34.

Verzeichnis
der

Geldstrafen,.
die nachden Einzugsregisternder Gerichtsschreiberei

desseo“. Gerichts

für die Zeit vom bis 19

in Strafsachenangefallensind,

jedochvon den Schuldnernnichtbeigetriebenwerdenkönnen.

An denHerrn Staatsanwalt am K. Landgericht": ..........,..........

mit dem Ersuchen, die mitfolgendeZweitschriftmit entsprechenderBestätigungversehen,zurücksenden

zu wollen.

„den . 19

K. -. Rentant

Cocgle
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Bemerkungen
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Muster 358.

Verzeichnis
der

Gelostrafen,
die nachdemEinzugsregisterder Gerichtsschreiberei

des K. Amtsgerichts ...............»

für die Zeit vom bis 19

in Forstrügesachen

angefallen sind,

jedochvon den Verurteiltenund den als zivilverantwortlicherklärten

Personen

nichtbeigetriebenwerdenkönnen.

An das K. Amtsgericht zur Umwandlungder Geldstrafenin Haftstrafe

mit dem Ersuchen, das mitfolgende Verzeichnis mit entsprechenderBestätigung versehen zurücksenden

zu wollen.

Von demunterzeichnetenErhebungsbeamtenwird bezeugt,daß die unterNr.1 mit

desVerzeichnisseseingestelltenGeldstrafenwedervon denVerurteiltennochvon denals zivilverantwortlich

erklärten Personen beigetriebenwerden können.

, den 19

K. Rentamt:
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5 — 9 ...»F pesz Vormerkung Zur gänzlichen
23 S N * der wirklich er= oder teilweisen
S z ame, 2t* standenenHaft= Abwendung der

EE Stand,Wohnort 6 n strafe Be. Haftstrafewurdens — sssS□. merkngenanGeldstrafen
—— der — S#s # 6 bei Gericht
l *i verurteiltenPersonen 2 Zeit. Dalin erlegtr. S E. dauer [* — S =r. G.55 6 Datum Betrag
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— Tage —
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Wrster26.

Verzeichnis
der

beimK. Amtsgerichte

in derZeit vom. bis 19

in Forstrügesachen

angefallenen,jedochuneinbringlichen

Geldstrafen, Kosften, Wert=-und Schaden=Ersätze.

An das K. Rentamt mit der Bestätigung,daß die unter Nr. 1

mit des VerzeichnisseseingestelltenGeldstrafenbei der vom RentamtebezeugtenUneinbring=

lichkeitin dieentsprechendenHaftstrafenumgewandeltund die Strafantrittsbefehleerteilt wordensind.

, den 19

K. Amtsgericht

58
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—

Verzeichnis

des

über die

uneinbringlichen Geldstrafen und Kosten

in Strafsachen

für

das Vierteljahr 19

58°
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Muster 38.
K. Rentamt W *5

Verzeichnis
der für Gemeinden, Stiftungen und Private
beimK. Amtsgerichte

währendder Zeit vom bis 19

in ForstrügesachenangefallenenWert=und Schadenersätze,
deren Beitreibung gemäßArt. 185 Abs.2 des Forstgesetzesden be=

teiligtenWaldbesitzernzu überlassenist.

v*s•sr Benennun VeeichnunZur eigenenEr= Überweisungs=Bescheinigung
* 9 3 6 hebungüberwie= der Bemer=

2 der der senerBetrag Waldeigentümer t
z Waldeigentümer Schuldner “— ungen

— I 1
einzeln in ganzen Datum Unterschrift

1 2 3 4 5 6 7 8
—

Cocgle
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Muster 39.

Verzeichnis
über die

bei der Gerichtsschreibereide Sethtt.#

für Rechnungdesss. Rentamts «.-..»...........-..».............«.-....

erlegten

Geldstrafen,Kostenund Stempel in Strafsachen

" fürdieZeit
von................»».. .bis..............»................».....»19.

r s25P 2 Einbezahlte Beträge
9 S S *5

E2e0 4338
Ss 5 0 Name, Stand und — Bemer=

3— 2328 'z#s Summe
*s2r 2 Wohnort desSchuldners — Stempel kungensss SZess38 l-ss

. 5 S —
— 5 & *

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II -7«H«ø»«:»ø;»«.sg

I
I

I
I

I

I
: I
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... Originalfrom
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Muster 40.

Haupt=Abersicht
des

überdenAnfall

an Geldstrafen,Kostenund Stempelnin Strafsachen

für das

Vierteljahr19

Cocgle
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· Soll-Einnahme

An Geldern,diederStaatskasseverbleiben I
Benennung Gebühren,StempelundStrafen“2 —

GerichteEinzugs= F Post.. sückzu=
registerrGebührenStempel Strafen Stempel' gebührenrsetzende
umfassen und Strafen Auslagen

durch=
laufende b
Gelder etrag

Gesamt⸗

— 8 4 5 6 ¾ 10 11
1915 *% 3% 3 K JLC"TL,"LNSLNHFTTLE"NSLNN

1|/Amtsgericht 1.-15.X.
A

—FortlaufendeNummer

Summe 1: 1

2 Landgericht

6 I
l
I
I

Summe2:

Gesamt= « - I » I
betrag: I ’ T I

I

Hiervon wurden
I. als rückständig übertragen
a. in das Vormerkungsregister

b. in das Rückstandsregister » I %

SummederRückstände: I
II. als uneinbringlich abge= I I

lschrieben(nachbesonderenVer⸗
zeichnissenmit Belegen)

Sohin hat die wirkliche Ein—
nahme zu betragen I

Gesamtbetragwie oben:

Oriqinal from
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Wirkliche Einnahme: J Die einge= *r — —
— gangenen

1#dGebühren, onstige t. laufenden

* Post= gen, durh Bemerkungen Belegnummer
-- laufendebctkag wurden

und gebühren setzte Heider binzus

· vergütetimStrafen Auslagen oe7

von

ilis 15 16 17 18. 5

—————————
1#½

— 1—— — — — — — — — — — Bezüglich der als uneinbring=
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Bekanntmachung zum Vollzuge des Stempelgesetzesvom 21. August 1914.

4#Staatsministeriumder Finanzen.

Auf Grund des § 16 der KöniglichenVerordnungvom28. Dezember1914 (GBBl.
S. 684) werdenzumVollzugedesStempelgesetzesvom21. August1914 im Einverständnisse
mit denübrigenStaatsministeriendie nachstehendenAnordnungenerlassen:

I. EinleitendeBemerkungen.

1. 1NachArt. 1 Abs. I, Art. 3 Abs. I des Gesetzesvom 21. August 1914 über
Änderungenim Gebührenwesen(GVBl. S. 437) sindmit dem1. Januar 1915 an
die Stelle des Gebührengesetzesdas Kostengesetzund das Stempelgesetzgetreten.Während
das Kostengesetzdie Gebührenund Auslagen für die der Landesbesteuerungunterliegenden
gerichtlichenVerfahrenund Verhandlungender Notare sowiedie Gebührenund Auslagen
in der Verwaltung und Verwaltungsrechtspflegeregelt, sind im Stempelgesetzalle jene
Abgabengeregelt,die im wesentlichennichtden Charaktervon Gebühren,d.h. von Gegen=
leistungenfür einebehördlicheTätigkeit tragen,sondernihrer innerenNatur nachVerkehrs=
steuernoderStempel im engerenSinne sind.

U.Das Stempelgesetzbehandeltim I. Abschnitteden Stempel und im II. Abschnitte
die Stempelersatzabgabe;der III. AbschnittenthältallgemeineBestimmungen.

2. 1Die Vorschriftendes Stempelgesetzessind auf dem Prinzipe der Urkunden=
besteuerungaufgebaut,d.h. dieStempelpflichtist an das VorliegeneinerUrkundegeknüpft.
WelcheUrkundenstempelpflichtigsind, ist im Tarife bestimmt.

uDie im Tarif als stempelpflichtigaufgeführtenUrkundenzerfallenin dreiGruppen:
eineGruppe umfaßtdie UrkundendesprivatenRechtsgeschäftsverkehrs(Rechtsgeschäfts=

besteuerung),
eine weitereGruppe die UrkundenüberGenehmigungen,Erlaubniserteilungenund

Verleihungen,
eine dritte GruppeAbschriften,Ausfertigungen,Zeugnisse,Protokolle,Ausweiskarten

und ähnlicheUrkunden.
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3. 1Von denUrkundendes privatenRechtsgeschäftsverkehrssind von besondererBe=
deutungdie Urkundenüber die Geschäftedes Grundstücksverkehrs.Diese sind im Tarife
schlechthin,d.h. ohneRücksichtauf die Art der Beurkundung(ob privatschriftlichoder
notariell)für stempelpflichtigerklärt. Vgl. dieTarifstellen2A (AbtretungvonHypothekenrc.),
3 (Änderungdes Inhalts eingetragenerRechte),8 (Auflassung),13 (Belastungeiner
Hypothekr2c.),14 (Bestellungvon Dienstbarkeiten2c.),23 (Grundstücksübertragungen),
24 (Bestellungvon Hypotheken2c).

IISoweit solcheAkte in Bayern gelegeneGrundstückeodergrundstücksgleicheRechteoder
Rechtean solchenGrundstückenoderRechtenbetreffen,sind sie in Bayern unter allenUm=
ständenstempelpflichtig,sohin auch dann, wenn sie außerhalbBayerns beurkundetsind
(Art. 2 Abs.II St G.). Akte dieserArt führenregelmäßigzu einemGrundbucheintragin
Bayern. Der Stempel ist beimGrundbuchamtzu erheben,wenndas Grundbuchamtdie
stempelpflichtigeBeurkundungvorgenommenhat oderwenn ihm in Bayern nichtversteuerte
stempelpflichtigeUrkundenzur Vornahme einer Eintragung eingereichtwerden(Art. 16
Abs.II St G.). Letzteresgilt namentlichwenndieGeschäftevon außerbayerischenBehörden
oderNotarenbeurkundetoderbeglaubigtsind.

4. 1Von denGeschäftendes Mobiliarverkehrsist ein erheblicherTeil im Tarif aus=
drücklichnur dann für stempelpflichtigerklärt, wennsie von einembayerischenNotar be=
urkundetoderbeglaubigtsind. Vgl. die Tarifstellen2C (Abtretungvon Forderungenoder
Rechten),4 (Anerkennungder Vaterschafteines unehelichenKindes vor dem Notar),
27 Abs. Ib (Kauf= und Tauschverträgeüber beweglicheSachen), 28 (Leibrenten=und
Rentenverträge),29 (Miet=und Pachtverträge),35 (Schuldverschreibungen),36 B (Sicher=
stellungvon Forderungen),42 (sonstigeVerträge). Die Urkundenüber solcheGeschäfte
sind dahernicht stempelpflichtig,wennsie von einemaußerbayerischenNotar errichtetoder
beglaubigtoder wenn sie von einer anderen bayerischenBehörde als einem Notar,
z.B. von einemGerichteoderprivatschriftlichbeurkundetsind.

11Einige Geschäftedes Mobiliarverkehrssind im Tarife schlechthin,also ohneRücksicht
auf die Art der Beurkundung,demStempel unterworfen.Vgl. die Tarifstellen9 (Aus=
einandersetzungenin Ansehungeines Nachlassesoder Gesamtguts),34 (Schiedssprüche),
36A (Lombarddarlehen),38 (Verfügungenvon Todes wegen),41 C (öffentlicheMobiliar=
versteigerungen),43 (Vollmachtenzur Vornahme von GeschäftenrechtlicherNatur bei
GerichtenoderBehörden). Bei diesenGeschäftenist die Stempelpflichtlediglichan das
Vorliegen einer über das GeschäfterrichtetenUrkundegeknüpft,ohneUnterschied,ob die
Urkunde von einem bayerischenoder außerbayerischenNotar, von einerbayerischenoderaußer=
bayerischenBehörde oder nur privatschriftlicherrichtetist. Diese Stempelpflichterleidet
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jedocheine Einschränkungnach Art. 2 StG. Danach sind solcheUrkunden in Bayern nur
dann stempelpflichtig,wenn sie in Bayern errichtetsind. Sind sie außerhalbBayerns
errichtet,so unterliegensie demStempelnur dann,wennsie in Bayern befindlicheGegen=
ständebetreffenoderin Bayern zu erfüllensind, und wennüberdieswenigstenseinerder
Beteiligtenzur Zeit der Errichtungin Bayern seinenWohnsitzhat odervon denUrkunden
in Bayern Gebrauchgemachtwird. AußerhalbBayerns ausgestellteVollmachtenunter=
liegendemStempel in Bayern, wennvon ihnenin Bayern Gebrauchgemachtwird.

5. Die außerdenUrkundendes privatenRechtsgeschäftsverkehrsdemStempelunter=
stelltenUrkundenüberGenehmigungen,Bestätigungen,ErlaubniserteilungenundVerleihungen—
Tarifstellen 19, 20, 40 — werdenebensowie die weiter noch in den Tarifstellen 1, 6,
7, 10, 11, 12, 15, 21, 26, 31, 32, 33, 44, 45 aufgeführtenAbschriften,Aus=
fertigungen,Beglaubigungen,Zeugnisse,Protokolle,Ausweiskarten(Jahreskartenfür Auto=
maten,Fischerkarten,Jagdkarten)undähnlichenUrkundenvonbayerischenNotaren,Behörden,
Beamten, Prüfungskommissionen,Amtsärzten, Pfarrämtern ausgestellt. Die Stempelpflicht
ist an das VorliegensolcheramtlichenUrkundengeknüpft.

6. NachArt. 197 des KostengesetzeswerdendieVorschriftendesStempelgesetzesdurch
das Kostengesetznicht berührt. Sofern eine Urkunde nach den Vorschriften des Stempel=
gesetzesund des dazu gehörendenTarifs stempelpflichtigist, wird daher an der Stempel=
pflichtdadurchnichtsgeändert,daß dieUrkundein einemnachdenVorschriftendesKosten=
gesetzeskostenpflichtigenVerfahren errichtet ist. Wird z. B. in einer Nachlaßsachevom
Nachlaßgerichtein Nachlaßauseinandersetzungsvertragbeurkundet,so unterliegtdieseBeur=
kundungdes Nachlaßgerichtsdem Stempel der Tarifstelle 9 ohne Rücksichtdarauf, daß in
der NachlaßsacheGebührennachArt. 93 ff. KG. angesetztwerden. Ebensoist, wennbei
einerDistriktsverwaltungsbehördein einerdortanhängigenSacheeineVollmachtzu Protokoll
erklärtwird, für die Vollmachtder Stempel der Tarifstelle43 zu erhebenohneRücksicht
darauf,daß für die Aufnahmedes Protokollsdie Protokollgebührdes Art. 153 KG. an=
gesetztwird.

7. Der II. Abschnittdes Stempelgesetzeshat in seinemerstenTeile (Art. 19, 20)
die Erhebungeiner demGrundstücksübertragungsstempel(Immobiliarstempel)entsprechenden
Verkehrssteuerin solchenFällen zumGegenstand,in denensichderÜbergangvon in Bayern
gelegenenGrundstückenoder denGrundstückengleichstehendenRechtenauf anderemals rechts=
geschäftlichenWege vollzieht und infolgedessenfür die Erhebung eines Urkundenstempelsdie
erforderlicheurkundlicheUnterlagefehlt (Stempelersatzabgabe).Im zweitenTeile (Art. 21)
ist eineStempelersatzabgabegeregelt,die alle 20 Jahre von demin Bayern gelegenen,in
GrundstückenodergrundstücksgleichenRechtenbestehendenVermögenvonjuristischenPersonen,
Gesellschaften,Genossenschaftenund Vereinen als Ersatz dafür erhobenwerdensei daß an
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diesemVermögenein Eigentumsübergang,wie er sonstunterPrivaten in größerenoder
kleinerenZwischenräumeneinzutretenpflegt,nichteingetretenund infolgedessenein Grund=
stücksübertragungsstempelnicht angefallenist. Die Stempelersatzabgabedes Art. 19 ent=
sprichtderBesitzveränderungsgebührdes Art. 252, die Stempelersatzabgabedes Art. 20 dem
Gebührenäquivalentdes Art. 258a, die Stempelersatzabgabedes Art. 21 demGebühren=
äquivalentdes Art. 258 GG.

8. Die allgemeinenBestimmungendes III. Abschnittsdes Stempelgesetzesbeziehen
sich, wie schonihreStellung im Gesetzergibt, sowohlauf denStempel als auf die Stempel=
ersatzabgabe.

9. 1Da das Stempelgesetzam 1. Januar 1915 in Kraft getretenist, sind alle im
Tarif als stempelpflichtigaufgeführtenUrkundenzu versteuern,die nachdem31. Dezemder
1914 errichtetsind (Art. 7 Abs.I StG.). Auf Urkunden,die vor dem1. Januar 1915
ausgestelltsind, erstrecktsichdie Stempelpflicht nach dem Stempelgesetzenicht. Eine Aus=
nahmebestehtnur für Vollmachtender in der Tarifstelle43 bezeichnetenArt, die vor dem
1. Januar 1915 ausgestelltsind; solcheVollmachtenwerdenstempelpflichtig,wenn von
ihnen nach diesemZeitpunkteGebrauchgemachtwird (Art. 3 Abs.III des Gesetzesvom
21. August 1914 überÄnderungenim Gebührenwesen).Wegendes Begriffes„Gebrauch“
ogl.Ziff. 11 Abs.III unten.

1 NachdemStempelgesetzetritt bei zweiseitigenRechtsgeschäften,soweitder Tarif nicht
etwas anderesbestimmt,dieStempelpflichtdannein, wenndiebeiderseitigenParteierklärungen
beurkundetsind; erst in diesemZeitpunkt ist eineUrkundeim Sinne des Stempelgesetzes
über das Rechtsgeschäfterrichtet. Auch tritt in Fällen, in denen die Wirksamkeit eines
Rechtsgeschäftsvon der GenehmigungoderdemBeitritt einerBehördeodereinesDritten
abhängt,die Stempelpflichtnicht vor der Erteilung der Genehmigungoderder Erklärung
desBeitritts ein (Art. 7 Abs.II StG.). Sind die Parteierklärungenoderist dasRechts=
geschäfteinerseitsund die Erteilung der Genehmigungoder die Erklärung des Beitritts
anderseits in verschiedenenUrkunden niedergelegt,so geltendie mehrerenUrkunden für die
Erhebungdes Geschäftsstempelsals eine Urkunde(Art. 6 Abs 1 St G.). Diese Regelung
weichtetwasvon demfrüherenRechteab (Art 178 Abs.I. Art. 180 GG.). Ist die eine
der mehrerenzusammengehörendenUrkundenvor dem 1. Januar 1915, die andereerstnach
diesemZeitpunkt errichtet,so hat es hinsichtlichder Besteuerungmit verhältnismäßigenAb=
gaben bei der Anwendung des Gebührengesetzeszu bewenden,wenn die Urkunde bereits
unter der Herrschaftdes Gebührengesetzesnach dessenVorschriftengebührenpflichtiggeworden
ist. Dies gilt auch hinsichtlicheiner allenfallsigenErstattung (Art. 178 Abs. III, Art. 179
Abs.III, 180 GG.).
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II. Bemerkungenzu deneinzelnenBestimmungendesStempelgesetzes.

10.Zu Art.1.
1Der Kreis der stempelpflichtigenGegenständeist durchdenTarif bestimmt. Der

Tarif ist damit zu einemwesentlichenBestandteiledesGesetzesselbstgemacht. Dem Stempel
unterliegendie im Tarif aufgeführtenUrkunden. Die Stempelpflichthängt demnachma=
teriell vom Vorhandenseineines im Tarif aufgeführtenGegenstandesund formellvon der
AusstellungeinerUrkunde ab. Fehlt es an einemdieserbeidenErfordernisse,so besteht
keineStempelpflicht.Die Stempelpflichttritt dahernichtein, wenn zwar ein im Tarif
aufgeführtesRechtsgeschäftabgeschlossen,jedocheine Urkundeüber diesesRechtsgeschäftnicht
errichtetwird. Ist dagegeneineUrkundeerrichtet,so ist es für die Steuerpflichtohne
Belang, ob zur Rechtswirksamkeitdes Geschäftsnach den Vorschriftendes bürgerlichen
Rechtes schriftlicheBeurkundung erforderlichist oder nicht.

1 Die Aufzählungim Tarif ist erschöpfend.UrkundenüberGeschäfte,die im Tarife
nicht aufgeführtsind, unterliegendaherdemStempel nicht, z. B. ErklärungenüberAn=
nahmeoderAusschlagungeinerErbschaft,Kündigungen,Mahnungen,Quittungen, außer
wenn übersie eineNotariatsurkundeerrichtetwird.

11. Zu Art. 2.

1Der Art. 2 regeltdie räumliche Herrschaftdes Gesetzes.Er unterwirft zunächst
die in Bayern errichtetenUrkundendemStempel. Bei den in Bayern errichteten
Urkunden ist es daherfür die Stempelpflichtan sich— nicht immer für die Höhedes
Stempels—gleichgültig, ob derAusstellerBayer oderNichtbayerist und ob das Geschäft
in Bayern befindlicheGegenständebetrifft oder nicht, ob es in Bayern oder außerhalb
Bayerns zu erfüllen ist.

1IBei den außerhalb Bayerns errichteten Urkunden soll die Territorialität
der Geschäfteentscheiden.Hierbei steht der Art. 2 auf dem Standpunkte, daß alle Ur=
kundenüberRechtsgeschäfte,die in Bayern gelegeneGrundstücke oder den Grund=
stücken gleichstehende Rechte oder Rechte an solchen Grundstücken oder Rechten
betreffen,dem Stempel in Bayern unterliegen sollen ohne Rücksichtauf den Ort der Er=
richtung. Der Art. 2 Abs. II ziehtsomit für die Besteuerungin Bayern von vornherein
und ohnejedeEinschränkungdie UrkundenüberGegenständedesbayerischenImmobiliar=
verkehrsheran.

IIIDie außerhalbBayerns errichtetenUrkundenüberRechtsgeschäfteandererArt sind dem
Stempel nur dann unterworfen,wennsie in Bayern befindlicheGegenständebetreffenoder
in Bayern zu erfüllen sind. Die StempelpflichtsolcherUrkundentritt aber nicht ohne

60“
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weiteresein, sie ist vielmehrnochan die Voraussetzunggeknüpft,daß von denBeteiligten
wenigstenseinerzur Zeit der Errichtungin Bayern seinenWohnsitzhat oderdaß von den
Urkundenin Bayern Gebrauchgemachtwird. Eine Sonderbestimmungist für außerhalb
Bayerns ausgestellteVollmachtengetroffen.Diese sind stempelpflichtig,wennvon ihnenin
Bayern im RechtsverkehrGebrauchgemachtwird. Im Rechtsverkehrwird von einerVoll⸗
machtdadurchGebrauchgemacht,daß sie zum Zweckedes NachweisesderVertretungsmacht
demjenigenvorgelegtwird, demgegenüberdie Vertretungsmachtausgeübtwerdensoll. Bei
Vollmachtender in derTarifstelle43 bezeichnetenArt entscheidetdaherdieEinreichungbeim
Gerichtoderbei der Behörde. AußerhalbBayerns ausgestellteVollmachtenwerdenmithin
stempelpflichtig,wenn sie bei einembayerischenGericht oderbei einerbayerischenBehörde
eingereichtwerden.Dies gilt jedochnicht in Angelegenheiten,auf die das Reichs=Gerichts=
kostengesetzunmittelbareAnwendungfindet;hier stehtdemEintritte derStempelpflichtals
Folge der Einreichung der § 2 Abs. 2 RGK. entgegen.

IVIn Bayern errichtetist eineUrkundenachArt. 2 Abs.I Satz 2 St G. schondann,
wenneinevon mehrerenzu ihremZustandekommenerforderlichenUnterfertigungen(Art. 5
St G.) in Bayern bewirktwordenist. Das gleichegilt, wennin denFällen desArt. 6
Abs.I S. 1 St. eine der mehrerenTeilurkundenin Bayern unterfertigtwird.

12. Zu Art. 3, 4.

1Der Art. 3 regelt die persönlichen,der Art. 4 die sachlichenStempelbefreiungen.
WeitereBefreiungenals im Stempelgesetzeselbstvorgesehensind, insbesonderedas Armen=
recht,könnennicht gewährtwerden.

11Die persönlichenBefreiungendes Art. 3 Abs. I entsprechenim wesentlichenden Vor=
schriftendes Art. 3 Ziff. 2, 3 GG. Auch die Befreiung des Reichs und des bayerischen
Staates (Ziff. 2) ist für die Stempel aufrechterhalten,zugleichist die Befreiung zum
Ausschlussevon Zweifeln auf alle jeneAnstaltenund Kassenerstreckt,die für Rechnung.
des Reichs oder des bayerischenStaates verwaltet werden oder die dem Reiche oder dem
bayerischenStaate gleichgestelltsind. Für gewerblicheBetriebe (z. B. für die K. Bank)
gilt jedochdieseBefreiungnicht. Durch die Bestimmungin Ziff. 3 sind die persönlichen
Befreiungenaufrechterhalten,die überdie Erhebungvon Abgabender im Stempelgesetze
geregeltenArt (Gebühren,Taxen oderStempeln)in SondergesetzenoderVerordnungenvor=
gesehensind. Darunter fallen beispielsweisedie persönlicheGebührenbefreiungder Armen=
verbändenachArt. 15 Abs.I desArmengesetzesvom 21. August 1914 (GWBl. S. 551)
für alle ihreAngelegenheiten,die persönlicheStempelbefreiung,die sichaus der Bewilligung
des Armenrechtsnach§ 115 der R.3PO., §14 desF#GG.,Art. 129 desAG. z. BGB.,
Art. 8 des AG. zumGBO. u. z. ZG. ergibt,die persönlicheGebühren=und Stempel=
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befreiungder Hagelversicherungsanstalt,der Viehversicherungsanstalt,derPferdeversicherungs=
anstalt und der denletzterenbeidenAnstaltenangehörendenVereinehinsichtlichder in ihren
GeschäftsbetriebeinschlagendenGeschäfte(Art. 22 des Hagelversicherungsgesetzesvom
23. April 1910 — GVBl. S. 180 —, Art. 19 desViehversicherungsgesetzesvom
23. Aprit 1910 — GVBl. S. 187 —, Art. 19 des Pferdeversicherungsgesetzes
vom 23. April 1910 — GVl. S. 193 —).

IIIUberdie Gewährungder BegünstigungnachArt. 3 Abs. II entscheidetdas Staats=
ministeriumder Finanzen. Die beimKönigebeglaubigtenVertreter andererStaaten und
die ihnenzugewiesenenBeamten,fernerdie in derenDienstenstehendenPersonen,sofern
sie Ausländer sind (Exterritorialen), sind nach den geltendenvölkerrechtlichenGrundsätzen
von Personalsteuern und Steuern auf das bewegliche Vermögen befreit.
Entsprechendsind sie auchzur Zahlung von Stempeln für Rechtsgeschäftedes Mobiliar=
verkehrs(z. B. Tarifstellen2 B, 2 C, 27 Abs. I b, 29) nicht heranzuziehen.Eine
Befreiung von den Stempeln für die Rechtsgeschäftedes Grundstücksverkehrs(z. B. Tarif=
stellen 2 A, 3, 8, 13, 14, 23, 24) oder eine Befreiung von Stempeln für von Be=
hördenausgehendeAkte oder von sonstigenStempeln, die nichtdenCharakterreinerMo=
biliarverkehrssteuerntragen(z.B. Tarifstellen1, 10, 12, 21, 26, 44) kommtihnennichtzu.

1VDie Bestimmungdes Art. 3 Abs. III soll ausschließen,daß ein persönlichvom
Stempel Befreiter seinem Mitbeteiligten durch Übernahme des Stempels Vorteile aus
seinerBefreiungzuwendet.

VDer Abs. IV gestehtzu, daßbei zweiseitigenVerträgen,beidenenauf dereinenSeite
ein persönlichvom Stempel Befreiter beteiligt ist, nur die Hälfte des Stempels zu ent=
richten ist.

VIArt. 4 Ziff. 1 erhältalle sachlichenBefreiungenaufrecht,die überdie Erhebungvon
Gebühren,TaxenoderStempelnvon im StempelgesetzegeregeltenGegenständenin Sonder=
gesetzenoderVerordnungenvorgesehensind. Hierher gehörenbeispielsweisedie Tax= und
Stempelbefreiungder in das BrandversicherungsweseneinschlagendenGegenständeund Ge=
schäfte(Art. 92 Abs. I des Gesetzesvom 3. April 1875, die Brandversicherungsanstalt
für Gebäude betr. — GVBl. S. 269 —), die Gebührenbefreiungfür Hypothek=
bestellungenusw. zu Gunstender Landeskulturrentenanstalt(Art. 31 des Gesetzesüberdie
Landeskulturrentenanstalt— GVBl. 1908 S. 235 —), die Gebührenbefreiungfür
Hypothekbestellungenusw. zu Gunsten der Versicherungsanstalten(Art. 64 desAussWGes.
vom 2. November1912 zur Reichsversicherungsordnung— GVl. S. 1135 —), die
Gebührenbefreiungfür Verhandlungen in Angelegenheitender Zwangserziehung (Art. 12
Abs.III desGesetzesvom10.Mai 1902 — GWVl. S. 180 —), dieGebühren=undStempel=
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befreiungfür privatschriftlicheVollmachten,die nachder Reichs-Versicherungsordnungzum
Ausweis und zu Nachweisungenerforderlichwerden(§ 138 der Reichsversicherungsordnung.
vom 19. Juli 1911 — Rl. S. 509 —).

VIIArt. 4 Ziff. 2 befreit alle Urkunden,die zur Sicherung öffentlicherAbgabendes
Reichsoderdes bayerischenStaates beigebrachtwerdenmüssen,sofernsie allein zu diesem
Zweckedienen. Dies geht einerseitswesentlichweiter als die Vorschriftdes Art. 194
Ziff. 2GG., insoferndieBefreiungnichtbloß auf dieBestellungvonSicherungshypotheken,
sondernauf UrkundenjeglicherArt erstrecktist. Anderseitsaber ist die Befreiung auf
Urkundeneingeschränkt,die zur Sicherung öffentlicherAbgaben des Reichs oder des
bayerischenStaates beigebrachtwerdenmüssen.

VlIlArt. 4 Ziff. 3 begünstigtGrundabtretungenund ähnlicheGeschäftezu öffentlichen
Zwecken.Die Vorschrifthat hauptsächlichGrundabtretungenan Gemeindenzu Straßenher=
stellungszweckenu. dgl. im Auge und bestimmt,daß dieseGeschäftestempelfreisein sollen,
„soweit“sie im öffentlichenInteressevorgenommenwerdenund dieGrundabtretungenunent=
geltlicherfolgen.Durch dieseFassung kommt zum Ausdrucke,daß,wenn die Voraussetzungen
nur teilweisegegebensind,teilweiseBefreiungeinzutretenhat. Wird daher zu einer städtischen
Straßenanlageein Grundstückim Werte von 20 000 “ um denPreis von 5000
überlassen,so ist der Stempelaus 5000 MAund nichtaus 20 000 “ zu erheben.

13. Zu Art. 5.

Eine Ausnahme von dem im Art. 5 aufgestelltenGrundsatze,daß nur solcheUrkunden
dem Stempel unterliegen,die unterschriebensind, enthält Tarifstelle 9 Abs. IV.

14. Zu Art. 6.

1erden beiRechtsgeschäften,an denenMehrere beteiligt sind, dieErklärungen einzelner
Beteiligter oder bei Rechtsgeschäften,derenWirksamkeit von der Genehmigung oder dem
Beitritt einerBehördeoder einesDritten abhängt,die Genehmigungs=oderBeitrittser=
klärungen in gesondertenUrkunden beurkundet,so ist nach Art. 6 Abs. I der Geschäfts=
stempelfür das Rechtsgeschäftnur einmal geschuldet.Hierdurchwird jedochdie Erhebung
des fixenBeurkundungsstempels(Tarifstelle30) für dienotarielleBeurkundungdereinzelnen
Zustimmungs=,Genehmigungs=oderBeitrittserklärungennichtberührt.

1IWeil derTarif nurwenigeprivatschriftlicherrichteteVerträge(z.B. Tarifstelle9, 36 A)
für stempelpflichtigerklärt, ist das Anwendungsgebietder Vorschriftdes Abs. II sehrbe=
schränkt. Ihre Bedeutung geht dahin, daß die durch BriefwechselgeschlossenenVerträge
stempelfreisein sollen,wennder Briefwechselsichinnerhalbdes aus der Natur der Sache
sichergebendenZweckes,nämlichinnerhalbderAufgabehält, dieBedingungendesGeschäfts
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unddieEinwilligungderVertragschließendenzu erörtern,daß sie dagegenstempelpflichtigsein
sollen, wenn die Schriftform nicht als bloßes Verständigungsmittelzwischenden Vertrag=
schließenden,sondern in der Absicht gewählt ist, durch schriftlicheFixierung des Vertrags
einebeweiskräftigeUrkundeherzustellen.

15. Zu Art. 7, 8.

1Art. 7 Abs. 1 regeltdie formelleVoraussetzungfür denEintritt der Stempelpflicht.
Sie soll eintretenmit der VollendungderErrichtung,also mit derUnterfertigungeinerim
übrigenvollständigenUrkundeoder mit der EinstellungdesNamens des Bevollmächtigten
in eine einstweilenin blanco ausgestellteVollmachturkunde. In den Fällen, in denender
Tarif eine einseitigeErklärung besteuert(z.B. Tarifstellen 2A, 20C, 3, 13, 24), tritt
daherdie Steuerpflichtschonein, wenndie Erklärungbeurkundetist, bei zweiseitigenVer=
trägendagegen(z.B. Tarifstellen9, 17, 18, 23 usw.)müssen,wenndie Steuerpflicht
eintretensoll, alle Parteierklärungenbeurkundetsein.

1 Nach Art. 7 Abs.II soll ferner,wenndieWirksamkeiteinesRechtsgeschäftsvon der
GenehmigungoderdemBeitritt einerBehördeodereinesDritten abhängigist, dieUrkunde
vor der Erteilung dieserGenehmigungodervor der Erklärungdes Beitritts nichtstempel=
pflichtigsein. Dies gilt jedochnur für denFall, daß nach der Rechtslagezur Rechts=
wirksamkeitdes Rechtsgeschäftsdie Genehmigungoder der Beitritt der Behördeoder des
Dritten notwendigist, nicht auch für den Fall, daß die Parteien das Rechtsgeschäftunter
der Bedingung vereinbaren,daß ein Dritter zustimmt oder beitritt. Im letzterenFalle ist
der Art. 8 Abs.II einschlägig.Ist z. B. zu einemKaufvertragewegenMinderjährigkeit
desVerkäufersdieGenehmigungdesVormundschaftsgerichtserforderlich,sowirddieserVertrag
erststempelpflichtig,wenndie Genehmigungdes Vormundschaftsgerichtserteilt ist. Anders,
wenn nach den Vertragsbestimmungenein Anwesennur dann verkauft sein soll, wenn dem
Käufer darauf eineWirtschafts=oderApotheken=Konzessionerteiltwird. In diesemFalle
liegt eine aufschiebendeVertragsbedingungim Sinne desArt. 8 Abs. II vor.

I Die StempelpflichteinerUrkundebemißtsichausschließlichnachihremInhalte (Art. 8),
was sichaus der Natur desStempels als einerUrkundensteuerohnediesergibt. Umstände,
die sichnichtaus derUrkundeselbstergeben,dürfenstempelrechtlichnichtberücksichtigtwerden.
Für die Fälle, in denenauch aus dem Inhalte der Urkunde nicht erkennbareUmständebeie
Beurteilungder Stempelpflichtin Betrachtzu kommenhaben,sind im Gesetzundim Tarife
besondereBestimmungengetroffen(z. B. § 8 Abs. II Satz 2, Abs. III. Tarifstelle8
Abs. III/c, d „erweislich“,Tarifstelle23 Abs.II, III „erweislich“).Für dieErmittelung
des rechtsgeschäftlichenInhalts einerstempelpflichtigenUrkundegeltendie allgemeinenGrund=
sätzeüberdie AuslegungrechtsgeschäftlicherErklärungen,namentlichder Grundsatz,daß bei
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Willenserklärungender wirklicheWille zu erforschenund nicht an dem buchstäblichenSinne
des Ausdruckszu haftenist (§ 133 BGB.). Der Grundsatz,daß die Stempelpflichtder
UrkundesichnurnachdemInhaltebemißt,sollnichthindern,daß zurFeststellungdesWillens
der Parteienund des Gehalts ihrerErklärungenUmständeberücksichtigtwerden,die außer=
halb der Urkundeliegen.

IVDie Stempelpflichtwird von der Beifügungvon Bedingungennichtbeeinflußt. Die
Wiederaufhebungoder die unterbliebeneAusführung des Geschäfts oder die Vernichtung der
Urkundebefreitvon der VerpflichtungzurStempelentrichtungnicht. EtwaigeHärten können
auf demWegeder Erstattungausgeglichenwerden(Art. 48). Eine Ausnahmeläßt der
Satz 2 des Art.8 Abs.II nur für solcheGeschäftezu, die unter einer aufschiebenden
Bedingung abgeschlossensind. Wenn in einem solchenFalle binnen 3 Monaten von der
Errichtung der Urkunde an nachgewiesenwird, daß die Bedingung nicht eingetretenist, so
ist der Stempel zu erstatten. Der Nachweisist dorthin zu erbringen,wo der Stempel
angesetztwurde. Der Eintritt einerauflösendenBedingungbegründetniemalseinenAnspruch
auf Erstattung.

16.Zu Art.9.
1Jedes Rechtsgeschäftist ohneRücksichtauf die Zahl der Beteiligten nur einmal

zu besteuern. Wenn eine Urkunde mehrere Rechtsgeschäfteenthält, so bemißt sich die
Stempelpflicht nach den Vorschriftender Abs. II bis 1V. Diese Vorschriften lehnen sich,
abgesehenvon der Änderungim Abs.IV Satz2, an das frühereRecht(Art. 186 GG.) an,
so daß auchdie hierzu ergangeneRechtsprechungBedeutungbehält. Namentlichist auch
die frühereSondervorschrift(Art. 186 Abs.2 GG)) beibehalten,nachwelcherErklärungen,
die sichnur als Bedingungendes Hauptgeschäftsdarstellenoderzur Erfüllung derLeistung
oderder Gegenleistungdes Hauptgeschäftsbedungenoderübernommenwerden,insbesondere
auchBürgschaftenundPfandbestellungen,für die Stempelpflicht nicht als selbständigeRechts=
geschäfteanzusehensind. Voraussetzungist dabei,daß sie in der gleichenUrkundewie das
Hauptgeschäftenthaltensind. Wenn jedochdas Hauptgeschäftund die Nebengeschäfteunter
verschiedeneTarifstellen fallen, so ist der Steuersatz nach der Tarifstelle bemessen,die den
höchstenStempelbetragergibt,da Abs.IV Satz2 den Art. 8 Abs.I Satz2 für anwendbar
erklärt.

I. Für die Anwendung des Abs. III entscheidetnicht die Angabe der Parteien, daß ein
in einerVertragsurkundemitbeurkundetesGeschäftkein selbständigesGeschäftseinsoll, sondern
ausschließlichder wirklicheSachverhalt. Wenn das mit einemKaufvertrag in einerUrkunde
zusammenbeurkundeteGeschäfteinBestandteil desKaufvertrags sein soll, so wird erforderlich
sein, daß die Bestimmungen des Kanfvertrags über den Betrag, die Verzinslichkeit und
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Fälligkeitdes Kaufpreisesdurchdas mitbeurkundeteGeschäftbeeinflußtsind oderdaß sonst
die EingehungderVerbindlichkeitin diesemGeschäftefür denKaufvertrageineGegenleistung
bildet(EntscheidungendesOberstenLandesgerichtsin ZivilsachenBd. 9 S. 175, Entscheidungen
des Reichsgerichtsin ZivilsachenBd. 64 S. 35). Wird in einemKaufvertragebei Aus=
weisungdes Kaufpreiseszur Sicherungdes nichtbar zu zahlendenKaufspreisteilsHypothek
bestellt,so ist dieseHypothekbestellunggemäßArt. 9 Abs.IV nichtbesonderszu versteuern.
Auch Vereinbarungenüber Konkurrenzverbote,Konventionalstrafenu. dgl. sind in der Regel
keineselbständigstempelpflichtigenRechtsgeschäfte.Die UnterwerfungunterdiesofortigeZwangs=
vollstreckungin dem schuldbegründendenVertrag ist kein selbständigzu bewertendesGeschäft,
sondernlediglicheineVertragsbedingung.Die in einemPachtvertragenthalteneEinräumung
einesVorkaufsrechtsfür denPächterist selbständigzu verstenern.

17.Zu Art.12.
I!Zur Entrichtungdes Stempels (subjektiveStempelpflicht)ist bei den von bayerischen

Behörden oder Beamten einschließlichder Notare vorgenommenenBeurkundungenverpflichtet,
wer die Beurkundungveranlaßthat (Abs.I Ziff. 1). Bei Privaturkundenaber schulden
den Stempel,soweiteinseitigeVerpflichtungenoderErklärungenin Frage stehen,die Aus=
stellerder Schriftstücke(Abs. I Ziff. 2), soweit Verträge in Frage stehen,in der Regel alle
Teilnehmer(Abs.I Ziff. 8). Für einzelneArten von Geschäftenbemißtsichdie Stempel=
pflicht nach Abs. I Ziff. 3—7. Bei Versteigerungender in der Tarifstelle 41 B bezeich=
netenArt —sogenannten freiwilligenVersteigerungen— sind zur Zahlung des Stempels
alle Teilnehmerverpflichtet;als TeilnehmergeltenderVersteigererund derAnsteigerer,dem
der Zuschlagerteilt wird. '

IIWenn ein Rechtsgeschäftdurch einenStellvertreter oder durch einen im eigenenNamen
handelndenBeauftragtenvorgenommenwird, so sind zurZahlung desStempelsgrundsätzlich
der Vertreter und derVertreteneverpflichtet.AusgenommensindRechtsanwälteund gesetz=
liche Vertreter. Steht z. B. dem Vertreter die Vertretungsmachtkraft elterlicherGewalt
oderals VormundoderBeistandoderPfleger zu, so ist nur der Vertretenezur Zahlung
des Stempels verpflichtet. Der Rechtsanwalt haftet jedochfür den Vollmachtsstempel.

18.Zu Art.13,14.
1Der Art. 13 stellt die allgemeinenGrundsätze auf, daß mehrerenach Art. 12 zur

Zahlung des Stempels Verpflichtete für den Stempel als Gesamtschuldnerhaften, ferner
daß Vereinbarungen der Parteien untereinanderüber die Verpflichtung zur Tragung des
Stempels derStaatskasse gegenüberunwirksam sind und demnachdie im Art. 12 begründete
subjektiveStempelpflichtnicht berühren.
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inDer Art. 14 bestimmtfür einzelneFälle, daß nebendennachArt. 12 zur Zahlung
desStempelsVerpflichtetennochanderePersonenfür denStempelhaftbarseinsollen. Auch
in diesenFällen haften die nebendem eigentlichenSchuldner Verpflichtetenmit diesemals
Gesamtschuldner.

IIIIn allen Fällen, in denenfür die Entrichtungdes Stempels mehrerehaften, liegt
es jedochin der Absichtdes Gesetzes,daß, wennnichtbesondereGründebestehen,in erster
Linie stets der zunächstVerpflichtete(Art. 12), und wenn nachArt. 12 mehrerezur Zahlung
des Stempels verpflichtetsind, der Vertretenevor demVertreterund derjenige,der den

Stempel zu tragenübernommenhat, vor denanderenin Anspruchgenommenwerdensoll.

19. Zu Art. 15, 16.

Die Art. 15, 16 handelnvon derArt derErfüllung derStempelpflicht. Nach diesen
grundlegendenVorschriften sowie nach den darauf aufgebautenweiterenBestimmungender
§§ 2 bis 5 der K. Verordnungvom 28. Dezember1914 zum Vollzuge des Stempel=
gesetzesvom21. August1914 gestaltetsichdieArt derErfüllungderStempelpflichtwie folgt:

a) Bei stempelpflichtigenUrkunden, die von einem bayerischenNotar beurkundet
sind, wird der Stempel vom Notar berechnet,angesetztund eingehoben. Dem
Notar obliegt auch derAnsatz und die Einhebung des Stempels für die von ihm
erteiltenAbschrifteu,Ausfertigungensowiefür alle sonstigenvon ihm ausgehenden
stempelpflichtigenAkte (Beglaubigungen,Protokolleusw.). Beglaubigtder Notar
eineprivatschriftlicheUrkunde, so hat er hierfür denBeglaubigungsstempel(Tarif=
stelle12) anzusetzen,außerdemaberauchzu prüfen,ob dieprivatschriftlicheUrkunde
selbstdemStempelunterliegt. Unterliegtdie beglaubigteprivatschriftlicheUrkunde
demGeschäftsstempel,so hat der Notar außerdemBeglaubigungsstempelauch
den Geschäftsstempelanzusetzenund zu erheben,soweit er nicht bereits von den
Beteiligtenentrichtetist (Art. 16 Abs.I StG.). Ob dieFrist desArt. 18 StG.
bereitsabgelaufenist odernicht,begründetkeinenUnterschied.Dem Notar obliegt
auchdie ErhebungdesStempels, wennein nochnicht versteuertesprivatschriftliches
Inventar oderVermögensverzeichniseiner notariellenUrkundeals Beilage bei=
gereiht wird. Wird dem Notar aus Anlaß eines Amtsgeschäftseine privat=
schriftlichestempelpflichtigeUrkunde vorgelegt, die nicht oder nicht ausreichend
verstenertist, so kann der Notar den Stempel für die Urkunde ansetzenund
erheben,auchwenner die Urkundenichtzu beglaubigenhat. In diesemFalle
entfälltdie Verpflichtungzur AnzeigenachArt. 38 StG.

b) Bei stempelpflichtigenUrkundender Gerichtsvollzieher obliegt derAnsatz und
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die Erhebung des Stempels dem Gerichtsschreiberdes Amtsgerichts oder, wenn
beieinemAmtsgerichtodereinerGerichtsvollziehereieinbesondererrechnungsführender
Gerichtsschreiberaufgestelltist, diesemn.StempelpflichtigeUrkundender Gerichts=
vollziehersind lediglichdie in der Tarifstelle31 aufgeführtenProteste,sofern
sie von einemGerichtsvollzieheraufgenommensind, und die in derTarifstelle 45
aufgeführtenZustellungsurkundenund Beglaubigungsakte.Wird demGerichts=
vollzieher zur Ausführung eines Auftrags eine stempelpflichtigeVollmacht über=
geben,die nicht oder nicht ausreichendversteuertist, so kann der Gerichtsschreiber
denStempelfür die Vollmachtansetzenund erheben. In diesemFalle entfällt
die Verpflichtungzur AnzeigenachArt. 38 StG.

c) Bei stempelpflichtigenUrkunden,die von einembayerischenGerichte beurkundet
sind, hat der mit der RechnungsführungbetrauteGerichtsschreiberdes Gerichts
denStempel zu berechnen,anzusetzenund einzuheben.Hierher gehörenhauptsäch=
lich gerichtlichbeurkundeteEintragungsbewilligungen(Tarifstellen2 A Abs. II,
3 Abs. II, 13 Abs. II, 14 Abs. II, 24 Abs. VII), Auflassungen(Tarif=
stelle8), Auseinandersetzungsverträge(Tarifstelle9), Vollmachten(Tarifstelle43)
usw. Diesem Gerichtsschreiberobliegt ferner auch der Ansatz und die Er=
hebung des Stempels in den Fällen, in denen dem Gerichte sei es zur Vor=
nahmeeinerEintragungim Grundbuchoderzum gerichtlichenGebrauchoderzur
Erlangung einer gerichtlichenGenehmigung oder Bestätigung eine nicht von
einembayerischenNotar errichteteoderbeglaubigtestempelpflichtigeUrkundevor=
gelegtwird, die nicht oder nicht ausreichendversteuertist (Art. 16 Abs. II St G.).
Im Falle der Vorlage solchernichtvon einembayerischenNotar errichteteroder
beglaubigterUrkunden,z. B. einer privatschriftlicherteiltenVollmacht,einesprivat=
schriftlichenInventars oderVermögensverzeichnisses,das einer gerichtlichenUrkunde
als Beilage beigereihtwird, obliegtdaherdemGerichtsschreiberdiePrüfung der
ordnungsmäßigenVersteuerung.Sind die Urkundennichtodernichtausreichend
versteuert,so hat der Gerichtsschreiberden fehlendenStempel anzusetzenund zu
erheben.Ob die Frist desArt. 18 St G. bereitsabgelaufenist odernicht,be=
gründet keinenUnterschied.Dem rechnungsführendenGerichtsschreiberobliegt auch
die Erhebungdes Stempelsfür die eigenhändigenTestamente,die nichtzu Leb=
zeitendesErblassers versteuertworden sind. Dem Gerichtsschreiberdes Ober=
landesgerichtsobliegt ferner die Erhebungdes Stempels der Tarifstelle20 AM
von den der Aufsicht der OberlandesgerichteunterstehendenFideikommissen.

4) Der Stempel für Urkundender Verwaltungsbehörden oder sonstigen,
Behörden, bei denenVerwaltungskostennachdemKostengesetzerhobenwerden
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ist bei diesenBehördennach den für die Erhebungder Verwaltungskostenbe=
stehendenVorschriftenanzusetzenund zu erheben. Hiernach obliegt der Ansatz
und die ErhebungdesStempels bei denBezirksämtern,denexponiertenBezirks=
amtsassessorenund den Kreisregierungenden hierzu berufenenBeamten,bei
sonstigenBehörden,die KostennachdemKostengesetzerheben(Ministerien,kreis=
numittelbare Gemeinden,einem Bezirksamt unterstehendeGemeinden usw.), den
mit der Erhebungder Kosten betrautenOrganen. Als stempelpflichtigeUr=
kundenkommenbei den Verwaltungsbehördenhauptsächlichin Betracht: Be=
urkundungender DistriktsverwaltungsbehördengemäßArt. 26 desAusführungs=
gesetzeszur Reichs=Zivilprozeßordnungund Konkursordnungin der Fassungder
Bekanntmachungvom 26. Juni 1899 (Tarifstellen8, 23), UrkundenüberEr=
laubniserteilungenund Genehmigungen(Tarifstelle 19), Beurkundungenvon
besonderenVerleihungen(Tarifstelle40), zu Protokoll der Behörden erklärte
VollmachteusowieprivatschriftlicheVollmachten,die unversteuerteingereichtwerden
(Tarifstelle43), Urkundender in denTarifstellen6, 7 bezeichnetenArt, Fischer=
karten(Tarifstelle21), Jagdkartenund Jagdwaffenscheine(Tarifstelle26).

richtenin denFällen der Tarifstelle15 (Diplome derDoktorenundLizentiaten),
derTarifstelle31 (Proteste),der Tarifstelle33 (Prüfungszeugnisse),der Tarif=
stelle36 A (Urkundenüber Lombarddarlehen),der Tarifstelle38, wenn eigen=
händigeTestamentezu Lebzeitendes Erblassersversteuertwerdenoder wenn
Verfügungenvon Todes wegenzu versteuernsind, die nach§ 2249 BGB.
vor demGemeindevorstehererrichtetsind, fernerin denFällen der Tarisstelle43
(Vollmachten) und der Tarifstellen 44b und 440 (Zeugnisse der Amtsärzte
und der Pfarrämter). Wenn jedochein Protest der in der Tarifstelle31 be=
zeichnetenArt von einem Notar oder einem Gerichtsvollziehererrichtet ist, so
tritt an die Stelle derVerwendungvonStempelmarkendieErhebungdesStem=
pels durch den Notar oder Gerichtsvollzieher. In den Fällen ferner, in denen
eine Vollmacht (Tarifstelle43) von einem Notar, einemGericht oder einer
Behörde,bei der Verwaltungskostennach demKostengesetzerhobenwerden,be=
urkundet oder eine privatschriftlicherrichtetenochnicht versteuerteVollmacht von
einem Notar beglaubigt wird, ist der Stempel an Stelle der Verwendung
vonStempelmarkennachMaßgabeder für dieStempelerhebungbei denNotaren,
denGerichten und den Behörden, bei denenVerwaltungskostennach demKosten=
gesetzerhobenwerden,bestehendenVorschriftenzu erheben.Nach den für die
Kostenerhebungbei denGerichten und den VerwaltungsbehördenbestehendenVor=
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schriftenist derStempelauchzu entrichten,wenneine nichtodernichtgenügend
versteuerteprivatschriftlicheVollmacht einem Gericht oder einer Behörde, bei der
Verwaltungskostenerhobenwerden,eingereichtwird Diese Bestimmungfindet
jedochauf Vollmachten,die bei Behördender Verkehrsverwaltungeingereicht
werden,keineAnwendung Für solcheVollmachtenist der Stempel stets durch
Verwendung von Stempelmarken zu entrichten.

Bei privatschriftlichenUrkunden sowie bei Urkunden außerbayerischerNotare oder
Behörden ist der Stempel, soweit es sich nicht um Urkunden handelt, für
welchedie StempelpflichtdurchVerwendungvon Stempelmarkenzu erfüllenist,
durchVorlage der Urkunde und Einzahlung des geschuldetenBetrags an
einRentamt zu entrichten Für dieseArt derStempelentrichtungkommenhaupt=
sächlichin BetrachtprivatschriftlichodervonnichtbayerischenNotarenoderBehörden
beurkundeteAuseinandersetzungsverträge(Tarifstelle9) und Schiedssprüche(Tarif=
stelle34). Schiedssprüchesind ausnahmslosin allenFällen demRentamtezur
Versteuerungvorzulegen. Dagegen kann bei privatschriftlichoder von nicht=
bayerischenNotarenoderBehördenbeurkundetenAuseinandersetzungsverträgendie
Vorlage an das Rentamt unterbleibenund die Erhebungdes Stempels dem
Notar oder demGerichtsschreiberüberlassenwerden,wenn der Vertrag demnächst
von einembayerischenNotar beglaubigtoderbei einembayerischenGerichtein=
gereichtwird.

Durch Einzahlung beim Rentamte sind zu entrichtender Stempel von
Jahreskartenfür Automatenund Musikwerke(Tarifstelle 11), der Stempel
für nichtnotariellbeurkundeteöffentlicheMobiliarversteigerungen(Tarifstelle41 C),
ferner der Auflassungsstempelim Falle der Übertragungdes Eigentums an
einemGrundstücke,das im Grundbuchenicht eingetragenist und nachden Vor=
schriftenderGrundbuchordnungnichteingetragenzu werdenbraucht(Tarifstelle8
Abs. V), wenn die Erklärungen des Erwerbers und des Veräußerers nicht durch
einen bayerischenNotar beurkundetsind. Durch Einzahlung beim Rentamte
sind auchzu entrichtendie jährlicheAbgabederTarifstelle20 B sowiederStempel
der Tarifstelle20 A, soweitdieservon Familienstiftungenodervon anderenge=
bundenenGütern als denderAufsichtderOberlandesgerichteunterstehendenFamilien=
fideikommissenzu entrichtenist.
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demRentamtezur Versteuerungvorzulegen. Ferner habendie Amtsärzteund die Pfarrer
die von ihnen ausgestelltenstempelpflichtigenZeugnisse(Tarifstellen44b, 44 c) vor der
Aushändigung(vgl. Art. 39 Abs.I Satz 2 St G.) für Rechnungder Pflichtigen mit der
erforderlichenStempelmarkezu versehen.

21. Zu Art 18.
1Die VorschriftenüberdieZeit derErfüllung derStempelpflichtberuhenaufdemGrund=

satze,daß sowohlBehörden,Beamteund Notare als auchPrivatpersonendieUrkunden,bei
derenErrichtungsie mitgewirkthabenund hinsichtlichderen ihnen die Sorge für die Er=
füllung derStempelpflichtobliegt,wennnichtschonvorher,jedenfallsversteuernsollen,bevor
sie die Urkundenaus der Hand geben. Sovweithiernachdie Versteuerungnicht schonin
kürzererFrist erforderlichwird, ist für dieErfüllung derStempelpflichteineFrist von zwei
Wochenzugelassen.Die Frist beginntmit demEintritte der Stempelpflicht. Ausnahmen
sind jedochvorgesehenim Abs.I unterZiff. 2 (RückkehrderBeteiligtennachBayern), dann
im Abs.II.

IIIn denFällen, in denenderStempelnichtdurchStempelmarkenverwendung,sondern
durchEinzahlungbei Notaren,GerichtenoderBehördenzu entrichtenist, darf die zwangs=
weiseEinhebung vor Ablauf derFristen desArt. 18 nicht beginnen,dagegenwird derAnsatz
und dieSollstellungdesStempels nichtdadurchgehindert,daß dieFristen desArt. 18 noch
nicht abgelaufensind.

22. Zu Art. 19 bis 22.
1Der Art. 19 regeltdie Stempelersatzabgabefür die Fälle, in denendas Eigentuman

einemGrundstückoderdenGrundstückengleichstehendenRechteandersals auf rechtsgeschäft=
lichemWegeübergeht.Die Stempelersatzabgabedes Art. 19 entsprichtder früherenBesitz=
veränderungsgebühr(Art. 252 ff. GG.). Der Hauptfall der Anwendungdes Art. 19 ist
der Übergangim Erbwege. Die StempelersatzabgabedesArt. 19 gelangtaber insbesondere
auchzurErhebungbeimÜbergangim WegederZwangsenteignung(Art. 16 ff. desAusf.Ges.
zurReichs=ZivilprozeßordnungundKonkursordnungin derFassungderBekanntmachungvom
26. Juni 1899), beimUbergangim Wegeder Gesamtrechtsnachfolgeim Falle des§ 306
HG., beiderZuteilungvonVerlandungsflächennachArt. 11 desWassergesetzes.Die Bestim=
mungenimAbs.III, IV Ziff. 3, 4, Abs.V bis VII entsprechensachlichdenBestimmungender
Art. 253 bis 255 GG mitdenAusnahmen,daßdie AbgabebeiGegenständenmit einemWerte
bis zu 2000 eins vom Hundertbeträgt, ferner, daß die Erhebungder Stempelersatz=
abgabebei derNachfolgein Lehen,Familienfideikommisse,Majorate, Stamm=und Erbgüter
(Art. 254 GG.) mit Rücksichtauf die in der Tarifstelle20 B vorgesehenejährlicheAbgabe
in Wegfall gekommenist.
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11Der Art. 20 regeltim Abs.1 dieStempelersatzabgabefür dieFälle, daß ein Miterbe
oderein Dritter alle Anteile an einemNachlaß erworben,oder, daß bei der fortgesetzten
Gütergemeinschaftder überlebendeEhegatteinfolgeVerzichtssämtlicheranteilsberechtigterAb=
kömmlingeaufihreAnteile dasGesamtgutin seinerHand vereinigthat. Die Bestimmungen
des Abs.II betreffendenFall, daß alle Anteile an einerGesellschaftoderan einemVereine
durchRechtsgeschäfteunter Lebendenin einerHand vereinigt, oder nachdemsie in dieser
Weisein einerHand vereinigtwurden,auf einenanderenübertragenwerden. Ehegatten,
dann Eltern und Kinder geltenbei der Anwendungdes Art. 20 als eine Person.

1Der Art. 21 behandeltdie Stempelersatzabgabe,die juristischePersonen,Handels=und
Versicherungsgesellschaften(insbesondereauch offeneHandelsgesellschaften,Kommanditgesell=
schaften,Gesellschaftendes bürgerlichenRechtes)usw. periodisch— alle zwanzigJahre — zu
entrichtenhaben. Sie wird erhobenalle 20 Jahre vom letztenAnfall einesStempels der
Tarifstelle23 odereinerStempelersatzabgabeder Art. 19, 20 St G.; einemsolchenAnfalle
stehenaber selbstverständlichdie Immobiliargebührendes früherenGebührengesetzesgleich.
Für die Berechnungder Stempelersatzabgabedes Art. 21 ist derWert desGrundstücksoder
Rechteszur Zeit des Anfalls der Abgabezu Grunde zu legen. Hat der Pflichtige das
Grundstückvor zwanzigJahren unbebauterworbenund hat er in der Zwischenzeitdarauf
ein Gebäudeerrichtet,das wesentlicherGrundstücksbestandteilist, so ist bei der Berechnung
der Abgabein den Wert des abgabenpflichtigenGegenstandesder Wert des Gebändesmit
einzubeziehen.Schwierigkeitenergebensich, wennGrundstücke,die zu verschiedenenZeiten
erworbenwurden,zu einemGrundstückevereinigtund mit einemGebäudeüberbautworden
sind. In solchenFällen müßtedie Stempelersatzabgabealle 20 Jahre von jedemGrund=
stücksteilegesonderterhobenwerden,wobeiin denWert des Grundstücksteilesder Teil des
auf ihm stehendenGebäudesmit einzubeziehenwäre. Zur Vereinfachungempfiehltsichjedoch,
eine Einigung mit demAbgabenpflichtigendahin, daß dieStempelersatzabgabevomGesamt=
grundstückeinschließlichdes darauf stehendenGebäudeserhobenund als Zeitpunkt des Er=
werbsein zwischendemErwerb des zuersterworbenenund demErwerbdeszuletzterworbenen
GrundstücksteilesliegenderZeitpunkt angenommenwird. Bei der FestsetzungdiesesZeit=
punkteswürdeauchauf die Bedeutungder einzelnenGrundstücke(Flächeninhalt,Wert) für
die Erreichungdes mit der VereinigungundÜberbauungerstrebtenGesamtzielsRücksichtzu
nehmensein. Hat z. B. eineGesellschaftzwei annäherndgleichwertigeGrundstückevereinigt
und überbaut,von denendas eineAnfangJanuar 1900, das andereAnfangJanuar 1907
erworbenwurde,so würdeder Beginn des20 jährigenZeitraums für den Gesamtbesitzauf
Anfang Juli 1903 festzusetzensein. Unter die Befreiungdes Abs.III Ziff. 2 fallen nicht
blosGrundstückeoderGebäude,dieunmittelbar frommen,milden,gemeinnützigenZweckenusw.
dienen,sondernalleGrundstückeundGebäude,die derartigeZweckeausschließlichverfolgenden
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Gesellschaften,Anstalten usw gehören,so z. B. auch die zu einer Bergwerksunternehmung,
zu einemKlosterusw. gehörendenOkonomiegebäude.

IVDie Stempelersatzabgabensind durchEinzahlung beiutRentamt zu entrichten. Zu=
ständigist das Rentamt, in dessenBezirk die Grundstückeoder grundstücksgleichenRechte
sich befinden.

23. Zu Art. 23 bis 26.

1Der MindestbetragdesStempels zu 50 J7 gilt für alleFälle, in denennicht gesetzlich
ein andererd.h. höherer Mindestbetragfestgesetztist (z.B. Tarifstellen1, 2 A Abs.Ib,
4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 Abs. Ib usw.). Nach Tarifstelle43 Abs.II ist in den dort
bezeichnetenFällen nur derhalbeVollmachtsstempelzu erheben;dieserwürdein der untersten.
Stufe 25 Pfennig betragen. Mit Rücksichtauf Art. 23 beträgt jedochauch in diesen
Fällen der zu erhebendeMindestbetrag50 Pfennig. Das gleichegilt für die Fälle des
Art. 3 Abs.IV St G. Enthält eineUrkundemehrerestempelpflichtigeRechtsgeschäfte(Art. 9
Abs.II), so findendieVorschriftendesArt. 23 bei derBerechnungdes Stempels für jedes
der mehrerenRechtsgeschäftebesondersAnwendung.

11Einen Spielraum für dieBemessungdesStempels enthältderTarif nur bei Erlaub=
niserteilungen(Tarifstelle19) und bei besonderenVerleihungen(Tarifstelle40). Diese
Verfügungengehenausschließlichvon Behördenaus, die auchden Stempel festsetzen.

24. Zu Art.27 bis 34.
1Die Art. 27 bis 34 betreffendie sachlichenVorschriftenfür die Wertermittlung.

u Der Art. 27 stelltan die Spitze den Satz, daß, wenndie Stempelabgabenachdem
Werte des Gegenstandeszu berechnenist, der gemeineWert, d.h. der Verkaufswertdes
Gegenstandeszur Zeit desEintritts derAbgabenpflichtmaßgebendsein soll. Dies entspricht
sowohlderfrüherenbayerischenPraxis als derRegelungim Reichsstempelgesetze(§ 93 Abfs.1).
Daß hierbeidie auf demGegenstandehaftendenSchuldennichtabgezogenwerdendürfen,
ist zwar selbstverständlich,das Gesetzsprichtdies aber nachdemVorgangedes Gebühren=
gesetzes(Art. 191, 253 usw.)zurVermeidungvonZweifelnnochausdrücklichaus. Unberührt
sollenjedochdie im Tarife vorgesehenenSondervorschriftenbleiben,die für bestimmteGegen=
ständedieBewertungnachdemreinenWerte (nachAbzug derSchulden)vorschreiben(Tarif=
stellen2 B, 17, 25, 38 Abs.I A, Abs.III).

UlDie Bestimmungdes Art. 28 entsprichtder früherenbayerischenPraxis und dem
Reichsstempelgesetze(§ 93 Abs.3).

V Nach Art. 29 ist bei kurshabendenWertpapierender Kurswert, bei Geldforderungen
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deraus der stempelpflichtigenUrkundeersichtlicheGeldbetragals Wert anzusehen.Die Um=
rechnungder in fremdenWährungenangegebenenSummen soll nachden für die Erhebung
der Reichsstempelabgabenfür ausländischeWertpapierevom BundesratefestgesetztenMittel=
werten(§ 22 Abs.2 derAusführungsbestimmungendes Bundesratszum Reichsstempelgesetze
vom 3. Juli 1913 — GUWl. 1913 S.523 —) und, soweitsolchenichtbestimmtsind,
nachdemlaufendenKurse erfolgen. Bei Geldforderungensind Zinsen, Kostenund sonstige
NebenleistungenaußerAnsatzzu lassen. ·

VDer Art. 30 bestimmtdenWert einerGrunddienstbarkeitin gleicherWeisewie früher
derArt. 190 GG.

VI.Die Art.31 bis 33 behandelndieWertermittlungfür wiederkehrendeNutzungenund
Leistungen.Sie übernehmennachdemVorgang andererBundesstaatensowiedes Reichs=
stempelgesetzes(§ 93 Abs.2) die Vorschriftender §§ 17 bis 20 des Reichserbschaftssteuer=
gesetzes.Eine wesentlicheNeuerung gegenüberdem früherenRechteist, daß Erstattung
beanspruchtwerdenkann,wennderStempel aus einemnachdemLebensalterdesBerechtigten
kapitalisiertenNutzungs=oderLeistungswerteberechnetund die Nutzung oderLeistungvor
Ablauf des der Kapitalisierungzu Grunde gelegtenZeitraums erlischt(Art. 32 Abs.II).
Dies ist besondersvon Bedeutungfür Abnährungs=,Austragsverträge(Tarifstelle28).
Wegendes Verfahrensbei solchenGesuchenvgl. unterAbschnittE Erstattungen(Ziff. 92).

VuDer Art.34 entsprichtdem§ 24 desReichserbschaftssteuergesetzes.

25. Zu Art. 35 bis 37.
1Der Art. 35 verpflichtetim Abs. I die Abgabenpflichtigen,den beurkundendenBe=

hördenund Beamten,veranlaßtenfallsauchdenSteuerstellen(Rentämtern)die erforderlichen
Angabenüber denWert des Gegenstandeszu machen. Im Abs. II trifft er Vorsorge,
daß dieseAngabenaucherzwungenwerdenkönnen.

IIDer Art. 36 gibt der Steuerstelledie Mittel an die Hand, um in den Fällen, in
denender Abgabenpflichtigedie Angabedes Gegenstandswertsgänzlichverweigertoder in
denenvon ihm eine einwandfreieAngabe nicht zu erlangenist, zu einer entsprechenden
Unterlagefür die Abgabenerhebungzu gelangen. Er bestimmt,daßin solchenFällen die
SteuerstelledemPflichtigeneinenWertanschlagbekanntzugebenhat, der, wenner anerkannt
wird, der Abgabenberechnungzu Grunde zu legen ist, andernfallsaber den Ausgangs=
punkt für ein gerichtlichesWertermittlungsverfahrenzu bilden hat. Der Art. 36 gibt
dabei sachlichohne Änderung die Bestimmungendes Art. 42 GG. wieder. Nach
Art. 36 Abs. VII findendieseBestimmungenauf die Feststellungdes Jahresreinertrags
und des erzielbarenJahrespachtertragsin denFällen der Tarifstellen19 Abs. II und V
entsprechendeAnwendung, um im Falle von Beschwerden(Art. 41 ff.) die erkennenden
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Gerichte von tatsächlichenFeststellungenwie Werts- oderErtragsfeststellungentunlichstzu
entlasten.

inlNachdenVorschriftendesStempeltarifssinddie meistenundzwargeradediewich⸗
tigstenStempel vom Werte des Gegenstandes zu berechnen(z. B. Tarifstelle 2 B
2 C, 9, 14, 17, 23, 25, 29, 34, 38, 43). Deshalb ist es unerläßlich,daß in jenen
Fällen, in denender Gegenstandnicht in einembestimmtenGeldbetragebesteht,der Wert
des Gegenstandesvon denBeteiligten zum Zweckeder Abgabenberechnungangegebenwird.
Beurkundetdaherz. B. ein Noter eineVollmacht,einenTauschvertragodereinenNachlaß=
auseinandersetzungsvertrag,so hat er die Beteiligtenzur AngabedesWertes zu veranlassen
(Art. 35 Abs. I); nötigenfallsist dieWertangabeauf demim Art. 35 Abs. II bezeich=
netenWegedurchdas Rentamt zu erzwingen. Bestehtdagegender Gegenstandin einem
bestimmtenGeldbetrage,so ist der Stempel ohneweiteresaus diesemGeldbetragezu er=
heben;es entfälltdaherselbstverständlicheineweitereWertangabe(Art. 29 Satz 1).

IVWenn Gegenständeum einen bestimmtenin Geld ausgedrücktenPreis überlassen
werden,ist für die Regel davonauszugehen,daß der Wert des Gegenstandesin dessen
Preis Ausdruckfindet. Der Stempel ist daherin solchenFällen, trotzdemnachdemTarif
der Wert des Gegenstandes maßgebendist, regelmäßigauf der Grundlagedes ver=
einbartenPreises zu berechnen.Dagegen ist auch in solchenFällen auf die Angabedes
WertesdurchdieBeteiligtenzu dringenund sind nötigenfallsWertermittlungeneinzuleiten,
wennAnhaltspunktedafür bestehen,daß die Preisfestsetzungdurchbesondere,namentlichim
Verhältnisseder Vertragschließendenzu einanderliegendeUmständebeeinflußtwar, oder
wenn der Verdachtbesteht,daß die Preisangabenicht der wirklichenPreisvereinbarung,
sonachnichtdemwahrenVertragswillender Parteien entspricht.

StempelpflichtigeVorgänge,bei denendie PreisfestsetzungdurchbesondereUmstände
beeinflußtzu sein pflegt, sind zunächstdie Erwerbeim Wege der Zwangsversteigerung.
Hier wird nichtseltender Zuschlagfür ein Meistgeboterteilt, das hinter demWertedes
Gegenstandeserheblichzurückbleibt,z. B. wennder Einsteigerereinerder erstenHypothek=
gläubigerist. In der Praxis wird der einsteigerndeHypothekgläubigerregelmäßignur die
ihm im Range vorgehendenForderungenausbieten;ist er der ersteHypothekgläubiger,so
kann ihm derGegenstandderBeschlagnahmeumeinnurgeringesBargebotzugeschlagenwerden.
Bei einemderartigengeringfügigenoderwenigstenshinterdemgemeinenWerteerheblichzurück=
gebliebenenMeistgebotemußaufdenGegenstandswertzurückgegriffenwerden.Dagegenwirddie
BewertungnachdemMeistgebotin derRegel unbedenklichstattfindenkönnen,wennderEin=
steigererein Fremderodereinerder letztenHypothekgläubigerist, das Meistgebottatsächlich
als dasErgebniseinesfreienWettbewerbssichdarstelltundhinsichlichseinerHöhenichtin einem
augenscheinlichenMißverhältnissezumgemeinenWertedesGegenstandesderBeschlagnahmesteht.
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VIDurch besondereUmstände,die in demVerhältnisseder Vertragschließendenzu einander
liegen, ist die Preisfestsetzunghäufig auchbei Übergabsverträgenbeeinflußt. Beim Über=
gang einesAnwesensvon der älteren auf die jüngereGenerationwird nicht seltenein
auchdenAbsichtender BeteiligtenentsprechendergeringererÜbergabspreisfestgesetzt,als bei
einemBerkauf an fremdePersonenerzieltwerdenkönnte. In FüällendieserArt ist der
Stempel aus dem von den Beteiligten vereinbartenÜbergabspreisezu berechnen,wenn
dieserdemwahrenVertragswillender Parteien entsprichtund hinter dem gemeinenWerte
nicht weiterzurückbleibt,als nach den gegebenenVerhältnissenals angemessenund üblich
anzusehenist. Sind außer dem Übernehmernoch andereGeschwistervorhanden,deren
Elterngüterbei derGutsübergabemitgeregeltwerden,so wird, da meistschondas Interesse
der mitbeteiligtenGeschwisterdie Festsetzungeines zu niedrigenUbergabspreisesverbietet,
dessenBeanstandungin der Regel nichtveranlaßtsein und derVertrag ohneweiteresnach
demangegebenenÜbergabspreiseversteuertwerdenkönnen. Anders liegt dagegendie Sache
nicht selten,wenn der Übernehmerder einzigeSohn des Ubergebersist, oder wenn die
Geschwisterdes Übernehmersihre Elterngüterbereits voraus erhaltenhaben. In solchen
Fällen habenes die Beteiligten,namentlichdann, wenndas Anwesennur wenigodergar
nicht mit Schuldenbelastetist, meistin ihrer Hand, denÜbergabspreisnachBeliebenzu
bemessen.Ubergibtz. B. ein Vater seinAnwesenim Wertevon45.000 —, auf dem
Schuldenvon nur 15.000 —Klasten,an seineneinzigenSohn, so stehtnichtsim Wege,
als Ubergabspreis20 000 — zu bestimmen.Die Angabe eines derartigenÜbergabs=
preiseskann selbstverständlichnichtdie Unterlagefür die Stempelberechnungbilden. In
Fällen dieseroderähnlicherArt ist daherder Stempel nichtvon demPreise, sondernvon
demWertedesGegenstandeszu berechnen.Es stehtjedochkeinBedenkenentgegen,hierbei
den Wert auf denBetrag festzusetzen,um den der Ubergebernachder bestehendenÜbung
übergebenhätte,wenn außer demUbernehmernoch andereGeschwistervorhandengewesen
wären oderwenndie Elterngüterder vorhandenenGeschwisterbei der Übergabemitgeregelt
wordenwären.

V Bei derAnwendungderArt. 35, 36 ist imAugezu behalten,daßdieseBestimmungen
keineswegseineHandhabebietensollen, um jedenVertrag ohne weitereshinsichtlichder
Preisfestsetzungzu untersuchen.Die Vorschriften,insbesonderedas in Art. 36 geregelteVer=
sahren,sollenvielmehrim wesentlichennur dazudienen,erheblicheGefährdungendesStempels,
namentlichStempelhinterziehungen,zu verhüten,die durchVerschweigungwesentlicherTeile
des Preises oder falscheWertangabenbegangenwerden. HiernachnichtgeboteneBelästi=
gungender Stempelpflichtigensind zu vermeiden.Auch soll von einerWertsbeanstandung
odervon der Einleitung einesWertermittlungsverfahrensabgesehenwerden,wennnachLage
der Sache nur geringfügigeNachforderungenin Frage kommenkönnen. Läßt sich die
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BeanstandungeinerWert- oderPreisangabenichtvermeiden,so ist tunlichstauf die Er=
zielungeinergütlichenEinigung überdenWert des Gegenstandeshinzuwirken.

26. Das Verfahrennach Art. 36 hat den Zweck, in Streitfällen den Wert des
stempelpflichtigenGegenstandesfestzustellen;aus dem festgestelltenWerte ist alsdann der
Stempel zu berechnen.Die WertsfestsetzungdurchgütlicheEinigung oderdurchdasGericht
ist eine endgültigeund wirkt bei Geschäften,an denenmehrerePersonenbeteiligt sind,
gegenüberallen Beteiligten. Hieraus ergibtsich,daß im VerfahrennachArt. 36 bei zwei=
seitigenVerträgennichtbloß der Vertragsteil, der denStempel zur Zahlung übernommen
hat, sondernauchder Vertragsteil, der nachArt. 12 des GesetzesMitschuldnerist, als
beteiligterscheint.Der Wertanschlagdes Art. 36 Abs.I ist daherbei zweiseitigenVer=
trägen beidenVertragsparteienbekanntzugeben.Erhebt nur einePartei dagegenEinwen=
dungen,so ist die gerichtlicheWertermittlung(Art. 36 Abs.II) einzuleiten. Das Recht,
einenSchätzmannzu benennen,kommtin diesemFalle nur derPartei zu, die Erinnerungen
erhobenhat, auch könnenim Falle des Unterliegensdie Kostennur dieserPartei über=
bürdetwerden(Art.36 Abf.III).

27. Der Art. 37 trifft Vorsorgedagegen,daß etwa Staatsbehörden,Gemeinde=
behördenoder Beamte es ablehnen, den Ersuchen der Steuerstellen oder der mit der Fest=
setzungund Erhebungder StempelabgabenbetrautensonstigenBehörden,Beamten oder
Notare um Auskunftserteilungüber Verhältnisse,die für die Feststellungder Stempel=
abgabenvon Bedeutungsind, zu entsprechen.Er verpflichtetdaher dieseBehördenund
Beamten einschließlichder Notare zur Aufschlußerteilungauf Verlangenüber Umstände,
die für die Abgabenpflichterheblichund amtlichzu ihrer Kenntnis gelangtsind.

28. Zu Art. 38 bis 40.
1Der Art. 38 verpflichtetdie bayerischenBehördenund Beamtensowiedie bayerischen

Notare, hinsichtlichder ihnenamtlichzu HandenkommendenUrkundenauf die Erfüllung
der Stempelpflichtzu achtenund von den hierbei wahrgenommenenVerkürzungenoder
sonstigenZuwiderhandlungender Steuerstelled.h. demRentamt ihres BezirkesMitteilung
zu machen. Die Mitteilungspflichtist jedochauf privatschristlicheUrkundenbeschränkt,hat
für dieseaber auch dann zu gelten, wenn sie von eineröffentlichenBehördeodereinem

Notar beglaubigtsind.
IIDer Art. 39 nimmt zur Sicherung des Stempelaufkommmensdie Mitwirkung der

beurkundendenbayerischenNotare,MitgliederderSchiedsgerichte,Amtsärzteund Pfarrer, ab=
gesehendavon, daß diesePersonenbereits nachMaßgabeder Art. 15 Abs. I Ziff. 2, 3,
Art. 16, 17 bei der Erfüllung der Stempelpflichttätig zu sein oderfür die Erfüllung der
Stempelpflichtzu sorgenhaben,insofernnochbesondersin Anspruch,als er diesenPersonen
untersagt,die von ihnen aufgenommenenoder beglaubigtenUrkundenvor der Stempel=
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entrichtungauszuhändigenoder Ausfertigungenoder Abschriftendavon zu erteilen. Der
bayerischenNotarenist auchverboten(Abs.II), Urschriften,AusfertigungenoderAbschriften
ihrerUrkundenvor derStempelentrichtungzum grundbuchamtlichenVollzug oderzu sonstigen
Zweckenan die Gerichteoder an andereBehördenvorzulegen. Für den Fall der Nicht=
beachtungdieserVerbotehaftendie im Art. 39 bezeichnetenPersonenfür dieStempelabgabe
persönlich,wennsie von denAbgabenpflichtigennichtbeigebrachtwerdenkann.

29. Zu Art. 41 bis 46.

1In denArt. 41 bis 46 ist der Rechtsmittelwegfür die Stempel und die Stempel=
ersatzabgabengeregelt. Als Rechtsmittelwegist das vereinfachtegerichtlicheBeschwerdever=
fahrenzugelassen,das im GebührengesetzewegendesAnsatzesvon Gebührenfür Notariats=
urkundenvorgesehenwar. Danach findetgegendieAnforderungeinesStempels odereiner
StempelersatzabgabeBeschwerde an das Landgericht statt, in dessenBezirk die zu=
ständigeSteuerstelleihren Sitz hat. Unter der zuständigenSteuerstelleist das Rentamt
zu verstehen,von demdie AnforderungderAbgabeausgegangenist, oderwenndie Abgabe
von einemNotar, einemBeamten oder einerBehördeangefordertist, das Rentamt, mit
demder Notar, der Beamte,oderdie Behördeüberdie Stempelabgabenabrechnet.

1 Gegen die Entscheidungdes Landgerichtsist die weitere Beschwerde an das
Oberste Landesgericht zulässig.

ul Die Einlegung der Beschwerdeist an eine Frist nicht gebunden. Sie ist daler
solangemöglich,als nichtVerjährungeingetretenist (Art. 125 desAusf. Ges.zumBG.).
Dagegenist die weitereBeschwerdenur innerhalbeinerNotfrist von zweiWochenvon der
Zustellungder Entscheidungdes Landgerichtsan zulässig.

1!VIm übrigengebendie Art. 41 bis 45 lediglichdie Bestimmungenin denArt. 47
bis 50, 52 GG. wieder. Neu ist nur, daß die Beschwerdeund die weitereBe=
schwerdeauchdurchErklärungzum Protokoll des GerichtsschreiberseinesAmtsgerichtsein=
gelegt werdenkönnenund daß es der ZuziehungeinesRechtsanwaltsbei Einlegungder
weiterenBeschwerdemittels Beschwerdeschriftnichtbedarf,wenndie weitereBeschwerdevon
demNotar eingelegtwird, der die Urkundeaufgenommenoder beglaubigthat, ferner daß
auchdie VorschriftenderZivilprozeßordnungüberdieKostentragungsowieüberdieBeweis=
aufnahmeentsprechendeAnwendungzu findenhaben.

VNachArt. 46 sind in Fällen, in denender Tarif Rahmenstempelvorsieht(Tarif=
stelle19, Tarifstelle40F), die von einerBehörde innerhalbdes im Tarife bestimmten
Nahmensfestzusetzensind (Art. 26), solcheFestsetzungeninsoweit,als sie von der zustän=
digenBehörde innerhalb des ihr vom GesetzeingeräumtenErmessens,also innerhalb des im
Tarife bestimmtenRahmenserfolgen,der Nachprüfungund Abänderungdurchdie Gerichte
im Beschwerdeverfahrenentzogen.
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VIDurch den in denArt. 41 bis 46 geregeltenRechtsmittelwegwird das Rechtder
Stempelpflichtigendie Staatsaussichtanzurufennichtberührt. Dem Stempelpflichtigenist
es daherunbenommen,wenner sichdurcheineStempelforderungfür beschwerterachtet,die
Aufsichtsbeschwerde zur Regierungsfinanzkammerund die Oberaufsichtsbe=
schwerde zum Staatsministeriumder Finanzen zu erheben. Die Einlegung der Auf=
sichtsbeschwerdeund der Oberaufsichtsbeschwerdeist an keineFrist gebunden.Durch die
Einlegungder Aussichtsbeschwerdeund der Oberaufsichtsbeschwerdewird die spätereBeschrei=
tung des Rechtsmittelwegs(Art. 41 bis 46) nicht ausgeschlossen.
#I Ist in denFällen der Tarifstelle19 (Erlaubniserteilungen)derStempel von der zu=

ständigenBehörde(Art. 26 St G.) innerhalbdes im Tarife bestimmtenRahmens festge=
setztund wird vom Abgabenpflichtigengeltendgemacht,daß innerhalbdiesesRahmensein
geringererStempelbetraganzusetzensei, so entscheidethierübernichtdie Regierungsfinanz=
kammerund das Staatsministeriumder Finanzen sonderndie der zuständigenBehörde
(Art. 26) vorgesetzteVerwaltungsstelleund das dieservorgesetzteStaatsministerium.

30.ZuArt.47,48.
1Der Art. 47 läßt die Erstattungfür verdorbeneStempelzeichenzu, wennvon ihnen

nochkein Gebrauchzur Erfüllung einerStempelpflichtgemachtwordenist. Die Erstattung
erfolgt nur in der Weise, daß für die verdorbenenStempelmarkenunversehrteStempel=
markenverabfolgtwerden;eine bareHerauszahlungfindet nicht statt. Wegendes Er=
stattungsverfahrensvgl. Ziff. 93 unten.

I Die Vorschriftendes Art. 48 Abs. I Ziff. 1, Abs. II bis IV stehenmit denEr=
stattungsvorschriftender §§ 182 bis 185 der Ausführungsbestimmungendes Bundesrats
zum Reichsstempelgesetzevom 3. Juli 1913 (GVBl. 1913 S. 523) in Einklang. Danach
ist derStempel aufAntrag zu erstatten,wenneinGeschäftnichtigoderinfolgeeinerAnfechtung
als von Anfang an nichtig anzusehenist, ferner kann der Stempel auf Antrag erstattet
werden,wenndieAusführungeinesRechtsgeschäftsunterbliebenoderwenneinGeschäftauf
Grund derWandlung rückgängiggemachtist und wenn zugleichBilligkeitsgründevorliegen.

IIIDaß ein Geschäftnichtigist, ist ohneweiteresals festgestelltzu erachten,wenn sich
die Nichtigkeitaus der Urkundeselbstergibtoder wenndie Nichtigkeitdurchrechtskräftiges
auf Grund streitigerVerhandlungergangenesgerichtlichesUrteil ausgesprochenist. Ist die
Nichtigkeitdes Geschäftslediglichin einemgerichtlichenVersäumnis=oderAnerkenntnis=Ur=
teil ausgesprochenodersind die Parteien freiwillig, z. B. in einerNotariatsurkundeunter
sich übereingekommen,daß das Geschäftals nichtigzu geltenhabe, so liegt darin noch
keinefür die ErstattungausreichendeFeststellungder Nichtigkeitdes Geschäfts.

IVDie AusführungdesGeschäftsgilt bei einerGrundstücksübertragungals unterblieben,
wenn die Umschreibungim Grundbuchenichtstattgefundenhat. Währendbei Geschäften,
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derenNichtigkeitfestgestelltist, nachgesetzlicherVorschriftdie Erstattungohneweiteresein⸗
zutretenhat, findetbei Geschäften,derenAusführung unterbliebenist, die Erstattungnur
dann statt, wennbesondereBilligkeitsgründevorliegen. Solche sind jedochim allgemeinen
nur dann anzunehmen,wenn die Geschäftsausführunginfolge eines entschuldbarenVer=
sehensdes AntragstellersoderinfolgeeinesUmstandesunterbliebenist, der außerhalbseiner
Willensbestimmunggelegenwar. Die Erstattungist daherregelmäßigzu versagen,wenn
die Beteiligtenfreiwillig und ohneäußerezwingendeVeranlassungetwa geschäftlicherVor=
teilewegen,voneinemVertragewiederzurücktretenoderwennsiebeimVertragsabschlußarglistig
oder mit groberFahrlässigkeitoder ohne genügendeÜberlegungzu Werke gegangensind
und dieWiederaufhebungdesGeschäftssichselbstzuzuschreibenhaben. Ist z.B. einKauf=
vertrag wegenZahlungsunfähigkeitdes Käufers nicht zum Vollzugegelangt,so wird die
Erstattungnur dann in Betracht kommen,wenn der Verkäuferin der Erkundigungüber
die Vermögenslagedes Käufers die nach seinenVerhältnissen(Bildungsgrad,Beruf) ge=
boteneSorgfalt angewendethat.

VDie Vorschriftim Abs. I Ziff. 2 siehtvor, daß Behörden,Beamte,Amtsärzteusw.
die verauslagtenBeträge erstatteterhalten,wenn sie Stempelmarkenfür Rechnungeines
Pflichtigenverwendethaben,hierfür aber vom Pflichtigen keinenErsatz erlangenkönnen.
Die Vorschrift wird kaum häufig praktischwerden,da die Behörden,Beamtenusw. es
meist in der Hand haben,die Stempelmarkenerst bei der Aushändigungder Urkunden
gegenZahlung des Stempelbetragszu verwenden.Die Vorschriftim Abs. 1 Ziff. 3 ent=
sprichtdemfrüherenArt. 10 Abs. III GG.

VIWegendesErstattungsverfahrensvgl. Ziff. 92 unten.
31. Zu Art. 49.
Der Art. 49 entsprichtdem§ 108 des Reichsstempelgesetzes.Die Vorschrift be=

zweckt,für die Strafverfolgungklar zu stellen,daß die nicht vorschriftsmäßigeVerwendung
von Stempelmarkender Nichtverwendung(Art. 50) gleichsteht.Abgesehenvon der etwa er=
forderlichenEinleitung des Strafverfahrenswird in der Regel nur die nachträglicheord=
nungsgemäßeEntwertungder Marken einzutretenhaben; die BeibringungneuerMarken
an Stelle der verwendetenwäre nur dann zu fordern, wenn es nicht ausgeschlossenist,
daß die unrichtigverwendetenMarken schonfrüher zu einer anderenUrkundeverwendet
wordensind.

32. Zu Art. 50 bis 57.
1Im Art. 50 sind die Strafen für die Nichterfüllungder Stempelpflicht(Hinter=

ziehungsstrafen),im Art. 51 die Ordnungsstrafensowie die Strafen für Zuwiderhand=
lungengegendas Gesetzoderdie Vollzugsvorschriften,für die nichtbesondereStrafen vor=
gesehensind, geregelt. Die Art. 52 und 53 entsprechenden Vorschriftenim § 112
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Abs. 1 und im § 114 des Reichsstempelgesetzes.Der Art. 54 sieht besondereStrafen
für den unbefugtenHandel mit Stempelzeichenvor. In denArt. 55, 56 solltehinsicht=
lich der Zuständigkeitund des Verfahrensbei der Verfolgungvon strafbarenZuwiderhand=
lungengegendas Gesetzund dieVollzugsvorschriften,hinsichtlichderVerjährungderStraf=
verfolgungund der VollstreckungrechtskräftigausgesprochenerStrafen sowiehinsichtlichder
VerjährungderStempelabgabennur das frühereRecht(Art.298,299 G., Art. 124 des
Ausf.Ges. zum BG.) beibehaltenwerden.

1.Zu denKosten, von denendie BeteiligtennachArt. 57 befreitsind, gehörenauch
die Postgebühren.

33. Zu Art. 58 bis 60.
1Die Art. 58 bis 60 bildendie Grundlagefür die Organisationdes Stempelwesens.

Das Gesetzselbstschreibtim Art. 58 vor, daß die Verwaltung des Stempelwesensden
Finanzbehördennnter der Leitungdes Staatsministeriumsder Finanzen obliegt.

uAuf Grund desArt. 59 ist durchden§ 1 Abs. II derVerordnungvom28. De=
zember1914 die Wahrnehmungder Befugnisseund Obliegenheitender Aufsichtsbehörden
denRegierungsfinanzkammern,die Wahrnehmungder Befugnisseund Obliegenheitender
StenerstellendenRentämternübertragen.

z Auf Grund des Art. 60 Abs.II ist im § 7 der Verordnungvom 28. Dezember
1914 bestimmt,daß denGerichtsvollziehernund den Gemeindebehörden(denkreisunmittel=
baren und den unter einemBezirksamtestehenden)außerdemAnsatzund der Einhebung

der bei ihnenanfallendenStempel auchderenzwangsweiseBeitreibungobliegt.
34. Zu Art. 61.

1Der Art. 61 hat denZweck,denAusfsichtsbehörden,derenPrüfungsbeamtenund den
Steuerstellendie erforderlicheBeaufsichtigungundÜberwachungderBeobachtungdesGesetzes
zu ermöglichen.Er begründetfür die bayerischenBehörden,Beamten und Notare die
Verpflichtung,denAussichtsbehörden,derenPrüfungsbeamtenund den Steuerstellenauf

Verlangen die stempelpflichtigenVerhandlungenvorzulegensowie die Einsicht ihrer Akten,
Bücher und Schriftstückezu gestattenund dehntdieseVerpflichtungauchauf Aktiengesell=
schaften,KommanditgesellschaftenaufAktien,Genossenschaften,GewerkschaftenundGesellschaften
mit beschränkterHaftung sowieauf solchePersonenaus, dieöffentlicheMobiliarversteigerungen
gewerbsmäßigveranstalten.

11Bei Privatpersonensind regelmäßigeStempelprüfungenund ähnlicheKontrollengrund=
sätzlichnicht vorzunehmen.Solche Personensind nur verpflichtet,die über bestimmtzu
bezeichnendeeinzelneGeschäfteerrichtetenUrkundensamt dem darauf bezüglichenSchrift=
wechselzur Einsichtvorzulegen,ferner auf Verlangen über die Beobachtungdes Gesetzes
und der Vollzugsvorschristenin solchenFällen sich auszuweisen,in denender dringende
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Verdachteiner Verfehlunggegebenist. Hat eine Steuerstelleoder eine Aufsichtsbehörde
Anlaß, sicheineUrkundezur Einsichtvorlegenzu lassen, so ist, wenn die Urkundeeine
Notariatsurkundeist, zunächstzu versuchen,eineder im Besitzeder Beteiligtenbefindlichen
Ausfertigungenzu erhalten. Von der Befugnis, sichdie UrschriftennotariellerUrkunden

vorlegen zu lassen,ist nichtmehrals unbedingtnötig, Gebrauchzu machen.

35. Zu Art. 62.

Der Verkauf der Stempelmarkenist durchS 8 der Verordnungvom 28. Dezember
1914 denPostaustaltenübertragen.

III. Bemerkungenzu deneinzelnenBestimmungendesTarifs.
36. Zu Tarifstelle1 und 10.
SoweitAbschriftenundAusfertigungenin denAngelegenheitenderfreiwilligenGerichts=

barkeitoderin sonstigenderLandesbesteuerungvorbehaltenengerichtlichenAngelegenheitenvon
den Gerichtenoderin Verwaltungssachenvon denVerwaltungsbehördenerteilt werden,sind
die Gebührenim Kostengesetzegeregelt. Im Stempeltarifesind dahernur dieStempel für
die von denNotaren erteiltenAbschriftenund Ausfertigungenvorgesehen.Dem gleichen
Stempel, wie die beglaubigtenAbschriftensind auchdie unbeglaubigtenAbschriftenderNotare
unterworfen. «

37. Zu Tarisstelle2 A, 13, 14, 24.

1In denTarifstellen2 A, 13, 14 und 24 ist ein erheblicherTeil der Geschäftedes
Grundstücksverkehrsbehandeltund zwar dieÜbertragung(Tarifstelle2A), dieBelastung
(Tarifstelle13) und die BestellungeinerHypothek,Grundschuld,Rentenschuldusw. (Tarif=
stelle24) sowiedie BestellungeinerDienstbarkeit,einerReallast odereinesVorkaufsrechts
(Tarifstelle14). Der Tarif unterscheidetdabei, wie überhauptbei allen Rechtsgeschäften
des Grundstücksverkehrs,ob es sich um Grundstückeoder um grundstücksgleicheRechtein
Bayern oderaußerhalbBayerns handelt. Da das Stempelgesetz(Art. 2) grundsätzlichauf
dem Standpunkte steht, daß die Rechtsgeschäftedes bayerischenImmobilienverkehrs unter
allen Umständen,also gleichviel,wo dieUrkundenerrichtetsind, derBesteuerungin Bayern
unterliegen,die Rechtsgeschäfte,die außerhalbBayerns gelegeneGrundstückeoder grund=
stücksgleicheRechtebetreffen,aberdemtreffendenanderenStaate zur steuerlichenAusnützung
überlassenwerdensollen,ist im Tarif bei denGeschäftendesGrundstücksverkehrsverhältnis=
mäßigeBesteuerungnur für jeneFälle vorgesehen,bei denendie GrundstückeoderRechte
in Bayern liegen,wogegenfür dieFälle, in denenes sichum außerhalbBayerns gelegene
GrundstückeoderRechtehandelt,lediglichein Fixstempel(für die Urkundenerrichtung)zu
erhebenist.
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Der Tarif unterwirft zunächstdie einseitigeErklärung der Bestellung,Belastung
oderÜbertragungderHypothekusw. sowiedie einseitigeErklärung derBestellungderDienst=
barkeit,der Reallast oder des Vorkaufsrechtsder Stempelpflicht. Außerdemunterwirfter
dem gleichenStempel aber auchdie Eintragungsbewilligung.Diese allerdingsnur dann,
wenn nicht über die Bestellung,Belastung oder Ubertragungder Hypothek usw. oder
überdie Bestellungder Dienstbarkeitusw. eine in Bayern versteuerteoder vom Stempel
befreite(z.B. Art. 4 Ziff. 2 St G.) Urkundevorgelegtwird. Für die Bestellung, Über=
tragung oder Belastung einer Hypothekusw. wie auch für die BestellungeinerDienst=
barkeit usw. bestehtkein Beurkundungszwang.Nach § 873 BeB. ist vielmehr zur
BelastungeinesGrundstücksmit einemRechtesowiezur BelastungoderÜbertragungeines
solchenRechtes— soweitnichtbesondereVorschriftenbestehenwie z.B. in § 1154 Abs.2,
§*1274 Abs. 1 BGB. für Briefhypotheken— nur die Einigung des Berechtigtenund
desanderenTeiles überdenEintritt derRechtsänderungunddieEintragungderRechts=
änderungim Grundbucherforderlich.Die Eintragungder Rechtsänderungim Grundbuch
aberkann gemäß§ 13 der Grundbuchordnungvon dem, dessenRechtvon der Eintragung
betroffenwird oderzuGunstendessendieEintragungerfolgensoll, beantragtwerden.Wird
sie von demersterenbeantragt,so liegt im Eintragungsantragzugleichdie Eintragungs=
bewilligung; wird sie abervon dembeantragt,zu dessenGunstendie Eintragung erfolgen
soll, so ist die Eintragungsbewilligungdesjenigen,dessenRecht durchdie Eintragungbe=
troffen wird, nochbesonderserforderlich.Die Eintragungsbewilligungist durchöffentliche
(notarielle)oder öffentlich(notariell)beglaubigteUrkundennachzuweisenoderbeim Grund=
buchamtezu Protokoll zu erklären(§ 29 GBO.). Hiernachist es möglich,daß die Be=
stellung,die Belastungoder die Abtretungeiner Hypothekusw. oder die Eintragungs=
bewilligungvon einembayerischenNotar beurkundetoderbeglaubigtist. Ist dies derFall,
so wird der Stempel beimNotar erhoben. Ist die BestellungderHypothekusw. oderdie
EintragungsbewilligungvoneinemnichtbayerischenNotarbeurkundetoderbeglaubigt,so ist der
Stempel beimGrundbuchamtezu erheben,wenndieUrkundenichtschonvorhereinemRent=
amte zur Versteuerungvorgelegtund dort versteuertwordenist. Beim Grundbuchamte
ist ferner der Stempel für die Eintragungsbewilligungzu entrichten,wenn diesebeim
Grundbuchamteselbsterklärtwird.

I Ist derStempelfür dieEintragungsbewilligungentrichtetundwirdnachderEntrichtung
diesesStempels eineUrkundeüberdas der EintragungzugrundeliegendeGeschäfterrichtet,
so ist der Eintragungsstempelauf den Stempel für die Urkundeanzurechnenund für die
Urkundeinsoweitein Stempel nichtmehrzu erheben.Die Anrechnungerstrecktsichjedoch
nichtauf den Stempel, der für die Beurkundungder Eintragungsbewilligungzu entrichten

gewesenwäre (alsonicht auf denStempel von 2Mark nachTarisstelle30).
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V Der Stempelfür die Eintragungsbewilligungwird erstattet,wenndieRechtsänderung
im Grundbuchenichteingetragenwird. Die ErstattungerstrecktsichnichtaufdenBeurkundungs=
stempelvon 2 Mark nachder Tarifstelle30, wenndie Eintragungsbewilligungvon einem
bayerischenNotar beurkundetwar. Wegendes Erstattungsverfahrensvgl.Ziff. 92 Abs.I

unten. «

VDer in der Tarifstelle24 Abs.II erwähnteNachweis ist dembeurkundendenNotar
oderdemGerichtsschreiberdesGrundbuchamtszu liefern,demdieErhebungdesStempel für
die Bestellungder Hypothekoderdie Eintragungsbewilligungobliegt. Ist der Nachweis
als erbrachtanzusehen,so hat der Notar oderder Gerichtsschreiber,wennnochnichtmit
demRentamt abgerechnetist, die Stempelberechnungrichtigzu stellen,anderenfallshat er
beimRentamtedas Erforderlichezu veranlassen.

38. Zu Tarifstelle2 B.
Die Regelungdes Stempels in der Tarifstelle2 B entspricht,abgesehenvon dem

ermäßigtenSatze von 2 vom Tausendbei Gegenständenbis zu 2000 , dem früheren
Rechte(Art. 149 Abs.I Satz 1, Abs.II GG.). Werdendurchdie Anteilsabtretungalle
Anteile am Nachlasseoder an der fortgesetztenGütergemeinschaftin einerHand vereinigt,
so ist nebendem Stempel der Tarifstelle 2 B von den zum Nachlaß oder Gesanitgut
gehörenden,in Bayern gelegenenGrundstückenodergrundstücksgleichenRechtendie Stempel=
ersatzabgabezu erheben(Art.20 Abs.I, III St.).

39. Zu Tarifstelle2 C.
1In der Tarifstelle2 C ist die Versteuerungder Abtretungaller sonstigennichtunter

die Tarifstellen2 A oderB oderunterdie Tarifstellen23 Abs.II und 41 A Abs.IV, V
fallendenForderungenund den beweglichenSachengleichstehendenRechtegeregelt. Die
Stempelpflichttritt nur ein, wenn die Abtretungvon einembayerischenNotar beurkundet
oderbeglaubigtist. Dabei begründetes keinenUnterschied,ob die Annahmeerklärungdes
neuenGläubigers mit beurkundetist oder nicht. Für die Stempelpflichtgenügtes, daß
die Urkundelediglichdie Erklärung des abtretendenGläubigers enthält. Der Stempel ist
vom Werte der abgetretenenForderungenoder Rechtezu erheben. Bei Geldforderungen
gilt als Wert der in derUrkundeenthalteneNennbetragderGeldforderung(Art. 29 StG.).

I1Selbstverständlichist derAbtretungsstempelinsoweitnichtzu entrichten,als dieReichs=
gesetzgebungentgegensteht.Dies trifft z.B. zufür die AbtretungderRechteam Gesellschafts=
vermögen(Abtretungvon Gesellschaftsanteilen,Tarifnummer 1Ae Ziff. 1 des Reichs=
stempelgesetzes),für die Abtretungvon Forderungen,die zum VermögeneinerGesellschaft
gehören,an einenGesellschafteroder dessenErben (Tarifnummer1 Ae Ziff. 2 desReichs⸗
stempelgesetzes).
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40. Zu Tarisstelle3.
1Die Tarifstelle3 gibt sachlichdieBestimmungendesArt. 163 G. wieder. Geändert

ist nur, daß bei einemGegenstandswertevon nicht mehr als 200 .Kx nicht wie früher
ein Zehntel der Sätze des § 8 des Reichsgerichtskostengesetzes,sondernder Betrag von
50 Pfennig erhobenwerdensoll. Der Beurkundungdes Rechtsgeschäftsist die Erklärung
der Eintragungsbewilligunggleichgestellt,da die Eintragungim Grundbuchauch durchEr=
klärung der Eintragungsbewilligungin öffentlich(notariell)beurkundeteroder beglaubigter
Form oder durchErklärung der Eintragsbewilligungzum Protokoll des Grundbuchamts
herbeigeführtwerdenkann. Unter dieTarifstellefallen insbesondereLöschungsbewilligungen,
Pfandentlassungen,Rangausweichungen,Vereinbarungenüberdie Höhedes Zinsfußes für
bereitsbestehendeHypotheken,ÄnderungenvonZins=undZahlungsbestimmungenbeiHypotheken,
die UmwandlungeinerSicherungshypothekin einegewöhnlicheHypothek,einerHypothekin
eineGrundschuld,einerRentenschuldin einegewöhnlicheGrundschuldoderumgekehrt(§§ 1186,
1198, 1203 BGB.). UnterwirftsichbeiderÄnderungderZins=undZahlungsbestimmungen
einer Hypothekder Schuldner erneutder sofortigenZwangsvollstreckung(persönlichoder
dinglichoderin beidenBeziehungen),so ist hierfür ein besondererStempel nichtzu erheben.
KeineÄnderungdesInhalts des eingetragenenRechtesim Sinne derTarifstelle3, sondern
derNeubestellungeinerHypothekgleichzuachtenund nachTarifstelle24 zu versteuernist die
VerlegungeinerHypothekvon dembisherbelastetenGrundstückauf ein anderesGrundstück,
dagegenfällt unterdie Tarifstelle3 die Ausdehnungeiner bestehendenHypothekauf ein
weiteresGrundstücksei es auf Grund der §§ 890 Abs 2, 1131 Be#B. oderdurchEr=
richtungeinerGesamthypothek.

41. Zu denTarifstellen4 bis 7.
Die Tarisstellen4bis 7 entsprechenimallgemeinendenArt. 92, 171, 173, 217, 239 GG.

Der Stempel derTarifstelle4 wird nur im Falle dernotariellenBeurkundung,nichtauchim
Falle derBeurkundungdurchdenStandesbeamtenoderdurchdasVormundschaftsgerichterhoben.

42. Zu denTarifstellen8 und 23.
1Die Tarisstellen8 und 23 regelndenStempel für dieGrundstücksübertragungenund

zwar besteuertdie Tarifstelle23 den obligatorischenVeräußerungsvertrag,die Tarisstelle8
den dinglichenVertrag d. i. die Auflassung. Hierbei ist, wie überhauptbei allen Rechts=
geschäftendesGrundstücksverkehrs,unterschieden,ob es sichum Grundstückeodergrundstücks=
gleicheRechtehandelt,die in Bayern oderaußerhalbBayerns gelegensind.

IIDer obligatorischeGrundstücksübertragungsvertragbedarfdergerichtlichenodernotariellen
Beurkundung(§ 313 BGB). In Bayern sind zur Beurkundungausschließlichdie Notare
zuständig(Art. 15 Abs. II Satz 2 des AG. z. RGVG.). Die Auflassungist nach
8 925 BGB. vor demGrundbuchamtezu erklären,in Ansehungder in Bayern liegenden
Grundstückekann sie jedochauchvor einembayerischenNotar erklärtwerden(Art. 81 des
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AG. zum BE.). Ferner kann, wenn im Zwangsenteignungsverfahreneine gütliche
Einigung der Beteiligten über die Abtretung zustandekommt (Art. 26 des A. z.
R3PO. u. KO.), vor der Distriktsverwaltungsbehördedie gütlicheEinigung und die Auf=
lassungbeurkundetwerden. Der Stempel ist hiernach,wenn der obligatorischeVertrag
oderdie Auflassungvon einem(bayerischen)Notar beurkundetist, beimNotar, wennim
ZwangsenteignungsverfahreneinegütlicheEinigung über die Abtretungvor der Distrikts=
verwaltungsbehördeerklärtist, bei der Distriktsverwaltungsbehörde,sonstbeimGrundbuch=
amtezu erheben.

43. 1Was als GrundstückodergrundstücksgleichesRechtanzusehenist, bestimmtsich
nach den Vorschriftendes bürgerlichenRechtes. Danach haben außer dem eigentlichen
Grund und Boden Grundstückseigenschaftdie „wesentlichenBestandteileeinesGrundstücks“
(§93 BEB.). Zu den wesentlichenBestandteileneinesGrundstücksgehörennach§ 94
Abs. 1 BGB. die mit dem Grund und Boden fest verbundenenSachen, insbesondere
Gebäudesowie die Erzeugnissedes Grundstücks,solangesie mit dem Boden zusammen=
hängen. Zu den wesentlichenBestandteileneines Gebäudesgehörendie zur Herstellung
eingefügtenSachen (§ 94 Abs. 2 BG.). Hiernach ist, wenn denGegenstandeiner
Grundstücksübertragungein Grundstückbildet, auf demzur Zeit der Ubertragungein Ge=
bäudeerrichtetist, der Wert des Gebäudesin den stempelpflichtigenGegenstandmit ein=
zubeziehen.Dies darf ausnahmsweisenur dann unterlassenwerden,wenndie notarielle
Verbriefungeiner Grundstücksübertragungdurch außerhalbder freien Willensbestimmung
der VertragschließendenliegendeUmstände,z. B. durchdie erforderlicheErwirkung einer
behördlichenGenehmigungoder durchdie notwendigeHerbeiführungeinerVermessungsich

verzögert und der Erwerberinzwischenauf eigeneKostenauf demGrundstückein Gebäude
errichtethat, dessenErrichtungaus besonderenGründen z. B. wegenzu gewärtigenden
Ablaufs der für den Bau günstigenJahreszeitnichtaufgeschobenwerdenkonnte.

Maschinen,Werkeinrichtungenund sonstigefür einen bestimmtenBetrieb ausgestellte
Anlagen habennur dann Grundstückseigenschaft,wenn sie wesentlicheBestandteileeines
Grundstückssind, sofernsie sichin einemGebäudebefindenalso nur dann, wenn sie zur
Herstellungdes Gebäudeseingefügtsind. Ob dies derFall ist odernicht,hängtvon den
tatsächlichenUmständenab. Der Umstand,daß eineMaschine usw. zum Betrieb einer
Fabrik dient und als ein Teil des dieFabrik bildendenwirtschaftlichenGanzenvon wesent=
licher Bedeutungfür denBetrieb sowie auch mit dem Fabrikgebäudelose verbundenist,
reicht für sich allein nochnicht aus, um die Eigenschaftder Maschine als wesentlichen
Bestandteilsder Fabrik zu begründen.Die Trennung einer solchenmit der Fabrik nur
lose verbundenenund beliebigdurcheine andereersetzbarenMaschine von der Art einer
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Markt= oderKatalogwarekann wederfür das Gebäudenochfür dieMaschinevon wesent=
lichemNachteilesein, auchwenn die Wegnahmeder Maschinenicht ohneEntfernungdes
sieumgebendenMörtel=undMauerwerkesmöglichsein sollte. Dagegenwird eineMaschine
als zum Zweckeder „Herstellung“eines Gebäudesin dieseseingefügtund damit als
wesentlicherGebäudebestandteilzu erachtensein,wennsie entwederdurchdie Art der Ver=
bindung oder im Falle einer losen Verbindungdurch ihre besondereAnpassungan die
baulicheBeschaffenheitdes GebäudeseinenTeil des letzterenbildet und ihreSelbständigkeit
derartverlorenhat, daß sie mit demFabrikgebäudein einemwesentlichemZusammenhange
stehtund nachder Verkehrsauffassungein und dieselbeSachebildet. Hiernachwerdenin
der Regel Dampfmaschinen,Dynamomaschinen,Akkumulatoren,Elektromotoren,Trans=
missionen,Webstühleu. dgl. nicht als wesentlicheGebäudebestandteileanzusehensein.

44. Die Anwendungder Bestimmung,daß derStempel, wennderWert der Gegen=
leistunghöherals der Wert der Leistungist, aus dem höherenWerte der Gegenleistung
zu berechnenist, muß eineEinschränkungbei Übergabsverträgenerfahren. Nach Art. 32
St G. richtet sich die Kapitalisierung von Austragsleistungen,die auf Lebenszeitzu
leistensind, nachdemLebensalterdes Berechtigten;meistwird der zehn=oder zwölffache
Jahresbetraganzusetzensein. Sollte bei einerAnwesensübergabedie Gegenleistunginfolge
dieserKapitalisierunghöherals der Wert des Anwesenssichberechnen,so ist dieserMehr=
betragbei der Berechnungdes Stempels der Tarifstelle23 außerAnsatzzu lassen. Als
Wert desAnwesensist dabei,wennes sichum Übergabean naheVerwandtehandelt,nicht
der Wert, den das Anwesen im Falle des Verkaufs an einen Fremden hat, sondern der
Wert, der bei Übergabenan nahe Verwandtezu Grunde gelegtwird, in Anschlagzu
bringen(vgl. die Bemerkungenobenzu Art. 35, 36 StG.). Wenn z. B. ein An=
wesen,das um 25000 + an einenFremdenverkauft,im Falle der Übergabean einen
Angehörigenaberetwamit 20000 in Anschlaggebrachtwerdenkann,vomVater an
den Sohn um 18000 —M und gegenBestellungeines Austrags zu jährlich 300 “
übergebenwird, so ist, falls der Austrag im 10 fachenBetrag zu kapitalisierenist, der
Stempelder Tarifstelle23 nichtaus 21 000 A sondernaus 20 000 J& zu erheben.

45. 1Die Tarifstelle23 Abs.II entsprichtunverändertdemArt. 146 a G.
u Die Abs.III und 1V sollenUmgehungendes Grundstücksübertragungsstempelsverhin=

dern. Der Abfs.III will verhüten,daß ein Erwerber,der mit demVeräußerernichtver=
wandt ist, sichdie für Verträgeunter VerwandtenzugestandeneErmäßigungdes Stempels
dadurchverschafft,daß er einemit demVeräußererverwandtePerson.mit demErwerbeim
eigenenNamen beauftragtund sichvon diesersodanndas Rechtauf Auflassungabtreten
läßt. Der Abs.IV soll ausschließen,daß derErwerbereineszu einemNachlassegehörenden
Grundstückseinen beträchtlichenTeil des ordnungsmäßigenStempelsvon 2 vom Hundert

Gocgle



Nr. 32. 349

dadurcherspart,daß er durchErwerb einesNachlaßanteilsin dieErbengemeinschafteintritt
und sich sodannmit den übrigenMiterben durchAuseinandersetzungsvertrag(Stempel 1
vom Hundert)auseinandersetzt. '

mDerAbf.VetttsprichtdemAri-182GG.
46. 1Die Tarifstelle 8 entsprichtdemfrüherenRechte(Art. 118 Abs.I bis III,

Art. 150 GG.). Auflassungenund Anträge auf Eintragung der BegründungoderÜber=
tragung von grundstücksgleichenRechtensollen dem Stempel unterliegen,der für den
obligatorischenVertrag festgesetztist, durchdensichder.eineTeil verpflichtet,das Eigentum
an einemGrundstückzu übertragenoder ein den GrundstückengleichstehendesRecht zu
bestellenoderzu übertragen(Tarifstelle23 Abs. IA). Der Stempel wird abernichter=
hoben,wenn über den obligatorischenVertrag eine mit demStempel der Tarifstelle23
Abs. I A versteuerteodervon diesemStempel befreiteUrkundevorgelegtwird. Die Auf=
lassungoderderEintragungsantragist nichtfür sichbesondersstempelpflichtig,wenn sie in
der nachder Tarifstelle23 Abs.I A zu versteuerndenodervon demStempel dieserTarif=
stellebefreitenUrkundeüber den obligatorischenVertrag mitbeurkundetsind.

uDer Abs.III gibt dieVorschriftendesArt. 118 Abs.III, Art. 150 Abs.I. G.
wieder; neu sind jedochdie Bestimmungenunter a und #. Wenn in einerUrkundeder
Kaufpreis niedriger,als wirklichvereinbart,angegebenwurde,ist der hinterzogeneStempel
nachzuzahlenund Strafe zu gewärtigen;nachAbs.III a ist aberaußerdemauchnochder
Auflassungsstempelaus dem ganzenVertragsgegenstande(nicht bloß aus dem verschwiegenen
Betrage) zu erheben.Die Bestimmungenunter b bis d sollen Stempelersparungenver=
hindern,die durchVermeidungvonZwischenerwerbungenerreichtwerdenkönnten. Zwischen=
erwerbungenkönnendadurchvermiedenwerden,daß der bisherigeBesitzerdemZwischen=
erwerbereineVerkaufsvollmachtausstellt(b) oder daß der bisherigeBesitzernichtan den
Zwischenerwerber,sondernfür dessenRechnungan einenDritten verkauft(c) oderdaß vom
Zwischenerwerberdas Recht auf Auflassung an einenanderenabgetretenwird (d). Als
für Rechnungdes Bevollmächtigtenvorgenommenist eineVeräußerunganzusehen,wenn
nachden zwischendemEigentümerund demBevollmächtigtengetroffenenVereinbarungen
wirtschaftlicheÄnderungeneingetretensind, die in ihrer Wirkung einergänzlichenoderteil=
weisenVeräußerungdes Grundstücksan denBe vollmächtigtengleichkommen,so daß der
Bevollmächtigtein eine ähnlichewirtschaftlicheLageversetztist, wie wenner dasGrundstück
durcheinenrechtswirksamenKauf erworbenhätte (Entsch des OberstenLandesgerichtsvom
25. Januar 1915 V 56/1914). Als für Rechnungeinesanderenausgeführtkann eine
Veräußerungauchdann zu geltenhaben, wennder andereseinenGewinn durchVerein=
barungeinerGeldzahlung,einerProvision oder einerähnlichenLeistungsichsichergestellt
hat. Für den obligatorischenSchenkungsvertragkannnach§ 60 desReich=Erbschaftssteuer=
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gesetzesder Grundstücksübertragungsstempelnicht erhobenwerden; die Urkundeüber den
obligatorischenSchenkungsvertragist demnachstempelfrei.Die Bestimmungunter e bezweckt,
hier die Erhebungdes Auflassungsstempelszu ermöglichen(ogl.Abs.II).

l In Fällen der im Abf.V bezeichnetenArt wurdenachArt. 252 Abs.II. G. die
Besitzveränderungsgebührerhoben. Nunmehrist der Auflassungsstempelzu entrichten.

47. Zu Tarisstelle9.
1GegenüberdemG. (Art. 147) ist neu, daß nachAbs.II Satz 1 in allen Füllen,

in deneneinNachlaßoderdasGesamtguteinerGütergemeinschaftdurchVertragauseinander=
gesetztwird, bei der Stempelberechnungder Teil des übernommenenGegenstandesaußer
Ansatzbleibensoll, der demAnteile des Ubernehmersentspricht.Der Abs.II Satz2 will
Umgehungendes Auseinandersetzungsstempelsverhüten(vgl. die ähnlicheVorschrift in den
Tarifstellen22 Abs.II Satz 2 und 41A Abs.III). «

UDieBermittelungderAuseinandersetzungstehtdemAuseinandersetzungsvertraggleich.
Dafür gelangtfür die Vermittelungder AuseinandersetzungbeimGerichtenur eineGebühr
von ½2°der Sätze des § 8 des Reichs=Gerichtskostengesetzesund beimNotar keineGebühr
mehrzur Erhebung(Art. 94, 143 KG.).

zl Für dieStempelpflichtder in derTarifstelle9 aufgeführtenAuseinandersetzungsverträge
begründetes keinenUnterschied,ob sie gerichtlichoder notariell beurkundetodernotariell
beglaubigtoderob sie lediglichprivatschriftlicherrichtetfind. NachAbs.IV sindsogarnicht
unterschriebeneprivatschriftlicheAuseinandersetzungsverträgestempelpflichtig,wenn über sie
unterMitwirkung einer nicht zu denBeteiligten gehörendenPerson z. B. einesNotars,
einesRechtsanwaltsodereinesRechtsagentrueinschriftlicher Eutwurf aufgestelltwordenist.

IVAuseinandersetzungsverträge,die nichtvon einembayerischenGerichtoderNotar be=
urkundetodervon einembayerischenNotar beglaubigtsind, sind demRentamtezur Ver=
steuerungvorzulegen.

48. Zu Tarisstelle11.
1.Dem Stempel derTarifstelle11 unterliegenalle auf Bahnhöfenoderanderenöffent=
lichenOrten oder Plätzen oder in öffentlichenLokalen(Gast= und Schankwirtschaften,
Lichtspieltheaternu. dergl.) aufgestelltenAutomaten (WarenautomatenSchauautomaten,
Musikautomaten,sonstigeAutomaten); außerdemsind diesemStempel aber auchdie an
denvorbezeichnetenStellen aufgestelltenmechanischen Musikwerke (gleichviel,ob sie
Automatensind odernicht), fernerdie an den erwähntenOrten aufgestelltenKlaviere
unterworfen.Automaten,MusikwerkeoderKlaviere, die an anderenals denvorbezeichneten
öffentlichenOrten aufgestelltsind, sind nicht stempelpflichtig.So z. B. unterliegtein
Klavier, das zwar in eineröffentlichenGastwirtschaft,abernicht im öffentlichenGastlokale,
sondernin einem von einer GesellschaftgemietetenbesonderenRaume (Nebenzimmer)steht,
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nichtdemStempel. Nicht stempelpflichtigsind ferner auch Automaten,Musikwerkeoder
Klaviere,die unbenütztan einemder vorbezeichnetenöffentlichenOrte stehen. Derartige
Automatenusw. müssenaber,wennsie stempelfreibleibensollen, in einensolchenZustand
versetztsein, daß ihre Benützungausgeschlossenist (Versperrenbei Klavieren und gegen
BenützungsolcherAntomatensichereVerwahrungdes Schlüssels,Verklebender Einwurf=
öffnungender Automaten unter gleichzeitigerEntleerungder Warenbehälterbei Waren=
automatenoderEntfernungder Walzen oderPlatten beiMusikantomaten);außerdemmuß
an solchenApparatendurchAufschrift erkennbargemachtsein, daß sie außerBetrieb ge=
setztsind.

IIDie VersteuerungobliegtdemEigentümerderAutomatenusw.,wenner dieApparate
selbstausnützt,indemer dieErträge vereinnahmt.Dies wird nichtdadurchausgeschlossen,
daß der Eigentümerder Automatenusw. denen, in deren Wirtschaftenoder Räumen
die Apparateaufgestelltsind, als Entgelt für die Duldung der Aufstellungoder die Be=
dienunggewisseAnteile am Ertrag abgibt. In den übrigen Fällen obliegtdie Ver=
steuerungspflichtdenjenigen,denendie Automatenusw. leih=odermietweiseoderauf grund
irgendeinesanderenRechtsgeschäftszur eigenenAusnützung,also zur Vereinnahmungder
Erträge, überlassensind.

IIIDie urkundlicheUnterlagefür dieStempelpflichtbildetdieJahreskarte,die beimRent=
amtezu lösenist. Im übrigenaber lastet die Stempelpflichtauf demAutomatenusw.,
so daß ein Wechselin der Persondes SteuerpflichtigenodereineÄnderungdesStandorts
innerhalbdes Zeitraums, für den die Jahreskartegelöstist, die Steuerpflichtnicht von
Neuembegründet.Auch ist einenochmaligeVersteuerungnichterforderlich,wennAutomaten
im Laufe des Jahres, für das die Karte gelöstist, zum Zweckeder Ausbesserungoderzu
ähnlichenZweckenvorübergehendvon ihrenStandortenentferntund durchanderegleichgroße
odergleichwertigeApparateersetztwerdenoderwennwährenddes Jahres Automatenusw.
gegenneuegleichgroßeodergleichwertigeAutomatenusw. umgetauschtwerden.

IVFür die im Abs. I unterb und d aufgeführtenAutomatensind fixe Stempelbeträge
festgesett.Dagegenbemißtsichder Stempel für Warenautomaten(Abs.Ia) nachderAn=
zahl der Warenbehälterund der Stempel für Musikautomaten,Musikwerke,Klaviere,
Grammophoneusw. nachdemAnschaffungspreis,in Ermangelungeines solchennach dem
Werte des Instruments. Die Zahl der Warenbehälterwird meistmit der Zahl der Ein=
wurföffnungenübereinstimmen.Wäre dies nichtder Fall, so würdedie Zahl der Waren=
behältermaßgebendsein. Unter demAnschaffungspreisist der Preis zu verstehen,dender
Steuerpflichtigefür denErwerb des Instrumentswirklich gezahlt hat, gleichviel,ob das
Instrumentvom Fabrikanten,auf einer Versteigerungodersonstvon einer drittenPerson
erworbenwordenist. Der gezahlteAnschaffungspreisbleibt für die ganzeDauer der von
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derselbenPerson zu bewirkendenVersteuerungmaßgebend,wobeiAbnützung,Veralten oder
sonstigewertminderndeUmständenicht in Betracht kommen. Die Kosten für die Nach=
beschaffungvon Zubehörstücken(Platten, Walzen usw.) sind demstempelpflichtigenAn=
schaffungspreisehinzuzurechnen,soweit dieseGegenständenicht denErsatzfür unbrauchbar
gewordeneStückebilden. Eine Nachversteuerungfür das zur Zeit der Nachbeschaffung
laufendeKalenderjahrhat jedochnichtstattzufinden.Der Wert (Verkaufswert)kommtnur
dann in Betracht, wenn ein Anschaffungspreisnicht vorhandenist, z. B. im Falle der
leih=odermietweisenÜberlassungdes Instrumentszur Ausnützung.

V Dem Stempel des Abs. Ia unterliegenauchdie Verkaufsautomaten,die zur Verab=
reichungvon Speisen, Getränkenusw. in automatischenRestaurationen,Kaffeesund ähn=
lichenBetriebendienen.

49. Zu Tarisstelle12.
Die Tarifstelle12 setztden Stempel für die Beglaubigungvon Unterschriftenoder

HandzeichendurcheinenbayerischenNotar gleichdemMindestbetragedes für einenotarielle
Urkundezu entrichtendenStempels (Tarifstelle30) auf 2 Mark fest. WährendderStempel
derTarifstelle30 (Stempelfür BeurkundungenderNotare)für eineUrkunde(vgl.Art. 6 St G.)
niemals neben demGeschäftsstempelzuentrichtenist, mußderStempelfür dieBeglaubigung

der UnterschriftenoderHandzeichenunter einerprivatschriftlichenUrkundenebendemGeschäfts=
stempelerhobenwerden. Eine Ausnahme bestehtfür jeneFälle, in denendie notarielle
Beglaubigung zur Herbeiführungeines Eintrags im Grundbuchebenötigtwird (Tarif=
stelle2A, 3, 13, 14 und 24), in diesenFällen ist dieBeglaubigungstempelfrei(Tarif=
stelle12 Abs. II Ziff. 2). Der Beglaubigungsstempelentfällt auch,wennausAnlaß der
notariellenBeglaubigungeiner privatschriftlichenUrkunde für diesenach demTarif der
Geschäftsstempelzuerhebenist(Tarifstellen2C, 27 Abs.Ib, 28, 29, 35, 36 B, 39, 42).
Auch für die Beglaubigung einer privatschriftlicherrichtetenVollmachtder in der Tarif=
stelle43 bezeichnetenArt ist der Beglaubigungsstempelnichtzu erheben.

50. Zu Tarifstelle17.
1Der Begriff des „Ehevertrags“ ist der gleiche,wie im § 1432 BEGB. Ehe=

verträgesind dahersolcheVerträge,durchwelchedieEhegattenihregüterrechtlichenVerhältnisse
regelnoder nachEingehungder Ehe den Güterstandaufhebenoderabändern. Auch dann
liegt einEhevertragvor, wennVerlobtefür denFall desZustandekommensder beabsichtigten
Ehe die Güterrechtsverhältnissebestimmen.Dagegenfällt die Regelunganderervermögens=
rechtlicherBeziehungender Ehegattenzu einandernichtdarunter. Wird z. B. im Anschluß
au einenChevertrag,in demdie bisherbestandeneallgemeineGütergemeinschaftaufgehoben
und durchdenGüterstandderGütertrennungersetztwird, auchdasGesamtgutauseinander=
gesetzt,so unterliegtdieseAuseinandersetzunggesondertdem Stempel. Eine Eigentums=
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änderung,die durchdenEintritt des in einemEhevertragevereinbartenGüterstandesvon
selbsteintritt, ist durchden Stempel für den Ehevertraggedecktund deshalbnichtnoch
besonderszu versteuern.

I11Verträge, die lediglichdie religiöseErziehungder Kinder betreffen,geltennichtals
Eheverträge.

unDer Stempel für Eheverträgeist nachder Gegenstandssummeabgestuft. Gegenstand
ist das reine Vermögen(nachAbzug der Schulden), auf das sich der Vertrag erstreckt,
z. B. bei einemVertrag, durchden allgemeineGütergemeinschafteingeführtoderaufgehoben
wird, das beiderseitigereineVermögender Ehegatten,bei einemVertrag, durchdender
gesetzlicheGüterstandin denGüterstandderGütertrennungübergeführtwird, das reineein=
gebrachteGut der Frau, bei einemVertrag, durchden ein einzelnerGegenstandals Vor=
behaltsguterklärtwird, dieserGegenstand.

51. Zu Tarifstelle19.
1Die in derTarifstelle19 demStempel unterworfenenErlaubniserteilungenusw. gehen

ausschließlichvon Behörden(staatlichenBehörden,Gemeindebehörden)aus. Die urkundliche
Unterlagefür die StempelerhebungbildetderBeschlußderBehörde. Dieser unterliegtnach
demKostengesetzeder Beschlußgebühr(Art. 153 Abs.I Ziff. 3 KG.); die Erhebungdieser
Gebührwird durchdenStempel nichtausgeschlossen,da nachArt. 197 KG. dieVorschriften
desKostengesetzesdurchdas Stempelgesetznichtberührtwerden.

u Der Ansatzdes Stempels obliegtder genehmigendenBehörde; wo der Tarif für die
Bemessungdes Stempels einenSpielraum läßt, hat die Behördeden Stempel innerhalb
des gegebenenRahmensunter Berücksichtigungder BedeutungderSacheund derLeistungs=
fähigkeitdesPflichtigenfestzusetzen(Art.26 StG.).

m Bei derVerleihungderKonzessionzumBetriebeinerVollapotheke,einerhomöopathischen
ApothekeodereinerZweigapothekeistderStempelnachderHöhedes jährlichenReinertragszu
bemessen.Soweit eineKonzessionzumFortbetriebeinesschonbestehendenGeschäftsGegen=
standist, wird sichder Jahresreinertragaus denErhebungenüberdie voraussichtlicheHöhe

des Abfindungsbetragsfeststellenlassen. Soweit dies nichtderFall ist, ist auf diebisherige
Einsteuerungzurückzugreifen(§ 7 Abs. III derVO. v. 27. Juni 1913, GVBl. S. 343,
Ziff. 12 Abs.I, III, Ziff. 20 Abs.V derVollz. Bek. v. 28. Juni 1913, GVBl. S. 367).
Bei Neukonzessionenwerdenschonanläßlichder Sachbehandlungüberdie Höhe des zu er=
wartendenReinertrags eingehendeErhebungengepflogen,auf Grund derendie Stempel=
festsetzungin der Regel erfolgenkann.

VBei der Erteilung einerGast= oder Schankwirtschaftskonzession wird die
besondereAbgabe nach dem erzielbarenJahrespachtertragerhoben; dabei begründetes
keinenUnterschied,ob die Gast=oderSchankwirtschaftwirklichverpachtetist oder ob sie
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vom Eigentümerdes Grundstücksselbstausgeübtwird. Unter demerzielbarenJahrespacht=
ertragist jenerBetrag zu verstehen,dender EigentümerdesGrundstücksdurchVerpachtung
derGast=oderSchankwirtschaftals Pachteinnahmezu erzielenimstandeist. Der „„erzielbare"
Jahrespachtertragist als Besteuerungsmaßstabgewählt, um Umgehungender Abgabezu
verhüten,die dadurchherbeigeführtwerdenkönnten,daß zu Beginn der Verpachtungunter
Vorbehalt der alsbaldigenspäterenAbänderungein unverhältnismäßigniedrigerPachtzins
sestgesetztwird. Sind mit der Gast=oderSchankwirtschaftum eineneinheitlichenPacht=
zins auchnochandereBetriebe,z. B. ein Metzgerei=oderein landwirtschaftlicherBetrieb,
verpachtetoder ist in demPachtzinsauchder Betrag für demPächterüberlasseneWohn=
räumeinbegriffen,so hat der hierauftreffendeTeil des Pachtzinsesbei der Bemessungder
AbgabeaußerBetracht zu bleiben. Bei der Konzessionserteilungan einenPächterwird
regelmäßigbereits ein Pachtvertragvorliegen,aus welchemalsdann das Nähere für die
Bemessungder besonderenAbgabewird entnommenwerdenkönnen. Wird die Konzession
nichteinemPächter, sonderndemEigentümerdes Grundstücksselbsterteilt oderbietetim
Falle der Verpachtungder Pachtvertragausnahmsweisegeeigneteund ausreichendeUnter=
lagen für die Abgabenbemessungnicht, so wird entsprechendeAngleichungan ähnlichever=
pachteteWirtschaftenoderunterUmständenSchätzungnachbilligemErmesseneinzutretenhaben.

VDie für denFall der Neuerrichtungeiner Gast=oder Schankwirtschaftbestimmten
Abgabensätzesind auchanzuwenden,wenn ein bestehenderBetrieb durchVergrößerungder
Lokalitätenerweitertoder wenn eineSchankwirtschaftin eineGastwirtschaftumgewandelt
wird. In diesenFällen wird jedochder Stempel abzüglichdes auf die frühereErlaubnis
treffendenBetrags erhoben. Zu diesemZweckeist zunächstder Stempel für den Gesamt=
betriebin seinerneuenerweitertenGestalt zu berechnen,daran ist alsdannder Stempel=
betragzu kürzen,der für dieGenehmigungdesbisherigenBetriebs zu entrichtenwäre, wenn
dieseGenehmigungim Zeitpunkteder Betriebserweiterungerteiltwürde.

V.Bei Fortbetriebskonzessionenwird, wennder Konzessionarinnerhalbeines Jahres von
der Konzessionserteilungan zurückgerechnetschoneineStempelabgabefür eineWirschafts=
konzessionentrichtethat, diesezurHälfte angerechuet(Unterabsatz2). Die gleicheAurechnung
findetwährendder Übergangszeitauchstatt, wenndie frühereentrichteteAbgabenichteine
Stempelabgabe,sonderneine besondereAbgabenachArt. 220 Abs. II Ziff. 4 GWG.war.

VIIBei der Bemessungdes Stempels für die Verleihung eines Kaminkehrbezirkesist
besondersauf diedemBewerbermit derÜbernahmedesKehrbezirkeszugehendenVerpflichtungen
und Lasten(Witwenrentenund ähnlicheLeistungen)Rücksichtzu nehmen. ·

52. Zu Tarisstelle20.
1Nach der Tarifstelle soll auchfür die Genehmigungder ErrichtungoderVermehrung

von Familienstiftungender Stempel erhobenwerden. Unter Familienstiftungenim Sinne
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dieserTarifstelle sind nicht etwa nur die Familienstistungendes bürgerlichenRechtes(val.
Art. 5, 6 des Auef.Ges. zum BG.) zu verstehen,sondernjedeStiftung, die nachder
Stiftungsurkundeganz oder überwiegenddem privatenInteresseder Mitglieder eineroder
mehrererbestimmterFamilien dient. «

UGebundeneGüterimSinnederTarifstelle20AAbs.1VsindFideikommisse,Stamm-
güter und Familiengüterder standesherrlichenund reichsritterschaftlichenFamilien. Der
Stempel zu 3 vom Hundert ist bei der WiederverleihungeinesheimgefallenenLehensvom
ganzenzum Lehengehörendenbeweglichenund unbeweglichenVermögenohneAbzug der
Schulden,beiderEinverleibungvonVermögenin Fideikommisse,StammgüteroderFamilien=
güter der standesherrlichenoderreichsritterschaftlichenFamilien dagegennur aus demWerte
der einverleibtenin Bayern gelegenenGrundstückeodergrundstücksgleichenRechteohneAb=
zug der Schuldenzu berechnen.

U1Die VorschriftunterB erstrecktsichauf die Grundstückeund grundstücksgleichenRechte,
die zuFamilienfideikommissennachderVII. Verfassungsbeilage,zu Fideikommissen,Stamm=
güternund Familiengüternder standesherrlichenund reichsritterschaftlichenFamilien, ferner
zu Lehenoder allodifiziertenLehengehören. Dagegenbeziehtsichdie Vorschriftnicht auf
Grundstückeoder grundstücksgleicheRechte,die zu Familienstiftungen adeligerFamilien
oderzu gebundenenHausgüternder landesherrlichenFamilien gehören. Die Abgabebeträgt
ein Zwanzigstelvom Hundertdes nach§ 95 des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913
ermitteltenWertes; sie ist in derForm einesLandeszuschlagszu der nach§ 95 des Reichs=
stempelgesetzesvom3. Juli 1913 für das Reichzu erhebendenAbgabevon denvorbezeichneten
Gütern zu erhebenund zwargleichzeitigmit dieser(vgl.§ 187 derAusführungsbestimmungen
des Bundesratszum Reichsstempelgesetzevom 3. Juli 1913, GVBl. 1913 S. 523).

53. Zu Tarisstelle21.
IAls Fischenvom Ufer aus ist es auchzu erachten,wenn der mit der Handangel

Fischendesichin einemam Ufer angehängtenBoote befindet.Als größereSeengeltennach
der Verordnungvom 28. Dezember1914 der Würmsee,der Ammersee,der Chiemsee,der
Simsee, der Wagingersee,der Kochelseeund der Staffelsee.

1 Als Gewerbsfischersind jenePersonenanzusehen,die die Fischereiim eigenenNamen
und auf eigeneRechnungzu demZweckeausüben,um ihren regelmäßigenUnterhalt voll=
ständigodervorwiegendaus demErträgnissedes Fischereibetriebszu bestreiten.Die Rent=
ämterhabendenDistriktsverwaltungsbehördendiehienachetwaerforderlichenAufschlüsseüber
die Besteuerungder Fischerkartenempfängerzu erteilen.

III1Ist der Fischereiberechtigte,d. i. der EigentümerdesGewässers,wennnichtetwaauf
besonderenRechtsverhältnissenberuhendeRechtebestehen,im BesitzeinerFischerkarte,so ist
dessenHilfs= und Aufsichtspersonalvom Stempel für dieFischerkartenbefreit. Zum Hilfs=
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und AufsichtspersonalkönnenauchAngehörigedes Berechtigtengehören,wenn sie von ihm
zur Mithilfe oderAufsichtbestelltsind. Das Gleiche gilt für das Hilfs-⸗ und Aufsichts⸗
personaldes Pächters oder des Inhabers des Erlaubnisscheins,wenn die Ausübung der
Fischereiverpachtetist oderwenneineGemeindeoderStiftung als Fischereiberechtigteeinen
Erlaubnisscheinausgestellthat (Art. 30 des Fischereigesetzes).

54. Zu Taerisstelle22.
1 Die BesteuerungderGesellschaftsverträgeistdurchdasReichsstempelgesetzvom3. Juli 1913

reichsrechtlichgeregeltworden (Tarifnummer1A)r. Danebenunterliegennach § 7 des
Reichsstempelgesetzesdie in derTarifnummer1A aufgeführtenRechtsvorgängeund derenBe=
urkundungin den einzelnenBundesstaateneiner weiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel
usw.)nicht. Ausgenommensind nͤur das Einbringen von Grundstückenoder den Grund⸗
stückengleichstehendenRechtenoder Rechtender in der Tarifnummer11 a Abs. 2 des
ReichsstempelgesetzesbezeichnetenArt in Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf
Aktien und Gesellschaftenm. b. H., ferner die Überlassungvon Sachen oder Rechteneiner
GesellschaftoderGenossenschaftzumSondereigentuman einenGesellschafteroderdessenErben,
soweitGrundstückeoderdenGrundstückengleichstehendeRechteüberlassenwerden.Ausge=
nommenist auchdas Einbringen von Grundstückenoder denGrundstückengleichstehenden
Rechtenals Einlagen in eine offeneHandelsgesellschaft,Kommanditgesellschaft,Gesellschaft
des bürgerlichenRechtesoder in eineGenossenschaft.Von der hiernachbegrenztenZu=
lässigkeit,Landesstempelfür Gesellschaftsverträgezu erheben,ist im Abs. I der Tarif=
stelle22 Gebrauchgemacht.

u Der Abs. II sieht für offeneHandelsgesellschaften,Kommanditgesellschaftenund Ge=
sellschaftendes bürgerlichenRechteseine wesentlicheBegünstigunggegenüberdemfrüheren
Rechtevor. Solche Gesellschaftenwurden vom Gebührengesetzewie juristischePersonen,
d. h. wie von den einzelnenTeilhabern verschiedeneselbständigeRechtssubjektebehandelt.
Der Tarif gibt diesenStandpunktauf und berücksichtigt,daß das VermögendieserGesell=
schaften,wennes auchGesamtgutist, dochden einzelnenTeilhabernzur gesamtenHand
gehört. Er bestimmtdaher,daß sowohlbeimEinbringenin eineoffeneHandelsgesellschaft,
KommanditgesellschaftoderGesellschaftdes bürgerlichenRechtesals auchbei derÜberlassung
von GesellschaftsvermögenseitenssolcherGesellschaftenan einenGesellschafteroder dessen
Erben für die Berechnungdes Stempels der Teil des GegenstandesaußerAnsatzbleiben
soll, der demAnteile des Einbringendenoder des Übernehmersam Gesellschaftsvermögen
entspricht.Um jedochUmgehungendes Grundstücksübertragungsstempelszu verhüten,ist
dieseBegünstigungbei der ÜberlassungvonGesellschaftsvermögeninsoweitausgeschlossen,als
dieAnteilsberechtigungdesÜbernehmersdurchdemGrundstücksübertragungsstempelnicht
unterliegendeAkte, nämlich durch Erwerb von GesellschaftsanteilenandererGesellschafter
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mittels RechtsgeschäftsunterLebendenoder durchÄnderung des Gesellschaftsvertragsbe⸗
gründetwordenist. Eine weitereFolge davon,daß offeneHandelsgesellschaften,Komman=
ditgesellschaftenund Gesellschaftendes bürgerlichenRechtesnichtmehrfür die Stempelpflicht
als juristischePersonenangesehenwerdensollen, ist, daß bei solchenVerträgendas allen=
fallsigeVerwandtschaftsverhältnisderGesellschafterzu einanderzu berücksichtigenist (Tarif=
stelle 23 Abs. IA Unterabsatz3b).

uI Für die Überlassungder Rechteam Gesellschaftsvermögen(Gesellschaftsanteile)der
in der Tarifstelle22 erwähntenGesellschaftenkann nachdemReichsstempelgesetzeinLandes=
stempelnicht erhobenwerden. Werden jedochdurchdie Überlassungder Rechteam Ge=
sellschaftsvermögen(Tarifnummer1Ae des Reichsstempelgesetzes)alle Anteile am Gesell=
schaftsvermögenin einerHand vereinigt,so istvon denzumGesellschaftsvermögengehören=
den, in Bayern gelegenenGrundstückenund grundstücksgleichenNechtendie Stempelersatz⸗
abgabezu erheben(Art. 20 StG.).

IVDer Abs. III der TarifstellebetrifftbeispielsweisedenFall, daß ein Teilhabereiner
offenenHandelsgesellschaftdurchprivatschriftlichenVertrag die Anteile der übrigen Gesell=
schafterübernimmtund die Umschreibungdes Grundstücksvermögensder Gesellschaftauf
seinenNamen herbeiführt.Auf denaus diesemAnlassegeschuldetenGrundstücksübertragungs=
stempelist die allenfalls gezahlteStempelersatzabgabedesArt. 20 Abs.II St G. anzurechnen,
wenn die UmschreibunginnerhalbzweierJahre seit der Erwerbungder Anteile stattfindet.

55. Zu Taerifstelle25.
1Die Steuerpflichtder Inventare und Vermögensverzeichnisseist an die Voraussetzung

geknüpft,daß sie in Bayern von einerBehörde,einemBeamten odereinemNotar beur=
kundetsind oder gerichtlichenoder notariellenUrkundenals Beilagen beigereihtwerden.
Einer gerichtlichenodernotariellenUrkundewird einVermögensverzeichnisoderInventar als
Beilage nur dann als beigereihtgeltenkönnen,wennin der Urkundeauf das Vermögens=
verzeichnisoderInventar als Beilage oderin demVerzeichnisoderInventar auf dieUrkunde
Bezug genommenist.

1Ein stempelpflichtigesVermögensverzeichnisliegtnichtschondarin,daßin einemEhe=
vertragdie Gegenstände,auf die sichder Vertrag erstreckt,einzelnaufgeführtwerden,wohl
aberdarin, daß nach§ 1372 oder§ 1528 BEB. derBestand des eingebrachtenGutes
festgestelltwird.

II1Der zurErlangungder dienstlichenVerehelichungsbewilligungeinesOffizierserforderliche
Nachweisüber denBesitz eines bestimmtenEinkommensgehörtnicht zu den Inventaren
oderVermögensverzeichnissenim Sinne der Tarifstelle25 und unterliegtdaherauch im
Falle der notariellenBeurkundungnicht demStempel dieserTarifstelle (vgl. Entsch.des
OberstenLandesgerichtsBd.3 S. 417).
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56. Zu Tarisstelle27.
ie Tarifstelle27 bestimmtdenStempelfür diehauptsächlichstenVeräußerungsgeschäfte,

nämlich für die Kaufgeschäfteund die Tauschgeschäfte,sie dehntdieseRegelungaber auch
auf sonstigeentgeltlicheVeräußerungsgeschäfteaus. Die Tarifstelle umfaßt demnachalle
Geschäfte,durchdie unbeweglicheoderbeweglicheSachenodersolchenSachengleichgestellte
RechtegegeneineLeistungirgendwelcherArt veräußertwerden. Im Falle desZusammen=
treffensdieserTarifstellemit anderenTarifstellen,das insbesondereinfolgeder Einbeziehung,
der „anderenentgeltlichenVeräußerungsgeschäfte“nichtausgeschlossenist, vgl. z.B. Tarif=
stelle2, entscheidendieallgemeinenVorschriftenin denArt. 8 Abs.I Satz2, Art. 9 Abs.1,
III, IV des Gesetzes. —

nSoweitGeschäftederindieserTarifstelleaufgeführtenArtGrundstückeodexdiefeu
gleichstehendeRechteoderRechteder in der Tarifstelle23 Abs.II bezeichnetenArt betreffen,
ist der Stempel nachder Tarifstelle 23 zu bemessen.In den übrigenFällen, mithin wenn
die GeschäftebeweglicheSachenoderdenbeweglichenSachengleichzuachtendeRechtebetreffen,
beträgtderStempel3 vomTausendund beiGegenstandssummenvonnichtmehrals 2000
2 vom Tausend. Der Stempel ist in diesenFällen aus derGegenleistungund nur, wenn
es sichum Verträge über eineLeistungan Erfüllungsstatthandelt, aus demWerte der
Gegenständezu berechnen.Geschäfteüber beweglicheSachenoderden beweglichenSachen
gleichzuachtendeRechteunterliegennur dann demStempel derTarifstelle27 Abs.Ib, wenn
sie von einembayerischenNotar beurkundetoderbeglaubigtsind.

1IIBei der Auseinandersetzungvon Gesamthandsgemeinschaftenist durchdieTarifstellen9
Abs. II und 22 Abs.II zugelassen,daß der Anteil des übernehmersbei der Stempel=
berechnungaußerAnsatzbleibt. Die gleicheBegünstigungläßt der Abs.V für Geschäfte
derTarifstelle27 zu, wenndas Kauf=usw.=GeschäftzwischeneinerGesamthandsgemeinschaft
und einemAnteilsberechtigtenabgeschlossenist.

IVWährendbeimKauf ein GegenstandgegenZahlung einesPreises(Kaufpreises)über=
lassenwird, bestehtdasWesendesTauschesdarin, daßGegenständeverschiedenerEigentümer
unmittelbar gegeneinanderso hingegebenwerden,daß der hingegebeneGegenstandals solcher
die ganzeGegenleistungoderdochwenigstenseinen wesentlichenTeil der Gegenleistungfür
denEmpfängerbildet. Die Bezeichnungund die äußereForm der Urkundesind hiebei
nicht maßgebend.Entscheidendfür die Eigenschaftdes Geschäftsals Kauf oderTausch
ist vielmehrallein, ob nachdemInhalte desGeschäftsdie unmittelbareLeistungundGegen=
leistungjedesTeils in der Verschaffungdes Gegenstandesbestehtoderob die Hingabedes
GegenstandesgegenandereLeistungengewolltist. Die AusgleichungderVerschiedenheitder
Werte durch eine Zuzahlung (Tauschaufgabe)ist mit dem Tauschedurchausvereinbar.
Einen Anhaltspunktdafür, ob in solchenFällen in Wirklichkeitein Tauschoderein Kauf
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gewollt ist, kann das Verhältnis des Wertes der Gegenstände,die von beidenSeiten
gegebenwerden,und des als TauschaufgabebezeichnetenBetrags geben. Werdenbei der
gegenseitigenUberlassungvon Grundstückendie Wertedurchdie Übernahmevon Hypotheken
gedeckt,so wird zwar dadurchdie AnnahmeeinesTauschvertragesdann nichtausgeschlossen,
wennauf jederSeite nachdemso erfolgtenAusgleichenocheinTeil desGrundstückswertes
übrig bleibt, der unmittelbardurchdas von der anderenSeite hingegebeneGrundslückab=
gegoltenwird. Ein Tauschvertragliegt abernichtvor, wennnachdemInhalte derUrkunde
keinesder Grundstückebei der Bestimmungder Gegenleistungfür das andereirgendwiein
Anschlaggebracht,sonderndie Gegenleistungausschließlichin anderenLeistungenwie Bar=
zahlung,ÜbernahmeoderBestellung von Hypothekenbestimmtwird. In einemsolchen
Falle haudelt es sich um zwei gesondertzu bewertendeGrundstücksüberlassungsverträge
(Entsch,des OberstenLandesgerichtsBd. 14 n. F. S. 91).

57. Zu denTarifstellen28, 29, 35, 36 B, 42 Abs.III.
1Die hier aufgeführtenGeschäfteunterliegendemStempel nur, wenn sie von einem

bayerischenNotar beurkundetoderbeglaubigtsind.
u Die Anwendungder Tarifstelle28 setztvoraus,daß der Erwerb des Rechtesauf die

Rente oderdie Leistungnach der Absichtder Vertragschließendenden Hauptgegenstanddes
Vertrags bildet. Wird in einemVertrageein Grundstückveräußertund werdendafür zu
gewissenZeiten wiederkehrendeLeistungen(Austrag, Verpflegungusw.)zugesagt,so bildet
die ZusagedieserLeistungenregelmäßigdie Gegenleistungfür die VerdußerungdesGrund=
stücks;die Hauptsachefür die Beteiligtenwird dabeizumeistdie Veräußerungdes Grund=
stückssein. In solchenFällen ist die Versteuerungnichtnachder Tarifstelle28, sondern
nachderTarifstelle27 zu bewirken.Anders wenndieGewährungwiederkehrenderLeistungen
(Abnährung,Verpflegungusw.) gegenGeld oder gegendie Überlassungbestimmterbeweg=
licherSachenversprochenwird. In solchenFällen wird es sichmeistum reineAbnährungs=
oderVerpflegungsverträgehandeln,dieim Falle dernotariellenBeurkundungoderBeglaubigung
nachder Tarifstelle28 zu versteuernsind.

ulDieTarifstelle35 unterwirftdemdortbestimmtenStempelnichtbloßSchuldversprechen,
Schuldanerkenntnisseund Schuldbekenntnisse,durch die eine Schuld erst begründetwird,
sondern auch Schuldverschreibungen,die über eine bereits bestehendeSchuld erteilt werden.
Mit Rücksichtauf letzterenUmstandsind, um Doppelversteuerungenzu vermeiden,die Be=
freiungenim Abs.II unterZiff. 3 bis 5 vorgesehen.Die Befreiung unterZiff. 2 hat
ihren Grund darin, daß UrkundenüberLombarddarlehendemStempel derTarifstelle36A
unterliegen. Der Schuldverschreibungsstempelder Tarifstelle35 ist nur für Schuldverschrei=
bungenzu erheben,die eineGeldsummezum Gegenstandehaben. Die in einerSchuld=
verschreibungenthalteneErklärungdes Schuldners,daß er sichhinsichtlichderShulbfumur
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der sofortigenZwangsvollstreckungunterwerfe,ist eine nicht selbständigzu versteuernde
Nebenverabredung.

IV Die Tarifstelle36 B betrifft Pfandrechtsbestellungen,Büegschaftserklärungen,dieUber=
nahmeeinerSchuld nebendemHauptschuldner,soferndadurchnichteine selbständigeneue
Verbindlichkeitbegründetwird, u. dergl. Erfolgt jedochdie Sicherstellungim Anschlußan
dieBeurkundungdes sichergestelltenRechtesoderder sichergestelltenForderungin der gleichen
Urkunde,sofindeteinegesonderteVersteuerungderSicherstellungnichtstatt(Art.9 Abs.IV St G.).
Die Tarisstelle36 B findet nur insoweitAnwendung,als nicht andereTarisstellenein=
schlägigsind, so z.B. die Tarifstelle24, Bestellungvon Hypothekenusw.

58. Zu Tarifstelle 30.
Der Tarifstelleist zu entnehmen,daß für jedeUrkundeeinesbayerischenNotars der

für das beurkundeteGeschäftvorgeseheneGeschäftsstempel,weiterdaßmangelseinesbesonderen

Mindeststempelfür NotariatsurkundenjederArt 2 Mark beträgt,ausgenommennur beie
Urkundenüber die in der Tarifstelle3 aufgeführtenGeschäfte.Der Mindestbetragdes
Stempels für einevon einembayerischenNotar beurkundeteVollmachtbeträgtdaher2 Mark.

59. Zu Tarifstelle31.
Ob derProtestvomNotar, einemGerichtsvollzieherodereinemPostbeamtenaufgenommen

wird, begründetfür die StempelpflichtkeinenUnterschied.Auf den von einemNotar auf=
genommenenProtest findetnur die Tarifstelle31, nichtauchdie Tarifstelle30 Anwendung.

60. Zu Tarifstelle34.
1Für Schiedssprücheist eineStempelabgabevon½ vomHundertdesStreitgegenstandes,

mindestensjedoch2 Mark und, wennderGegenstandnichtschätzbarist, 10 Mark zuerheben.
Wird gegeneinenSchiedsspruchein höheresSchiedsgerichtangerufen,so unterliegtauchder
AusspruchdiesesSchiedsgerichtsdemStempel. Befreit sind die Schiedssprüchein Streitig=
keitenzwischenArbeiternund Arbeitgebern.Diese Befreiungumfaßtauchdie schiedsrichter=
licheSchlichtungvon Tarifstreitigkeiten.

I11Der Stempel ist aus demWertedesStreitgegenstandes,d.h. aus demWerte des im
Streite befangenenAnspruchszu berechnen,nicht aus demBetrage, der im Schiedsspruche
zuerkanntist.

IIIDie Schiedssprüchesind demRentamtezur Versteuerungvorzulegen. Das Schieds=
gerichthat für die Versteuerungdadurchzu sorgen,daß es die Vorlage an das Rentamt
bewirkt. Vorher darf der Schiedsspruchnicht ausgehändigtwerden(Art. 17, 39 St.).

61. Zu Tarifstelle36 A.
1Die Tarifstelle36 A regeltdenStempel für Lombarddarlehen.Der Stempel ist aus

der dargeliehenenSumme zu berechnen.Beim sogenanntenkontokorrentähnlichenLombard=
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verkehrejedoch,bei demgegenBestellungeinerSicherheitdie Gewährungvon Lombarddar=
lehenbis zu einembestimmtenHöchstbetragzugestandenwird, ist der Stempel nur einmal
aus demHöchstbetragezu erheben,die einzelnenabgehobenenDarlehen dagegensind nicht
zu versteuern.Wird der bestimmteHöchstbetragerhöht,so ist derStempelausderErhöhung
nachzuentrichten.

62. Zu Tarifstelle38.
1Dem Stempel der Tarifstelle38 unterliegenalle Verfügungenvon Todes wegenmit

alleinigerAusnahmeder im §2250 BEB. und im § 44 desReichsmilitärgesetzesvom
2. Mai 1874 (Rl. S. 45) bezeichnetenTestamente(Testamentein wegenAusbruchs
einerKrankheitoderinfolgesonstigeraußerordentlicherUmständeabgesperrtenOrten, außer=
ordentlicheTestamenteder Militärpersonenin KriegszeitenoderwährendeinesBelagerungs=
zustandes).Die Stempelpflichterstrecktsichsonachnichtbloß auf notariell errichteteVer=
fügungenvon Todes wegen(Testamente,Erbverträge),sondernebensoauchauf die privat=
schriftlichen(eigenhändigen)Testamente(§ 2231 Ziff. 2 BG.) sowie auf die außer=
ordentlichenTestamentenach§ 2249 BEB. vor demGemeindevorsteher.

I. Der Stempel für die Errichtung einer Verfügung von Todes wegenist nach dem
VermögenoderVermögensteilzu bemessen,worüberverfügtist; die guf demVermögenoder
VermögensteillastendenSchuldenwerdenabgezogen.Für dieWertberechnungist ebensowie
für dieFälligkeit desStempels derZeitpunktderErrichtungderVerfügungvonTodeswegen
maßgebend.EigenhändigeTestamente(§ 2231 Ziff. 2 B B.) könnenjedocherstnachdem
Tode des Erblassersversteuertwerden,wenn nicht der Testator vorzieht,den Stempel
nochbei Lebzeitenzu entrichten.Bei der VersteuerungnachdemTode des Erblassersist
für die Berechnungdes Wertesder Zeitpunktdes Todes des Erblassersmaßgebend.

uIIst dieVerfügungvonTodes wegenvon einembayerischenNotar beurkundet,soobliegt
der Ansatzund die Erhebungdes Stempels demNotar. Der Notar hat denPflichtigen
überdenWert desGegenstandeszu befragenund den Stempel nach dessenAngabenzu
bemessen.Die weitereNachforschungnachArt. 35, 36 St G. findeterstnachder Eröffnung
der Verfügungstatt. Letzteresgilt auchdann, wenn der Stempel bei Lebzeitendes Erb=
lassersdurchVerwendungvon Stempelmarkenentrichtetwird.
ü. 63. Zu Tarisstelle41.

1Wenn bei einerZwangsversteigerungzum Zweckeder Auseinandersetzungunter Mit=
eigentümern(z. B. §§ 731, 1477, 1498, 1546, 2042 BEB.) der Zuschlageinem
Miteigentümererteilt wird, soll bei derStempelbemessungderTeil desGegenstandesaußer
Betracht bleiben,der dem Anteile des Ansteigerersentspricht. Dies gilt auch für die
Erbengemeinschaft,für diesejedochnur mit der aus der Tarifstelle9 Abs. II Satz 2 sich
ergebendenEinschränkung.Der Grundstücksübertragungsstempelfür die Beurkundungder
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AbtretungderRechteaus demMeistgebotoderfür dieErklärung, für einenDritten geboten
zu haben,wird dannnichterhoben,wennderAnsteigererdasMeistgeboterweislichaufGrund
einesAuftrags odereinerGeschäftsführungohneAuftrag für einenDritten gelegthat und
dieRechteausdemMeistgebotau denDritten übertragenwerden(Tarifstelle41 A Abs.IV).

1 FreiwilligeVersteigerungenmüssenstempelrechtlichdenKaufverträgengleichgestelltwerden.
Die Tarifstelle41 B verweistdaherwegenderStempelbemessung,soweitGrundstückeodergrund=
stücksgleicheRechtein Frage kommen,auf die Tarifstelle23, soweit beweglicheSachen
oderdiesengleichzuachtendeRechtein Frage kommen,auf Tarifstelle27 Abs. Ib.

IIINachder Tarifstelle41 C Abs.II Ziff. 4 sind land=und forstwirtschaftlicheProdukte
nur dannundinsoweitbefreit,als sieeigeneErzeugnissedessensind,für dendieVersteigerung
vorgenommenwird. Die Häuteversteigerungender Metzgergenossenschaftenunterliegendem
Stempel nicht.

IVZu denVersteigerungenim öffentlichenAuftragegehörenauchdieVersteigerungennach
denBestimmungender Postordnungoderder Verkehrsordnungfür RechnungdesAbsenders.

64. Zu Tarisstelle43.
1Unter einerVollmachtim Sinne derTarifstelle43 ist in Ubereinstimmungmit§ 166

Abs. 2, § 167 Abs.1 BE#B. einedurchRechtsgeschäfterteilteVertretungsmachtzu ver=
stehen. Stempelpflichtigsind aber nur Vollmachtenzur Vornahmevon Geschäftenrecht=
licherNatur bei bayerischenoderaußerbayerischenGerichten oder Behörden. Ob die
Vollmacht notariell, gerichtlichoder von einer Verwaltungsbehördebeurkundetoder nur
privatschriftlich(z. B. brieflich)errichtetist, begründetkeinenUnterschied.Zu den stempel=

pflichtigen VollmachtengehörendaherProzeßvollmachten,Vollmachtenin Privatklagesachen
(§ 418 RSt PO.), Vollmachten zur Vertretung in sonstigengerichtlichenAngelegen=
heiten oder Verfahren, Vollmachten zur Vertretung vor Verwaltungsbehörden,Steuer=
behördenusw. Stempelpflichtigsind insbesondereauch Vollmachten,die gelegentlichder
VerhandlungenvorGerichtenin Angelegenheiten,auf die dasReichs=Gerichtskostengesetzkeine
unmittelbareAnwendungfindet,odervorVerwaltungsbehördenzuProtokoll, z. B. vondenin
einerSacheBeteiligteneinemvon ihnenzuralleinigenWeiterverhandlungerteiltwerden.Da=
gegensind nicht als stempelpflichtigeVollmachtenanzusehendie Ermächtigungzur Einsicht
des Grundbuchs,die Anzeigeüber die Wahl einesVerteidigers(§ 218 RSt PO).
Als Behördenim Sinne der Tarifstelle43 geltennichtdie Reichsbank,die K. Bank, die
Gerichtsvollzieher,ferner die Notare hinsichtlichder von ihnenvorzunehmendenöffentlichen
Beurkundungenund Beglaubigungenund der damit zusammenhängendenGeschäfte. Die
für denVerkehrmit derReichsbank,der K. Bank, mit einemGerichtsvollzieheroderNotar
(hierinnerhalbdervorbezeichuctenGrenze)ausgestelltenVollmachtenunterliegendahernicht
demStempel.
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I11Die Entstehungder Stempelpflichtist nicht an die EinreichungderVollmachtbei dem
Gericht oderbei der Behörde(an den Gebrauch),sondernan die Ausstellung(an die Er=
richtung)geknüpft. Bedarf eineVollmachteiner besonderenForm (notarielleBeurkundung
oderBeglaubigung)wie z. B. die Vollmachtzu einerAuflassungoderzu einemEintra=
gungsantrag, so wird sie erst stempelpflichtig, wenn auch dieser Formvor=
schrift genügt, d. h. wenndie zunächstnur privatschriftlicherrichteteVollmachtnotariell
beglaubigtist. Durch denGebrauchin Bayern (also durchdie Einreichungbei einem
bayerischenGericht odereinerbayerischenBehörde)werdenVollmachtenstempelpflichtig,wenn
sie außerhalbBayerns ausgestelltsind(Art. 2 Abs.III Satz 2 S1.), oderwennsie
vor dem 1. Januar 1915 ausgestelltsind, nach diesemZeitpunkt aber von ihnenGe=
brauchgemachtwird (Art. 3 Abs. III desGesetzesvom21. August1914 überÄnderungen
im Gebührenwesen).Die StempelpflichteinerVollmachtdurchdenGebrauch(Einreichung)
ist jedochdurch 9§2 Abs. 2 des Reichs=Gerichtskostengesetzesfür alle gerichtlichen
Angelegenheiten ausgeschlossen, auf die das Reichs=Gerichtskostengesetz
unmittelbare Anwendung findet. Hiernach ist eineVollmachtder in der Tarif=
stelle43 bezeichnetenArt stempelpflichtig,wenn sie nachdem31. Dezember1914 ausge=
stelltoderwennsie zwar vor dem 1. Januar 1915 ausgestelltist, wennabererstnachdem
31. Dezember1914 beieinemGerichtoderbei einerBehördevon ihr Gebrauchgemachtwird;
letzterenfallsist jedochVoraussetzungfür die Stempelpflicht,daß die Vollmacht nicht
eineAngelegenheitder im § 1 des Reichs=GerichtskostengesetzesbezeichnetenArt betrifft.
Das gleichegilt auchvon der in der Tarifstelle43 Abs. V erwähntenAnzeige.

u Anzeigender in der Tarifstelle43 Abs. V erwähntenArt unterliegender Stempel=
pflicht nur dann, wenn ihnen nichteineschriftlichausgestellteVollmachtzu Grunde liegt.
Daß ihnen eine schriftlichausgestellteVollmacht zu Grunde liegt, wird nicht vermutet,
sondernist nachzuweisen.Der Stempel für die Anzeigeist daherzu erheben,wennnicht
die ihr zu Grunde liegendeschriftlicheVollmachtdemGerichtoderderBehördebereitsvor=
liegt oder gleichzeitigvorgelegtwird von Bevollmächtigtenauf der Anzeigevermerktist,
daß sicheineschriftlichemit Mark . . . ... Pfennig verstenerteVollmachtseines
Auftraggebersin seinenHändenbefinde. Die Steuerbehördensind auf Grund des Art. 61
Abs.II StG. berechtigt,die Vollmachtzur Einsichtsichvorlegenzu lassen.

IVDer StempelbetragbemißtsichnachdemWertedesGegenstandes;nurbeiVollmachten,
derenGegenstandnicht schätzbarist und bei Vollmachtenzur Vertretung in einemStraf=
verfahrenbeträgtder Stempel 2 Mark. Bei der BerechnungdesWertesdesGegenstandes
werdendie Schuldennichtabgezogen(Art. 27 Abs. II St.); derGegenstandeinerVoll=
macht,die beispielsweisezum VerkaufeinesHanses im Werte von 50 000 J“ ermächtigt,
ist daher50 000 J“, auchwennaufdemHauseHypothekenlasten. Bei Generalvollmachten
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gilt als Gegenstandswertdas gegenwärtigeVermögendes VollmachtgebersohneAbzug der
Schulden. Soweit Geldforderungenals GegenstandeinerVollmachtin Betrachtkommen,
ist ihr Nennbetragmaßgebend(Art. 29). Zinsen, Kostenund sonstigeNebenleistungensind
außerBetrachtzu lassen. ·

VNicht schätzbar,d. h. in Geld nicht schätzbar(Tarifstelle43 Abs.IV), ist der Wert
des Gegenstandeseiner Vollmachtdann, wenn seineErmittelung nach den Vorschriften
der Art. 27 bis 34 StG. nicht möglichist. Dies trifft insbesonderezu bei Voll=
machtenin nichtvermögensrechtlichenGegenständen,z. B. bei Vollmachtenin Angelegen=
heitendes Familienrechts,fernerbei Vollmachtenzur Klage aufHerausgabeeinerUrkunde,
bei Vollmachtenzur Erwirkung einerJagdkarte, einerFischerkarte,einer Konzessionoder
sonstigengewerblichenErlaubnis u. dergl. Für Vollmachten,derenGegenstandswertnicht
schätzbarist, beträgtder Stempel, wennsie einemAngestelltenoderFamilienangehörigendes
Vollmachtgeberserteilt werden,1.50 Mark (Tarifstelle43 Abs. III).

VIAuch notariellbeurkundeteVollmachtenunterliegendemVollmachtsstempelnachMaß=
gabeder Tarifstelle43, der Mindestbetragdes Stempels hierfür beträgt jedoch2 Mark
(Tarisstelle30).

VIIDer Vollmachtsstempelwird beiVollmachten,die von einembayerischenNotar oder
Gerichtoder von einerbayerischenBehörde,die Verwaltungskostenerhebt,beurkundetsind,
vom Notar, vom Gerichtsschreiberodervon demmit der Stempelerhebungbei der Behörde
betrautenBeamten angesetztund eingehoben.Der Notar hat denVollmachtsstempelauch
anzusetzenund zu erheben,wenner eineprivatschriftlicherrichteteVollmachtbeglaubigt,die
nochnichtversteuertist; in diesemFalle ist nur derVollmachtsstempel,nichtetwadaneben
auchnochder Beglaubigungsstempelanzusetzen.Wird einenichtvoneinembayerischenNotar
errichteteoderbeglaubigteVollmachtunversteuertbei einemGerichtoderbei einerBehörde,
die Verwaltungskostenerhebt(Bezirksamt,Rentamt,Gemeindebehörde,Regierung,Kammer
des Innern undRegierung,KammerderFinanzen,usw.), eingereicht,so hat der Gerichts=
schreiberoder der mit der Stempelerhebungbei der BehördebetrauteBeamteden Voll=
machtsstempelanzusetzen.

VinIn allenübrigenFällenistderVollmachtsstempeldurchVerwendungvonStempelmarken
zu entrichten.Ist eineVollmachtdazubestimmt,demnächstbei einemGerichtoderbei einer
Behörde,dieVerwaltungskostenerhebt,eingereichtzu werden,so kann derPflichtigevon der
Verwendungvon Stempelmarkenabsehenund die Erhebungdes Stempels demGerichts=
schreiberoderdemmit der Stempelerhebungbei der BehördebetrautenBeamtenüberlassen.
Diese Bestimmungfindetauf Vollmachten,die bei Behördender Verkehrsverwaltungein=
gereichtwerden,keineAnwendung;für solcheVollmachtenist der Stempel stetsdurchVer=
wendungvon Stempelmarkenzu entrichten.
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IV. VorschriftenüberdieErhebungundVerrechunng.
A. Vorschristenfür die VNotare.

65. 1DemNotar obliegtdieErhebungdesStempelsfür die errichtetenstempelpflichtigen
Urkundensowiefür die vorgenommenenBeglaubigungen,erteiltenAusfertigungenund Ab=
schriften,ausgestelltenZeugnisse,ausgenommenenProtokolleundProteste. Wird einemNotar
eineprivatschriftlicherrichtetestempelpflichtigeUrkundezur Beglaubigungvorgelegt,so hat
der Notar außer dem Beglaubigungsstempelauch den für die privatschriftlicheUrkunde
geschuldetenGeschäftsstempelzu erheben,wenndieUrkundenichtbereitsvon denBeteiligten
in der vorgeschriebenenWeise(beimRentamt,durchVerwendungvon Stempelmarken)ver=

pflichtigeUrkundevorgelegt,die nicht odernichtausreichendversteuertist, sokannder Notar
den Stempel für die Urkundeansetzenund erheben,auch wenn er die Urkunde nichtzu
beglaubigenhat.

UWenn hiernachdemNotar dieErhebungdesStempelsobliegt,hat er nacheingetretener
Stempelpflichtden Stempel anzusetzenund im Kosten=und Stempelregister(Ziff. 41 der
Ministerialbekanntmachungvom 20. Juni 1915 zum Vollzuge des Reichs=Gerichtskosten=
gesetzesund des Kostengesetzesvom 21. August 1914) zuSoll zu stellen,dies auchdann,
wenndie Frist des Art. 18 St G. nochnichtabgelaufenist. In denFällen des Art. 7
Abs. II St G. kann dieSollstellungnichtehererfolgen,als bis dieGenehmigungoderder
Beitritt der Behördeoderdes Dritten erklärtist. Ist dies bis zurmonatlichenAbrechnung
des Notars mit demRentamtenichtgeschehen,so hat der Notar den Stempelfall in eine
Ülberwachungslisteaufzunehmen,die nachdemanruhendenMuster 1 zu führenist.

66. 1Ist derStempel vomWertedesGegenstandeszuerhebenodersindfürdieStempel=
bemessungbesondereUmständemaßgebend,so hat der Notar die BeteiligtenüberdenWert
oderüberdie maßgebendenbesonderenUmständezu befragenund sie dabeiauf diegesetzlichen
Folgen der Unterlassungder Angabeoder einer allenfallsigenunrichtigenAngabe(Art. 35
Abs.II, Art. 36, 50 St G.) hinzuweisen.Der Aufforderungzur Angabedes Wertes des
Gegenstandesbedarf es nicht, wenn angenommenwerden kann, daß derWert in derverein=
bartenGegenleistungentsprechendzum Ausdruckegekommenist (val.Ziff. 25 Abs.IV oben);
dagegenist der Wert (gemeineWert, Verkaufswert)angebenzu lassenund in derUrkunde
ersichtlichzu machen,wenndieGegenleistunggeringerals derWert bemessenist — Ziff. 25
Abs.VI, Ziff. 44 oben. Sind die BeteiligtenderAufforderungnachgekommen,so hat der
Notar nachdiesenAngabendenStempel zu bemessen,allenfallsigeBedenkenabergegendie
Nichtigkeitder Angabenin der Bemerkungsspaltedes Kosten=und Stempelregistersnieder=
zulegen. Verweigerndie Beteiligtendie Angaben,so hat derNotar denStempel nachden
ihm zu GebotestehendenUnterlagenanzusetzenoderwennsolcheUnterlagennichtzuGebote
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stehen,von demAnsatzedesStempels abzusehen,in beidenFällen abervomSachverhaltin
derBemerkungsspaltedesKosten-undStempelregistersVormerkungzu machen.Das weitere
VorgehennachArt. 35 Abs.II, Art. 36, 50 StG. obliegtdemRentamte. Von demEr=
gebnisseist derNotar zu verständigen.Bis zum EintreffendieserMitteilung hat derNotar
denFall in der ÜUberwachungslistefestzuhalten.Der nachträglicheAnsatzdesStempels oder
wenn eineNachholungveraulaßt ist, die NachholungobliegtdemNotar; eineallenfallsige
Rückerstattungerfolgt durch das Rentamt. Der Stempelvermerkauf der Urkundeist
vom Notar zu berichtigen. »

U.Das gleichegilt, wennder Notar in Fällen desArt. 34 St G. denStempel aus dem
angemessenerscheinendenWerte erhebt.

zI AllenfallsigenachträglicheWertausscheidungen(Art. 10 St G.) müssenauf der stempel=
pflichtigenUrkundeoderauf einerder UrkundebeizugebendenAnlage unterBeifügung des
Datums vorgenommenwerden.

IVDer NachweisnachTarifstelle24 Abs.II ist demNotar zu erbringen,der die stempel=
pflichtigeHypothekbestellungbeurkundethat. Hat derNotar sowohldie frühereals auchdie
neuerlicheHypothekbestellungbeurkundetoderdie Vermittlung derHeimzahlungdes früheren
Hypothekkapitalsunter Verwendungdes neuerlichvereinbartenDarlehens übernommen,so
gilt der Nachweisals erbracht,wennder Notar von demihm hiernachbekanntenSachver=
hältnis in der Bemerkungsspaltedes Kosten=und StempelregistersVormerkungmacht. Ist
dagegender Notar mit der Vermittlung der Zurückbezahlungdes früherenHypothekkapitals
nicht betraut wordenoder ist die neuerlicheHypothekbestellungbei einem anderenNotar
beurkundetoderbei demGrundbuchamteingetragenworden,so ist die Tatsache,daß das
neuerlicheHypothekkapitalzur Wegfertigungdes früherenHypothekkapitalsVerwendungge=
fundenhat, durchcine den BelegendesKosten=undStempelregistersanzufügendeErklärung
des früherenund des neuenGläubigers,dann desSchuldnersoderdurcheine(gebührenfreie)
Bestätigungdes Grundbuchamtsglaubhaftzu machen.

VVereinigensichinfolgeder von einemNotar beurkundetenAbtretungdes Anteils an
einemNachlasse(Tarifstelle2 B) oderdesAnteils amVermögeneinerGesellschaft,Genossen=
schaft,GewerkschaftodereinesVereins (Tarifnummer1 Ae Nr. 1 desReichsstempelgesetzes)
alle Anteile in derHand einesErwerbersodervereinigtder überlebendeEhegatteinfolgedes
vor einemNotar beurkundetenVerzichts eines anteilsberechtigtenAbkömmlingsauf seinen
Anteil an der fortgesetztenGütergemeinschaftdasGesamtgutin seinerHand (Tarifstelle2B)
und hat derNotar von diesemSachverhalteKenntuis, so hat er hiervonin derBemerkungs=
spaltedes Kosten=undStempelregistersVormerkungzu machen.Die weiterenVorkehrungen
wegender Erhebungder Stempelersatzabgabe(Art. 20 St G.) obliegendemRentant.

67. Auf der stempelpflichtigenUrkundehat der Notar den Betrag des angesetzten
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Stempels unter Angabe der zur AnwendunggebrachtenTarifstelle und der Nummer des
Kosten=und Stempelregisterszu vermerken.Dem Vermerkist das Amtssiegelbeizudrücken,
wenndie Urkundeden Beteiligten ausgehändigtwird. Wird von einer stempelpflichtigen
UrkundeeineAusfertigungodereine für das RegistergerichtbestimmteAbschrift erteilt, so
ist auchauf dieserderfür dieHaupturkundeangesetzteStempelin gleicherWeisezu vermerken.

68. Die Führung des Kosten=und Stempelregisters,die Einforderungder zu Soll
gestelltenBeträge von denPflichtigen, die Ablieferungder eingehobenenBeträge und die
Überweisungder Rückständean das Rentamt zur Beitreibung,bemessensichnachdenVor=
schriftender Ministerialbekanntmachungvom 20. Juni 1915 zum VollzugedesReichs=
Gerichtskostengesetzesund desKostengesetzesvom 21. August 1914.

B. Vorschriftenfür die Gerichtsschreiber.

69. 1Dem Gerichtsschreiberobliegt die Erhebungder bei den Gerichtenanfallenden
Stempel nachEintritt der Stempelpflicht. Er hat den Stempel zu erhebenbeispielsweise
für die beimGrundbuchamterklärtenAuflassungen(Tarifstelle8) und Eintragungsbewilli=
gungen(Tarifstellen2 A Abs.II, 3 Abs.II, 13 Abs.II, 14 Abs. II, 24 Abs.VII) für
die beimGerichtebeurkundetenAuseinandersetzungsverträgeoderbestätigtenAuseinandersetzungen
(Tarifstelle9, §§ 86, 99 desGesetzesüberdieAngelegenheitenderfreiwilligenGerichts=
barkeit),für den vor demNachlaßgerichterklärtenVerzichteinesanteilsberechtigtenAbkömm=
lings auf denAnteil an der fortgesetztenGütergemeinschaft(Tarifstelle2 B Abs.II). Er hat
auchden Stempel zu erheben,wenndemGerichtesei es zur VornahmeeinerEintragung
im Grundbuchoderzur Erlangung einergerichtlichenGenehmigungoderBestätigungoder
zum gerichtlichenGebraucheinenicht von einembayerischenNotar errichteteoderbeglaubigte
stempelflichtigeUrkundevorgelegtwird, die nichtodernicht ausreichendversteuertist(Art. 16
Abs.II St=G.),z.B. wenndemGerichteinenichtversteuerteprivatschriftlicheVollmachtvor=
gelegtoderwennein nichtversteuertesprivatschriftlichesInventar zur Beireihung zu einem
gerichtlichbeurkundetenAuseinandersetzungsvertragoderein nichtversteuerterprivatschriftlicher
Auseinandersetzungsvertragzur Einverleibungin die Nachlaßakteneingereichtwird. Er hat
fernerdenStempelfür die eigenhändigenTestamente(§ 2231 Ziff. 2 BG.) anzusetzen
und zu erheben,wenndieseTestamentenichtbereitsbei Lebzeitendes Erblassersversteuert
wordensind (Tarifstelle38 Abs.VI).

Wenn hiernachdemGerichtsschreiberdie Erhebungdes Stempels obliegt,hat er nach
eingetretenerStempelpflichtden Stempel anzusetzenund im Kosten=und Stempelregister
oderwennder Stempel in einer Strafsacheanfällt (z.B. ein Vollmachtsstempel),im Ein=
zugsregisterzu Soll zu stellen. Der Ansatz und die Sollstellungdes Stempels für die
eigenhändigenTestamente,die nichtbereitsbei Lebzeitendes Erblassersversteuertsind, er=
folgenanläßlichder EröffnungdieserTestamente. 66
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70. Die Vorschriftender Ziff. 66, 67 finden auf die Stempelerhebungdurchden
GerichtsschreiberentsprechendeAnwendungmit der Maßgabe, daß die Befragung der
BeteiligtenüberdenWert des Gegenstandesdurchdas Gerichtoderden Richter, von dem
die stempelpflichtigeBeurkundungvorgenommenwird, erfolgensoll.

71. Die Führung des Kosten-und Stempelregistersund des Einzugsregisters,die
Einforderungderzu Soll gestelltenBeträgevon denPflichtigen,dieAblieferungderein=
gehobenenBeträgean das Rentamtund die Behandlungder Rückständebemessensichnach
denin derMinisterialbekanntmachungvom 20. Juni 1915 zum Vollzugedes Reichs=
Gerichtskostengesetzesund des Kostengesetzesvom 21. August 1914 erlassenenVorschriften
überdie Behandlungder bei den GerichtenanfallendenKostennachdemKostengesetze.Die
in denEinzugsregisternzu Soll zu stellendenStempelbeträgesind wie Gebührenvorschüsse
in Privatklagesachenzu behandeln.

72. Dem GerichtsschreiberdesOberlandesgerichtsobliegtderAnsatzund dieErhebung
desStempels derTarifstelle20 A von den derAusfsichtdesOberlandesgerichtsunterstehenden
Fideikommissen.Der Gerichtsschreiberdes Oberlandesgerichtshat den Stempel nachein=
getretenerSteuerpflichtzu berechnenund im Kosten=undStempelregisterzu Soll zu stellen.
Die weitereBehandlungrichtetsichnachdenVorschriftenüberdieErhebungderGerichtskosten.

73. Die bei den GerichtsvollziehernanfallendenStempel sind vom Gerichtsschreiber
(vgl. Ziff. 19b) anzusetzen,im Gerichtsvollziehergebührenregisterunterden ganz derStaats=
kasse verbleibendenGebühren zu Soll zu stellenund wie diese Gebühren weiter zu
behandeln.

C. Vorschriftenfür die Verwaltungsbehörden.

74. StempelpflichtigeUrkunden, die bei den Verwaltungsbehörden(Bezirksämtern,
exponiertenBezirksamtsassessoren,Gemeindebehördenund zwar kreisunmittelbarenStadt=
magistratenoderunter einemBezirksamtstehendenGemeindebehörden,Kreisregierungen,Ver=
waltungsgerichtshof,Ministerien, sonstigenBehörden,dieVerwaltungskostennachdemKosten=
gesetzeerheben)anfallen,sind:dieBeurkundungenüberGenehmigungenoderErlaubniserteilungen
(Tarifstelle19), die BeurkundungenüberbesondereVerleihungen(Tarifstelle40), die Be=
urkundungen(der Distriktsverwaltungsbehörden)über eine gütlicheEinigung mit oderohne
Auflassungim ZwangsenteignungsverfahrengemäßArt. 26 des AG. z. R3PO. u. KO.
(Tarifstelle23, 8) die Vollmachten(Tarifstelle43), die zu Protokoll der Behördeerklärt
oder nachdemsie privatschriftlicherrichtetsind, unversteuertbei der Behördeeingereicht
werden(vl. jedochZiff. 19e am Schlusse,Ziff. 64 am Schlusse),die in denTarifstellen
6 und 7 bezeichnetenUrkunden,die Fischerkarten(Tarifstelle21) sowie die Jagdkarten
und Jagdwaffenscheine(Tarifstelle26).
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75. 1Nach § 2Ziff. 3 der Verordnungvom 28. Dezember1914 (GVBl S. 684)
ist derStempelfür Urkunden,dievonBehörden,bei denenVerwaltungskostennachdemKosten=
gesetzeerhobenwerden,errichtetsind, nachMaßgabeder für ErhebungderVerwaltungskosten
bestehendenVorschriftendurchEinzahlungbei derBehördezu entrichten.Die Erhebungdes
Stempels für solcheUrkundenobliegt daher dem mit der Behandlungdes Kostenwesens
betrautenBeamten, der bei der Behördedie Verwaltungskostenanzusetzenund einzuheben
hat. DieserhatnacheingetretenerStempelpflichtdenStempelzuberechnenundzuSoll zustellen.

1.In den Fällen, in denender Tarif für die Bemessungdes Stempels einenSpiel=
raum gewährt(Tarifstellen19, 40), liegt die Bestimmungdes anzusetzendenBetrags nicht
in der Hand des rechnungsführendenBeamten, sondernin der Hand der mit der Sache
selbstbefaßtenBehörde. Diese hat nach § 12 Abs. II der Verordnungvom 28. De=
zember1914 die Festsetzungihrer Beurkundungbeizufügen.Hat die mit der Sache selbst
befaßteBehördedie Festsetzungdes Stempels unterlassen,so hat der mit der Behandlung
des KostenwesensbetrauteBeamtedie Festsetzungdurchdie Behördeherbeizuführen.

II Die Sollstellung wird nicht dadurchbehindert,daß die Frist des Art. 18 St.
nochnicht abgelaufenist. Auf der stempelpflichtigenUrkundeist bei der Sollstellungder
Betrag des angesetztenStempels unterAngabe der zur AnwendunggebrachtenTarisstelle
und derRegisternummer,unter der dieSollstellungerfolgt ist, vorzumerken.Dem Vermerk
ist dasAmtssiegelbeizudrücken.Wird von der stempelpflichtigenUrkundeeineAusfertigung,
eineAbschrift,ein Duplikat erteilt, so ist auch hieraufder Vermerküber denzur Haupt=
urkundeangesetztenStempel anzubringen.

76. 1Die Sollstellung erfolgt bei staatlichenVerwaltungsbehördenim oten= und
Stempelregister,bei Gemeindebehörden(unmittelbarenStadtmagistraten,einemBezirksamt
unterstehendenGemeindebehörden)entwederin einemeigenszu führendenStempelregisteroder
in dem für die Nachweisungder in die GemeindekassefließendenVerwaltungskostenbe=
stimmtengemeindlichenRegister. Soweit bei einzelnenBehörden(Ministerien, Verwal=
tungsgerichtshofusw.) die Verwaltungskostennichtvom rechnungsführendenBeamtenselbst
zu Soll gestellt,sondernzur Sollstellung anderenBehördenüberwiesenwerden,gilt das
gleichehinsichtlichder in diesenAngelegenheitenzum Anfalle gelangendenStempel.

1Bei denstaatlichen Verwaltungsbehördenbemißtsichdas weitereVerfahren,insbe=
sonderedieEinforderungder zu Soll gestelltenBeträgevon denPflichtigen,die Ablieferung
der eingehobenenBeträgeund dieUÜberweisungderRückständezur zwangsweisenBeitreibung
an dasRentamt nachden Vorschriftender Ministerial=Bekanntmachungvom20. Juni 1915
zum VollzugedesReichs=Gerichtskostengesetzesund desKostengesetzesvom 21. August1914.

I Bei denGemeindebehörden (unmittelbarenStadtmagistraten,einemBezirksamt
unterstehendenGemeinden)obliegt der Gemeindebehördesowohldie Einhebungt44 auchdie

1
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zwangsweiseBeitreibung der zu Soll gestelltenBeträge. Die zur Einzahlung gelangten
oder beigetriebenenBeträge werdenan das Rentamt des Bezirkes, in München an das
StadtrentamtI, in Nürnberg an das Rentamt1I abgeliefert. Die Ablieferung erfolgt
spätestensam SchlusseeinesjedenMonats unter Benutzungdes anruhendenVerzeichnisses
Muster 2. Fehlanzeigensind nicht zu erstatten. Das Rentamt bestätigtden Empfang
und überträgtdie erhaltenenBeträge summarischin die entsprechendenSpalten des rent=
amtlichenKosten=und Stempelregisters.Die Gemeindebehördensind berechtigt,in Fällen
besonderenBedarfs Stundungen oderTeilzahlungenbis zum Ablaufe von drei Monaten
nachEintritt der Fälligkeit der Abgabezu gewähren.Darüber hinaus sind zur Stundung
oder Gewährung von Teilzahlungendie Finanzbehördenzuständig. Stempel dürfen die
Gemeindebehördennur auf Grund Uneinbringlichkeitsnachweisesabschreiben.Ist die Ge=
samtschuldigkeiteinesPflichtigenan Kostenund Stempeln teilweiseuneinbringlichgeblieben,
so wird der eingegangeneTeilbetragzunächstzur Deckungder Kosten,dann der Stempel
verwendet.

77. Die vorstehendenBestimmungenfindenauchauf die ErhebungdesStempels für
Fischerkarten(Tarifstelle21) und für Jagdkarten(Tarifstelle26) Anwendung. Die Aus=
händigungder Karten darf ersterfolgen,wennder Stempel eingezahltist. Die erforder=
lichenVorräte an Fischerkartenund Jagdkarten(Jagdwaffenscheinen)werdenvom Staats=
ministeriumdes Innern an die Regierungen,Kammerndes Innern, zur Übermittlungan
die Distriktsverwaltungsbehördenabgegeben.Die Distriktsverwaltungsbehördenführenüber
die ausgestelltenoderzuDuplikatenverwendetenKarten einVerzeichnis,in demdieStempel
unter Angabeder Sollstelle vorzutragensind. Das Verzeichnisist amSchlussedesJahres
abzuschließenund mit den unverwendetgebliebenenVorratsstückenan dieRegierung,Kammer
des Innern, einzusenden. Die Regierung, Kammer des Innern, teilt das Verzeichnis samt
Anlagen der Regierungsfinanzkammerzur Prüfung mit. Die unverwendetgebliebenen
Vorratsstückewerdenbei der Regierung,Kammerdes Innern, vernichtet.

D. Borschriftenfür dieRentämter.

78. 1Den Rentämternobliegtdie Erhebungdes Stempels in denFällen, in denen
der Stempel durchEinzahlungbei einerSteuerstelle(Rentamt)unter Vorlage der stempel=
pflichtigenUrkundezu entrichtenist. Dies ist der Fall bei privatschriftlichbeurkundeten
oder von einemnichtbayerischenNotar beurkundetenoderbeglaubigten,in Bayern stempel=
pflichtigenVerträgenoderGeschäftennachdenTarifstellen2 A. 28, 3, 9, 12, 13, 14, 24,
wenndieseUrkundennichtdemnächstbeiGerichteingereichtund dort versteuertwerden,dann
bei Schiedssprüchen(Tarifstelle34). Den RentämternobliegtauchdieErhebungdesAuf=
lassungsstempelsin denFällen der Übertragungdes Eigentums an einemin Bayern ge=
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legenenGrundstücke,das im Grundbuchenicht eingetragenist und nach den Vorschriften
der Grundbuchordnungnichteingetragenzu werdenbraucht,wenndie ErklärungendesEr=
werbersund des Veräußerersnicht von einem bayerischenNotar beurkundetsind (Tarif=
stelle8 Abs. V), fernerdieErhebungdesStempels für AutomatenundMusikwerke(Tarif=
stelle11), die Erhebungder jährlichenAbgabe der Tarisstelle20 B, die Erhebungdes
Stempels der Tarifstelle20A, soweitdieservon Familienstiftungen,von Lehenodervon
anderengebundenenGütern als der Aufsichtder OberlandesgerichteunterstehendenFidei=
kommissenzu entrichtenist, die Erhebungdes Stempels von nichtnotariell beurkundeten
öffentlichenMobiliarversteigerungen(Tarifstelle41 0), die Erhebungdes Vollmachtsstempels
(Tarifstelle43), soweit es sich um Vollmachtenhandelt, die zu Protokoll des Rentamts
erklärtoder,nachdemsie privatschriftlicherrichtetsind, unversteuertbeimRentamteingereicht
werden,fernerdie Erhebungder Stempelersatzabgaben(Art. 19 bis 21 Stoh).

I1Zur Erhebungdes Stempels in denFällen, in denendie StempelpflichtdurchEin=
zahlungdes geschuldetenBetrags bei einerSteuerstelleunter Vorlage der stempelpflichtigen
Urkundezu erfüllenist, sind alle Rentämterzuständig,in Münchenjedochnur dasStadt=
rentamtI, in Nürnberg nur das Rentamt I. Die einkommendenAnmeldungensind in
das Anmelderegistereinzutragen,das nachdemanliegendenMuster 3 zu führenist. Eine
Abschriftder Urkundeoder, wenn eine solchenicht vorgelegtwird, eineVormerkungüber
denwesentlichenInhalt derUrkundeist demAnmelderegisterals Beilagebeizureihen. Steht
der sofortigenStempelberechnungein Hindernis nicht im Wege, so ist der Stempel vom
Rentamt sogleichanzusetzenund im Kosten=und StempelregisterzuSoll zu stellen. Kann
die Stempelberechnungnoch nicht erfolgen (ogl. Art. 7 Abs. II St.), so ist der
Stempelfall in einenachMuster 1 zu führendeUÜberwachungslisteeinzutragenund darin
bis zur Erledigungfestzuhalten.Der angesetzteStempel ist auf derUrkundeunterAngabe
des Betrags, der angewendetenTarifstelle und der Nummerdes Kosten=und Stempelre=
gisterszu vermerken;demVermerkist das Amtssiegelbeizudrücken.Die abgestempelteUr=
kundeist zurückzugeben.

z Die Bestimmungendes vorhergehendenAbsatzesfindenauf die ErhebungdesAuf=
lassungsstempelsbei denRentämtern(Tarifstelle8 Abs.V) entsprechendeAnwendung.Zu=
ständig zur ErhebungdiesesStempels ist jedochnur das Rentamt, in dessenBezirk das
Grundstückliegt, für den StadtbezirkMünchendas StadtrentamtMünchen1, in Nürn=
bergdas Rentamt1.

79. 1Die Jahreskartenfür AutomatenundMusikwerke(Tarifstelle11) werdendurchdas
Rentamt, in dessenBezirk der Automat oderdas Musikwerkaufgestelltist, im Stadtbezirke
Münchendurchdas StadtrentamtI, in Nürnbergdurchdas Rentamt1 ausgestellt. Der
nach Abs. IV der Tarifstelle11 zur VersteuerungVerpflichtetehat den steuerpflichtigen
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Automaten,das Klavier oderMusikwerkinnerhalbeinesMonats nachder Inbetriebsetzung
beim zuständigenRentamt nachdem anruhendenMuster 4 zur Versteuerunganzumelden;

bis spätestensEnde Januar eines jedenfolgendenKalenderjahresist die erteilteSteuerkarte
durchWiedervorlagean das zuständigeRentamt zu erneuern Die Anmeldungist vom
Anmeldendenzu unterschreibenund mit der Bestätigungder Richtigkeitzu versehen.Ist
die Angabe der Herstellungsfirmaoder der Fabrikmarkemit Schwierigkeitenverbunden,so
kann sie unterbleiben,wenn die Identität des Apparats durchAusfüllung der sonstigen
Spalten genügendfestgestelltist. Die Anmeldungsvordruckesind von den Rentämternzu
beschaffenund könnendort von denPflichtigenunentgeltlichbezogenwerden. Das Rentamt
trägt die bei ihm angemeldetenAutomaten, Klaviere und sonstigenMusikwerkeunter fort=

laufender Nummer in ein nach demMuster5 zu führendesVerzeichnisein, erhebtdie
geschuldeteAbgabeund erteilt demAnmeldendendie mit demAmtsstempelaufdruckezu ver=
sehendeJahreskarte. In den folgendenJahren bedarfes einererneutenAnmeldungnicht;
es genügt vielmehr, gegenEinlieferung der bisherigenKarte und erneuteZahlung der
AbgabeeineneueKarte zu lösen. Sind jedochUmständeeingetreten,welchedieAnwendung
eines höherenSteuersatzesbedingen,oder ist der Automat usw. an einem anderenOrte
aufgestellt,so ist dies demRentamt anzuzeigen.DerartigeÄnderungensindim Berzeichnisse
zu vermerken.Für jedenAutomaten,für jedesKlavier und sonstigeMusikwerkwird eine
eigeneKarte erteilt, welchedie NummerdesVerzeichnissesenthält,unter der dieEintragung
erfolgt ist. Die Ausstellungvon Gesamtkartenist unzulässigund zwar auchdann, wenn
sichmehrereAutomatenusw. desselbenPflichtigenan demselbenStandortebefinden.

I1Das Staatsministeriumder Finanzen behältsichvor, zu gestatten,daß Unternehmer
oderFabrikanten,die in einergrößerenAnzahl von bayerischenOrten Automatenausstellen
und selbstausnützen,die sämtlichenApparatebei einem Rentamtversteuern.DieseArt
der Verstenerungempfiehltsichinsbesonderefür Unternehmer,die in bayerischenBahnhöfen
Automatenunterhalten;sie kann aberauchfür Unternehmererwünschtsein, die in zahl=
reichenOrten außerhalbvon Bahnhöfen,auf öffentlichenPlätzen in Gastwirtschaftenoder
in öffentlichenVerkaufsräumen,Läden u. dgl. Automaten aufstellenund ausnützen.
Gesucheum Gestattungder Versteuerungbei einem Rentamtesind an das Staatsmini=
steriumder Finanzen zu richtenund diesementwederdirektoderdurchVermittlungeines
Reutamts in Vorlage zu bringen. In demGesuchist das Rentamtzu bezeichnen,bei
dem die Versteuerungerfolgensoll. Dem Gesuchist ein Verzeichnisbeizufügen,in dem
die sämtlichenin Bayern aufgestelltenAutomatenusw. des Unternehmers,für welcheVer=
steuerungbei einem Rentamt verlangt wird, ausgeschiedennachBahnhof=Automatenund
anderenAutomaten,die letzterengeordnetnachRegierungsbezirken,Rentamtsbezirkenund
Orten vorzutragensind. Dabei sind die Art der einzelnenApparate (Warenautomat,
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Scherzautomat,Musikautomat)und die für die SteuerbemessungmaßgebendenUmstände
(Zahl derWarenbehälterbeiWarenautomaten,Anschaffungspreis,Wert beiMusikautomaten)
anzugeben.Wenn das StaatsministeriumderFinanzen dieVersteuerungbei einem Rent=
amtegenehmigt,berechnetdas Rentamt,demdieVersteuerungübertragenwird, auf Grund
des Verzeichnissesden Stempel. In das Verzeichnisder zu versteuerndenAutomatenusw.
— Muster 5 — werdendieseFälle nicht eingetragen.Auch werdendem Unternehmer
Jahreskartenfür die einzelnenAutomatennichtausgestellt;derUnternehmererhält vielmehr
über die Versteuerungder im VerzeichnisaufgeführtenAutomatenusw. einenVersteuerungs=
ausweis nachdemanruhendenMuster 6. In den folgendenJahren ist derStempel vom
Rentamt auf Grund eines ihm vom Pflichtigen vorzulegendenneuenVerzeichnisseszu
erheben.Soweit Bahnhofautomatenin Betrachtkommen,wird das Staatsministeriumder
Finanzenbei der GenehmigungdurchAusschreibungim Finanzministerialblattebekanntgeben,
daß die in Bayern aufgestelltenBahnhofautomatender Firma N. beimRentamtX. ver=
steuertwerden. Hinsichtlichder anderenAutomatenusw. hat das Rentamtalljährlichvon
der bei ihm erfolgtenVersteuerungden einschlägigenRegierungsfinanzkammernunterVorlage
einesAuszuges aus demVerzeichnissedes PflichtigenbehufsVerständigungder beteiligten
anderenRentämterKenntnis zu geben.

* 111Der Stempel für die Automatenund Musikwerkeist im rentamtlichenKosten-und
Stempelregisterzu Soll zu stellen. Die erforderlichenVorräte anJahreskartenwerdenvom
Staatsministeriumder Finanzen an die RegierungsfinanzkammernbehufsÜbermittlungan
die Rentämterabgegeben.

IVDas rentamtlicheBotenpersonalhat beiseinenGängendieVersteuerungderan öffent=
lichenPlätzenoderin BahnhöfenoderöffentlichenGastlokalenu. dgl. aufgestelltenAutomaten
zu überwachen.Es ist nachArt. 61 Abs. II St G. berechtigt,sich die Jahreskartenzur
Einsichtvorzeigenzu lassen.

80. Die Erhebungdes Stempels der Tarifstelle20 A für die Genehmigungder
ErrichtungoderVermehrungeinerFamilienstiftungobliegtdemRentamt, in dessenBezirk
die Stiftung ihren Sitz hat, für den StadtbezirkMünchen dem StadtrentamtI1, in
NürnbergdemRentamt I. Die Rentämtererhaltenvon der ErrichtungoderVermehrung
von Familienstiftungendurch die Ausschreibungenin den amtlichenBlättern (Finanz=
ministerialblatt)Kenntnis. Sie habendie zu ihrer Kenntnis gelangtenFälle von Amts
wegen in das Anmelderegisteraufzunehmenund sodanndas Weitere vorzukehren.Die
Sollstellungdes Stempels erfolgt in rentamtlichenKosten=und Stempelregister.

81. 1ZurErhebungdesStempelsderTarifstelle20A, soweitdieservonanderengebundenen
Gütern als derAufsichtderOberlandesgerichteunterstehendenFideikommissenzu entrichtenist,
dann zur Erhebungder jährlichenAbgabeder Tarifstelle20 B von solchenGütern ist das
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Rentamt zuständig,in dessenBezirk dieGutsverwaltungihrenSitz hat, oderwennderSitz
der Gutsverwaltungsichnicht in Bayern befindet,das Rentamt, in dessenBezirk die in
BetrachtkommendenGrundstückeodergrundstücksgleichenRechteliegen, für den Stadtbezirk
Münchendas StadtrentamtJ, in Nürnbergdas Rentamt1.

1 Die jährlicheAbgabeder Tarifstelle20 B von gebundenenGütern, die der Aufsicht
der Oberlandesgerichteunterstehen,wird von demRentamterhoben,mit demder Gerichts=
schreiberdes Oberlandesgerichtsüber die Gerichtskostenabrechnet.

IIIDie Lehenunterliegender Beaufsichtigungder Regierungsfinanzkammern.Von der
WiederverleihungeinesheimgefallenenLehensodervon der Einverleibungvon Grundstücken
odergrundstücksgleichenRechtenin ein Lehen(Tarifstelle20 A Abs.IV) wird demRentamte
durchdie zuständigeRegierungsfinanzkammerMitteilung gemachtwerden.

IVVon der Einverleibungvon Grundstückenoder grundstücksgleichenRechtenin andere
nachArt. 58 des Einführungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuchegebundeneGüter werden
die Rentämterdurch die Ausschreibungenin den amtlichenBlättern (GVl.) Kenntnis
erhalten.

VDie Rentämterhabendie ihnen nachAbs.I, III, IV bekanntgewordenenFälle von
Amts wegenin das Anmelderegistereinzutragenund sodanndasWeiterevorzukehren.Die=
Sollstellungdes Stempels erfolgt im rentamtlichenKosten=und Stempelregister.

82. Die jährlicheAbgabederTarifstelle20 B wird in derForm einesLandeszuschlags
zu der jährlichenReichsabgabenach§ 95 des Reichsstempelgesetzesvom 3. Juli 1913 er=
hoben.Auf dieErhebungfindendieBestimmungendes§ 187 derAusführungsbestimmungen
des Bundesratszum Reichsstempelgesetzevom 3. Juli 1913 (GVBl. 1913 S. 523) ent=
sprechendeAnwendung Die Abgabeist aus demnach§ 95 desReichsstempelgesetzesermittelten
Wertezu berechnen,in derÜberwachungsliste,betreffenddieZahlungderReichsstempelabgabefür
gebundenenGrundbesitz(Muster33 zudenAusf.Best.desBundesratszumReichsstempelgesetze),
in derSpalte5 vorzumerkenund jeweils gleichzeitigmit der Reichsabgabezu erheben.Die
eingehobenenBeträge sind in das rentamtlicheKosten=und Stempelregistereinzustellen.In
der Uberwachungslistefür die Reichsabgabeist die einschlägigeNummer des Kosten=und
Stempelregisterszu vermerken.

83. Zur ErhebungdesStempels derTarifstelle41 C von nicht notariellbeurkundeten
öffentlichenMobiliarversteigerungenist das Rentamt zuständig,in dessenBezirk die Ver=
steigerungstattgefundenhat, für den StadtbezirkMünchendasStadtrentamtI, in Nürnberg
dasRentamtI. Die Rentämterhabendie nichtnotariell beurkundetenöffentlichenMobiliar=
versteigerungen,die bei ihnen angemeldetwerden(Abs.III der Tarifstelle41 C) oder von
denensie auf sonstigeWeise,z. B. durchAusschreibungenin der PresseKenntnis erhalten,
in das Anmelderegistereinzutragen.Auf der GrundlagediesesEintrags ist wegenderBe=
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rechnungund Erhebungdes Stempels das weiterErforderlichevorzukehren.Der angesetzte
Stempel ist im Kosten=undStempelregisterzuSoll zu stellenund auf derVersteigerungs=
urkundeunterAngabeder Registernummerund der Tarifstellezu vermerken.Der Vermerk
ist mit demAufdruckedes Amtssiegelszu versehen.Die abgestempeltenVersteigerungs=
urkundensind zurückzugeben.

84. Der Stempel für Vollmachten,die bei einemRentamtezu Protokoll erklärtoder
nachdemsie privatschriftlicherrichtetsind, bei einemRentamt unversteuerteingereichtwerden
G. B. in Steuersachenu. dgl), ist vomRentamt zu berechnenund im Kosten=undStempel=
registerzuSoll zu stellen.Die Stempelerhebungist auf derVollmachtsurkundeunterAngabe
des Betrags, der Registernummerund der Tarifstellezu vermerken.Dem Vermerkist das
Amtssiegelbeizudrücken.

85. 1Zur ErhebungderStempelersatzabgabenderArt. 19 bis 21 StG. ist dasRentamt
zuständig,in dessenBezirk dasGrundstückoderdenGrundstückengleichstehendeRechtgelegen
ist, für den StadtbezirkMünchendas StadtrentamtI, in Nürnbergdas RentamtI. Die
Rentämter tragen die ihnen auf Grund des Art. 22 St G. zugegangenenAnmeldungen,
ebensodie zur Erhebungeiner Stempelersatzabgabenach denArt. 19, 20 führendenVer=
änderungen,vondenensieauf andereWeise,insbesondereausAnlaß derKatasterumschreibungen
oderdurchBemerkungender Notare oderderGerichtsschreiberin den Kosten=undStempel=
registern(vgl.Ziff. 66 Abs.I, II, V Ziff. 70 oben)Kenntnis erhalten,in das Anmelde=
registerein und treffenauf Grund diesesEintrags die zum Zweckder Abgabenberechnung
und AbgabenerhebungerforderlichenweiterenVorkehrungen.

IIDie Stempelersatzabgabensind im Kosten=und Stempelregisterzu Soll zu stellen.
86. 1Zur ÜberwachungderEntrichtungderStempelersatzabgabedesArt. 21 StW.

führendie Rentämterein Verzeichnisder dieserStempelersatzabgabeunterliegendenGrund=
stückeoder grundstücksgleichenRechtenach dem anruhendenMuster 7. In dem Ver=
zeichnissesind für jedejuristischePerson usw. die ihr gehörendenim Amtsbezirkegelegenen
Grundstückeund grundstücksgleichenRechtevorzutragen. Der Vortrag hat für jedejuri=
stischePerson usw. unter einer eigenenNummer und steuergemeindeweisezu erfolgen;
derHauptbesitzist voranzustellen,die in anderenSteuergemeindendesAmtsbezirkesgelegenen
Grundstückeund Rechtesind daran anzureihen. ZugängeneuerjuristischerPersonenusw.,
dann Zugängezum BesitzebereitsvorgetragenerjuristischerPersonenusw. sind unter einer
neuenNummer im Verzeichnissevorzutragen.DagegensindMinderungenam vorgetragenen
BesitzeinerjuristischenPerson, gänzlicheAbgänge(z. B. beim Verkaufedes Gesamtbesitzes
einer juristischenPerson an einePrivatperson)und Änderungenin derPerson desBesitzers
(z.B. Verkauf desGesamtbesitzeseiner juristischenPerson an eine anderejuristischePerson)
beimbisherigenVortrage (Abgangführungdes abgehendenTeiles desBesitzes,boschungdes
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Gesamtvortrags,Namensumschreibung)nachzutragen;reichtim Falle von Minderungender
Raum beimbisherigenVortragenichtaus, so ist der bisherigeVortrag unter einerneuen
Nummer fortzusetzen.DerartigeNachträgesowieZugängezumBesitzebereitsvorgetragener
juristischerPersonensind mit den ursprünglichenVorträgendurchAnführungder treffenden
Nummerndes Verzeichnissesin Wechselbeziehungzu setzen.

IIDas Verzeichnisist jeweils auf 20 Jahre anzulegenund mit einemNamensregister
zu versehen.Bis zum Ablaufe des Jahres 1919 könnenan Stelle desVerzeichnissesdie
bisherigenGebührenäquivalentskataster(Fin. Min.Bekanntmachungvom 13. Oktober1879 I
—FMBI.S.403—)fortgeführtwetden. » I

87. Die Stempel und dieStempelersatzabgabensind von den Rentämterneinzuheben
und erforderlichenfallszwangsweisebeizutreiben.Das VerfahrenbemißtsichnachdenVor=
schriftender Ministerialbekanntmachungvom 20. Juni 1915 zumVollzuge des Reichs=
GerichtskostengesetzesunddesKostengesetzesvom21. August1914.

88. Ist der Stempel für eineNotariatsurkunde,die des grundbuchamtlichenVollzugs
bedarf,oderder Stempel für einevon einemNotar errichteteoderbeglaubigteUrkundeoder
für eine notarielleAusfertigung oderAbschrift, deren Aushändigungder Notar gemäß
Art. 39 Abs. I StG. verweigerthat, vom Notar demRentamt als Rückstandzur Bei=
treibungüberwiesenwordenund ist der Stempel beimRentamtezur Einzahlunggelangt,
so hat das RentamtdenNotar von derEinzahlung zu verständigen.Der Notar hat jene
Stempel, derenEinzahlungihmhiernachmitgeteiltwerdensoll, durcheinegeeigneteBemerkung
in der Bemerkungsspaltedes Kosten=undStempelregistersersichtlichzu machen.Die Mit=
teilung hat entwedervonFall zu Fall oderin angemessenenZwischenräumen,spätestensam
Schlusse eines jedenMonats zu erfolgen. Schiedssprücheder Schiedsgerichte,die dem
Rentamt zurVersteuerungvorgelegtwordensind, werdendemSchiedsgerichterstnacherfolgter
Einzahlung des Stempels zurückgegeben(ogl. Art. 17 StW.).

89. Die Rentämtersind auchzuständig,die in Art. 35 Abs. II, Art. 36, 38, 55,
Art. 61 Abs.III StG. denSteuerstellenzugewiesenenObliegenheitenwahrzunehmen.Zum
Vollzuge des Art. 36 StG. habendie Rentämter die ihnen abgeliefertenKosten=und
Stempelregisterund Überweisungsverzeichnisseder GemeindeneinerDurchsichtzu unterziehen
und zu prüfen, ob in den Fällen, in denenverhältnismäßigeStempel, insbesonderesolche
nachdenTarifstellen19 Abs.II, V, 23 Abs.1A angesetztsind, die derStempelberechnung
zu Grunde gelegtenErträge oder Werte entsprechen(vgl. die Bemerkungenzu Art. 35,
36 St.). Vox kleinlichenBeanstandungenistjedochunterallenUmständenAbstandzunehmen.

E. Verwendungvon Stempelmarken.

90. Durch Verwendungvon Stempelmarkenist zu entrichtenderStempel der Tarif=
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stelle15 (Diplome der Doktorenund Lizentiaten),der Tarifstelle33 (Prüfungszeugnisse),
der Tarifstelle36 A (Lombarddarlehen),derTarifstelle44 b (ZeugnissederAmtsärzte),der
Tarifstelle44c (Zeugnisseder Pfarrämter),der Tarifstelle31 (Proteste),wennderProtest
von einemPostbeamtenerrichtetist, der Stempel der Tarifstelle43 (Vollmachten),wenn
die Vollmachtprivatschriftlich(nichtvon einembayerischenNotar, einembayerischenGericht
odereinerbayerischenBehörde, bei der Verwaltungskostenerhobenwerden) errichtetist.
Durch Verwendungvon Stempelmarkenist ferner zu entrichtender Stempel der Tarif=
stelle38 (VerfügungenvonTodeswegen)für eigenhändigeTestamente(62231 Nr. 2 BGB.),
die bei LebzeitendesErblassersversteuertwerden,sowiefür VerfügungenvonTodes wegen,
die nach§ 2249 B#B. vor demGemeindevorstehererrichtetsind.

91. 1Die StempelmarkenlautenaufWertbeträgevon10, 20, 30, 40 und50 Pfennig
und von 1, 2, 3, 4, 5, 10 und 20 Mark.

u Der tarifmäßigeStempelbetragist durchVerwendungeinermöglichstgeringenAnzahl
von Marken zu entrichten.

I Die Verwendungder StempelmarkengeschiehtdurchAufklebenan einer in dieAugen
fallendenStelle der Urkunde,am zweckmäßigstenauf der erstenSeite und wenn diesenicht
genügendenRaum gewährt,auf den nächstfolgendenSeiten. Bei Testamenten(8§2231
Nr. 2, § 2249 BG.), die in einenUmschlaggebrachtwerden,könnendieMarken auch
auf den Umschlagnebender Aufschriftverwendetwerden.

IVDie StempelmarkenmüssenbeiderVerwendungentwertetwerden.Die Entwertung
geschiehtin der Weise,daß die Marken mit demNamen (Familiennamen)oderder Firma
des Entwertendenund demDatum derVerwendungdergestaltüberschriebenwerden,daß der
Vermerkzu beidenSeiten der Marke auf das Papier übergreist Die Überschreibungist
mit Tinte vorzunehmen. Der Name oder die Firma kann auch durch Stempelaufdruck
angebrachtwerden. Bei derAngabedesDatums sind üblicheAbkürzungen,z. B. 10. III. 15,
zulässig. Im Falle derVerwendungmehrererMarken ist jedeeinzelnevon ihnen gesondert
zu entwerten;um dies zu ermöglichen,ist zwischendeneinzelnenMarken einZwischenraum
zu lassen,damit dieEntwertungsvermerkeseitwärtsauf dasPapier übergreifenkönnen.Die
DurchkreuzungoderDurchstreichungder Marken mit Strichen ist unzulässig.

V„Die Stempelmarkenwerdenvon den Postanstaltenverkauft. Den Postanstaltenob=
liegt lediglichdie Abgabeder Marken, nichtaberdie Erteilung vonAusfschlüssenüberderen
Verwendungund Entwertung.

F. Erstattungen.

92. 1In denFällen desArt. 8 Abs.II, Art. 32 Abs.II St G. obliegtdieErstattung
denNotaren oderdenBehörden,bei denender Stempel angesetztwordenist. Der Notar
oderdie Behördehat, wenn über den Stempel noch nicht mit demRentamt abgerechnet

. 67“
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ist, die Erstattungund Sollberichtigungselbstvorzunehmen,andernfallsaberdas Rentamt
um dieErstattungzu ersuchen.

uIn denFällendesArt. 48 Abs.J Ziff. 1, 2, Abs.II StG., dannin denFällender
Tarifstellen2 A Abs.II, 3 Abs.V, 13 Abs.II, 14 Abs.II, 22 Abs.III und24 Abs.VII
entscheidetüber den Erstattungsantragdie Regierungsfinanzkammer,in derenBezirk der
Stempel angesetztund erhobenwordenist. Der Antrag kannunmittelbarbeiderRegierungs=
finanzkammergestelltoderbeimRentamteingereichtoderzu Protokoll erklärtwerden. Im
Falle des Art. 48 Abs.I Ziff. 3 St G. entscheidetüber die Erstattung der beurkundende
Notar. Er hat die Erstattungselbstvorzunehmen,wenner mit demRentamtenochnicht
abgerechnethat, andernfallshat er das Rentamtum die Erstattungzu ersuchen.

1Die Erstattungist auf der stempelpflichtigenUrkundeunter Angabedes Betrags und
derRegisternummerzuvermerken.Zu diesemZweckistvondendurchdasRentamtbewirktenErstat=
tungendembeurkundendenNotar, GerichtoderderbeurkundendenBehördeMitteilung zumachen.

93. Über Anträge auf Erstattung nach Art. 47 St G. entscheidetdie Regierungs=
finanzkammer,die im Falle der Genehmigungdes Gesuchsdas Erforderlichedurchdie
einschlägigeOberpostdirektionveranlaßt. Das Gesuchist bei der Regierungsfinanzkammer
oder beim Rentamt des Wohnorts des Antragstellerseinzureichen.Dem Gesuchesind
die verdorbenenStempelmarkenbeizufügen. Die verdorbenenStempelmarkenwerdenim
Falle derGenehmigungdesGesuchseingezogenundvernichtet.

G. Verrechnung.

Prüfung des Stempelansatzes und der Verrechnung.

94. Die weitererechnerischeBehandlungder in denKosten=undStempelregisternder
Notare, der Gerichte,der Verwaltungsbehördenund der RentämterausgewiesenenStempel
richtet sich nach den Vorschriftender Ministerialbekanntmachungvom 20. Juni 1915
zumVollzugedesReichs=Gerichtskostengesetzesund desKostengesetzesvom 21. August 1914.
Für die Verrechnungseinweisungist das jeweiligeRechnungsschemamaßgebend.Auf die
rechnerischeBehandlungder bei denGerichtsvollziehernanfallendenStempel findendieVor=
schriftenüber dieGerichtsvollziehergebühren,die derStaatskasseganzverbleiben,Anwendung.
Eine Ausscheidungder Stempel von diesenGebührenbedarfes nicht.

95. 1Die Vorschriftender Ministerialbekanntmachungvom 20. Juni 1915 zum
Vollzugedes Reichs=Gerichtskostengesetzesund desKostengesetzesvom 21. August1914 über
die Prüfung des Kostenansatzes(innerePrüfungen,örtlichePrüfungen,Inspektionen),dann
über dieRückerstattungzu Unrechtund dieNachforderungzu wenigentrichteterKostenbeträge
findenauchauf den Stempel Anwendung.
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nOrtlichePrüfungenund Inspektionenfindendemnachnur bei den Notaren,den
Gerichten,denBehördender innerenund der Finanzverwaltungund denGerichtsvollziehern
statt. Die Regierungsfinanzkammernwerdenjedochhiermitermächtigt,beiAktiengesellschaften,
Genossenschaftenund Gesellschaftenmit beschränkterHaftung, die gewerbsmäßigLombard=
darlehensgeschäfteabschließen,durchabgeordnetePrüfungsbeamtedie ErhebungdesStempels
für Lombarddarlehen(Tarifstelle36 A) prüfenzu lassen,wennhierzuein Bedürfnis besteht.

II Zur Nachforderungbei einemGerichtzu wenigentrichteterStempelbeträgeist die
Zustimmungdes Gerichtsschreibersnicht erforderlich.

IV Zu UnrechtentrichteteStempelbeträge,die mittelsStempelmarkenverwendungentrichtet
worden sind, werden in Bar erstattet. Über die Erstattung entscheidetdie Regierungs=
finanzkammer.Die erstattetenBeträge werdenan den Stempeleinnahmenbei denVer=
waltungsbehördengekürzt.

VIm Falle einerErstattungoderNachforderungist derStempelvermerkauf derUrkunde
zu berichtigen.

96. Die Vorschriftenfür die Postanstaltenüber die Behandlungund Ausweisung
der Markenvorräteund über die Nachweisungder aus demMarkenverkauferzieltenEin=
nahmenwerdenvon derPostverwaltungerlassen.Die aus demMarkenverkauferzieltenEin=
nahmensind nachUmfluß eines jedenVierteljahrsbis zum 15. desdarauffolgendenMonats
an die Zentralstaatskasseabzuliefern. Gleichzeitigist demStaatsministeriumder Finanzen
eineNachweisungüberdieseEinnahmenin zweifacherAusfertigungin Vorlage zu bringen.
Der letztenNachweisungfür das Rechnungsjahrist eineAufstellungüberdenBestandan
Marken und überdie Zu= und Abgängean diesembeizufügen.

IV. Kosten.
97. 1Die Ausgabenfür die bei denNotarenund denGemeindebehördenerforderlichen

Registerund Formulare sind von denNotarenund den Gemeindenaus der ihnen für die
Besorgungdes StempelwesensgewährtenVergütungzu bestreiten.Die übrigenKostendes
Vollzugs des Stempelgesetzes,die nicht gemäßArt. 36 Abs.III„, Art. 57 des Stempel=
gesetzeseinemBeteiligtenzu überbürdensind, fallen der Staatskassezur Lest.

UDie Kostenfür dieHerstellungderStempelmarkenwerdenderPostverwaltungvon
der Zentralstaatskasseersetzt. Sie sind bei der Einreichungder demStaatsministeriumder
Finanzen vorzulegendenNachweisungderEinnahmenaus demMarkenverkaufefür das letzte
Viertel eines jedenJahres zum Ersatzanzumelden.

98. 1Die den Notaren für die BesorgungdesStempelwesenszukommendeVergütung
wird nachMaßgabederVorschriftenin denMinisterialbekanntmachungenvom20. Juni 1915
Nr. 20772, 20773 berechnetund verabfolgt.

I Die den GemeindengewährteVergütungfür die Besorgungdes Stempelwesenswird
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bei der UÜbersendungder unter Ziff. 76 Abs. III oben vorgeschriebenenVerzeichnissebe=
rechnetund an der abzulieferndenGesamteinnahmein Abzug gebracht.Das Rentamthat
die in denVerzeichnissenausgewiesenenStempel unverkürztin Einnahme zu stellenund
dieVergütungausgablichzu verrechnen.Wird ein an die StaatskasseabgelieferterStempel=
betragerstattet,so ist die hierauf treffendeVergütungzurückzuersetzen.

IIIDie VergütungderPostverwaltungfür denVerkaufderStempelmarkenwird in den
vierteljährlichenNachweisungender Einnahmenaus demVerkaufeder Stempelmarkenbe=
rechnetund vom Staatsministeriumder Finanzenzur Zahlung angewiesen.

V. Schluß=undUbergangsbestimmungen.

99. 1Nach Ziff. 102 der Ministerialbekanntmachungvom 20. Juni 1915 zum
Vollzuge des Reichs=Gerichtskostengesetzesund des Kostengesetzesvom 21. August 1914
sind im Rechnungsjahre1915 an Stelle der in dieser Ministerialbekanntmachung
vorgeschriebenenKosten=und Stempelregisterund Einzugsregisternoch die bisherigen
Gebührenregisterund Einzugsregisterzu führen. Dabei könnendie bisherigenGe=
bührenregisterder Notare und der Gerichteebensoauchdie bisherigenEinzugsregisterder
Gerichteunverändertweiter benutztwerden. Stempel, die an die Stelle von Gebühren
getretensind, für die in den früherenRegisternbesondereSpalten vorgesehensind, sind in
diesenSpalten zu Soll zu stellen(so z. B. ist bei den Notarender Stempel der Tarif=
stelle23 Abs.I A in dieSpalten6, 7, der Stempel der Tarifstelle 2B, 2 C, 27 Abs. Ib,
28, 29, 35, 36B1 in die Spalte 8, der Stempel der Tarifstelle24 in die Spalte 10
des notariellenGebührenregisters,bei den Grundbuchämternder Stempel der Tarif=
stellen2 A Abs.Ia, 24 Abs. I in die Spalte 9 des grundbuchamtlichenGebührenregisters
einzutragen).AndereStempel sind wie Gebührenin der treffendenGebührenspaltezu Soll
zustellen(soz.B. ist derStempel für einenvomNachlaßgerichtebeurkundetenAuseinander=
setzungsvertragin der Spalte 12, der Stempel für eine Vollmachtin einemamtsgericht=
lichenZivilprozeß in der Spalte 6 des amtsgerichtlichenGebührenregisters,der Stempel
für eine Vollmacht in einer amtsgerichtlichenStrafsachein der Gebührenspaltedes Ein=
zugsregistersvorzutragen). -

»ImbezitksamtlichenGebührenregistersindzwischendenSpaltenbundSzweineue
Spalten 5a und 5b für Fischerkartenund für Jagdkarten einzufügen. Die gleichen
Spalten sind auchdemÜberweisungsverzeichnissederunmittelbarenStadtmagistrate,MusterA
zur Ministerialbekanntmachungvom 12. August 1910 (FMl. S. 183, Amtsblatt der
Staatsministeriendes K. Hausesund des Außern und des Innern S. 520), einzufügen.
Das UÜberweisungsverzeichnisMuster B dieserMinisterialbekanntmachungfällt fort. Die
Stempel der Tarifstelle19 sind in die für die besonderenAbgabenbestimmtenSpalten
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einzutragen,die übrigenStempel, z. B. die Stempel für Vollmachten,der Stempel der
Tarifstelle23 Abs. I A für eineEinigung im Zwangsenteignungsverfahren(Art. 26 des
AusführungsgesetzeszurReichs=ZivilprozeßordnungundKonkursordnung)sind in die Spalte6
für dieGebühreneinzustellen.

1Im rentamtlichenGebührenregistererhält die Spalte 6 die Überschrift„Stempelersatz=
abgaben“; in dieseSpalte sind sämtlicheStempelersatzabgabennachdenArt. 19 bis 21
des Stempelgesetzeseinzustellen.Die Spalte 7 erhältdieUberschrift„StempelvonAutomaten
und Musikwerken(Tarifstelle11).“ In die Spalten 8 bis 10, dann 12 und 13 sind
die Stempel einzustellen,die an Stelle der Gebührengetretensind, für welchedie Spalten
bisher bestimmtwaren. Der Stempel der Tarifstelle20 A von Familienstiftungenund
anderengebundenenGütern als der Aufsicht der OberlandesgerichteunterstehendenFidei=
kommissensowiedie jährlicheAbgabeder Tarifstelle20 B von gebundenenGütern sind in
der Spalte 11 unter den Gebührenvorzutragen.

100. Im Etat Nr. 15 Erbschaftssteuern,Gebühren,Stempelabgaben,Strafen u. dgl.
für die Jahre 1914 und 1915 sind besondereEtatspositionenfür die nachdemStempel=
gesetzezu erhebendenStempel nicht vorgesehen.Die nachdemStempelgesetzezu erhebenden
Stempel sind daherfür das Jahr 1915 unter den Gebührenzu verrechnenund zwar die
in bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund KonkursprozessenanfallendenStempel unter § 1,
die in der freiwilligenGerichtsbarkeitund in der JustizverwaltunganfallendenStempel
unter § 2, die in der StrafrechtspflegeanfallendenStempel unter § 3, die Stempel=
ersatzabgaben,die Stempel für Automatenund Musikwerkeund dieStempel für öffentliche
Mobiliarversteigerungenunter § 7, die sonstigenin derVerwaltung anfallendenStempel
unter § 6 des Kap. 2 des Etats.

101. An Stelle der Stempelmarkensind bis auf Weiteresdie bisherigenbayerischen
Gebührenmarkenzu verwenden.

München,den 20. Juni 1915.

v. Breunig.
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gfde Tag Tag Bezeichnungder Urkunde Name, Stand und Wohnort

u der der (Form der Urkundeund Art der

« EintragungBeurkundungdesbeurkundetenGeschäfts) Steuerpflichtigen

1 2 3 4 5
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Hindernis Das Hindernis Betrag Die Stempel=
der sofortigen ist der erhobenen abgabeist Bemerkungen

Versteuerung weggefallen StempelabgabezuSoll gestellt

"*
6 7 8 9 10

I
I

68“
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Muster 2.

Perzeichnis
der

im Laufe des Monats 19

zur Einzahlung gelangten

Steumpel.

GegenwärtigesVerzeichniswird mit Mark Pfennig

m. W.

demK. — Rentamte übersendet.

, den 19
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Stempel SonstigeNr. Stempel Stenpel für Stenpel. Summe
Lsde.des für .. Erlaubnis= ..st «ll- der Be⸗

gemeind⸗ Fischer⸗ für erteilungen für Voll= Spalten
Nr.ichen karten Jagdkarten Tarif= machten, 3 bis 6 merkungen

· — Tarif⸗Registers stelle19 sielle13

— 8——.——...——.—————————.————
1 2 3 4 5 6 7 8

« «

I

II

Hiervon ab die der GemeindezukommendeVergütungzu 2 vom
Hundert .

Ablieferungssumme
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Anmelderegister
des

über

die Erhebungder Stempelabgaben

für das Rechnungsjahr19

Google
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Der BetrTag Des Hindernis Betrag Spalte = Vernert
ist nach= ergsd. der AnmeldersGegenstand der der rist.zn anderereitrVenor=

An=- Name, Stand der sofortigenStempel= Kosten-und ErlediNr. Stempell. Erledigung!kungenmel= und Anmeldung Ver= abgabe registerunter der
dung Wohnort steuerung Nr. Anmeldung

* 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Muster 4.

Eingegangenam 19

Anmeldung

de zu versteuerndenAutomaten,Musikwerkeund Klaviere

Erlänterungen.
1. Die Anmeldung hat spätestensinnerhalb eines Monats nach dem Tage der Inbetriebsetzung zu erfolgen

und ist von dem Anmeldendenmit der Versicherungder Richtigkeit der in den Spalten 1 bis 5 gemachtenAngaben zu
versehen.Bis spätestens Ende Januar jeden Kalenderjahrs ist die erteilteSteuerkarte durchWiedervorlegung
an das zuständigeRentamt zu erneuern.

2. Juständig für die Erteilung der Steuerkarte ist das Rentamt, in dessenBezirk der Apparat aufgestelltist, in
ünchendas Stadtrentamt I, in Nürnberg das Rentamt I.

3. Warenautomaten sind solche,die für denEinwurf von Geld eineWare, wenn auch in scherzhafterForm, verabfolgen
(z.B. die sogen.Hennenautomaten).
Scherzautomaten sind solche,deren unmittelbarer Zweckder Erregung der Heiterkeit,der Kurzweil und der Unter=
haltung dient (z. B Schieß.,Kegelspielautomaten,Kraftmesser,Elektrisierapparate,Wahrsageautomatenusw.). Automaten,
die an sichzu dieserGattung gehören,sind jedochdann nicht abgabepflichtig,wenn sichihr Betrieb als strafbareGlücks=
spielveranstaltungdarstellt.
Musikwerke sind automatischeSpielwerke, dieMusikstückezumGehör bringen und ohne Aufwendungeiner kunstfertigen
Behandlung lediglich durcheinen äußerenVorgang (Einwurf eines Geldstücks, Anwendungeines Hebeldrucksoder von
Schlüsseln,Drehen einer Kurbel u. dgl.) in Betrieb gesetztwerden (3.B. Kurbelklaviere, Drehorgeln usw., sofern sie
an öffentlichenOrten z.B. in Karussells im Betriebe sind).
Automaten anderer Art sind solche,bei denenes sichüberwiegendum gemeinnützigeund wirtschaftlich nützliche
Zweckehandelt.

4. Als „Anschaffungspreis“" für Musikautomatenund Musikwerke gilt nicht nur der für das Werk sondernauchder
für die Zubehörstücke(Platten, Walzen usw.) gezahltePreis. Die Kosten für die Nachbeschaffungvon Walzen und
Platten, soweit die Platten und Walzen nicht den Ersatz für unbrauchbargewordeneStücke bilden, sind dem stempel=
pflichtigenAnschaffungspreisehinzuzurechnen.Doch hat wegensolcherNeubeschaffungeneine Nachversteuerungfür das
laufendeKalenderjahrnichtstattzufinden. 69
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Automaten Musikwerke Erkennungs=

gfd. Waren·¶ Stereoskop⸗Automatennstkautometen, Au= Fabrik.
Nr. automaten Schau-oder mechanische schaffungs= Herstellungs= Marke

Gahl der anderer preis
Waren= Scherz= Musikwerke, oder firma und

aren⸗ automaten Art Klaviere, Nummerbehälter) Wert
A

1 2 3 4
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ggosten- undStempe..Merkmale Nummer register

GEGrößen. AufstellungsortVer= des J
verhältnisse (Bezeichnung steuerterVerzeich.,Stempel=— — — nisses eingetragen Bemerkungen’)

nachOrt, Straße, Zeitraum der betrag Nr. ins s
Höhe Breite Tiefe Hausnummeru.dgl.) (Jahr)Automaten 1 am
em cm em usw.

“ I
5 6 7 8 9 10

*)Die Spalten bis 5 sind von dem Anmeldenden,die Spalten 6 bis 9 vom Rentamt auszufüllen. Die Spalte 10
dient zur Aufnahme von Bemerkungendes Anmeldendenund des Rentamts. 69.
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K. Nerntamt Muster 8.

Verzeichnis .

der

zu verstenerndenAutomatenusw.

Zur Berachtuus.
1. Die Eintragung eines jedenAutomaten usw. hat unter einer besonderenNummer zu erfolgen (Spalte 1), die auf der

“* zu vermerkenist.
2. Spalte9 ist anzugeben,unter welcherNummer und an welchemTage derStempelbetrag(Spalte 8) im Kosten-und

Stempelregistervereinnahmtist.
3. Die Anmeldungensind geordnetmit diesemVerzeichnis aufzubewahren.
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F 9 — —

ii Automaten Musikwerke Erkennungs=
Nr. Tag Vor= und Zuname, # - — — —
der Waren-Stereo= Musik==Auto= der Stand oderGewerbe, . ftop. to.ute= zun FabrikmarkeI Her—

maten Schau= maten-, Kla= 6 4maten An= Wohnort und Wohnung re maten aen ¾=A„ fungs und # stellungs=
und der Scherz.anderer #ifcheviere preis

Musik=!mreldung des Anmeldenden r, aurob urt. Mane. #er Nummer 1 firma
werke behälter)maten werte er II I - «—-.-, —

1 2 3 5 · 6

l

4

I
I
I
I

I
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merkmale Die Besteuerungist erfolgt für das Kalenderjahr
HAHNHMNMlufstellungs=
Größenverhältnisse ort Stenpel. Tag
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Muster 6.

Ausweis
über

diePerstenerungderAutomatenus#.hdes

in

Die

— ... ihm *=r
hat den Stempel für die von ihr in Bayern aufgestellten,

.. ... Automaten»
8 ½im Verzeichnissevpom uaaupggeführten Musikverke“ für das Jahr

mit Mark! Pfennig an das unterfertigteRentamt entrichtet.

den 19.

K. Rentamt

J. J.
(Amtssiegelabdruck.)

70

Gocgle



Cogle



Nr. 32. 401

Makte=2.
K. Rentamt.

Verzeichnis
, der

derStempelersatzabgabenachArt. 21 desStempelgesetzes
unterliegenden Grundstückheund Rechte

für die Zeit

vom1. Januar bis 31. Dezember

70“
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Wut= ebten Tag desnächsten" Von den Die 83
Stempelersatz Anfalls einer esetlichen Stempel= 28

zeer Stempelersatz= Vertretern Fest= ersatzabgabe *5S*
abgabe er pflichtigen ist verrechnet 6

ahrt 2. 20 vachPant21 Geeuschafee E7* im rentamtlichenBemerkungen
oder Tag usw er Kosten⸗ 4der snweün, deserstenAnfalls angegebener und 22

neten Besiguingen einersolchen Wert Stempelregister
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Nr. 20772.

Bekanntmachung, die Vergütung der Notare für die Besorgung des Kosten=und Stempel=
wesensbetreffend.

# Staatsministeriumder Instiz. K. Staatsministeriumder Finanzen.

J.
Die Notare erhalten
1. auf Grund des § 13 der K. Verordnungvom 28. Dezember1914 zum Vollzuge

des Stempelgesetzes(GVBl. S. 684)
für dieBesorgungdesStempelwesensund zurBestreitungder damitverbundenen
AuslageneineVergütungund zwar zwei vomHundertvondenersten80 000
Eins vom Hundert von demdieseSumme übersteigendenBetrageder im Laufe
desJahres von ihneneingehobenenund an dieStaatskasseabgeliefertenStempel,

2. auf Grund des § 16 der K. Verordnungvom 28. Dezember1914 zum Vollzuge
des Reichs=Gerichtskostengesetzesund des Kostengesetzes(GVBl. S. 677)

für die Besorgungdes Kostenwesensund zurBestreitungder damit verbundenen
Auslagen eineVergütung von zwei vom Hundert der von ihneneingehobenen
und an die StaatskasseabgeliefertenBeträge,

3. auf Grund des Art. 7 des Besitzveränderungsabgabengesetzesund der Nr. 38 der
Bekanntmachungder K. Staatsministeriender Justiz, des Innern und der Finanzen vom
15.August1910 zumVollzugediesesGesetzes(GVBl. S. 436)

für die Tätigkeit bei der Einhebungder gemeindlichenBesitzveränderungsabgaben
eineVergütungvon Eins vom Hundertder eingehobenenBeträge,

4. auf Grund der K. Verordnungvom 19. Oktober1910, die Reichsstempelabgaben
von Grundstücksübertragungenbetreffend(GVBl. S. 1019),

für die Mitwirkung bei der BerechnungundEinhebungder nach§ 178 ff. und
der Tarif=Nr. 11 des Reichsstempelgesetzeszu entrichtendenAbgabenund für die
hiermit verbundenenAuslagen eineVergütungvon Eins vom Hundert der von
ihnenvereinnahmtenund an die RentämterabgeliefertenBeträge,

5. auf Grund der K. Verordnungvom 15. Oktober1914, die Reichsstempelabgaben
für Gesellschaftsverträgebetreffend(GVl. S. 637),

für die Mitwirkung bei der Berechnungund Erhebungder Reichsstempelabgaben
für die in derTarif=Nr. 1 A desReichsstempelgesetzesbezeichnetenRechtsvorgänge
und für die hiermit verbundenenAuslageneineVergütungvonEins vomHundert
der von ihnen vereinnahmtenund an die RentämterabgeliefertenBeträge.
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II.
Wird ein vom Notar eingehobenerund an das Rentamt abgelieferterBetrag an den

KostenpflichtigenoderStempelpflichtigenzurückerstattet,so ist die hierauftreffendeVergütung
zurückzuersetzen.

III.

Die Vergütungenfür die Mitwirkung bei der Berechnungund Einhebungder unter
I, 4, 5 bezeichnetenReichsstempelabgabenfallen ausschließlichdemPensionsvereinefür die
Witwen und Waisen der bayerischenNotare, die übrigenVergütungendemPensionsvereine
für die bayerischenNotare und dem Pensionsvereine für die Witwen und Waisen der
bayerischenNotare zu.

Dies gilt auchdann, wenndie VergütungeinemNotariatsverweseranfällt, gleichviel
ob dieserdas Notariat auf eigeneRechnungodervorübergehendoderdauerndaufRechnung
desStaates führt. Auch begründetes keinenUnterschied,ob derVerweserNotar,Gerichts=
beamteroder sonstzur Übernahmevon Notariatsverwesungenzugelassenist, sofern ihm
nur nachdenbestehendenVorschriftendieEinhebungderKostenund Stempel zukommt.

IV.

Auf Grund des § 3 Abs.2 der K. Verordnungvom 1. Februar1902, den Vollzug
der Art. 127, 128 desNotariatsgesetzesbetreffend(GVBl. S. 27), des § 16 Abk. 3
derK. VerordnungzumVollzugedesReichs=Gerichtskostengesetzesund desKostengesetzessowie
des§ 13 Abs. 3 der K. Verordnungzum Vollzugedes Stempelgesetzeswird der Gesamt=
betragder für dieVereinnahmungder Besitzveränderungsabgabenund für dieBesorgungdes
Kosten=undStempelwesensnachZiffer I, 1, 2, 3 aufallendenVergütungenauf diebeiden
Vereinein der Weiseverteilt,daß vom 1. Januar 1915 an bis auf Weiteres

a) demPensionsvereinefür die Witwen und Waisender bayerischenNotare vorweg
jährlichder Betrag von 80000 ,

b) dem Pensionsvereinefür die bayerischenNotare derjenigeBetrag, welcheran
Vergütungenüber80 000 .& eingeht,bis zum Höchstbetragevon 210000 J
im Jahre

zugewiesenwird.
Sollte der Gesamtanfallder vorbezeichnetenVergütungenden Betrag von290000.

im Jahre überschreiten,so kommtvom Überschuß
ein Drittel demRücklagenstockedes Pensionsvereins

für die Witwen und Weisen,
zwei Drittel demRücklagenstockedes Pensionsvereins

für die Notare
zu.
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V.
Die Notare und Notariatsverwesersollenmöglichstdafür sorgen,daß die Stempel,

Abgabenund Kosteneingehen.
VI.

Aufgehobenwerdendie Bekanntmachungen
a) vom2. Februar1902, denVollzug derArt. 127, 128 desNotariatsgesetzes

betr. (GVBl. S. 57, JIMl. S. 292, FMBl. S. 26),
b) vom 3. November1910, die Vergütung für die Erhebungder Reichsstempel=

abgabevon Grundstücksübertragungenbetr. (IMBl. S. 980, FMl. S. 323),
c) vom 2. November1914, die Vergütung für die Erhebungder Reichsstempel=

abgabefür Gesellschaftsverträgebetr. (IJMl. S. 231, F Ml. S. 312).
Über die künftigerechnerischeBehandlungderVergütungenergehenbesondereVorschriften.

München,den20. Juni 1915.

v. Thelemann.v. Lreunig.

Nr. 20773.

Bekan nimachung, die rechnerischeBehandlungder Vergütung der Notare für die Besorgung
des Kosten=und Stempelwesensbetreffend.

R. Staatsministeriumder Instiz. Kl. Staatsministeriumder Finanzen.

Für die rechnerischeBehandlungder Vergütung der Notare für die Besorgungdes
Kosten=und Stempelwesenswird unterAufhebungder Bekanntmachungvom 2. Februar
1902 (JMBl. S. 295, FM l. S. 28) folgendesvorgeschrieben:

1.
Die Notare (Notariatsverweser)lieferndie von ihneneingehobenenStempel, Staats=

gebühren,gemeindlichenBesitzveränderungsabgabenund Reichsstempelim vollenBetrag an
die Rentämter ab.

2
Die Rentämterlegenmit der in Nr. 62 der Bekanntmachungvom 20. Juni 1915

zum Vollzugedes Reichs=Gerichtskostengesetzesund desKostengesetzesvorgeschriebenenHaupt=
übersichtderRegierungsfinanzkammereineÜbersichtnachdembeigefügtenMuster vor, welche
die zuSoll gestelltenund die an das Rentamt abgeliefertenBeträge,sowiedie denNotaren6
zukommendenVergütungenersehenläßt.
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3.
Die Vergütungenwerdennachdenin Ziffer I derBekanntmachungvom20. Juni 1915,

die Vergütung der Notare für die Besorgungdes Kosten=und Stempelwesensbetreffend,
zusammengestelltenVorschriftenberechnet.Ein Wechselin der BesetzungdesNotariats beein=
flußt die Berechnungder Vergütungennicht.

4.
Die übersichtwird nachMaßgabe der demMuster beigegebenenAnleitung gefertigt.

EtwaigeRückvergütungenwerdenin Spalte 18 derÜbersichtvermerktundvonderzutreffenden
Spaltensummeam Schlusseder Übersichtabgezogen.

5.
Die Regierungsfinanzkammernlassennach Eingang der Hauptübersichtdie Übersicht

überdieVergütungenderNotare prüfen,überdenAnfall derVergütungenbeidenNotariaten
desRegierungsbezirksim einzelnennachdemfür dieRentämtervorgeschriebenenMuster eine
Gesamtübersichtfertigenund legendiesespätestensbis zumAblaufedesauf das Vierteljahr
folgendenMonats demStaatsministeriumder Justiz vor.

6.
Die Vergütungenaus den gemeindlichenBesitzveränderungsabgabenwerdenan derAb=

lieferungssummefür dieGemeindengekürztund nachder Prüfung undAnweisungdurchdie
Regierungder Kreiskassezugerechnet,die vierteljährlichmit der Zentralstaatskasseabrechnet.
Der Empfangder Vergütungenaus den Besitzveränderungsabgabenwird vom Rentamt bei
der Abrechnungmit den Gemeindenbestätigt.

7.
Die Staatsministeriender Justiz und der Finanzenwerdennach demEingaugeder

Gesamtübersichtender Regierungsfinanzkammernwegen der Abführung der Vergütungs=
beträgean die PensionsvereineVerfügungan die Zentralstaatskasseerlassen.

8.
Die Formblätter für die Übersichtenwerdenden Regierungsfinanzkammernund den

Rentämternvon Amts wegenzur Verfügunggestellt.

München, den 20. Juni 1915.

v. Thelemann. v. Breunig.
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Rentamt:4ch#c.

Regierungsbezirk:

Ubersicht
über die

Vergütungender Notare
für die Besorgungdes Kosten=und Stempelwesens

für das 774. Vierteljahr

1915.

Anleitung.
1. In Spalte 4 wird unter a die Summe derStempelbeträgevorgetragen,welchein den demBerichts=

Vierteljahre vorausgegangenenVierteljahren des Rechnungsjahrszu Soll gestelltwurden, unter b
die Summe der an das Rentamt abgeliefertenBeträge.

Die Spalte4 enthält also in der Übersicht
a) für das 1. Vierteljahr überhauptkeineEintragung,
h) für das 2. Vierteljahr die Beträge des 1. Vierteljahrs,
) für das 3. Vierteljahr die Summe der Beträge des 1. und 2. Vierteljahrs,
(1)für das 4. Vierteljahr die Summe der Beträge des 1., 2. und 3. Vierteljahrs.

Die Eintragungenin derÜbersichtfür das 3. und4. Vierteljahr deckensichmit denEintragungen
in der Spalte 6 der Übersichtfür das unmittelbarvorausgegangeneVierteljahr.

(FortsetzungsieheSeite 4.)
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8 VergütungausStempeln
"

a Von denNotariatenwurden:# , Berechnun
* Notariate 5sa zu Soll gestelltb abgeliefert derVergitung# das
2 A. Stempel 777.Vierteljahr1915

" in denvor.für das —*ielr anzenPereinnahmter ..

5 EN“J Frdas 6 (Spal=. 5b5% äVergütung
1 2 3 4 5 6 7 8 9

—————— —3 *
1Aichach 1 as4940 936335.

b 64890 % SNS I!I0 302 20

2 dsckhach 77 a 45 121¼¼¼ % 55 222 — 33.13

b 45 000 6 .2 99 86

3 Ga — 1

b — 5ô 2

4 Ga 1

. I 2
5 a — 1 —

L—.««--L--——--—— 2 E
i6 F a 5 5*5 1 —

ve—— — — 2 —
7 a F I 1

b — E 2

8 2 1 1 —
b — 2 *7

9 a J 1 —
b * * 2 *

10 a * 5ô * 1
bl ———

m—H
Summe

bllll. 5
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Vergütung aus Staatsgebühren,Besitzveränderungsabgaben
S und Reichsstempeln

53 n Von denNotariatenwurden:
st b. a zu Soll gestellt b abgeliefert

—2% . S bu —— Rei Bemerkungen2# Staatsgebühren s5 D. Reichsstempel —
is iiikdaslIL IBekgütungfütdaglILVergütungfürdasllLVekgütnug

Vierteljahes u 2% Vierteljahr s zu 10/0 Vierteljahr zu 1%

10 111 12 13 14 15 16 17

!—————————————
116“2 60 8474 26 273.

b 6 1 60 32 62 9 469. 94 69| 26 233 262 33

2 §96 2360 *41 10 496

b 9 92 2 120 . 2120 9526 97 25

3 —

b EEIEIEEEIIIIIIIEIIIIEII

4% — — F

b. * 8ä
55 54

b J *#1 — —— — —

6 — I

b — — H

7% D —“ mm
b EEEEEE& —— « — —

8 f„ 47m=— — —

b ———

EEIIIEI m —

LIEEIIIEIIIIE E
10 a m———

b 2 ———

a J *r* «

b —

=!! " 72
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Spalte 5 weistdie zu Soll gestelltenund die abgeliefertenStempelbeträgedes Berichts-Vierteljahrs
aus, Spalte 6 enthält die Gesamtsummeder Beträge in Spalte 4 und 5.

Betrag von80 000 nicht überschreitet,der für das Berichts=VierteljahrabgelieferteBetrag aus
Spalte 5b wiederholt. Überschreitetdie GesamtsummedenBetrag von 80000 =X, so muß der abge=
lieferteBetrag des Berichts=Vierteljahrsin Spalte 7 in zwei Teilbeträgenuntereinandervorgetragen
werden,und zwar

bei demVergütungssatzezu 2½ derUnterschiedzwischen80000 .+ und der Summein Spalte 4b,
bei demVergütungssatzezu 1% derUnterschiedzwischenderSummein Spalte 6b und 80000 .X.

In Spalte 9 ist die Vergütung für das Berichts=Vierteljahrzu berechnen.

In denSpalten12, 14, 16 werdenuntera die imBerichtsvierteljahrezuSoll gestellten,unterb die
abgeliefertenStaatsgebühren,Besitzveränderungsabgabenund Reichsstempelvorgetragen.

stabenfolgevorgetragen.
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Königreich Bayern.

Nr. 33.
München, den S. Juli 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 2. Juli 1915 zum Vollzuge des Zuwachssteuergesetzes.

Nr. 14199.
Ö Bekanntmachung zum Vollzuge desZuwachssteuergesetzes.

K. Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.

Nach § 7 Ziff. 7 Zuw t#Ges. wird beim Austauschevon Grundstückenzum Zwecke
der Zusammenlegung(Flurbereinigung), derGrenzregelung oder der besserenGestaltung von
Bauflächen (Umlegung) die Zuwachssteuernicht erhoben, wenn dieseMaßnahmen auf der
AnordnungeinerBehördeberuhenodervon einersolchenals zweckdienlichanerkanntwerden.
Als Behörden,von denendie Anordnungoderdie AnerkennungderZweckdienlichkeitauszu=
gehenhat, kommennach dem Standpunkte, den die Rechtsprechungin Übereinstimmungmit
demReichsschatzamteingenommenhat (ogl.Amtl. Mitt, überdieZuwachssteuer1912 S. 15,
103; 1913 S. 181, 276) nur solcheAmtsstellenin Betracht,denenkraft landesrechtlicher
Regelungdie Zuständigkeithierzueingeräumtist.

In Bayern bestehtaußerdenVorschriftendes Flurbereinigungsgesetzesüberdie Mit=
wirkungderFlurbereinigungskommissionbeiFlurbereinigungenkeinelandesrechtlicheRegelung,
der zufolgeeinerBehördedie Zuständigkeitzur AnordnungoderAnerkennungder Zweck=
dienlichkeiteiner der im § 7 Ziff. 7 bezeichnetenMaßnahmenzukommt. Infolgedessen

73
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konntein Bayern, solangedasReichan derZuwachssteuerbeteiligtwar, dieSteuervergünsti⸗
gung des 87 Ziff. 7 nur bei denunterMitwirkung derFlurbereinigungskommissiondurch⸗
geführtenFlurbereinigungen,nichtaberbei privatenGrundstücksaustäuschenzumZweckeder
Zusammenlegung,der Grenzregelungoder der besserenGestaltungvon Bauflächengewährt
werden. In Fällen der letzterenArt war Abhilfe nur im Wege des Erlasses durch den
Bundesratmöglich.

Soweit es sichumUbereignungsfällenachdem30. Juni 1913 handelt,an denendas
Reich finanziell nichtmehrbeteiligtist, ist die bayerischeStaatsregierungauf Grund des
§ 1 Abs.4 Ziff. 3 des Reichsgesetzesvom 3. Juli 1913 über Änderungenim Finanz=
wesen(Rl. S. 521) in der Lage,die zur Anerkennungder Zweckdienlichkeitzuständigen
Behördenzu bestimmenund damit auchfür privateGrundstücksaustäuscheder bezeichneten
Art die Anwendungdes § 7 Ziff. 7 zu ermöglichen.Mit Rücksichthieraufwird bestimmt,
daß bei Übereignungsfällender angeführtenArt zur Anerkennungder Zweckdienlichkeitdie
Distriktsverwaltungsbehördezuständigist, in derenBezirk die ausgetauschtenGrundstücke
liegen. Liegendie Grundstückein denBezirkenmehrererDistriktsverwaltungsbehörden,so
bestimmt die vorgesetzteRegierung, Kammer des Innern, liegen die Grundstückein ver=
schiedenenRegierungsbezirken,so bestimmtdasStaatsministeriumdesInnern die zuständige
Distriktsverwaltungsbehörde.Die Distriktsverwaltungsbehördenhabenbei ihrerEntscheidung
im wesentlichennur zu prüfen,ob die getroffeneMaßnahmeihrer hauptsächlichenwirtschaft=
lichenBedeutungnach zur Erreichungeines der vom GesetzebegünstigtenZweckegeeignet
und ob die AbsichteinerSteuerumgehung,d.h. der VerwirklichungeinesWertzuwachses,
ausgeschlossenist. GegendendieAnerkennungversagendenBescheidderDistriktsverwaltungs=
behördeist die Aufsichtsbeschwerdean die vorgesetzteRegierung, Kammer des Innern, und
gegenderenablehnendenBescheiddie Oberaufsichtsbeschwerdean das Staatsministeriumdes
Innern zulässig

Müüuchen,den2. Juli 1915.

v. Brennig.
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Königreich Bayern.

Nr. 34.
München, den 10. Juli 1915.

Inhyalt:
Abschied vom 3. Juli 1915 auf die Verhandlungender Landräte für 1915.

Abschied auf die Verhandlungender Landräte für 1915.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
herzogvon Gayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir habenUns über dieVerhandlungenderLandrätevom November1914 Vortrag
erstattenlassenund erteilenhierauffolgendenAbschied:

J.

Den Kreisvoranschlägen(Beilagen 1—8) erteilenWir Unsere Genehmigung.

II.

Im einzelnenbemerkenWir folgendes:
1. Die auf die KriegsfürsorgebezüglichenBeschlüsseder LandrätehabenWir mit

74
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hoherBefriedigungfür diedabeibewieseneOpferwilligkeit bereitsunterm15. Fe⸗
bruar genehmigt.

kammereinenZuschußvon 6000 MA zu bewilligen,wird mit der Maßgabe
genehmigt,daß der etwaigeMehrbedarfbis zum Betrag des von der Kreis=
regierungfestgestelltenVoranschlagsvon 9000 & der Kreisreservezu ent=
nehmenist.

schaftlichenRegulierungderRott undEntwässerungdesRott=Tales(AbteilungIII),
dann der genossenschaftlichenVilstalentwässerungzwischenBabing undWolferding
verweisenWir auf Ziff. II, 2 des Abschiedsvom Jahre 1913 und die Ent=
schließungUnseres Staatsministeriumsdes Innern vom 16. Dezember1914
und 8. Januar 1915.

Rheinniederungals ersteRate einen Zuschußvon 33000 — zu gewähren,
erteilenWir Unsere Genehmigung.Im übrigenverweisenWir wegenAuf=
bringungder GesamtkostendiesesUnternehmensauf dieVerhandlungenUnseres
Staatsministeriumsdes Innern.

für die Ozonisierungsanlageund einenScheunenneubauin der Kreis=Heil=und
PflegeanstaltWöllershof aus den Einsparungenbei dem Neubau der Kreis=
OberrealschuleRegensburgzu decken,beauftragenWir Unser Staatsministerium
des Innern im Benehmenmit Unserem Staatsministeriumdes Innern für
Kirchen=und Schulangelegenheitendas Erforderlichevorzukehren.

burg, dann von Schwabenund Neuburg, auch das letzteViertel des Gesamt=
aufwandesfür denKulturbaudienstauf dieStaatskassezu übernehmen,verweisen
Wir auf Ziff. II, 3 des vorjährigenAbschieds.

VolksschullehrpersonalfindetwohlgefälligeAnerkennung.

auchbei dennicht, ausschließlichaus Kreismitteln unterhaltenenRealschulenauf
die Kreisgemeindein anerkennenswerterWeiseaufs neuesein Interesseund seine
Opferwilligkeitfür die Förderung von Erziehungund Bildung bekundet.Dem
betreffendenBeschlussehabenWir gernedie Genehmigungerteilt.
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III.

Im übrigenerteilenWir denBeschlüssenderLandräte,soweitdies in Betrachtkommt
und nichtschonbei besonderemAnlaß geschehenist, Unsere Genehmigung.

Indem Wir denLandrätendiesenAbschiederteilen,sprechenWir ihnen für ihre er=
sprießlicheTätigkeitUnsere Anerkennungaus und versichernsieUn sererHuld undGnade.

Wildenwart,den 3. Juli 1915.

Ludwig.

Dr. Graf v. Dertling. Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen. v. Grennig. Dr. v. Knilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.

74“
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Abersicht

bezirkes Oberbapyern für das Jahr 1915.
—

1.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

—–

I. Abschnitt.

Kreis- Aus gaben.

1 Auf ErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen. 500—

II Bedarf des Landrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 16300—
2 Tagegelder und Reisekosten dert Mitglieder des Land=

ratsausschusses . . 3000——
3 Regiekosten des Landrates – 150001—

Summe a7 34 300—
III Auf ErziehungundBildung.

1 Volksschulen.
15Ständige Bezügedes Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissen des Staatsärars 8 13550
b) aus der Kreisschuldotation wie bisher 19 103|87
c) AnschlagderärarialischenDienstwohnungenund Dienstgründe

110. 30— — —
2 a) Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten

ohne Statuten 1 059 369/|84
b) DesgleicheninfolgeTrennung desMesnerdienstesvomSchul=

dienste 4000—
3 a) Dienstalterszulagenaus Staatsfonds für dasLehrpersonal

an denVolksschulenderGemeindenbis zu 10000 Einwohnern 945000|—
b) außerordentlicheZulagen (Notstandszulagen)für das Lehr=

personalin diesenGemeinden . 209 180—
c) fortzugewährende frühere Aufbesserungszulagen aus Preis=

mitteln (nachZiff. IX Abs.4 derMin.=Bekanntmachungvom
# 28.August 1919) 13000—
15 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
„] sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
" Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom

28.Juli 1902:
a) im allgemeinen 50000—
b) an Stelle des zumilitärischenübungen einberufenenLehr=

personalsund zur Unterstützungder dasMilitärdienstpflicht
jahr ableistendenLehrpersonen 22 500—
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14
III. 1 5BEìBesondereVergütungenundUnterstütungen für das aktive Lehr=

» personal:
a) für Arbeitslehrerinnen 38 000—
b) für die Konferenzvorständeund zurUnterstützungder Kon=

ferenzpflichtigen 26 150—
„P)Unterstützungenfür dürftigeKandidatendesVolisschuldienstes

währendder Ableistungihrer geseslichenMilttärdiensioflch
aus Staatsfonds . 700—

6 AllgemeineBeiträge anSchulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehrEinwohnernanStelle der demLehrpersonalan den
VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zu=
geflossenenDienstalters=undsonstigenZulagen gemäßArt. 14
Abs. 1 des SchulbedarfgesetzeseinschließlichderDienstalters=
und persönl.Zulagen des Lehrpersonalsan der Seminar=
übungsschuleder Kreislehrerinnenbildungsanstaltin München 76456774

b) WeitereBeiträgean dieSchulkassendieserGemeindeneinschl.
der Beiträge für Klosterschulenaus Kreisfonds . 184100 —

c) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats= und Kreisfonds 56 779|21

4) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieser Gemeindenaus
Kreisfonds . .. 5051482

e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 326476
6) aus Kreisfonds für weiblicheKlosterschulen 1957346
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsUnter=

stützungdermitSchullastenüberbürdetenGemeinden 44 000|.
7 Beiträge zum SachbedarfderSchulenund zu Schulhausneubauten:

a) Beiträge zum Sachbedarf:
aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 1 96374
bb) aus allgemeinenKreisfonds . . 190987

b) zum Unterhalte von Schulhäusern
c) zu Schulhausneubauten · 150000l.

8 Ständige Bauausgaben 17|18
9 Prüfungs=und Aussichtskosten:

1 a) Entschädigungder Distriktsschulinspektorenfür dieVornahme I
derSchulprüfungenundSchulvisitationen,für Abhaltungder 6
allgemeinenKonferenzennach§ 14 der Ministerial=Bekannt=

6 machungvom 9. Dez.1908 — Minist=Bl. für Kirchen=und
Schulangelegenh.S. 541 —, dann für sachlicheBedürfnisse 40 000—

- b) für die Kreisschulinspektoren:
1 aa)Gehaltoo 33400—

bb) Tagegelderundmeistofen 6 000
I co)Pensionen. 7 707—
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III 10Pensionen und Alimentationen:
a) zurUnterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Staatsfonds 357 700—
8) aus Kreisfonds . 359566—

bb) Pensionszulagennach einemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Staatsfonds 153000—

bcc)Zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen
und zur Gewährungvon Zuschüssenan diePensions=
undRelikten=Unterstützungs=Zuschuß=Kassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmende
Lehrpersonalaus Staatsfonds 9 000—

#d) Zur Unterstützungdes vor dem 1.Januar 1904
zugegangenenpensioniertenVollsschulehhrperonalsaus
Kreisfonds 10000—

b) Unterstützungsbeiträgefür die Hiuterbliebenender Votks
schullehrer:

an) aus Staatsfonds:
a) im allgemeinen 194 650—
8) zur Unterstützungder älterenLehrerrelikten und

zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal 6 600 —

b) au) 7) für dürftige, dem ũntersiihungbalter eitwachiene
Lehrerwaisen 2 000—

bb) aus Kreisfonds:
a) im allgemeinen (in bisheriger Weisse 234 —
8) Beiträge à 90 .∆&bezw.180 .X für dieWitwen,

36 MAbezw.90 .+ für die Doppelwaisenund
27 bezw.60 .K für die einfachenWaisen 76050.—

7) Zulagen à 60.4 für Witwen, diedas 65. Lebens=
jahr zurückgelegthaben, insoferne sie vor dem
1. Januar 1907 zugegangensind. 10800—

) zur Unterstützungder vor dem 1.Januar 1907
zugegangenenWitwen und Waisen behufs An=
gleichungan die höherenPensionssätzeunter6 6 000.—

) Zuschußan den Kreisverein zur Unterstüzungder Hinter=
bliebenender Volksschullehrer . —- —

d) Beitrag an die Witwen- undWaisenkasseder Slhrer
in München . . 4 000—

e) aa) Zuschußan dasbayerischeLehrer⸗Waisenstift .. 1000—
bb) Zuschußan die Waisenkassedes kath.Lehrervereins 300|—
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. =

III 10 fh)Zuschußan die Pensionistendes Privatvereins zur Unter=
stützungdienstunfähigerSchullehrerin Oberbayern 5000.—

8) Zuschußan denHilfsvereinderLehrerinnenin München(e.V.) 300—
h) Zuschußan dieHilfskassedesBayerischenLehrerinnenvereins 300—

11 Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeund)Schulpraltitanten.
a) für dürftigeSchulpräparanden . 10000
b) für dürftigeSchulpraktikanten 5000—

12 Hbrige Ausgaben:
a) Umzugskosten=Entschädigungfür das Lehrpersonl 1715/—
b) aa) zur Förderung der istelktsschulbibliothelenfür die

Fortbildung der Schullehrer 3 2000—
bb) für Schulbibliotheken 500—

) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars:
aa) für die Feiertagsschulein München 42857
bb) EntschädigungdieserSchulefür die lithographischeAnstalt 2 05715
ccc)zur Unterstützungarmer Schulkinder 3772

d) an das Kreismagazinfür LehrmittelundSchuleinrichtungs= ,
gegenstände 8060—

e) zumUnterhaltvonHandsertigkeits-UnterrichtskursenESchüler=
werkstätten) — —

k) zurAbhaltungvonZeichenkursensllrdagBolksschullehrerpersonal— —
g) Stellvertretungskostenfür diezuFortbildungskursenfür gewerb⸗

licheFortbildungsschuleneinberufenenVolksschullehrer . 1600—
13 Reservefondsfür die Volksschulenzur Bestreitungsonstigernicht

voraussehbarerAusgaben, ferner zur Gewährung von Unter=
stützungenin außerordentlichenNotfällen ...-. 5000——-

Summe§1499303543
Progymnasien und Lateinschulen.

1/ Zuschüsse:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars. — —
b) aus der Kreisschuldotation . 257632
e) aus Kreisfonds:

aa) für das vormaligeProgymnasiumIngolstadt 47 358—
bb) für das ProgymnasiumPasing 45 587—
cc) „ Traunstein 45 083—
dd)Gehalt desTurnlehrers amProgymnasium Sbifton 3 600—
ee) Desgl. desMusitlehrers dieserAnstalt .. 3600—

2 Prüfungskosten * — —
Summe 2 14780432

Taubstummen-Anstalten.
1 Freiplätzeund Zuschüssefür Personal- und Sachbedarf:

a) An die K. LandestaubstummenanstaltMünchen:
a) 45 Freiplätzefür Zöglinge (à 390 A). 17550—
9) FakultativerZuschußzumGesamtaufwanddieser Auftali 14590—
7) Zuschußzur Beschaffungvon Einrichtungsgegenständen 1000—
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“—
III 31 b) für FreiplätzeanZöglinge anderAnstalt für weiblicheTaub⸗

i stummeinHohenwart(å240-«). 8160—
LZuschußandie TaubstuniinenanstaltHohenwart für einenSpezial-

ohrenarzt . 5005—-
Summe § 3 41 800—

4 Blinden=Anstalten.
1|818 Freiplätzefür Zöglinge in der K. LandesblindenanstaltinMünchen

(„à360044) . 6480—
2 Buschußan das Blindenhein in Burgrain beiIsen . .. 600I—

. Summe§4 7 oso

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1 a)30 Freiplätze fürZöglinge in derK. Landesanstaltfür krüppel⸗

hafte Kinder in München(à 360 á4)) 10800 —
b) Zur VerzinsungundTilgung desAnlehensfür die Errichtung I

einesneuenGebäudesder bezeichnetenAnstalt 13440 —
I c) Für 5 Freibettenin der K. orthopädischenKlinik beider I

K. Landesanstaltfür krüppelhafteKinder (zu je 800 —). 4 000—
Summe § 5 28 240 —

6 Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten speziell für
die weibliche Jugend.

a) Beiträge an Erziehungsinstituteaus der Kreisschuldotation 599657
b) Dotation der Kreis=Lehrerinnenbildungsanstaltin München I

zurBestreitungdegetatsinaßigenBedarss.. 11718675
) Stipendienfür dürftigeSchülerinnenund tu iur den I

praktischenKurs bei dieserAnstalt 1500—
4) An die Frauenarbeitsschulein München: I

3 Betriebszuschau. 10000
6) ZuschußzumBaufonds für die briichmng einesneuen «

GebandesdieserSchule.. — I—
Suninie § 6 134 oss z⸗

7 Sonstige Erziehungs= und Unterrichtsanstalten. «
lFürKindergärten i

1. Für die Kindergärtenin München 8 000 —
2. Für die Kindergärtenim übrigenOberbayern. 8 500/—

2 FuürKinderhorte:
1. An denVerein„Knabenhort"e.V. in München 1000—
2. An denPfennigvereinSt. Bonifaze. V. in München 800/—
3. An den St. Josephsvereine.V. in München 100—
4. An denVerein „Kinderhort in der Au= 100 —
5. An die KonferenzHeilig Kreuz desVereins vombei. T

von Paul in München 100—
6. An den Verein „KinderhortNeuhausen=e.B. 300—
7. An denKinderhortverein„Dom Pedro“ e.V. in München 75 200—
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12
IIII4 14. Beitrag zu den Kosten der militärischenIugenderziehung ·

wüstenddes Kriegs 5 000 —
15. Zuschußan die Münchenerbereiigeng zur irderung der

LeibesübungenunsererJugend 300—
Erune - 5 17100—

10 Gewerblicher Unterricht.
1 a) Zuschußan die K. Bauschulemit Gewerbelehrerinstitutin

München 7000—
b) Zuschußan dieMeisterschulefürBauhandwerterin Tramnstein 3 000—

2 Oberrealschulen:
Luitpold=Kreisoberrealschulein Münche 231997|62

3Realschulen und zwar:
a) Kreisrealschulen:

1. Gisela=KreisrealschuleinMünchen 145528,68
2. Ludwigs=Kreisrealschulein München 185452|65
3. Maria Theresia=Kreisrealschulein München 121034|67
4. Rupprecht=Kreisrealschulein München 113839|98

b) übrige Realschulen:
1. in Freising.. ... 54040/90
2. „ Ingolstddtttt 76 591/96
3., Landsber 5386377
4. „ Rosenhdin 90 929/44
5. „ Traunsten 59 072/97
6. „ Wasserbregg 56 235|4
7. „ Weilheim 50 51071

c) zur Wegfertigungdes HälsteanteilsderKreisgemeinde an
denKosten des Neubaues für die Ludwigs=Realschulein
Ingolstadt — Restbetrag — 20 596,11

4) Zuschußzu denKostenderErneiterunsdesRealschulgebäudes
in Traunstei —- —

c) Zuschußzu denKostender Erbauungeines neuenwenlfcul
gebäudesin Wasserburg—dritter Teilbetrag 5# 15000—

t) zur Ansammlungeines Baufonds für die Erichiung einer
5. Kreisrealschule in München — —

4 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen.
a) Für die gewerblichenFortbildungsschulenaußer München 155000
b) für die gewerblichenFortbildungsschulen der Stadt München 708 897
c) FachschulenfürHolsschnigereiirin:

0—1

aa) Berchtesgaden ......... 18650—
bb)Oberammergau.. ........ 11 904—
cc) PartenkirchennebstFilialen ........ 21919—

il)FachschulefürGeigenbauinMittenwald.. 1145090
e) Zuschußan die Lehr- undVersuchsanstaltfür Photograpyie,

3 Chemigraphie,Lichtdruckund Gravüre inMunchen:
5 an) Jahreszuschhs ... 4000—
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—
I

111«104 bb) Einmaliger außerordentlicherZuschußzur Bestreitung
der Mehrausgabendes Jahres 1914 1000 —

Sum F 2217 516/40

1 u Land- undhauswirtschaftlicher Unterricht.
16Kreisackerbauschule in Landsberg:

a) Betriebszuschußfür das Jahr 1915 43 992—
b) für Umbauarbeitenan den kundwirscftiche aresterr

anstaltenin Landsberg 50 000—
2LandwirtschaftlicheKreizwintchschuleinErding 12350—

3 LandwirtschaftlicheKreiswinterschuleinLandsberg . 11620—
4 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Mühldorf 8 850|—

5 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Pfaffenhofen 6 000|—
6Landwirtschaftliche Kreiswinterschulein Traunstein 7 600—

7 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Wolfratshausen 7780.—
8 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen 500—
99 Zur AnsammlungeinesFonds für dieErrichtung einerlandwirt=
1 schaftlichenMittelschulein Oberbayern — —
10 n die Haushaltungsschuleauf dem GuteWarnberg bei Solln

Zuschußzur Ermöglichungvon Freistellen für ärmereMädchen 4000—
11 Der StadtgemeindeErding Zuschußzur rascherenTilgung des zur

Bestreitungdes Bauaufwandes für die Haushaltungsschulein
1 Hl. Blut ausgenommenenAnlehens 500—
1 12 n denVerein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf demLandezur 1

I AbhaltungvonWanderkochkursen 800—
1 13 An den genanntenVerein zu Stipendien für Heranbildung von

5 Wanderkochlehrerinnenund wirtschaftlichenLehrerinnen 600—
14 An dengenanntenVerein Zuschußzum Betriebederwirtschaftlichen
*= Frauenschule in Miesbach 2 000—

#15 An denZuchtverbandfür oberbayerischesAwenfleckviehZuschußzur
ErrichtungeinerViehhaltungs=undMelkerschuleim Eroßthalerhof 6 000—

16 Für die Kreiswanderlehrerinn 2 200|—
17 An den Verein für hauswirtschaflicheFrauenbildungZuschußzum

BetriebeseinerAnstaltenund Einrichtungen . Imm-
. 18AndengenanntenVereineinmaligerZuschußzu denKostender

InneneinrichtungseinesneuerbautenSchulgebäudesanderAntonien⸗
straßehier; 2. Teilbetrag von 10000 .4 .... 2000—

- Summe F ũ 169 792—

1½r% Übrige Ausgaben auf den gewerblichenund landwirt=
½ schaftlichen Unterricht.

1 Tagegelderund Reisekostender Prüfungskommissäre 2200—
2 Zuschußan denVenstonsfondssun Lehrer technischerSchien in

Oberbayern * 69 790—
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1
IV. Auf Landwirtschaft und Bodenkultur.

1 Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt:
; a) Förderungvon Bodenkulturunternehmungen 40 000.—
T b) Zuschußzu denKosten derMoorkulturversuchsstationenin

Oberbayern .. 1000—
c) Beitrag zur Verstärkungdes Donaumodsregulierunsesondo

beim Distrikt Schrobenhausen . 200—
d) Fur Hebungder Alpwirtschaft 3 600 —

2 Für denKulturbaudienst: »
Zuschußder Kreisgemeindean den Staat zu denpersönlichenund

i sächlichenAusgabenfür den Kulturbaudienst . 40 000—
3 Fur Kulturvorarbeiter: Ü

für BereitstellungvonKulturvorarbeiternzurBeihilfefür Genossen=
schaften,Gemeindenund einzelneLandwirte:

a) für 22 etatsmäßige,ständigeKulturvorarbeiter 44 000—
b) für nichtetatsmäßige,ständigeundunständigeKulturvorarbeiter 34 500—

4Für landwirtschaftlicheZwecke:
1.OberbayerischeKreisgeflügelzuchtanstaltin Erding.

a) Bedarf derselbenfür denBetrib 8200—
b) Beitrag zu denKostenvonwissenschaftlichenguwersüche

an dieserAnstalt — vierte Rate von 15000. 3000 —
2. Für den Kreiswanderunterricht:

a) Wanderlehrerfür Bienenzucht 4850
b) » „ Fischzucht 5 958/|33
F0) 5*“. 5* Hufbeschlag · 6 200
4) „ („ Landwirtschaft

im allgemeinen:
a) Bezirk Rosenheim 7 666.67

n! % Setarnberg . 7050—
7) LaidwirsschafkicheWanderunterrichtim Nebenamt 5 350—

U ) Sustentationder LandwirtschaftslehrerswitweStock 720—
T e)Molkerei-Jnspektor. . 7200—

11)WanderlehrerfürObstbau . 6900—
g) Saatzuchtinspektor.. 5 200 —

3. Zuschußan denlandwirtschaftlichenKreisausschußvonOber= i
bayern für landwirtschaftlicheZweckeim allgemeinen . 3000f———

4. Zuschußan denKreisackerbauverband 7500—
5. Für Hebungder Bienenzucht,dem oberbayerischenBienen=

zuchtvereiin 1000—
6. Zuschuß an dasbrennereitechnischeInstitut inWeihenstephan 500/
7. a) Für Hebungder Fischzucht,demKreisfischereiverein. 5000—

h) Zuschußan die Fischereischulein Starnberg 1000—
) Zuschußzu denAnlagekostender zecchwirtschaftlichnVer=

suchsstation— zweite Rate von 30 O0 fl. 10 000—
8. Für Hebungdes Hopfenbaues 2 000—
9. Zuschußan denKreisverein oberbayer.Kaninchenzüchter 300—
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—

IV 4 10. Für Obstbaumpflege:
a) im allgemeine . 4500—

s Zuschußan denoberbayer. Kreisobstbauverband. 1500 —
c)Gehaltszuschüssefür 17 Bezirksobstgärtner 13600—
äh zur AbhaltungvonObstverwertungskurseninOberbayern 50—

11. Für Hebungder Pferdezucht:
a) für Prämiierung von Privatbeschälhengsten 15000—
b) demVerein zur Hebungder Pferdezuchtfür dieFohlen=

aufzuchtstationen:
a)Jahreszuschuf 6 000—
8) ZuschußzurVerzinsungundTilgung eines Anlehens -
zum Ankaufe einer Wiese behufs derErweiterung der
FohlenaufzuchtanstaltGammerhof . . 600.—

J c)derPferdezuchtgenossenschaftAibling
a) allgemeinerZuschuß .. 500.—
6) für eineFohlenweide . 500.—

d) ZuschußzurPrämiierung vonZuchthengstenanlaßich des
· ZuchthengstenmarktesinErding.. 600.—
% e) der PferdezuchtgenossenschaftFreising. 500—

1) der PferdezuchtgenossenschaftFriedberg 500—
8) demRemontezuchtvereinFürstenfeldbruck. 1000—
h) der PferdezuchtgenossenschaftGarmisch 500.—
i) demRemontezuchtvereinGeisenfeld. 2 000—
k) der PferdezuchtgenossenschaftLandsberg 500—
1) der PferdezuchtgenossenschaftMoosburg 500

m der PferdezuchtgenossenschaftMühldorf 500—
der PferdezuchtgenossenschaftRosenheim. 500 —

r) der PferdezuchtgenossenschaftSchongau 500—
p) der PferdezuchtgenossenschaftTraunsteinund Umgebung:

a)allgemeiner Zuschu . 500 —
D 6) Zuschußzur Tilgung der behufsAnkaufs der bofer

alpe ausgenommenenAnlehen . 900l
½ der PferdezuchtgenossenschaftWeilheim-Murnau 500.—
*=1 ) der PferdezuchtgenossenschaftWolfratshausen 500.—
1 1D 12. Für Hebungder Rindviehzucht:

a) Im allgemeinen 43 000—
1 b) zum Ausbau der genossenschafuichenViehverwertung in

1 Bayern .. 1000 —
13. Zuschuß an denVerband oberbayer.Schweinezüchterund

Ü Mäster 1500—
. 13a. Einmaliger Zuschußan dieGenossenschaftfür Sthweie

" zuchtim AmtsbezirkeWasserburg . . 1500,—-
« Zuschuß an den Tabakbauverein in Pottmes .. . 100 —

P4 Zuschußan die staatlichorganisierteVogelschutzkommission. soul-
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—
IV 4 16. Für Schutz und Pflege von Privatwaldungenund speziell

- zur Anlage von Saatkämpenund Verschulungen,sowiezur
Heranbildung von Waldkulturvorarbeitern,dann bis zum
Betrage von 2000 A für den Bezug auswärtiger Pflanzen 10 000—

SummeKap. I7x— 429245—

V. Auf Gesundheit.
1 Für Zuschüsse an Arzte in armen Gegenden 6 000—
2 Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose in

Oberbayern:
a) AllgemeineAufwendungen 3 000—

½ê b) Jahresbeitrag an denLandesverband zur Belumpfungder
I TuberkuloseinBayern.. . 100—

3 Zur Bekämpfung derGeschlechtskrankheiten:
a) Zuschußan die Ortsgruppe Münchender DeutschenGesell=

schaftzur Bekämpfungder Geschlechtskrankheiten 250 —
« b) ZuschußbehufsErrichtungunentgeltlicherAbendsprechstunden

für Geschlechtskrankean derdermatologischenPoliklinik dahier 250 —
4 Bekämpfung der Trunksucht:

a) Zuschut an den DeutschenVerein gegen den Mißbrauch
« geistigerGetränke,BezirksvereinMünchen 250 —

b) Zuschußan dieTrinkerfürsorgestelleMünchen,St. Annastr.1 500—
) Zuschußan denVerein „Blaues Kreuz“ behufsBekämpfung Ü

— der Trunksucht 200
5 Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Sänglingssterb-
1" lichkeit in Oberbayern:

a) AllgemeineAufwendungen 10000|—
» b) JahresbeitragandenVereinZentrale fürSäglingsfürsorge" 100 —

6. Zur Seuchenbekämpfung, Pauschalvergütung an die
K. Bakteriologische Untersuchungsanstalt in München. 23 200 —

7 Zur Ausbildungvon Desinfektorenund Anschaffungvon Des= n
infektionsapparaten für leistungsschwache Gemeinden 2000—

8. Für Kranken=Fürsorge und =Pflege:
a) andenVereinP-rrakenfürsorgedes.Ordens—ighs V.)“ 600—
b) an denHauspflegevereinin Münchene. V. 200—
c) an denprotestantischenKrankenpflegevereinMünchen=Oste V. 200 —
d) an denBayer. Frauenvereinvom Roten Kreuz für Bwece

E der Landkrankenpflege .. 3 000 —
0) Zuschußan die FreiwilligeSanitätshauptkolonneMünchen. 1000—
t) Zuschußan die Freiwillige RettungsgesellschaftMünchen 1000—

5 8) EinmaligerZuschußan dieFreiw.SanitätskolonneStarnbers
E zur AnschaffungeinesSanitätskraftwagens. . . 250—
i h) Zuschußan die Freiwillige SanitätskolonneTutzing 200 —
» i)ZuschußandieFreiwilligeSanitcttskolonneAubing. 200i—
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Festgesetzter
Kap.#Tit. Vortrag Betrag

— MA —

V 9 Für Kostkinderaussicht:
An denKinderfürsorge=Vereinfür das Land 1400—

10 Zuschuß an den Bayer. Landesverein zur Förderung des
. Wohnungswesens . 500—
11 Beiträge an Distriktsgemeinden zur Sustentation von

Distrikts=Tierär zten und von bistrikten sustentierter
prakt. Tierärzte . 16870—

«. Summe Kap v 71270—

VI Auf Wohltätigkeit.
;1———-—-———-————————————— — —
2 Kreis⸗ Heil= und Pflegeanstalten.

1/ in Eglfing
Betrieb aächchrießlicder Bauunterhaltungskostenund der tech= 3

.. nischenBetriebszentralefür die AnstaltenEglfing und Haar 490000—
2in Gabersee:

Betrieb derAnstalt einschließlichderBauunterhaltungskosten 317500—
3in Haar: ·

Bktrieb der Anstalt einschließlichder Bauunterhaltungskosten 223000—
4 Für Verzinsungder vereinigtenKreisanlehenzur Errichtung der

Heil- und PflegeanstaltenEglfing und Haar, dann zur Erwei=
terungder Heil=und PflegeanstaltGaberseeund endlichfür eine
elektrischeLicht=und Kraftanlage in der letztgenanntenAnstalt
zu ursprünglich15300000.X nachgenehmigtemTilgungsplane
vom 20. November 1912 einschließlichdesBetrages von 2000 .4
für Verwaltungskosten 542000—

" 5 An denPensionsfondsfür dieBedienstetender cberbaderijhen* .
: und Pflegeanstalten . 18500—
" 6 Für den Kreis=Bautechniker:Gehalt,Reise=und Regiekosten 3 z00—

3 Sonstige Krankenanstalten.
1 Für dieK. PolikliniktMünchen 5.000.—

— 2 Füurdie Volksheilstättein Krailling 1000—
3 Für das Sanatorium am Hausstein 500—

; 4FürdieUniversitatgAugenlinil.. 1(i()()—
5 ür das Prinz=Regentwaiivold-Gerefungeheinfür arme augen=

krankeKinder in Bad Tölze 1000—
6 Fur die Krieger'scheonrtopädsch=Anstalt des Frauenvereinsvom
# Roten Kreuz in München 1200—

7 Fur dieHeilanstalt fürSprachkranke von AloisGentner in WMunchen 300
8 ür das Dr. von Hauner'scheKinderspital in München 2 000—

6 9 3uür die Dr. Schmid'scheHeilstätte für arme skrophulöseKinder in
% BadReichenhall . zool-
10 Für das „PrinzessinLudwig=KinderheiminStockdorf . 500—

11/s Für die Rekonvaleszentenanstaltan der Baumstraße in München . 1000 —
i 12—-—————————————————-————— — —
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esetzter
Kap. 8Tit. Bortrag ag

—
VI3 13 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

14 Zuschußan denVerein für Heilerziehungsheime 500—
15 Fur die Anstalt für männlicheUnheilbarein Attl:

a) bisherigerJahresbeitrag. 4000—
b) für 2 FreiplätzeII. Klasse indieser Anstalt. 552—

4% — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 Universitäts=Frauenklinik in München 8000—
6 Zur teilweisen Deckung der Kosten der Teilnahme von

Hebammen an den Repititionskursen. .... 1500—
7 Kretinen=Anstalten.

1Für die Anstalt in Ecksberg:
a) AllgemeinerZuschu. 5 000—
b) Für 18 ganzeund 6halbe Freiplätze. 7350—

2 Fuürdie Anstalt in Schönbrunn 3 000
3 ur die Kretinen=,Blinden=undTaubstummen=AnstaltUrsberg:

a) Zuschußzur Verwendungfür arme Angehörigedes Kreises
Oberbayren 5000—

, b) Zu Freiplätzenfür bedürftigee Pfleglinge dieserAnstalt.aus
% Familien, die nicht der öffentlichenArmenpflegezur Last
„ fallenwollen 1500—

4 ün die Unterrichts-und Versorgungs=Anstaltfür geistesschwache
# Mädchenin Holzhausen,K. Bez.=A.Landsberg:
% a) Betriebs=und Schuldentilgungszuschuß 1000—
i b) für 10 halbeFreiplätze 1800—
# 5 Zuschußfür diePflegeanstalteninNeuendettelsau,Polsingen,Himmel=
: kron und Bruckberg. 500—
8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.

1äérziehungsbeiträge für Zöglinge in der St. Nikolaus=Anstaltfür
katholischeKnabenin Andechs 1000—

2 Für die St. Josephsanstaltim Institut der ẽnglishenFräulein zu
Burghausen 600—

3Für Freiplätzeander Rettungsanstaltfür Knaben inCschelbachbei
Pfaffenhofen 6500—

4 An dieMädchenrettungsanstaltEttmannsdorf, #. eesam urr
lengenfeld. 200—

5 n dasprotestaniischeRettungshausin velbtirchen
a) 10 Freiplätze à 206064649 2 000 —
b) Bauzuschu 500—

6 AUnden St. Vinzentius=entral=Perein für die Knabenerziehungs=
anstaltGrunertshofen 1000—

7 An die Rettungsanstaltfür katholischeMädchen in Indersdorf und
zwart

Für 15Freiplätzefür Pfleglinge aus demKreiseOberbayern 3 000—
b BeiträgezurPersonal=undRealexigenzderSchulederAnstalt 4028—

8An denVerein Kinderschutzin Münchenfür dieMädchenerziehungs=
anstaltOberbrunnunddieKnabenerziehungsanstaltNiederaltenburg 1000 —

Gocgle



Festgesetzter
Kap.it. Vortrag Betrag

4 =

vrl99 Buschußan die ErziehungsanstaltRummelsberg . 100—-
10AndenKkeisverbandoberbayer Jugendfürsorgevereinigungen. 300——
11ZuschußandasMünchenerJugendheini... 500—
12 Buschußan denevangelischenMagdalenen=Vereinin München. 300—
13 An den kath.Verein zur Erziehung der verwahrlostendugend in

München . 500—
14% An dasMünchenerBurschen=Asyl. . 200—
IzUiidenMünchener Jugendfürsorgeverband.. 1000
16 An denBezirksverbandfür Jugendfürsorgein München=Landzur

teilweisenDeckungderAKostender Aufstellung eines Sammel⸗
vormundes 300—

9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10 ZurUnterstützung der aus Strafanstalten und Arbeits=
häusern Entlassenen 520—

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
1|enten des Maximilians=Hilfsfondsfür ( Not=und

Unglücksfälle . 7400—
2AndenVerein Institut für soziale Arbeit e.V. in München .. 500—
3 An denSt. Elisabethen=Vereinin Münchenzur 1nterstützungarmer

Kranker und verwahrlosterKinder e. V. . 400—
4An denAsylvereinfür Obdachlosee.V. in WMunchen... 50()—
5 An die KonferenzSt. Bonifaz II desVereins vom hl. Vinzenzvon

Paul in München 200—
6 Arn die KonferenzSt. Maria NeuhausendesVereins vombi vinzen

v. Paul in München 300
7An denVerein fuürinnereMission in Münchene V 1000
8AndieDiakonissenanstaltinMünchen.. JWI
9AndenVerein»SeraphischesLiebeswerkin Altotting eV« 200—

10 An den St. Vinzentius=VereinSalzburghofene.V. .. 100«—
11AndenMpenvereinMünchenlJ 200|—
12 An den Krippenverein für dieVorstädte rG.b. in Wiunchen

e. B. . 200 —
13 An denVerein „Kinderheim“ in Mürchen .. 300—
14 An den evangelischenWaisenhaus=Verein in Munchen e V. 2 000 —
155ür das städt.Waisenhausin Weilheim . 200-——
16FürdieWaisenanstaltinGaimergheini.. 200—
17 An denMaria=Hilf=Vereinin MünchenfürErziehung armerKinder

zu bravenDienstboten 500—
18 An den Bezirksverbandder katholischenJugendvereinefür die im

Erwerbsleben stehendenMädchen inMünchen ... 100—
19 An den Verein „Maria=Martha=Stift, e. V.“ in Manchen 500 —
20 5 Für die ArbeiterkolonieHerzogsägmühle . 2 500—
21 Zur Förderungder Wanderarmenfürsorge 2 000—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

——80—.7
VI * 22| Für Schulsuppenanstaltenundzwar: 1

·s a)andenSchulenimDistrikteBerchtesgaden..700-- -
li)andenSchuleninBadReichenhall....200» »

T. chaudenSchuieuimDifmktNeichenhaa...350» E,
d) an der Schule in Peiting . ...150» ’

.s e)anderSchulein Schrobenhausen. 200 „ 1
f) an derSchulein Prüll 100 „ 3 100—

1 g) an derSchulein Hohenpeissenberg 50 „ «
i· h) an denSchulen in Freising 200 „

i) an denprotest.Schulen in München 700 „
*=• k) an den Schulen in Rosenhi 200 „

b an denSchulen in Traunsten: 200 , .
«j m)anderSchuleinRoitenbuch,-ASchongau.50»

23 An den Verein für Ferienkolonien in München e. V. . sovi-
;24Anden Bezirksverbandder kath.Arbeiter=und Arbeiterinnenvereine

der Stadt München,zumZweckederUnterbringungarmerKinder
! in Ferienkolonien . 150—
25 Buschuß an denFrauenverein „Arbeiterinnenheim=. ..... 200——
!26ZuschußandenVerein»Marienheiin«iangolstadt..... 300—
27 un denVerein „FreundinnenjungerMädchen“in München 200—
28 r denkath.MarianischenMädchenschutzverein,Beitragzu den «
. Kostender Bahnhofmissionin München 200—

29 An den katholischenFürsorgeverein fürMädchen, Frauen undKinder, H
" Ortsgruppe München . 300—

30 An denPensionsvereinbayer.Polizeisoldaten.und Schutzmänner . 500
31 Buschußan denVerein „Lehrlingschutz“in München 1000 —
32 An denkath.Jugendverein„Lehrlingsschutz“in Bad Reichenhall . 100—
33ä An den kaufmännischenVerein Münchenvon 1873, Zuschuß für «

dessenLehrlingsheim. . 200-—
34 Für denLehrlingshortdes övangelischenHandwerkervereinshier . 200—

35 Für das Lehrlingsheimdes evangelischenHandwerkervereinshier 200—
36 Für den evangelischenLehrlingshort des christlichenVereins junger

Männer in München 200.—
37 Für die Jugendabteilungdes katholischenkanfiämisch Vereins

„Hansa“in München " 200|—
38c An denVerein „Marianum“ inMürchen:

a) ordentlicherZuschuß ........... 500—
b) außerordentlicherZuschuß . ..... 1000—

39 Für das Kaufmanns=Erholungsheim inTramnstein“ 400 —
40Zuschuß zur Ausgestaltungund zum Betriebeder Dr. Karl Riemer=

schmid=Stiftungin Oberaudorf— ErholungsheimfürLehrerinnen
« undehemaligewiedermaligeSchüleriiinenderDrRienierschinid-

schenHandelsschule— 500—
41An den Bayer.Handwerker=und GewerbebundzurEerichiungeeines

Erholungsheimsfür bayerischeHandwerker 500—
42 An die MünchenerVereinigungfür Jugendheimstätten...· 500——
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Oberbayern.

. Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

—S3
VI * 43 An denOrtsausschußfür weiblicheJugendpflege 100—

44 Zuschußan denVerein „Veteranenhilfe“in München 6 000.—
45 Zuschußfür Kriegererholungsheime 1000—

12 Ersatzleistung an dieDistriktsgemeinden gemäß Art. 38
Abs. Vdes Armengesetzes(69885.4.— und 47895 M— ) 117780—

13. Zuschüsse an die unmittelbaren Städte 9emäß Art. 41
n Abs. IV des Armengesetzes . 440 000

H SummeKep=vi 2267680—

vil Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
- 1 Beiträge zu Distriktsstraßen 280000—
2 Dergleichen zur Verbesserung der materiellen Verhältnisse
% der Distriktstechniker 33 02948.
3. Beiträge zur Verbesserung dermateriellen Verhälknisse

Z der Distriktsstraßenwärter 71 190—
4 Zuschuß an den Pensionsverein der Distriktsstraßen=

wärter im diesrheinischen Bayern 800%.
5 Zur Unterstützung von Gemeinden für Herstellung und

Unterhaltung der Gemeindeverbindungswege 50000—
666— — —— — — — — — — — — — — — — — — — —

7 An dieDistriktsgemeinde Garmisch, Zuschuß zu den Kosten
% des Straßenbaues Mittenwald bis zur Landesgrenze
D — weiterer Zuschl 555 6000—
8.—— — — — ——————— — — — — — — — —.

1)*7 WasserbautendesKreises. n
I. Für Uferschutzbautenan öffentlichenFlüssen— Art. 92 W.=G.— 1980 —

2 Spchutzbautenan Privatflüssen mit erheblicherHochwassergefahr—
i Art. 98 Abs.1 und 3 W.=G. — 245’000—

10. Wasserbautendes Staates und der VBeteiligten.
1 Hochwasserdammbautendes Staates an öffentlichenFlüssen — ;

Art. 94 Abs. 1 W.=G. — 130912—
2 Spchutzbautender Beteiligten an öffentlichenFlassen, sowie an

» Privatflüssenund Bächen—Art. 94 Abs.2, 100u. 101abs.2u. 3
I W.=G. — . 141 288 —
11 Oberleitung der Bauten und Reserve: «
; a) Oberleitung . 4509 25 790
I b) UnfallkostenundReserve4000.A/u. 21340 —25340, *.#
12 Instandhaltungsarbeiten der Beteiligten an Privat=
ö1 flüssen und Bächen und Bildung von Unterhaltungs=
x rücklagen. Art. 100 u. 101abs. 2 u. 3 des W.=G.,* 183
Ü der VL=W. . 95200—
13 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
;14,-—————-———————————————-— — —
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Festgesebter
Kap.]sTit. Vortrag Betrag

— 4

VII i6 An die Distriktsgemeinde Freising, Zuschuß zur Erbauung
s von 4 eisernen Dbistriktsstraßenbrücken, — sechste Rate
« von18000.«— . 3000——

16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 1.—— ——— ——————— — — — —— — —
18s—-——————-——-——-—————— —-
is An die Gemeinde Vohburg, Zuschuß zu den Kosten der

J Erneuerung des Anstriches der großen und der kleinen
Donaubrücke bei Vohburg — zweite Rate von 2000.4 1 000 —

20 An die Gemeinde Ilmendorf, einmaliger Zuschuß zu
den Kosten einer neuen eisernen Brücke über die Ilm 600—

21 An die Gemeinde Wöhr, Zuschuß zu den Kosten einer
eisernen Brücke bei Niederwöh: 1000—

—i — #n 1 086 81948

VIII ÜbrigeKreisausgaben.
1 Für Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer= .

; wehren. 6000—
2 Für Inspektion der oberbayerischen Feuerwehren und für

Regie des Kreisausschusses derselben 1 500—
3 An den Verein „zur Errichtung eines Invaltden= und
. Genesungsheimes für die Feuerwehren“ 300—
4 Unf.-Vers.-Beiträge nach 88 825, 828 der NReichs=Vers.=

Ordg. für das Jahr 1914 .. 12000—
5 Beitrag zu den Vorausleistungen der Interessenten für
1 die staatliche Schiffahrt auf dem Ammersee und der
. Ampeer . 400
6 Zuschuß an den Landesausschuß für Naturpflege ... 300—

7 Zuschuß an die Rechtsschutzstelle für Frauen in München 300—
8 Ausgaben auf die Gebäulichkeiten rc. der aufgelassenen
% Kreisirrenanstalt München 9 000—

9 An die Stadtgemeinde Traunstein, Zuschuß zur Ermög=
lichung der Einverleibung der Gemeinde Au —zweite
Rate von 15000.14 — .......... 1500—

Summe Kap. VIII 31 300—

IX AllgemeinerReservefondsfür allenfallsigeweitereKreisausgaben.und
# zum Ausgleichevon Einnahme=Ausfällen . 1 612 73310
Z Summe der Elsansgaben 13420089/70
D!
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

—

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

1 AktivrestderKreisfondsfrühererJahre 175247|/12

II Zuschüsseaus derStaatskasse.
A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.

Lateinschulen.
1 Auf zosdeberenReRechtstitelnundBewiligungenberuhendeFundations.

beiträge . — —
2 Aus derKreisschuldotation 257632

— z ĩ 2576832
Gewerblich=technische Schulen.

Staatszuschußzumaufwande für dieK.Luitpold-sereisoberrealschule
in München .. 43 352—

Volksschulen.
1|uf besonderenRechtstitelnundà BewiligungenberuhendeFundaatians,

« beiträge . 1588744
2 StändigeBauausgaben . 1718
3Budgetmäßige Kreisschuldotationund zwar:

. a) seitherigeKreisschuldotatin 7601810
*ê1 b) neueKreisschuldotationzurUnterstützungdermitSchullasten

" überbürdetenGemeinden 75500—
4 Bauschüssean die KreisfondsgemäßArt. 16Abs. 2Ziff. 2 und

*ê*: Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902 für Gemeinden
1 mitwenigerals 10000 Einwohnenn. 21688070

5Bauschbeträge an die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
il mehr EinwohnernanStelle der demLehrpersonalan denVolks=
is schulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds zugeflossenen

Dienstalters=und sonstigenZulagengemäßArt.14 Abs.1 des
1 " Schulbedarfgesetzes(Kap. III § 1 Tit. 6a der Kreisausgaben) 764567/74

6 ZuschußnachArt. 16 Abs.2 Ziff. 4 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 19002. 150000—

J7 DienstalterszulagenfürdasLehrpersonalandenVolksschulenderGemein=
. denbiszu 10000Einwohnern(Kap.III 81 Tit. 3 berKreisausgaben) 945000—
" 8 . Zur Gewährung außerordentlicherZulagen (Notstandszulagen)für

„ das Lehrpersonalder Volksschulenin diesenGemeinden 83497—
1 9 a) Zuschußan dieKreispensionsansioltfür dienstunfähigeLehr=

personen 357 700.—
1 b)Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletztbeiogenen

« Dienstalterszulaggen— ... 153000--

Gogle
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» Festgesetzer
Kap. Tit. Vortrag Betrag

—4
l

11 39 IO)zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonenund
zurGewährungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichen*se

s sionseinrichtungenmchtteilnehmendeLehrpersonal. 9000—
;10UnterstützungsbeiträgefurdieHiiiterbliebenender Volksschullehrer:
D a) im allgemeinen . 194650—
» b) zur Unterstützungder älterenLehrer-Neliktenund zur Ge=
|D währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=

Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPen=
sionseinrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal . 6 600

IP)für dürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2.000—
I1 Bnsschußzu denKostender Schulvisitationen 4130—
12 Zur Unterstützungdürftiger Kandidaten des Volksschuldienstes

I währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit 700—
Summe§ 3| 3055 148|6

Summe Kap. II A 3 101 076/48

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie, Land=
wirtschaft und Bodenkultur.

1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen
überhaupt . . 2575—

Summe — II 310365148

« . ... . IIII Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden. — —

IV Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen. 1
1 Renten des allgemeinen deutschen Schulfonds nach

Abzug der Verwaltungskosten . 57000—
2 Renten aus dem Mar imilianshilfsfonds .. 7400 —
3 Übrige Einnahmen. I

1 Einnahmenaus derVermietungundVerpachtungderGebäulichkeiten
und Grundstückeder aufgelassenenKreisirrenanstaltMünchen. 20 000—

29 ZuschußbeitragderBayerischenStickstoff=Aktien=GesellschaftTrostberg
1 zu denKostenderAlzkorrektionin Höhe von 25 vomHundert der
" jeweiligenStaatsgebührenfürWasserkraftausnützungin Trostberg 2147/50

Summe Kap. IV 86 547850

V 1 Kreisumlagezu 40 vomHundert
* der Steuersumme von 25 136 609 M 10 064 643/60
5 Summeder —1 13420 089/70
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« Beilage 2.

Abersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Ginnahmen des Regierungs=

bezirkes Nieberbayern für öas Jahr 1915.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

12

I. Abschnitt.

Krei s-Ausgaben.

I Auf ErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen 300'—.

II BedarfdesLandrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 4200—
2 Tagegelder und Reisekosten dder Mitglieder des Land=

rats=Ausschusse . -800—
3 Regie=Koshen: 1 800—

S#umnsF#an # 6 800—

III Auf Erziehungund Bildung.

1 Volksschulen.

1Ständige Bezügedes Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissendes Staatsäraürts 8 980/|69
b) aus der Kreisschuldotation.. 4 64448
IP0)Anschlag der ärarialischenDienstwohnungen und-winimün

80 — —
2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne

Statuten 878 32007
3 a) Dienstalterszulagenaus Staatsfonds an dasLehrpersonal .

derVolksschuleninGemeindenmitwenigerals10000Eins
wohiiern.. 80555918

b) Außer-ordentlicheZulagen (Notstandszulagen)für dasLehr=
personal in diesen Gemeinden 191 930—

4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohneStatuten
gemäßArt. 11 Abs.1 desSchulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902;

a) im allgemeinen 20 000.—
b) an Stelle des zu militärischenÜbungen einberufenenLehr=

personals 500.—
5 BesondereVergütungenundUnierstützungenfür dasaktiveLehrpersonal:

a) im allgemeinen 5 000—
b) zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolisschuldienstes

währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500—
77
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

— 43—
III 6 llgemeine Beiträge an Schulkassen:

a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemaß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes . 6579266

b) WeitereBeiträge an die SchulkassendieserGemeinden 25 67560
P) Zuschüssean die Schulkassender übrigen Gemeindenmit

Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats= und Kreisfonds 794335

4) WeitereBeiträge an die Schulkassendieser Gemeinden 18 110—
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
6) aus Kreisfonds:

aa) an dieSchulkassennachden seitherigenBewilligungen 12208 —
bb) Beiträge an die weiblichenKlosterschulen 10467/12
c) zur Aufstellungvon Chor=undMesnerdienststellver=

treteen 1372—
dd) zurErmöglichung derTrennung der Mesnerdienste

von denSchuldiensten 500—
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützung

der mit Schullasten überbürdetenGemeinden 68 000.—
7Beiträge zum Sachbedarfder Schulenund zu1Schulhausbauten:

a) Beiträge zum Sachbedaif . 1720—
b) für Schulpreise ..... 343—
o)fürSchulbiicherund Schulgeld armer Kinder 11714
d) zum Unterhaltevon Schulhäusern 4
e) zu Schulhaus=Neubauten 1 « 85720—

8 Ständige Bauaussasen .... 3977
9 Prüfungs=und Aussichtskosten:

a) EntschädigungderDistriktsschulinspektorenfür Bornahmeder
Schulprüfungen und Visitationen 13715.—

b) Für denI. Kreisschulinspektor:
aa) Gehalt. . 7200—
bb) Tagegelderund Reisekosten ...-.... 1000——

c)Fürden11Kreisschulinspektor
aa)Gehalt. ........ 6 300—
bb) Tagegelder undReisekosten ..·..... 1000—

d)FiirdeiiIJ1Kreigschulinspektor
aa)Gehalt.. ........ 4800·—
bb) TagegelderundReisekosten ....·... 1000—

10PensionenundAlinientationen
a) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:

Google
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Festgesetzter
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4
III 10 aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür bienstunfähige

Lehrpersonen:
a)aus Zentralfonds. 154720—
6) aus Kreisfonds:

1. ordentlicherZuschuß .. 127672—
2. zurErhöhungderPensionendes vor dem

Jahre 1896 pensioniertenLehrpersonals 708—
bb) Pensionszulagennach einemDrittel der zuletzt be=

zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 72880 79
c) zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen

und zur GewährungvonZuschüssenan diePensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtbeilnehmende
Lehrpersonal . 4000——

dd) zur Unterstützungvon Lehrpersonen,die vor dem
1. Januar 1904 pensioniertwurden,aus Kreisfonds 1 000—

b) Rnesscungskeiniige für dieHinterbliebenenderVolksschul=
ehrer:

aa) aus Zentralfonds:
a) im Allgemeinen 115 840.78
6) zur Unterstützungder AlterenLehrerreliktenund

zur GewährungvonZuschüssenan diePensions=
und Relikten=Unterstützungszuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal 5700—

7) für dürftige,demlersüzungeale *
Lehrerwaisen . 2000—

bb) aus Kreisfonds (inbisheriger Weise) 8 200—
P) Zuschußan den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter=

bliebenender Volksschullehrerund zwar:
æ)ordentlicherZuschuß .. 11000—
6 außerorbemticheZuschüsse=

1. für die vor dem 1. Januar 1896 zu=
gegangenenLehrerwitwden 3240.—

2. für die bis Ende des Jahres 1906 zige
gangenenLehrer-Witwen . . 6270—

3. für die nach dem 1. Januar 1907 zu=
gehendenLehrerwitwenund Waisen 7200—

4) Beitrag an denPrivatvereinzurUnterstüdzungdienstunfähiger
Schullehrer in Niederbayern . 1 000.—

11Unterstützung für dürftigeSchulamtszöglingeund Wrbrei #
a) a) für dürftigeSchulamtszbglinge . 3 000—

6) für Schulpraktikanten. 1 000 —

77°.

Gocgle



442

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

— 2—

II 111 b) für Präparandinnenim Präparandinneninstitutezu München
und Weichsin Oberbayern . 540—

) fürPräparandinnenin chrerinnenbidungeanjtaltenin anderen
Regierungsbezirken ... . ..... loo-

ILÜbUgeUusqaben
a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildung der Schullehter 500—
b) zur Organisierung von Schullehrer=Fortbildungskursen I

(Konferenzbezirken).. 13000·-——
c)Vergütungenbezw Unterstützungenfür fortbildungspflichtige

Kandidatendes Volksschuldienstes 1 000—
d) Zuschüssean die Gemeindenfür dieLehrerinnen der weib=

lichenHandarbeiten 11 500—
e) zur UnterhaltungundErgänzung der Lehrmittelausstellung .

inStraubing . 500—
t) zur Unterstützungarmer Gemeindeni behf Anjchaffuig von

Büchereien . 500—
13 | Reservefondsfür die Volks=Schulen 1 363.03

So= z ĩ 2 802 892/66

2 Progymnasien und Lateinschulen. — —
3 Taubstummenanstalten.

1|Dotationsbeiträge — —
2 a) Freiplätze für Zöglinge in der nweigtmibsiunmenansuatin

Straubing . 216t)——
b) Für den-ranbstummenumteriich=überhaupt. . 3154498

3 a) Verzinsungund Tilgung der für den Neubauder Anstalts=
gebäudein Straubing aufgenommenenPassivkapitalien 8 100—

b) Zur Refundierungdes zum NeubauderVorstandswohnung
eingezehrtenKapitalvermögens 500—

P) Zinsentgangaus deneingezehrtenKapitalien 465.50
4 %Zuschußzum Zweckeder VersorgungaustretenderZöglinge Conr=

geld, Einkauf von Mädchenin Versorgungsanstalten) 300—
5 Zuschußan die TaubstummenanstaltMichelfeld. 200—

Summe - 3 43 270·48
4 Blinden=Anstalten.

» 1|Dotationsbeitrag für das Blindenheimin München 100—
2 An die K. Landes=Blinden=Anstaltin München für 7Freiplätze. 2520—

Summe § 4 2 620 —
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.

1/otationsbeiträge — —
2 An die K. Landesanstaltfür trüppelhafteKinder in Mürnchenfür

9 Freiplähe 3240—
3An dieselbeAnstalt als Beitrag zur Verzinsungundrige der

für den AnstaltsneubauaufsgenommenenSchulld 4 672.—

Gocgle
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III. 5 4 An die K. orthopadischeKlinik bei derselbenAnstalt für 1½ Frei=
better 1200—

Fe##n z 9 112—
6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die

weibliche Jugend.
Zuschuß an die Haushaltungsschulefür erwachseneMädchen in

Deggendorf . 500—
7 Sonstige unterrichts= und“Erziehungsanstalten.

1 Zuschußan die vomMarianischenVerein geleiteteRettungs=Anstalt
in Landshut 500—

2 Zuschußan dasKloster der Frauen vomgutenHirten in Vĩunqhen
für seineErziehungs=und Besserungsanstalt 100—

Summa § 600 —
8 Kreis=Stipendien für Studierende an Gymnasien 540—

9 Übrige Ausgaben.
1| Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 400—
2 Beitrag an denHistorischenVerein in Niederbayern 800.—
3 Beiträge an sonstigeVereineund Institute:

a) an den NaturwissenschaftlichenVerein für Niederbayernin
Passau 172—

b) an denNaturwissenschaftlichenvormals BoiauischenVerein
in Landshut 86—

) an das GermanischeMuseum in Nürnberg 100.—
d) an denHistorischen Verein in Straubing 100—
e) an denLehrlingsvereinin Zwiesel 300—
1) an das DeutscheMuseum vonMeisterwerken der Natur=

wissenschaftund Technik in München;; Zuuschuß sur den
Museums=Neuban .. 200-—

4Für HeimatschutzundNaturpflege . — —
Summe § 9 2158—

10 Gewerblicher Unterricht.
1|Oberrealschule und Realschulenund zwar:

a) Kreisoberrealschule Passau:
a) Personal=und Sachenbedar 139450—

s 6) Für VerzinsungundTilgung des zumErweiterungs=
P bau ausgenommenenund bis 31. Dezember1940
— rückzuzahlendenAmnuitäten=Anlehenszu 115000
# für 1915: 3.Rate . 718750

b) Realschulenund zwar:
1. in Landshut:

Personalbedarf nach Art. 188 des Beamtengesetzes 73 030|34
2. in Straubing: 3

s Personalbedarf nach Art. 188 des Beamtengesetzes 40 072 —
3. in Deggendorf:

i Personalbedarf nachArt. 188 des Beamtengesetzes 3477467

Gocgle
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— 1
II I10 2 Berufsfortbildungsschulen(bisherallgemeinegewerblicheFortbildungs=

schulen) 11000—
3 BesondereSchulen zurEntwicklungeinzelnerIndustriezweige:

a) Personalbedarffür die mit der Realschuleorganischver=
bundeneFachschulefür Maschinenbauund Elektrotechnikin
LandshutnachArt. 188 des Beamtengesetzes . 11814—

b) KeramischeFachschulein Landshut 1 715.—
c) Steinhauerschule in Metten 140—
d) Steinhauerschulein Büchlberg 100—
e) Unterhaltsbeitragfür die der Fachschulefür Glasindustrie

in Zwiesel angegliederteAbteilung für Holeschnitzerei,vor=
malige Distriktsschnitzschulein Kötzting 200—

s) Unterhaltsbeitragfür dieFachschulefürGlasindustrieiinZwiesei 1 000—
Summe § 10 320 483|51

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1Kreisackerbauschule in Schönbrunn:

a) Bedarf derSchule Schuletat## 30 500 4 .... 30 500—
b) Hälfte der 17. Rate zur Tilgung des zum Ankaufe der

Frank'schenGrundstückeaufgenommenenAnlehenszu12700 MA
(in 30 Jahresraten zu tilgen) 212—

c) Neubau einesShulgebäudes, bier für Betzinsung derSthun
zu 100 0C00 fl 5 000—

2 K. LandwirtschaftsschulePfarrkirchen:
a) PersonalbedarfnachArt. 188 des Beamtengesetzes 32 08867
b) Betriebszuschußfür das Versuchsfeldt 200—
Ja#)Zuschußan die StadtgemeindePfarrkirchenzurVerzinsung

· und Tilgung der für den Neubau einesLandwirtschaftsschul= «
gebäudes,einerKulturbauschuleund einer Winterschuleauf= 6
genommenenAnlehenssummevon 254000“ nachMaßgabe
des im Jahre 1943 ablaufendenSchuldentilgungsplanesvvom

I 20September1905.. . 2500,—
d) Stipendienfür niederbayerischeSchüler . 600—

D 3Landwirtschaftliche Winterschulen:
a) Zuschüssean die landwirtschaftlichenWinterschulen=

1. Deggendorf . . 1 ooo —
2. Kötzting 1 500.—
3. Landshutfür dieSchule 945/°—

für das Internat dieser achtel 1 600—
4. Passa 2:000 —
5. Pfarrkirchen 900—

D. 6. Straubing . 570Z-—
- b) Allgemeine Reserve ...... 2 000 —

Summe§ 11 81615|67
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III 12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1|KTagegelder und Reisekostender Prüfungs=Kommissäre .· 1000—
2PensionenundAlimentationenfürdienstunfähigeLehreran Real-

und Landwirtschaftsschulenund für Relikten solcherLehrer 3 282—
3 Förderungder Obstbaumzucht,hier Abhaltung einesObstbaukurses

für Lehrer, Geistliche,Verwaltungsbeamterc.(einschl.Stipendien)
in Landshut . 600-

4FürAbhaltungdeö Baumwarterkursegin Landshut 600—
5 Stipendien:

a) für Studierendeder K. Akademiein Weihenstephan 600,.—
b) für Studierendeder tierärztlichenFakultätder K.üniverfiai

in München 800—
) zum Besucheder K. Kuliurbauschule in Pfarrkirchen. 500—
d) zum Besucheder K. Molkereischulein Weihenstephan 300—
e) zum Besucheder Brennereischulein Weihenstephan 300—
1) zum Besuchedes Hufbeschlagunterrichs 1 800—

6 Fur die hauswirtschaftlicheUnterweisungder ländlichenBevölkerung 1 000—
7 ß;ur Förderungdes landwirtschaftlichenUnterrichts(andenSchulen) 1 000—
8Zur Gewährung von Stipendien für niederbaherischeSchuler der

Fischereischulein Starnberg 100—
Ruhegehaltdes WeblehrersGrübl. . 1455——

SummeF 12 13337—
SummeKap. IJ27712932

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie. %

1./ Auf Industrie überhaupt 1 029—
2 Beitrag zur Handelskammer 1 00—
3 Kostender Handwerkskammer . 6 000 —
4 Für sonstigeindustrielle Zweckeund zwar:

a) Beitrag zur Muster=und Modell=Sammlungin Landshut 858—
b) Beitrag zur Bayer. Landesgewerbeanstalt,vormals Gewerbe=

museum in Nürnberg 100 —
e) Beitrag zu der in Landshut errichtetenNebensteileder

Bayer. Landesgewerbeanstalt 2 000 —
5 Zur Unterstützungdes ArbeitsamtesStraubing als Bentrele ur 1

Arbeitsvermittlung . 800l—
SZurUnterstutzungdes ArbeitsamtesLandshut 400.—

2 Auf Kultur.
1 Zuschußzur Förderung der gemeindlichenund genossenschaftlichen

Bodenkulturunternehmungenim allgemeinen 10000 —
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 Zuschuß an dieIsarmoosentwässerungsgenossenschaftC, zweite RRate I

von 15000.X Gesamtzusch 5000 —

Gocgle
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IV 315 Fiur der kulturtechnischenDienst:
a) ein Viertel der Gesamtkosten 18387—
b) für Kulturvorarbeiter 16200—

6Für jonsige Zweckeund zwar:
1. für Förderungder Pferdezucht: "

a) Beitrag zurHebungderPferdezuchtbehufsPrämiierung I
vonPrivatbeschalern.. 6000I

b) Zuschußan den Verein zur Hebungder Pferdezuchtin
Niederbayernfür die FohlenweideGaishausen 2 000—

2. zur Förderung der Rindviehzucht,inabesonderemittels Ge= i
nossenschaftsbildung . . . 20 000—

3. Zuschußan denKreisbienenzuchtverein 800—
4. zur FörderungdesObstbaues: I

a) Zuschuß an denKreisverband niederbayerischerObst
bauvereine . 1 500I

b) Zuschußzur Aufstellungvon Obstbaumwarten . 2 500—
5. Zuschuß an den MilchwirtschaftlichenVerein inNiederbayern 3 000—
6. zur Verbesserungund Vermehrung der Schweineucht in I

Niederbayern.. . . 3500——
7. Zuschußzur Förderungder Ziegenzucht 300—
8. Zuschußan denKreisgeflügelzuchtverein 500—
9. — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10. Zuschußan denKreisverbandniederbayer.Kuninchenzüchter 100—.
11. zur Förderungdes Acker=und Pflanzenbaues . 4000I
12. zum Ausbau der genossenschaftlichenViehverwertung 500.—

7Für denKreiswanderlehrer für Oostbau I
a) Gehalt . . 4500I——
b) Neiseaversum 2u000—
c) Regeie 100 —

8 FüörderungPer Fischzucht:
Für denKreiswanderlehrerfür Fischzucht:

a) Gehalt 3 500.—
6)Reiseaversum. 1 500—
.) Negie ....... 100I:«

Summe Kap. IV 118 —

V Auf Gesundheit.
1 Remunerationen fürpraktische Arzte in armen Gegenden 2 500—
I 2 Beihilfen an Hebammen behufs Teilnahme an den

Wiederholungskursen 200—
3 beittäge an Distriktsgemeinden zurSustentation von «

I- Distriktstierärzten und prakt. Tierärzten . 10500 —
4 Unterstützung zum Besuche von Desin fektionskursen 200—

5 Jahresbeitrag zum Verein „Zentrale für Sänglings=
II fürsorge in Bayern“ . 50—

Gocgle —
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VI
—–=

S#d

——*i

Zur Bekämpfung der Tuberkulose
Zur Unterstützung bestehender und au grandender Sani=

tätskolonnen .
Summe Kap V

Auf Wohltätigkeit.
Kreis-Irrenanstalten.

a) Für den Betrieb der Heil=und PflegeanstaltDeggendorf
einschließlichder Bauunterhaltungskosten

b) Für den Betrieb derHeil= und Pflegeanstalt Maintosen ein=
schließlichder Bauunterhaltungskosten

Für Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:
a) des zum Neubau einesPavillons für unruhigemännliche

Kranke in den Jahren 1901 und 1902 aufgenommenen
Anlehensvon 148000 .XK(Schuldenstandmit Schuz, 1914:
100705.4 56 3 —Verzinsung 4028 .4T22 3, V. Til=
gungsrate(16421.A 78 33

b) des zum Neubau eines Pavillons für unruhigeweibliche
Kranke in den Jahren 1904 und 1905 aufgenommenen
Anlehensvon 154000.X“ (Schuldenstandmit Scluß 1914:
85 464 4A4173 — Verzinsung2 991.4 24 3, X. Til=
gungsrate9 008. 763 .

Für ErrichtungderHeil=undPflegeanstalt Mainkofenund zwar:
a) für VerzinsungundTilgung des1908—1913aufgenommenen

4% igen Kreisanlehenszu 2 840000.K“; (Schuldenstandmit
Schluß 1914 — 2 811600 K) IH. Tilgungsrate (1%)
29 536 4, Verzinsung4% — 1124664

b) 38. und 39. Halbjahresannuitätzu je 900 .4 an die
Bayer. Hypotheken=und Wechselbankaus ursprünglich
40 000 .4 Hypothekkapital(Schuldrestmit Schluß 1914 —
34 596 57 3) 4% Zins, ½% Tilgung (Schuld beim
Anwesenskaufemitübernommen

Sonstige Krankenanstalten.
An die Augenheilanstalten:

a) an die Universitäts=Augenklinikin München
b) andieAugenklinikdesprakt.ArztesDr. Leonhardi in k

An das Dr. von Hauner'scheKinderspital in München
a) an das Gisela=Kinderspitalin München
b) an das Mathilden=Margarethen=Kinderspitalin Regensburg

An den Bayerischen Frauenverein vom Roten Kreuz für die ortho=
pädischeAnstalt des Vereins in München ...

An denselbenVerein für FörderungderLandkrankenpflege..
Zuschußzum Betriebe des Prinz=RegentLuitpold=Genesungsheims

für rekonvaleszentearme augenkrankeKinder des Königreiches
Bayern in Bad Tölz ..........

Cogle

343
200
300
100
100

500 —

78
100·—
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1
VI 4 An den Verein zur Gründung eines Sanatoriums für

Lungenkranke aus dem Mittelstande in Bayern „e.V.“
für das Sanatorium am Hausstein 200—

5 An die K. Universitäts=Frauenklinik und die K. Hebam=
menschule in München 1 500|—

6 1|Beiträge für Pfleglinge inAnstalten für Blödfinnige und
ähnliche Hilfsbedürftige, insbesondere fürsolche in den
Anstalten in Straubing, Deggendorf, Ecksberg und
Ursberg 2 000—

2 Andie KretinenanstaltDeggendorfalsBeitragzurTilgungderBauschuld 2 000 —
3Anddie St. Joseph=Kongregationin Ursbergfür derenBlöden=Anstalten 1 000—
4 An die evang.luth. Diakonissenanstaltin Neuendettelsanfür deren

Blödenanstalt 50—
7 Beihilfe zur Förderung der Säuglingsfürsorge. . 700-—
8 An das Seraphische Liebeswerk für arme undd verwahr—

loste Kinder. ... .... 100-

9 Unterstützung an gemeindliche und distriktive Armen=
pflegen:
Zum Unterhaltevon Irren 7000—

10. 1| Beitrag zur Unterhaltung der Arbeiterkolonie inHerzog=
sägmühle 300 —

2 guschiß behufsGründung neuer und Erhaltung der bestehenden
Naturalverpflegsstationenfür wanderndeArbeiter 3500.4 — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit und zwar:
Bereitstellungvon Mitteln für Fälle der Not und außerordentliche

Unglücksfälle . 1643 MA — —
12 Zuschuß an dieDistriktsgemeinden zur Unterstützung
# der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
. K. Deklaration vom 10. Mai 1902 .. 49750-——
13 Ersatzleistungen an unmittelbare Gemeinden für die
I Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in Irren—
I und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom

10.Mai 102 600—
Summe Kap. VI: 5143 .4# 476 293—

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten.
I 1 a) Beiträge zu Distriktsstraßen 60 000—
I b) Beiträge für wichtigeGemeindewegeund Brücken 15000—
I LI Für Ufer= und Hochwasserschutz an öffentlichen Flüssen.

1 Für gewöhnlicheUferschutzbanten,ferner für die regelmäßigwieder=
* kehrendenForderungenzurUnterhaltungderbestehendenUferschutz= I
I bautenan derDonau, amInn, an derIsar, am Regenund an ,-
Ii der Ilz (Art. 92 des Wassergesetzes) ..... . 71900.—
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Vortrag Betrag
Mü 2

VIII

r

Für Verzinsungund Tilgung des bei den eigenenHilfskassenauf=
genommenenAnlehensfür diegemeinschaftlicheIsarkorrektionvom
Jahre 1889zuursprünglich100000.4&als sechsundzwanzigste
(d. i. letzte)Rate... .....

Für VerzinsungundTilgung des in denJahren 1911und1913 ge=
nehmigtenund bis 31.Dezember1952 zu tilgendenAnlehensim
Gesamtbetragevon 500000 A zur GewährungvonBeiträgen an
die gemäßArt. 94 des Wassergesetzesvom Staate zu denKosten
vonHochwasserdammbautenanderDonau undIsar herangezogenen
Beteiligten,fernerzurDurchführungmehrererTeilkorrektionender
Rott (Art. 98 W. G.) behufsVerbesserungder Flußverhältnisse;
für 1915: vierte Rate.. e

Kreisfondswasserbaureseen
ErhöhungundVerstärkungdesHochwasserdammesderStadtgemeinde

Neustadtrechtsder Donau mit zusammen132040 .K; hievon
treffendenKreis 11235 .4; für 1915 zweiteRate

NeuherstellungeinesHochwasserdammesfür die oberbayerischeGe=
meindePförring und die niederbayerischenGemeindenMarching
und Irnsing links derDonau mit zusammen234000.4; hievon
treffendenKreis Niederbayern16065 .X, für 1915 zweiteRate

Für Instandsetzung von Privatflüssen mit erheblicher
Hochwassergefahr (Art. 98 W.’G.) hier der Nott.

Für denUferschutzbauan der Rott bei Pl.=Nr. 359 der Steuer=
gemeindeHammersbach,BezirksamtsEggenfeldken

Für Instandsetzung sonstiger Privatflüsse (Art. 101W.G.)

Für Wiederherstellungder Verbauungenin den Wildbächenbei
Obernzell, für 1915 dritte Rate des 40% betragendenKreiszu=
schusseszu demAufwandevon 120 00 f.

GenossenschaftlicheRegulierung der Bina und Entwässerungdes
Binatales in denGemeindenBonbruck,BodenkirchenundWurms=
ham, BezirksamtsVilsbiburg; zur Ansammlungeiner Unterhal=
tungsrücklges

25 000
5 282

2 000

3 000

1 000

08

92

Summe Kap. VII

· ÜbrigeKreis=Ausgaben.
Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=

wehren, dann zum Ankaufe von Löschgeräten für arme
Gemeinnnnen::

Zur Bestreitung der Reisekosten der Mitglieder des
Kreisausschusses der freiwilligen Feuerwehren .

Zuschuß an denVerein zur Errichtungeines Genesungs=
und Invalidenheims für die Feuerwehren des Bayer.
Landes feuerwehrverbandes und des pfälzischen Kreis=
feuerwehrverbandes ............

Cogle

146 300

3 000

300

787

—

I
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Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

——

VIIII Beiträge gemäß 8§828 der RVO. für 191 . 6000—-
5 Beitrag an den Pensionsverein der Distriktsstraßen=

wärter des Königreichs Bayern, diesseits des Rheins 200—
6 Zur Verstärkung des Fonds für besondere Unglücks=

und Notfälle 2 000—
7 Beitrag an den VBayer. Veteranen= und Kriegerbund

zum Ausbau und zur Einrichtung von Erbolungsheimen
für erholungsbedürftige Krieger 300—

Summe — Vik 11 950—

IX AllgemeinerReservefonds ............ 5708759
SummeberKreis-Auögaben:5143-«410948391

II. Abschnitt.

Areis- Einnahmen.

1 Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung
und Oildung.

1 Lateinschulen — —
2 Gewerblich=technische Schulen. ·

Für die KreisoberrealschulePassau. 21 486—
3 Volksschulen.

1 Auf speziellenRechtstitelnunddBewilligungenberuhendeFundations
beiträge . 944083

LStündige Bauausgaben 3977
3Kreisschuldotation und zwar:

a) seitherigeKreisschuldotation. . 99 590/17
b) neueKreisschuldotationbehufsünterstützungder mit Schul=

lastenüberbürdetenGemeinden 93 700—
4 Nuschüssean die Kreisfonds gemäß Nrt. 16 Abs. 2 Zif. 2 und

I Abs. 3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902 für Ge=
meindenmit wenigerals 10000 Einwohnen 207839,86

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=

I schulendieserGemeindenseither aus Staatsfondszueilossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen.gemäßArt. 14 Abs. 1des

1 I Schulbedarfgesetzes 65 792/66
" 6 Buschuß nach Art. 16 Abs. 2 Ziff. 4 bes Schulbedarfgesetzes vom s
- 255 000 —28 Juli 19002.

Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denBoitsschuiender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern.

Gocgle
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Nr. 34. 451
Niederbayern.

Festgesetzer
Kap.it. Vortrag Betrag

4
I 8 Zur GewährungaußerordentlicherZulagen (Notstandszulagen)für

das LehrpersonalderVolksschulenin denGemeindenmit weniger
als 10000 Einwohnern. 171000—

9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltf dienstunfähigeLehr=
personenin Niederbayern 154720—

b) Pensionszulagennach einemDrittel der zuletz bezogenen
Dienstalterszulagen 7288079

=D)zurUnterstützungderälteren,pensioniertenLehrpersonenund
zurGewährungvon Zuschüssenan diePensions=undRelikten=
Unterstützungszuschußkassefür das an gemeindlichenPensions.
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 4000 —

10 Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Voltsschuilehrer
a) im allgemeinen 115840,78
b) zur Unterstützungder älteren Lehrer-Reliktenund zur Ge=

währungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=Unter=
stützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions==
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 5 700—

c) für dürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2 000—

11¼/Zuschußzu den Kostender Schulvisitationen 3 060—
12 Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswährend

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit. 500—
Summez z 2dõs 66404

Summe Kap. IA 150½04

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1. Auf LandeskulturundlandwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2vös —
2. Zum Gehalte des Kreiswanderlehrersfür Fischzucht. .. 2250—

Summe Kap. 1 B 4825/—
Summe Kap. I12092975|004

II Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden – —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
Zuschuß aus den Renten des Maximilians=Hilfsmagazins=

fonds und zwar:
a) zurBereitstellungvonMitteln für Fälle derNot oder außer=

ordentlicheUnglücksfälle ..1643MA — —
5) zurGründungneuerundErhaltung der bestehendenNatural=

verpflegsstationenfür wanderndeArbeiter 3500.4 —
Summe Kap. III:: 5 143.4 — —

Google



Festgesetzter
Kap.8 Tit. Vortrag Betrag

—
IV Kreisumlagezu 48 vomHundert

der Steuersummevon 4 083 412.4 52 3 1 960 03776

V AktivrestederKreisondsfrühererJahre (der—
für 1913). 56 471|11

Summe derKrcigeinnahmen:5 1 4 109 48391

Gocgle



Abersicht

bezirkes der Pfalz für das Jahr 1915.

Kap.]Tit. Vortrag Betrag
M 2

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.

Auf Erhebungund VerwaltungderKreizeinnahmenzur Bestreitung
der Regieausgaben .

Bedarf des Landrates.
Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder
Tagegelder undNeisekosten der Mitglieder des Land=

rats=Ausschusses .
Regiekosten.

400

4 000

1 000
1240

Sumne K#e

Auf Erziehungund Bildung.
Volksschulen.

Ständige Bezügedes Lehrpersonals:
a) Aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
b) Aus der Kreisschuldotatio
c) AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne
Statuten .

a) DienstalterszulagenausStaatsfons an das Lehrpersonalder
VolksschuleninGemeindenmitwenigerals 10000 Einwohnern

b) AußerordentlicheZulagen (Notstandszulagen)für das Lehr=
personalin diesenGemeinden .

a)FortzugewahrendefrühereAufbesserungszulagenausKreis=
mitteln nachZiff. IX Abs. 4 derMinisterialbekanntmachung
vom 28. August 1914

d) FortzugewährendebisherigeAufbesserungszulagenaus Kreis=
mitteln an das Lehrpersonal in Gemeinden mit 10 000 und
mehr Einwohnen

Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoder aus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902.

a) im allgemeinen
b) an Stelle deszumHeeresdienstoder * miltsc tbuigen J

einberufenenLehrpersonals

Google
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III. 141 BesondereRemunerationenundUnterstützungenfür das aktiveLehr=
personal und zwar zur Unterstützungdürftiger Kandidatendes
VolksschuldiensteswährendderAbleistungihrergeseblichenMilitär=
dienstpflichtt . . 2500—

6 AllgemeineBeiträge an Schul= Gbezw.Gemeinde.)Kassen:
a) Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeinden mit 10000

und mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan 1
den VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemaß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes. 403 13262

b) WeitereBeiträge an die KassendieserGemeinden 9 5481—
J) Zuschüssean die Kassender übrigenGemeindenmit Outs=

statuten an Stelle der seitherigen Bewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats= und Kreisfonds ... 48 386—

d) WeitereBeiträge an die Kassendieser Gemeinden 2583—
e) SonstigeZuschüssean die Gemeindekassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnisen — —
8) aus Kreisfonds

1. zur UnterstützungdürftigerGemeindenaus Anlaß
der Einführung von Abteilungsunterricht 2 000—

2. zur UnterstützungdürftigerGemeindenaus Anlaß
der Trennung des Mesner=oder niederenKirchen=
dienstesvom Schuldienste 200—

7) aus der neuenKreisschuldotationbehufs!n*
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden 60 000—

7 Beiträge zumSachbedarfder Schulenund zuSchulhausbauten:
a) Beiträge zum Sachbedaf . . s- —
b) Zum Unterhalt vonSchulhäuserni 40 000·—
c) Zu Schulhaus=Neubauten 1

8 Ständige Bauaussaaen: — —
9 Prüfungs=und Aussichtskosten:
I a) EntschädigungderDistriktsschulinspektorenfürddie Vornahne

der Schulprüfungenund -Visitationen 54 000—
dann für Formularpapirrr 200—

b) für die Kreisschulinspektoren:
aa) Gehalte 20 616 67
bb) TagegelderundReisekosten .·...... 4120-—

10PensioiienundAlimeiitationen
a) Zur UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
aa) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralsfonds= 141 949.30
)aus Kreisfonds zur r der Mehrausgute

D für 1913 41 700.—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Bortrag Betrag

+W 94

III 110 7) aus Kreisfonds Mehrbedarf für 1915. 47 71
) aus Kreisfonds zur Gewährung von Zulagen an

die vor demJahre 1904 in den Ruhestandge=
tretenenLehrpersonen 8 000 —

bb) PensionszulagennacheinemDrittel derzuletztbezogenen
Dienstalterszulagenaus Zentralfonds . 62 398,95

Cc) Zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen
und zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Reliktenunterstützungszuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende

I Lehrversonal. 7800—
b)unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenen der Volks=

schullehrer:
aa) aus Zentralfonds:

a) im allgemeinen . 161782,18
8) zur Unterstützungder aͤlterenLehrerreliktenund

zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=
% und Reliktenunterstützungszuschußkassefür das an

gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil= I
nehmendeLehrversonal.. 70001—

7) für dürftige, dem 1nneriibungeale erwwace
Lehrerwaisen .. 2000—

I bb) aus Kreisfonds:
" 4) Zuschuß an denKreisverein zur Unterstützungder Hinter.

bliebenender Volksschullehrter 40 000 —
e) Zuschuß an dieKreisschulinspektorswitwe*72 zi ihren

I Bezugeaus der Lehrerwitwenkasse . 336—
I f) Zuschußan daspfälzischeLehrerwaisenstift. . 1000I-—
I IIUnterstützungenfürdürstigeSchulamtszoglingeuudSchulpraktikanteii:
I a) Für dürftigemännlicheSchulamtszöglingeund Schulprakti⸗ I
I kanten. 10000—
I b) Für Schülerinnen weiblicherBidungsanstalien diesih dem I
I Lehrberufewidmenwollen . I500»——
-12ÜbrigeAusgaben. I

a) Zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort= 1
bildung der Schullehter 700 —

)— b) Zur Förderung desFortbildungswesensdes Volksschullehr= I
J personals(Bildung von Konferenzbezirken) 19500 —

) Zur Hebungdes Unterrichtsin denweiblichenHandarbeiten 200 —
1 d) Stellvertretungskostenfür diezuFortbildungskursenfür Lehrer
i an gewerblichenFortbildungsschulenbeurlaubtenVolksschul=

lehreraus Gemeindenmit Ortsstatuten. · 300—

138eservefonds für die Volksschulen ..... 7 000I:
Summe§1 3 600 380 95

79
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—
II 2 Progymnasien und Lateinschulen.

1 |/ Luschüsse:
a) Kreisanstalten:

1. Progymnasiumin Frankenthal(1. bis 5.Klass, . 2790975
2. „ Grünstadt. . 28 081/62

b) Übrige Anstalten:
PersonalbedarfnachArt. 188 des Beamtengesetzes

1. Progymnasiumin Dürkheim. . 1790247
2. » „ Edenkoben 16 624,66
3. » „ Frankenthal(6.Kl.) 1 33020
4. „ „ Germersheim. 18 387/|20
5. » ..Homburg.. 2011707
6. » „ St. Ingbert 24 45020
7. » »Kirchheimbolanden. 14 686—

8. » „ Kusel 14 296s|80
9. R„ Ludwigshafena.u 1883034
10. Pirmasens 25 94047
11.LateinschuleinVergzabern 10 *85
12. » Blieskastel 10 169I
13. » »Landstuhl 15 276/2
14. „ „ Winnweiler 14 1201#
15. Kandel(Aversalzuschußwidernfchereisn 4 000.—

2 Reservefondsfür die Progymnasienund Lateinschulen 2 000—
Summe - 2 284 37113

3 Taubstummenanstalten.
Kreistaubstummenanstaltin Frankenthal:
Für denBetrieb, einschließlichderBauunterhaltungskostenund für

außerordentlicheAusgaben. 76 500.—
Summe7 zfür sich

4 Blindeninstitute.
[ 1 Freiplätzefür Zöglinge in der Landes=Blinden=n Anstalt inMünchen 4 320—

2 Zur VerfügungderRegierung 2800—
Summe z 7 7120—

5 Fürsorge für krüppelhafte Kinder.
1 | Freiplätzefür Erziehungund Bildung krüppelhafterKinder in der

Landesanstaltin München 1440 —
2 Beitrag an dieselbeAnstalt zurVerzinsungundTilgung desAnlehens

für denNeubn . 2568——
3 Für ein Freibett in der orthopädischenKlinik beidieser Anstalt . 800—
4 Fürsorge für bildungsfähigekrüppelhafteKinder innerhalbderPfalz 2280/—

6 Summe 8 5 7 088°—

6, Unterrichts= und Erziehungsanstalten für die weibliche
Z„ Jugend: ’
t Beitrag zur FrauenarbeitsschuleSpeyer 500—

Gocgle
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Pfalz.
Festgesetzter

Kap. 8Tit. Vortrag Betrag
Mü

III. 7 Sonstige Unterrichts- und Erziehungsanstalten:
Schwimmschulen 472 —

8 Kreisstipendien für Studier ende an Universitäten und
Gymnasien ..... ... . 3000»—

9 Übrige Ausgaben. «
IZurErhaltungvonNaturdenkmälern,KunstdenkmälernundAlteri

tümern,insbesondereder vorhandenenRuinen ... 2500—
2 HistorischesMuseum der Pfalz:

a) Gehalt desKonservatorsDr. Sprater (einschl.einerpersön=
lichenZulagevon100.#bis zurnächstenVorrückung)3600.4 10000—

b) Gehalt des WerkmeistersJung 2100.4
I) Beitrag zum Betrieb des Museums 4300.4

3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Beiträge an Vereineund Institute:
a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg 200.—
b) an die naturwissenschaftlicheGesellschaft„Pollichia“ in Bad

Dürkheim:
a) für allgemeineZwecke 345 —
8) Zuschußzu demNeubau einesMuseums —

) an die Verwaltungskommissiondes Museums in Epeher 345—
d) an den historischenVerein der Pfalz. 655—

n e) an den pfälzischenVerschönerungsverein . 800I—
k)andenanlzerWaldvereiu.... soo-
g) an den pfälzischenVerkehrsverband 200 —
b) an den pfälzischenKunstverein. 300—
i) an denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnenBayerns 200—
k) Beitrag zu denKostendesNeubauesdesDeutschenMuseums

in München 1000 —
1) Beitrag an denVereinpfülzischerLehrerinnenfür derenHeim

(nur für 1919) —
I m) Beitrag an denareitausschib der# des** Wehr

kraftvereins . 1500;—
? Summe§ 9 18845—
10 Gewerblicher Unterricht.

„ 1./Oberrealschulenund Realschulen,nämlich:
6 a) Kreisoberrealschulein Kaiserslautern
" 1. Hauptanstalt. 16236198
I 2. Nebenanstalt:FachschulefürMaschinenbauund lektro=

technik(mitWerkmeisterschule) 24 393 42
b) Oberrealschulein LudwigshafenaRh. (Personalbedarf?vch

Art. 188 des Beamtengesetzes) .
c)Realschulenuudzwar

aa) in LandauGersonalbedarfnachArt. 188desBeamten=
gesetzes)

bb) in eezafen desgl.

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

——

III 10 1 cc) in Neustadta/H. desgl. 47 13534
dd) in Pirmasens desgl.. 62 08434
ee) in Speyer desgl. 40 329|/32
ff) in Zweibrückendesgl. . 4749417

d) Für Lehrattribute technischerSchulen. 1 370—
e) Reservefondsfür dieselbeen 2 000—

2 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen Gerus fortbiidungesh�len 16 000—
3Kreisbauschule inKaiserslautern 100 21525
4 Beitrag an die Webschulein Lambrecht 2 000—
5 Zuschußfür dieMeisterschulefürBauhandwerker inFrankenthal. 1 500|—

Summe § 10 695 068 45

11 Landwirktschaftlicher Unterricht.
1KreisackerbauschuleKaiserslautern 25 79897
2 Zuschußan die Lehr=und = fr Wein= und Sosn

in Neustadta/ H. .. 2 400—

3 Landwirtschaftliche iniershulen. I
a) Zuschußfür Alsenz . . 2000—-
) » „ Frankenthal 2 000.—
* 7 1 Haßloch 2 000/—

d) » » Homburg 2 000—
e) » »Kandel.. 2000——
k) » » Kirchheimbolandeii 2 000 —
g) » „ Landau . 2000—
h) » „ Speyer 2;000—
i „ „ Wolsstein 2000—
k) Zweibrücken 2000—

4 Für den landwirtschastlichenFortbildungsunterricht. . 2050I-·
5EhrengabenanNichtfachlehrer,welchesichumdie Hebung der

Landwirtschaftverdieutgemachthabeu.. 200—
6 ür Wanderkochkurseund hauswirsschaftlicheünerweisung der länd= 1

lichenBevölkerung 2 500—
* Summe F # 52 94897
l

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt= I
schaftlichen Unterricht.

I 1TagegelderundReisekosteiiderPrüfuiigskommissäre 900—
1 2 Stipendien:

50 a) für Schüler derhöherenundmittlerengewerblichenUnterrichts.
E anstalten einschließlichOberrealschulen . . 4 500 —

“ b) für arme Schüler an Privat=Realschulen 1500 —
II c)fürSchülerlandwirtschaftlicherSchulen,insbesondereder I
I ? KreisackerbauschuleinKaiserslautern.. 3700I—
:I 4) für Studierende dertierärztlichen FatuleätdederK. üntrersin T
I München . 500.—

Gocgle
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III 12 e) zum Besucheder Akademiefür Landwirtschaftin Weihen=
· stephanund der technischenHochschulein München 1 500—

t) zum Besucheder Lehr=und Versuchsanstaltfür Wein=und
Obstbau in Neustadt a/H, sowie derWein=, Oost= und

I GarteiibauschuleinVeitshochheim.. 1000—
g) für Besucherdes Molkerei=oderVrennereitirses inn Welben-

I steh.. 300—
; li)zuin BesuchedesPufbeschlagunierrichtes. . 350—

(Positionena und b wechselseitigübertraabar.) I-
Summe§12 I4250I—

I Summe Kap. I41760 54450

IV I AufJiidustrie,BodenkultiiruudLandwirtschaft

1 Auf Industrie.
1 Beitrag für die Entwickelungder Industrie uberhaupt 860.
2 Beitragan dieHandelskammer . 3000I——
I 3BeitragandieHandwerkskamnier. 10000—
4 Beitrag an das GewerbemuseumKaiserslautern und zwar zu freien
I Verfügungdes Verwaltungsrates ... .. 6 000
5 Unterstützungenzum BesuchevonMeisterkursen. 500.—
6 aur unterstützungder Gemeindenbei Errichtungund zumBetriebe
6 von Arbeitsämtern .. 1400»—

Zuschuß für die Städt. RechtsauskunftstelleKaiserslautern 100 —
2 Auf Bodenkultur und Landwirtschaft.

1 Auf denKulturbau=Dienst:
a) ZuschußandieStaatskassezudenKostendesKulturbandienstes 20 525—
b) Entlohnungder Kulturvorarbeiter 15.500—

2 Für die FörderungvonBodenkulturunternehmungen 4000 —
I 3ZuschußzudenKostenderErrichtungeiner Abteilung der Flur- I
I bereinigunginderPfalz.... 30 000.—
4 LandwirtschaftlicheFachberater: "
I a) Kreiswanderlehrerfür Weinbau: I
- a) Gehalt . ... 3 416 67
« 8) Reiseaversum. 1500—
I y) BureauaversumeinschließlichVuieie,veheizungi.Veleichung 340—

b) Kreiswanderlehrerfür Obstbau. ..
q)Gehalt . . 479166
8)Reiseaversum 1800—
¾ Bureaukosten 200—
) Kanzlei=Aushilfe 200—

IP)Kreiswanderlehrerfür Tabakbau:
a) Gehalt .... 4500—
B)Reiseiiversuni. 1000—-
7) Bureauaversumeinhlieh Mie= veheizing und Be= I

leiichtuiig.. . 340—

Google



Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

A□
IV. 2 4 d) Kreisfischereisachverständiger:

a) Gehalt 3 45833
8) Reiseaversum. 1800—
7) BureauaversumeinschließlichMiete, Beheizungund VBe=

leuchtung . 340—
0)Für EinrichtungsgegenständederKreiswanderlehrer . 500—

5 BBauschüssean den landwirtschaftlichenKreisausschuß:
a) für landwirtschaftlicheInteressenüberhaunt 3 so3
b) für die landwirtschaftlicheFeldversuchsstationinKaiserslautern 4500—
e) für Förderungdes Acker=und Pflanzenbaues 1 000—
4) für Zuchtbezirkeder Glan=DonnersbergerZucht cereiezieh

viehmärkte). .. . 4000—
e) für ünterstützungvonZuchtverbänden 20 000—
f) für Hebungder Schweinezucht 2000—
8) für Hebungder Ziegenzucht 1 000—
h) für Hebungder Kaninchenzucht. 100—

6ponstige Zuschüssefür landwirtschaftlicheZwecke=
a) an denPferdezuchtvereinder Pfalz für HebungderPferde

zucht 5000—
b) an denKreisverband fürGeflügelzuchtin der Plal 400—
c) an denpfälzischenBienenzuchtverein. . 200——
d) an den pfälzischenKreisfischereiverein:

#a)jährlicherZuschuß 500—
8) für dieFischzuchtanstalt Cußerthal ... 600—

e)ZuschußfurdieFischereischuleinStarnberg.. 100—
k)BeihilfenfurOchüleraugderPfalzzum Besucheder

Fischereischulein Starnberg 100—
8) an die KommissionfürVogelschutzin Bayern 200—
h) an denWeinbauvereinfür die Rheinpfalz 500—
i) an den Kreisobstbauverband 300—
k) Beihilfen zum Besuche vonObstbaumwärter= undObstbau=

züchterkursen 1 000—
1) andenVerbandpfälzischerlandwirtschaftlicheröenossenshafien

a) für allgemeineVerbandszwecke 750—
6) für Beihilfe zum BesuchederRechnerschule 1000—

m) an denRaiffeisen'schenRevisionsverbandder Pfalz 250.—
Summe Kap. IV 163074,66

V Auf Gesundheit.
1 Zuschüsse für Arzte in armen Gegenden. 1 600—
2 Ausgaben für Hebammen. I

1UnterstutzungdürftigerHebamnien bezw despfalzischenHebammen=
vereins 400—

2 UnhnterstützungvonHebammen zurTeilnahme an Wiederholunge- I
kursen..· .. ... 500—

3 Beitrag an die Hebammenschulein Erlangen 400—
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Nr. 34. 461
Pfalz.

Festgesehter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4
V 3 Zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

1 r BekämpfungübertragbarerKrankheiteninsbesonderedesTyphus
und der Tuberkulose 8 000—

2 Zauschußan die K.BakteriologischeuntersuchungsstationLandau 7000—
4 Für Zwecke der Säuglingsfürsorge . 3000—
5 An –hße 100—
6 Für Zuschüsse an Distriktstierärzte 5000—

Sunme V. 26 000 —2 AnfWohltãtigkeit. 6
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Kreis-Heil- und Pflegeanstalten.
1 Heil⸗ und PflegeanstaltHomburg:

a) Für den Betrieb einschließlichBauunterhaltungskostenund
Zuschußfür die Waldwirtschaft . . 213000—

b) — — — — — — — — — — — — — — — — — —
c) Verzinsungder Bauschuld 137400—
d) Tilgung der Bauschulldo 105000—

2 Heil=und PflegeanstaltKlingenmünster:
Ü a) Für denBetrieb, einschließlichderBauunterhaltungskosten 304 700—

b) Für außerordenilicheAusgabenund Instandsetzungsarbeiten 2 300
3 Sonstige Krankenanstalten.

I 1Beitrag an denVerein für Volksheilstättenin der Pfalz 500—
2| Für Heilung armer Augenkranker 840—
3 Freiplatz in der Prinzregent=Luitpold=KinderheilstättebeiScheidegg 1000—
4 Beitrag an die Kinderheilstättein Bad Dürkheim · 1800—
5 An denVerein zur GründungeinesSanatoriums fürLungenkranke

aus demMittelstandein Bayern e.V. in München . 100—
11— — — — — — —— ——— ——— — —— — —
6 Kreis=Kranken= und Pflegeanstalt Frankenthal:
*= Für denBetrieb, einschließlichder Bauunterhaltungskosten 287002 —
7 Fürsorge für schwachsinnige und epileptische Kinder.

1 Zur Unterbringungschwachsinnigerund epileptischerKinder in ge.
eignetenAnstalten 5 000 —

8 Ausgaben für verlassene und verwahrloste Kinder. 1
1|/ um UnterhalteverlassenerKinder und armerWaisen beiPrivaten, %

dannin Waisen=undRettungshäusern 45000—
2 Beitrag für Rettungshäuser,Asyle, Ivangerrzehmngenmslaleund

sonstigeZweckeder Zwangserziehung . 12500—
4% =—— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.

1 UnterstützungArmer außerhalbdes Armenhauses .. 8 500—
2 Unterstützungarmer Familien beiElemenarschädenrund schlechten

Wohnungsverhältnissen . ... 2 040—
3 Beitrag an den PfälzischenArbeiterkolonie=Verein... 4000—
4 Zuschüssean Vereineund Einrichtungenzur 1nterstütungiuher

ziehenderPersonen . 6 500.—
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Festgesetzter
Kap #§Tit. Vortrag Betrag

—
VI n 5 Zur Förderung derLandkrankenpflegean den bayerischenFrauenverein 600—

6 #Zuschußan denK. bayerischenVeteranen=und Kriegerbundfür die "„
Kriegererholungsheime 200—

7 ZuschußandasBayerische LandeskomiteeNfürfreiwillige Krankenpflegeiim
KriegeinMünchenfür PflegederverwundetenunderkranktenKrieger 10000.—

12. Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
" mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der

K. Deklaration vom 10.Mai 1902 28 755—
Summe Kan 1 176 737—

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserban.
1 Beitrag zu den Dastrittsstraßen:

a) Unterhaltungskosten . 135000—
b) Neubauten 20 000—

2 Beitrag zu den Gemeindestraßen 4 000—
333 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 Zur gewöhnlichen Unterhaltung der Rheindämme 18 100—

.. ——— —— ——— — — — — — — — — —

6. Für Uferschutz an öffentlichen Flüssen 226667
. Instandhaltung von Privatflüssen und Bächen. 1 000—

8 Zuschuß zur Entwässerung der Rheinniederung von
I Berg bis Sondernheim 1.Rate von 196000 J. 33000—
5 SummeKap. . 21336667

VIII ÜbrigeKreis=Ausgaben.
1 Belohnung für Erlegung von Raubtieren, dann von
I » wilden Kaninchen im Gebiete der Hauptrheindämme, I

I sowiefurBeanzeigiingvonBauinsieolern. 600-
2 Unterstützung des pfälzischen Feuerwehrverbandes und 1

I zwar zur Gründung, Ausrüstung undBildung von Feuer—
*: wehren 2000—
3 Zuschuß zu dem Pensionsfonds für pfälzische Kreis= I .
I beamte und Kreisbedienstete: E
.I ziirBeitreitungderlaufendeiiAusgaben. ... 48000I——
1 Unfallversicherungs=Beiträge nach §§ 825 u. 828 der T
II ReichgVOrdfur1914.. 8«()0—
5 Landwirtschaftliche Kreisversuchsstation und öffentliche #
II Untersuchungsanstalt für Nahrungs= und Genußmittel in
56 Spoyer. I
: l Für den Betrieb 30 000 —
2 Zuschuß zum Baufonds 38 000—
6 Zinsen des Kreisanlehens für Beteiligung der Kreis= v
"» gemeinde an den Pfalzwerten A. G. durch übernahme «.

von Aktien ... 161 68750
— Summe ̃ 288 28760

IX AllgemeinerReservefonds . 301520;·2-1
I SummederKre Musgaben 693617054
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Pfalz.
Festgesetzter

Kap. KTit. Vortrag Betrag

Ws
II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

1. A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Bildn ng.
191111.— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Gewerblich=technische Schulen:

Zuschuß für die KreisoberrealschuleLaiserslautern und für die
OberrealschuleLudwigshafenadRh. . 54117 —

3 Volksschulen.
1/2— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 BudaeimähigeKreisschuldotation:

5) Neue Kreisschuldotation zur Unterstützung der mit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden 81000 —

4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 abs. 2 Ziff. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902, für Gemeinden 6
mit wenigerals 10000 Einwohnernn. 274.059.90

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und «
mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds zugeflossenen

" Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des #
I Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a derKreisausgaben— 403 132,62
I 6 BuschußnachArt. 16 Abs. 2 Ziff. 4 des Schulbedarfgesetzesvom I
I 28Julil902.· 335i,i(jiu»—
I 7Dienstalterszulageiisür dasLehrpersonal an denVolksschulender «
I- Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern— Kap. III 81 Tit. 3a I
II derKreisausgaben-.. 1252635I04
jisZurGewahtung außerordentlicherZulagen (otstandszulagen)für
I l das LehrpersonalderVolksschulenin Gemeindenmit wenigerals I
I 10000Einwohnern.. Wuiii
I 9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfürdienstunfähigeLehr= I
I personen 14194930
* b)Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletztbezogenen

B" Dienstalterszulagen . 6239895
c) Zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonenund J

zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten= (
Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPensions= ·

I einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 7 800 —
10 Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volksschullehrer: I

a) Im allgemeinen
b) Zur Unterstützungder älterenLehrerrelikten und zur Gewäh=

rung von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=Unter=
stützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal

) Für dürftige, demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

2

I1 3 118|Zuschußzu denKostender Schuloisitationen 3775—
12 Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstesvahiens

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 2500—
Summe hcö 283553299

Summe Kap. IA]2 889 é649/99

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen 2.575—
2 Hälfteanteil des Staates an dem Gehalte eines Kreis—

wanderlehrers für Weinbau . 170833
3 Zuschuß für einenKreiswanderlehrer für Tabakbau . 3000——
4 Anteil des Staates an dem Gehalte des Kreis=

fischereisachverständigen . 1500—
Summe Kap IB 878333

C. Zuschüsse aus Zentralfonds für Wohltätigkeit.
1 .

2 –—— — — — ——— — — — 4

Budgetmäßige Entschädigung der pfälzischen Kreisfonds
für den Entgang eines Drittels der Polizeistrafgelder 8571.—

D. Sonstige Zuschüsse aus Zentralfonds.

1 Hälfte=Anteil des Staates an den Gebältern der
Dammeister ...... . 5725—

I Summeeeap1291272932
II Fundations=und Dotationsbeiträgeder Gemeinden.

Zuschuß der beteiligtenfistriltsgemeinden für den Tabakbau=
sachverständigen . ....... 1 840—

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
1 Pachtertrag von Rheindammflächen 20 84125

2 Pachterträgnis aus den Rheindammgräsereien 10081|43
3 Erkennungsgebühren für Benützung kleinerer Rhein=
I dammflächen zu verschiedenen Anlagen 321—

4 Dividende aus demin Besis der arelsgemeinde an vfalz⸗
I wertaktien 109470——
II Summe Kap 111 14071368

IV Kreisumlagezu 43 vomVundert
I derSteuersuiiiinevon8500000.«.. 3655000—
I

VI I AktivrestderKreisfondsfrühererJahre 22588751
SummederKrer=Em#### 693617054
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Beilage 4.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

#

I. Abschnitt. I

Kreis-Ausgaben. I

1 Auf Erhebungund Verwaltungder Kreiseinnahmen 250.—

11 BedarfdesLandrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 3600
2 Tagegelder undReisekastend derMitgliederes ständigen I

Landratsausschusses 500
3 Regiekosten. . 1400I—

Summe Kap. 5 500—

III Auf ErziehungundBildung. 1
1 Volksschulen. ziehung 6

1Ständige Bezügedes Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars. 21 78243
b) aus der älterenKreisschuldotatio 41 46987
JP)AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDiensigründe

3086 + 103 — —
2Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne I

Statuten 675000—
3 a)Dienstalterszulagen aus Staatsfonds an das Lehrpersonal der

Volksschulenin Gemeindenmit weniger als 10000 Ein=
wohnern . 779 000.—

b) AußerordentlicheZulagen (Notstandszulagen)für dasLehr=
personal in diesenGemeinden 170500.—

4 ur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902=

a) im allgemeinen 8 000 —
b) an Stelle des zu militärischenübungen tinbetusenenLehr- I

personals(aus Kreisfonds) 1000 —
5 BesondereVergütungenundUnterstützungen.für das aktiveLehr=

personal: I
a) Vergütungen — —
b) Unterstützungen 2500—
) Für UnterstützungdürftigerKandidaten desVolksschuldienstes 1

währendder Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 601 000—
*

Google



I Festgesetzer
Kap. Tit Vortrag Betrag

4 2

III 6 AllgemeineBeiträge an die Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalean
den Volksschulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß .
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes 96 063·45

b) WeitereBeiträge an die SchulkassendieserGemeinden 19 03870
) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit

Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats= und Kreisfonds 8 112/21

d) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieferGemeinden 16 12594
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 82184
68)aus der alten Kreisschuldotation. . 473340
7) aus der neuen Kreisschuldotation behufs Unterstützung «

der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden 76 000—
k) Zur Bestreitung derAushilfekostenfür diezudenFortbildungs= I

kursenam GewerbelehrerinstituteinberufenenLehrer in Ge=
meindenmit Ortsstatuten 250.—

8) Zuschüssezur ErgänzungdesgesetzlichenMindesteinkommens I
« von Schulstellenbei Abtrennung des Mesnerdienstesvom I
I Schuldienst.. 2116

7 Beiträge zum SachbedarfderSchulen und zuSchulhausneubauten: I
I a) BeiträgezumSachbedarf: »
I aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 70349
I bb)ausderKreisschuldotation 3428

b) zumUnterhaltevonSchulhäusernundzu Schulhausneubauten 52 500—
I c)zurGewahruiigvonZiischusseiianarmeuberburdeteSchul- I
’ gemeindenbehufs Anschaffung böw.Nachschaffung von1Ler

mitteln . 1000-—
sStändige Bauausgaben ... 425I——
9Prüfungs-uiidAufsichtskostenx I

a) Entschädigungder Distriktsschulinspektorenfür dieVornahme I
I derSchulprüfungenundSchulvisitationen,dannfür fächliche I
I Ausgaben . 16510.——

b) für dieKreisschulinspektoren: — I
a) für den I. Kreisschulinspektor »

Gehalt . 5 800.—
Tagegelder und Ressekosten . 1000I—

6) für den II. Kreisschulinspektor
Gehalt . 530——
Tagegelder und Neisekosten 1 000 —

10 Pensionen und Alimentationen:
a) UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonalsund

zwar:
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Oberpfalzund Regensburg.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

—4
III 10 aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds 115100 —
6) aus Kreisfonds 76 000 —

bb) Pensionszulagennach einemDrittei derzuletztbe=
geogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 47142 —

ec) zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehr=
personenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=undReliktenunterstützungs=Zuschußkassefür
das an gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteil=
nehmendeLehrpersonal:
a) aus Zentralfonds 5 600—
6) aus Kreisfonds== — —

b) Unterstüungsbeitrigefür dieHinterbliebenenderVolksschul=
lehrer:

aa) aus Zentralfonds: .
a) im allgemeinen 103 40 —
6) zur Unterstützungder älterenLehrerreliktenund I

zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions= i
und Reliktenunterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteil= Ü
nehmendeLehrpersonal 4 600/—

7) für dürftige, dem1neerscungealte * %
Lehrerwaisen . 2000

bh) aus Kreisfonds: I
a) im allgemeinen. . — —
8) für besondersdürftigeSchullehrerwitwen * 800—

c) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter=
bliebenenoberpfälzischerVolksschullehrter 16000.—

4) Pension der KreisschulinspektorswitweBitzelsbergerin Re=
gensburg 1332 —

e) Pension derKreisschulinspektorswitweSterner undUnterhalts-
beitrag für derenTochter Hedwig Sterner, beide in München 1374 —

f)0Ruhegehalt des Kreisschulinspektors,KreisschulratesEugen
Leipold in Regensburg 5400 —

11 Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten
aus Kreissonds:

a) für dürftigeSchulamtszöglinge 4000—
b) für dürftigeSchulpraktikanten 1000 —

12 Ubrige Ausgaben:
a) zur FörderungderBezirks=undDistriktsschulbibliothekenzur

Fortbildung der Schullehrer .. 500 —
b) zur Organisation von Schullehrerfortbildungskursen(Lon= I

ferenzbezirken). 11500—
JP)zuBeihilfen an armeGemeinden behufsBeschaffungwarmer

Mittagskost(Suppenanstalten)für auswärtigeSchulkinder 1000 —

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8§Tit. Vortrag Betrag

4 1

III 1 12 d) Unterstützungder Arbeitslehrerinnenauf demLande 7 voo.
v e) für die ständigeKreislehrmittelausstellungin Regensburg 500—
1 13 Reservefondsfür Volksschulen ..... 1 656|71
I Summc§1 2 411 691 48

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1 Personalbedarffür die 6 unterenKlassendes humanistischenGym=

„ I nasiums (Progymnasium) WeidennachArt. 188 desBeamtengesetzes 20 817/67
I ; Summe§2 20 817/67

3 Taubstummenanstalten.
1 KreistaubstummenanstaltRegensburg:
I l a) zur Bestreitungder Betriebskosten 39 900.—

T b) zur Verzinsungder Schulden für das als Bauplatz für die I
I I neuenGebäudeangekaufteGrundstückamnSportsplab 600—
l I c)FreiplatzefürZoglinge. . 6400I—
I i
I 2 TaubstummenanstaltZell: I
»" a) Freiplätze 2 120/—
I I b) für ohrenärztlicheüntersuchung 250—
I c)Religionsunterricht . . . 50.—
Ü I 3BeitragzurPrivat TaubstuiniiienversorguiigsanstaltMichelfeld 200I-—
I I Summe§ 3 49820—

I1 Blinden-Anstalten.
1 Dotationsbeiträge —

2B Freiplätzefür Zöglingeder K. LandesblindenanstaltinMürchen 1 800—
» 3ZuschußandenKreisblindenunterstützungsvereininReqensburg 100
»»» Summe§4 1900——

I5I Anstalten für krüppelhafte Kinder. I
1Dotationgbcitraqe.. — I—-
2 Freiplätzefür Zöglinge in derLandesanstalt f= inürpelhesteKinder »

in München 3 a60
3 Zuschußan denVerein für Krüppelfürsorgein Nürnberg 200—

Summe § 5 4160—

6 Unterrichts- und Erziehungsanstalten, speziell für
" die weibliche Jugend — —
*7 Sonstige Unterrichts= lund Erziehungsanstalten. . — —
8 an Universitäten ZKreisstipendien für Studierende

und Gymnasien .....

Cogle



Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

»Es-l

1119 Übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümen . 300.—
2 Für denHistorischenVerein der Oberpfalz und von Regensburg . 800I
3Beiträge andieKreis-BibliothekinRegensburgausderKreisschuldotation 1000 —
4 Zuschußan die ProvinzialbibliothekAmberg ... 200I
5 Beiträge an sonstigeVereine,Institute und Sammlungen:

a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg 200 —
b) an die Botanische Gesellschaftin Regensbuteg 300 —
c) an den NaturwissenschaftlichenVerein in Regensburg 300 —
d) an denOrtsausschußfür Naturpflegein Amberg 100.—
e) an denHerausgeberder Monatsschrift „Die Oberpfalz“ 100—

Summe § 9 3 300 —
10 Gewerblicher Unterricht.

1/Oberrealschulen und Realschulen:
a) KreisoberrealschuleRegensburg:

1. PersönlicherundsächlicherBedarf 148000—
2. Für Verzinsungund Tilgung des für denNeuban auf=

genommenenSchuldsepitals von 600 O0. f . 33 300.—
b) PersönlicherBedarf für die RealschulennachArt. 188 des

Beamtengesetzesund zwar. ,
RealschuleAmberg 18 81627

„ Neumarkti. O. 33 068,01
, Weiden i. O. 45 89134

2 FürBerufsfortbildungsschulenundFachunterrichtanVoltäsoribiidunas· I
fchulen. 9 500 —

3 Beitrag für diestädrischeBauschuleNegensburg. 3
Sr 321 575/62

11 Landwirtschaftlicher Unterricht. I
1LandwirtschaftlicheWinterschulen.. haust-
2 Für Freiplätzein der Haushaltungsschulezu Amberg 160.—
3 Beitrag für die hauswirtschaftlicheUnterweisung ... 800 —

Summe § 11 15 960 —
12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt= -

schaftlichen Unterricht.
1Tagegelder und Reisekostendes Prüfungskommissärsfür die Kreis—

oberrealschuleRegensburg 200 —
2 Pensionen für dienstunfähigeLehrer an Nealschulenund für die

HinterbliebenensolcherLehrer 3000 —
3 Stipendienan StudierendeundSchüler der K. Akademiefür Land=

wirtschaftundBrauerei in Weihenstephanund ihrer Nebenanstalten I
(MolkereischuleundMelkkurs, Brennereischule),danndergewerblichen
undlandwirtschaftlichenMittel- undFachschulen,sowiederK. kultur⸗ I
technischenSchulePfarrkirchenund der Fischerschulein Starnberg 3.000 —

Summe § 12 6200—
Summe Kap. III] 2 835 424 77
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4 I

Ir Auf IndustrieundLandwirtschaft.
Auf Industrie.

1— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Beitrag zur Handelskammer 1 200,—
3BeitragzurDcckungderKostender Handwerkskammerin Regensburg 15000—
4 Beitrag für die städtischenLehrlingsheimein Regensburg 400|—
4a Beitragan denkathol.LehrlingsschutzvereinSt. Emmeramin Regensburg 100 —
5 Zuschußzu denKostenderNebenstellNegensburg der*Bayer.2Landes= I

gewerbeanstalt . 2 500 —
Auf Landwirtschaft.

1|Für FörderunglandwirtschaftlicherInteressenüberhaupt. 6 000 —
2 Zur Förderungdes Acker=und Pflanzenbaues . 1000—
3FurForderungvonBodetilulturunteriiehmungen 7000—
4FürgenossenschaftlicheViehverwertuiig. 500--
5 Für den kulturtechnischenDienst:

) Leistungan dieStaats##sse#mit.1¼¾von denGesamtausgaben
für denkulturtechnischenDienti im reise . 20500—

b) Für Kulturvorarbeiter 18 000 —
6 Für sonstige Zwecke und zwar:

a) Für den landwirtschafflichenWanderunterricht 500 —
b) Beitrag zur Hebungder Pferdezuchtt 3 500 —
) zu Prämien für denerfokgreichenBesuch des Vusbesciag

unterrichtes .. . 600-
d) Beitrag zurHebungder Nindvieh=und Schweinezucht 12000,—
8) Fr Förderungder Fischzucht:

4.zu Prämien für Erlegung von Fischottern 500 —
¾ Beitrag für den Kreisfischereiverein 500—
3. Für einenKreiswanderlehrerfürFischerei: I

aa)Gehalt.. ... 3 000 —
bb) Tagegelder und Reisekosten. 1 500—
cc) Regiebedürfnisse 100 —

4. Zuschußfür dieFischerschuleinStarnberg. 100 —
) Beitrag zur Hebungder Geflügelzucht .. 500—
g)BeitragziirHebungderBienenzucht. 350—
li)BeitragzurHebungderKaninchenzucht.. 100 —
i) Zur Förderungdes Obst=und Gartenbaues:

1. im allgemeinenund zu Stipendien für Besuchervon
Obst=und Gartenbauschulensowie zu Beihilfen für die
Aufstellungvon Bezirksbaumwarten 2 600 —

2. für denKreiswanderlehrerfür ½ und Gartenbau:
aa) Gehalt . ... 33003—
bh) Tagegelder und Neisekosten . 1500·:—
ce)Regiebedlirfnisse 100I—

k) zur Hebungder Waldwirtschaft 1 000 —
1) zur Förderungdes Vogelschutzes 200 —

Summe Kap. IV 104 150—

Gocgle



§Tit Vortrag
Festgeszier

Betrag

VI

Auf Gesundheit.
Vergütung an praktische Arzte in armen Gegenden

a) Unterstützung von Hebammen behufsTeilnahme an
den Wiederholungskursen

b) Zur Förderung der Süglingsfürforge imRegie=
rungsbezirke

c) Beitrag der Kreisgemeinde an die Bentraie far
Säuglingsfürsorge in München . .

d) Für das Säuglingsheim in Regensburg
Vergütung an Distriktstierärzte und prattische Tier=

ärzte
Zuschuß zur Ausbildung von Desinfektoren wie zurAus.

gestaltung des Desinfektionswesens überhaupt .
a) Beitrag der Kreisgemeinde an den Bayer. Landes.

verbandzur Bekämpfung der Tuberkulose in München
b) Zur Bekämpfurg der Tuberkulose und zur Unter=

Lichung von Tuberkulosefürsorgestelleni in der Ober=
pfalz

c) Beitrag, der Kreisgemeinde an den Verein zur
Gründung eines Sanatoriums für Lungentranke
aus dem Mittelstande in München. .

11 030 —

300 —

1 0700—

20—
500 —

D
1

4200—

200—

50—

400—

50—
Summe Fn V

Auf Wohltätigkeit.
Maximilians=Kreishilfssonds

(Aus den.Renten desMaximilians=Kreishilfsfonds sollenbestritten
werden:

a) Jahresbeitragan denVereinzurBekämpfungderTubectglos
in der Oberpfalz 1000 .#

b) Beitrag zum Deutschenhentralivmiie zir ein der
TuberkuloseinBerlm.. ..0.«

o)Rentenrestniitrund. 8 180 4
zuUnterstützungenin außerordentlichenNot-undunglücksfüllen

Kreisirrenanstalten:
a) Für denBetrieb der oberpfälzischenHeil- und Pflegeanstalt

Regensburgeinschließlichder Bauunterhaltungskosten.
b) Für die Anstalt in Wöllershoo

Verzinsungund Tilgung derKreisanlehen aus Anlaß der Bauten:
a) Frist nach demTilgungsplane für das Kreisanlehenvom

Jahre 1880 ursprünglich630000.4
(Verlosungsbetrag 1390004 —
Zinsscheinenach3½% 13562-4 50 )

b) Vergütung für Einlösung derverlosten Obligationen und
Zinsscheine

Gocgle

17 780 —

9 200 —

119 000—
70 000—

26 .562°50

70—
81



472

—

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

1
VI 2 2 I) zur VerzinsungundTilgung desKreisanlehensbeiderLandes=

versicherungsanstaltder Oberpfalz im Jahre 1899 im Be=
trage von 500 000 4& (3½% Verzinsung und 1% Tilgung);

17. Tilgungsrate . 8669«JZJ 22 500
I undZinsen .I13830 07 3) o
1 4) zur VerzinsungundTilgung desKreisanlehens bei derselben

Anstalt im Jahre 1901 im Betrage von 200000 .##
(3½% Lekzinsung und 1% Tilgung);;

15. Tilgungsrate . . 3237J39 *
und Zinsen . 5 762 XK61 3) 9009—

e) zur VerzinsungundTilgung desKreisanlehens bei derselben
Anstalt im Jahre 1904 im Betrage von 245.000.4
(37/16%Verzinsungund 1% Tilgung) .

11. Tilgungsrate . ..3523«33-g 11515
undZinsen ’l7·991·- 67 2) 11515—

I f)1zurVerzinsuiigde-s für benErwerb eines für dieTaub⸗
l stummenanstaltbenötigten Grundstückes von der Landes=

versicherungsanstaltOberpfalz aufgenommenenDarlehens
s iniRcstbetragzu26730.-«—Jzu37100Xo . 989I01
I 2.ZurTilgungdieserSchuld....... 2970I—

53FürErrichtuiigderneuenHeil-undelegeanstalt: I
I a) Für Verzinsung und Tilgung des beim Gutsankauf über=
I iioinmeneiiAnnuitätendarleheiiszu70000.«,Anuuität

für1915. 3 150.—
b) FurVerzinsungund2W desa Änlhens 7 a 0 bonv

nach4% 115700—

3 Sonstige Krankenanstalten.
1Der Dr. Schneider'schenPrivataugenheilanstaltin Regensburge. 500—
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 Der Dr. Kayser'schenPrivataugenheilanstaltin Amberg 100—
4Der Maximiliansanstalt in Nürnberg 315—

Der orthopädischenAnstalt des bayerischenFrauenvereinsvomNoten
I Kreuz in München 100—

Zuschuß an den bayerischenFrauenverein vom Roten Kreuz in
Münchenzur Förderungder Landkrankenpflege . 2800——

Dem Dr. Hauner'schenKinderspital in München 200 —
8 Dem Mathilden-Margarethen-⸗Kinderspitalin Regensburg .. 1000—

4 1Beitrag an die Diakonissenanstalt in Neuendettelsaun. 250 —
l

I 5 Für Entbindungsan stalten:
II a)inRegenöburg(KreisEntbindungsanstalt). 3600—

I b) in München(Universitäts=Frauenklinik,bebammenschil, 65%“
I c) in Erlangen (Universitäts-Frauenklinik). . 500—

— —



8 Tit.

—

Vortrag
Festgesetzter

Betrag

VI

10
11

12

13

S—d—

———

G#*o

□

Beiträge zu den Anstalten für Blödsinnige usw.
Der PflegeanstaltKarlshof (bisherKretinenanstaltgauterhofen)

a) für 34 halbeFreiplätzezu je 1395 .. .
b) für Unterbringungunheilbarerweiblicher Irren .

Der Anstalt fürschwachsinnigeMädchen in Holnsteinfür 222
Freiplätzezu je 135 .f. .

Der Wohltätigkeits-und Pflegeanstaltin snescerboch=
a) für 34 halbeFreiplätzezu je 135 .4 .
b) für Besoldungdes Anstaltsarztes

Zuschußan die UrsbergerAnstalten für areiiien T Taub-
stumme,Epileptischeund Krüppelhafte .
Ausgaben für verwahrloste und verlassene /Linder.

Zum Betrieb der RettungsanstaltBurglengenfeld. .
FürFreiplatzeebendort..
Der RettungsanstaltfürMädchen in Einnamebor für *

und als Betriebszuschuf. .
Dem SeraphischenLiebeswerkin Altölting .
DeniKinderasylctJosefinParsberg..
Der ErziehungsanstaltRummelsbergbei Nürnberg
Der Kinder⸗ undLrankenhausverwaltungKallmünz
Dem Kinderasyl Reinhausen

Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit:
a) an denVerein für Arbeiterkolonienin Bayen
b) an den Verein zur Obsorge für entlasseneGefangeneder

KreishauptstadtRegensburg
) Beitrag für Jugendfürsorge

Unterstützungenan Private zumUnterhaltevonAngehörigen.in den
Kreis=Heil=und PflegeanstaltenRegensburgund Wöllershof

Unterstützungarmer Kreisangehöriger
Zuschußan denVereinderFreundinnenjungerMädchen inMünchen
Zuschußan denMarianischenMädchenschutzverein,LokalstelleRegens=

urg
Zuschußan denKreisausschußdesLandeshilfsvereinsvomNotenKreuz,

insbesonderezurUnterstützungundFörderungderSanitätskolonnen

Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach
Art. 38 Abs. 5 des Armengesetzes

Ersatzleistung an unmittelbare Gem einden für unter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren=
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10.Mai 1902 . ....

4590—

6000—
221920

5 843 10

100 —
100|—

50—

100
100.—

600.—

100—
—

41000—
500
50—

I1

100.—

300

74 128|75

22 000/67
SummeNin vi

Google

531613|59
81“
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"ô3,..) Festgesetzer
Kap. Tit Vortrag Betrag

—

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten.
1 a) Beiträge für Distriktsstraßen und wichtige Ge=

meindeverbindungswege 83 500—
b) zur Gewährung von Zuschüssen zumGehalte der

Bezirksbautechniker 16•000—
c) Zuschuß demPensionsverein der Distriktsstraßen=

wärter im diesrheinischen Bayrnn 500
2 Für den Uferschutz anFlüssen, wesche derSchiff= und

Floßfahrt dienen 20 500—
3 Zuschüsse zur Instandhaltung von Privatflüssen und

Bächen nach Art. 101 Abs. 2 des Wassergesetzes. 1 000—
1, Beiträge zu Brücken-= und Wasserbauten, welche den ,

Geineindenobliegen. 8000I——
Summe Kap vll ·1295i.u)l—

vllII ÜbrigeKreisausgaben.
1 Auf Förderung des Feuerlöschwesens:
1 a) Unterstützungfreiwilliger Feuerwehren und armer Gemeinden
I zu Feuerlöschzwecken 2 000—

b) ReiseentschädigungderMitglieder des Kreisfeuerwehr=Aus= I
schussesund für RegiezweckediesesAusschusses 200—

2 BauschalentschädigungdesKreisfeuerwehrvertretersfürBesichtigungs= I
I reisen·. 200 —

2 Beiträge gemäß g828 der RVO. (rüher 8 32 desBau=
I unfallversicherungs=Gesetzes) 4750 —

3 Unterstützung von gemeindlichen Arbeitsämtern 650—
1 Mßiuschu zu den Kosten des Neubaues für das deutsche "

Museum in München 500
5 Zuschuß für denoberpfäl zischen Fremdenverkehrs= Ver=
I band(E. V.) in Regensburg 300—

6 Mitgliederbeitrag an den Bayer. Landesverein zur %
I I Förderung des Wohnungswesens . 50—
s- Summe Kap. Vlcl 8 650—

AllgemeinerReservefonds 11452547
Summe der Kreis=Ausgaben

Gocgle

7 71739383

I

I



Vortrag Betrag

—

S

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.

Zuschüsseaus derStaatskasse.
A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Sildung.

Lateinschulen .
Gewerblichtechiiische Schulen:

a) Zuschußfür die frühereKreisrealschule,nun Kreisoberraal.
schuleRegensburg . .

b) Zuschußfür dieKreisoberrealschuleNegensburg
Summe § 2

Volksschulen.
Auf speziellenRechtstiteln und Bewilligungen beruhendeFundations⸗

beiträge

3086 4 10
Ständige Bauausgaben ......
Kreisschuldotationund zwar:

a) SeitherigeKreisschuldotation
b) neue Kreisschuldotation behufs ünterstützung dermit Schul=

lastenüberbürdetenGemeinden
Zuschüssean dieKreisfondsgemäßArt. 16 Abs.2Zif. 2 undabs.3

des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902 für Gemeindenmit
weniger als 10000 Einwohnern ..

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10 000 und
mehr EinwohnernanStelle der demLehrpersonalon denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. I des
Schulbedarfgesetzes— Kap. III 8§1 Tit. 6a derKreisausgaben —

ZuschußnachArt. 16Abs.2 desSchulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902
Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulen der

Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen.
Zur GewährungaußerordentlicherZulagen (Notstandszulagen)für

das Lehrpersonal der Volksschulen in denGemeinden mit weniger
als 10 000 Einwohnern.

a) Zuschußan diebreipensonsanfol fürdieustunfähigeLehr=
personen

b) Pensionszulagennach einemDritiel der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagen ·

i-)zurUnterstützungder alteren pensioniertenLehrpersonen und
zurGewährungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=
unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal .

Cogle

97115
26123
m2710015

I
3241752

6944656

5°9150.—

18653610

96 063 45
255 0000—

77960%

152 000 —

115 100.—
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit Vortrag Betrag

— P1

I 310 Dnterstützungsbeiträgefür die HinterbliebenenderVolksschullehrer:
a) im allgemeinen 103495—
b) zur Unterstützungder älteren Lehrerreliktenund zur Ge=

währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 4 600|

I) für dürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2 000—
Il uschuß zu denKostender Schulvisitationen 2 950—
12 Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVoltsschuldiensteswahrend

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . iiuu)I:
Summe 3 195192563.

Summe Kap.A4A

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2 5755

Summe Kap. I 1 981 600|78

II Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden. — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen:
1 Die Jahreszinsen desMaximilians. Kreishilfssonds 1915

durchlaufend 9 200—
2 Ubrige Einnahmen . — —

Sumue Kap=#In 9200—

Iu Kreisumlagezu46 vomHundert
II voiiderSteiiersunimevon3700000.«JiiachAbzugvou
I 172vomHundertfierilckstaiideundNachlasseimNettobetragevon1i57i547·i-—
II .

VII AktivrestederKreisfondsfrühererJahre 80 12305
Summe der Kreis=Emnahmen 3 747 39 383

i
I



Abersicht
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Beilage 5.

bezirkes Oberfranken für das Jahr 1915.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

I3

6 1. Abschnitt.

· Kreis-Ausgaben

1 AufErhebungundBerwaltiingderKreis-Eiunahnieii. Zw-

11 Bedarf des Landrates.

1 Tagegelder und Reisekosten der Landrats-Mitglieder 4950 —
2 Tagegelder undReisekosten der Mitglieder des Land=

rats-Ausschusses . . 1000—
3 Für den sächlichen Bedarf . 1500—

Suinine — al 7 450 —

III Auf Erziehungund Bildung.
1 Volksschulen. «

1StändigeBezügedegLehrpersonalg:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars. 11.28649
b) aus derKreis=Schuldotation 17100.—
IP)Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe — —

2 ehaltsergänzungs=Zuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuten 803 700—

3 a)Dienstalterszulagenaus Staatsfonds an dasLehrpersonal
derVolksschulenin Gemeindenmit wenigerals 100000Ein= „
wohnern 9988000—

b) AußerordentlicheZulagen (Notstandszulagen)für dasLehr= I
personalin diesenGemeinden 210000 —

JO0)Fortzugewährendefrühere AufbesserungszulagenausKreis=
mitteln(nachZiff. IX Abs.4 derMinisterial=Bekanntmachung "
vom 28. August 1919) 613/—

4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus I
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 1902:

a) im allgemeinen
b) an Stelle des zumilitärischenubungen einberufenenLehr=I

personass 38000—
c) zur EntschädigungdesLehrpersonalsfür Ereing desAb=½%

teilungsunterrichtesan überfülltenSchulen I

Cogle
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Fessgesehter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

I34
III 5 a) BesondereVergütungenund Unterstützungenfür das aktive

Lehrpersonal 7000—
b) zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstes

währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 700—
J) zur Unterstützungder Arbeitslehrerinnenfür Erteilung des

Unterrichtsin weiblichenHandarbeitenan denVolksschulen 5 000—
6ö AllgemeineBeiträge an Schulkassen:

a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnernan Stelle der dem Lehrpersonalan
den VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters- und sonstigenZulagen gemaß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetze . 212597—

b) WeitereBeiträge an die Schulkassendieser Gemeinden . 5828334
c) Zuschüssean die Schulkassender übrigen Gemeindenmit

Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus

· Staats=und Kreisfonds 34 88272
4) WeitereBeiträge an dieSchulkassendieserGemeinden. 37 817/8
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen: r

1 a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 2 35368.
" 6) aus Kreisfonds . 3124—

7) 1. aus der Kreis==Schuldotation,wie bisher 1 532|66
# 2. aus der neuenKreis=Schuldotationbehufs unter= «
s« stützungder mit SchullastenüberbürdetenGemeinden 72000—
1 ) zur Gewährungvon Zuschüssenan politischeGemeinden

(Schulkassen)behufsDeckungvon Ausfällen amSchul= 1
diensteinkommeninfolge der Abtrennungder Mesner= %

· dienstevon den Schuldienstern 500 —
7 Beiträge zum sächlichenBedarf derSchulen und zuSchulhaus-Neu= 1

auten: !
a) zum sächlichenBedaf ........ fis-»als-
b) zum UnterhaltevonSchulhänsern .......1 75000
Te)zu Schulhausneubauten 1 “ —
) zur Errichtung,Erhaltung undErweiterung vonSchulbüchereien — —
) zur Förderungdes Turnunterrichtsin denVollsschulen — —

8 StändigeBauausgaben . 9"8»
s)Prufungs-1tndAufnchtskosten

a) Tagegelderund Reisekostender Distriktsschulinspektorenfür
die Vornahme der Schusprüfungen undSchulofitationen,
dann für Formularpapiere . . 25()55——

b) 1. für denI. Kreisschulinspektor:
aa) Gehalt . 720(I——
bb) TagegelderundReisekosten=Aversum 1080—

2. für denII. Kreisschulinspektor:
aa) Gehalt . zwa-
bb) TagegelderundReisekosten=Aversum 1080—

Gocgle



Vortrag Betrag
4

10

11

12

PensionenundAlimentationen:
a) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
aa) Zuschuß an die Kreispensionsanstaltfür dienstun⸗

fähigeLehrpersonen:
#a)aus Zentralfonds
8) aus Kreisfonds=

bb) Pensionszulagennach einem Drittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds .

co)zurUnterstützungderälterenpensiomertenLehr-
personenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions= und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkasse
für das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal

fcd,) zur Gewährung von Pensionszuschüssenan das vor
dem 1. Januar 1904 zugegangeneVolksschullehr=
personalaus Kreisfonds=

b) Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenen der Volks=
schullehrer:

aa) aus Zentralfonds:
a) im allgemeinen
6) zur Unterstützungder aͤlterenLehrerrelikten und

zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteil=
nehmendeLehrpersonal

7) für dürftige, dem 1nterpühengsaler eitwachene
Lehrer=Waisen

bb) aus Kreisfonds:
Zuschußan denKreisverein zur Unterstützungder Hinter=

bliebenender Volksschullehrer:
a) im allgemeine
6) ZuschußandiesenVereinfüroberfränkischeLehrerwaisen
7) Persönliche, widerruflichePensionszulagen aus Kreis⸗

sondsvon je 60 .4 jährlichan alle Lehrerwitwen
P) Zuschußan das bayerischeLehrerwaisenstift

Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:
Zur Gewährungvon Unterstützungenan:

a) dürftigeSchulamtszöglinge
b) dürftigeSchulpraktikanten .....
c)dürftigeSchulamtszöglmgean öffentlichenund privaten

Lehrerinnenbildungsanstalten .....

übrige Ausgaben:
a) zur Förderung derBezirks-Lehrerbibliothekenfür diedorr

bildungdes Volksschullehrpersonals

Google

107 620
110 000

54 000

4 300

4500

124 000

6 400

2 000

17 000
343

23 000
200

5 000
1 000

1990
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Festeesetter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

——
III12 b) zur Organisation von Fortbildungskursenfür das Lehr=

personalan denVolksschulenund Remunerationender Be=
zirksoberlehrer 15000 —

c) Zuschuß an denBayreuther Provinzial=Schulfonds aus «
fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärans 3 428|60

d) Gratiale ausZentralfondsan das EnglischeFräulein=Institut
in Bamberg wegen des öffentlichenUnterrichts an den
dortigenMädchenschulen 2249/15

e) Vergütungenan die K. Kreisschulinspektorenund anLehr=
personenfür denBesuchvonHilfsschultagen,Versammlungen
des Vereins für Knaben=Handarbeit,Gesangs=,Zeichen=,
Handfertigkeitskursenund sonstigenVeranstaltunggeen — —

) Zur Einrichtungund Unterhaltungdero slehrwieianto 1000—
13Reservefonds für die Volksschulen 2 000—

Summez —·##s
2 Progymnasien und Lateinschulen.

1| Zuschüsse:
a) PersonalbedarfnachArt. 188 des Beamtengesetzes:

1. für das Luitpold=ProgymnasiumForchheim. 32 585—
. ..Progynmasiuqunsiedel. 20 51454

b) AußerordentlicherZuschußfür dasLuitpold=Progymnasium I
in Forchheim. 1000.—

P) AußerordentlicherZuschußfür dasProgymnasiumWunsiedel 1000—
2 Vergütungenfür die Leitung derTurnspiele an denn Progymnasien 150—
3HPrüsungskosten 100—

Summe * 7 55 34954
3 Taubstummen=Anstalten.

1 Beiträge:
a) TaubstummenanstaltBamberg:

#a)zur Bestreitungder Betriebskosten 3 455
68)außerordentlicherZuschuß für denkünftigenNeubau — —

b) Taubstummen=AnstaltBayreuth:
a) Für Lehrerbesoldunng . 9240 —
8) Zur BestreitungdenBetriebskosten.. 3 000.—
7) AußerordentlicherZuschußzumNeubaueinesAnstalts=

gebäudes 6 000—
)Mitgliederbeiträge der AnstaltslehrerzurKreispen=

sionsanstaltund städtischenSchullehrer=Reliktenkasse 75
0) Zur Gewährung von Unterstützungenan das Taubstummen=

lehrpersonal zum Besuche von Fortbildungskursen,Taub=
stummenlehrerversammlungen,Ausstellungenu. a. . — —

2 Freiplätzefür Zöglinge:
a) für Freiplätze inder K. Landestaubstummenanstaltiin München — —
b) behufsUnterstübung aarmer Taubstummerinoberfräntischen

Anstalten. . 12W——
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Vortrag
Festgesetzter

Betrag

6

9

dX—

10
11
12
13

Pension der TaubstummenlehrerswitweKaroline Mannschedel in
Bayreuth ... .... . 250—

· Summe § z
Blinden-Anstalten.

Beiträge .
Freiplätzefür Zöglinge:

Für Freiplätzein der K. Landesblindenanstaltin München

23 220—

2 880—
Summe 8§4

Anstalten für krüppelhafte Kinder.
Beiträge
Freiplsse für Zöglinge in derK. Landesanstalt für krüppelhafte

Kinder in München
Beitrag zur VerzinsungundTilgungbes Anlehensfür bie Errichiuns

einesneuenGebäudesder bezeichnetenAnstalt

2 880—

2 160—

2 6301—
Summe 5 5

Unterrichts= und Erziehungs= Anstalten, speziell für
die weibliche Jugend .

Sonstige Unterrichts- und Erziehungs— Anstalten.
An die Pfarrwaisenanstaltin Windsbach .

Kreis-Stipendien für Studierende an Universitäten
und Gymnasien . .. . .

Übrige Ausgaben.
Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern .
Für die KreisbibliothekeninBamberg unddBayreuth aus der
Kreisschuldotation .

Für die Naturalienkabinette:
a) in Bamberg
b) in Bayreuth.

Zuschußan das GermanischeMuseum in Nürnberg .
Zuschußan den PensionsvereinstaatlichgeprüfterLebrerinnen,ein=

getragenerVerein, mit demSitz in Schweinfurt
Beitrag an die Gesellschaftfür fränkischeGeschichte,z.Zt. mit dem

Sitz in Würzburg
Zuschuß an das deutscheMuseum von Meisterwerkender Natur=

wissenschaftund Technikin München .. .
Zuschußfür das FichtelgebirgsmuseuminWunsiedel .
Zuschußfür das städtischeMuseum in Kronach.
Zuschußfür das städtischeMuseum in Hof
Zuschußfür das Luitpold=Museumin Kulmbach
Für Heimatschutzund Naturpflege .
Zuschußfür das Pfalz-Museum in Forchheim

4790—

500|—

1000—

1 73090

260.—
172%
200 —

l

7«»——

500

Summe § 9

Gocgle
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Festgesetzter
Kap.Tit Vortrag Betrag

MA

III 10 Gewerblicher Unterricht.
1|Oberrealschulen und Realschulen.

A. aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars:
Für die RealschuleKulmbach .. 122974

B. aus Kreisfonds:
a) KreisoberrealschuleBayreuth:

Personal- und Sachenbedarf .. 108000—
2. Zur Verzinsungdes MnlehensvomJahre 190. zu

339000 4# für Erbauung einesKreisoberrealschul=
gebäudes(die Tilgung derSchuld beginntim Jahre
1921 und muß sbätestensam 31. Dezemder1936
beendigtsein) 1356011

b) Realschulen:
PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzesfür
1. Bamberg . 9958034
2Hof. 8582867
3. Kronach 30 377—
4. Kulmbach 3229614
5. Wunsiedel . .. 43 633|58

P) AußerordentlicherZuschußfürdie RealschuleKronach 5000—
4) AußerordentlicherZuschußfür die RealschuleKulmbach 5000—
e) Vergütungenfür die Leitung der Turnspiele an den

Realschulen . 350—
2Gewerbliche,kaufinannischeund allgemeineFortbildungsschulen 10000 —
3Besondere Schulen zur EntwickelungeinzelnerIndustriezweige:

a) Zuschuß für die KöniglichehöhereWebschulein Münchberg 2000.—
b) Zuschußzur Meisterschulefür Bauhandwerkerin Bamberg 1 500—
JP)Zuschußzur Fachschulefür Korbflechtereiin Lichtenfels 1000—
d) Zuschußzur Fachschulefür Porzellanindustriein Selb. 1 000—

Summe § 10 440 355|47
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1K. LandwirtschaftlicheKreiswinterschuleBayreuhh=
Personal=und Sachenbedarf 1133155

2 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen. 1 500—
3 LandwirtschaftlicheWinterschulen.

Zur AufstellungständigerAssistentenan denlandwirtschaftlichen
· Winterschulen Bamberg und Wunsiedel 2000 —

Summe F ñ 14 831|55

12 Ubrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt—
i schaftlichen Unterricht.
1 Tagegelder und Reisekostender Prüfungskommissäre . 150—
2 #uhegehälterund Unterhaltsbeiträgefür Lehrer an Real= und
1 Landwirtschaftsschulen,dann für HinterbliebenesolcherLehrer 726743

3 Zuschuß zu den Kursen für GemüseundObstbau, eventuellauch
für Blumenzuchtin Bamberg. .. sen-—
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Oberfranken.

Festgesetzter
Kap.Tit. Vortrag Betrag

—

III 12, 45tipendien für oberfränkischeStudierende,Schüler und Boglinge
a) der gewerblichenUnterrichtsanstalten . . 1260—
b) der landwirtschaftlichenSchulen und Anstalten. .· 200()—

5 Zur Förderungder hauswirtschaftlichenUnterweisungder landlichen
Bevölkerung .. 500—

Summe F 1147743
Summe Kap. III 669 218,61

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1 /Zuschußan die BayerischeLandesgewerbeanstaltin Nürnberg 200—
2 Beitrag zur Handelskammerfür denRegierungsbezirtOberfranken

in Bayreuth .. . 2500—
3Bedarfder Handwerkskammerfür Oberfranken. . 15725—
4 Zur GewährungvonStipendien an unbemittelteoberfränkischeHand=

werkerzum Besucheder Meisterkurse,eventuellan bberfränkische
Besuchervon Hufbeschlagkursen. 600—

5 Bur Färderungder gemeindlichenArbeitsvermittlung . 1500—
6 Zuschußan die NebenstellenderBaherischen Landeegewerbeanjali

in Oberfranken 4000|—
2 Ausgaben fürKulturzwecke.

1! Betriebszuschußan denLandwirtschaftlichenKreisverein von Ober=
franken . ... 2000—

2 Kostendes kulturtechnischenDienstes:
1. Anteil der Kreisgemeindean den Gesamtkostendes Kultur=

baudienstes 16330
2. Anteil der Kreisgemeinde an derPension der Wiesen=

baumeisterswitweCharlotteHorn in Staffelstein . 153—
3. Anteil der Kreisgemeindean der Pension derWiesenbau=

meisterswitweMargareta Scheurmannin Würhburg 261—
4. Für Kulturvorarbeiter .. 14000
5. ZuschüssefürKulturunternehmungen 8 250—

38Für Tt Zweckeund zwar:

¾ für FörderungderRindviehzucht. 4500—
% für Förderungder Pferdezucht 1 500—
4) Prämien zur BekämpfungderFichfeide und des *d 50—
e) zur Förderung des Obstbaes 2000—
t) zur FörderungderKaninchenzucht. 200—
8) zur Förderungder Bienenzucht 500—
h) zur Förderungder Nutzgeflügelzucht 300—
i) zur Förderungder Fischzucht:

1. a) Gehalt des Kreis=Wanderlehrers 3 750—
b) Reisekostenaversumdesselben 1800—
JD)zur Bestreitungder sächlichenAus aben. 300|—

2. Zuschußfür die FischereischuleStarnberg 200—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

+

IV 2 3 k) zum Ausbau der genossenschaftlichenViehverwertung. 300
1)zur Förderungder Vogelschutzbestrebungen 200|.

m) zur Förderungdes Acker=und Pflanzenbaues 1500.—
Min)zur Förderungder Schweinezucht .. 300—
0) zur Förderungder Ziegenzucht 300—
p) zur Förderungder Waldwirtschaftauf demJura 200—

Summe Kap.7xs 83 419—

V Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für Arzte in armen Gegenden 6300—
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — : —

3 Beiträge an Distriktsgemeinden zur Sustentation von
Distrikts=Tierärzten 3 000.—

4 Zuschüsse an Desinfektoren zum Besuche von Des=
infektorenschulen und Wiederholungskursen, dann zur
Ausbildung von Krankenpflegepersonal in der fort—
laufenden Desinfektion . 300 —

5 Zur Unterstützung von Hebammen fürdie Teilnahme an "
den Wiederholungskursen der Hebammenschule Bamberg 100—

6 Zuschüsse an Gemeinden und Vereine zum Bwede der
Säuglingsfürsorge . . .... 1 500—

7 Zur Bekämpfung der Tuberkulofe .. 2000.—
8 Zur Stiftung eines Freiplatzes in der kandesheillkäe

für tuberkulose Kinder 1 000 —
9 Zur Stiftung von Freibetten in der K. or#tho-

pädischen Klinik bei der Landesheilanstalt für trüöppel.
hafte Kinder in München .. 1200—

Summe Kep#.V. 15 400.—

VI Auf Wohltätigkeit.
I Zuschuß aus den Jahreszinsen desMaximilians=Kreis=

Hilfsfondszur Unterstützung in außerordentlichen Unglücks=
und Notfällen, dann für arme Gemeinden zur Ermög=

| lichung der Unterbringung und Verpflegung ihrer Geistes=
kranken in den oberfränkischen Heil-=und Pflegeanstalten 8 000—

2 Kreis-Irrenanstalten.
« Heil=und PflegeanstaltBayreuth:

1 Für den Betrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 125 000.—
2 ür Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:

a) desKreisanlehensvon1867zu500000 fl. = 857142= 863
(Restschuld Ende 1913: 65 914 29 3. Ende 1914:
24 342 4 86 JE#;die Tilgungsperiodeendet1910 25 263.29

b) desKreisanlehensvon1870zu99000 fl. = 169714 293
(Restschuld Ende 1913: 18 085 71 3. Ende 1914:
10028 57 3; die Tilgungsperiodeendet1916ö) . 893699
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„ Oberfranken.

Festgesetzter
— Vortrag Betrag

W

VM. 22 ) des Kreisanlehensvon 1901 zu 153500 (Restschuld
Ende 1913: 48 100 =, Ende 1914: 37200 ; die Til=
gungsperiodeendet1918). .. 12602—

4) des Kreisanlehensvon 1900 zu 250000 (ie W
beginntim Jahre 1915 und endet192700 27 750—

3 Kostender VerwaltungdesSchuldenTilgungsfonds und wor
a) Vergütungan Hreislassebeame. . . 35—
b) sächlicheAusgaben 90—

4Heil= und PflegeanstaltKutzenverg:
Für denBetrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten. 89 200—

5 Für Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:
a) desKreisanlehensvomJahre 1904 über 1100000=& (das=

« selbekannbis zumJahre 1916 einschließlichwedergekündigt
nochverlost werden, muß aber pãtestensam 31.Derem·
ber 1936 getilgt sein) .. 38 500—

b) des Kreisanlehensvom Jahre 1912 im Teilbetrage von
2 100000 = (das neueKreisanlehenvom Jahre 1912 im
Höchstbetragevon 2500000=& kannbis zum 30.Juni 1922
wedergekündigtnoch verlostwerden,muß aber spätestens
am 31.Dezember1960 getilgt seinh. 78 173|34

c) des Kreisanlehensvom Jahre 1906 zu 185000 4# (in
Jahresraten von beiläufig 15000 M zu tilgen; Restschuld
Ende 1913: 80000 M. Lende 1914: 65 000 4) 1735210

4) des Vorschussesdes Maximilians=Kreishilfsfondsaus den
Jahren 1906, 1907 und 1911 zu 72000 (dieserVor=
schußist in Jahresraten von 5000—6000 =7 zu tilgen;
außerdem sind die aus der allgemeinen Kreisreserve sich
erübrigendenRestbeträgezur Tilgung zu verwenden,Schuld=
rest 1913: 28 000 4, 1914: 14000 = . 6 000—

6 Kosten derVerwaltung derKreisanlehenvomJahren1904und1912:
Vergütungan Kreiskassebeamte . . 25—

b)sächliche Ausgaben 25—
J0) Vergütung (1/2%) für emisfng derischene durchdie

Bankanstalten . 160—
3 Sonstige Kranken—Anstalten.

1 Beitrag zur chirurgischenKlinik in Erlangen. 400 —
2 Beitrag zur Universitäts=Augenklinikin Erlangen 400 —

3 Beitrag zur Maximilians=HeilanstaltfürAugenkrante!in Mimbern 300 —
4 19eitragzur Augenheilanstaltin Bayreut 700—
5 Beitrag zur Universitäts=Frauenklinikin Erlangen . 400-—

4 Beitrag an die Diakonissen=Anstalt in Neuendertelsau 300—
5 Beitrag zur Pflegeanstalt in Himmelkron . 140()—
6 Beitrag zum Kretinen=Hilfsverein für eberfranten

in Burgkundstat 1200—
7 a) Beitrag zur Wohliatigie iis und fiegeansoall in

Gremsdorf . 1600—
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Festgesebier
Kap. 8Tit Vortrag Betrag

—I

VI 5 b) Beitrag für die St. Josepbs-Versorgungsanstalt
in Ursberg 300|—

8 Beitrag für das Liebfrauenhaus in derzogenauraq 260 —
9 Beitrag zur Blindenanstalt in Nürnberg .. 2 000 —

10 Beiträge zur Unterhaltung von Blödsinnigen in An=
stalten 8 000—

11 a) Auf nterützung von Rettungsanstalten in Ober-
franken. 4000—

b)Beiträge zur Unterbringung armer verlassener
Kinder in Rettungsanstalten . 8000—

c) Zuschuß an die Erziehungsanstalt Rummelsberg . 200—-
d) Zuschuß an die Rettungsanstalt Martinsberg zum

Gehalte eines Hilfslehrers 800|—
ee)Zuschuß an das Rettungshaus Fassoldshof zum Ge=

halte eines Lehrers 740—
12 Unterstützung von Gemeinden zum unterhalte von

Irren in Heil= und Pflegeanstalten 15 000 —
13 Unterstützung von aus Strafandtalten und Arbeits-

häusern Entlassenen . 100-
14 Zur Gewährung von Freibädern und Untersiübungen

an bedürftige Kurgäste:
in Bad Steben 300—

15 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nachArt. 5
Abs. IV des Gesetzes vom 3. Februar 1888 beziehungs=
weise nach der K. Deklaration vom 10.Mai 1902 . 39 88750

16 Zuschuß an denVerein fürArbeiterkolonien in Bayern
zum Unterhalte der beiden Kolonien Simonshof und
Herzogsägmühle 300 —

17 Zuschuß an diechristliche Kinderheilanstalt Bab Kiss=
singen 200—

18 Zuschuß an denBayer. Frauenverein vom Roten Kreuz
zum Unterhalte von Land=Krankenpflegerinnen. 2750.—

19 Zuschuß an die freiwilligen Sanitätskolonnen 500—

200 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 Betriebskostenzuschuß an den Verein zur Gründung

eines Sanatoriums für Lungenkranke aus dem Mittel=
stande in Bayern 200 —

22 uschuß an den Kreisverband oberfränkischer Wander=
unterstützungsstationen 1 500—

23 Zuschuß an den Kreisverband für Jugendfürsorge in
Oberfranken . 1500——

24 Zuschuß zur Armenerholungsstätte Heiligenstadt . 100-
25 Beitrag zur evang. Teinkerheilstätte Hutschdorfund

deren Zweiganstalt Neuenmarkt . 200—
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- Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

# 1

VI 26 Beitrag an
a) den Bayer. Landesverein „Freundinnen junger E.

Mädchen“ in München - 50—
" b) den Marianischen Mädchenschutzverein in Bamberg 50—
E SummeKap.VI 530740·.22

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbanten. .
1, Beiträge zu denDistriktsstraßen . 58 290—
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und "
· Floßfahrt dienen, nach Art. 92 des Wassergesetes vom "

23. März 1907. 20 000 —
3 Behufs Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden oder

Ortschaften des Kreises zur Förderung im Wegbau. 20 000—
4 Zuschuß zur Pensionskasse der Disteittstraßenwärter 200|—
: Summe Kap. VII 98 80

VIII übrigeKreis-Ausgaben.
1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer—

wehren 6000—
2 Beiträge 9emäß *l 828 derk neichversicherngsr
1 nung 5 500 —

3 — — — — — — — — — —— —— ——— — —
4 Zuschuß an denNordbayerischen Verkehrs-Verein (E. V.)

in Nürnberg. 100—
5 Beitrag zum Vayerischen Landesverein zur Förderung

des Wohnungswesens 100|—
16, Zuschuß an den K. Bayer. Veteranen- und Krieger=

„ bund zur Errichtung von Krieger=Erholungsheimen 1000—
SummeKap.VIII v2700—

l

IX p AllgemeinerReservefondsund, soweitnichtanderweitigersorderlich
zur außerordentlichenSchuldentllgung. 2686187

6 Summneder—5 +

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

I A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.

1 Lateinschulen — —
2 Gewerblich=technische Schulen. -
» a) Für die KreisoberrealschuleBayreuth 16 733.—
' ti)FürdieRealschuleKulmbach . ..... 122974

Summe § 2 17962/|74
83
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Festeeebtrr
Kap. Tit. Vortrag Betrag

- 4 .

1 3 Volksschulen.
1üouf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations=

beiträge . 19317/92
2 StändigeBauausgaben . 980

3Kreisschuldotationundzwar
a)SeitherigeKreisschuldotation.. 12501737
b) Neue Kreisschuldotationbehufsunterstützungder mitSchul=

lasten überbürdetenGemeinden 96 200—
4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16Abs. 2Ziff. 2 und

. Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902 für Gemeinden
1 mit wenigerals 10000 Einwohneen 233 603/02
" 5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
1 mehr Einwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=

schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des -
Schulbedarfgesetzes—Kap. III 8 1Tit. Ga der Kreis-Ausgaben— 212 59

6 uschuß nachArt. 16 Abs.2 Ziffer 4 des Schulbedarfgesetzes . 285iniii--
7 Dienstalterszulagenaus Staatsfondsan dasLehrpersonalder Volks⸗

schulen in Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern —
Kap. III § 1 Tit. 3 der Kreis=Ausgaben. 988 000—

8 ur Gewährung außerordentlicherZulagen (Notftandszulagen)für 1T
das LehrpersonalderVolkeschulenin denGemeindenmit weniger

" 1 als 10000 Einwohnen 184 613
- 9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfürdienstunfähigeLehr=
# personen 107620—

b) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuleht bezogenen
« Dienstalterszulageii.« . Mund-—

ff c)zurUnterstützungderatieren pensioniertenLehrpersonen und
ü zurGewährungvonZuschüssenandiePensions=undRelikten=

ê# Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPenstons=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 4300—

|

3 !10 Unterstützungs=Beiträgefür die HinterbliebenenderVolssschullehrert
1 a) im allgemeinen 124000—
b b) zur Unterstützungderälteren Lehrerrelikten und zurGewährung
« vonZuschüssenan die Pensions=und Relikten=Unterstützungs=

Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionseinrichtungen
T nicht teilnehmendeLehrpersonal 6 100—

c) für dürftige,demunterstützungsalterentwachseneLeyrerwaisen 2 000/—

Ul Zuschußzu denKostenderSchulvisitationen 2770—
12 Rur UnterstützungdürftigerKandidatendesVoltsschuldienstesabre

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . « 700——
L Summe z — 2u141446 148|11

1 Summe Kap. IA 2 464 110|85
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Festgesetzter
Kap. Tit Vortrag Betrag

4□#
1 B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2575—
Zum Gehaltedes Kreiswanderlehrersfür Fischereiwesen . 1750—

SummeB 4325|—
# SummeKap. 1I/ 2466435|85

uul. Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden.
1 Schulgeldanfallder RealschulenBamberg,Hof und Wunsiedel. 26 600—

III Zuschüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
T 1ZuschußausdenJahreszinseiidesMaximilians-Kreishilfsfondszur

Unterstützungin außerordentlichenUnglücks=und Notfällen, dann
für arme Gemeindenzur Ermöglichungder Unterbringungund
VerpflegungihrerGeiststranken in den oberfraͤnkischeneil= und
Pflegeanstalten . 8000—

2 Ubrige Einnahmen. * 330—
Eimme Ta= In 8 330—

I#I Kreis=Umlagenach38,5vomHundert
derSteuersummezu 5 025000.K& nachbgr von 2 vominHundert

für Rückständeund Nachlässe 1895932r600

V. AktivrestederKreisfondsfrühererJahre . 45481:zL
Summe der .. 4444779|70

83“
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Beilage 6.

bezirkes Mittelfranken für das Jahr 1915.

Festgesetzter
Kap.]s Tit. Vortrag Betrag

4
H

I. Abschnitt.
1

— Kreis- Anusgaben.

1 Auf ErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen 500—

II Bedarf des Landrats.

1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 8 500—
2 Tagegelder undReisekosten? derMitglieder des Land=

’ê# ratsausschusse . 1 500—
3 Regiekosten. .·....·. 3000-—
.s » SummeKap.ll 13000—

III Auf ErziehungundBildung.
1 Volksschulen.

Ständige BezügedesLehrpersonals:
„ a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 3405826

b) aus der Kreisschuldotationwie seither 18498/07
1 c) Anschlag der ärarialischenDienstwohnungenund Dienst=

gründe 333 # 083 — —
2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das **x% in Orten ohne
1 Statuten 699360—
3 a) DienstalterszulagenausStaatsfonds andasLehrpersonalder

Volksschulenin Gemeindenmitwenigerals 10000Einwohnern 877 000—
" b) AußerordentlicheZulagen (Notstandszulagen)für das Lehr=
" personal in diesen Gemeinden 150 000—
8 4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoder aus

sonstigen Gründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 1902

"% a) im allgemeinen 28000—
% b) an Stelle des zumilitärischenÜbungeneinenfe Lehr=
1 personals .. 5 500.—
5 a) BesondereVergütungenundunterstützungenau dasaktive

Lehrpersonal 7000—
, b) Unterstützungenfür dürftigeKandidatendes Volksschuldienstes -
» währendderAbleistungihrer gesetzlichenMiliärdienstpflicht aus
5Ö Zentralfonds= 300|—

Gocgle
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2

II 6Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000

und mehrEinwohnern an Stelle der demLehrpersonalan
denVolksschulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemä
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes . 743 968.86

b) WeitereBeiträge an die SchulkassendieserGemeinden .. 1395164
c)ZuschüsseandieSchulkassenderübrigenGemeindenniit

OrtsstatutenanStelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan den Volksschulendieser Gemeindenaus
Staats⸗ und Kreisfonds . .. 5495292

d) Weitere Beiträge an dieSchulkassendieser Gemeinden . 1686150
e)SonstigeZuschüsseanSchulkassen

aa) aus Kreisfonds:
Behufs Gewährung von Zuschüssenan Schulkassen
aus Anlaß der Trennung des Mesnerdienstesvom
Schuldienste . 1500-

bb) aus der neuenKreisschuldotation behufsunieriubins
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden 44 000—

cc) Ständiger Beitrag zur älteren Schufondskafsein
Ansbach 3 430—

7 BeiträgezumSachbedarfderVolksschulenundzuSchuhausneubauten:
a) Beiträge zum Sachbedarf 172—
b) Beiträge zur Unterhaltungvon Schubhinzernundzur Aus

führungvon Neubauten 76.000—
85Ständige Bauausgaben 220—

9#Prüfungs= und Aussichtskosten:
a) EntschädigungderDistriktsschulinspektorenfür die Vornahme

derSchulprüfungenundSchuloisitationen,dannfür sächliche
Ausgaben . 20 000.—

b) für die Kreisschulinspetioren
aalGehalte... . 19450——
bb) TagegelderundReisekosten 3 600—

10 HPensionenund Alimentationen:
a) zurUnterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
an) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a)aus Zentralfonds 154500|—
8) aus Kreisfonds. . 145 000—

bb) PensionszulagennacheinemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds. 79000—

Gocgle
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III. 110 ce) zur unterstützung der älteren pensioniertenLehr=
personenund zur Gewährungvon Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkasse
für das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal
a) aus Zentralsloands 5 400—
6) aus Kreisfonds .. 4000—

dd) PensionszuschüsseandasinderZeit vom1.Jannar 1896
bis 31.Dezember1903 pensionierteLehrpersonal 2076—

b) Unterstützungsbeiträgefür die HinterbliebenenderVolks=
schullehrer:

aan)aus Zentralfonds:
a)im allgemeinen 155000—
6) zur Unterstützungder älterenLehrerreliktenund

zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal 6 200—

7) für dürftige, dem1mnersüsungshite**
Lehrerwaisen 2000—

bb) aus Kreisfonds:
) Zuschußan denKreisverein zur Unterstützungder Liwer=

bliebenender Volksschullehrerdes Kreises 63000—
4) Zuschuß an das bayerischeLehrerwaisenstiftund an die

Reliktenkassedes katholischenLehrervereins 1 100—
ee)Sustentationenund Alimentationen für vormalige Volts=

schullehrer,derenFamilien undHinterbliebenenin Fällen, die
« indenvorstehendenPositionennichtberücksichtigtsind.. 2000—

H11UnterstützungenfürdürftigeSchuldienstzüglingeundSchulpraktikanten
. a) an dürftigeSchuldienstzöglingeund Schulpraktikanten 8 500—
" b) auf Reiseentschädigungfür die fortbilungspftichtigenKandi=

datendes Volksschuldienstes 1500—
J) zur Gewährungvon Stipendienandürftige Schulpräparan=

dinnenund SchülerinnenhöhererBildungsanstalten 2 000—
12 üÜbbrigeAusgaben:

a) zur Förderung derDistriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildung der Volksschullehrer,zur Ergänzungder Bibliothek
der Kreisschulinspektorenund zu Nachschaffungenfür die
Lehrmittelsammlungen 4300—

b)für die Volksschullehrer=Fortbildungskurse(Konferenzbezirte) 17200 —
c) Vergütungenfür Volksschullehrer,die Zeichenunterrichter=

teilen 3 300 —
4) zurNeueinführung desTurnunterrichts in Landgemeinden

und Gewährungvon Vergütungenan Turnlehrer 1000—
e) zur Gewährung von Zuschüssenan GemeindenbehufsVBe=

schaffungwarmer Mittagskost für auswärtigeSchulkinder 2 000—

."—. OCOo gle
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III. 112 f) zur Gewährung von Vergütungenan Lehrer zur Ausbil= 1
dung im Knabenhandfertigkeitsunterrichtund im Hilfsschul= Z
unterricht,sowie zur EinrichtungbayerischerAusbildungs—
kurseim Knabenhandfertigkeitsunterricht 600—

8) Stellvertretungskostenbei derBeteiligung von Lehrernan
denFortbildungskursendes— — in München Juno-

h) FörderungdesSchulgesangs . 5i)0—
13 Reservefondsfür die Volksschulen 1515—

z ĩ 3 482 51425

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1 Bauschüsse:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 125923
b) aus der Kreisschuldation 8228 65
J0)aus allgemeinenKreisfonds und zwarPersonalbedarf nach

Art. 188 des Beamtengesetzes:
1. für das Progymnasiumin Dinkelsbühl 25 30315
n 2 » „ Hersbruck 30 317—
. "* » »NeiiftadtaA.. 3197099

4»» » „ Rothenburg o. T. 36 972/17
5.»» » »Schivabach 5171468
6.,,» » „ Uffenheim . 3235310
7.»» » »Weißeiiburgi.B. 2937337
8·»« » „ Windsbach 21.577/60

9. Windsheim 2905667
10. für die Lateinschulein Fuchtwangen. — —

2 Prüfungs- und Visitationskosten .... 600—
82 301 726/61

3 Taubstummen=Anstalten.
1Kreistaubstummen=Anstalt in Nürnberg

a) zur Bestreitungder Betriebskosten 71 20—
h) zur Verzinsungund Tilgung des fürErbauung der Kreis=

Faureerurrener vonderLandesversicherungsanstaltMittel=
frankenaufgenommenenAnlehensvon 625000. 4 29800—

2Jhrlicher Betriebszuschußfür die Taubstummenanstaltin Zell 750—
3 Unterstützungenfür Zöglinge in Taubstummenanstaltenund Taub=

stummenschulen .. 15500——
Vergütungen für Erteilung des Unterrichts an Taubstumme . 200—

5 Für hhrenärztliche J derBglinge — — Taub-
stummenanstalten. 750—

z ʒ 118 250—
4 Blinden-Anstalten.

1 Jährlicher Betriebszuschußzur Blinden=Erziehungs=,Unterrichts=,
Beschäftigungs=und Versorgungsanstaltin Nürnberg . 9()00—

2 Freiplätzefür Zöglinge in dieserAnstalt 720—
3 a) JährlicherBetriebszuschußfür dasmittelfrünkischeBlindenheim 1000—

Oriqinal from
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

s—.

III 4 3 b) zur Unterstützungvon in Blindenheimenuntergebrachtenbe=
1 dürftigenBlinden 1000—

48Fährlicher BetriebszuschußandenBlindenunterstützungsvereinNürnberg 500
s Summetz4 12220—

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1Beitrag zur Verzinsungund Tilgung des von der K. Landesanstalt

I für krüppelhafteKinder in Münchenfür denNeubaudieserAnstalt
aufgenommenenAnlehens. 4 606—

2 Freiplätze für Erziehung und Bildung von inUnsialten unter=
gebrachtenkrüppelhaftenKindenn 2100—

3Dem Verein für KrüppelfürsorgeinNürnberg:
a) zur Bestreitungder Betriebskosten 3 000—

T b) III. Teilbetragaus einemKreisfondszuschussevon 20 000 4
- zum Bau einer Krüppel=, Heil= und Erziehungsanstaltin
E Nürnberg — —

4Für Freibettenin der onrthopädischenKlinik bei der K. Landesanstalt
für krüppelhafteKinder inMünchen für kreisangehörigekrüppel.
hafteKinder 2 800/—

Summe 5 12 506—

6 nserncts. und Erziehungsanstalten für die weibliche
ugend

1Städtische höhere weiblicheBildungsanstalt inErlangen .. 5in1i()—
2 StädtischehöhereMädchenschuleTheresieninstitutinAnsbach 4500 —
3Städtische höhere Mädchenschulein Fürth . .. 41000
4 6tädtischehöhereMädchenschuleninNürnberg .. 10000—

DT 5 StädtischehöhereMädchenschulein Rothenburgo.T. 3 000—
6 Private höhereMädchenschulein Schwabach 500—
7Städtische Handelsschulefür Mädchenin Ansbach 500—

1 8 StädtischeHandelsschulefür Mädchenin Fürtto 1800—
" StädtischeHandelsschulefür MädcheninNürnberg . 5000—

10 Beiträge an Gemeindenzum Zweckedes Unterrichtsinweiblichen
. HandarbeitenundzurAusbildungvonArbeitslehrerinnen · 11000—

11 BeiträgeangutorganisierteundgenügendbesuchteFrauenarbeitsschulen 1500—
12 Fur diemit derNürnbergerFrauenarbeitsschuleverbundeneKochschule 200—
13 Beiträge an Mädchenfortbildungsschulen 2000—

. Summez 5 49000°—
7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.

Der Pfarrwaisenanstaltin Windsbach . 1000-—
is; Kreisstipendien für Studierende an universitäten und

Gymnasien — —
9 Übrige Ausgaben.

1jü# Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 2 500—
2 Fur denhistorischenVerein vonMiteelfranken 700—

. 3BeitragzurKreisbibliothek . Zoo-

Cogle
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——.
III 4Beiträge an sonstigeInstitute, Vereine,Sammlungenund zwar:

a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg 2500 —
b) an denVerein für die Geschichteder Stadt Nürnberg 350.—

1 c) an die NaturhistorischeGesellschaftin Nürnberg 800
d) an denNaturwissenschaftlichenVerein in Ansbach 200°—
e) an die physikalisch=medizinischeSozietät in Erlangen. 300.—

- k)zurFörderungderHerausgabevonOrtsgeschichten. 50|—
8) Beitrag an die Gesellschaftfür fränkischeGeschichte 1 0000—

i h) für das DeutscheMuseum in München 1 000—
5 Für die FörderungvonEinrichtungenund vonVereinen f= eite
# erziehungund Volksbildung .. .. imm-

a) Zuschüssefür Zweckeder Jugendfürsorge 5 000—
1 b) Zur FörderungderGründungundUnterhaltungvonn dugend-

hortgärten . Him-
7 Für Erhaltungvon Naturdenkmälern 300 —

J8 An dieKreisausschüssefürNaturyflegezurBestreitungsachliherLe=
dürfnisse 100—

Sümme z )5 21 050|—
10 Gewerblicher Unterricht.

1|Kreisoberrealschule in Nürnberg:
à) Personal- und Sachenbedaf 227 329/64
b) Verzinsungund Tilgung des zumZweckeder Errichtung der

KreisoberrealschuleinNürnberg—frühere Kreisrealschule11II —
aufgenommenenKreisanlehenszu 600000 M... .

Realschulenund zwar:
a) KreisrealschuleI in Nürnberg:

Personal, und Sachenbedanf
b) KreisrealschuleII in Nürnberg:

1. Personal=und Sachenbedarf
2. Verzinsungund Tilgung des zum Zweckeder Erbauung

derKreisrealschuleII in NürnbergaufgenommenenKreis=
anlehensvon 450O000fl. .

c)UbrigeRealschulen
PersonalbedarfnachdemArt. 188 desBeamtengesetesfür

1. Realschulein Ansbacch
„ „ Dinkelsbühl
R„ Eichstätt
» „ Erlangen

Fürth
» „ Gunzenhausen
„ „ Rothenburg o. T.
„ Weißenburg i. B.

d) Zuschuß zu denKosten desNeubaues derNealschule inFürth
e) Zuschuß zu den Kosten des Neubaues derr Nealschule in

Rothenburg

r%Níναν
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Festgesetzter
Kap.Tit. Vortrag Betrag

2—

III|10 3 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
r5 Oblig. Fortbildungsschulein Ansbach 2100—

„ » » Dinkelsbühl. 1000—
5 („ „ „ Eichstätt. 2200—
4) „ 2 „ Erlangen 3 000—
e) „ „ Fürth 17200—
f) Technikumin Fürth. . 1000 —
g) ObligatorischeKnabenfortbildungsschuleinNürnberg 60000.—
h) GewerblicheFortbildungsschulein Nürnberg üeißgiiegch

136 80 3 ZuschußausStaatsfondsnachKap. I 822 Tit. 2
der Einnahmen . 1652 —

i) Oblig. Fortbilbungsschulein Rothenburgo.T.. 700—
k) „ „ „ Schwabach 2700—
1) Gewerbl. „ „ Weißenburgi. B. . 1200 —

m) Für anderegewerblicheFerthildungsschllenin nicht zu den
unmittelbarenStädten gehörigenGemeindendes Kreises 16000—

m)Fortbildungskursfür LehrerangewerblichenFortbildungsschulen 7000—
4 BesondereFachschulen:

a) StädtischeBauschulein Nürnberg 52 000|—
b) Fachschulefür MaschinenbauundElekrotechnikan derReal=

schule in Ansbach . 2215267
c) HandwerkerfachschulefürHolzindustriein Fürth .. 2000 —
d) Beitrag an denkaufmännischenVerein Merkur inNürnberg l

zur Abhaltungvon Unterrichtskursen 1000.—
e) An sonstigekaufmämischeVereinezur Abhaliung vvonUnter=

richtskursen. 1500—
Summe Tõ 1268 1491 LandwirtschaftlicherUnterricht. 7"5 64

1 Kreislandwirtschafts=und Ackerbauschulen:
a) Kreislandwirtschaftsschulein Nürnberg:

1. Personal=und Sachenbedarf. . 28000 —
2. Berzinsungder Neubauschuld — —

b) Kreisackerbauschulein Triesdorf:
1. Kreiszuschußfür die Schule und das Kreisgunt 18812 —
2. zumAnkaufedesstaatsärarialischenundzivillistischenBesitzes — —

2 Für die landwirtschaftlicheKreisversuchsstationin Triesdorf. .. 3200 —
3 Furdielandwirsschgfscemrrishanholtungschileinriezdorurdmr

a) für die Haushaltungsschule . umwi-
b) für denhauswirtschaftlichenWanderunterricht . 6 100.—
c) Unterhaltungsbeiträgefür dieLehrerinnenderfrüherenHaus= «

haltungsschulezu Henfenfeld 1000—
4 BuschüsseandielandwirtschaftlichenWinerrschulen!inAltdorf, ansbach, 1

« Eichstätt,Fürth, Hersbruck,Neustadta.A. undWeißenburgi i. B.
a) zum Gesamtaufwandje 1400 fH. . 9800 —
b) zur AufstellungständigerAssistentenje 800 .. 5 600—

# P) für TaggelderundReisekostenderständigenAssistentenje500 3 500.—
84*
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) A-□
III I11, 5Landwirtschaftliche Fortbildungsschulhen 5000—

6 LandwirtschaftlicheSonderlehrkurseund zwar:
1 a) für AbhaltungeinesSchäferlehrkursesin Triesdorf — —
E b) zur GewährungvonStipendienfür denBesuchderObstbau= 4Z
*r lehrkurse in Triesdorf .. 500—

D ) für Abhaltungvon = durchgenossenschaft=
licheVerbände 500—

7 Zuschußan den DistriktHersbruck zurHerstellung einesEbärdes
6 für die landw. Winterschule . Zwil-
;83ufchußfürdiegartnerische FachschuleinNürnberg . 5i,i()-—
-9ZuschußfürAbhaltungvonWanderkochkursen ..... 1000—

Summe § 11 96.512—
12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=

schaftlichen Unterricht.
1Tagegelder und Reisekostender Prüfungskommissäre .. 1 500—

22 Buschußan denKreispensionsfondfür technischeSchulen in Mittel=
1 frankenzur Bestreitungder ungedecktenAusgaben . 27x3s39ii7

3Für Lehrattribute .. — —
1 Sibendien fürStudierende,Schüler und Schülerinnenaus Mittel= 1

ranken:
1 a) an technischenSchulen im allgemeinen 2 500—

b) am Technikum in Nürnberg 900.—
c) am Realgymnasium daselbst. 500.—
d) an der Städtischen Bauschuledaselbst ... 1000 —
O) an derKreislandwirtschaftsschule in Nürnberg 1800 —
f) an der Kreisackerbauschulein Triesdorf. 3 600 —
8) an den landwirtschaftlichenWinterschulen 5 000 —
h) an der K. Hufbeschlagschulein Nürnberg 1200.—
i) an der Kreisgeflügelzuchtanstaltin Erlangen 600.—
k) an der landw. Kreishaushaltungsschulein Triesdorf. 500—
1!)an einer von einemFrauenordengeleitetenHaushaltungs=

schulefür kath.Landmädchen 100.—
m) an der K. Akademie für Landwirtschaft und Brauerei in

i Weihenstephanund der Tierärztlichen Fatultät der K. Uni= «
versitätMünchen 5%—

en)an der Molkereischulein Weihenstephan. 100.—
0) an der K. Brennereischuledaselbtit 250—
b) an der Lehranstalt für Wein=,Obst=und Gartenbau in

Veitshöchheim,sowiezumBesuchederObstbaumlehrkursedaselbst 200.—
q) an der Fischereischulein Starnberg 250—
t) an der Lehr=und Versuchsanstaltfür Khotogiaphie 2

druckund Gravüre in München 300 —
s8)an der Kulturbauschulein Pfarrkirchen 300—

Summe F 48 73907
Summe Kap. III 5 411 666s97
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13
IV 1 Auf Industrie und Kultur.

1 Auf Industrie.
11 — — — — — — — — — — — — — — — —

l 2BeitragandieHandelskamnier.. . :3()00——
j 3BeitragfürZweckederWittelsbacher Landesstiftung. 2000—

4% — — — — — — — — — — — — — — — — — —- —

5 Beiträge für sonstigeZwecke:
a) für die BayerischeLandesgewerbeanstaltin Nürnberg 15.000—
b) Bedarf der Handwerkskammer . 23 000—
JP)zur UnterstützungvonGemeindenbeiEinrichtung undBerrieb

von Arbeitsämtern und zur Fürderung der Kreisarbeitsver=
mittlung * 3000—

2 Auf Kultur.
1BZur Förderungder Landwirtschaftüberhaupt: —

a) demlandwirtschaftlichenKreisausschussevon Mittelfranken 5000—
b) demselbenfür den landwirtschaftlichenWanderunterricht 900 —

2 Für den kulturtechnischenDienst:
a) Zuschuß der Kreisgemeindean denStaat zu denpersön=

lichen und sächlichenAusgaben für ddenulturbandienst im
Kreise 23000.—

b) Für Kulturvorarbeiter
1. für 5 etatsmäßigeKulturvorarbeiter 8 200—
2. für unständigeKulturvorarbeiter 20 000—

3 FFür sonstigeZwecke.
a) zur FörderungderPferdezuchtim Benehmenmit demland=

wirtschaftlichenKreisausschu. ... 6 500—
b) für Förderungder Rindviehzuchtund zwar:

. an die Distrikte,insbesondereauchzur Unterstützung
ärmererGemeindenim Benehmenmit den landwirt=
schaftlichenBezirksausschüssen 12000 —

2. an den landwirtschaftlichenKreisausschuß zur Ver=
anstaltung von Rinderschauennach Maßgabe der
Grundbestimmungen 3 000.

3. zur Unterstützungder beiden = 3%%.
verbände 10000—

P) 1. für Förderung derSchweinezucht. 3 000—
2. für Hebungder Schafzucht 1000|—
3. für Hebungder Ziegenzucht. 2000—

4) zur Hebungder Kaninchenzucht —=
e) für Geflügelzucht:

1. KreisgeflügelzuchtanstaltErlangen: .
LaufenderBetrieb-. gerinn-

2. demKreiswanderlehrerfürGeflügelzuchtTagegelder
und Reisekosten 1000.—

3. zur FörderungderGemngeluhtdemMisrise
l Geflügelzuchtverbande . 600

Google
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4 2

IV 23 EILIIT
1. Beitrag an denKreisfischereiverein. 2000—

2. dem) Veissischreisachverständigen
Gehalt. 3000—

TagegelderundReisekosten ... 1500"—
c)NegiekostenundAngestelltenversicherung 34130

3ZuschußandenFischereivereinAltmühl.. 300—
8) für Förderungder BienenzuchtdemMittelfränkischenKreis=

bienenzüchterverbande 1000.—
h) an den landwirtschaftlichenhiteizaueschußzurVorderungdes

Getreide=und Fruchtbaues 3 000.—
i) für denObstbau

1. demKreisverbandemittelfränkischerObstbauvereine 1500—
2. Zuschüssezur Haltung von Bezirks=,Distrikts=oder

Verbands·Obstbauwärtern · 6 500—
3. demKreisobstbaulehrerinTriesdorf Tauegelderund

Reisekosten . 1000—
4. demKreisobstbaulehrerin murnberg

a) Gehalt . 2400—-
b) TagegelderundReisekosten. .. 1500—
0)RegiekostenundAngestelltenversicherung 306—

5. Zuschüssezu kleinerenUnternehmungenund An=
schaffungen 1000—

k) für DienstleistungendesWanderlehrers für Weinbaujin Franken 400
) dem landwirtschaftlichenKreisausschussevon Mittelfranken

Beitrag zur Gewährungvon Prämien an minderbemittelte
Gemeinden,Genossenschaftenund Private:

bei Anschaffungvon landwirtschaftlichenMaschinen? und
Geräten 3000 —

bei AnschaffungvonHopfentrockenapparaten 2000—
l m) zur Förderung von Bodenkulturunternehmungen 6 000.—
I n)ZuschußandleGenossenschaftzurJnstandhaltungdermittleren

Altmühl
1. 8. Rate . .. 25 000—
2. eineweitereRate zu denMehrkosten .. 15000—

« o) demUnterverbandefür genossenschaftlicheViehverwertung in
I Franken 1 000

p) Beitrag an diestaatlichautorisierteKommisionfür Vogelschutz 500—
a) zur FörderungdesGemüsebaues 100

4 9 für Verzinsung der Anlehen, zur Ubernahmevon Aktien des
FränkischenUberlandwerks, A.=G. in Nürnberg und zur vertrags=

1 mäßigenGewährungvon Darlehen an das Uberlandwerk 430 32750
4 b) Vergütung an die aus dem Landratgewaͤhlten Aufsichtsrats=
65 mitglieder 4500—

Sunins — n 658574|880

Gocgle
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Nr. 34. .
Mittelfranken.

Festgesetzter
— Vortrag Betrag

r— .
V Auf Gesundheit.

1 Remunerationen für praktische Arzteinarmen Gegenden 4700—
2 Zur Unterstützung an die zuWiederholungskursen ein=
z zuberufendenHebammen. 1500—
3 Remunerationen für Distrikts= unoprattische Tuerärzte 6 150—
4 Bauschvergütung für bakteriologische Untersuchungen 10100—
5 Zur Gewährung von Zuschußleistungen zur Ausbildung

von Desinfektoren und für Kurse zur Ausbildung der .
i Krankenpflegepersonen in der laufenden Desinfektion 500.—

Summe Kap. V. 23 250—

VI Auf Wohltätigkeit.
1 Maximilianshilfsmagazine — —
2 Mittelfränkische Heil= undPflegeanstalten.

1 1|Mittelfränkische Heil- und PflegeanstaltAnsbach für den Betrieb
I einschließlichderBauunterbaliungskosten... 266000 —

2 MittelfränkischeHeil- und PflegeanstaltErlangen fur den Vverries
einschließlichder Bauunterhaltungskosten 369000.—

3 Für Verzinsungund Tilgung der Schulden: —
a) KreisanlehenzurDeckungderKostenfür ErrichtungderHeil=

und PflegeanstaltAnsbachund für denNeubau desKüchen=
und Werkstättengebäudesbei der Heil= und Pflegeanstalt
Erlangen vom Jahre 1901 und 1902 ..

b) von der LandesversicherungsanstaltVrittelfranten für Neu=
bautenderHeil=undPflegeanstaltAnsbachin denJahren1905
und1906aufgenommenes3½%iges Anlehenzu200000 MA

) Für Verzinsungund Tilgung der im Jahre 1910 für Neu=
bautenderHeil=undPflegeanstaltin Ansbachbei derLandes=
versicherungsanstaltMittelfranken aufgenommenen4%igen
Schuld von 345000 .

4) für Verzinsungund Rückerstatungdes demunterstützungs=
fonds für das Pflege=und Dienstpersonalbei den beiden
mittelfränkischenHeil= und Pflegeanstaltenzur Erbauung
eines zweiten Arztewohnhausesbei der Heil= und Pflege=
anstaltAnsbachentnommenenBetrages

e) Kreisanlehenzur Deckungder Kostenfür dieErweiterungs=
bautenbei der Heil=und PflegeanstaltAnsbach

1. VerzinsungundTilgungder von derStuttgarterLebens=
versicherungsbankinStuttgartaufgenommenen750000=

2. VerzinsungundTilgung dervonderReichsversicherungs=
anstalt für Angestellte in Berlin=Wilmersdorf aufgenom=
menen305000.4

3. Verzinsungdesaufzunehmendenmit Geset vom22. Juni
1914(G.V.Bl. S. 307)genehmigtenAnlehenszu 15000004

f) KonvertiertesKreisanlehenvom Jahre 1878 und Schuld
für die Erweiterungder Heil- und AflegeanstaltErlangen

Gocgle

# — E — —— —

11000—

24 600—

.

3000—

54 698|12

22 112050

36 000—

47 420|16
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Vortrag Betrag

VI 2

6
deo—

SeUD

g) Schuld für Erbauung einesArztewohnhausesin derHeil=
und PflegeanstaltErlangen

Unterstützungenund Freiplätze:
a) Unterstützungvon Gemeindenzum Unterhaltevon Geistes=

kranken in denHeil- und PflegeanstaltenAnsbachund Er=
angen

b) zur GewährungvonFreipläyen anmittelfränkischeminder
bemittelteGeisteskrankein denselben

An Krankenanstalten und sonstige Veranfaltungen zur
Krankenpflege .... . . .

Für freiwillige Sanitätskolonnen
Beitrag für die Diakonissenanstalt Neuendettelsan
Zuschüsse an Säuglingsfürsorgestellen zur Gewährung

von Beiträgen an stillende Mütter, sowie andie Zentrale
für Säuglingsfür sorge und zur Unterstützung der1zSäug=
lingsfürsorgerinnn

Zur Bekämpfung der Tuberkulose .
Zur Stiftung von 2 FreiplätzenzurLandesheilstättefür tuberkulose

Kinder in Oberschwenden,GemeindeScheidegg. ..
Unterstützungen zum Zwecke der Unterbringung von

Blöden und Epileptischen in geeigneten Anstalten
Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.

Zur Unterstützungvon Rettungshäuserndes Regierungsbezirks
Beitrag zur UnterbringungverwahrlosterKinder
Beitrag an die Erziehungsanstalt für arme Mädchen in Nürnberg

Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 19002

Ersatzleistungen an unmittelbare Gemeinden für die
Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in Irren=
und Blöden=Anstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902

ünterstützung von aus Straf- und Polizei= Anstalten
Entlassenen

Zur Gewährung von Unterstützungen an Gesellen=,
Herberg= und Arbeiter=Vereine, sowie an Vereine ähn=
licher Art

ünterstützungsbeitrag an den Verein für Arbeiter=
kolonien in Bayern

Zuschuß zur unterstützung der Natural=Verpflegs=
stationen .

Zuschuß an denLuthard't' schenUmtertützungsverein für
verschämte Arme jeder Konfession in Nürnberg

Jahreszuschuß für 12 Freiplätze in demn Veierauen-
erholungsheim auf der Wülzburg .

Go gle

2 813|47

8000—

20 000—

13000—

2 WE
800|

2 000

8 000—

8 000 —
’

53006625
I

48i’ii)I--

inni-

3 500 —

—
1 000

6000

200

480



Tit.

––. „

Vortrag
Festgesetier

Betrag

W

VI

VII

VIII

IX

Sd

——

Für das Erholungsheim für Nürnberger Heimarbei.
terinnen in Behringersdorf 300—

SummeKap=WI

Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
Beiträge zu den Distriktsstraßen:

a) Beiträge zurHerstellungundUnterhaltungderDistriktsstraßen
b) Zur AufstellungundHonorierungberufsmäßigerundvorzüglich

qualifizierter Bautechniker,eventuellzur außerordentlichen
Unterstützungder Distriktsgemeindenim Straßenbau.

Beiträge zu den brückenbanten, welche denGemeinden
obliegen. . ...... .

Beiträge für Gemeindewege:
a) für Neubauten ..
b) für Wegunterhallung .

Zur Instandhaltung vonPrivatflüssen mit erheblicher
Hochwassergefahr, für Vornahme der erforderlichen
Flußräumungen und Herstellung der beantragten Ufer=
schutzbauten an der Pegnitz
Zur Verzinsung und Tilgung des zur *“ auf·

genommenenKreisanlehens
Zum UnterhaltungsfondsderVildbachverbaiungen im Taubertai

(2.Hälfte) ..
Summe Kap VII

übrigeAusgabeii
a) gum Ankaufe von Feuerlöschgerätschaften für neu

zu gründendeundbestehende Feuerwehren, ferner zu
gleichem Zwecke für arme Gemeinden von 2500 Ein=
wohnern und darunter

b) Zuschußzur Bestreitung derRegiekosten des Kreis=
feuerwehrausschusses von Mittelfranken .

Beiträgegemäß§828derRVO.. .
Beitrag an den Nordbayerischen Verkehrsverein .
Jahresbeitrag an den Bayerischen Landesverein zur

Förderung des Wohnungswesens in München
Summe Kap. V=

AllgemeinerReservesonds
(einschl.12000.4 für besondereNot=und Unglücksfälle)

1 259 779—

1600000—

35 0%—

1

5000—
I
I

15000—
70 000 —

1

20 000.—

60 4%—

1 666|50
372 066|50

1
I

I

I
5 000.—

l
·

8000—
500—

100 —

14200 —
I

I
l
i
li

Summe der Kreis-Ausgaben

Cogle

8 031 4
l

85
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esetzter
Kap.s Tit. Vortrag r

—

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

I ZuschüsseausderStaatskasse.
A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.

1 Progymnasien und Lateinschulen.
1|] Die auf speziellenRechtstitelnunddBewilligungen beruhendenDun·

dationsbeiträge 4259/23
2 Aus derKreisschuldotation. 840008

Summe § 1 12659/31
2 Gewerblich— technischeSchulen.

1Für dieKreisoberrealschule in Nürnberg 37 446—
2 Für die KreisrealschuleI in Nürnberg bezw.r die damit ver=

bundenegewerblicheForthildungsschule 136880
3 Hr die Realschulein Ansbach 515—
4Für die Realschulein Gunzenhausen. ..... 10839

Summe§ 2 38206|19
3 Volksschulen.

1llfspeziellen Rechtstitelnundid BewilligungenberuhendeFundations=
beiträge . 34 05826

2 StiändigeBauausgaben . 220—
3 Kreisschuldotation,und zwar:

a) seitherigeKreisschuldotatiio 91 13481
b) neueKreisschuldotationbehufsunterstützungder mit Schul=

lasten überbürdetenGemeinden 67250—
4Bguschüsse an die Kreisfonds gemäß Art. 16 Abs. 2giff. 2 und

Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902fürGemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnern .. 19748266

# 5 Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeindenmit 10000 und
1 I mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an den Volks=
1 I schulendieserGemeindenfrüher aus Staatsfonds zugeflossenen
.« Dienstalters-und sonstigenZulagengemäßArt.14 Abs.1 des
I Ochulbcdarfgesetzes.. . 74396886

isZuschußiiachArtlsAbs 2Ziff. 4 desSchulbedarfsgesetzes 210000—
7 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender

Gemeinden bis zu 10 O00 Einwohnern 877 000 —
Zur GewährungaußerordentlicherZulagen (Rotstandszulagen)für

das Lehrpersonal der Volksschulen in den Gemeinden mit weniger »
als10000Einwohnern. 84011I—

9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr= I
personen 154500—

5)Pensionszulage nach einem Drittel der2 bergenn
Dienstalterszulagen ... 79000—

Google



Nr. 34.
Mittelfranken.

Festgesetzter
Kap.]Tit. Vortrag Betrag

½

1 39 JD0)zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonenund
zurGewährungvonZuschüssenandiePensions=undRelikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das angemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 5 400—

10 Unnterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender — ,
a) im allgemeinen 155000—
b) zur Unterstützungder älterenLehrerrelikten und zur Ge=

währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
Unterstützungs-=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 6 200—

) für dürftige, dem UnterstützungsalterentwachseneLehrer
waisen . 2000—

llsuschußzuden Kosten der Schulvisitationen.. 2595—
12 ZurlnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuloiensteswahrend

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 300—
Sum#t 5 — 2710 120/|59

Summe Kap. A4 |O9

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen

überhauprt 2575—
2 Zuschuß zumGehalte des Kreisftschereisachverständigen 1 500—
3 Zuschuß zu den Kosten der Instandhaltung von Privat=

flüssen mit erheblicher bochwassergefahr . 10000-—
Summe Kap IB 14075—

SummeKap1277506109

11 Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden — —
III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen:

Aus der Beteiligung der Kreisgemeindeam FränkischenÜberland=
werk, A.=G. in Nürnberg:

1. an Dividendenaus denAktien 120000—
2. an Zinsen aus Darlehen 310327.60
3. an Tantiemender Aufsichtsräte . 45()()—

Überschußaus der Verpachtung der mümertifeigemosne zu
Weißenburgi. B. 130—

25 %iger Beitrag der gesetzlichBeteuigten zu denKostender In=
standhaltungvon Privatflüssen mit erheblicherLochwassergefahr
nachArt. 98 Abs.3 desWassergesetzes. . 5(i00-—

Summe Kap III 439 957°50
IV Kreisumlagenzu 35%

der Steuerprinzipalsummevon 137362374 85 —J nach Abzug
von 2½% für Rückständeund Nachlässe imNettobetrage von687 491|17

V Aktivresteder Kreisfonds frühererJahre 129373|83
„ Summeder— 8051883˙59

Gocgle
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Beilage 7.

Festgesetzter
Kap.Tit. Vortrag Betrag

H " Mel-J
II« l

I. Abschnitt.

1“ Kreis - Ausgaben. l
il I

II Auf ErhebungundVerwaltungderKreiseinnahmen 500—

un 1 BedarfdesLandrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 5 400
I 2 Tagegelder undReisekosten der Mitglieder des Land=

ratsausschusses 300/—
3 Regiekosten 1 300/—

1 Semme Kos=II 7000——

III Auf Erziehungund Bildung.
1 Volksschulen.

Ständige Bezügedes Lehr=Personals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 2658441
b) aus der Kreis=Schuldotatio 720—
c) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

— — I
2 a) Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten

ohneStatuten §80236 —
b) WiderruflicheGehaltszulagen für das Hilfslehrpersonal in

GemeindenohneOrtsstatuten – —
3 a) DienstalterszulagenausStaatsfonds an dasLehrpersonalder

Volksschulenin Gemeindenmitwenigerals 10000Einwohnern] 1124000 —
b) AußerordentlicheZulagen (Notstandszulagen)für das Lehr=

personalin diesenGemeinden 173540 —
4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für ertrankte,beurlaubteoderaus

sonstigenGründenverhinderteStelleninhaberinOrtenohneStatuten
genä Art. 11 Abs.1 desSchulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902:

a) im allgemeinen 13000 —
b) an Stelle des zumilitärischenübungeneinberufenenLehr.

personass 2000.—
5 a) BesondereVergütungen und unterstützungenfür das aktive

Lehrpersonalaus Kreisfonds 3000 —
b) Unterstützungenfür dürftigeKandidatendesVolksschuldienstes

während der AbleistungihrergeseblichenMilitärdienstpflicht
aus Zentralfonds 500—

Gocgle
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Flsgeesehter
Kap.]Kit. Vortrag Betrag

——
III 6 AllgemeineBeiträge anSchultafsen=

9

10

a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehrEinwohnernanStelle derdemLehrpersonalan den
VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zu=
geflossenenDienstalters=und sonstigenZulagengemäßArt. 14
Abs.1 des Schulbedarfgesetse .

b) Weitere Beiträge an die Schulkassendieser Gemeinden ..
is)ZuschüsseandieSchulkasfenderübrigenGemeindeiimitOrtss

statutenan Stelle derseitherigenBewilligungenan das Lehr⸗
personal an den VolksschulendieserGemeindenausStaats=
und Kreisfonds ..

d) WeitereBeiträge andieSchulkassendieser Gemeinden
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
8) aus Kreisfonds:

aa)zurBestreitungder ordentl.(sächlichen)Schulbedürfnisse
bb) zur Förderungder TrennungderMesnerdienstevon

den Schuldiensten
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsUnterstübungder

mit SchullastenüberbürdetenGemeinden .
ksFürFörderungdesweiblichen Handarbeitsunterrichts .

Beiträge zum Sachbedarfder Schulen und zu Schulhausbauten.
a) Beiträgezum Sachbedarf. . ..
b) zum UnterhaltevonSchulhäusern ..
c)zuSchulhausbauteiiundzwar zur Unterstützungdürftiger

Gemeinden für diesenBwed·
Ständige Bauausgaben .
PrüfungsiundAufsichtskosten

a) Entschädigungfür die Führung der Distriktsschulinspektionen
(24 620 ) sowie für sächlicheAusgaben (720 MA)

b) für dieKreis SchulInspektoren
aa) Gehalte.
bb) TagegelderundNeisekosten.

Ruhegehalteund Unterhaltsbeiträge:
a) Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals

und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensions=Anstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds
8) aus Kreisfonds

bb) Ruhegehaltszulagennach einemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds

cc) zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonen
undzurGewährungvonZuschüssenan diePensions=und
Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür dasan gemeind=
lichePensionseinrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal

Gocgle

176 730/49

900 —
2 902 —

I

7ii740—

600—

610000—
2 000|—

60 000—
178|34

25 310—

11225—
3 200 —

167 100—
144 900/07

79 360—

4 600|—
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Vortrag Betrag

2
10

12

13

b) Lstessülbunzsteitris für dieHinterbliebenenderVolksschul=
ehrer
aa) aus Zentralfonds:

a) im allgemeinen
6) zur Unterstützungder älterenLehrerreliktenund zur

Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=und
Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an ge=
meindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal

7) fürherttige demũntersiibingealierentwachseneehrer
waisen

bb) aus Kreisfonds
c) Zuschuß an denKreisverein zur 1nersihen dert dimer

bliebenender Volksschullehrer .. .
d) Zuschußan das bayr.Lehrerwaisenstift .
e) Pension der Kreisschulinspektors=WitweFischerin Würzburg
k) Pension des KreisschulinspektorsDr. Adalbert Weber
8) Witwengeld der Kreisschulinspektors=und Landesschulrats=

Witwe Anna Maria Erbshäuserin Würzburg
h) Zuschußan denPensionsvereinstaatlichgcrrüsßer.Lehrerinnen

Bayerns in Schweinfurtt
Unterstützungan dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:

a) für dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten .
b) Freiplätze für dürftige Schulamtszöglingein derhöheren

weiblichenBildungsanstaltAschaffenburg .

ÜbrigeAusgaben
a) zur Förderungder Distriktsschulbibliothekenfür Fortbildung

der Schullehrer
b) zur OrganisationvonSchullehrer=Fortbildungskursen(Kon=

ferenzbezirken)
c) Beitrag zurSierbekassederunterfränkischenVolksschullehrer
(1)für die Kreislehrmittelanstalt(Schulmuseumn)
C) zur Begründungund Unterhaltungvon Shiuerbilliathete
f) für Zeichenkursedes Volksschullehrpersonals .

Reservefondsfür die Volksschulen,fernerzurGewährung vonUnter=
stützungenin außerordentlichenFällen ..

Summe § I

Progymnasien und Lateinschulen.

Zuschüsse:
a) fundationsmäßigeReichnissedesStaatsärars:
an die LateinschuleNeustadta. d. Saale
b) aus der Kreisschuldotation. .

Cogle

l

756

2 000
1 600

25 000

3060

990
3 672

2310

200

6 000

1 360

650

12 600,
250,
700
800.

1000,
3 196 708. 31
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

44
III I 2 1 J) sonstigeBeiträge aus Kreisfonds:

5 an das seitherigeProgymnasiumin Lohr Personal⸗ 22296 —
„ „ Progymnasiumin Kitzingen e 21066/84
„„ » »Milteubetg... Beamten 174644

D" ü„Hammelburg Gesetzes 1441394
an die Privailateinschuiẽini Amorbach,Aversalbeitrag — —

2 Prüfungskosten 312—
S###=§ S 75 13472

3 Taubstummen=Anstalten. "
I a) Dotationsbeiträgezu den Besoldungender Lehrer«an der

Taubstummenanstaltin Würzburg . .. 45 20260
b) Bedarf für die AufbesserungdieserLehrer

2 a) Freiplätze für Zöglinge in dieser Anstalt 6869—
b) ZuschußandenUniversitätsprofessorDr. KirchnerfurSpezial=

Untersuchungender Zöglinge 300—
JO0)Zuschußan die Hofrat Dr.NosenbergerscheKlinik inWürz=

burg für die chirurgischeBehandlungder Zöglinge 200—
3 Pension des früherenAnstaltsvorstandesWolf 177683
4 Verzinsungund Tilgung der zur Erbauung einesneuenunft

gebäudesaufgenommenenAnlehen. . . 2299564
« Summe § 3 77 343/47

4 Blinden-Anstalten.
1reiplätze für Zöglinge: I

a) in der Landesblindenanstalt in München .. 720 —
b) in der Blindenerziehungsanstaltin Würzburg .. — —

2 Teilpension der Witwe desBlindenlehrersMarschal=, Magdaiena
I Marschall. — —

Eum ¾r 720—
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder. 1

Freiplätzefür Zöglinge in derLandesanstaltfür krippelhofteKinder "„
« inMünchen.. Ist-OE-

6 Unterrichts= und Erziehungs- Anstalten speziell inr
die weibliche Jugend . — —

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungs— Anstalten.
" Beitrag zum Pfarr=Waisenhausein Windsbach 360 —

68 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und J
II Gymnasien............ — —

5 Übrige Ausgaben. "
| 1.,Zmr Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1000—
2 Beitrag an denhistorischenVerein in Würzburg. 500—

Beitrag an das germanischeMuseum in Nürnberg . Zwis-
4BeitragzurbayerischenLandes-Gewerbeaiistaltin Nürnberg 300 —
5 Beitrag an denKunst=und Altertumsvereinin Würzburg 1400—
6 Beitrag an die Gesellschaftfür fränkischeGeschichte. 500 —

Gocgle



Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

— .1
« l

III97BeitragzudeiiKostendesNeübaüesdesDeutschenMuseumsvon
Meisterwerkender Naturwissenschaftenund Technikin München 200—

8 Beitrag an denNordbayerischenVerkehrsverein. — —
9 a) VI. von 10 Teilbeträgenà 5000 für urrich des
I FrünkischenLiiitpoldsMuseums.—. 5()00.—
I b) zur DeckungderBetriebskostendiesesMuseums an denKunst=

und Altertumsvereinin Würzburg 2 500—
| I lOBeitragandenVereinfür Volkslunstund VolkskundeinMürchen — —
* AllgemeineKreisreserve . — —

I Stimme § 10700 —
10% Gewerblicher Unterricht.

Oberrealschulenund Realschulenund zwar:
I a) Kreis=Oberrealschulein Würzburg,nämlich: „

15 1. dieKreis=OberrealschuleWürzburgselbst Personal= 191130,98
: 2. die höhereFachschulefür Maschinenbau und I

.l in Würzburg . Sachen=Bedarf 20 70250
# 3. dieKreisbauschuleWürzburg. 26 624|18
» b) Übrige Realschulenund zwar:
I 1.inAschasfenbürg...-....Personalbedarf 57469/08

2. in Bad Kissingen. ... nachArt. 188 2782496
3. in Kitzingen des 34 509132
4. in Schweinfurt . Beamtengesetzes 43 389|75

) Für die Meisterschulefür BauhandwerkerinAschaffenburg. 1 500—
2Allgemeine gewerblicheFortbildungsschulen. . 320001—

- GewerblicheBerufsschulenund zwar:
a) Gewerbe⸗,Zeichen-und Modellierschuledes Polytechnischen

i Zentralvereinsin Würzburg 3000—
b) die sonstigenUnterrichtskursedes PeiytechischenBentral

vereins in Würzburg .. 1000—
! c) für dieHolzschnitzschuleBischofsheimv. d.Rhön. 2500—
I d)fürdieHolzschnitzschuleNeühammer.. · 1000—
I e) Zuschußzu der Schifferschulein Miltenberg . 500—
I t)ZuschußzuderSteinhauerschuleinMiltenberg.. 200—

g) Zuschuß zu den Wanderkursenfür Schneidergesellender
AschaffenburgerKonfektionsindustrie — —

S#n# F õ 1- 350C
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
I 1FürHaüshaltungsschiilen-. 1000—
29 a) LandwirtschaftlicheWinter= bezw.Bauernschulein Würzburg 000—
*• b) Zur VerzinsungundTilgung des für Erbauungeineseigenen
½ê GebäudesvorgenannterSchule aufgenommenenBauanlehens
*: von 250000 — XV. Tilgungsbetrag —. 17.590/27

I I c) Zuschußzu denBetriebskostenderklenbwinchafnich ãWinter=
schulein Aschaffenburg . 8 70ii(«)—

6
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Vortrag

III

IV

12

—

S

S#—

GO

SO2—

Zu Stipendien:
a) für denBesuchderAkademiefür LandwirtschaftundBrauerei

in Weihenstephanund sonstigelandwirtschaftlicherKurse.
b) für Freiplätzezum BesuchederLehranstaltfüreWein=,Dbb

und Gartenbauin Veitshöchhei
Zuschüssefür Abhaltungvon Wanderkochkursen.

800
700

Summe F ũ

Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und land=
wirtschaftlichen Unterricht.
Tagegelderund Reisekostender Prüfungskommissäre .
Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an den

ur und Landwirtschaftsschulenund für Hinterbliebenesolcher
ehrer

StipendienfürStudierende,Schüler und Eleven eechnischerUnter
richts=Anstalten .

Stipendienzum BesuchevonFachschulenfür Gewerbsgehilfen.
Stipendienzum Besuchevon Meisterkursenin Nürnberg
Zuschuß an den unterfränkischenKreisverband landwirtschaftlicher

Darlehenskassenvereinezur Abhaltungvon Rechnerkursen

36 090

8 609

1500
500

Summe § 12 10 909 70

Auf Industrieund Kultur.
Auf Industrie.

––— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Beitrag zum poldtechnischenZentralvereinin Würzburg
a) für die allgemeinenVereinszwecke
b) für Sammlungenund Modelle

Beitrag zur Handwerkskammerin Würzburg
Beitrag an das ArbeitsamtderStadtWirzinn fur **

von Vakanzen=Sammellisten .

Auf Kaltur.
Für landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt
Hebungder Obstbaumzucht
Zur EinrichtungderWasserleitung für dieJungviehweide auf dem

PilsterhofeandenZuchtverbandfür gelbesFrankenvieh,Abteilung
Unterfranken,X. und letztervon 10 Teilbeträgen à 600 MA
zur Tilgung der entstandenenSchuld von 6000 fl.

Für denKulturbaudienst:
a) für FörderungvonLulturunternehmungendurchGewährung

von Zuschüsfsen

Gocgle

3 853 117

3 500

8 000
500

14 500

300

24
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Kap. Vortrag
t—

—
IV

n

b) Rückvergütungvon25% desAufwandesvon72000—#für
denKulturbaudienstbei der K. Kreisregierungund bei den
Kulturbauämtern

IP)Rückvergütungvon 25% des Aufwandesvon 8244. für
Ruhegehälterder Beamten und Unterhaltsbeiträgederen
Hinterbliebenenan die Staatskasse2c.

4) Für Bereitstellungvon KulturvorarbeiternundGehilfen für
einzelneLandwirte,GemeindenundGenossenschaftenbeiAus=
fübrungvonKulturanlagen,Versicherungsbeiträgefür dieses
Personal2c.,dann für GewährungvonStipendienaninSchüler
der Kulturbauschulein Pfarrkirchenrc. .

Für gnstch Zweckeund zwar:
für HebungderRindviehzucht,insbesonderemittelstGenossen=
furprting eer .

b) für Hebungder Pferdezucht,einschließlichder z abe auf
Hufbeschlaglehre .

c)fürden landwirtschaftlichenWandersUnterricht.
it)ZuschußandenünterrünlischenWeinbauverein
e)ZuschußandenunterrünlischenGartenbauverein..
k)ZuschußanbenünterfrünkischenKreisfischereiverein...
g)Wichte für die landwirtschaftlicheHKreisversuchsstationin

ürzburg
h) für denausgestelltenWeinban Wanderiehrer·

a) Gehalt. .. 3000 M
6) Tagegelderund Keisetvsten.. . .. 1500 4
7) Kanzlei⸗Aversum .. . ... 60 4

Hiefür sind an Zuschüssenin Aussichtgestellt:
1. aus Zentralsonds 1500 44
2. vom landwirtschaftlichenKreisausschuß . 600 4#
3. vom unterfränkischenWeinbauvereiinn. 200 4

sodaßaus Kreisfonds nochaufzubringensind
i) Zuschußan denunterfränkischenKreisackerbauverband
k) Zur Besoldungdes Fischereisachverständigen.
15 ur Ferderng. derFlurbereinigungsunternehmungeninUnter=

anken
m) Zuschußan dieKommission für VogelschutzinBahern zu

Erfüllung ihrer Aufgaben .
n)ZuschüßzurFörderung der Schweinezucht..
o) desgl. für dieFischereischuleStarnberg und zwar je mit der

Hälfte zum Betriebe und zur weiterenAusgestaltungder
Schule, dann zur Gewährung von Stipendien an kreis⸗
angehörigeSchüler .

p)fürdenaüfgestellten Landwirtschaftslehrerfür dieRhön

Gocgle

18 595%

12061—I

30 0000.—
l

I
l:-3(i0i«i—

2 000
900
900
500
900 lllll

2500

2260|—
2000.—
2000—

30000—

500. —
2 000.—

200|—
1 500|—
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

M r

IV ½ 5 ) II. von drei TeilbeträgeneinesZuschussesvon 9000 A — s
"„ an den landwirtschaftlichenKreisausschußvon Unterfranken

,I zu denMehrkostender Kreisausstellungim Jahre 1913 3 000 —
3 Ausgaben zur Verbesserung derr wirtschaftl. Berhaͤlt⸗
E— nisse in der Rhön. .. 5000—

*=½ Imm Kas= IV 164621I—

v Auf Gesundbeit.
1 a) Beiträge an Distrikte und Gemeinden zur Ge=
· winnung praktischer Arzte 5310.—

b) Beitrag an einen Arzt in Motbenbuch u daltuns
einer Handapotheke 500 —

c) Zur Säuglingsfürsorge 2500 —
d) Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberinloe= 6000—

is e)FürLüpiisbehaiidluiiginderPolikliniksllr Haut-
kranke an der Universität Würzbung 800—

tüq)Zur Seuchenbekämpfung, Pauschalvergütung au
il die K. Bakteriologische Untersuchungsanstalt in
I Würzburg 5 600—

i g) Für Behandlung armer Kreisangehöriger in der ·
»l chirurgischen Klinik der Universität Würzburg zur I
II Deckung außerordentlicher Ausgaben für Ver—

bandsstoffe 2c 1000—
2 ZuschüssezumständigenEinkommen derDistriktstierärzte 4 100—
" Summe Kap. V 25810/—

VI AufWohltätigkeit.
2 A. Kreis=Heil- und Pflegeanstalt Werneck.

I.Fur denBetrieb einschließlichder Ban lnterhaltungskosten... 137000—
2 Für Verzinsung und Tilgung der Schulden ... 35 000—
I I 3PensionderAssistenzarzteiiswitweLinaGraf.·..... bzsI —
» 4-———————-.-------—-- — — — —

5Pension der VerwalterswitweKathinkaHübsch 1470—
6 Pensionder OberpflegerswitweEva Maria Urlaub und derenSon #

Leo Franz Josef · MU-
B. Kreis-Heil- und Pflegeaustalt Lohr ...... 122000 —
C. Kreisanstalt für Unheilbrre .... 12 020.—

3 Sonstige Krankenanstalten.
IIII. von fünfTeilbeträgeneinesZuschussesvon 10000 AM—für »

I das neuerrichteteSanatorium für weibl. Lungenkrankein Sacken= ;
l bachbeiLoht.. .... 2000 —
2 .DerHeilanstaltfürItrophulöseKinder in BadKissingen .... 400—

3 Für die PrinzessinLudwig Kinderheilanstaltin Neustadta. S.: "
a) III. von fünf Teilbeträgen eines Zuschussesvon 10000 4

als Gründungsbeitrag . Zum-I-
b)Zuschuß zur Bestreitungder laufenden.Betriebskosten .. 1000I—

Google



Nr. 34.
UnterfrankenundAschaffenburg.

1 Festgesetzter
Kap.#it. Vortrag Betrag

6 s E.

VI 634 Bauschußan diebayer.FrauenvereinevomRotenPreuzzurNörderung I
« der Krankenpflegeauf demLande . . 1000I—
-.4———-—-——---.——-.————- — —
l .
5 Kreis-Entbindungsanstalt in Würzburg bezw. an die I

K.Universität daselbst: .
VertragsmäßigesJahresfirum 7000—

6 1 Für Hebammen=Wiederholungsturse 350 —
2 Zum Besuchevon Desinfektionskursen 400 —

7v Beiträge für Blödenanstalten.
1Beitrag zur Gründungvon Freiplätzenin denmit der Diakonissen= J

AnstaltinNeuenbettelsaüverbundenenAiistaltenfürBlödsinnige Mit-ok-
2 Beitrag zur Gründung von Freiplätzenin der Idioten=Anstalt bei

i Gemünden . 9000—
8 Beiträge für sonstigeWoyltätigkeitsanstalrten und Fereine 21000—

9 Für Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
1 H pflegen.

1 pnnterstützungarmer Gemeindenzum Unterhalte vonLindern in
l Rettungshciusern 5000—
1 2 UnterstützungarmerGemeinden zur Begründungdistriltiver Kranten=

anstalten ... 4000—
I Ist-UnterftützungdeniVerein furArbeiter⸗seolonienin Baheru 500—
] 4 1fUnterstützungvon Naturalverpflegsstationen 2000
10 ——— — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
I 1ZiirGewährungvonBeihilfenaiiunbeinittelteKreisaiigehörige

zum Zweckeder Behandlungihrer krüppelhaftenKinder in der
Dr. RiedingerschenKlinik in Würzburg 12000—

2 Für Unterstützungenbei außerordentlichenNor=uno Unginassauen l
aus denRentendes Kreisgetreidemagazins-Fonds,auchzurFör=
derung der RaiffeisenschenDarlehenskassenvereine 6 495|70

33Für Jugendfürsorgeim Regierungsbezirke 1000—
4Für Freiplätzein der Heilstättefür weiblicheLungentrauieMaria= 1

« TheresiasHeiminSackenbachaM.. . limit-
5FürFreiplatzeintSanatoriümLuttpoldheiin in Lohra.ue. . 3000.
6 /JFurdie Krieger=ErholungsheimedesBayerischenVeteranen=und

Krieger=Bundes 200. —
12 Zuschuß an die Distrittsgemeinden zur uUnterützung I

der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
Deklaration vom 10. Mai 1902 .. 3693125

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden fur unter= «
I bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren—
« und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom

10.Mai 19002 ... — —
Summe Kap.VI 486542196
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Feerschter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbau.
11 Beiträge zu denDistriktsstraßen. . 100000—

2 Beiträgezu denGemeindeverbindungswegen.. 12000—
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und

Floßfahrt dienen, nach Art. 92 des Wassergesetzes vom
23. März 1900 1 100—

31 Für Instandhaltung vonPrivatflüssen und Bächen mit
erheblicher Hochwassergefahr, hier Saale von Gräfendorf
bis Neustadta/S. .. 5 000 —

2 Für Instandhaltung,insbesondereRegulierung vongewöhalichen
Privatflüssenund Bächen 5000—

4 Zuschuß an den Personsverein der omRriktesratzen.
wärter in Bayern #rrRh. . 100-

Summe Kap VII 123200—
v111 ÜbrigeKreis=Ausgaben.

1 a) Zur Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren 1500.—
b) Zuschuß an die Sterbekasse der unterfränkischen

Feuerwehren 500
c) Zuschuß an den BVerein zur Errichtung eines

Genesungs= und Invalidenheims für die Feuer=
wehren des Bayerischen Landesverbandes mit dem
Sitz in Cadolzbunrg . .. ... 100-

2 Beiträge gemäß 8 828 der RVO . 5 950—
3 Zur Verzinsungund Tilgung derbereits ausgenommenen

und noch aufzunehmenden Anlehen für Kreisneubauten:
1. derStuttgarterLebens=VersicherungsbankA.=G.

(AlteStuttgarter)in Stuttgart urspr.Anlehen
2500000 nach 4 v. H. rückzahlbarin «
45 Jahren1911mit 1955— 120656 160

2. derDeutschenLebensversicherungsbankArminia
A.=G.in Münchenurspr.Anlehen1 000 000=4
nach 4½⅛v. H. rückzahlbarin 40 Jahren
1911 mit 1950 = 62 156 25%4

3. ebendahin1 500 000“ Anlehennach4¼v. H.
rückzahlbarin 36 Jahren 1916mit 1951 = 63·750—+—3 281087/41

4. derLandesversicherungs=Anstaltfür Invaliden=
und AltersversicherungUnterfranken aus
450 000 Anlehen 4¼ v. H. für 1915 19 125.. —–3

5. derK. FilialbankWürzburgauseinembewillig=
tenunddermalenmit rund240000 ¾¼in An=
spruchgenommenenKreditnach6 v.H. für 1915 14400 —3

——21
· SummeKap.VIll 28913741

IX AllgemeinerReservefonds ......... 11933261
SümmederKreisausgaben500926121
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Nr. 34.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

2

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

I ZuschüsseausderStaatskasse.

##1

6

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.
Lateinschulen.

auf NM* RechtstitelnundBewiligungenberuhendeFundations=
eiträge .

Aus derKreisschuldotation.
Summe § I

Gewerblich-technische Schulen.
Zuschußfür die K. Kreisoberrealschulein Würzburg

Summe 8 2 für sich.
Volksschulen.
—speziellenRechtstiteln undid Bewilligungen beruhendeFundations=
eiträge .

StandigeBauausgaben

Kreisschuldotationund zwar:
a) SeitherigeKreisschuldotatio
b) Neue KreisschuldotationbehufsUnterstützungder mit Schul=

lastenüberbürdetenGemeinden
Zuseüsse an die Kreisfonds gemäßArt. 16 Abs. 2 giff. 2 und

Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom 28.Juli 1902, für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnern. ..

Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit10.000 und
mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a der Kreisausgaben

ZuschußnachArt. 16 Abs.2 Ziff. 4 des Schulbedarfgesetzesvom
28.Juli 19002

Dienstalterszulagenfür dasLehrpersonal andenVoltsschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern(Kap.III 8 1 Tit. 3 der
Kreisausgaben)g

Zur Gewährung außerordentlicherZulagen (MNotstandszulagen)für
dasLehrpersonalderVolksschulenin denGemeindenvon weniger
als 10000 Einwohnen.

a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfürdienstunfähigeLehr=
personen

b) Pensionszulagennach einemDrittel dera bergene
Dienstalterszulagen.

Google

32 080

26 584
178

47 433

247 506

320 000

1 124 000

145 276

167 100

79 360
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— Festgesetzter
Kap.]s Tit. Vortrag Betrag.. —« L

i . s
1(39 o)zuiUuterstutzuugderälteranihrpersoueiiiiiidziir Gewährung #

« vonZiifchussenandiePensions-undRelikten-Untersiutzungs-· ;
« Zuschußkassefür das an gemeindlichenPenstonseinrichtungen
I nichtteilnehmendeLehrperfonal.. 4600—
10 Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenender Volisschulichier

a) im allgemeinen 166110.—
b) zur Unterstützungder älterenLehrer="Relikten und'zur Ge=

währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteiluehmendeLehrpersonöl 72500

I) für dürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000 —
11nuschuß zu den Kosten der Schulvisitationen 2950|—
12 hur UnterstützungdürftigerKandidatendesVoltsschutdiensteswahrend

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500—
Summe z 3 2 606 179 47

Summe Kaop.A 25947

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.

1| Auf LandeskulturundlandwirtschaftlicheInteressenüberhaupgt. 2575—
. 6 Summe Kap. —4264083447

II Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden — —

III « Zuslüsseaus sonstigenEinuahmequellen.
1Aus demMaximilians=Hilfs=Getreide=Magazinsfonds= 6 49577

2 HRentenanfallaus demFonds für UnterbringungarmerWöchnerinnen l
in der Universitäts=Frauenklinikin Würzburg; aus 79450 M 1

1 Aktivkapitalienzu 4 und35 5%für 119155 buachAbzug der Ver⸗
* waltungskosten 259175
3 Hbrige Einnamen — —

Sunm Kaf I 9 08745

r1½8E Kreisumlagezu 40 Prozent
von derSteuer=Prinzipalsummevon 5 844844 429l nachAbzug .

von2ProzentfürRückständeundNachläsfeiniNetto-Betragevon2291179»01
V. Aktivrestder KreisfondsfrühererJahherer 68.160|28

Summe der Kreiseinnahmen 5009 261·°21
D

l
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Nr. 34. 519

Beilage 8.

Abersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes Schwaben und Neuburg für das Jahr 1915.
==zr —

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

“ E

I. Abschnitt.

#reis-Ausgaben.

I Auf Erhebungund Verwaltungder Kreis=Eimahmen 500 —

II BedarfdesLandrates.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 10000—
2 Tagegelder undReisetosten! der itglieder des Land=

ratsausschusses . 1 500—
3 Regiekoten: 2300 —

Eumme — I 13 800 —
III Auf ErziehungundBildung.

1 Volksschulen.
1Ständige Bezügedes Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 5 768,57
b) aus der Kreisschuldotation:

an) ältere ständigeBeziiie 25901110
bb) neuerevom Landrate bewilligteständige Bezige * 5141—

c) Anschlag der ärarialischenDienstwohnungenund Dienst=
gründe 114 — —

2ehaltsergänzungszuschüssefürdasLehrpersonalinOrtenohneStatuten 776000—
2a¾Zur Gewährung widerruflicherjährlicherZulagen von je 100 =

an das gesamtenicht definitivangestellteweltlicheLehrpersonal
in Gemeinden mit und ohne Ortsstatut. — —

3a Dienstalterszulagen aus Staatsfonds für dasLehrpersonal an den
Volksschulen der Gemeinden bis zu 10 000 Einwohnern. 1 081 520—

3b0 AußerordentlicheZulagen(Notstands=Zulagen)für dasLehrpersonal 3
in diesenGemeinden 217 490—

3cFFortzugewährende frühere Aufbesserungszulagenaus Kreismitteln
nachZiff. IX Abs. 4 der Min.=Bek.vom 28. August1914 1031 —

3/¼Zur GewährungwiderruflicherjährlicherZulagen von je 100
an das nicht definitiv angestellteweltlicheLehrpersonalin Ge⸗
meindenmit mehrals 10000 Einwohnen. 12000—

4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:

a) im allgemeinen 35000
b) anStelledes zumilitärischen übungeneinberufenenLehrpersonals 1 500.—

87
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Tit Vortrag

%—

Betrag

III

—I1

BesondereVergütungenundUnterstützungenfürdasaktiveLehrpersonal:
a) Unterstützungenfür das aktive Lehrpersonal
b) Aufwendungenzur Bezahlungder währenddesSterbe-und

Sterbenachmonats aufgestelltenSchulverweser mit Ausnahme
jenerin Ortsstatutgemeinden

), Unterstützungenfür dürftigeKandidatendesVolksschuldienstes
währendder Ableistungihrer gesetlichenMilitärdienstpflicht.

aa) aus Staatsfonds
bb) aus Kreisfonds

d) BesondereZulagen für:
aa) Lehrer in Gemeinden des Donaumooses.
bb) denLehrer in der GemeindeBalderschwang
cec)den Schulverweser in Birgsau.
dd) die Schulverweserin in Kornau.

„ Laufenegg
„ Unterioch

ce) „
“ denVolksschullehrer

AllgemeineBeiträge an Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassender Gemeinden mit 10000

und mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs.1 des Schulbedarfgesetse

b) Zuschüssean die Schulkassen der übrigenGemeinden mit
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats=und Kreisfonds . ..

c) Weitere Beiträge an dieSchulkassen dieserGemeinden .
d) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
bb) aus Kreisfonds und zwar:

a)zur Gewährungvon fortlaufendenZuschüssenzur
Trennung desMesnerdienstesvomSchuldiensteund
zur Entschädigungder Mesnerstellvertreter

68)Zuschüssean Schulkassen zur Verköstigungarmer
Schulkinder während der Wintermonate

7) Zuschuß an die Gemeinde Offingen zum unter=
halt der dortigenKlosterschule

Cchaus der neuenKreisschuldotationbehufsUnersitzung
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden

Beiträge zum Sachbedarf der Schulen und zuSchulhansneubauten
a) Beiträge zum Sachbedarf. . . .. ..
b) zum Unterhalte vonSchulhäusern . ...
()ziiSchiilhaiisiicubauteii

Ständige Bauausgaben

Google

3 500 —

1 000 —

500.—
500 —

6 804,26

22159761

18 003.20
7 883|/12

11 000 —

4 300. —

180 —

52 000—

36 000 —



Nr. 34.
SchwabenundNeuburg.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4–
III 9Prüfungs⸗ und Aufsichtskosten:

a) Entschädigungder Distriktsschulinspektorenfür dieVornahne
der Schulprüfungen und Schulvisitationen . 22840—
dann für sachlicheBedürfnisse. 500 —

b) für die Kreisschulinspektoren:
as) Gehalte 19 500—
bb) TagegelderundNeisekosten 6 000—

Jp)für Verweser von Inspektionsbezirken ..
d) Tagegelder und ReisekostendesKreisschulreferenten . 1000 —
e) Pension der Witwe des Kreisschulinspektors,Kreisschnlrates

Britzelmayrin Augsburg ...-... 1023—

10PensioneniindAlinientationem

a) zurUnterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar »

aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfürdienstunfähige n
Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonds. 165 000 —
8) aus Kreisfonds:

1. für die bis 1879 pensioniertenSchullehrer 270.—
2. für das seit 1880 guieszierte Schullehrer= #

"„ personal 161 594 60
Q 3. zurGewährungeinerbesonderenZulage von l

je50 4 für dievordem1.Januar 1891in den „
RuhestandgetretenenLehrer,welcheeineDienst= E
zeit von 30 Jahren und darüberzurückgelegt
haben 100 —

4. zur Gewährung einer besonderenZulage
von 10%%der Pension für die vor dem
1. Januar 1896 in denRuhestandgetretenen

Lehrer . 756 60
5. zur GewährungvonPensionszuschüssenfür das -

vom 1. Januar 1896 bis 1. Januar 1904
pensionierteLehrpersonal 1 000 —

. 1)1))PensionszulagcnnachcineinDrittel der zuletztbe= D
zogenenDienstalterszulagen aus Zentralfonds. 80 000 —

cc) zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehr= ’
personenund zur Gewährung von Zuschüssenan die

I Pensions=und Relikten=Unterstützungszuschußkassefür
. das an gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteil⸗

nehmendeLehrpersonal . (i:-3005—
I b) Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenen.der Volks= I
I schullehrer: I
. aa) aus Zentralfonds:

a) im allgemeinen 149 600 —
87“

Google



·-.Ws«s—ss—-—

522

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

J

II 110 6) zur Unterstützungder älteren Lehrer=Relikten
und zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungszuschußkasse
für das an gemeindlichenPensionseinrichtungen
nichtteilnehmendeLehrpersonal 6 050—

7) für dürftige demUnersibungscieer entwachiene
Lehrerwaisen . 2000—

bb) aus Kreisfonds:
) Zuschußan denKreisverein zur Unterstützungder Hinter=

bliebenenderVolksschullehrerdesNegierungsbezirkesSchwaben
und Neuburg . 37000-—

d) Zuschußandas bayer.Lehrerwaisenstijt 515.—
* e) Außerordentliche Unterstützungenfür dienstunfähigeSchul=

lehrer aus Kreisfonds 2 500.—
1 t) Außerordentlicheünterstütungenfür.SchuliehrerNelikten aus
I Kreisfonds . 8 500 —

g) UnterhaltsbeiträgeausKreisfonds an Angehörge ron Lehrern,
I welchewegenUnverbesserlichkeitentlassenwerdenmußtenund
I keinenAnspruch an den Kreisverein mehr haben 3000—
I h) zur UnterstützungminderjährigerschwäbischerLehtervaisen

deren Väter keinemLehrerverein angehörten . 300—
« 11UnterstutziingensurdiirftigeSchulanitszoglingeund zwar:
1 a) für männlicheSchulamtszöglinge . . 7000—
i b) für weiblicheSchulamtszöglinge 2 500—
12 übörigeAusgaben:
. a) zur Förderungder Fortbildungder Schullehrer und zwar:
I 1. zur Entschädigungder Bezirksoberlehrer 15 000 —

2. zur Anschaffung von Literalien und zur Bestreitung
sonstigerAusgaben . 4000—

; b) zur Unterstützung von Kandidalen und Kandidatinnen des
n Volksschuldienstesbehufs methodischerAusbildung und zur

½# Entschädigungihrer Lehrer . 4500 —
c) zur Unterstützungdürftiger und würdiger Kandidatenund

Kandidatinnen des Volksschuldienstes . 6 000 —
4) I1.Stipendien zur Erlernung des Handarbensunterrichts 500—

1 2. Zuschußzur Abhaltung eines Fortbildungskursesfür
· Handarbeitsunterrichtin München 100 —

e) KostenzurAbhaltungvonAusbildungskursenfür denFachunter=
richt (Zeichen=und Buchführung an Volksfortbildungsschulen) 2900—

) zur Gründung und Erhaltung von Schulbüchereien an
Volksschulen 1 000—

g) Kosten zur Abhaltung von Ausbildungskursen von 2
1 arbeitslehrerinnenan Landschulen ... .. 3 500—

13 Reservefonds für die Volksschulen 10 000.—
Sum##=z ĩ 3 260 692/06
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

—

III/|I2 Progymnasien und Lateinschulen.
1Baschüsse «

a) aus fundationsmäßigenReichnissen!desStaatsärarsfür!! das I
GyninasiiiininGiinzburg.. 197618

b) aus Kreisfonds:
PersonalbedarfnachArt. 188 des Beamtengesetzes:

1. für das Gymnasium Günzburg . . . . .. 25 427 34,
2. „ „ Progymnasium Donauwörtt) 30 179—
3. „ „ " Kaufbeueen 23 743.—
4. „ „ » Memmingen 25 635|62
5. „ „ " Nördlingen 25 14267
6. „ „ " Oettingggen 25 739 33
7. „die Lateinschule Lindau. .. . . .. 15089—

2 Prüfungskofeen 400 —
« Summe § 2 173332/14

3 Taubstummen=Anstalten. .
lDotationsbeitraqe

a) für die Kreistaubstummenanstaltin Augsburg uundzwar:
aa) ordentlicherDotationsbeitrtgg .. 2182370
bb) für außerordentlicheBedürfnisse . .. 2u000—

b) für die Taubstummenanstaltin Dillingen: I
au)ordentlicherDotationsbeitrag........ 1000—
bb) für außerordentlicheBedürfnisse 5000—

J) Aversum des Spezialarztes für dieTaubstummenanstalten
in Augsburgund Dillingen —

d) Pension des früheren Direktors der Kreistaubstummenanstalt
in AugsburgSebastianKoch. 2750—

e) desgleichendes K. OberlehrersJoh. Maurer in Augsburg 2010—
2 Freiplätze für Zöglinge:

a) für 25 Knaben à 270 X in der Kreistaubstummenanstalt
Augsburg 6 750.—

b) für 28 Mädchen aà300 A in derTaubstummenanstalt in
Dillingen 8 400 —
c) für 10Mädchen aà250 " in der Taubsiuminenversorgunge

anstaltzu Dillingen · 2500—
d) für 2 prot. Mädchen à 390 .... 780—

Summe § 3 5411370
4 Blinden-Anstalten.

1 a) Dotationsbeitragfür die Blindenanstaltin Augsburg 5000—
b) Beitrag zur Pensionskassefür das Lehrpersonal dieserAnstalt 1000—
) Widerrufliche Zulage an den Hilfslehrer der Anstalt 100 —

2 Freiplätzefür Zöglinge:
a) in der LandesblindenanstaltMünhen — —
b) in der BlindenanstaltAugsburg.. . 5040—

Summe§4 111
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Fesestter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4 . Als-J

1115 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
1 Beitrag zur Verzinsungund Tilgung des von der K. Landesanstalt

für krüppelhafteKinder in Münchenfür denNeubaudieserAnstalt
aufgenommenen Anlehens 5 404 —

2 Freiplätzein derK. LandesanstaltsürkrüppelhafteKinderin Mürchen
für 13 Freiplätzeà 360 4 4 680—

3 Für 2 Freibetten in der K. orthopädischenKlunit ber derK. Landes=
anstaltfür krüppelhafteKinder in Münchenjährlich 1 600.—

Summe 9 5 11 684—
6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für

die weibliche Ingend.
1)| Zuschußan die LudwigslehrerinnenbildungsanstaltMemmingen. 3.000.—
2 SSuschußan die Koch-und Haushaltungsschulein Augsburg 1 600—
3 Buschußan dieFrauenarbeitsschulefür Schwaben uundNeuburs ul

Augsburg 1 600—
Summe " 6 6200|—

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsaustalten.
1 Beitrag an die MusikschuleAugsburg ..— . 800—
2 Beitrag an die Pfarrwaisenanstalt inWindsbach .. 500-—

Suuime 8 ; 1 3001.
8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten

und Lyzeen ....... — —

9 UÜhbrige Ausgaben. Ü
E 1 hur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1 500—
1 2 Für den HistorischenVerein von Schwaben und Neuburg . 1 ofioI

3 Beitrag an den naturwissenschaftlichenVerein von Schwabenuno
Neuburg ..... 515 —

4 Beitrag zum Umerhalte derKteisbiblibihel. 2 000 —
5 Beitrag an das GermanischeMuseum in Nücuberg 250,—
6 Zuschußan denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinneninBayern 200.—
7 Zuschußan die Bayer. Landesgewerbeanstaltin Nürnberg 150.—
8 Zuschuß an den Verein für wirischaftliche Frauenschulen auf deni I

Lande in München 500 —
Zuschuß an das DeutscheMuseum von Moasterwerlenu'der Natur= 1

wissenschaftund Technikin München. .. IMOI
10ZuschußzurNebeiiftelleAugsbnrgdeioayiiLii ioipiiiiocibiausuilc 3000—
11|Dem Verein zur Hebung des Fremdenverkehrsin Augsburg. 200—

IIa,sDem Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs in München und 1
im Bayer. Hochland e.W. . LIMI-

.» 12Zuschuß an den historischenVerein für dus Augau zu=ncupien“ 1 000
13 Zuschußan denKreisausschußfür Naturpflegein Augsburtg 300—
14 uschuß an denBayer. Verein fürVoltstunst unddVolkskunde,e.V. #

in München. 400.—
Summe 7 ¾l 12215|—

Go gle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

4
III 10 Gewerblicher Unterricht.

1//ôb#errealschuleund Realschulenund zwar:
a) 1. KreisoberrealschuleAugsburg ....·. 136075—

2. NeubaueinerTurnhalle, I. Teilbetrag .·.... 20000——
b) Realschulen:

1. Kaufberrennn 41 919—
2. Kempten. 53 740.34
z.Lindau.. . 39775|34
4. Memmiggen 44468.55
5. Neuburg d1ddd. 37428—
6. Neu⸗-Ulm..w .... 38 628,.33
7. Nördlingen .... ·3673266

o)BesondereZuschussefürParallelkurse à 500.4 3 000—
2 a) Zuschüssezur Förderung von Berufsfortbildungsschulenund

von Fachkursenan Volksfortbildungsschulen. .. 70 000 -
Kostender VisitationenderBerufs= undVelsfortbüdunge
schulen 1200|—

b)Stellvertretungstosten für das zu Fortbildungskursen am
Gewerbelehrinstitutin MüncheneinberufeneVolksschullehrer=
personal . 1200—

3 uschuh zur städtischenBauschule Augsburg .. 17760-
II4Zuschilssezudeii gewerblichenFachschulenderStadiAuggburgundzwar

sa)zurFachschi-lesurMaschinenbauundElektrotechnik.· 6710»—
b) zur FachschulefürSchlofser, Schreinet, Spengler und In⸗

stallateure . . . . 15 009—
c) zu denGesellenkursen .....«. 2000I—
d)zurFachschulesurSpinnerei uiidWeberei-..... 3227-—

5 Lehrgeldbeiträgefür arme Knabenim Donaumoose 1200—
6 Für Unterstützungverwahrlosterund verlassenerMädchenaus dem

Donaumoosein Erziehungs=und Nettungsanstalten 1 000—
Summe 8 W 571 07322

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1 Zuschußzur landwirtschaftlichenWinterschuleImmenstadt. 3 000—
2 ZBuschußzu den landwirtschaftlichenWinterschulen Lauingen und #

Neuburg o.d. 3 000—
3 Besoldungsbeitrag für die Assistenten au den landwirtschaftlichen

Winterschulenim KreiseSchwabenund Neuburg .- 4000—
4VuschußziiiObst-undWeinbaiischiileinSchlachtersbei Undan. 1800—
5ä Stipendien für kreisangehörigeBauernsöhne, welche landwirtschaft=

liche Winterschulen, Ackerbauschulen,Landwirtschaftsschulenoder
landwirtschaftlicheFachschulenbesuchen. .. 5000—

6 a) Zuschußzur FischereischuleStarnberg .. 250—
b) Stipendienan Kreisangehörige,die dieseSchule besuchen.. 250—

7 Zuschußzur ländlichenHaushaltungsschulein Lindenbergim Allgäu 300—
Summe § 11 17600—
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Fessgesegter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4—3
III 12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und land=

wirtschaftlichen Unterricht.
1Tagegelder und ReisekostenderPrüfungskommissärefür Realschulen 600.—
2 Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehrer an Real=

und Landwirtschaftsschulenund derenRelikten, dann für Studien=
lehrer an unvollständigenLateinschulenundfür Relikten von solchen:

Zuschuß an die Kreispensions=und Unterstützungskassefür dieselben 11 450—
355Stipendien für Studierende, Schüler und Schülerinnen:

a) der K. TechnischenHochschulein Münchenund des K. Tech=
nikumsin Nürnberg 3 500—

b) des K. Realgymnasiums und derK. Kreisoberrealschule in
Augsburg, ferner der Realschulenund der gewerblichenFort=
bildungsschulen 3 500—

#/ IP0)der K. AkademiefürLandwirtschaftundBrauerei inWeihen=
s stephan.. .. 600-

d) derTierärzilichenFatultät der K.üniversität München. 1200—
0)ForderungderObstbauinzuchtinsbesondereGewahrungvon

StipendienzumBesuchederK. GartenbauschuleWeihenstephan,
und der dort stattfindendenObstbau-und Baumwärterkurse 1000—

) für Besucherder K. Molkereischule in Weihenstephan 500—
g) für Besucherder K. Obst=und Weinbauschulein Stlachter 1 200—
h) für Besuchervon Bienenzuchtlehrkursen . 300 —
i) Stipendienan Hufbeschlagschüler 1500 —
k) desgleichenfürBesucher der “*Z8 und Mlterschule

Gaishof. . 500—
——9 F 1 25 850—

Summe Kap. III4145 200/12

IV Auf Industrieund Kultur.
1 Auf Industrie.

1 Zuschußan die AllgemeineHandelslehranstaltinAugsburg.
a) für Schulgeldbefreiungen . 1 000 —
b) zum Betriebe 2000 —

2 a) Beitrag an dieHandelskammer 3 000 —
b) zurBestreitungderKostenderHandwerkskammerfürSchwaben I

undNeuburgfür das Jahr 1915 . Jst-Unl—
3 Beitrag für Zweckeder WittelsbacherLandesstiftung .. 3000
1 Stipendien anküchtigeundunbemittelteHandwerkerMeister undGesellen) I

des Regierungsbezirkeszum Besuchevon Meister- und Fachkursen 2000—
T 5 BeitragzurFörderungdesArbeitsnachweisesinSchwabenundNeuburg 5 000.—

6RZuschuß an den PolytechnischenVerein in München . 300 —
Zuschußan denSchwäb.Kreisverbandgewerbl.Genossenschaften. 200—

8 Zuschuß an den Münchener Bund (E. V. Vereinigung für ange=
wandte Kunst. . 500 —

2 Ausgaben für Kulturzwecke.
D 11|)Für Beseitigung unhaltbarer Ansiedelungenim Donaumoose. 2 000.—

Google



I Festgesetzter
*% Vortrag Betrag

1

IV 2 2a) Beiträge an denlandwirtschaftlichenKreisausschuß:
1. Beitrag zumBedarf des landwirtschaftlichenKreisausschusses 28 000—

2. Zuschnh zur Prämiierung von Privatbeschälern im Kreise 3 0000—
3. Zuschußan die AlgäuerHerdebuchgesellschaft . 2000———
4. Zuschußan denZuchtverbandfür das schwäbischeFleckvieh 2000—
5. Zuschußan bedürftigeGemeindenzurBeschaffungvonBullen 1000—
6. Zuschußzur FörderungdesAcker=und Pflanzenbaues . 3000--
7. Zuschußzur FörderungderSchweinezuchtund Schweinemast 3 000—

b) Beiträge an sonstigeVereine:
1. Beitrag an denMilchwirtschaftlichenVerein im Algäün. 7000.—
2. Beitrag an die Kreisverbändeder Darlehenskafsenvereine

Raiffeisen'scherOrganisation zur Bestreitung der Kosten der
Verbandsleitungund Rechnungsrevision 1 200 —

3. Beitrag an den Kreisverbandfürcrrosfenhafnich, Vieh
verwertungin Schwaben 2 00 —

3a#Beitrag an denFischereivereinvon Schwabenund Neuburg. 1800 —
3b. Kreisfischereisachverständiger: #

a) Gehalt . 3500 MA I
b) Diäten undReisekosten . . .1800» I
a)Regieav-rfum........... 100» 5400;——

4 Kostendes Kulturbaudienstes:
I. Zuschuß an denStaat zu deni Kosten des3Kulturbau-

dienstesim Kreise . 2783750
II. Kulturvorarbeiter . 53000 —

5 Füörderungvon Vodenkulturunternehmungen· 14000—
53-—-----—-———---—--— — —

50|Korrektion der Günz — Zuschußan dieGenossenschastWatten= I
weiler=Ellzee2c.— IV. von 5 Raten 5000—

ze Zuschußan die Geltnachkorrektionsgenossenschaftin den Gemeinden I
I Stötten am Auerberg bis Bertoldahofen bezw.Biehenhosen, i

III. vonsechsgleichenRaten . Monu-
6 Kreismolkereisachverständiger:

a) Gchalt . .. 2225 MA I
b) Diäten undReisekosten. . 2000,
c) AversumfürBureaumiete,GeheizungBileichting I

undReintgung.... 350» E
d)Regieaversuni.-..........160.. 4725—

7 a) Obstbauwanderlehrer: I
I 1Gehalt.. 36004 .
J 2. Tagegelderundgiestefen . 2400 „ 1

3. Regieaversunm . 100 „ 6 100—
5) ZuschüssezumGehaltderBezirksbaumwarteundReiseaversum I

fürdenAssistentenderK. Obst-undWeinbauschuleinSchlachters 4 200 —
8 Der Kommissionfür Vogelschutzin Bayern ...... 100

Summe Kap. IV 227 362 50
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

. 7 7

V Auf Gesundheit.
1 Remuneration für praktische Arzte in armen Gegenden 1 100 —
2 Zuschuß zur Universitäts=Frauenklinik in München

wegen Benützung derselben zum UnterrichtederHebammen=
schülerinnen aus Schwaben und Neuburg 1300 —

3 Unterstützung von Hebammen zum befuce der Repe=
titionskurse 500—

4 Beiträge an dieDistriktsgemeinden zur Sustentation
von Distriktstierärzten 7 100—

5 Unterstützungen zumBesuche von Desun fettioistursen
für Desiufektoren 500—

6 Für Säuglingsfürsorge, unsbesondere zur Förderung
i des Stillgeschäftes 4000—

7 Zuschuß an den Berein für Errichtung und zum Be=
triebe eines Säuglingsheims für den Kreis Schwaben
und Neuburg 1000—

8 Zuschuß an den Hebammenkreisverband. fur Scwaben
und Neuburg .. 300—

9 Zur Bekämpfung der Tuberkulofe ... 3000—
10: Zur Seuchenbekämpfung, Pauschalvergütung an die
. K. Bakteriologische Untersuchungsanstalt in München 7100|—

Summe Kap. V 25900—

VI Auf Wohltätigkeit.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Kreisirrenanstalten.
l JFiirdenBetrieb
» a) der Heilanstalt Kaufbeuren einschl.der Bauunterhaltung 142 000—
6 b) der PflegeanstaltIrsee einschl.der Bauunterhaltung 55000 —
*2 c) der Anstalt Günzbung 75000 —

4) der landwirtschaftlichenKolonie sir Geisietrante dervei
I anstaltKaufbeuren — —
2 Neubauten.

4 a) für VerzinsungundTilgung desKreisanlehenszu2840004 20 000—
* b) für VerzinsungeinesneuenKreisanlehenszu 730OO00 . 51 100—

JP)für Verzinsungund Tilgung vonVorschisfen fürddie Kreis=
. I irreiiaiistaltcn. 125 000 —
3 Sonstige Krankenanstalten.

l.IDer AugenheilanstaltdesDr. E. Mayr in Augsburg. 2700—
2 Der Dr. Reisinger'schenAnstalt in Augsbunrg 515.—

3DDer orthopädischenAnstalt des Bayer. Frauenvereins m Müünchen 300.—
Der Wohltätigkeits=undPflegeanstaltSchweinspoint: I

a zur SustentationdesHausarztes . 700i—
I· b)sanreiplatze.. 2250I—
i- e)zurEiwciterungder Trintwasseileitiiiig — 5 Rate 2 000.—



Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

— 1
VI. 3 4 z) außerordentlicherZuschußzum Erwerb der Lorenziwiesen

und des Raab'schenAnwesens—dritte von 6Jahresraten
à 1000 fH. . . 1000-—

e) ZuschußzurSchuldemilgung .. 3000—
5DerElisabethenftistuiig,Weibliche Pslegeanftalt in Lauingen

a)fiirderenBetrieb.. 2000——
b)fur8balbeFreiplätzi.-. 1 320—
J) für Schuldentilgung und orzusan 1000—

6 Der Kinderheilanstaltin Augsburg 600—
4 Der Universitäts= Kinderklinik und' Politlinit in

München 500—
5. Dem von Notymund' schen uUnrernüßungsverein für

arme Augenkranke — e.V. — in München .. 300—
6C6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7. Beiträge an Anstalten für Blödsinnige:
1 a) für Zöglinge der Kretinenanstaltin Ursberg 75000—

b) für Unterstützungder Kretinenanstalt Ursberg als holger 2 700—
2 Für unterstützungder #penanstalt in Neuendettelsan 2 400|—
3 a) für das Schutzengelheim„Deybach in Lautrach 2•000/—

b) für 20 halbe Freiplätze in dieser Anstalt. 3 600 —
) Zuschußzur Schuldentilgung 3 600—
d) zur Tilgung und Verzinsung der durch Grunderwerbungen

I iniJahre1912erwachsenenSchuld... . Stuf-O-
8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.

1 Un die Kreiserziehungs=undBeschäftigungsanstaltfür arme Knaben
in Ottobeuren 11820—

2 An dieKreiserziehungs=undBeschäftigungsanstaltfür armeMädchen
in Wörishofen . 6058—

3J FFür Unterbringung von Kindern. protestantischer Konfession in
Retlungsanstalten 700—

4 An dieRettungs=undBesserungbansaltderFrauenvomgutenHirten
in München 100—

5 Der Rettungsanstalt Josephsheim in weitenbich desfrische zur
sorgevereinsin Augsburg 800—

9 Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
pflegen.
Sütalirre Unterstützungan gemeindlicheArmenpflegenzumUnter⸗

halte von Geisteskrankenin Irrenanstalten . 3000--
I10——————————-————-———---— — —
"11I Sonstige Ausgaben fürWohltätigkeit.

1 Für die Suppenanstalt in Altenberg 300.—
2 Für den Krippenverein Augsburg 300—
3 Für das Kinderasyl in Gundelfingen 1000—

Für dasselbespeziellzur Schuldentilgunng 500—
4| Bethaus der Wertachvorstadtin AugsburgfürKinderpflege 88. 300s—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

□.—
VI 11 5Schutzengelhaus Möhren . 200 —

6 Der Kinderbewahr⸗ undKrippenanstalt Augsburg-Pfersee . 300 —
7 Der protestantischenKinderbewahranstaltmit Jugendhort in Augs=

burg=Pfersee . 200—
8Dem Verein fürKrippe undKinderbewahranstaltNcdlingen sur

seinePflegeanstalt(Zwangserziehungsanstalt). .. 300—
9Dem katholischenSt. Johanniszweigverein in Augsburg 300

10Dem kath.Fürsorgevereinin Augsburg für Mädchen,Frauen und
Kinder . .. 500—

11/Un denschwäbischenKreisverband für Jugendsürsorge 1800 —
12Dem AugsburgerJugendfürsorgeverband 300—
13 An denkath.JugendfürsorgevereinderDiözese Augsburg 300 —
14 Dem Verein der FreundinnenjungerMädchenin München 200—
15 DemMarianischenMädchenschut.Verein für Bayern — *

Augsburg— . 200—
16 Dem VereinMürthaheim in igebu 200—.
170em WaisenhausLohhof 200|—
18 Dem VolkserziehungsvereinAuasburg 100.—
19Der Wohlüätigkeitsanstaltdes Dr. Kohnle in Pfronten“ 500 —

20 a) Dem Verein zur Errichtungeiner „Herbergezur Leimat“
in Augsbunrg . . 600 —

b) ebendemselbenfürsein Lehrlings=und Jugendheim 300 —
21 Dem Verein „Kath. Lehrlingsheim“ in Augsburg 150—
22 Der ZwangserziehungsanstaltRummelsberg 100—
23 Dem Verein für Arbeiter=Kolonienin Bayren 1 200—
24 Dem Bayer. Frauenverein zur Förderung derLandkrankenpflegedurch

den Frauenvereinvom.RotenKreuz im KreiseSchwabenundNeuburg 5 000.—
25Dem SchwäöbischenKreisverbandfür ambulanteKrankenpflege in

Wiedergeltingen 400 —
26/Dem HauspflegevereinAugsburg. 500/—
27Dem Frauenverein fürGründungundunterhaltung einesWöchnerinnen= Ü

heimsin Augsburg 1 200 —
28 Dem Verein zur Gründung einesSanatoriums für Lungenkranke

I ausdcntMittelftande. 500—
igleerVersorguiigsnnd Befchaftigungsanstaltfür erwachseneBlinde
| — Blindenheime.V. — München 100—

30Dem Verein für öffentlicheSpeiseanstalten!in denWeriachvorsiabien
— Augsburg . 400-
I DemselbenaußerordentlichenZuschuß . 200—
31 Dem Pensionsverein der berufsmäßigen bayerischenPolizeisoldaten

und Schutmänner. 100—
32 Für außerordentlicheNotsälle, eventnellf MehrungdesVermögens
I I des Maximilians=Hilfsfonds 400% —

383 Für Kriegererholungsheime 500.—
l
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Nr. 34.
SchwabenundNeuburg.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—inm

VI 12 Zuschuß an Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10.Mai 1902 49222.25

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die Unter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren= und
Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom 10. Mai 1902 6 000—

Summe Kap. VI 610 435,25

VII Auf Straßen=,Brücken=und Wasserbau.
1|1 Beiträge zu denDistriktsstraßen . 264 210—

2 Beiträgezu denGemeindewegen 25000—
3Dußerordentlicher Zuschuß an dieOrtschaft. Hagspiel zum Bau eines

VerbindungswegesnachAach II. und lette?Rate aus5000 4 .
Gesanitziischuß). . 1000—-

-2 Offentliche Flüsse.
1 Für denUferschutzan öffentlichenFlüssennachArt. 92 desWasser.

gesetzesvom 23.März 1907 — —
2 Zur Verstärkung desSpezialfonds zu Hochwasserdammbauten.an

öffentlichenFlüssen,bezw.für Zuschüssean Beteiligte 16.000—
3 Für Instandsetzung von Privatflüssen und Bächen mit

erheblicher Hochwassergefahr nach Art. 98 des Wasser—
gesetzes vom 23. März 1907:

1 Für Ansammlung eines übterhaltungsfonds, III. Rate 10 000—
4 Beiträge für Instandhaltung und Korrektionen an den

sonstigen Privatflüssen und Bächen nach Art. 101 des
Wassergesetzes vom 23. März 1907:

1/31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Zal Beitrog zu Unterhaltungsfonds für die von Beteiligten mit Zuschüssen

des Staates und des Kreises ausgeführtenWildbachverbauungen 20000—
4%— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4a/ Beitrag zur Gründung einesUnterhaltungsfondsfür dieVerbauung der
RottachbeiKemptengemäßLandratsbeschlußvom28.November1913 2 000

5 –—. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Zas Beitrag zur Verbauungder QuellbächedesOberdorferWildbaches,
Bez=A.Sonthofen,einzigeRate . 1 500—

67—— — — — — — — —— — — — — — —-
8 Beitrag für dieVerbauungdesoberenBerg=unddesMühlenbaches

in derGemeindeNesselwanggemäßLandratsbeschlußvom28.No=
vember1913 1325—

9 Beitrag zur Verbauung der Ostrach zwischenLexenmühlwehr und
Bruck,GemeindeHindelang,Bez.=A.Sonthofen,1. Rate . 18500—

10/121 — — — — — — — — — — — —— — — — — — — —
13 Beitrag zum Ausbau der Korrektionder Stillach vom Gschliefbei

Oberstdorfan aufwärts,II. von 3 Raten 8 400—
14 Beitrag zum Ausbau der Korrektion der Trettach von der Sperre

am Schwandbei Oberstdorf,aufwärts,II. von 3 Raten 11000.—
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Festgesetzter
Aap. 8Tit. Vortrag Betrag

W 4

VII 15 Beitrag zur Verbauungder WinklerStarzlach,K. Bez—Amts Sont=
hofen,II. von 4 Raten . 8750—

16— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17% Beitrag zur Korrektion des* Scwarzerbaches beiei Sonthofen. 1II. und

letzteRate . 4250—
18/200—— — — — — — — — — — —— — — — — — — —
21 %Für Verzinsung von Vorschüssenauf das Anlehen an die Versiche=

rungsanstalt..w .... 10600.—
Beiträge an die Distrikte zur Ablöhnung von

Dammwarten &V 1305,05
11— — — — — — —— —— — —— — —— — — —
2 An die StadtgemeindeGünzburg,Zuschußzur neuenGünzbrückein

Günzburg(II.Rate aus 5000 X Gesamtzuschuß) . . 2500-—
3 ln die Stadtgemeinde Donauwörth Zuschuß zur neuen inneren

WörnitzbrückebeimRiedertorin DonauwörthEn:Rate aus4000 "
Gesamtzuschuß)2000+M.. . 2000:

Summe Kap VII 40834005

VIII übrigeKreisausgaben.
1 Zur Förderung des Feuerlöschwesens 6200—
2 Beitrag an den Verein zur Errichtung einesGenesungs=und

Invalidenheims bayer.freiwilliger Feuerwehren 300—
3 Beitrag an die freiwilligenSanitätskolonnendes Rotengreuzesim

Regierungsbezirke . 1500—
Beitragcgemaß§825und828dei Reichs vers= Ordnung 7000 —
Zuschuß an den Bayer. Landesverein zur Förberung

des Wohnungswesens . . 100:
Siiniine Kap 15100—

IX AllgemeinerReservefonds ... ... 10120539
Summe der Kreisausgaben5 54184331
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Nr. 34.
Schwabenund Neuburg.

— — — — — ————

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betraa

A 2

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

I Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung und Bildung.

Lateinschulen.
1 Die auf speziellenNechtstiteln unddBewilligungen beruhendenFun.

dationsbeiträge . 1976/18
2 Aus der Kreisschuldotation — —

Simu z 1 1976|18
Gewerblich=Technische Schulen.

Staatszuschußzu denAusgaben für die K. Kreisoberreolschule
Augsburg 21 725—
Volksschulen.

1Auf speziellenRechtstiteln uundBewilligungenberuhendeFundations.
beiträge . . 576857

2 StändigeBauausgaben .. —- —
3 a) Seitherige Kreisschuldotation. ... 6908226

b) Neue Kreisschuldotationbehufsünterstützungder mitSchul= I
lastenüberbürdetenGemeinden 75600—

4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 W 2 Ziff. 2 und
Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902 fürGemeinden "
mit wenigerals 10 000 Einwohnern 234522|/94

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes 221 59761

6 ZuschußnachArt. 16 Abf.2 Ziff. 4 desSchulbedarfgesetzesvom
28. Juli 19002. 250000—

7|henstalterszulagen für das Lehrpersonal an denVolksschulen der
Gemeinden bis zu 10 000 Einwohnen 1 081 520 —

8 Zur GewährungaußerordentlicherZulagen(Motstandszulagen)für
das Lehrpersonal der Volksschulen in diesenGemeinden 174 521—

9 a) Zuschuß an die Kreispensionsanstalt für dienstunfähigeLehr=
personen. 165 000—

b)Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletz bezogenen
Dienstalterszulaggen 80000.—

„) Zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonenund
zur Gewährung von Zuschüssen an die Pensions= und

C Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das angemeindlichen
l PensionseinrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal. 6 300—
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« Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

——
I1 310 Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volksschullehrer:

a) im allgemeinen 149 600—
b) zur Unterstützungder älterenLehrer=Reliktenund zur Ge=

währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 6050—

) für dürftige, dem UnterstügungsalterentwachseneLehrer
Waisen 2000—

11 Buschußzu denKostenderSchulvisitationen . 2770—
12 BaurÜuterstützungdürftiger Kandidaten desVolksschuloienstes*

" der Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstoflicht 500 —
Z Summe J 3 2 524 832 38
I Summenap 1a254853356

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheJuteressenüberhaupt.. 2575—

T 2 sZ denAusgabenfür AufstellungeinesKreismolkerei=Sachverständigen 1500—
3 Desgleichen fürAufstellung einesKteiswanderlehrers für Fischerei⸗

wesen 1 750—
Sum#eKar=1n 5 825.—

Summe Kap. I112554 358|56

II Fundations-und Dotationsbeiträgeder Gemeinden. — —

III Zuflüsse aus sonstigenEinnahmsquellen.
1HKente ausKreisfondsfür FörderunglandwirtschaftlicherInteressen2c. 3 150—

22 Rente aus demMaximilianshilfsfonds behufsVerleihung von Unter=
stützungenin außerordentlichenNotfällen 4000—

Summe t n 7150—
I Kreisumlagezu 36 vomHundert

von der Steuersumme zu 8277 488 10 J nach Abzug von
! 2% für Rückständeund Nachlässeim Nettobetragevon 82920e297|80

V Aktivresteder KreisfondsfrühererJahre 60036|95
I Summe der —— 5541 84331
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Geseh=undVerorhunnsschut
für das

Königreich Bayern.

Nr. 35.
München, den 19. Juli 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 15.Juli 1915 über die Bekämpfung des Rückfallsiebers.—Bekanntmachung vom

15 Juli 1915 überdie Dienstanweisungfür Leichenschauer.— Bekanntmachung vom 18. Juli 1915, die
Hchumg zur, die Untersuchungder Rheinschiffebetreffend.— Anszug aus der Adels=Matrikekdes König=
reichs. — Notiz.

— — — ————— —

Nr. 5285 48.

Bekanntmachung über die BekämpfungdesRückfallfiebers.

K. Staatsministerinmdes Innern.

Im Einverständnissemit demK. Staatsministeriumder Justiz wird die Bekannt=
machungvom 9. Mai 1911 (GVBl. S. 426) durchfolgendeVorschriftenergänzt:

1. Jede Erkrankungund jederTodesfallan Rückfallfieber(febrisrecurrens) sowie
jedeErkrankungund jederTodesfall,die denVerdachtvon Rückfallfieberbe=
gründen,ist derDistriktspolizeibehördedesAufenthaltsortsdesKrankenoderdes
Sterbeorts (in Münchender K. Polizeidirektion)anzuzeigen.Die Vorschriften
des AbschnittsI und des § 30 der Bekanntmachungvom 9. Mai 1911 über
die Anzeigepflicht,dann die Ziff. 1, 2 und4 derBekanntmachungvom 8. Juni
1913 (GVBl. S. 204) geltenhierbeientsprechend.

2. Diese Bekanntmachungtritt am 1. August 1915 in Kraft.

München, den 15. Juli 1915.
. « J. A.

Staatsrat Dr. v. Kahr.
89
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Nr. 5285 48.

Bekanntmachung über die Dienstanweisungfür Leichenschauer.

##StaatsministeriumdesInnern.
Im Nachgangezur Bekanntmachungüberdie Dienstanweisungfür Leichenschauervom

9. Mai 1911 (GVBl. S. 445) wird bestimmt,daß dieLeichenschauerauchjedenTodesfall
anRückfallfieber(kebrisrecurrens) sowiejedenTodesfall,derdenBerdachtdieserErkrankung
begründet,sofortder Distriktspolizeibehördedes Sterbeortsauf demvorgeschriebenenForm=
blatteanzuzeigenhaben.

München,den 15. Juli 1915.
J. A.

StaatsratDr.v.Rahr.

Nr. 80410 1.

Bekanntmachung, die Ordnung für die Untersuchungder Rheinschiffebetreffend.

Kl. SlaatsministeriendesKöniglichenHausesund des Außern, desInnern undfür
Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund einerVereinbarungzwischendenRheinuferstaatenwird hinterAbs.1 des
§ 3 der AnlageII (AnweisungbetreffenddieFeststellungder größtenzulässigenAnzahl von
Fahrgästenauf Personendampfschiffendes Rheins) der Ministerialbekanntmachungvom
26. September1906 dieOrdnung für die UntersuchungderRheinschiffebetreffend(GBl.
1906 S. 762) folgenderZusatzeingefügt:

„Eine Festsetzung,wonachKinder auf die zulässigeAnzahl vonFahrgästen
nichtvoll angerechnetzu werdenbrauchen,ist unstatthaft.“

München,den 18. Juli 1915.
J. A.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v. Leidlein. Staatsrat v. Lößl.

Auszug aus der Adels-Matrikel des stab der 4. Division Johann Ritter von

Königreichs. Seißer unterLit. 8, Fol. 177,

In dieAdels=Matrikelwurdeneingetragen
für ihre Personals Ritter des K. Militär=
Max=Joseph=Ordensbei der Ritterklasse

am 6. Juli 1915 derMajor imGeneral=

der Hauptmannim K. 6. Infanterie=Re=
gimentWilhelm Ritter von Reitzenstein
unterLit. R, Fol. 80 und

am 12. Juli 1915 der Hauptmannim
K 9. Infanterie=RegimentLukasRitter von
Kaufmann unterLit. K, Fol. 77.

1.4 50 3 festgesetzt.
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GesetzsundVerarhunngsgut!
für das

Königreich Bayern.

Nr. 36.
München, den 26. Juli 1915.

Inhal tt:
Bekanntmachung vom 15.Juli 1915, betreffenddie Eichordnungfür die den Ludwigkanal befahrendenSchiffe.

— —

Nr. 17/Sae.

Bekanntmachung, betreffenddie Eichordnungfür die denLudwigkanal befahrendenSchiffe.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwird die im Jahre 1843(Reg. Bl. 1843 Nr. 9)
erlasseneEichordnungfür die den LudwigkanalbefahrendenSchiffe durchdie nachstehend
abgedrucktenVorschriftenersetzt.

München,den 15. Juli 1915.

v. Seidlein.
90
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I.Allgemeines.

538

Gichordnung
für dèieden Zuôwigkanal befahrenden Schiffe.

§ 1.

Als Eichbehördefür die denLudwigkanalbefahrendenSchiffeist dieK. Kanalinspektion
Nürnbergbestimmt. Die Eichungwird durcheinenBeamtender K. Kanalinspektionvor=
genommen.Der Vorstandprüft die Eichberechnung,fertigtdenEichscheinaus und trägt
die Eichungin das nach§ 19 zu führendeVerzeichnisein.

Als Revisions=undBerufungsbehördewirddieK. EisenbahndirektionNürnbergbestimmt.

§ 2.

Die Eichungwird auf Antrag des SchiffseigentümersoderdessenBevollmächtigtenin
denKanalhäfenzu Nürnberg,BambergoderKelheimvorgenommen,und zwar in Nürnberg
jederzeit,in Bambergund Kelheim nur zu einemvon der Eichbehördezu bestimmenden
Zeitpunkt.

Ausnahmsweisekanndie Eichung auf Verlangenauchin einemanderenKanalhafen
oderin Bambergund Kelheimauchaußerhalbder amtlichfestgesetztenZeiten geschehen.

§ 3.

Die Schiffseigentümerhabendas Gesuchum Eichungihres Schiffes bei der Eich=
behördeschriftlicheinzureichen.

In demGesuchsindder Name und Heimatsort,die größteLängeund Breite sowie
die Bauart des Schiffesanzugeben.

Hat schonfrüher eine Eichung des Schiffes stattgefunden,so ist der betreffendeEich=
scheindemGesuchbeizufügen.

Mit demEichgesuchist ein Verzeichnisder für das Schiff erforderlichenAusrüstung
und Bemannungsowieder zur Führungdes Schiffes oderzur Verpackungund Sicherheit
der LadungnotwendigenVorräte und Geräte unter Angabedes Gewichtesder einzelnen
Gegenständevorzulegen.

8 4.

Der Schiffseigentümeroderder Schiffsführermuß bei der Eichunganwesendsein.
Er hat das Schiff an die von der EichbehördeangegebeneStelle zu verbringenund bei
der Vermessungsowiebei der Anbringungder Eichmaßeund Eichplatten die erforderliche
Beihilfe unentgeltlichzu leisten.
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Den Anordnungendes Schiffsvermessersist nachzukommen,widrigenfallswird die
Vermessungabgebrochen.

Währendder Eichungmüssendie im vorgelegtenVerzeichnis(§ 8 Absatz4) auf=
geführtenVorräte, Geräte,AusrüstungsgegenständeundMannschaftenauf demSchiffe sein.
Alle anderenGegenständeeinschließlichdes Heizstoffesder Motoren sind zu entfernen.

Die Helmstangeund das Steuerrudermüsseneingehängtsein.

86.

Als Eichraumgilt der zwischendenAußenseitender SchiffswandungliegendeRaum,
welcherbegrenztwird:

1. nach oben von der Ebeneder tiefstenEinsenkung(8 8),
2. nach unten von der Leerebene.

Diese ist bestimmtdurchdie Schwimmlage,welchedas Schiff annimmt,
wennes nichtsanderesträgt, als

a) seineBemannung,seineAusrüstungund dienötigenVorräteundGeräte
84Abs3,

b) das Wasser, das aus dem Schiffsraumemit den gewöhnlichenSchöpf=
mitteln nichtzu entfernenist.
Die Tragfähigkeitdes Schiffes ist gleich demGewichtedes durchden

EichraumverdrängtenWassers.

86.
Bei der Eichungder Schiffe werdendie Ausdehnungennach der Länge, der Breite

und der Höhe in Meter, Dezimeterund Zentimeter,die Flächeninhaltein Quadratmeter
und Quadratdezimeter,die Rauminhaltein Kubikmeterund Kubikdezimeter,die Gewichte
in Tonnenund Tausendstelvon Tonnenangegeben.

§7.
Die Schiffe werdenvon außenvermessen.

88.

Die GrenzederEinsenkung,bis zu welchereinSchiff beladenwerdendarf, wird von
der K. Kanalinspektionbestimmt.Die Unterkanteder mindestens25 cm langenund 4 cm
breitenEinsenkungsklammernoderEichplattenentsprichtder Höhe der zulässigentiefsten
Eintauchung.

90“
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III. Ver=
messung.

540

ie
Die Eichbehördehat die Höhe des aus demSchiffe nichtentfernbarenBodenwassers

festzustellenund im Eichscheinin Zentimeterzu vermerken.Als zulässigeHöhe werden
5 Zentimeterangenommen.

8 10.
Die Vermessungbeginntdamit, daß dasSchiff in einemöglichstwagrechteundvöllig

ruhige Lage gebrachtwird und hierauf die Nullpunkte der Eichmaße, welchedie Linie der
Eintauchungim leerenZustande(Leerebene)darstellen,an denSchiffswändenbezeichnetwerden.

§ 11.

Der Schiffsvermesserteilt
— ————— denSchiffskörperderLängenach

notwendigsten Maßeabzunehmen
sind. Die Abteilungensindnach
Vorderschiff,Mittelschiff und
Hinterschiffabzugrenzen.

Von der Leerebenenach
aufwärts wird der Schiffs=
körperdurch wagrechteSchnitte
in Schichten(Eichschichten)von
je 10 cm Höhegeteilt.

Die obersteSchichtkann
auch eine kleinereHöhe als
10 em haben.

Alsdann wird die Vermessungin folgenderWeisevorgenommen:
a) entwederwerdenLotebenen(Querschnitte)senkrechtzur Längsachsein jeder Eich=

schichtoderGruppevon Schichtengelegtund zwar:
3 im Vorderschiff(je eine am Anfangs=und Endpunktund einein der
halbenLänge),
3 im Mittelschiff(in ¼, ½ und ¾ der Löänge),
3 im Hinterschiff(je eine am Anfangs=und Endpunkt und einein der
halbenLänge),

4#. 3

F 7 entsprechendderSchiffsformmit
— tnlichster Sorgfalt in Abtei⸗
—E 4 — ehechth „453%2 lungenderartein,daßnurdie
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b) oderes wird die Anzahl derQuerschnitteso groß gewählt,daß die Begrenzung
der wagrechtenSchnitte von Querschnittzu QuerschnittohnewesentlichenFehler
als geradeLinie betrachtetwerdenkann.

Wo es die Form desSchiffes gestattet,könnenmehrereSchichtenfür die Berechnung
gruppenweisevereinigtwerden.

§ 12.
NachBeendigungder Vermessungund vor Ausstellungdes Eichscheinswerdendie

Eichmaßean denSchiffsseitenangebracht(§ 5 der Kanalordnung). Schiffe über 15 m
Längeerhaltenbeiderseitszwei Eichmaße,Schiffe bis 15 m LängebeiderseitseinEichmaß.
Bei hölzernenSchiffenwerdendieEichmaßedurchEinschlageneiserneroderkupfernerNägel,
bei eisernenSchiffendurchEinkerbungenoderKörnerschlägein die Schiffswandbezeichnet.

Auf hölzernenSchiffen werdenzur Bezeich=
nung einerEinsenkungvon je 10 cm Nägel mit l Efsenscht#e.
viereckigenKöpfen von 1 qem Fläche und zur 1 6 11.— oder 11.
BezeichnungeinerEinsenkungvonje 5 cn kleinere — ·
Eichnägelmit rundenKöpfen(Stiften) verwendet.

Auf eisernenSchiffen sind zur Bezeichnung10 # 10 — 10
von Dezimetern2 Körnerschlägeoder eineEin= 6 — ·
kerbung,von halbenDezimeternein Körnerschlag
oder eine kürzereEinkerbunganzubringen.Das 9 v 9 * — 9##
AnbringenvonZahlen nebendenEichmaßenbleibt " — s
demSchiffseigentümerüberlassen.

Die Eichmaßesollen unter den Einsenkungsklammern(Eichplatten)oder in deren
unmittelbarerNähe angebrachtwerden. Auf denEinsenkungsklammernoder Eichplatten
werdeneingeschlagen: «

1. dieBuchstabenL K E (Ludwigkanaleiche),
2. die Ordnungsnummerder Eintragung.

Diese Angabensind auchan den Außenseitendes Schiffesunter odernebender nach
§ 6 der KanalordnungvorgeschriebenenSchiffsbezeichnungvon demSchiffseigentümerin
möglichstgroßendeutlicherkennbarenlateinischenBuchstabenund arabischenZiffern mit
Olfarbeaufzumalen.

* 13.
Die Berechnung der Ladefähigkeitdes Schiffes geschiehtin der Weise, daß zunächst

der Flächeninhalteines jedenwagrechtenSchnittes aus den ausgenommenenMaßen er=
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V. Meß=
werkzeuge.

VI. Eich=
scheine.“
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mitteltwird. HiernachwerdendieKörperinhaltefür je 1 dm Höheberechnetund zwar
im Falle des § 11a nachEinlagebogen1, im Falle des § 11b nachEinlagebogen2
desFormblattesderVermessungsverhandlung(AnlageO.

Die SummederKörperinhaltesämtlicherEichschichtengibt die größteLadefähigkeit
des Schiffes.

8 14.
Die Eichbehördehat sichmit denzur DurchführungeinerzuverlässigenEichunger=

forderlichenMeßwerkzeugenund Gerätschaftenzu versehen.Dazu gehörenbesondersnach
NormalmaßengeeichteMeßlattenverschiedenerLängen,Bandmaße,Senkel, Wasserwagen,
ein Tiefenmaß(Winkelmaß),Stempel,Schablonen,Hämmer,Meißel u. .. f.

15.
ÜlberjedeEichungwird demSchiffseigentümernachEintrag derEichungin dasVer=

zeichnis(Anlage B) ein EichscheinnachAnlageA ausgestellt.
Die Vermessungsniederschriftund die Berechnungenbleibenbei der Eichbehörde.
DerEichscheinmußstetsanBord vorhandensein(§8,1b derKanalordnung).Geht

er verloren,so ist bei der EichbehördesoforteineZweitschriftzu erholen.
Ist bei einerEichprüfungein neuerEichscheinauszustellen,so ist der frühereEich=

scheineinzuziehen.Wird diesernichtzurückgegeben,so ist er durcheinenVermerkim neuen
Eichscheinund in denAkten der Eichbehördeals ungültig zu erklären. Auchbei einem
Verzichtauf dieEiche ist der Eichscheinals ungültigzu erklärenund einzuziehen.

8 16.
Der Schiffseigentümerkann,falls er dieRichtigkeitderEichungbezweifelt,eineEich=

prüfungverlangen. Weichtdas Ergebnisder Prüfung mehrals 1 vomHundertvon der
erstenVermessungab, so werdenfür die Prüfung wederGebührennochsonstigeKosten
erhoben.Andernfalls aber hat der Schiffseigentümerdie Gebühren(§ 20) und die an=
fallendensonstigenKosten(§ 21 Abs. 2) zu bezahlen.

17.
Wenn an einemgeeichtenSchiffezu #nerngesrbeien, UmbautenoderVeränderungen

vorgenommenwordensind, die denEichgehaltbeeinflussenkönnen,so ist der Schiffseigen=
tümerverpflichtet,bei der EichbehördeunverzüglicheineEichprüfungzu beantragen.

Ergibt sichbei der Prüfung, daß das Ergebnisnicht über 1 vom Hundert von der
vorhergehendenEichungabweicht,so ist dieseals richtigbeizubehalten.Auf demEichschein
ist dann zu bestätigen,daß die EinsenkungoderEichekeineÄnderungerfahrenhat.

Bei festgestelltenAbweichungenvon mehrals 1 vom Hundertist das Schiff neuzu
eichenund ein neuerEichscheinauszustellen.In diesemFalle sindneueEichplattenund
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Eichmaßeanzubringenund die in I 12 Abs. 5 vorgeschriebenenAngabenan der Schiffs=
wand zu ändern.

Ist nur eineVeränderungder Leerebeneeingetreten,so ist einevermehrteEinsenkung
bei der erstenEichschichtein Abzug zu bringen und eineverminderteEinsenkungbei der
erstenEichschichtezuzusetzen.Das Ergebnisist im Eichscheinund in denAktender Eich=
behördezu vermerken.

Findet eineVeränderungderEbene der tiefstenEinsenkungstatt,so muß der Eich=
scheinhiernachberichtigtwerden.

In beidenFällen sind auchdie entsprechendenAngabenüberdie Bordhöhe,Ladehöhe
und Bodentiefeim Eichscheinund in denAktender Eichbehördezu berichtigen.

8 18.
Die Eichbehördeist berechtigt,die Eiche jedesauf demKanal verkehrendenSchiffes

zu prüfen. Sofern diesePrüfung nichtdurchdas VerschuldendesSchiffseigentümersver=
anlaßt ist, wird sie gebührenfreiund kostenlosvorgenommen.

8 19.
Von der Eichbehördesind folgendeBücherzu führen:

1. Ein VerzeichnisnachAnlageB, in welchesdie EichungenderNeihenfolgenach
eingetragenwerden.

2. Die VermessungsverhandlungennachAnlage C und eineNachweisungder Ein=
nahmenund Ausgaben.

8 20.
Die Eichgebührbeträgt:

bei einemSchiff bis zu 7,5 TonnenLadefähigkeit .
,,,, „ von über 7.5 „ bis zu 15,0 t Ladeähigkeit
7 « « « * 15 77 77 77 25, 0 t 7

„ 25 » »,,37,5t »

woooovsdopäääkåd
,,» „ „ „ 37,5 „ „ .50,0 t " 1
„ „ „ „ „ 50 „ „ „ 60,0 t "„ 1
„ „ „ „ „ 60 „ „ „ 75,0 t R„ 13 MA

„ „ „ 75 „ „ „ 90,0 t „ 14 M
„ „ „ 90 „ „ , 100,0 t („ 16 MA
„ „„ 100 „ ,, 110,0 t 5 18 MA

, 110 „ „ „.120,0t » ...
»120» » ...22»-
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Für die Eichprüfunghat derSchiffseigentümer,sofernein neuerEichscheinnichtaus=
gestelltwerdenmuß, nur die Hälfte der vorstehendaufgeführtenGebühren,bei Ausstellung
einesneuenEichscheinesaberdie vollenGebührenzu entrichten.

8 21.
Wird die Eichung oder die Eichprüfungim Kanalhafenvon Nürnbergoderzu den

amtlich festgesetztenZeiten in den Kanalhäfen von Bamberg oder Kelheim vorgenommen,
so sind vom Schiffseigentümerneben den in 8 20 angegebenenGebührenweitereKosten
nichtzu entrichten.

Findet die Eichung oder die Eichprüfungauf Verlangen des Schiffseigentümersin
einemanderenKanalhafenoderaußerhalbder amtlichfestgesetztenZeiten in Bambergoder
Kelheimstatt, so hat der SchiffseigentümernebendenGebührendie TagegelderundReise=
kostendes Eichpersonalssowiedie Beförderungskostender Meßwerkzeugeund der sonstigen
für das EichgeschäftbenötigtenGerätezu bezahlen.

§#22.
Die Kostender Unterhaltungder Eichzeichenträgt der Schiffseigentümer.Er hat

die Eichplattenund Eichmaßestetsdeutlichsichtbarzu erhalten.
Die Eichzeichendürfennur von derEichbehördegeändertoderergänztwerden.Gehen

EichplattenoderEichmaßeverlorenoderwerdensie durchAbnützungoderdergl.unkenntlich,
so ist ihre Erneuerungbei der Eichbehördeunverzüglichzu beantragen.Für neueEich=
plattenund Eichmaßehat der SchiffseigentümeroderSchiffsführerdie erwachsendenKosten
zu entrichten.

Für die ZweitschrifteinesEichscheinesist eineSchreibgebührvon 50 J zu ent=
richten.

IX. Straf= 8 23.
bestimmungen. » „

ZuwiderhandlungengegendieseOrdnung werdennachArt. 97 des Polizeistrafgesetz=
buchesfür das KönigreichBayern vom 26. Dezember1871 bestraft.

§#24.
DieseOrdnung tritt am 1. September1915 in Kraft; gleichzeitigtretendie noch

geltendenBestimmungender Eichordnungvom 25. März 1843 und der AbschnittE der
Bekanutmachungvom5. April 1899 (V. u. A.Bl. S. 147) außerWirksamkkeit.
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Ankage 4.

LTaduoe „

Preike „

Kiasse *.

Kaztart Holæ, Metall oder gemischt.

Tragfũhiqkeite, „ Tom-ern

.Zer·clze«mtfrze»Eicliplatteøi:»«
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4Mngabe Nber die letzte Ficheng #c Unglttigreits-
ercld’eng einer Peren Kicheng:

Zuncichst ibtirde das vorgelegte Verseichnis der A#srstze 2c3 Bemqanzzngo Sozcie der
Vorrũte und Gerũte mit Geiwichtsanugabegepriift und nach richtigem Befund æaurVermessiuutò

gescliritten.

Die im beladenen Zustande æauldssigegrõsste Einsenkungq des Schiffes ist von der K. Kanal-
inspektion Nirnberq an jeder Seite an Fe De vorsclhriftsmũssiq mittelst eiserner Ein-
senkiungsklammern (Eichplatten) beæeichnet worden.

· - - PlDteEealtmchseeareyØMawjeckefseetemzZJTSFIFIJJmageöchzt»Ja-Zdeeycbsp...sp»..—......,-
............................................................... beeeiclzøzet

Diedbmessemgsenbetragen:

Grösswljcstethewwmzeyøeiclztindem-New....................».........,.................,... Moter.

Grösste Prekkeee...... . Meter.

bei den Eichmassen » I
— — im

Is betragen: im Vorderschiff] im Aittelschiff ] im Hinterschiff] Mittel I
veckts links rechts links reckts linxs

cmn en cm em cm er⸗ GEnm .

I I I I
Bocleyitixefe«»».»» .,..».».». ...... ’.....»..
(leereEinsenkungstiefe I I I

I i
Ltsclelzölzc .,»«»»·»»., .I.....

I :I I I ·
P-·()-"Z)o«l»«« I I......... I. »

I I I · I
.Sessel-s-«ecli!(»Jüsmmzaszetische-edemifethetszitzktGessclzäzscsborzezzsUmlrzmslxaetsebeaw»..c-«;z-.

lVeesselssimchmache-mSclzszjfsbotlcstr««·».».».».»..» em-
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Annciherndes
4% %%“ Benennung Geuwicht Bemerseungen

Tonnen

I. Bemannung.
EEIIIIIIE

Masten %%%4%
Segel
+%%“
Kelterr 2% 7ucchherz
FVahrausriisting
Sonstiqe Gerutschaften

777.( %%% ngg8nstoeucdee.
EIEIEIIII

1T. Teor’r’dte:

Gesashuphhocecuche=r

7% TLadmi Oetrdigt:

«« HFiir den einæclnen
Bei Eintauclaungò; Tonnen Deæimeter Bemerkamgen

Tonnoen

des 1. Deæimeters I
2 ·..« ? 7

„ 6

5 I
» 5

6. ? 9 I

» 7' « «"I

8. 9 I
...-J. « I

- »I. I
» I

I SUFKUJZJJZPJZI I

Gusse-leeztzizsnsfjjcLmhmxjfix-eemp-E-·«.x-i-«J.«««·7to-z.......
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Zesichnenp dber Form des Schihes miet 4#9abe der Bockenktierfe,
Ladchöäbe, Bordsh#e nd der Lage der Oukuerschnätte:

Dieser Zichschein 20%de ausge/fertiot ÄfGrand der Vermesstzgs-
Verhandlung.

dez ten 19. .

Die Fichbehörde:

K. Kanalinspektion Niirnbergq

Der Vorstand: LDer Schiffsvermesser:

Kosten:

Geblihren: E—

Auslagent..... 5%. 7½

Zutsammc!? 377. 1
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Die durch den vorstehenden Bichschein ermittelte und dar die Leerebene beseichnetfe
BEinsenkungdesSchiffesin leeremZustandehat sich umM.

Vorn. web-F.....«.......·.............. M

« liøalosw.,..........................cm

Meeres-WissMM«·««·«««·«·««··««··«Mist-zweier 2
linles . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. 67½2 n= «

. reckte-..................... ...... cm
Hinten k. cem

Es Sind fur e#: Einsenkung bei der ersten Eichschichte
in Abaug æu bringen##uscklape’“!. ...— Tonnen.

72: Wortkersss. Tonnen . 19

denz. —. 19.

Die EsSGörde:
X. Kanalinspektion Nuũürnberqg.

Der Torstand: Der Schiffsvermesser:

Kosten:

Gebnureonn. J3442.1 F.

Auskages. M..... D

Z#esammez J#. 5
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Anlage B.
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EZizkragng Des Schisfseigentiimers
Name Bauart

des des
Nr. Tao Nonat Schiffes Namo WVohnort Schisfes
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Tragfuhigheit Tragsũhighkeit Bemerkungen
nach nach uber die Eichprũfung, »

Sonstige Bemerkungen
Licliung Prufung Zuriickæaienen

friiherer Eichscheine
Tonnen Tonnen
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Anlage C.

Namedessckijfes:

Tonnen.

Grõösste Breite

Verhũltnisæalil

25#

betragen

cm

reclits
em

lincs
eni

reclits
cn en

links
crn

Bemerkungen

ticfc)

Freibord
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Anzaztk Benennung:
Anzcherndes

Gesoich

Tonnen

Bemerkeungen:

Hetten und Lzoere .

Gesmwxzezozkclzh
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Zeichnerno iber die Form des Schisfes mit Anqabe der Bodentiefe, Ladenhöne,
Bordhöhe und der Lage der Querschnitte.

22 A 2 —

Ladungshõne in Die Lũngen betragen in der Abteilung.
Bemerkungen%% emerkung

———————————3

———————————

—

—

Die in beladenem Zustande æitlũssige gqrösste Einsenlungstiese des Scliffes ist von der
K. Kaza#mespettzonA'i’öeng az Feder Selleag . Stellen vorschrifts-
Mssig mittels eiserner Einsenæseunqsklummern (Eichplatten) beæceiclinet2cordez.

Die Ficlimasse iurde Jeder Seikeaa - Stellen angebracht und
drrccl . —......l-(-.Ict·clmet.
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Ladungshõne in Die Breiten in der Abteilungq Sind
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Zzntagebogen 1.

“““t
———.

Ausfuünrung Schichten

der Berechnung I EIIIIIIIVIV IVIVIIIVIIIIICEX XI
#2½ #t 2* 22* g 2m gmn gmn gn gm

— — —

Vorderschiff.

Zisaummen:

Mettesch

Zutsammen

Hinteorschiff.

Zitsammen
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Finlagebogen 2.
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Fichmassen abgelesen werden.

Die Eichbehörde:

R. KanalinspenxtionNürnberg.

Der Vorstand: Der Schisffsvermesser:

Kosten:
Gebithren: M. Vf.

Auslagen:. M. Pf.

Zwar-TM.,...........................». Jll............. Pf-
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Die Ladteng betri#gt:

. FOR-»wasde
BeiEmmschwg Tonnen Deæimeter Bbemerscungen

Tonzen
1 1

des 1. Deæimeter
„ 2. „
* 3. * 1

„ 24. l
5.

6.
H 7.

* 8.

H 9 s

JO. l
..ll. »

Grösstes Ez#chkdssiesGesamzgetcicht:
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tax-undIlerardnungg-gllall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 37.
München, den 27. Juli 1915.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 17. Juli 1915 über die Entschädigung der Beamten bei Vornahme auswärtiger

Dienstgeschäfte. —Bekanntmachung vom 20. Juli 1915 über die Entschädigung der Beamten bei Vor=
nahme auswärtiger Dienstgeschäfte.

Königliche Verordnung über die Entschädigungder Beamten bei Vornahme auswärtiger
Dienstgeschäfte.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. us’w.

Wir findenUns Allerhöchstbewogen,überdieEntschädigungderBeamtenbei Vor=
nahme auswärtiger Dienstgeschäftezu verordnen,was folgt:

I. AllgemeineBestimmungen.

81.
1Die Beamten erhalten bei Vornahme auswärtiger Dienstgeschäfteeine besondereEnt=

schädigungnach Maßgabe der nachfolgendenBestimmungen,wenn das auswärtige Dienst=
geschäftdurch Gesetz,Verordnung, allgemeine Dienstesvorschriftenoder besonderenAuftrag
der vorgesetztenBehördebegründetwar.

94
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1 Das gleichegilt für die nichtals BeamteerklärtenStaatsdienstanwärterund für die
sonstigenPersonen, die, ohne als Beamte erklärt zu sein, mit den Verrichtungen von
Beamten ständig oder vorübergehendbetraut sind (Art. 25 des Beamtengesetzes),sofern
ihreEntschädigungbei auswärtigenDienstgeschäftennicht durchVertrag besondersgeregeltist.

Il Auf die Beamtender Militärverwaltung und die Militärgeistlichenfindet die Ver=
ordnungkeineAnwendung.

§ 2.

1Dienstgeschäftesind auswärtige im Sinne dieserVerordnung, wenn sie von den
Beamten außerhalb ihresWohnsitzesan Orten vorgenommenwerden,die nichtzur Gemeinde=
markungihres Dienstsitzesgehören,und wennaußerdemdieEntfernungzwischendemOrte
des Dienstsitzesund demOrte der Geschäftsvornahmemindestensdrei Kilometerbeträgt.

IIWohnt der Beamtenichtam Orte seinesDienstsitzesund hat er das Dienstgeschäft
nichtvon diesemOrte aus anzutreten,so ist dieEntfernungzwischendemOrte desDienst=
sitzesund demOrte derGeschäftsvornahmemaßgebend,sofernsie geringerist als dieEnt=
fernungvom tatsächlichenWohnorte.

IIIIn keinemFalle dürfen höhereKosten dadurcherwachsen,daß der Beamte seinen
Wohnsitznichtan seinemDienstsitzehat.

§ 3.

ie besondereEntschädigungbesteht
a) aus einerAufwandsentschädigung,die sichin einTaggeldund einÜbernachtungs=

geld scheidet,
b) aus dem Ersatzeder Reisekosten.

I1Die besondereEntschädigungwird gewährt ohneRücksichtdarauf, ob sie von der
Staatskasseodervon Parteien zu tragenist.

*4.
IAn Stelle der Aufwandsentschädigung(Tag=und Ubernachtungsgelder)und desReise=

kostenersatzesnach denBestimmungendieserVerordnungkönnenin derenGrenzendurch
das zuständigeStaatsministeriumim Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzen
Pauschvergütungengewährtwerden.

IINeben der Pauschvergütungerhaltendie Beamtendie verordnungsmäßigeAufwands=
entschädigungund Reisekostenersatznur dann, wenn sie an Orten außerhalbihres Dienst=
bezirkesauswärtigeDienstgeschäftevornehmen,die ihnennach denDienstvorschriftenregel=
mäßig nicht obliegen,oderwenn es sich um ein auswärtigesDienstgeschäftan Orten inner=
halb ihres Dienstbezirkeshandelt, für das die Pauschvergütungnicht bestimmtist.
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IWerdenBeamte,die einePauschvergütungbeziehen,wegenUrlaubs oder sonstiger
Verhinderungvertreten,so findetdie Entschädigungdes Stellvertretersbei Vornahmeaus=
wärtigerDienstgeschäfteaus der Pauschvergütungstatt, soweit aus dieserdie Kostender
Dienstgeschäftezu bestreitengewesenwären,wenn sie von demvertretenenBeamtenvor=
genommenwordenwären. Die bei besonderenUmständenzulässigenAusnahmenbestimmt
das zuständigeStaatsministeriumim Benehmenmit demStaatsministeriumderFinanzen.

§ 5.
Beamte, derenregelmäßigeDienstaufgabein äußerenDienstgeschäftenbesteht,erhalten

—vorbehaltlich der Bestimmungim § 9 Abs. IV —die besondereEntschädigungnach
§ 3 nur dann,wenn sie auswärtigeDienstgeschäftean Orten außerhalbdes von der
zuständigenBehördebestimmtenBezirkesvornehmen.

II. Auswandsentschädigung.
(Tag= und Übernachtungsgelder).

§ 6. .
1Zur Bemessungder Höheder Aufwandsentschädigungwerdendie unter§ 1 fallenden

PersonennachMaßgabeder Anlage in siebenKlasseneingeteilt.
IIDie Aufwandsentschädigungbemißt sichstets nach demwirklichenDienstverhältnisse,

sohinauchdann, wennohneÄnderungdesDienstverhältnissesein höhererTitel oderRang
oderabweichendvon der Gehaltsordnungein höhereroder geringererGehalt verliehenist.

IIIDie zuständigenStaatsministeriensind ermächtigt,Personen,die in den Klassen1
bis VI nichtbezeichnetsind,einer dieserKlassenim Benehmenmit demStaatsministerium
der Finanzen zuzuteilen,sofern im Hinblick auf ihre Vorbildung und Verwendungihre
EntschädigungnachKlasseVII nichtangezeigtist.

1VFür die Staatsminister und die Chefs der diplomatischenMissionenverbleibtes bei
dem bisherigenVerfahrender Aufrechnungder barenAuslagen.

§ 7.
!Als Aufwandsentschädigungerhalten die Beamten der

Klasse ein Taggeld von ein UÜbernachtungsgeld von
J 11 M 8 M
II 8 M s 6 M

III 7 M 4AMA
IV 6— 3—
V 5MA 2 AM

VI 4 + 2 4
VII 2 50 J 1 4 50 J

94=
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1 Taggeld und Übernachtungsgeldbilden eine sichgegenseitigergänzendeEntschädigung
zur BestreitungdespersönlichenMehraufwandesfür Verpflegungund Unterkunftaus Anlaß
der auswärtigenGeschäftsvornahme.

8S
1Die TaggelderwerdennachKalendertagenberechnetund für die notwendigeDauer

des auswärtigenDienstgeschäftseinschließlichder Reisezeitbewilligt.
I1Beträgt bei einer Reise zur Vornahme eines oder mehrererauswärtigerDienst=

geschäfte,die an demselbenKalendertagangetretenund beendigtwird oder die auf zwei
Kalendertagesich erstreckt,die zum Vollzuge der eigentlichenDienstgeschäfteund die zur
Hin= und RückreisenotwendigeZeit nicht mehr als drei Stunden, so wird kein Taggeld
gewährt.Beträgt dieseZeit nichtmehrals sechsStunden, so gebührennur fünf Zehntel
des Taggeldes.

11Bei den übrigenauf zwei oderauf mehrKalendertagesicherstreckendenReisenbeginnt
und endigtder Bezug des Taggeldesmit der Tageshälfte,in der dieReise angetretenund
beendigtwird. Die Zeit nach zwölf Uhr nachts bis zwölf Uhr mittags gilt als erste
Tageshälfte,die Zeit nach zwölf Uhr mittags bis zwölf Uhr nachtsals zweiteTages=
hälfte. Für eineTageshälftegebührennur fünf Zehnteldes Taggeldes.

17Mehr als ein Taggeldwird für denselbenKalendertagnichtgewährt.

§9.

1Das Übernachtungsgeldwird nebendemTaggeldefür jedesbei auswärtigenDienst=
geschäftengenommeneNachtquartiergewährt.

IIDas Ubernachtungsgeldgebührtnebendem Taggeld auch für die Nächte,die der
Beamte zur Reise verwendet,ohneein Nachtquartierzu nehmen. Für die zur Hinreise
an den Geschäftsort und für die zur Heimreise verwendeteZeit wird jedochdas Über=
nachtungsgeldnur dann gewährt,wenndie Hinreisevor zwei Uhr nachtsangetretenund
dieHeimreiseerstnachzweiUhrmorgensbeendigtwird. BeiBenützungdesEisenbahnschlafwagens
dürfenan Stelle des Ubernachtungsgeldesdie Kostender Bettkarteaufgerechnetwerden.

Benützt ein Beamter beim auswärtigenUbernachtenstaatlicheoderstaatlichgemietete
Räume,so erhälter nur drei Zehnteldes Übernachtungsgeldes.

IVDen unter§ 5 fallendenBeamtenkannvon demzuständigenStaatsministeriumim
Benehmenmit demStaatsministeriumder FinanzeneinUbernachtungsgeldbis zumHöchst=
betrage des für ihre Klasse bestimmtenSatzes gewährtwerden, wenn sie bei Ausübung
ihres Dienstesgenötigtwerden,ein Nachtquartieran Orten zu nehmen,die nach§ 2 als
auswärtigegelten.
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8 10.
Bei Dienstgeschäftenan Orten außerhalbdesKönigreichskönnenvon demzuständigen

Staatsministeriumim Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzendie Tag- oder
dieÜbernachtungsgelderoderbeidenachMaßgabedes mit demVollzugedieserDienstgeschäfte
unvermeidlichverbundenenaußergewöhnlichenKostenaufwandesangemessenerhöhtwerden.

8 11.
1Beamte, die sichzu auswärtigenDienstgeschäftenan demselbenOrte längerals zwei

Wochenaufzuhaltenhaben,erhaltenfür die auf denAblauf von zweiWochenfolgendeZeit
einschließlichderZeit derRückreisenur achtZehntelderregelmäßigenodererhöhtenAufwands=
entschädigung,jedochnicht unter2. Taggeld und 1.X 50 J Übernachtungsgeld.Bei
Dienstgeschäftenaußerhalbdes Königreichskann das zuständigeStaatsministeriumim
Benehmenmit dem Staatsministeriumder Finanzen von dieserAbminderungganz oder
teilweiseabsehen.

IIDie Frist von zwei Wochenbeginntmit dem auf den Tag der Ankunft folgenden
Kalendertagund endigtmit demAblaufedes 14. Kalendertags.

IIIWird die GeschäftsvornahmedurchRückberufungan denDienstsitzoderaus sonstigen
von demWillen des BeamtenunabhängigenVorkommnissenauf länger als eineWoche
unterbrochen,so beginnt der Lauf der Frist von neuem.

IVFür Fälle des Aufenthalts(Abs.I) zur GeschäftsaushilfeoderStellvertretungkann
das zuständigeStaatsministeriumim Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzen
die Aufwandsentschädigungfür verheirateteund verwitweteBeamtemit eigenemHaushalt
auf siebenZehntel,für die übrigenBeamtenauf sechsZehntelderregelmäßigenodererhöhten
Aufwandsentschädigung,jedochnichtunter 2— Taggeldund1—4 50 J Übernachtungsgeld
für die ganzeDauer des Aufenthaltsabmindern.

12.
Wenn einBeamterdarzutunvermag,daß ein von ihmvollzogenesauswärtigesDienst=

geschäftaus besonderenGründenmit einemMehraufwandefür VerpflegungundUnterkunft
unvermeidlichverbundenwar, zu dessenBestreitungdie regelmäßigeodererhöhteAufwands=
entschädigungnichtausreichte,so sind an derenStelle demBeamtendievondemzuständigen
Staatsministeriumim Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzenals notwendig
anerkanntenbaren Mehrkostenzu erstatten.
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III. Reisekosten.
8 13.

Als Reisekostendürfen— abgesehenvon denFällen des § 16 —nur die wirklichen
Auslagen für die Beförderung der Person und des notwendigmitzuführendenGepäcks auf=
gerechnetwerden.

§ 14.

1Bei Fahrtenmüssenstetsdie billigstender nachdenUmständenin Betrachtkommenden
regelmäßigenVerkehrsmittel, insbesondereEisenbahnen,Straßenbahnen, Dampfschiffe,Pferde=
und Kraftwagenverbindungenbenützt werden, soweit dies ohneNachteil für den Reisezweck
geschehenkann.

I11Die Klassen 1Iund II der Anlage können auf der Eisenbahn die ersteWagenklasse
und auf demDampfschiffeden erstenPlatz, die KlassenIII bis VI auf der Eisenbahn
die zweiteWagenklasseund auf demDampfschiffedenerstenPlatz benützen.KlasseVII
darf bei Benützungder Eisenbahnnur die Auslagen für die dritte Wagenklasseund bei
Benützung des Dampfsschiffsnur die Auslagen für den zweiten Platz aufrechnen.

IIISind an einemauswärtigenDienstgeschäftemehrereBeamtebeteiligtund erscheintihr
Zusammenreisenauf derEisenbahnin einerWagenklasseaus dienstlichenGründenveranlaßt,
so dürfenauchdie Beteiligten,die sich einerniederenWagenklassezu bedienenhätten, die
höhereWagenklassebenützen.

§ 15.

1Ist die Benützungder regelmäßigenVerkehrsmittel(§ 14 Abs. I) nach Lage der
Verhältnissenicht möglichoder nichttunlich, so dürfendie KosteneinesPferdefuhrwerkes
aufgerechnetwerden.

IIDie KlassenV und VI dürfenbei selbständigerVornahmeauswärtigerDienstgeschäfte
nur dieKosteneineseinspännigenFuhrwerkesaufrechnen,es sei denn,daß wegenbesonderer
VerhältnissedieBenützungeineszweispännigenFuhrwerkesunvermeidlichgebotenwar. Das
gleichegilt für die Beamtender KlasseVII bei selbständigerVornahmeauswärtigerDienst=
geschäftemit der Einschränkung,daß sie die KosteneinesFuhrwerkesnur für die Tage
aufrechnendürfen, an denen sie eine Wegstreckevon mehr als fünfzehn Kilometer zurück=
zulegenhaben, sofern nicht besondereUmständeeine Ausnahme begründen.

IIIUÜberdie Benützungvon gemietetenKraftwagenhabendie Staatsministeriendas
Näherezu bestimmen.

8 16.

Die EntschädigungderBeamten,die selbstWagenundPferdeodereinReitpferdhalten
und diesebeiDienstgeschäftenmit Anspruchauf Reisekostenersatzbenützen,dann derBeaniten,
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denenbei Dienstgeschäftendie Benützungeines eigenenFahrrads, Kraftrads oderKraft⸗
wagensgestattetist, wird von demzuständigenStaatsministeriumim Benehmenmit dem
Staatsministeriumder Finanzenbestimmt.

IV. SonstigeBestimmungen.
8 17.

1!Die Staatsministerienwerdenermächtigt,im Benehmenmit demStaatsministerium
der Finanzen hinsichtlichder Entschädigungbei auswärtigen Dienstgeschäftenbesondere,von
dieserVerordnungabweichendeBestimmungenzu treffen.

1 Durch dieSonderregelungdarf im ganzenkeinehöhereEntschädigunggewährtwerden,
als nachdieserVerordnungzulässigist.

8 18.
1DieseVerordnungtritt mit dem1. August 1915 mit der Maßgabein Kraft, daß

auf Dienstreisen,die vor diesemTage angetretenwordensind, nochdie bisherigenVor=
schriftenAnwendungfinden.

IIAlle dieserVerordnungentgegenstehendenVorschriftensind aufgehoben.Wo lediglich
auf die Verordnungvom 11. Februar 1875 (GVl. S. 105) oderden § 11 der Ver=
ordnungvom 10. Dezember1908 (GVl. S. 1041) Bezug genommenist, tritt an deren
Stelle dieseVerordnung.

II1InsbesonderetretendieBestimmungen,diefür einzelneDienstzweige,Beamtengattungen,
Beamte oder Dienstgeschäftevon den Staatsministerien getroffenworden sind, außer Wirk=
samkeit,soweitsie nichtauf Grund des§ 17 von denzuständigenStaatsministerienaus=
drücklichaufrechterhaltenwerden.

IVFür die Übergangszeitkönnendie zuständigenStaatsministerienim Benehmenmit
dem Staatsministerium der Finanzen für einzelneBeamte zur Wahrung ihres Besitzstandes
Ausnahmengestatten.

VUnberührtbleiben
die Vorschriftender Gerichtsvollzieherordnungvom 16. Dezember1899 überdieEnt=

schädigungder Gerichtsvollzieherbei Vornahmevon Dienstgeschäften,
die Vorschrift im § 2 Abs. II der Verordnungvom 17. November1902, die Ge=

bührenfür ärztlicheDienstleistungenbei Behördenbetreffend,
die Vorschriften über die Impfgebührender Impfärzte und deren Stellvertreter,
die Vorschriftenüberdie Gebührender Tierärztebei VornahmederHundevisitationen,

der Schlachtvieh=und Fleischbeschau,der BeaufsichtigungderViehmärkte, dann für die Mit=
wirkungbei der Körung der Bullen, Eber, Ziegenböckeund Schafböcke.
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VIBei Geschäften,die nicht zur ordentlichenDienstaufgabeder Beamtenund Staats=
dienstanwärtergehören,dann bei Geschäftender im § 1 Abs. II bezeichnetensonstigen
Personenist das zuständigeStaatsministeriumermächtigt,die Aufwandsentschädigungim
Benehmenmit demStaatsministeriumder Finanzen besonderszu regeln. Bis zueiner
Neuregelungbleibendie bestehendenVorschriftenaufrechterhalten.

VIIDie EntschädigungenderAngehörigendesGendarmeriekorpsfürVornahmeauswärtiger
Dienstgeschäftewerdenvon dem Staatsministeriumdes Innern im Benehmenmit dem
StaatsministeriumderFinanzengeregelt.VorerstbleibendiebisherigenVorschriftenin Kraft.

§ 19.
Die zur Ausführung dieser VerordnungerforderlichenVorschriftensind von den

Zivilstaatsministerienzu erlassen.

München,den 17. Juli 1915.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Erhr. v.Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Greunig. v. Seidlein.
Dr. v. Knilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. Deybeck.
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Anlage
(zu §6 derVerordnung).

Klasseneinteilung.

KlasseJ.
Die Beamten der Klassen 2 bis 5 der Gehaltsordnung.

KlasseII.
Die Beamtender Klassen6 und 7 der Gehaltsordnung.

KlasseIII.
Die Beamtender Klassen8 und 9 der Gehaltsordnung.

KlasseIV.
Die Beamten der Klassen 10 bis 15 der Gehaltsordnung, dann »

nichtetatsmäßigenHausgeistlichender Gerichtsgefängnisseund Strafanstalten,
funktionierendenHausärzteder Strafanstaltenund der Gerichtsgefängnisse,

remuneriertenbezirksärztlichenStellvertreter,
Assistentender Amtsärzte,
Polizeiärztebei der PolizeidirektionMünchen,
Grenztierärzteim Hauptamte,
nichtetatsmäßigenWeinkontrolleureder Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs- und
Genußmittel,

Privatdozentenund nichtetatsmäßigenLektorender Hochschulen,
nichtetatsmäßigenVorständeder Hufbeschlagschulen,
nichtetatsmäßigenLehrerder AkademiederTonkunstund desKonservatoriumsderMusik

in Würzburg.
KlasseV.

Die Beamtender Klassen16 und 17 der Gehaltsordnung,dann
Akzessisten,rechtskundigenHilfsarbeiterund geprüftenRechtspraktikanten,
geprüftenAnwärter des höherenDienstes bei der Staatsbauverwaltung (Regierungs=

baumeister),
geprüftenGeometer,

95
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besoldetenAttachésder Gesandtschaften,
geprüftenArchivpraktikantendes GeheimenHaus= und Staatsarchivs,
geprüftenPraktikantender Bergbehörden,
Assistentender GeognostischenUntersuchung,

Grundbuchkommissäre,
sunktionierendenHauslehrerder Strafanstalten,

geprüftenArchivpraktikantender Landesarchiveund die Reichsarchivakzessisten,
Assistentender Zentralimpfanstalt,·
Grenztierarztassistenten,
Assistentender Untersuchungsanstaltenfür Nahrungs- und Genußmittel,
Assistentender Moorkulturanstalt,
Assistentender AgrikulturbotanischenAnstalt,
Assistentender Saatzuchtanstaltin Weihenstephan,
Assistentender BakteriologischenUntersuchungsanstaltenbei denHygienischenInstituten

der Landesuniversitäten,
wissenschaftlichenHilfsarbeiterdes StatistischenLandesamts,
AssistentenderVeterinärpolizeilichenAnstalt,
wissenschaftlichoder künstlerischvorgebildeten,nicht etatsmäßigangestelltenAssistenten

der Hochschulen,der Kunst- und wissenschaftlichenSammlungenund Anstaltendes
Staates, der Akademieder Wissenschaften,der Akademieder bildendenKünste, der
Akademiefür Landwirtschaftund Brauerei und ihrer Nebenanstalten,

Lehrer,Assistenzärzteund Repetitorender Hebammenschulen,
Assistentender höherenLehranstalten,
Assistentendes Technikumsin Nürnberg,
Assistentender landwirtschaftlichenLehranstaltenund der gewerblichenFachschulen,
Seminarassistenten,
Beobachterauf der Zugspitze,
geprüftenBibliothekpraktikanten,

geprüftenForstpraktikanten,
geprüftenPraktikantender Verwaltungder Berg=,Hütten=und Salzwerke,
geprüftenZollpraktikanten,
geprüftenKameralpraktikanten,
Steuer=und Gemeindeeinnehmer,

geprüftenAnwärterdes höherenDienstesbei der Verkehrsverwaltung.
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KlasseVI.")

Die Beamtender Klassen18 bis 23 und 26 der Gehaltsordnung,dann
ungeprüftenRechtspraktikanten,
ungeprüftenBaupraktikanten,
ungeprüftenBergpraktikanten,
Praktikantenund Praktikantinnendes Gewerbeaussichtsdienstes,

sunktionierendenHauslehrerinnender Strafanstalten,

Praktikantender Moorkulturanstalt,
Eichmeister,

ungeprüftenBibliothekpraktikanten,
Seminarhilfslehrer, «
Aushilfslehreran denLehrerbildungsanstalten,Schullehrerseminarienund Präparanden=

schulen,

ungeprüftenForstpraktikanten,
ungeprüftenZollpraktikanten,
ungeprüftenGeometerpraktikanten,
ungeprüftenKameralpraktikanten,
Bankassistenten,

geprüftenAnwärterdes mittlerenDienstesder Verkehrsverwaltung.

KlasseVII.
Die Beamtender übrigenKlassen der Gehaltsordnung,dann alle sonstigenunter

*) Unter diese Klasse fallen auch die nicht übergeleiteten Rentamtsoffizianten und Rentamtsgehilfen für

95
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Ausführung
der Reisen

im
allgemeinen.

574

Bekanntmachung über dieEntschädigungderBeamtenbei VornahmeauswärtigerDienstgeschäfte.

K. StaatsministeriendesKöniglichenHausesund desAubern,der Justiz,des Innern,
des Innern für Kirchen-und Schulangelegenheiten,der Finanzenund für Verkehrs=

angelegenheiten.

Auf Grund des § 19 der KöniglichenVerordnungvom 17. Juli 1915 über die
EntschädigungderBeamtenbeiVornahmeauswärtigerDienstgeschäftewird unterAufhebung
der Bekanntmachungdes StaatsministeriumsderFinanzenvom2. März 1875 Nr. 3075,
die Aufrechnungder Taggelderund Reisekostenbei auswärtigenDienstgeschäftenderBe=
amtenund BedienstetendesZivilstaatsdienstesbetreffend,folgendesbestimmt:

1.

I1Die Vorschriften der Verordnung finden auf alle Beamten und etatsmäßigenBe=
amtenim Sinne der Art. 1, 2 des BeamtengesetzesAnwendung,sohinauchauf die Be=
amtender K. Bank, die Beamtender Versicherungskammerund des Wasserversorgungs=
bureaus, die Beamten der aus Kreisfonds unterhaltenenMittelschulen, die sonstigenBe=
amten der Kreise und die Beamten der Stiftungen, die Beamten der Fachschulen, dann
auf dieEichmeisterunddieSteuer=undGemeindeeinnehmer,dienachArt. 186, 188 bis 191,
205 BG. BeamteoderetatsmäßigeBeamtesind.

1 Nach§ 1 Abs. II findetdie Verordnungfernerauf die unterArt. 25 B. fallen=
den Staatsdienstanwärter und sonstigenPersonen Anwendung, sofern nicht durch Vertrag
anderesbestimmtist.

1INicht unterdieVerordnungfallendieBeamtenderMilitärverwaltungunddieMilitär=
geistlichen.

IVAußerdembleibtnach§ 18 Abs. VII für die Angehörigendes Gendarmeriekorpsbe=
sondereRegelungderEntschädigungenfür VornahmeauswärtigerDienstgeschäftevorbehalten.

2.

1Die Vornahme auswärtiger Dienstgeschäftesowie die Zahl der zu diesenbeizuziehenden
Beamten ist auf das unumgänglichnotwendigeMaß zu beschränken.

IIAlle auswärtigenDienstgeschäftemüssenmitmöglichsterBeschleunigungdurchgeführtund
dürfenüberdiezur Erreichungder dienstlichenZweckeerforderlicheZeit nicht ausgedehntwerden.

1IIMehrereauswärtigeDienstgeschäftesind in zweckmäßigerWeisezu verbinden.Führen
mehrereWegean das Reiseziel,so ist der kürzesteWeg nur dann nichtzu wählen, wenn
ein andererWeg nachLage des Falles zweckmäßigerist. UnnötigesHin= und Herreisen
ist zu vermeiden.
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IVJederzeitist daraufBedachtzu nehmen,daß möglichstgeringeKostenerwachsen.
VNach Beendigungdes Dienstgeschäftshat die Weiter=und Rückreisetunlichstnochan

demselbenTage zu erfolgen. SchnellfahrendeZüge müssenbenütztwerden,wenndies im
dienstlichenInteressegelegenist oder andernfalls höhereGesamtkostenfür das Dienstgeschäft
erwachsenwürden.

VM.DieAufrechnungder Kostenfür die Benützungvon Luxuszügenist nur mit Ge=
nehmigungdes zuständigenStaatsministeriumsgestattet.

VIIEine nicht zu vermeidendeWartezeit darf in die Reisezeit eingerechnetwerden. Die
Einrechnungeiner besonderenErholungszeitin die Dauer des auswärtigenDienstgeschäfts
ist nur zulässig,wenndie notwendigeAbwesenheitmehrals sechsStunden beträgt.

3.
1Bei Reisen mit Benützungder Eisenbahn,des Dampfschiffs,der Post oder eines

anderenregelmäßigenVerkehrsmittelsist für die Zeit des Beginns und der Beendigung
der Reise die fahrplanmäßigeAbgangs=und Ankunftszeitan der Station oder an dem
AnlegeplatzedesDienstsitzes(Wohnsitzes)maßgebend.Verspätungenbei derAnkunftkommen
nur insoweitin Betracht,als sie in der Kostenaufrechnungausgewiesenwerden. Bei Be=
nützungder Straßenbahnist die Zeit des Einsteigensund des Aussteigensmaßgebend.

1 BedientsichderBeamtederStraßenbahnodereinesanderenVerkehrsmittels(Droschke,
Kraftwagenusw.) lediglichzur Fahrt zu und von denBahnhöfenund sonstigenStations=
plätzendes Dienstsitzes(Wohnsitzes),so ist die fahrplanmäßigeAbgangs=und Ankunftszeit
an der Station maßgebend.

ill Bei allen anderenReisen gilt als Zeitpunktdes Beginns und der Beendigungdie
Zeit des Verlassensund des WiederbetretensderWohnungoderdesDienstraums,je nach=

4.
Der BerechnungderEntfernungensinddieamtlichenOrtsentfernungstabellenzu Grunde

zu legen. Könnenauf Grund der amtlichenOrtsentfernungstabellenoderauf anderever=
lässigeWeisedie Entfernungennichtfestgestelltwerden,so ist die Längeder Wegstreckebe=
hördlich feststellenzu lassen.

5.

1Werdenvon einemBeamtenan demselbenKalendertagemehrereReisenzur Vornahme
auswärtigerDienstgeschäfteangetreten,so gebührtihm das bestimmungsgemäßeTaggeldfür
jedesDienstgeschäft,jedochnichtmehrals ein ganzesTaggeld(§ 8 Abs. IV).

Google

Zeitpunkt
des Beginus

und der
Beendigung
der Reisen.

Feststellung
der

Entfernung.

Mehrere
Reisen

an einem



576

1 Gebührenfür die einzelnenDienstgeschäfteTaggeldernicht nachgleichenSätzen, so
darf für denKalendertagein Taggeldnachdem höchstendieserSätze aufgerechnetwerden,
sofernder Gesamtbetragder für die einzelnenDienstgeschäftesichberechnendenTaggelder
nichtgeringerist.

6.

übernachten NachdemBeamtebeiBenützungstaatlicherRäume zumÜbernachtennach§ 9 Abs.III
in staatlichennur drei Zehnteldes zustehendenUbernachtungsgeldeserhalten,ist für dieBenützungsolcher
Räumen. . . » «Räume fernerhinkeineVergütungzu erheben.

7.
Erhöhung 1Eine Erhöhungder Aufwandsentschädigungbei Dienstgeschäftenan Orten außerhalb

sr des Königreichsauf Grund des§ 10 kann nur dann und insoweitbewilligtwerden,als
die Vornahmedes DienstgeschäftseinenaußergewöhnlichenKostenaufwandunvermeidlicher=
fordert, sei es infolge derTeuerungsverhältnisseam außerbayerischenAufenthaltsort oderaus
sonstigennicht bloß auf besonderenpersönlichenAnsprüchendesBeamtenberuhendenGründen.

I1Der Umstand,daß dasDienstgeschästan einemaußerbayerischenOrte durchzuführen
ist, begründetfür sichallein keinehöhereAufwandsentschädigung,als für auswärtigeDienst=
geschäfteim Inlande gewährtwird. Ebensowenigist dies der Fall, wennzur Vornahme
auswärtigerDienstgeschäftean inländischenOrten außerbayerischeGebietsteilelediglichauf
der Reise berührt werden oder wenn der Bezirk eines Beamten sich auf außerbayerisches
Gebiet erstreckt.

l Die Erhöhungwird den Umständenentsprechendbis zum anderthalbfachenBetrage
des Tag=oderdes Ubernachtungsgeldesoderbeidergewährt;nur in ganzbesonderenAus=
nahmsfällenkanneinehöhereEntschädigungbewilligtwerden,wobeijedochder Betrag von
18 Mark für das Taggeld und von 12 Mark für das Ubernachtungsgeldin der Regel
die Höchstgrenzebildet. "

IVDas erhöhteUbernachtungsgelddarf nur für Nachtquartiereaufgerechnetwerden,die
an außerbayerischenOrten genommenwerden.

VUm ErhöhungderAufwandsentschädigungist tunlichstvorAntritt derReisenachzusuchen.
VIBei Dienstreisen innerhalb des Königreichs findet eine Erhöhung der Aufwandsent=

schädigungnicht statt.
8.

Ermäßigung 1!Für die Berechnungdes Taggeldesnachder Dauer desAufenthalts(§ 11 Abs.1)
derzufwandasoll es keinenUnterschiedmachen,wennderBeamtevomOrte seinerauswärtigenTätigkeit
Fuschädigungüber Nachtregelmäßigan seinenständigenWohnsitzzurückkehrt(Ziff. 9 Abs.VI).
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Sonn=oderFeiertageund die VornahmeanderwärtigerauswärtigerDienstgeschäfte
währenddes auswärtigenDienstgeschäftsgeltennichtals Unterbrechungdes LaufesderFrist
von zwei Wochen.

Il Die Vorschrift des § 11 soll sichnur auf solcheauswärtigeDienstgeschäftebeziehen,
für die durchSonderregelungnach§ 17 nichtsanderesbestimmtist.

9.

!Wird ein mehrtägigesauswärtigesDienstgeschäftlediglichdurchSonn= oderFeiertageUnterbrechung
unterbrochen,sobeziehtderBeamtedieAufwandsentschädigungauchfür dieseTage. aualiger

i Hat derBeamtedas auswärtigeDienstgeschäftinfolgeZurückberufungan denDienst= geschäfte.
sitzoderaus sonstigendringendendienstlichenGründenzu unterbrechen,so endigtdie Auf=
wandsentschädigungmit der Tageshälfteder Ankunft an seinemWohnsitzund beginnt
wiedermit der Tageshälfte der Rückreisean den Geschäftsort.Außerdemerhält der
Beamtedie ersatzfähigenReisekostenfürdieHeimreiseundfür dieRückreiseandenGeschäftsort.

imMuß der Beamtedas auswärtigeDienstgeschäftinfolgeErkrankungunterbrechenund
ist ihm die Rückkehran seinenWohnsitznichtmöglich,so darf ihm für dieZeit derUnter=
brechungvon mehrals einerWochedieAufwandsentschädigungnur vom zuständigenStaats=
ministerium im Benehmenmit dem Staatsministerium der Finanzen bewilligt werden.

VWird das auswärtigeDienstgeschäftdurch anderevom Willen des Beamtenunab=
hängigeEreignisseunterbrochen,so hat sichdas VerhaltendesBeamten— Verbleibenam
Geschäftsortoder Rückkehran seinenWohnsitzauf dieDauer der Unterbrechung— zunächst
nachdemdienstlichenInteressezu richten.

VBei einerUnterbrechungaus privatenGründenendigtdie Aufwandsentschädigungmit
der Tageshälfteder vorübergehendenEinstellungdesauswärtigenDienstgeschäftsund beginnt
wieder mit der Tageshälfteder Wiederaufnahmedes Dienstgeschäfts.Reisekostenwerden
in der Regel weder für die Abreise vom Geschäftsorte noch für die Rückreise dahin
ersetzt.

VIKehrt derBeamte,soferndie dienstlichenund sonstigenVerhältnisseeszulassen,während
der VornahmeeinesmehrtägigenauswärtigenDienstgeschäftszumZweckedes Ubernachtens
an seinenWohnsitzzurück,so erhälter nebendemTaggeldedie aufrechnungsfähigenReise=
kostenfür die Heimfahrtenund für die Rückfahrtenan den Geschäftsortbis zum Betrage
der Übernachtungsgeldervergütet,die ihm im Falle des Übernachtensam Geschäftsorte
gebührenwürden.

VIIDie Unterbrechungin denFällen der Abs. III, IV oderV ist der vorgesetztenBehörde
alsbald anzuzeigen.
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10.
Anderwärtige Hat einBeamterwährendeinerlängerenauswärtigenVerwendungandemselbenOrte,
— B. bei VerwesungeinerDienstesstelleoder bei Verwendungzur Geschäftsaushilfe,auf
auswãrtigerderenDauer er die regelmäßigeodereinebesondersgeregelteAufwandsentschädigungbezieht,
Verwendung.von seinemvorübergehendenAufenthaltsortaus ein anderwärtigesauswärtigesDienstgeschäft

vorzunehmen,so erhält er die für das DienstgeschäftzustehendeAufwandsentschädigungan
Stelle der Aufwandsentschädigungfür die Geschäftsvornahmean seinemvorübergehenden
Aufenthaltsorte,sofernedie erstereAufwandsentschädigunghöherist.

11.

Verbindung 1Bei Unterbrechungdes Urlaubs durchein Dienstgeschäft(§ 1) an einemOrte außer=
runarebenhalb des Urlaubsorts beginnt die Aufwandsentschädigungfür das Dienstgeschäftmit der

miteiner TageshälftedesAbgangesvomUrlaubsortan denGeschäftsortund endigtmit der Tages=
Urlaubsreise,hälfteder Rückkehran denUrlaubsortoder,falls der BeurlaubtedenweiterenUrlaub an
vunsnrc. einemanderenOrte zubringt,mit der Tageshälfteder Beendigungdes eigentlichenDienst=
demUrlaube,geschäfts.Als Reisekostendürfendie notwendigenAuslagen für die Reisevom Urlaubs=

ort an denGeschäftsortund für die etwaigeRückreisevon da an denbisherigenUrlaubs=
ort oderan denWohnsitzaufgerechnetwerden.

IIBei Vornahmeeines Dienstgeschäftsam Urlaubsorteselbstbemißtsichder Bezug
der Aufwandsentschädigungnachder zur Erledigungdes DienstgeschäftsnotwendigenZeit.

IllDie Vornahme einesDienstgeschäftsim Zusammenhangemit einerUrlaubsreiseist
nur mit Genehmigungder vorgesetztenBehördezulässig.

IVBei vorübergehenderUnterbrechungdesUrlaubs infolgeZurückberufungan denDienst=
sitzwerdenfür dieHeimreiseund für dieRückreisean denbisherigenUrlaubsortAufwands=
entschädigungund Reisekostengewährt.

12.

Pausch= 1Ob und in welcherHöhe den Beamten, die bis zum Inkrafttreten der Verordnung
verzitungenim Bezug einer jährlichenPauschvergütungfür TaggelderoderReisekostengestandensind,
Höchstbeträge,solchePauschbeträgefernerhin gewährt werden,bleibt besondererVerfügung vorbehalten.

Bis dahin beziehendieseBeamtendie seitherigenPauschvergütungenweiter.
IIDie für einzelneBeamtengattungenfestgesetztenjährlichenHöchstbeträge,über die

hinaus die Aufrechnungvon Taggeldernund von Reisekostenseithernichtzulässigwar,
bildenauchbis auf weiteresdie Grenze, bis zu der Aufwandsentschädigungenund Reise=
kostenin einemVerwaltungsjahraufgerechnetwerdendürfen.
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13.

IZu den nach§ 13 als ReisekostenaufrechnungsfähigenAuslagen gehörenauchdie Reisekosten.
Kostenfür die BenützungeinerFahrgelegenheitund für die Gepäckbeförderungzu und von Sonstige
denBahnhöfensowiezu und von den übrigenAbgangs=und Ankunftsplätzen. Auslagen.

1 Mußte der Beamteaus Anlaß des GeschäftssonstigeAuslagenbestreiten,wie z. B.
für Miete und BeheizungeinesGeschäftslokals,für Bekanntmachungen,für Telegramme,
für Boten= und Gehilfenlöhne,die dem Beamten nebender nach§ 3 zu gewährenden
Entschädigungzu vergütensind, so sind dieseAuslagennichtauf Reisekosten,sondernauf
Geschäftsbedürfnissezu verrechnen,soweit sie nicht ihrer Natur nachzur Verrechnungauf
einenanderenTitel sicheignen.

14.

Die Beamten der KlasseVII dürfen an denTagen, an denensie eineWegstreckeFahrten
von nicht mehr als fünfzehnKilometerzurückzulegenhaben(§ 15 Abs.II), ein Fuhr=oernn
werknur mit Genehmigungdes Dienstvorstandesbenützen.Die Genehmigungist in der
Regel nur dann zu erteilen,wenndie Geschäftsvornahmeso dringlichist, daß sie von dem
BeamtenohneBenützungeinesFuhrwerkesrechtzeitignichtwürdedurchgeführtwerdenkönnen.

16.
1Die BenützungeinesgemietetenKraftwagens(§ 15 Abs. III) ist in der Regel nur Gemietete

zulässig,wenndie Benützungeines anderenVerkehrsmittelsnicht möglichist oderwennKraftwagen.
bei Vornahme mehrererauswärtigerDienstgeschäfteder Gesamtbetragder Aufwandsent=
schädigungund der Reisekostensichermäßigtoderwenndie Reiseaus zwingendendienst=
lichenGründen besondersbeschleunigtwerdenmuß. Ein Kraftwagenkann fernerbenützt
werden,wennsonstigetriftige dienstlicheGründe,z. B. die Möglichkeiteinerzweckmäßigen
ZusammenlegungmehrererReisen, die Erzielung einererheblichenim dienstlichenInteresse
liegendenZeitersparnis,dies rechtfertigenundwenndadurchkeineunverhältnismäßigeErhöhung
der Reisekosteneintritt.

11Die Kostenaufrechnungenhabenüber dieseVoraussetzungenfür die Benützungeines
Kraftwagensdie erforderlichenAngabenzu enthalten.

16.
Wenn BeamteeinerBehördehäufigerauswärtigeDienstgeschäftemit BenützungeinesVereinbarung

Fuhrwerkesvorzunehmenhaben,so soll die Behörde in der Regel auf denAbschlußeinesüberStelluns
entsprechendenVertrags überdieStellung angemessenerFuhrwerkezu dendienstlichenFahrtenFuhrwerken.
mit einemFuhrwerksbesitzerBedachtnehmen.
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17.

EigeneWagen l1BenützenBeamte,die selbstWagenundPferdehalten,bei Dienstgeschäften,zu denen
arrd eferdedie BenützungeinesFuhrwerkeszulässigist, ihr eigenesGefährt, so dürfen sie denorts=

üblichenPreis für das ihnenzustehendezwei=odereinspännigeFuhrwerkaufrechnen,falls
nichtüberhauptdie Kostendes Fuhrwerkesihrer Pauschvergütungfür Reisekostenzur Last
fallen. r

. Benütztder Beamteein eigenesReitpferd,sodarf er unterder gleichenVoraussetzung
die Hälfte des ortsüblichenPreises für ein zweispännigesFuhrwerkaufrechnen.

18.

Eigene Beamte,die sichbeiauswärtigenDienstgeschäfteneineseigenenFahrrads,Kraftrads
Tae oderKraftwagensbedienen,erhalten

und a) bei BenützungeinesFahrradsoderKraftrads eineEntschädigungvon fünfPfennig,
Mroftwagen“b) bei BenützungeinesKraftwagenseineEntschädigungvondreißigPfennigfür

jedeszurückgelegtevolleKilometerdesHin= und Rückwegs,falls nichtüberhauptdieKosten
des Fuhrwerkesihrer Pauschvergütungfür Reisekostenzur Last fallen oder über die Ent=
schädigungfür die BenützungeinesFahrrads usw. besondereBestimmungengetroffensind.
Die Entschädigungdarf die KostenderFahrgelegenheitnichtüberschreiten,derenderBeamte
sichsonstzu bedienengehabthätte.

19.

Gemein= 1Sind bei einemDienstgeschäftemit zulässigerFuhrwerksbenützungmehrereBeamte
(chastchebeteiligt,so habensie,selbstwennsie verschiedenenVerwaltungszweigenangehören,sicheines

& gemeinschaftlichenGefährts bei der Hin= und Rückreisezu bedienen,soweitder Raum zu=
reicht oder nicht besondereVerhältnisseeineAusnahme rechtfertigen.In solchenFällen
habenauchBeamte,die ein eigenesGefährt benützen,den bei demDienstgeschäfteweiter
Beteiligtenin ihremWageneinenPlatz unentgeltlicheinzuräumen.

IIBeamte,die auf Grund des Abs. I ein Gefährt mitbenütztenoderhättenmitbenützen
können,aberohnebesonderenGrund nichtmitbenützten,erhaltenkeineReisekostenentschädigung.

20.

Schriftführer. NotwendigeSchriftführer(Protokollführer)bei auswärtigenDienstgeschäftensind,soweit
möglich, aus dem Personal einer Behörde am Geschäftsortezu entnehmen.
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21.
1Werdenauf einerReise mehrereDienstgeschäftevorgenommenund ist dieAusscheidung Kosten=

derGesamtkostenderReiseauf dieeinzelnenDienstgeschäfteveranlaßt,wiez.B. in den verteilung.
Fällen, in denendie Kostender Reisenichtohnehinim ganzenBetrageder Staatskasse
zur Last fallen,so ist die AusscheidungnachMaßgabeder Zeitdauerder einzelnenDienst=
geschäftevorzunehmen,sofernnichtbesondereGründe eine von der Zeitdauerunabhängige
Verteilungrechtfertigen. «

llDieAusfcheidungderKostenhatauchqufDienstgeschäftestattzufinden,dievondem
Beamten gelegentlichandererDienstgeschäfteerledigtwerden;sie kann aber unterbleiben,
wenndieseanderenDienstgeschäfteMehrkostennichtverursacht,nur kurzeZeit in Anspruch
genommenodergeringeBedeutungim Verhältnissezu den Hauptgeschäftenhaben.

22.
Beamten,die auswärtigeDienstgeschäftevon mehrtägigerDauer vorzunehmenhaben, Kosten=

fernerBeamten,die im Laufe einesMonats häufiger auswärtigeDienstgeschäfteauszu= vorschuß.
führenhaben,darf auf Verlangen vor Antritt derReise ein Kostenvorschußangewiesenwerden.
Dieser Vorschußist auf denetwanotwendigenBedarf zu beschränken.

23.
Die VorschriftenbezüglichderFührung vonReisetagebüchernsowiebezüglichdesNach= Reise=

weisesüberdieVerwendungvonPauschvergütungenjederArt bleibenunberührt. Amigepllhern
Verwendung
von Pausch==

24. vergütungen.

1Die Aufwandsentschädigungenund die Reisekosten,für die einePauschvergütungnicht Form
gegebenoderüberdie einTagebuchnichtzu führenist, sind nachMaßgabedesanliegenden,abervosten.8
mitBeispielenversehenenFormblatts und unterBeachtungder diesemvorgedrucktenAnweisung bei
aufzurechnen,sofern nicht für einzelneVerwaltungszweigeandersbestimmtwird. Sind auswärtigen
bloß Reisekostenaufzurechnen,so brauchtdas Formblatt zur Aufrechnungnichtverwendet11enln
zu werden. Bestätigung

11Die sonstigenAuslagen(Ziff. 13 Abs. II) sind gesondertaufzurechnen,soweitvon 1 .
demzuständigenStaatsministeriumnichtandersverfügtwird.

UlDie Richtigkeitder Angabenist in allenAufrechnungenvon denBeamtenauf Dienst=
pflichtzu bestätigenund zwar in denFällen, in denendas Formblatt zur Anwendung
kommt,nachdemin diesementhaltenenMuster.
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26.
Ort der 1Die Aufrechnungensind vorbehaltlichanderweitigerBestimmungenbei der Behörde

Giurechungeinzureichen,derderBeamteangehörtundzwartunlichstalsbaldnachAbschlußdesDienst=
aufrechnungen.geschäftsodereinerReihegleichartigerDienstgeschäfte,längstensmitAblauf desKalenderjahrs.
Ghelhn u Die Vorständeder Behördenhabendie Kostenaufrechnungender ihnen unterstellten
Prüfung.Beamteneinzusehenund ihre etwaigenErinnerungenbeizufügen.
Weiter= IIIDie Kostenaufrechnungensind ohneVerzug der zur RevisionundFestsetzungderKosten
beförderunguständigenStelle zu übersenden.Die Aufrechnungen,die bei einerdenRegierungen,

KammerndesInnern oderKammernderForsten,untergeordnetenBehördeeingereichtwerden,
sind der vorgesetztenKammerdes Innern oderKammerder Forstenvorzulegen,von diesen
in allen nichtrechnerischenBeziehungenzu würdigenund sodannmit oderohneErinnerung
der Kammer der Finanzen zuzuleiten. Die bisherigenBestimmungen,nachdenengewisse
Arten von KostenrechnungennichtunmittelbarderRevisionsstelle,sonderneineranderenBe=
hörde(z.B. in StrassachendemRentamte)zuzuleitensind,bleibenbis auf weiteresin Kraft.

26.
Revision, 1!Für die Zuständigkeitzur Revision, Festsetzungund Einweisungder Kostenaufrech=
Frsteeungnungen,dannfür ihreBelegungbleibendieseitherigenVorschriftenmaßgebend.

Einweisung RevisionundFestsetzungderKostenaufrechnungen,dieEinweisungunddieAuszahlung
derhoter der eingewiesenenBeträgehabenohneVerzug zu erfolgen.

auf⸗rechnungen.7 Die Auszahlungder aufgerechnetenBeträgevor derEinweisungdurchdiezuständige
AuszahlungStelle ist unzulässig. Hievon abweichendebisherigeAusnahmebestimmungenbleibenvorerst

der aufrechterhalten.
aufgerechneten 3 » .

Kosten. VBei der Revisionsind BeanstandungenformellerNatur tunlichstzu unterlassen,sach=
licheUnrichtigkeitenund Mängel abersorgfältigwahrzunehmen.Bei zu niedrigenAnsätzen
sinddieBeamtenbehufsRichtigstellungihrerAufrechnungenaufzuklären,sofernnichtwegen
offensichtlichenIrrtums die sofortigeBerichtigungdurchdie Revision angängigist. Un=
gebührlicheAufrechnungensind abzustreichen.

27.
Beschwerden. Beschwerdensind bei der Revisionsstelleanzubringen.Hält diesedie Beschwerdeals

zweifellosbegründet,so hat sie selbstabzuhelfen;andernfallshat sie dieBeschwerdederzur
VerbescheidungzuständigenStelle mit gutachtlicherAußerungvorzulegen.

28.
Sonder= Als Sonderregelungennach§ 17 geltendie seitherigenBestimmungenüberdie Ent=
regelungen. schädigungen
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1. der Strafanstaltsbeamten,die zur Erledigungvon Kultur=,Forst=,landwirtschaft=
lichenund öffentlichenArbeitenabgeordnetwerden,

2. derBeamtenderMoorkulturanstaltbei auswärtigenDienstgeschäftennachdenEnt=
schließungendes Staatsministeriumsdes Innern vom 21. März 1910 Nr. 6336/6 und
vom 27. Mai 1910 Nr. 6336 ,

3. derGestütswärterundGestütswärtergehilfenbei ihrerVerwendungauf auswärtigen
Beschälstationen,

4. derRentamtsdienerfür diemit derBesorgungderDienstgängeverbundenenAuslagen.

29.
1Bei Dienstgeschäften,die mangelsder Entfernungdes Ortes der Geschäftsvornahme

vom Dienstsitzekeineauswärtigenim Sinne des § 2 sind, kannBeamtengestattetwerden,
zu fahren,wenndadurchdie Gesamtdauerdes Dienstgeschäftserheblichabgekürztwird oder
anderebesondereUmständedie BenützungeinerFahrgelegenheitrechtfertigen.

I.Die Genehmigungzu derartigenFahrten stehtfür Beamte,die bei einerZentralstelle,
einerMittelstelleodereineräußerenBehördeverwendetsind,demVorstande,für die Vor=
ständeund die übrigenBeamtender unmittelbarvorgesetztenBehördezu, soweitnichtvon
dem zuständigenStaatsministerium— bei allgemeinenAnordnungenim Benehmenmit
demStaatsministeriumder Finanzen — anders verfügtwird. Bei der Aufrechnungist,
soweiterforderlich,die Genehmigunganzuführen.

IIBei solchenFahrtensinddieregelmäßigenVerkehrsmittel(§ 14) zu benützenundzwar
auchdann, wennder Ort des Dienstgeschäftsnichtan einerHaltestellegelegen,abervon
einer solchenaus ohne erheblichenZeitaufwandzu erreichenist. Die Benützungeines
eigenenGefährts ist ausnahmsweisezulässig,wennsie durchbesondereVerhältnisseveranlaßt
ist. Zur Rückfahrtist eine andereFahrgelegenheitals zur Hinfahrt zu benützen,wenn
dies geringereKostenverursacht.

München,den20. Juli 1915.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v.Ahelemann. v. Lreinig.
v. Seidlein. Dr. v. Knilling.
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Aulage.
(Ziff. 24 der Bekanntmachung.)

Kostenaufrechnung
des Lanoͤgerichtsvats Scshectr in J. (Name, Dienstesstellungund Wohnort des Beamten)

und des Gerichtsafsistenten Weiss dortselbst
über die in der Zeit vom 6. Gis 19. Mai 1916 ausgeführten Dienstgeschäfte.

Anweisung zum Gebrauche des Formblattes.
1. War das Geschäft durch besonderen Auftrag der vorgesetztenBehörde begründet, so ist dieserAuftrag durch Angabe der

Behörde, des Datumsund des Betreffs in Spalte 12 genau zu bezeichnen.
2.In Spalte 3 brauchtdie Entfernung des Geschäftsortsvom Wohnsitzedes Beamten (Buchst.b) nur dann angegebenzu

werden,wenn der Beamte nicht an seinemDienstsitzewohnt.
Bei zweifellos größerenEntfernungenals von 3 km genügtin Spalte 3 die Angabe „über 3 km“.

3. In Spalte 5 habendie Aufrechnungenein vollständigesBild der Tätigkeit des Beamten Tag für Tag vom Beginne
der Reise bis zu ihrer Beendigungzu gewähren.

Dort sind auchalle Erläuterungen auszuweisen,die zur Begründung der Art der Ausführung der Reise und zur
Begründungder nur unter gewissenVoraussetzungenaufrechnungsfähigenKostenerforderlichsind.

4.Hat der Beamte in staatlichenRäumen übernachtet,so ist dies in Spalte 5 unterBezeichnungdieserRäume ausdrücklich
hervorzuheben.Durch die alleinige Angabe „übernachten“ bestätigt der Beamte auf Dienstpflicht, daß er in staat=
lichen Räumen nicht übernachtet hat.

5. In den Fällen der Ziff. 10 der Bekanntmachungist bezüglich der auf die anderwärtigenauswärtigen Dienstgeschäfte
erwachsenenKostenje eine besondereAufrechnung einzureichen.In der Kostenaufrechnungfür die Geschäftsvornahme
am vorübergehendenAufenthaltsortehat der Beamte in Spalte 5 die gesonderteAufrechnungmit Angabe des Betrags
der für das anderwärtigeDienstgeschäfterwachsenenAufwandsentschädigungvorzumerkenund dieBestätigungauf Dienst=
pflicht dahin . erweitern,daßerkeineoder nur die in derAufrechnungasichnichgemachtenanderweitigenDienstgeschäfte
vorgenommen hat. ,

6. Die Art der etwaigen Kostenverteilung oder der Grund der Unterlassung einer solchen ist in Spalte 12 kurz zu erläutern.
7. Werden bei auswärtigen DienstgeschäftenSchriftführer verwendet,so könnensie in der Kostenaufrechnungdes Verhand=

lungsleiters nachdessenVorträgen in gesonderterAbteilung auch ihre Gebührnisseaufrechnen.
#—.Wenn dieErmäßigung derAufwandsentschädigungnach§ 11 Abs.IV in Betracht kommt,ist der maßgebendeFamilien=

stand(ob verheiratet,ledig oder verwitwet mit eigenemHaushalte) in der Uberschriftanzugeben.
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Geschäftsort

Entfernung
vom

a. Dienstsitze
b. Wohnsitze

Zeit der
Ausführung

km

Jahr

Mt. Tag

Bezeichnungder Veranlassungund des Zweckesder Reisen. Kurze
Darstellung ihrer Ausführung mit Angabe der täglichenDienst=

geschäfte

Zahl
der

Tage

+X

V.

a. 3.8

19/76

I 6.

li.

.
WWM.

I. Kostendes Untersuchungsrichters:
45% n M. 7S vorm. mit Pers. Zug nach Z. Zeugenvernelimunq

in der Untersucehung gegen N. �oegenRrandstiftung. Ankunft
in Z. 720 vorm. Zeugenvernehmung ron 8SiO vorm. Huck-
fahrt nach M. nmit Pers. Tug. 1090 rorm. Ankunft daselbst
1035vorz.

45/ahrt in M. 122 nachm. mit Pers.-Zu# Zack X. zr Zeugen=-
vdernenmung in der Untersuchung gegen N. iwegen Meineids.
Anhkunft in X. IX nacknt. Zeugenvernehmung rn 2—4 nachm.

Abfalrt in X. 44 nachni. mit Pers-Zug nach V. æur Zeugen-
rernehmung in der nänilichen Untersuchungssache. Ankunst
ss F. 45 nachm. Zegenberzekng 50 530.—730vachz.

« ich-merkten
PortsepzimyckeyZeuyesewmefxmimxjmxrowswrnth

läsømcfmhEslclchletmäcPemsZanaM.JI.lE»m-lmc.
Ankunftckaseläst12»ac«sz.

AbfalrytmJll-CHOR-MMMEHLZUFmxcfzllzurzeagew
vernehmung in der Untersuchung gegen M. wegen Aufrukrs.
Ankunft in V. 102 vorm. Zeugendernehmung ron 11 vorm.
bis 1250 nackm. ½ von 372 nachm. 1 Dhernacheen

Zeugenrernenmung ron 6—II 50T-r. 7 50 2—650 nachhm.
1 Dhernachkeen:

Sonntag. 1Obernachten
Vortsetæung der Zeugen vernehmung ron SII rorni. und ron

2—73 nach RHückfulirt nach M. öBcchelmk D-279

Ankiinst in AlI. 74 rorm.

Summe 1:

II. Kostendes Protokollführers:

Auf die auch hier zutreffenden Vorträge unter lfd. Nr. 1—3 der
Ziffer I wird Bezug genommen

Summe Il:
Hierzu Summe I:

Gesamtsumme:
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Nr. 37. 587

— 6 10 T 11 12 13
über= Reisekosten

Fn= vachtungs= — Bemerkungen Beleg-lde Betra ·
« gelder Gaitung vetras — — Ar.

AI J E—

2 Fahrkarten II. KI. — 4
4 20 4

Falirkarte 77. K- 1 30

FagerKarte 141.KI. — 86

7— 4 — 4 "
FulrkarteII. Ki. 1 60 Diebeidenauf,8 vorm.geladenen

Zeugen waren nicht erschienen.
7 — — —

Droschke aum Balinhof
in M. 1160

Falirkarte II. Kl. 9 40
7— 4 —Goepdekhbefördericzg zer

Wohnung in VU. — 150

7 — 4 —
7 — 4—

Gepdetbeförder:eg zum
7 Bannnofin 5. — 50

Fakrrarte L Æ. 11 40 Der Zug kam mit einer Verspätung
*50 43% n 2 von 66 Minuten in A. an.

46 6016 — 299% 45

4— 2 —2 Fahrar#en II. KI. — 40
20 4

Fahrkarte II. KI. 1 30
Fahrkarte II. I. — 35

4— — — Falirharte II. KI. 160

& — 2 — 3 6515 65

45 501 16 — 28 959 45

5%%0 57 50% %2 11 uUnterzeichnetenbestätigendieRichtigkeit
sämtlicherAngaben auf Dienstpflicht.

aW. , den31.Mas1916.
Schktoax:, Landgerichtsrat.

Weiss, Gerichtsassistent.
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Geseh=undVerordnungsL
für das

Königreich Bayern.

Nr. 38.
Mäünchen, den 29. Juli 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 19.Juli 1915 über das Aufenthaltsgesetz.—Bekanntmachung vom 21. Juli 1915

über die neueFassungdes Zwangserziehungsgesetzes.

Nr. 57030 1.
Bekanntmachung über das Aufenthaltsgesetz.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund des Art. 91 des Armengesetzesvom 21. August 1914 wird nachstehend
das Aufenthaltsgesetz(Tit. III des Heimatgesetzesin derFassungdes Art. 90 des Armen=
gesetzes)bekanntgemacht.Das Gesetztritt am 1. Januar 1916 in Kraft.

München,den 19. Juli 1915.

Dr. Frhr. v. Soden-Frannhofen. /
8
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Aufenthaltsgesetzvom21.August1914.
Art. 1.

1Gegen Angehörigedes bayerischenoder eines anderendeutschenBundesstaats sind
Aufenthaltsbeschränkungenauf Grund des § 3 Abs. 1 des Reichsgesetzesüber die Frei=
zügigkeitvom 1. November1867 nur nach Maßgabe des Art. 3 Ziff. 5, 6, dann
Art. 4—7 zulässig.

u AuchAusländern ist vorbehaltlichder in den nachfolgendenArtikeln zugelassenenBe=
schränkungender Aufenthaltin jederGemeindedes Königreichsgestattet,wennsie sichüber
ihreStaatsangehörigkeitundHeimat genügendausweisenund ihremAufenthalteinsonstiges
gesetzlichesHindernis nicht im Wegesteht.

Art. 2.

1Wer in einerGemeindeWohnsitzodernichtnur vorübergehendAufenthaltnimmt oder
diesenWohnsitzoderAufenthaltaufgibt,hat binneneinerWocheder Ortspolizeibehörde,in
Münchender Polizeidirektion,Anzeigezu erstatten.

il Die Anzeigeerstattungist von der Behördegebührenfreizu bescheinigen.
II Personen,die aus einerGemeindedesDeutschenReichesneu zuziehen,habender zu=

ständigenBehörde(Abs. 1I) innerhalbder von ihr bestimmtenFrist eineBescheinigungder
Polizeibehördedes letztenAufenthaltsüberdenerfolgtenWegzug(Abzugsbescheinigung)vor=
zulegen. In Bayern sinddie Abzugsbescheinigungengebührenfrei.

IVDurch ober=oderortspolizeilicheVorschriftkönnenweitereEinzelheitenbestimmtwerden.
VZuwiderhandlungenwerdenan Geld bis zu 15.“ bestraft.
VIIn Münchengibt die PolizeidirektiondemStadtmagistratevon denAnzeigen(Abs.1)

und den Abzugsbescheinigungen(Abs.III) alsbald Kenntnis. Das Näherebestimmtdie
Staatsregierung.

Art. 3.

Unter Vorbehaltder Vorschriftdes Art. 6 Abs.II kanndurchdie zuständigePolizei=
behördeder Aufenthaltin einerGemeindenachMaßgabe folgenderBestimmungenverboten
werden:

1. Personen,welchenichtbinnen4 WochennachergangenerAufforderunggenügen=
denNachweisüber ihre Heimatberechtigungliefern, kannder Aufenthaltfür so
langeuntersagtwerden,als jenerNachweisnichtgeliefertwird.
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halten, könnenauf Antrag der Gemeindeverwaltungfür die Dauer von drei
Jahren aus derGemeindeweggewiesenwerden,wennsie nichtwährendder zweie
unmittelbarvorhergehendenJahre in der GemeindeAbgabenfür Armenzwecke
bezahltoderGemeindedienstegeleistethabenund wennseitdemTage, an welchem
sie zuletztArmenunterstützungbeanspruchtoder erhaltenhaben, nochnichtvolle
6 Monate verflossensind.

Will die ausgewiesenePersonvor Ablauf von 3 Jahren ihren Aufenthalt
wiederin der Gemeindenehmen,so hat sie denBesitzzureichenderUnterhalts=
mittel darzutun.

Die gesetzlicheVerbindlichkeitder Aufenthaltsgemeinde,in Krankheitsfällen
oderin sonstigenFällen dringenderNot die unentbehrlicheHilfe zu leisten,wird
durchgegenwärtigeBestimmungnichtaufgehoben.

als ein Jahr, vom Verfallterminan gerechnet,im Rückstandebleiben, können
auf Antrag der Gemeindeverwaltungausgewiesenwerden,sind jedochnacher=
folgterZahlung des schuldigenBetrags zur Rückkehrbefugt.

zu suchen,könnenaus der Gemeinde,wennsie innerhalbder ihnengewährten
angemessenenFrist wederein ständigesUnterkommenoder eineihren Unterhalt
sicherndeBeschäftigungfindennochdenBesitzhinreichenderUnterhaltsmitteldar=
zutun vermögen,für die Dauer von drei Monaten weggewiesenwerden,sind

odereinesolcheBeschäftigunggefundenist.
Auf Personen, welchein der Gemeindeeinen selbständigenGewerbsbetrieb

angemeldetund innerhalbder ihnen gewährtenangemessenenFrist wirklichbe=
gonnenhaben,ist vorstehendeBestimmungnichtanwendbar.
Personen,welchewegenRaubes, Diebstahls,Unterschlagung,Betrugs, Hehlerei,
Fälschungoder einerZuwiderhandlunggegendie Sittlichkeit zu einerFreiheits=
strafevon mehr als sechsWochenoderwegeneinersonstigenstrafbarenHand=
lung zu einerZuchthausstrafevon mehrals fünf Jahren, desgleichenPersonen,
welcheinnerhalbJahresfristwiederholtwegenEntwendungvon Feldfrüchtenoder
wegenFeld= oder ForstfrevelsoderunberechtigtenJagens, endlichPersonen,
welchewegenArbeitsscheue,Landstreicherei,Bettels, Gaukelei oder gewerbsmäßiger
Unzuchtzu einerFreiheitsstrafeverurteiltwordensind, könnenin der Zeit von
der Rechtskraftdes Urteils bis zum Ablaufe zweierJahre nachbewizmg des
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Strafvollzugs für die Dauer von zwei Jahren, in welchejedochdie Zeit der
Einsperrungnichteingerechnetwird, ausgewiesenwerden.

nach§ 148 Abs. 1 Nr. 5 oder7 oder§ 149 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder5 der
Gewerbeordnungodernach§ 284 bis 286 desStrafgesetzbuchsfür dasDeutsche
Reichoderals VeranstaltereinesverbotenenSpieles nach§ 360 Ziff. 14 dieses
Strafgesetzbuchs,desgleichenPersonen,welchebinnenJahresfristwiederholtwegen
einer im GemeindebezirkeverübtenZuwiderhandlunggegendie Art. 106 oder

sind, könnenin der Zeit von der Rechtskraftdes Urteils bis zum Ablauf eines
Jahres nachBeendigungdes Strafvollzugs für die Dauer von zweiJahren, in
welchejedochdie Zeit der Einsperrungnicht eingerechnetwird, ausgewiesen
werden.

treibenund die Gelegenheithiezuauf öffentlicherStraße aufsuchen,dann jene
Personen,welcheoffenkundigan demErträgnissedes unzüchtigenGewerbesAn=
teil haben,könnenfür die Dauer von zwei Jahren aus der Gemeindewegge=
wiesenwerden.

worden,zu derenUnterdrückungdas Aufgebotder bewaffnetenMacht erfolgte
odergesetzlichzulässigwar, so könnenPersonen,welchean derSicherheitsstörung
oderan denVorbereitungenhierzuTeil genommenoderhierzuaufgeforderthaben,
—unbeschadetder Strafverfolgung— für die Dauer einesJahres aus der
Gemeindeweggewiesenwerden.

Die ErlassungeinessolchenAufenthaltsverbotsist aber nur statthaft,so
langedie RuhestörungdauertoderderenWiederholungzu befürchtenist.

Ebenso könnenPersonen, welche einer Beteiligung an den Ruhestörungen
dringendverdächtigsind, innerhalbdesselbenZeitraums und für die gleicheZeit=
dauerausgewiesenwerden,wennsie wederständigenArbeitsverdienstnochaus=
reichendeUnterhaltsmittelhaben.

wordenoderohneVorwissenihrerEltern oderVormünderausgetretensind,dann
entwicheneoderentlasseneLehrlingekönnenbinnendrei Monaten nachder Ent=
fernungvon der Anstalt oderLehrefür die Dauer einesJahres aus der Ge=
meindeweggewiesenwerden,wenndie Familie, welchersie angehören,nicht in
dieserGemeindeihrenWohnsitzhat.
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10. MinderjährigePersonen,welchesich ohneBewilligung ihrer Eltern oderVor⸗
münder in einerGemeindeaufhalten,könnenauf Antrag des Inhabers der
elterlichenoder vormundschaftlichenGewalt ausgewiesenwerden. Blödsinnige oder
Geisteskranke,welchesich der Obhut jenerPersonen,welchenihre Bewachung
obliegt, entzogenhaben, könnendiesenPersonenoder derenBevollmächtigten
übergebenoder an die Gemeindebehördedes Wohnsitzesder gedachtenPersonen
abgeliefertwerden.

Art. 4.
Die Ausweisungerstrecktsich— vorbehaltlichihrer zivilrechtlichenFolgen — nur auf

diejenigenPersonen,gegenwelcheein gesetzlicherAusweisungsgrundvorliegt.

Art. 5.
1Das Aufenthaltsverbotkann auch auf benachbarteGemeindebezirkeerstrecktwerden,

wenn ohne solcheAusdehnungeineVereitelung desZweckesderAusweisungzu befürchtenwäre.
11Ist in einemBezirkedas Standrechtverkündigtoderder Kriegszustandverhängt

(Gesetzüber denKriegszustandvom 5. November1912), so kanndie nachArt. 3 ver=
fügteAusweisungauf den ganzenBezirk ausgedehntwerden. Dies gilt nicht, wenn der
Ausgewiesenein einerGemeindedes Bezirkesdas Bürgerrechtbesitztoder wenn die Vor=
aussetzungendes Art. 6 Abs. II vorliegen.

Art. 6.
1Angehörigedes bayerischenStaates, welcheauf Grund ihrer Anstellungim Dienste

des Staates, der Kirche,der Gemeinde,eineröffentlichenKörperschaftoderStiftung oder
zur Erfüllung einer gesetzlichenPflicht in einerGemeindesich aufzuhaltengenötigtsind
oder welchein der Gemeindedas Bürgerrechtbesitzen,könnenaus dieserGemeindenicht
weggewiesenwerden.

I11Ferner darf Reichsangehörigender Aufenthalt in der Gemeinde,in der sie sichnach
Vollendungdes sechzehntenLebensjahrszuletztlängerals ein Jahr freiwillig und ununter=
brochenaufgehaltenhaben,dannReichsangehörigen,dieöffentlicheArmenunterstützungempfangen,
der AufenthaltamOrte derUnterstützungfür derenDauer polizeilichnichtversagtwerden.

Art. 7.
1In den Fällen desArt. 3 Ziff. 2 und 3 kann eineAusweisungnur auf Antrag

der Gemeindeverwaltungerfolgenund muß dieselbevon der Polizeibehördeverfügtwerden,
wennjenerAntrag vorliegt.

il In allenübrigenFällenkanndasAufenthaltsverbotauf AntragderGemeindeverwal=
tung odervon Amtswegenerlassenwerden,jedochnur dann, wenn besondereVerhältnisse
die Annahmebegründen,daß die öffentlicheSicherheitoderSittlichkeitdurchdieAnwesenheit
der betreffendenPersonenin der Gemeindegefährdetwird.
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Art. 8.

1Die zuständigePolizeibehördeist befugt,gegenjedenAusländer,demauf Grund des
Art. 3 der Aufenthaltin einerGemeindeuntersagtwird, für die Dauer des Aufenthalts=
verbotsauch die Wegweisungaus demKönigreichezu verfügen,wenn es im öffentlichen
Interessegebotenerscheint.

IIAußerdemist das Staatsministeriumdes Innern berechtigt,Ausländernaus Rücksicht
auf die öffentlicheWohlfahrtdenEintritt in dasKönigreichzu versagenoderdieselbenaus
demStaatsgebietezu verweisen.

II Endlichhat die Staatsregierungdas Recht,dieAufenthaltsbefugnisvonAusländern
in Bayern durch Verordnungdenselbenweiter gehendenBeschränkungenzu unterwerfen,
welchenbayerischeStaatsangehörigerücksichtlichihres Aufenthalts im Heimatlandejener
Ausländerunterworfensind.

Art. 9.

Zuständig zur Erlassung einesAufenthaltsverbotsauf Grund des Art. 3 und zur
Wegweisungaus demKönigreichauf Grund des Art. 8 Abs. I ist in ersterInstanz die
DistriktspolizeibehördejenerGemeinde,aus welcherzunächsteinePersonausgewiesenwerden
soll, in Münchendie K. Polizeidirektion.

Art. 10.

1BeschwerdengegendieBeschlüsseersterInstanz werdenvonderKreisregierung,Kammer
des Innern, nachkollegialerBeratung in zweiterund vom Staatsministeriumdes Innern
in letzterInstanz entschieden,unbeschadetdessen,was das Gesetzvom 8. August1878,
betreffenddie ErrichtungeinesVerwaltungsgerichtshofsund dasVerfahrenin Verwaltungs=
rechtssachen,bestimmt. .

IIZur Beschwerdeführungsind berechtigt:
1. die Personen,derenAufenthaltin Frage ist;
2. die Gemeindeverwaltungen,derenAntrag auf Ausweisungeiner Person abge=

lehnt wurde.
imDie Beschwerdensind an eineNotfrist von 14 Tagen gebundenund haben,wenn

ein sofortigerVollzug des Ausweisungsbeschlussesim öffentlichenInteressegebotenerscheint,
keineaufschiebendeWirkung.

IVDie Beschwerdenkönnenbei der erstenInstanz schriftlicheingereichtodermündlichzu
Protokollgegebenwerden.

VAlle durch Erlassung eines Aufenthaltsverbots hervorgerufenenVerhandlungen sind
gebührenfrei.
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Nr. 2102a13.
Bekanntmachung über die neueFassungdes Zwangserziehungsgesetzes.

K. Staatsministeriender Instiz und desInnern.

Auf Grund des Art. 99 desArmengesetzesvom 21. August1914 wird derWortlaut
desZwangserziehungsgesetzes,wie er sichaus demArt. 97 des Armengesetzesergibt,nach=
stehendbekanntgemacht.Das Gesetztritt in seinerneuenFassungam 1. Januar 1916
in Kraft.

München,den 21. Juli 1915.

Dr. Frhr.v. Soden#-Fraunhofen.v.Thelemann.

Fürsorgeerziehungsgeset.
Art. 1.

Das Vormundschaftsgerichtkann unter den Voraussetzungendes Art. 2 anordnen,
daß ein Minderjährigerzum ZweckeseinerErziehung in einergeeignetenFamilie oderin
einerErziehungsanstaltauf öffentlicheKostenuntergebrachtwird (Fürsorgeerziehung).

Art. 2.

1Steht die Sorge für die Person einesMinderjährigendessenVater oderMutter zu,
so ist die Fürsorgeerziehungzulässig,

1. wenndas geistigeoderleiblicheWohl des Minderjährigendadurchgefährdetwird,
daß der Vater oder,sofern die Sorge für die Persondes Minderjährigender
Mutter zusteht,die Mutter das Recht der Sorge für die Personmißbraucht,
denMinderjährigenvernachlässigtodersicheinesehrlosenoderunsittlichenVer=
haltensschuldigmacht,und die Fürsorgeerziehungerforderlichist, um diesittliche
oderkörperlicheVerwahrlosungdes Minderjährigenzu verhüten;

2. wennder MinderjährigeeinestrafbareHandlungbegangenhat, wegenderener
in AnbetrachtseinesjugendlichenAlters strafrechtlichnichtverfolgtwerdenkann,
und mit Rücksichtauf die Beschaffenheitder Handlung,die Persönlichkeitder
Eltern und die übrigenLebensverhältnissedes Minderjährigenseiner weiteren
sittlichenVerwahrlosungnur durchdieFürsorgeerziehungvorgebeugtwerdenkann;

3. wenn sonstigeTatsachenvorliegen,welchedie Fürsorgeerziehungzur Verhütung
des völligensittlichenVerderbensdes Minderjährigennotwendigmachen.
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I1Steht dieSorgefür diePersoneinesMinderjährigennichtdessenVater oderMutter
zu, so ist die Fürsorgeerziehungzulässig,wenn die Entfernung des Minderjährigen aus
seinerbisherigenUmgebungzur Verhütungseinergeistigenoder körperlichenVerwahrlosung
erforderlichist. » «

IIIDieFürforgeerzithngeinesMinderjährigen,dekdasfechzehnteLebensjahkvollendet
hat, soll nur in besonderenFällen angeordnetwerden.

Art. 3.
Die Staatsanwaltschaften,die Polizeibehördenund die Schulbehördensind verpflichtet,

die zu ihrer Kenntnis gelangendenTatsachen,welchedie Zulässigkeitder Fürsorgeerziehung
begründen,demVormundschaftsgerichtemitzuteilen.

Art. 4.
1Das Vormundschaftsgerichthat von Amts wegendie zur Feststellungder Tatsachen

erforderlichenErmittlungenzuveranstaltenund diegeeigneterscheinendenBeweiseaufzunehmen.
il Vor der Entscheidungüber die Fürsorgeerziehunghat das Vormundschaftsgerichtden

Minderjährigen, wenn tunlich, persönlichzu vernehmen.Es hat auch dieEltern und, wenn
der MinderjährigeunterVormundschaftstehtoderihm ein Pfleger zur Sorge für diePerson
bestelltist, auch denVormund oderPfleger zu hören,es sei denn,daß die Anhörung
untunlichist.

imVor der EntscheidungsollenfernerVerwandteoderVerschwägertedes Minderjährigen
gehörtwerden,wenn es ohneerheblicheVerzögerungund ohneunverhältnismäßigeKosten
geschehenkann.

1IVIn allenFällensinddas Pfarramt,ein Arzt und,wennderMinderjährigenocheine
Schule besucht,dieSchulbehördeumAußerungzu ersuchen,wennsichnichteinesolcheschon
bei denAktenbefindet.

VDas Vormundschaftsgerichtkann anordnen,daß der Minderjährigedurch einenArzt
untersuchtwird. Es kann auchanordnen,daß der Minderjährigeauf die Dauer von
höchstenssechsWochenin eineAnstalt,die von derStaatsregierungals geeigneterklärtist,
zur Untersuchungund Beobachtunggebrachtwird, wenndies nachärztlichemGutachtenzur
FeststellungseinesGeisteszustandesgebotenund ohneNachteil für seineGesundheitaus=
führbarist. Vor den im Satz 1 und 2 bezeichnetenAnordnungensinddie im Abs. II
Satz 2 bezeichnetenPersonenzu hören. Gegendie AnordnungstehtdemgesetzlichenVer=
treter des Minderjährigenund binnen der für ihn laufendenFrist auchden übrigenim
Abs. II Satz 2 bezeichnetenPersonensowiedemMinderjährigenselbst,wenner das vier=
zehnteLebensjahrvollendethat,die sofortigeBeschwerdezu; dieBeschwerdehat aufschiebende
Wirkung.

Google



Nr. 38. 597

Art. 5.

Nach demAbschlusseder Ermittlungenteilt das Vormundschaftsgerichtdie Aktender
DistriktsverwaltungsbehördezurAußerungmit. Die Distriktsverwaltungsbehördegibt,wenn
der Minderjährigein Bayern einenUnterstützungswohnsitzhat, demOrtsarmenverbandedes
Unterstützungswohnsitzes,andernfallsdemLandarmenverband,in demdieDistriktsverwaltungs=
behördeihren Sitz hat,Gelegenheit,sichüberdie Notwendigkeitund die Art der Fürsorge=
erziehungzu äußern.

Art. 6.
1Die Verfügung des Vormundschaftsgerichtsist mit Gründenzu versehenund muß,

wenn die Fürsorgeerziehungangeordnetwird, den Eintritt der gesetzlichenVoraussetzungen
unter Bezeichnungder für erwiesenerachtetenTatsachenfeststellen.

IIDie Verfügung,durch welchedie Fürsorgeerziehungangeordnetwird, ist denEltern
des Minderjährigenund, wennder MinderjährigeunterVormundschaftstehtoder ihm ein
Pfleger zur Sorge für die Personbestelltist, auchdemVormundoderPfleger, fernerdem
Minderjährigenselbst,wenn er das vierzehnteLebensjahrvollendethat, der Distriktsver=
waltungsbehördeund demOrtsarmenverbandoder demLandarmenverband(Art 5) zuzu=
stellen. Dem Minderjährigenwird die Verfügungnur im Auszugezugestellt.

IIIDie Verfügung, durchwelchedie Fürsorgeerziehungabgelehntwird, ist außerdem
etwaigenAntragstellerden im Abs.II Bezeichnetenzuzustellen,diesenjedochnur, wennsie
in demVerfahrenbereitsgehörtwordensind. «

IVGegendieAnordnungderFürsorgeerziehungstehtnurdeniinAbf.11Bezeichncteu
die Beschwerdezu. Die Beschwerdeist die sofortige;sie hat aufschiebendeWirkung.

V Gegendie Ablehnungder Fürsorgeerziehungfindetdie einfacheBeschwerdestatt. Sie
stehtjedemzu, der ein berechtigtesInteressean der Sorge für die Persondes Minder=
jährigenhat.

Art. 7.
1Ist sofortigesEinschreitendringendgeboten,so kanndas Vormundschaftsgericht,wenn

ihm die Voraussetzungenfür die Anordnung der Fürsorgeerziehungglaubhaft gemacht
erscheinen,durcheineschriftliche,mit Gründen verseheneVerfügungdie vorläufigeUnter=
bringung anordnen. Für die Zustellungund die Anfechtungder die vorläufigeUnter=
bringung anordnendenoder ablehnendenVerfügung gelten die Vorschriftendes Art. 6
Abs. II, IV, V entsprechend.Die ablehnendeVerfügungwird nur demetwaigenAntrag=
stellerzugestellt.Die Beschwerdegegendie Anordnungder vorläufigenUnterbringunghat
keineaufschiebendeWirkung.

II!Die vorläufigeUnterbringungkannvon demVormundschaftsgericht,in dessenBezirke
das Bedürfnis hierzu hervortritt, auchdann angeordnetwerden,wenn das Gerichtnicht
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das für die Anordnungder Fürsorgeerziehungzuständigeist. Das Gericht hat in diesem
Falle von der getroffenenAnordnungdem für die Anordnungder Fürsorgeerziehungzu=
ständigenVormundschaftsgerichteMitteilung zu machen. Diesemkommtdie Entscheidung
darüberzu, ob die getroffeneMaßregel aufrechtzu erhaltenist.

Art. 8.

Die Beschwerdegegeneine Verfügungdes Vormundschaftsgerichtskann bei diesem,
bei demBeschwerdegerichtund bei jedemAmtsgerichtezu Protokoll oder durchEinreichung
einer Beschwerdeschrifteingelegtwerden. Die weitere Beschwerdekann bei einem dieser
Gerichtesowiebei demOberstenLandesgerichteingelegtwerden;wird sie durchEinreichung
einerBeschwerdeschrifteingelegt,so muß diesedurcheinenRechtsanwaltunterzeichnetsein.

Art. 9.

1Der Vollzug der gerichtlichenAnordnung,insbesonderedie Entscheidungdarüber, ob
der Minderjährige in einerFamilie oder in einerErziehungsanstaltunterzubringenist,
obliegtder Distriktsverwaltungsbehörde.

I!Auf das Glaubensbekenntnisdes Minderjährigenmuß bei der Auswahl der Familie
oderder Anstalt Rücksichtgenommenwerden.

Art. 10.

1Die AufhebungderFürsorgeerziehungerfolgtdurchBeschlußdesVormundschaftsgerichts.
Das Vormundschaftsgerichthat die Fürsorgeerziehungaufzuheben,wenndieVoraussetzungen
der Anordnungweggefallensind. Die Aufhebungkannunter demVorbehaltedes Wider=
rufs beschlossenwerden.Vor der Entscheidungist dieDistriktsverwaltungsbehördezu hören.

IIDer die FürsorgeerziehungaufhebendeBeschlußist der Distriktsverwaltungsbehörde
bekanntzu machen. Dieser stehtdie sofortigeBeschwerdemit aufschiebenderWirkung zu.

zl Auch ohneAnordnungdesVormundschaftsgerichtsist die Distriktsverwaltungsbehörde
berechtigt,die vorläufigeEntlassungaus der Fürsorgeerziehungzu verfügen.

yblüberdas achtzehnteLebensjahrdes Minderjährigenhinaus soll die Fürsorgeerziehung
nur in besonderenFällen fortgesetztwerden.

Art. 11.

!Die Distriktsverwaltungsbehördehat von der Unterbringungund von der vorläufigen
EntlassungdemVormundschaftsgerichtund von der Unterbringungin einer Familie auch
demGemeindewaisenrateKenntnis zu geben.
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11Der Gemeindewaisenrathat überdieErziehungderin FamilienuntergebrachtenMinder=
jährigen,auchwennsie nichtunterVormundschaftstehen,zu wachenund auf Erfordern
derDistriktsverwaltungsbehördeAuskunftzu erteilensowiedieserauchunaufgefordertetwaige
Mängel anzuzeigen.

ullDer Gemeindewaisenratkannzu diesemZweckedie Mitwirkung derWaisenpflegerinnen
in Anspruchnehmen.

V Die Distriktsverwaltungsbehördeist befugt,für diein FamilienuntergebrachtenMinder=
jährigen zur Uberwachungder Erziehung und Pflege besondereFürsorger zu bestellen.
Hierzu könnenauchFrauen bestelltwerden. Im übrigenkann als Fürsorgernur bestellt
werden,wer zum Gemeindewaisenrategewählt werdenkann. Auf einenMinderjährigen,
für denein Fürsorger bestelltist, erstrecktsichdie Uberwachungdes Gemeindewaisenrats
nicht. Der Fürsorgerhat der Distriktsverwaltungsbehördeund demVormundschaftsgericht
auf Erfordernüberdas persönlicheErgehenund das VerhaltendesMinderjährigenAus=
kunft zu erteilen.

Art. 12.

1Für eine Anstalt, in der Minderjährigezum Zweckeder Fürsorgeerziehungunter=
gebrachtsind, kann von den Staatsministeriender Justiz und des Innern angeordnet
werden,daß der Vorstandder Anstalt auf seinenAntrag vom Vormundschaftsgerichtezum
Vormundefür die in derAnstalt zumZweckederFürsorgeerziehunguntergebrachtenMinder=
jährigenbestelltwird oderdaß ihm auf seinenAntrag einzelneRechteund Pflichteneines
Vormundesübertragenwerden. Die Befugnis des Vormundschaftsgerichts,einenanderen
Vormund zu bestellenoder, sofern dem Anstaltsvorstandenur einzelneRechteund Pflichten
einesVormundeszustehen,diesedemVormundezu übertragen,bleibtunberührt.

I1Der Vorstandbehält die Rechteund PflichteneinesVormundesauchnachder Ent=
lassungaus der Anstalt oderderBeendigungderErziehungoderVerpflegungbis zur Voll⸗
jährigkeitdes Minderjährigen.

ulDem Vorstandestehendie nachdem8 1852 Abs.2 desBürgerlichenGesetzbuchs
zulässigenBefreiungenzu. Ein Gegenvormundist nichtzu bestellen.

VDas Vormundschaftsgerichthat denVormund auf seinenAntrag als Vormund zu
entlassenund, sofernihm nur einzelneRechteund PflichteneinesVormundesübertragen
sind, ihn von diesenzu entbinden.

Art. 13.
1!Die Kosten der Fürsorgeerziehungsind vorläufigvon demOrtsarmenverbandezu be=

streiten,in demderMinderjährigedenUnterstützungswohnsitzhat, und, wenner in Bayern
keinenUnterstützungswohnsitzhat, vondemLandarmenverband,in demdiezuständigeDistrikts=
verwaltungsbehördeihrenSitz hat.
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Aufhebungder FürsorgeerziehungVermögen,so ist er zum ErsatzederKostenderFürsorge=
erziehungverpflichtet,soweit ihm der Ersatz unbeschadetder Sicherstellungdes Lebensunter=
halts möglichist. Desgleichenhabendiejenigen,welchedemMinderjährigengegenübernach
dem bürgerlichenRechtewährendder Dauer der Fürsorgeerziehungunterhaltspflichtigsind,
Ersatzder Kostenzu leisten. —

mKönnendieKosten,welcheaufdieFürsorgeerziehungdesMinderjährigenerwacher
sind, dadurch nicht oder nur teilweisegedecktwerden, so kann der Ortsarmenverbanddes
Unterstützungswohnsitzesbeanspruchen,daß ihm dreiZehntelderKostenvon demLandarmen=
verbande,zu dessenBezirk er gehört,und fünf Zehntel vom Staate ersetztwerden. Hat
der Minderjährigein Bayern keinenUnterstützungswohnsitz,so ersetztder Staat demLand=
armenverband(Abs.I) fünf Zehntelder Kosten.

1IVDie Kosteneiner vorläufigenUnterbringunggelten, wenn die Fürsorgeerziehungan=
geordnetwird, als Kostender Fürsorgeerziehung.Andernfalls sind sie vom Staate zu
tragenund, soweitsie von dem Minderjährigen,einemUnterhaltspflichtigenoder einem
Armenverbandebestrittenwordensind,diesenzu ersetzen.

Art. 14.

1Streitigkeitenüberdie in Art. 13 Abs.1I,1II, IV begründetenAnsprücheund Ver=
bindlichkeitenwerdenvon denDistriktsverwaltungsbehördenin ersterund von denK. Re=
gierungen,Kammerndes Innern, in zweiterInstanz entschieden.

I1Gegendie Entscheidungender K. Regierungen,Kammerndes Innern, ist Beschwerde
nachArt. 45 des Gesetzesvom 28. August 1878, betreffenddie ErrichtungeinesVer=
waltungsgerichtshofesund das Verfahrenin Verwaltungsrechtssachen,zulässig.

Art. 15.

1Auf Antrag des Armenverbandes(Art. 13 Abs. I) könnendie Eltern und Groß=
elterndes MinderjährigendurchBeschlußder Distriktsverwaltungsbehördeihres Wohnsitzes
angehaltenwerden,nachMaßgabe ihrer gesetzlichenUnterhaltspflichtdie Kosten der Fürsorge=
erziehungzu bestreitenund die hierfürgemachtenAufwendungenzu ersetzen.Das gleiche
gilt bei einemunehelichenKinde von demVater, wenn er seineVaterschaftnach§ 1718
des BürgerlichenGesetzbuchsanerkanntoder sichzur Leistungdes Unterhaltsin einervor
dem Vormundschaftsgerichtoder einem Notar ausgenommenenUrkundeverpflichtethat oder
wenn seine Unterhaltspflicht vollstreckbarfeststeht.

I1Die Distriktsverwaltungsbehördeentscheidetendgültig vorbehaltlichdes Rechtswegs.
Ihr Beschlußist vorläufigvollstreckbar.Weichtdas rechtskräftigegerichtlicheUrteil von der
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EntscheidungderDistriktsverwaltungsbehördeab, so hat derArmenverbanddemin#Anspruch
GenommenenseineLeistungenoderMehrleistungenund die Kostendes Rechtsstreits,soweit
sie nichtdiesemselbstauferlegtsind, zu ersetzen;im Weigerungsfalleist er hierzustaats=
aufsichtlichanzuhalten. Der Armenverbandkann nach Maßgabe des Art. 13 Abs. III
Ersatz beanspruchen.

Art. 16.

Die denArmenverbändensowiedemStaate durchdieFürsorgeerziehungMinderjähriger
erwachsendenKostengeltenin keinerHinsichtals Armenunterstützungen.

Art. 17.

1!Soweit nicht in diesemGesetzeeinAnderesvorgeschriebenist, sindfür dieZuständigkeit
und dasVerfahrenin AngelegenheitenderFürsorgeerziehungdie allgemeinengesetzlichenVor=
schriften, insbesonderefür die Zuständigkeitund das Verfahren der Gerichte die für Vor=
mundschaftssachengeltendenVorschriften maßgebend.

1 Die örtlicheZuständigkeitderDistriktsverwaltungsbehördebestimmtsichnachdemOrte,
der die Zuständigkeitdes Vormundschaftsgerichtsbegründet.In München ist der Stadt=
magistratzuständig.

ul Das gerichtlicheVerfahrenund die Verhandlungender Verwaltungsbehördenin An=
gelegenheitenderFürsorgeerziehungsind kostenfrei.Die barenAuslagenwerdenvomStaate
bestritten. Die durchunbegründeteAnträgeund EinwendungenverursachtenKostenkönnen
denBeteiligtenüberbürdetwerden.

IVDie im Art. 4 Abs. III bezeichnetenPersonenkönnenim Falle ihrer Vernehmung
vor GerichtErsatzihrer Auslagennachden für ZeugengeltendenVorschriftenvomStaate
verlangen.

Art. 18.

Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft,wer einen
zurFürsorgeerziehungin einerFamilie oderin einerAnstalt untergebrachtenMinderjährigen
unbefugtentferntoderzur Entfernungverleitet.

Art. 19.

1VorstehenderArtikel findet auchbei Unterbringungvon Minderjährigenauf Grund
des § 56und des § 362 Abs.3 Satz 2 des ReichsstrafgesetztuchsAnwendung.

I1IIm übrigen sind für solcheFälle die zum Vollzuge dieserBestimmungenerlassenen
oderkünftigzu erlassendenMinisterialvorschriftenmaßgebend.Die KostenderUnterbringung
trägt in diesenFällen die Staatskasse.
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IEtsch-undMrarduunggillall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 39.
München, den 31. Juli 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 28. Juli 1915, die Postordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.—

Erechbte o vom 28. Juli 1915, die Postordnung für das KönigreichBayern vom 27. März 1900
betreffend.

Nr. 23/2176
P I2.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

#Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom 28. Oktober1871, demnachauchmitGültigkeit für denPostverkehr
zwischenBayern, demReichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnungdesReichs=
kanzlers vom 23. Juli 1915, betreffendÄnderungder Postordnungfür das Deutsche
Reichvom 20. März 1900 (GVBl. Nr. 18 vom 31. März 1900) bekanntgegeben.

München, den 28. Juli 1915.

v. Seidlein.
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Bekauntmachung, betreffendÄndernng ber Postordnung vom 20. März 1900.
Vom 23.Juli 1915.

Auf Grund des §50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 347) und des§ 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieErleichterungdesWechsel=
protestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetztl.S. 321) sowieauf Grund des Artikels 1
der Bekanntmachungdes Bundesrats vom 22. Juli 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 450), be=
treffenddie Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw.,
wird die Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt geändert.

1. Im §18 „Postaufträgezur Einziehungvon Geldbeträgenusw.“ erhält der letzte
Satz des Abs.vr die Fassung:

Wünschtder Auftraggeber,daß die Weitersendungan eine zur Aufnahme
des WechselprotestesbefugtePerson geschieht,so genügtder Vermerk„Sofort
zum Protest“ auf der Rückseitedes Postauftragsformulars,ohne daß es der
namentlichenBezeichnungeiner solchenPersonbedarf.

Im Abs. ym wird dementsprechendder Vermerk „Sofort zum Protest ohneRück=
sichtauf dieverlängerteProtestfrist“wiederersetztdurchdenVermerk„Sofort zumProtest"“.

2. Im 8§18a „Postprotest“erhält der Abs.v folgendeFassung:
v A. Die Einziehungder Wechselsummeerfolgt gegenVorzeigungdes

Postauftragsund gegenAushändigungdes Wechsels. Für die Vorzeigungsind
die Vorschriftendes § 39, bis v maßgebend.Wird dieWechselsummegezahlt,
so wird der Postauftragwie ein solcherzur Geldeinziehungbehandelt. 4

Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu erlangen, oder bleibt der
Versuch,denPostauftragvorzuzeigen,erfolglos,so wird derPostauftragbei der
Postanstaltbis zum SchlussederSchalterdienststundendes erstenWerktagsnach
demZahlungstagedesWechselszur Einlösungbereitgehalten. Erfolgt dieEin=
lösungauchbis zu diesemZeitpunktenicht,so wird der Wechselmit demPost=
auftragam zweitenWerktagenachdemZahlungstagedes Wechselsnochmals
zur Zahlung vorgezeigt.Bleibt die zweiteVorzeigung oder der Versuch zu
diesererfolglos, so wird gegen die im Postauftrage bezeichnetePerson Protest
nachdenVorschriftender Wechselordnungerhoben.

Die Aufnahmedes Protestesgeschiehtbereits nachder erstenVorzeigung,
wenn bei dieserVorzeigung die Zahlung ausdrücklichverweigertwird. Als
Zahlungsverweigerunggilt nur die Erklärung der Person, die Zahlung leisten
soll, oder ihres Bevollmächtigten. Ebenso wird der Protest schonnach der ersten
Vorzeigungoder nach demerstenVersucheder Vorzeigungerhoben,wenn der
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Postprotestauftragauf der Rückseitemit demVermerk„Ohne Protestfrist“ver⸗
sehenist, wenndie Protestfrist mit demTage der Vorzeigung abläuft, oder
wenndie Person,die Zahlung leistensoll, amZahlungsortedesWechselsweder
ein GeschäftslokalnocheineWohnunghat, oder wenn die Postanstaltdie Er=
hebungdes Protestesnachder erstenVorzeigungaus einemanderenGrunde für
erforderlicherachtet.

B. Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringenoderin Ost=
preußenin den RegierungsbezirkenAllenstein und Gumbinnen sowie in den
Kreisen Gerdauen und Memel zahlbar sind, oder mit solchenin anderenTeilen
Ostpreußensoderim StadtkreiseDanzig zahlbarengezogenenWechseln,die als

Wohnort des BezogeneneinenOrt angeben,der in einemder bezeichnetenTeile
Ostpreußens(RegierungsbezirkeAllensteinundGumbinnen,KreiseGerdauenund
Memel) liegt, werdenerstan folgendenTagen nochmalszurZahlung vorgezeigt:

à) wennder Zahlungstagdes Wechselsin derZeit vom30. Juli 1914
bis einschließlich28. Oktober1915 eingetretenist,

am 30. Oktober1915;
b) wenn der Zahlungstag des Wechselsam 29. Oktober1915 oder

später eintritt,
am zweitenWerktagenachdemZahlungstage.

Solange die Verlängerungder Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsnach
der Vorschrift des vorhergehendenSatzes besteht,kann der Auftraggeberver=
langen,daß ein davonbetroffenerWechselmit demPostprotestauftrageschonam
zweitenWerktagenachdemZahlungstagedes Wechselsnochmalszur Zahlung
vorgezeigtund, wenn auchdieseVorzeigung oder der Versuch dazu erfolglos
bleibt, protestiertwerde. Dieses Verlangen ist durchdenVermerk„Ohne die
verlängerteProtestfrist" auf der Rückseitedes Postprotestauftragsauszudrücken.
Auch kann diePost damit betrautwerden,für solcheWechselnebenderWechsel=
summeauchdie für die verlängerteFrist vom Tage der erstenVorzeigungdes
Wechselsan fälligenWechselzinseneinzuziehenund im Nichtzahlungsfalledes=
wegenProtestzu erheben.Wird hiervonGebrauchgemacht,so ist in denVor=
druckzum Postprotestauftraghinter „Betrag des beigefügtenWechsels“einzu=
tragen „nebstVerzugszinsenvon 6 v. H. vom Tage der erstenVorzeigung,
nämlich bt. ab“. Der Zeitpunkt, von dem an die Zinsen zu
berechnensind, ist nicht anzugeben,wenn die Post die ersteVorzeigungdes
Wechselsbewirkt. Hat der Auftraggeberdie Einziehungder Zinsen verlangt,
so wird der Wechselnur gegenBezahlungder Wechselsummeund der Zinsen

101“

Google



606

ausgehändigt,bei Nichtzahlungauch nur der Zinsen aber wegen des nicht
gezahltenBetrags ProtestmangelsZahlung erhoben.

C. Als Zahlungstaggilt der FälligkeitstagdesWechselsoder,wenndieser
ein Sonn= oder Feiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt der Schlußtagder
Frist zur Vorzeigungdes Wechselsauf einenSonn= oderFeiertag,so wird der
Wechselam nächstenWerktagezur Zahlung vorgezeigt.Die Postverwaltung
behältsichvor, dieVorzeigungderWechsel,derenProtestfristam30. Oktober1915
(Abs. B) abläuft, auf mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

3. Die Änderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den23. Juli 1915.

Der Keichskanzler.
In Vertretung

Kraetke.

Nr.23/2176
PII.

Bekanntmachung, diePostordnungfür dasKönigreichBayern vom27. März 1900betreffend.

f#l.Staalsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayernvom27. März 1900 (GWVBl.Nr. 17
vom 30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:

1. Im §20 „Postaufträgezur Einziehungvon Geldbeträgenusw.“ erhältder letzte
Satz der Ziff. VI die Fassung:

Wünschtder Auftraggeber,daß die Weitersendungan eine zur Aufnahme
des WechselprotestesbefugtePerson geschieht,so genügt der Vermerk„Sofort
zum Protest“ auf der Rückseitedes Postauftragsformulars,ohnedaß es der
namentlichenBezeichnungeinersolchenPersonbedarf.

2. Im § 41 „Einziehungvon GeldbeträgenundEinholungvonWechselakzeptendurch
Postauftrag“"wird in Ziff. X der Vermerk„Sofort zum Protest ohneRücksichtauf die
verlängerteProtestfrist“wiederersetztdurchden Vermerk„Sofort zum Protest".

3. Im §20 a „Postprotest“erhältdie Ziff. V folgendeFassung:
V. Die Einziehung der Wechselsummeerfolgt gegenVorzeigung des Post=

auftragsund gegenAushändigungdes Wechsels. Für die Vorzeigungsind die
Vorschriftendes § 39, 1 bis v maßgebend.Wird die Wechselsummegezahlt,
so wird der Postauftragwie ein solcherzur Geldeinziehungbehandelt.
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Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu erlangen, oder bleibt der
Versuch,denPostauftragvorzuzeigen,erfolglos,so wird derPostauftragbei der
Postanstaltbis zum Schlusseder Schalterdienststundendes erstenWerktags
nachdemZahlungstagedesWechselszur Einlösungbereitgehalten Erfolgt die
Einlösung auch bis zu diesemZeitpunkte nicht, so wird der Wechselmit dem
Postauftragam zweitenWerktagenachdemZahlungstagedesWechselsnochmals
zur Zahlung vorgezeigt. Bleibt die zweiteVorzeigung oder der Versuchzu
diesererfolglos, so wird gegendie im PostauftragebezeichnetePerson Protest
nach den Vorschriften der Wechselordnungerhoben.

Die Aufnahme des Protestes geschiehtbereits nach der erstenVorzeigung,
wennbeidieserVorzeigungdieZahlungausdrücklichverweigertwird. Als Zahlungs=
verweigerunggilt nur die Erklärungder Person, die Zahlung leisten soll, oder
ihresBevollmächtigten.Ebensowird derProtestschonnachder erstenVorzeigung
oder nach dem erstenVersuchederVorzeigung erhoben,wennderPostprotestauftrag
auf der Rückseitemit demVermerk„Ohne Protestfrist“versehenist, wenn die
Protestfristmit demTage der Vorzeigungabläuft, oder wenn die Person, die
Zahlung leisten soll. am Zahlungsorte desWechselswederein Geschäftslokalnoch
eineWohnunghat, oderwenndie Postanstaltdie Erhebungdes Protestesnach
der erstenVorzeigung aus einem anderenGrunde für erforderlicherachtet.

v. Seidlein.
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Greis-undUerorduungg-gllall
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 40.
München, den 4. August 1915.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 31 Juli 1915, die Prüfung der Hufschmicdebetreffend. — Bekanntmachung

vom 2.August1915, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür dieHaupt- und NebeneisenbahnenBayerns
betreffend.—Bekanntmachung vom 3. August 1915, betreffendÄnderung desMilitärtarifs für Cisenbahnen.

Königliche Verordnung, die Prüfung der Husschmiedebetreffend.

Ludwig III.
von GottesGnadenKönig von Bayern,Pfalzgrafbei Rhein,
HerogvonBayern,Frankenundin Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogenzum Vollzugedes Gesetzesvom 1. März 1884 überden
Betrieb des Hufbeschlaggewerbesund in Ergänzungder Verordnungvom gleichenTage
(GBl. 1884 S. 79) nachstehendeVorschriftenzu erlassen:

§ 1.

Das für den Betriebdes HufbeschlaggewerbeserforderlichePrüfungszeugniswird für
die Dauer des Kriegszustardesvonden Distriktsverwaltungsbehördenerteilt. os
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§ 2.
Das Prüfungszeugnisist zu erteilen,wennder Prüfling nachAnsichteinesvon der

Distriktsverwaltungsbehördezu bestimmendenSachverständigeneine hinreichendeZeit als
Hufschmiedtätig gewesenist und wenn seineFertigkeit im Hufbeschlagvon demSach=
verständigenanerkanntwird.

Den SachverständigenstehteinebesondereVergütungfür ihre Tätigkeitnicht zu.

§ 3.

Die nachVorstehendemerworbenenPrüfungszeugnisseberechtigennur zur Ausübung
des HufbeschlagsunterAufsichtbenachbartergeprüfterMeister auf die Dauer des Kriegs=
zustands.

* 4.

Mit BeendigungdesKriegszustandessind die nachVorstehendemverliehenenPrüfungs==
zeugnissedurchdieDistriktsverwaltungsbehörde,welchesie ausgestellthat, wiedereinzuziehen.

Leutstetten,den31. Juli 1915.

Ludwig.
Dr. Krhr. v. Soden-Frannhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

an dessenStatt:
Ministerialrat Neubert.

Nr. 7/Bu.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

4. Saatministerium für Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 7. August1915 zurEröffnungkommendeBahnlinieNeunburg v. W.—
Rötz findendie in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Neben=
eisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom13.April 1905 — GW. 1905 S. 251 —)
enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den2. August1915.
J.. V.

Staatsrat v. Seiler.
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Für den Tag
Tarif= . und das Stück

Nr. Gegenstand enin BesondereBestimmungen

Nark

VII. Leihweise Hergabevon Zu VIII. In den unterNr. 39
Betriebsmaterialder normal= bis 55 angegebenenSätzen
spurigen sauptl. und Neben= ist die Entschädigung für

eisenbannen. aussergewöhnliche Abnut=
39. Schwere zweimal vierfach gekup= Zzungmitenthalten.

pelte Mallet-Lokomotiven. 50 Wegen Anwendung der
40. Drei- undmehrkach gekuppelte Loko= unter VII aufgeführten Sätze

motiven mit Ausnahme der in s auch § 57.6 der M. rr.O
Nr. 39 genannten Lokomotiven; · §’6r·"«

- ferner Benzoltriebwagen 40
41.Zweifach gekuppelte Lokomotiven 30
42. Leichtere Lokomotiven 20
43.Salonwagen, Speisewagen, Schlaf=

wagen . 30
44. D-Zug-Personenwagen 12
45.Sonstige Personenwagen .
46. Gepäckwagen 2
47.Tunneluntersuchungswagen 10
48. Heizkesselwagen, Beleuchtungswa=

gen, Arztwagen 4.5
49.Gaskesselwagen, Tiefladewagen,Wa=

gen mit besonderenKühl- und
Wärmeschutzvorrichtungen 3



Für den Tag
Tarif= und das Stück —

Nr. Gegenstand eu wineine BesondereBestimmungen

Mark

50.Gerätewagen, Hilfsgerätewagen,
Kranwagen (ausschl. Bei- und
Schutzwagen) 3,

51. Kesselwagen, soweit nicht besonders
genannt . . 2

52. Bahndienstwagen, soweit nicht be-
sonders genannt 1

53.Gedeckte Güterwagen 1,5
54.|Offene Güterwagen mit wasser=

dichten Schutzdecken und Ver=
schnürungsmaterial. . 1,26

55.Offene Güterwagen ohne Schutz-
decken sowie alle sonstigenunter
Nr. 43 bis 54 nicht aufgeführten,
zum Transport dienendenEisen=
bahnwagen 1

Co gle
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Bekauntmachung vom 4. August 1915 zum Vollzuge des Armengesetzes.

Nr. 5703a 38.
Bekanntmachung zum Vollzuge des Armengesetzes.

fl. Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.

Zum Vollzugedes Armengesetzesvom 21. August 1914 (GVBl. S. 551) wird die
nachstehendeAnweisungerteilt.

ZusammengehefteteSonderabdruckedes Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitz,des
Armengesetzesund der Vollzugsanweisungkönnenzum Preise von 30 Pfennig durchdie
K. Postanstaltenbezogenwerden.

Die neueArmengesetzgebungtritt am 1. Januar 1916 in Kraft; soweitsichdieVor=
schriftendesArmengesetzesauf diegeschäftlicheDurchführung vonVollzugsmaßnahmenbeziehen,
sind sie bereitsanwendbargeworden(Kais.Verordnungvom4. April 1915, RBl. S. 221,
ArmengesetzArt. 103 Abs.I). Es ist nachMöglichkeitdahin zu wirken,daß derÜbergang
zum neuen Rechte ohne Schwierigkeit vor sich geht und daß der Vollzug der neuenGesetz=
gebung in die richtigenBahnen gelenftwird. Besprechungender Bezirksämtermit den
Gemeinde=und Armenratsvorständensowie mit denGemeindeschreibernwerden zur Erreichung
dieses Zieles wesentlichbeitragen.

München, den 4. August 1915.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen. v. Breunig.
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VollzugsanweisungzumArmengesetze.
§ 1.

1Die gesetzlichenGrundlagendes neuenbayerischenArmenpflegerechtssind:
1. Das Reichsgesetzüber denUnterstützungswohnsitz(W.G.) in der Fassungvom

7. Juni 1908 (RGBl. 1908 S. 381),
2. das bayerischeArmengesetzvom 21. August1914 (GWBl. S. 551).

I Das Reichsgesetzbefaßt sich mit der Regelungdes Armenpflegerechtszwischenden
Bundesstaatenund innerhalbdiesernur soweitin eigenerZuständigkeit,als die Heimat=
und Niederlassungsverhältnisse(ReichsverfassungArt. 4 Ziff. 1) in Frage kommen.

z1Das Armengesetzregeltdie übrigenGegenständedesArmenpflegerechtsim Abschnitt1
(Art.1—88). Ein AbschnittII (Art. 89—101) enthältdie Gesetzesänderungen,die sich
wegendes Wegfalls der Heimat und aus sonstigenGründen als notwendigerwiesenhaben,
ein AbschnittIII (Art. 101—106) Schluß=und Übergangsvorschriften.Die Vollzugsan=
weisungbeschränktsich auf den AbschnittI. Zum AbschnittII bleibt,soweitveranlaßt,
besondereEntschließungvorbehalten. ·

A. Allgemeine § 2.

Vorschriften Die allgemeinenVorschriften(Art. 1—15) geltenin gleicherWeisefür die Orts= wie
für die Landarmenverbände. Sie befassen sich in der Hauptsache mit den Aufgaben der
öffentlichenArmenpflege,mit denVoraussetzungen,der Art und demMaße der öffentlichen
Unterstützung,mit den Ansprüchender öffentlichenArmenpflegegegenunterstütztePersonen
und derenNachlaßsowiegegenUnterhaltspflichtige,mit den Ersatzansprüchenvon Privat=
personenfür geleisteteArmenhilfeund mit demGebührenwesenin der Armenpflege.

Zu Art. 1. 8 3.

!Die öffentlicheUnterstützungHilfsbedürftiger(Art. 1 Ziff. 1) ist einePflichtauf=
gabe der öffentlichenArmenpflege. Sie ergibtsichbei Deutschenaus demUWWG.S#§2,
28—30, 31—33, bei Nichtdentschenaus § 60 und demArmengesetzArt. 62.

I1I1Zu beachtenist, daß jederDeutschein jedemBundesstaatin Bezug auf Art und
Maß der öffentlichenUnterstützung,die beiHilfsbedürftigkeitzu gewährenist, und auf den
Erwerb und Verlust des Unterstützungswohnsitzesals Inländer zu behandelnist. Mit dem
Inkrafttretendes UWG. in Bayern erstrecktsichder GeltungsbereichdiesesGesetzesauf
das ganzeReichsgebiet;§ 7 des Freizügigkeitsgesetzeshat daher künftig für die Ange=
hörigenaller deutschenBundesstaatenkeineGeltung mehr. Vergl.UG. 8§1.
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84.

1Eine wichtigegesetzlicheAufgabe,aberkeinePflichtaufgabeist die vorbeugendeTätig=
keit (Art. 1 Ziff. 2). HierhergehöreneinmalMaßnahmenim Einzelfalle,die den Eintritt
der Hilfsbedürftigkeitbei Personenverhütensollen, die noch mit demNotbedarf(Art. 2
Abs.II) versehensind, aber auchEinrichtungenallgemeinerNatur, sofernsie denZweck
haben,beim Eintritte gewisserVoraussetzungenpersönlichzu helfenund dadurchdie wirt=
schaftlicheSelbständigkeitzu erhalten(z. B. HergabevonHandwerkszeug,Bewilligung von
Vorschüssen,Bestreitungder Kostendes Umzugsan eineneueArbeitsstätte,unentgeltliche
BereitstellungoderVermietungvonHaustierenundAckerland,fernerErrichtungvonKinder=
horten,von Suppenanstaltenu. dergl.).

1 Nicht zur vorbeugendenTätigkeit der öffentlichenArmenpflegegehörenMaßnahmen,die
ohneBeziehungauf einenEinzelfall und ohneAbstellungauf eineschonvorhandeneoder
erstzu erwartendeHilfsbedürftigkeitallgemeineVorsorgefür eineunbestimmteAnzahl noch
unbekannterFälle treffen mit der Absicht, die LebensverhältnissebestimmterVolksklassen
nicht sowohl aus Gründender Armenpflege,als vielmehraus anderweitenGründendes
öffentlichenWohles zu bessern(z.B. Säuglings=und sonstigeJugendfürsorge,Tuberkulose=
fürsorge,Wohnungsfürsorge,Lernmittelfreiheit).

IIILeistungender vorbeugendenTätigkeitderOrtsarmenverbändefallen, weil es sichdabei
um eine gesetzlicheAufgabe handelt, nichtunter die einschränkendenVorschriftender Gemeinde=
ordnungenArt. 159/91 Abs.I Ziff. 7. SolcheLeistungenhabenfernerfür denEmpfänger
nicht die Bedeutungund die Wirkungen öffentlicherArmenunterstützung.Sie begründen
auchkeinenErstattungsanspruchnachdemUW. S#§28 und30.

85.

1Die öffentlicheArmenpflegedarf einenHilfsbedürftigennichtlediglichdeshalbabweisen,
weil er gegenanderePersonenUnterhalts=oderUnterstützungsansprüchehat. Maßgebend
für das Eintreten der öffentlichenArmenpflegeist, ob demHilfesuchendenim Augenblicke
der HilfsbedürftigkeitanderweitigeHilfe ausreichendzur Seite steht. Anderseitskann die
Armenpflege,namentlichwennfortlaufendeUnterstützungnötig ist, verlangen,daß derHilfs=
bedürftigeseineAnsprüchegegenanderePersonengeltendmachtoderdieErfolglosigkeitseiner
Schritte nachweist.

Unzulässigwäre es ferner, Hilfsbedürftigeeinfachan die freiwilligeArmenpflegezu
verweisen.Der Hinweis auf die freiwilligeArmenpflegein Art. 2 Abs.I will die öffent=
licheArmenpflegevor allem aufihrePflicht aufmerksammachen,sichdurchregenund leben=
digenVerkehrmit den bestehendenEinrichtungender privatenWohltätigkeitzu vergewissern,
ob nichtdieseim einzelnenFalle ausreichendeHilfe leistenoderleistenwerden.DennHilfs=

104“
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bedürftigkeitim Sinne des Gesetzesist ausgeschlossen,wenn sie durchdas Eingreifender
privatenWohltätigkeitbeseitigtwird. Im übrigen werdendie großenund bedeutsamen
Aufgabender freiwilligenArmenpflegeund Wohltätigkeitdurchdas Armengesetznichtbe=
rührt. Dagegen ist das verständnisvolleZusammenwirkenbeiderEinrichtungengeeignet,
nichtnur die entsprechendeArbeitsteilungzwischenihnenzu fördern,sondernauchdieNach=
teile zu verhüten,die durchplanlosesNebeneinanderarbeitenvom wirtschaftlichenund vom
sittlichenStandpunktezu befürchtensind.

§ 6.

1Nach Art. 2 Abs.III wird dieUnterstützungdesUnterhaltsberechtigtendemUnterhalts=
pflichtigen auch dann angerechnet,wenn die Unterstützungohne oder gegendessenWillen
gewährtwordenist. Stellt sichspäterheraus, daß der Unterhaltsberechtigtebei der Ge=
währungder Unterstützungnichthilfsbedürftigwar, so entfällt auch die in Abs.III aus=
gesprocheneAnrechnung.

IIMit Rücksichtauf die Wirkungender öffentlichenArmenunterstützungfür den Unter=
haltspflichtigenist dieser,wo es tunlich ist, von der Notwendigkeitdes Eingreifensder
öffentlichenArmenpflegerechtzeitigin Kenntnis zu setzen.

§ 7.

1In welcherWeise im RahmendesArt. 3 Abs.I— III im einzelnenFalle dieUnter=
stützungzu gewährenist, bleibt zunächstdem Ermessender mit demGesetzesvollzugun=
mittelbarbetrautenBehördeüberlassen(vergl. auchArt. 32 Abs.1). Dies gilt insbesondere
auchvon der Frage, ob die Hilfe durchGeld oderdurchSachbezüge(Lebensmittel,Kleider,
Heizstoffe)zu leisten ist. Sachleistungenwerdensich insbesondereempfehlen,wenn zu
befürchtenist, daß derHilfsbedürftigevonderGeldunterstützungkeinenentsprechendenGebrauch
machenwird. Im übrigenbleibt es Zweckder heilendenArmenpflege,denHilfsbedürftigen,
soweit möglich,wiederwirtschaftlichselbständigzu machenund nachhaltigzu befähigen,
wiederals werktätigesMitglied der GesellschaftseinenUnterhaltzu verdienen.

u NachArt. 3 Abs.III ist bei derUnterbringungvon Kindern zur ErziehungoderAus=
bildungauf derenGlaubensbekenntnisbei der Auswahl der Familie oderderAnstaltRück=
sicht zu nehmen. Diese Vorschrift entsprichtdem FürsorgeerziehungsgesetzArt. 9 Abs. II
und ist in gleicherWeisezu vollziehen.Wo es deshalbaus besonderenGründenuntunlich
ist, das Kind in einer Familie oder Anstalt seines Bekenntnissesunterzubringen, muß
wenigstensdie Teilnahmeam Religionsunterrichtund am GottesdiensteseinesBekenntnisses
sichergestelltwerden.
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Ob eine Hilfeleistungnach Art. 3 Abs. V als öffentlicheArmenunterstützungoder
lediglichals Vorschuß(Darlehennothilfe)anzusehenist, hängt von den UmständendesFalles
ab. OfffentlicheArmenunterstützungliegt nichtvor, wenndiedringendeNot einebloßvorüber=
gehendewar und der UnterstützteErsatzleistet, sobald die augenblicklicheNot vorüber=
gegangenund er wiederin den regelmäßigenStand seinerLeistungsfähigkeiteingetretenist.

§ 9.

1Durch Art. 4 Abs.1I erhaltendie Armenverbändedas Recht,Personen,die öffentliche
Armenunterstützunggenießen,zurArbeitsleistunganzuhalten.Zeit, Ort und Art derArbeit
bestimmendie ArmenbehördennachfreiemErmessen;nur muß die Arbeit den Kräften des
Hilfsbedürftigenangemessensein. Die Unterstützungsempfängerkönneninsbesondereauch
außerhalb des Gemeindebezirkesbeschäftigtwerden.

1.Der Unterstützteist verpflichtet,die ihm in gesetzmäßigerWeisezugewieseneArbeitzu
verrichten. UnbegründeteWeigerungkann unter das Reichsstrafgesetzbuch§ 361 Ziff. 7,
8§362 fallen. Auch kann sie nachArt. 7 Abs.I zur Entziehungder Unterstützungführen
und denAnlaß zur Anordnungdes armenpolizeilichenArbeitszwangs(Art. 76ff.) geben

I Die Armenverbändehabender entsprechendenBeschäftigungder Unterstützten,soweit
die Voraussetzungenhierfür gegebensind, besonderesAugenmerkzuzuwenden.Sehr geeignet
ist die Beschäftigungmit landwirtschaftlichenArbeitenschondeshalb,weil kaumein anderer
Betrieb so viele MöglichkeitenderVerwendungmenschlicherArbeitskraftbietetund dieRück=
sichtnahmeauf die Leistungsfähigkeitin demMaße gestattetwie die Landwirtschaft.

V.Die Befugnis der ArmenverbändenachArt. 4 Abs.II, arbeitsfähigenPersonen, die
trotz ernstlicherBemühungenkeinenErwerb finden, Arbeit zu vermittelnund anzuweisen,
ist vorbeugenderNatur. Es handelt sich hier sonachnicht um öffentlicheArmenunter=
stützung. Zum sachgemäßenVollzug empfiehltsichentsprechendeFühlungnahmederArmen=
verbändemit denArbeitsnachweisstellen.

8 10.
Die UnterstützungHilfsbedürftigerdarf Privatpersonennur übertragenwerden,wenn

diesehierzu geeignetsind, d. h. wenn sie durch ihre Eigenschaftendie Gewähr für die
ordentlicheErfüllung ihrer Vertragspflichtenbieten. Dies gilt namentlichfür die Unter=
bringung von Kindern. Beim Abschlussedes Übereinkommenslediglichden Betrag der
EntschädigungdenAusschlaggebenzu lassen,ist ebensoverboten,wie die öffentlicheVer=
steigerungder Hilfsbedürftigen.Für sogenannteKostkindergeltenaußerdemdie bestehenden
besonderenVorschriften.
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8 11.
1!Es ist davonauszugehen,daß die Umkost,d. i. dieVerköstigungderHilfsbedürftigen

in der Weise, daß sie die Kost bei denEinwohnernder Reihe nacheinnehmenmüssen,
verbotenist. Ausnahmendürfen daher nur unter ganz besonderenUmständenbewilligt
werden. Die Ausfsichtsbehördenhabendabeieingehendinsbesonderezu prüfen, wieweit die
für die Zulassung der UmkostgeltendgemachtenGründe zutreffen,ob hiernachdie Ver=
köstigung nicht auch anders als in Form der Umkost auf zufriedenstellendeund den wirt=
schaftlichenVerhältnissender GemeindeentsprechendeWeise geschehenkann und welcheAuf=
lagen zur VerhütungvonMißständenzu machensind. Die erteilteBewilligung ist zurück=
zuziehen,sobaldsichMißbräuchezeigen. Es ist namentlichauchdarauf zu achten,daß an
der Umkost nicht die in Abs. II bezeichnetenPersonen teilnehmen.

11In der Pfalz ist die Umkostauchin Zukunft nichtgestattet. Im übrigenist dahin
zu wirken,daß durchzweckentsprechendeRegelungdes Verköstigungswesensund der Armen=
fürsorgeüberhauptdieUmkostauchdort, wo sie nochausnahmsweisezugelassenwerdenkann,
mehrund mehrverschwindet.

12.
1Art. 7 Abs. III beziehtsichnur auf die Fälle derKinderunterstützung.Er ermöglicht

durchVerweigerungder Armenhilfedie Einwirkung auf pflichtvergesseneEltern und ihre
Stellvertreter,die Erziehungder Kinder, für die Unterstützunggewährtwird, nichtzu ver=
nachlässigen.Ist die Vorschriftim einzelnenFalle nichtdurchzuführen,die Trennungder
Kinder von den Eltern aber notwendig, so muß der Armenverband das Einschreitendes
Vormundschaftsgerichtsveranlassen und nötigenfalls die gesetzlichenRechtsmittel ergreifen
(BürgerlichesGesetzbuch§ 1666, Gesetzüberdiefreiw.Gerichtsbarkeit§ 57 Abs.I Ziff. 9).

I1Wird dagegendieUnterstützungnichtausdrücklichnur für die Kinder, sondernfür die
Eltern gewährt,so kann dieöffentlicheArmenpflegezwarnichtnachArt. 7 Abs.III vorgehen,
sie kann sichaberin gleicherWeisean dasVormundschaftsgerichtwenden.In beidenFällen
könnenauchAnregungderFürsorgeerziehung,Strafeinschreitungnach demRStEGB. § 361
Ziff. 5, 10, PSt GB. Art. 81 (vogl.auchdieME. vom27. März 1894 MW#l. S. 156)
sowieder armenpolizeilicheArbeitszwangin Frage kommen.

IIINach Art. 7 Abs.IV darf denOrganen der Armenverbändeund denVertreternder
Staatsaufsichtsbehördeder Eintritt in die Wohnungder unterstütztenHilfsbedürftigennicht
verwehrtwerden. Die Beauftragtender Landarmenverbändekönnenbeim Aufsuchenvon
Landarmen,die nachArt. 56 Abs.I denOrtsarmenverbändenüberwiesensind, namentlich
auch prüfen, ob nicht eine unterschiedlicheBehandlung der Ortsarmen und Landarmen zum
NachteiledesLandarmenverbandesstattfindet,ob dieOrtsarmenverbändebeiderUntersuchung
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der Hilfsbedürftigkeitder LandarmennichteinenwenigerstrengenMaßstab anlegenals bei
deneigenenArmen und ob denLandarmender Erwerb des Unterstützungswohnsitzesnicht
erschwertwird.

§ 13.
1Zu den Einrichtungender privatenWohltätigkeitgehörennichtbloßdieWohltätigkeits=

vereine, sondernauch solcheEinrichtungen, die keineVereine sind oder nicht vonVereinen
betriebenwerden,z.B. Wohltätigkeitsverbände,OrtsgruppenoderOrtsausschüssevonVereinen
und Verbänden.

11Die AuskunftspflichtbestehtauchgegenüberdenBezirkspflegeausschüssen(Art. 27 Abs.II).

814.

1Das UWG. enthältin § 62 Vorschriftenüber die Rückerstattungder von Armen=
verbändengeleistetenUnterstützungendurchsolchePersonen,die zurUnterstützungsleistungaus
anderenGründen als nachdemUW. verpflichtetsind. DanachkönnendieArmenverbände
ihre Leistungenvon diesenPersonenin demselbenMaße und unterdenselbenVoraussetzungen
zurückverlangen,als demUnterstütztenauf jeneLeistungenein Rechtzusteht. Der Armen=
verband,der die öffentlicheUnterstützunggewährthat, tritt krafteinesgesetzlichenForderungs=
übergangsin die Rechtedes Unterstütztenein, vermögederen dieserin der Lage gewesen
wäre, die gleichenLeistungenvon einemanderweitigVerpflichtetenzu fordern. Infolgedessen
könnensie namentlich auch von denVorzugsrechtendesUnterhaltsberechtigtenbeiderZwangs=
vollstreckung(ZPO. 8 850 Abs.I Ziff. 1, Lohnbeschlagnahmegesetz§ 4 Ziff. 3) Gebrauch
machen. Eine Ergänzung dieser reichsgesetzlichenVorschriftenbildet das abgekürzteVer=
waltungsverfahrennachArt. 11.

1Besondersgeregeltsinddie ErsatzansprüchederArmenverbändegegendieVersicherungs=
trägernachder Reichsversicherungsordnungund demAngestelltenversicherungsgesetze.Vergl.
hierüberRVO. §§ 1527, 1531—1541, AVG. 88 81—90.

15.
1Nach demUWG. 8 30 Abs.III richtetsichdieHöhe derKosten,die der verpflichtete

Armenverbandnach Abs. I, II zu erstatten hat, nach den Grundsätzen, die am Orte der
Unterstützungüberdas Maß der öffentlichenUnterstützungHilfsbedürftigergelten. Dabei
dürfendie allgemeinenVerwaltungskostender ArmenanstaltensowiebesondereGebührenfest=
besoldeterArmenärztenicht in Anrechnunggebrachtwerden.Nach Abs.IV könnenfür Auf=
wendungen,die bei öffentlichenUnterstützungenhäufigervorkommenund derentäglicheroder
wöchentlicherBetrag sichin Bauschbeträgenfestsetzenläßt (z. B. Verpflegungin Kranken=
oderArmenhäusern)in jedemBundesstaatentwederfür das ganzeStaatsgebietgleichmäßig
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oderbezirksweiseverschiedenbestimmteSätze aufgestelltund öffentlichbekanntgemachtwerden
(Tarife). Die Erstattungsforderungdarf dieseSätze nichtüberschreiten.

1 In Bayern werden die Sätze von den Regierungen, Kammern des Innern, nach
AnhörungderDistriktsverwaltungsbehördenfestgesetzt.Die FestsetzunggeschiehtnachDistrikts=
verwaltungsbezirkenaufGrund der tatsächlichenAufwendungenim Sinne der reichsgesetzlichen
Vorschriften. Die Regierung,Kammerdes Innern, beschließtauchüberÄnderungen.

IIIDie Sätze geltenfür die Berechnungder Kosten,die ein bayerischerArmenverband
einem anderenbayerischenArmenverbandefür die Verpflegungund Heilbehandlungeines
Hilfsbedürftigenim Krankenhausezu erstattenhat. Die Erstattungsforderungenzwischen
bayerischenund nichtbayerischenArmenverbändenund für öffentlicheUnterstützungen,für die
keineSätze bestehen,sind nachdemUWG. § 30 Abs.III (vogl.auchobenAbs. I und § 16
Ziff. 2) zu berechnen. «

8 16.

Die Aufstellungvon Sätzenhat sichvorerstauf die Fälle der Verpflegungund ärzt⸗
lichenBehandlungin gemeindlichenund distriktsgemeindlichenKrankenhäusernzu beschränken.
Dabei ist folgendeszu beachten:

1. Die Festsetzunghat für jedenDistriktsverwaltungsbezirkgesondert,in diesemaber
gleichheitlich für alle Krankenhäuserder genanntenArt zu geschehen.Nach
Art. 13 Satz 1 sind vorherdie Distriktsverwaltungsbehördeneinzuvernehmen.

2. Zu den allgemeinenVerwaltungskosten,die bei der Berechnungder Sätze nicht
in Ansatz gebrachtwerdendürfen,gehörenalleAusgaben, dienicht durch das eigene
Bedürfnis des einzelnenKrankenveranlaßtsind und die auchentstandenwären,
wenndie Zahl der Krankennichtdurchdieseneinzelnenvermehrtwordenwäre,
also alle Aufwendungen,die der ordnungsmäßigenEinrichtungund demallge=
meinenBetriebeder Anstalt dienen. Dazu gehörtbeispielsweiseder Aufwand
für die Verwaltung, für die Verzinsungund Tilgung von Bauschuldensowie
für die baulicheUnterhaltungderKrankenhäuser,derAufwand für das Anstalts=
personal,für Kleidung,Wäscheund Lagerstätten,für Heizung, Reinigung,Be=
leuchtung.

3. Für die verbleibendentatsächlichenAufwendungender beteiligtenKrankenhäuser
des Distriktsverwaltungsbezirkes ist der Durchschnittsaufwand der letzten drei
Jahre nachKopf und Tag zu ermitteln. Danach ist der einheitlicheTagessatz
festzustellen.

4. In dem Bauschbetragist außer demAufwande für dieVerpflegung im Kranken=
haus auchdie Vergütung für die Kostender ärztlichenBehandlungenthalten
mit Einschlußder einerHebammeodereinersonstigenniederärztlichenBerufs=
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persongezahltenGebühren,der verordnetenHeilmittel, Getränke,Bäder usw.
BesondereBerechnungist nur zulässigbei erheblichenaußerordentlichenMehrauf=
wendungenz. B. für außergewöhnlicheHeilmittel, wundärztlicheEingriffe, teuere
Verbändeund Geräte,künstlicheGliedmaßenu. dergl.

5. Der Tag, an demdie Verpflegungbegonnenhat, ist mit demTage, an dem
sie geendethat, zusammenals ein Tag zu berechnen.

6. Die Sätze sind im Kreisamtsblattezu veröffentlichen.JedeRegierung,Kammer
des Innern, hat ein Verzeichnisder aufgestelltenSätze demStaatsministerium
des Innern vorzulegen.

§ 17.
1Die Aufstellung von Armenärzten (Art. 14 Abs. II Satz 1) liegt im eigenenNutzen

der Ortsarmenverbände;die Aufsichtsbehördenhabendaher nachTunlichkeitauf die Aus=
füllung hier etwanochbestehenderLückenhinzuwirken.Nach Art. 34 Abs.II könnenmehrere
benachbarteOrtsarmenverbändedieseEinrichtungauchgemeinsamtreffen.

uDie Wöchnerinist durchdieHebammevonderAbsichtderAnzeigeerstattung(Art.14
Abs. II Satz 3) rechtzeitigin Kenntnis zu setzen,wenn es der Zustand der Wöchnerin
gestattet.

§ 18.
1Für die Gebührenfreiheitder Armenverbände(Abs. 1) geltennunmehrArt. 3 Ziff. 3

des Kostengesetzesund Art. 3 Ziff. 3 des Stempelgesetzes.
IIFür das Portowesender Armenverbändeist die Ministerial=Bekanntmachungvom

25. Dezember1907 überdenVollzug des GesetzesüberdiePostportofreiheitvom 22.=De=
zember1907 u#w.(GVBl. S. 1085) mit ihren Nachträgenmaßgebend.

§ 19.
Die Eigenschaftund damit die Rechteund PflichteneinesOrtsarmenverbandeserhält

jedeGemeindeund jederausmärkischeBezirk mit demInkrafttretendes UWWG.und des
Armengesetzesvon selbst,ohnedaß es einerbesonderenVerwaltungshandlungbedarf.

§ 20.
1Das Zustandekommenvon Gesamtarmenverbändenist in ersterLinie der freienVer=

einbarungder Gemeindenzu überlassen.Die Aufsichtsbehördenwerdenauf das Zustande=
kommensolcherVereinbarungenin geeignetenFällen nachMöglichkeithinwirken.

11Wieweit sich die Bildung von Gesamtarmenverbändenals wünschenswertoder als
dringlichesBedürfnis erweist,wird übrigensvor allemvon der Wirkung der neuenGesetz=
gebungabhängen.Die Aufsichtsbehördenwerdendaherin derRegel ersteinzugreifenhaben,
wenn sichdieseWirkung übersehenläßt.
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IIIDie Errichtung,ÄnderungundAuflösungvonGesamtarmenverbändenist demStaats=
ministeriumdes Innern zur Bekanntgabeim Ministerialamtsblattanzuzeigen.

Zu § 21.

Art.21026. 1Die Vorschrift in Art. 22 Abs.IV über die Wahl von Frauen und Vertreternvon
Einrichtungender privatenWohltätigkeitals Mitglieder des Armenratsin Gemeindenmit
mehrals 10000 Einwohnernbezweckt,die ordnungsmäßigeErfüllung der stetswachsenden
Aufgaben der öffentlichenArmenpflege allseitig zu fördern. Auf sachgemäßenVollzug ist
daherBedachtzu nehmen.Die Auswahl geeigneterFrauen wird bei der großenZahl von
Frauen, die schonjetzt in deröffentlichenArmenpflegetätig sind, keineSchwierigkeitenmachen.
Bei der Wahl von VertreternprivaterWohltätigkeitseinrichtungenhandeltes sichdarum,
die unbedingt notwendigeFühlung zwischenöffentlicherundprivaterArmenpflegezu bewirken.
Namentlichin den großenStädten mit ihren zahlreichenEinrichtungender privatenWohl=
tätigkeitsolltentunlichstdieHauptgruppenim Armenratevertretensein. Zu denEinrichtungen
der privatenWohltätigkeitgehören,wie sichauchaus ihrer besonderenAnführungin Art. 9
ergibt,nichtdie Wohltätigkeitsstiftungen.

IIDie Zahl der Vertreterder Wohltätigkeitseinrichtungenund die der Frauen darf zu=
sammendie Hälfte der gewähltenMitglieder nichtübersteigen.Innerhalb diesesRahmens
kann die Zahl der beiderseitigenVertreter nachMaßgabe des örtlichenBedürfnissesfrei
bestimmtwerden(Art. 22 Abs.V).

IIIIn den übrigen Gemeindenkönnenebenfalls Frauen und Vertreter von Einrichtungen
der privatenWohltätigkeitgewähltwerden.

§ 22.

Die Zahl der abzuordnendenund der besonderszu wählendenMitglieder des Armen=
rats muß mindestensje 2 betragen;im übrigensetztsie dieGemeindenachfreiemErmessen
fest(vgl. jedochdie besonderenVorschriftenin Art. 22 Abs. IV und 44 Abs. II). Dabei
ist zu beachten:Je mehr an der unmittelbarenAusübung der ArmeupflegeäußereOrgane
(Armenpfleger,Bezirkspflegeausschüsse)beteiligt sind, destowenigerMitglieder bedarfder
Armenrat. Dies gilt besonders,wennvon derBefugnisdesArt. 33 Gebrauchgemachtwird.
Dann wäre es eine unnötige Kräftezersplitterung,wenn in manchengrößerenStädten der
ArmenratnochsovieleMitglieder zählenwürde, als sie dort nach dembisherigenRechts=
zustandeder Armenpflegschaftsrathatte. In solchenFällen liegt dieentsprechendeAbminderung
durchausim Sinne des Gesetzes.Wo Bezirkspflegeausschüssebestelltsind, ist lediglichzu
berücksichtigen,daß nachArt. 27 Abs. II Vorsitzenderdes Bezirkspflegeausschussesein Mit=
glied des Armenratssein muß.
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9 23.
Ob für die Mitglieder des Armenrats, die durchWahl berufenwerden,Ersatzleute

gewählt werden sollen(Art. 25 Abs. III), liegt im Ermessendes Wahlkörpers,d. i. in
Gemeinden mit städtischerVerfassung der vereinigtenMagistratsmitglieder und Gemeinde=
bevollmächtigten,in den übrigenGemeindenderGemeindeverwaltung.Sind keineErsatzleute
gewähltoderkeinemehrvorhanden,so ist bei der Ersetzungvon AbgängennachArt. 25
Abs. II zu verfahren.
« . 8 24.

1Die Anzeigedes Ergebnissesder Bildung des Armenrats(Art. 26 Abs. IV) erfolgt
durchdessenVorstand. Dabei ist dieZusammensetzungdesArmenratsnachseineneinzelnen
Bestandteilen(Art. 22) ersichtlichzu machen. Auch die Namen der Ersatzleutesind anzu=
zeigen,wo solchegewähltwordensind.

Abs. I gilt entsprechendauchfür Änderungenim Mitgliederstande.
IIIDie Aufsichtsbehördenwerdendarüberwachen,daß dieArmenräteordnungsmäßigzu=

sammengesetztsind.
§ 25.

Die Aufstellungvon Armenpflegernund dieEinteilung derGemeindenin Armenbezirke
ist zwar nur denGemeindenmit mehrals 10000 EinwohnernzurPflichtgemacht(Art. 27
Abs. I); dieseMaßnahmenempfehlensichaber auchin anderenGemeindenüberallda, wo
die Mitglieder desArmenratsselbstnichtmehrin derLage sind, dieVerhältnissederHilfs=
bedürftigengenauzu erkennenoderzuerforschenunddieHilfsbedürftigendauerndzubeobachten.
Da der Armenpflegerdas unmittelbareOrgan der öffentlichenArmenpflegeist, von seiner
Tätigkeit daherderenErfolg in ersterLinie abhängt,so ist auf die Wahl geeigneterPersonen
besonderesGewichtzu legen.

§ 26.
1Die Bezirkspflegeausschüsse(Art. 27 Abs.II) sind entwedernur begutachtendeoder—

im Falle des Art. 33 —auch beschließendeEinrichtungendes Armenbezirkes,zu demsie
gehören.Da der Vorstanddes BezirkspflegeausschussesMitglied des Armenratssein muß,
so sollendieArmenbezirkenichtso klein sein, daßdadurcheineunverhältnismäßigeVermehrung
der Mitglieder des Armenratseintretenwürde. In großenStädten können,wo das Be=
dürfnis es erheischt,die Armenbezirkein Unterabteilungenzerlegtwerden. Deren Ver=
tretungenkommtjedochdie Eigenschaftvon beschließendenEinrichtungen(Art. 33) nicht zu.

I Der Armenratbestimmt,wievieleArmenpflegerund Armenpflegerinnen(vgl.Art. 27
Abs. II Satz 2) demBezirkspflegeausschußanzugehörenhaben. Damit auch die Bezirks=
pflegeausschüssedie notwendigeFühlung mit der privatenArmenpflegebehalten,ist es ange=
zeigt,daßsichunterdenArmenpflegernVertreterderprivatenWohltätigkeitseinrichtungenbefinden.
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§ 27.

1!Die Satzungdes Armenrats(Art. 27 Abs.IV) kanninsbesonderebestimmenüber
1. Zahl und Grenzender Armenbezirke(Art. 27 Abs.0),
2. Zahl undGeschlechtderArmenpflegereinesjedenArmenbezirkes(Art. 27 Abs.I),

Zahl und Art der Unterstützungsfälle,die jedemPfleger zuzuteilensind,
das Verfahrenbei der UntersuchungderUnterstützungsfälle,bei derBegutachtung
und Verabfolgungder Unterstützungund bei der Überwachungder Unterstützten,
Zahl und Geschlechtder Mitglieder der Bezirkspflegeausschüsse(Art. 27 Abs.II),
Bestellungdes Vorsitzenden,
GeschäftsdauerundErneuerungdesAusschusses,Geschäftsgangbei denSitzungen,
Ausübungder BefugnissenachArt. 33.

IIIm übrigenrichtetsich der Inhalt der Satzung im Rahmendes Gesetzesnachden
örtlichenVerhältnissen. Gleiches gilt von der Frage, wieweit nebendieserSatzung noch
besondereDienstanweisungen,Geschäftsordnungenu. dergl.veranlaßtsind.

ii

S

§ 28.
1!Für die Ablehnung der Wahl nachArt. 29 Abs. II und den Austritt geltendie

Art. 80, 109, 127, 174 der rechtsrheinischen,58, 59, 118, 121 der pfälzischenGemeinde=
ordnung. .

UFürdieDisziplinüberdieMitgliederdesArmenrats(Art.30Abs.I)gelteiidie
Art. 165—169 der rechtsrheinischen,96—99 der pfälzischenGemeindeordnung,für die
Festsetzungder Haftungsverbindlichkeitdie Art. 158, 160 der rechtsrheinischen,90 der
pfälzischenGemeindeordnung.

8 29.
1Der Ortsarmenverbandmuß jeden,der in seinemBezirkehilfsbedürftigwird, unter=

stützen,ohne Rücksicht,ob der Hilfsbedürftigein diesemOrtsarmenverbandeden Unter=
stützungswohnsitzhat odernicht(UWG. § 28). Die Unterstützungist solangezu gewähren,
bis die Hilfsbedürftigkeitbeseitigtist oderbei nichtnur vorübergehenderArbeitsunfähigkeit,
bis der verpflichteteArmenverbandden Hilfsbedürftigenübernommenhat, es sei denn,daß
sichderHilfsbedürftigevorherfreiwilligausdemBezirkedesOrtsarmenverbandesentfernthat.

11Soll demnächstein andererArmenverbandnach§ 30 des UW# zur Erstattungder
entstehendenKosten in Anspruch genommenwerden,so ist die nach § 34 des UW. vor=
geschriebeneVernehmung desUnterstütztenalsbald zu bewirken. Sodann ist derErsatzanspruch
beim vermeintlich verpflichtetenArmenverbandemit der Anfrage anzumelden,ob der An=
spruchanerkanntwird. Ist der verpflichteteArmenverbandnicht zu ermitteln,so hat die
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Anmeldungbei der Aufsichtsbehördedes unterstützendenArmenverbandeszu erfolgen. Die
Anmeldefristbeträgt6 Monate nachBeginn der Unterstützung.UWG. 8 34 Abs.I, II.

IIIIn derAnmeldungist ausdrücklichzu bemerken,ob derOrtsarmenverbandvonder
Befugnis Gebrauchmachenwill, dem Unterstütztendie Fortsetzungdes Aufenthalts nach
§ 5 des Freizügigkeitsgesetzeszu versagen. UWG. § 34 Abs.III.

I!7Muster für die Vernehmungund die Anmeldungsind in Beilage 1 abgedruckt. Wae

g 30.
1Das UWG. enthält in den 88 31, 32 die Voraussetzungen,unter denender end=

gültig unterstützungspflichtigeArmenverbanddenHilfsbedürftigenübernehmenmuß unddessen
Überführungin seineunmittelbareFürsorgeverlangenkann. Der Anspruchauf Übernahme
ist begründet,wenndie Voraussetzungendes § 5 des Freizügigkeitsgesetzesvorliegen. Im
Streitfalle entscheidendie nach demUWG. und dem ArmengesetzezuständigenBehörden
(Spruchbehörden).

uDie §§ 31, 32 des UW. beziehensichnur auf das Verhältnisderbeteiligten
Armenverbändeuntereinander;der Hilfsbedürftigeselbstgehörtnicht zu den am Streite
gesetzlichBeteiligten. Ihm gegenüberrichtetsichvielmehrdasRechtderAufenthaltsgemeinde
zur VersagungdesAufenthaltswie bisher ausschließlichnach§ 5 des Freizügigkeitsgesetzes.
Wenn der Hilfsbedürftigedie Zulässigkeitder Ausweisungbestreitet,so ist in demhierfür
vorgeschriebenenVerfahrenzu entscheiden(Ministerial=Entschließungvom 4. Mai 1871 über
denVollzug desFreizügigkeitsgesetzesZiff. 5, VerwaltungsgerichtsgesetzArt. 8 Ziff. 3, 16 ff.).
Dabei wird die erstbezeichneteVorschrift dahin geändert,daß das Rechtder Antragstellung
demArmenratezusteht.

. §31.

1Den Ortsarmenverbändenist es strengeuntersagt,die Pflicht zur vorläufigenUnter=
stützungeinesHilfsbedürftigenvon sichabzuwälzen,sei es durchunmittelbaresVerbringen
eines solchenaus dem eigenenin den Bezirk eines anderenArmenverbandesoderdurch
sonstigemit der Belastung eines anderenArmenverbandesverbundeneHandlungen(Ab=
schiebung).Bei Zuwiderhandlungenist nichtnurKlage des durchdieAbschiebungbetroffenen
Armenverbandesauf ErstattungseinerAufwendungenund auf Übernahmedes Hilfsbedürf=
tigen zur vorläufigenUnterstützung,sondernauchInanspruchnahmeder Haftung der schul=
digenMitglieder der Armenverwaltungzu gewärtigen.

1 Ebenso haben die AussichtsbehördenetwaigenVersuchenvon Ortsarmenverbänden,
rechtswidrigden Erwerb des Unterstützungswohnsitzeszu verhindernoder dessenVerlust
herbeizuführen,nachdrücklichentgegenzutretenund gegendie Schuldigennötigenfallsdienst=
aufsichtlicheinzuschreiten.
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8 32.
1Der Beaufsichtigungder gemeindlichenArmenhäuserund der sonstigenaus Mitteln

des OrtsarmenverbandesunterhaltenenAnstaltenhabendieArmenräteganz besondereSorge
zu widmen. Die Besichtigunghat möglichstoft und unangemeldetzu erfolgen. Wahr=
genommeneMißstände sind ohneVerzug abzustellen;nötigenfalls ist an die Aufsichtsbehörden
zu berichten.Auch die rechtskundigenBeamtender Bezirksämterhabendie in ihremBe=
zirkebefindlichenAnstaltenbei jedersichbietendenGelegenheitderNachschauzu unterstellen
und sich die BeseitigungaufgefundenerMängel angelegensein zu lassen. Endlichsollen
die Bezirksärztedie Armenpflegeanstaltenihres Bezirkesmöglichstoft besuchen— nicht nur
bei den Gemeindebesichtigungen(§ 62 Abs.III mit § 20 Abs.I der Bekanntmachungüber
den bezirksärztlichenDienst vom 23. Januar 1912), sondernauch bei jeder sonst sich
bietendenGelegenheitwie bei der Impfung, bei der Ermittlung übertragbarerKrank=
heitenusw.

Die Armenpflegeanstaltensindnicht nur in bau=und feuerpolizeilicherHinsicht, sondern
insbesondereauch dahin genau zu prüfen, ob bei der Unterbringung der Hilfsbedürftigen
den Gebotender Gesundheitund Sittlichkeit Genüge geleistet,ob die Verköstigungund
Verpflegungentsprechendgeregeltund ob für die erforderlicheAufsichtgesorgtist.

33.
1Zu denAbgaben,die der ArmenpflegenachArt. 35 Abs.1Ziff. 4 von derGemeinde

zugewiesenwerden,gehörenauch die sogenanntenLustbarkeitsabgaben.Sie habenihre recht=
licheGrundlagein Art. 40 Abs. IV der rechtsrheinischen,31 Abs. IV der pfälzischenGe=
meindeordnung.Die GemeindenkönnendahersolcheAbgabenauchfür anderegemeindliche
Zweckeeinführenund verwenden.Im übrigen wird auf die Ministerial=Entschließungen
vom 25. Oktober1909 und 28. Juni 1910 (MW#l. 1909 S. 824, 1910 S. 443)
verwiesen.

IIDie Beschlüsseder GemeindeüberEinführung oderÄnderung solcherAbgabensind
von denDistriktsverwaltungsbehördendemStaatsministeriumdesInnern unmittelbarvor=
zulegen.

8 34.

1Die Sitzungendes Armenrats(Art. 40 Abs.I) habenregelmäßiginnerhalbdes Be=
zirkes des Ortsarmenverbandesstattzufinden,für den der Armenrat bestelltist. Die Vor=
schriftenüber die Sitzungen der Gemeindeverwaltungen,die entsprechendgelten, sind ent=
halten in Art. 102—104, 145 der rechtsrheinischen,78 der pfälzischenGemeindeordnung.

I1Die Vorschriftender Gemeindeordnungüberdie Führung undUntersuchungderKassen
sowie über die Behandlungdes Rechnungswesens(Art. 40 Abs. IV) sind enthaltenin
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Art. 87, 107, 131, 134, 145 der rechtsrheinischen,78 Abs.X der pfälzischenGemeinde=
ordnung. Die ErlassungweitererVorschriftenüber das Kassen=und Rechnungswesender
Ortsarmenverbändesowie über die Erstattung von Übersichtsanzeigenüber die Geschäfts=
führung(Art. 40 Abs.VI) bleibt vorbehalten.

§ 35. Zu Art.41.

Gehört ein ausmärkischerBezirk mehrerenEigentümern,so hat diesendie Aussichts=
behördezur Vereinbarungüber die Ausübung der Armenpflegeund überdie Aufbringung
der KosteneineFrist zu setzen.Kommt eineVereinbarungnichtzu Stande, so trifft die
Aussichtsbehördedie erforderlichenAnordnungennach billigemErmessen. Sie kann dabei
beispielsweisedie Gesamtheitder in Betracht kommendendirektenSteuern zugrundelegen
oder die Löhne berücksichtigen,die in einem industriellenUnternehmengezahlt werden,
das sichim ausmärkischenBezirkebefindet.

§ 36. Zu

1Das ZustandekommenderSatzungdes.Gesamtarmenverbandes(Art.42, 43) durch..
freie Vereinbarungder Verbandsgemeindenhabendie Aufsichtsbehördentunlichstzu fördern.
Ist eineVereinbarungnichtzu erzielen,so sind dieVerhandlungenderRegierung,Kammer
des Innern, vorzulegen,wenndiesenichtohnehinmit der Sachebereitsbefaßtist.

I1Ein Muster für die SatzungenthältBeilage 2. a2
-
§ 37. C. Land=

armen==
!Die Eigenschaftund damit dieRechteundPflichteneinesLandarmenverbandes(Art.47) verbände.

erhält jedeKreisgemeindemit dem Inkrafttretendes UWWG.und des ArmengesetzesvonZuArt.47.48.
selbst,ohnedaß es einerbesonderenVerwaltungshandlungbedarf.

IISoweit das Gesetzfür Landarmenverbändenichtsbesonderesbestimmt,geltenfür sie
die Vorschriftenüberdie Kreisgemeinden.

inDie LandarmenverbändehabenihrenSitz am SitzederKreisregierungenund führen
die Bezeichnung„LandarmenverbandN (Oberbayern,Niederbayernusw.)“. Sie führenein
Dienstsiegel,das denvoneinemLorbeer=undeinemPalmzweigumkränztenbayerischenRanten=
schild mit der Königskrone und als Umschrift den Namen des Landarmenverbandesträgt.

8 38. Zu

Der Vorstanddes Landarmenratsund sein Stellvertreter(Art. 50 Abs.I, II) werdenRrt.45
den Beamten der Regierung, Kammer desInnern, entnommen;sie bleiben in dieserEigen=
schaftBeamteder Regierung.
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§639.
1Die Wahlen der Mitglieder und Ersatzmännerdes Landarmenratssind so frühzeitig

vorzunehmen,daß auchnichtanwesendeLandratsmitgliederdie ErklärungüberdieAnnahme
derWahl nochwährendder Landratstagungabgebenkönnen;nötigenfallsbeschließtüberdie
ZulässigkeiteinerWahlablehnung(Art. 50 Abs.V) derständige bandratsausschuß.

IIDie Ersatzmännerwerdenvom Vorstandeinberufen.

§ 40.
Die Aufgabender Landarmenverbändesind reichsgesetzlicheund landesgesetzliche.
1. Reichsgesetzlichobliegtihnendie Fürsorgefür die Landarmen,d.h. für die Hilfs=

bedürftigen,zu derenendgültigerUnterstützungkeinOrtsarmenverbandverpflichtetist(UWG.
§§ 5, 30 Abs. I Buchst.b);

2. die landesgesetzlichenPflichten der Landarmenverbändeergebensich aus demArmen=
gesetzArt. 56 Abs.II, 58—62. Außerdemsind dieLandarmenverbändean derAufbringung
der Kostender Fürsorgeerziehungbeteiligt(Fe#G.Art. 5, 6, 13, 15).

§ 41.
Der Landarmenratführt die Verwaltungdes Landarmenverbandesals dessenSelbst=

verwaltungsorgan.Er ist dahernicht lediglichein Vollzugsorgandes Landrats, das seine
Tätigkeit unterderOberaufsichtdesLandrats oderdes ständigenLandratsausschussesausübt,
vielmehrgleichtdieStellung desLandarmenratsder des gemeindlichenArmenrats; er unter=
steht auch wie dieserder staatlichenAufsicht.

*42.
1Die Satzung, die der Landarmenrat nach Art. 53 Abs. II zu erlassenhat, soll insbe=

sondereregeln:
Form und Art der Berufung des Landarmenrats,
Zeit und Ort der Sitzungen,
Leitungder Sitzungen,Art der Beschlußfassung,Sitzungspolizei,
Beurkundungder Beschlüsse,
Entschädigungder Mitglieder,
den Kreis der Aufgaben,die der LandarmenratnachArt. 53 Abs.III demVorstand

übertragenwill. «
UWieweitderLandatmenratvonseinemRechteGebrauchmachenwill,einenTeilseiner

Aufgaben dem Vorstande zu übertragen, ist seinemErmessen überlassen. Es werden hier
hauptsächlichGründe der Zweckmäßigkeit,die ErmöglichungraschererSachbehandlung,die
größereoder geringereBedeutung einzelner Gegenständein Betracht kommen. Zu beachten
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ist vor allem,daß dieGeschäftedesLandarmenverbandesbei allerGründlichkeitin derRegel
eine förderliche,nichtmit unnötigenWeiterungenbeschwerteErledigungverlangen.

§ 43. .
Zur Geschäftsleitung,die demVorstandenachArt. 54 Abs. I obliegt,gehörtinsbe=

sondere:
die Leitungder Verhandlungendes Landarmenrats,
die Zeichnungder Bescheideund der Vollzug der Reinschriften,
die Erlassung der sachleitendenVerfügungen,
die Vorbereitungder Vorlagendes Landarmenrats,
der Vollzug der Beschlüssedes Landarmenrats.

§ 44.
1!Die Büro=, Kanzlei= und Botengeschäftewerden von den mittleren und unteren Be=

amtender Regierungenbesorgt.
1 Die Kassen=und Rechnungsgeschäftedes Landarmenverbandesbesorgt die staatliche

Finanzverwaltung.
8 45.

1Von der Befugnis nach Art. 66 Abs. J werden die Landarmenverbändeim Falle der
AnstaltspflegehauptsächlichGebrauchmachen,soweitsie über keineeigenenAnstaltender in
BetrachtkommendenArt verfügenoder die Räume in den vorhandenenAnstaltenbesetzt
sind. Die selbständigePflicht der Ortsarmenverbändezur Fürsorgenach8 28 desUWG.
und zur Bereitstellungder hierfür erforderlichenEinrichtungenwird durchArt. 56 Abs.1
nichtberührt.

1 Der EntschädigungnachArt. 56 Abs.II sind, da es sichhier nichtumErsatzansprüche
nach dem UWG. handelt, nicht die Sätze nach Art. 13, sondernwie nachAbs.I der
gesetzlichnotwendige.Aufwand zugrundezu legen.

8 46.
1Die hilfsbedürftigenGebrechlichennachArt. 58 Abs.I Ziff. 1, dieeinenUnterstützungs=

wohnsitzbesitzen,müssen,um in die Fürsorgeder Landarmenverbändeüberzugehen,der An=
staltspflegebedürfen,die nachZiff. 2 müssenbildungsfähigsein und der Unterbringungin
Anstaltenbedürfen. Soweit dieseVoraussetzungenim einzelnenFalle nichteinwandfreivor=
liegen,sindsie durchbezirksärztlicheoderfachärztlicheGutachtenfestzustellen.

11Die gesetzlicheFürsorgeder Landarmenverbändefür dieGebrechlichen,die einenUnter=
stützungswohnsitzhaben,beschränktsichauf die Anstaltsfürsorge.Sie umfaßt den gesamten
Aufwand, der durchden notwendigenAufenthaltdes Gebrechlichenin der Anstalt erwächst.

1
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m Der reineUnterstützungsaufwand,welcherder Ersatzleistungdes Ortsarmenverbandes
nachArt. 58 Abs.IV zugrundezu legenist, begreiftdenAufwand, der sich nachAbzug
dessenergibt, was der Hilfsbedürftigeselbstleistet,was seineAngehörigengesetzlichoder
freiwillig zahlen und was von sonstigenVerpflichteten(Versicherungseinrichtungen,Haft=
pflichtigenusw.), aus dem Nachlaß odersonstigenQuellen zur Verfügung steht. Diese
Beträge dürfen nicht auf denAnteil des Ortsarmenverbandesallein angerechnetwerden,
sondernsie sind von den gesamtenKostenabzuziehen,habenalso demOrtsarmenverband
und demLandarmenverbandezugutezu kommen. NachträglicheLeistungensind in gleicher
Weisezu behandeln.

§ 47.
Die Landarmenverbändewerdenzur Unterbringungder in Art. 58 bezeichnetenPer=

sonennötigenfallsdie MitbenützunggeeigneterfremderAnstalten im Wege des Vertrags
sicherzustellenhaben.

§ 48.
!Anträge der Ortsarmenverbändevon Gemeinden,die einemBezirksamt unterstehen,

auf Gewährungvon Beihilfen nachArt. 59 sind innerhalbder vorgeschriebenenFrist und
mit den erforderlichenNachweisen(Art. 59 Abs.III) demBezirksamtevorzulegen. Dieses
prüft die Gesucheund teilt sie mit gutachtlicherAußerungdemLandarmenratemit. Orts=
armenverbände,die einer kreisunmittelbarenStadt entsprechenoder zu deneneine kreis=
unmittelbareStadt gehört,übersendendie vorschriftsmäßigbehandeltenGesuchedemLand=

—ie armenratunmittelbar. Für die Nachweiseist ein Muster in der Beilage 3 abgedruckt.
– IIBei derBescheidungderGesuchewerdendieLandarmenverbändedavonauszugehen

haben,daß bei zahlreichenGemeindenschondurchdie Wirkung des UW., bei allen aber
durchdie BeteiligungderLandarmenverbändenachArt. 58 desArmengesetzeseinezumTeil
erheblicheEntlastungeintretenwird, daß sich die Beihilfen nachArt. 59 daherals Aus=
nahmeleistungendarstellen,derenVoraussetzungengenauzu prüfensind.

IIIDie Beihilfe kannauchin andererWeiseals durchGeld, beispielsweisedurchGe=
währungvon Freistellenodervon geringerenPflegesätzenin Anstaltengeleistetwerden.

§ 49.
1In den Fällen des Art. 61 sind die Gesucheum Ersatzdes Unterstützungsaufwandes

mit denerforderlichenNachweisenund einemVerzeichnisseder UnterstützungennachAblauf
des Rechnungsjahrsoder halbjährlichder Regierung, Kammer des Innern, vorzulegen.
Diese setztdie erforderlicheSumme festund weistsie zur Zahlung ein.

11Handelt es sichum einefortlaufendeUnterstützung,so hat der Landarmenverbandall=
jährlichim NovembereinenJahresvoranschlagzu fertigenund derRegierung,Kammerdes
Innern, vorzulegen.Für die weitereBehandlunggilt Abs.1 entsprechend.
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9 50.
§ 49 gilt auchfür UnterstützungennachArt. 62 mit AusnahmederFüälle,beidenen

sichaus denpersönlichenVerhältnissender UnterstütztenAnhaltspunktefür die Möglichkeit
derErsatzleistungergeben.Ist in diesenFällen zurGeltendmachungderErsatzansprücheder
diplomatischeWeg einzuhalten,so sind die VerhandlungendenRegierungen,Kammerndes
Innern, und von diesendemStaatsministeriumdes K. Hausesund des Außern in Vor=
lage zu bringen. Dabei geltenim übrigenbis auf weiteresdieMinisterial=Entschließungen
vom 13. Mai 1880 und 5. Juni 1911 (M2l. 1880 S. 223, 1911 S. 387) ent=
sprechend.

§ 51.

1Nach Art. 64 Abs.III verteilt das Staatsministeriumdes Innern die jährlichenZu=
schüssean die LandarmenverbändenachdemVerhältnisseder Hundertsätzeder Kreisumlagen
für dengesetzlichvorgeschriebenenArmenaufwand.Die Regierungen,KammerndesInnern,
legen die Nachweise über diesenAufwand dem Staatsministerinm des Innern nach dessen
nähererAnordnungalljährlichvor.

A1Zum Aufwand im Sinne des Art. 64 gehörennichtdie Kosten,die denLandarmen=
verbändendurch das Fürsorgeerziehungsgesetzerwachsen,da es sichhierbei nicht um
Armenaufwandhandelt.

· « §52.
Die Pflicht derDistriktsgemeindenzur ErrichtungneuerDistriktskrankenhäuser(Art. 65

Abs.I Ziff. 3) bestehtnur, soweitnicht für die erforderlicheKrankenhauspflegeHilfsbedürf=
tiger auf andereWeise gesorgtist oder gesorgt werden kann. Wenn daher eine
Distriktsgemeindekein eigenesKrankenhausbesitztund die armengesetzlicheKrankenfürsorge
Mängel aufweist,so ist zunächstgenauzu untersuchen,ob für die Krankenhauspflegenicht
auf andereWeise gesorgtwerdenkann. Dabei wird beispielsweisein Betracht kommen:
Anschluß an ein Krankenhaus einer anderenDistriktsgemeinde,einerGemeinde, einerKassen=
einrichtung,einerStiftung, Vereinbarungder beteiligtenGemeindennachArt. 34 Abs. II,
Anschlußan das Krankenhauseines Landarmenverbandesoder an die Krankenabteilung
einer Landarmenanstalt(vergl.auchArt. 56 Abs.II). Bei etwaigemVorgehengegeneine
Distriktsgemeindeist auf ihre LeistungsfähigkeitsorgfältigBedachtzu nehmen.

8 63.
Nicht jedeArt derArbeitsvermittlungoderder vorübergehendenGewährungvonObdach

undBeköstigungan mittelloseWanderergegenArbeitsleistungkannals FürsorgenachArt. 65
Abs.I Ziff. 4 mit demRechteauf staatlicheZuschüssenachAbs.II erachtetwerden.Die Ein=
richtungenmüssenvielmehrso beschaffensein,daß derdurchdieseGeschesvorschristenverfolgte106=0
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ZweckeinerwirksamenWandererfürsorgeerreichtwerdenkann. Die Staatsregierungbehält
sichvor, überdie BeschaffenheitdieserEinrichtungenRichtlinienbekanntzugeben.

g 54.
Durch die nachArt. 66 zugelasseneVerwendungder Erträgnissedes Distriktsarmen=

vermögenszu Zweckender Vorbeugungsoll den Distriktsgemeindennamentlichermöglicht
werden,die vorbeugendeTätigkeit ländlicherOrtsarmenverbändezu unterstützen.Die Distrikts=
gemeindewird beispielsweisemit Erfolg beiderUnterbringunggebrechlicherKinderin Anstalten
dann eingreifenkönnen,wenndie Eltern zwar nichthilfsbedürftigim Sinne des Armen=
gesetzes,aber zur völligenTragung der KostenohneübermäßigeBelastungnicht imstande
sind. Unter den gleichenVoraussetzungenkann dieDistriktsgemeindeauchsonstbeiderKinder=
fürsorgetätig werden.

E. Staats= " § 55.
aufsichtund · « . . .
Entscheidung ÜberBeschwerdenhilfesuchenderPersonenwegenVerweigerungder erbetenenöffentlichen
von i*= Armenunterstützungist im aufsichtlichenVerfahren(Art. 70, 71) zu entscheiden.

Art.05.

F. Armen= § 56.

zosheiliern 1Bei der Entscheidungüberdie Anwendungdes Arbeitszwangsist in jedemeinzelnen
Zu Falle nicht nur sorgfältigzu erwägen,ob die Maßnahmenotwendigund geeignetist, die

Nrt.76—35.ungerechtfertigteInanspruchnahmedes Armenverbandeshintanzuhalten,sondernes ist auch
auf die Schonungdes wirtschaftlichenDaseins und des berechtigtenSelbstgefühlsder be=
troffenenPersonenentsprechendRücksichtzu nehmen.

IIIm übrigenwird in vielenFällen schondieAndrohungdesArbeitszwangsdenErfolg
haben,daß der unterstützteArbeitsscheuefreiwillig die ihm angewieseneArbeit verrichtetoder
daß der säumigeNährpflichtigeseinerUnterhaltspflichtnachkommt.

57.
Als vorübergehendeUmstände,welchedie Unterbringungunzulässigmachen(Art. 76

Abs.IV Ziff. 1), kommenin Betracht:
Krankheit,zeitigeArbeitslosigkeit,Arbeitseinstellung,Aussperrungu. dergl.
Im übrigengenügtes für dasVorhandenseindauernderHilfsbedürftigkeit,daß sichein

bestimmternaherZeitpunkt, in dem das Unterstützungsbedürfnisaufhörenwird, nicht ab=
sehenläßt.
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g 658.
Die EntscheidungderBehörde,welchedieUnterbringungverfügt,ist so zu fassen,daß

demArmenverbandedieWahl derArbeitsanstalt,derErziehungsanstalt,derHeilanstaltüber=
lassen bleibt. Der Beschluß kann auch dahin lauten, daß der Armenverbandnach seinem
Ermessenentwederdie Unterbringungin einerArbeitsanstaltoderdie Einweisungin eine
Heilanstaltbewirkenoderdie eine Maßregel nachder andernergreifenkann.

« §59.
1Als Anstalten, in denendie vom ArbeitszwangebetroffenenPersonenuntergebracht

werdenkönnen,kommennamentlichin Betracht:
1. OffentlicheArbeitsanstalten,z.B. gemeindlicheArmenhäuserundBeschäftigungs=

anstalten,insbesonderesolchemit landwirtschaftlichemBetriebe,Landarmenanstalten,
WanderarbeitsstättenöffentlicherKörperschaften,

2. privateArbeitsanstalten,z.B. von VereinenbetriebeneWanderarbeitsstättenund
Arbeiterkolonien,sofernesie von der staatlichenAufsichtsbehördeals geeignet
anerkanntsind, .

3. Erziehungsanstaltenund Heilanstalten, insbesondereauchTrinkerheilanstalten,
sofernder Untergebrachtedaselbstin angemessenerWeisebeschäftigtwerdenkann;
nicht öffentlicheAnstalten müssenebenfallsvon der staatlichenAufsichtsbehörde
als geeignetanerkanntsein.

il Die AustaltenkönneninnerhalboderaußerhalbdesBezirkesdesvollstreckendenArmen⸗
verbandesliegen. In Erziehungsanstaltendürfennur Minderjährigeuntergebrachtwerden.

g 60.
BesondereAnstalten für den eigenenBedarf werden nur größereOrtsarmenverbände

oder auchLandarmenverbändeerrichtenkönnen. Für kleinereArmenverbändeempfiehlt sich der
Anschlußan jene im WegefreierVereinbarungoderder VereinigungnachArt. 34 Abs.II.
Auch derAnschlußsämtlicherArmenverbändeeinesRegierungsbezirkes— mit Ausnahmeetwa
derGroßstädte— an denLandarmenverbandkann zweckmäßigsein,weil dadurchdie nötige
Stetigkeit in der Zahl der Arbeitskräfteerreichtund der Betrieb der Anstaltenmöglichst
billig gestaltetwird.

§ 61.

Bei derAnweisungvonArbeitaußerhalbeinerAnstalt(Art.80 Abs.II) sindinsbe=
sondereauch landwirtschaftlicheArbeiten, Beschäftigungbei Straßenbauten,sowieKultur=
arbeitenwie Flußlaufregelungen,Entwässerungund Urbarmachungvon Mooren, Od= und
Heideländereien,Aufforstungen ins Auge zu fassen. Zu diesemZweckeist nötigenfalls mit
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denUnternehmernsolcherArbeiten,mit den Kulturbauämtern,der Moorkulturanstalt,den
Forstbehördenins Benehmenzu treten.

g 62.
1Die Hausordnungenfür die Arbeitsanstalten(Art. 85 Abs.I) werdenauchZwangs=

mittel zur Aufrechterhaltungder Anstaltszuchtvorzusehenhaben.
I Die Hausordnungenkönnenfernerbestimmen,wieweit demUntergebrachtenaus dem

ArbeitsverdienstArbeitsbelohnungengewährtwerdensollen;dabeikönnensie ihm das Recht
einräumen,über die Arbeitsbelohnungschonwährenddes Aufenthalts in der Anstalt in
bestimmterWeisezu verfügen. «

mDieAbLIundIlgeltenfürdieAnweisungvoiiArbeitaußerhalbeinerAiistalt
(Art.85Abs.II)entsprechend.

§63.
Arztliche und religiöseVersorgungsowie KrankenpflegemüssenbeimVollzuge des

armenpolizeilichenArbeitszwangssichergestelltsein.

g 64.
Das Reichsgesetzüberdie Unfallfürsorgefür Gefangenevom 30. Juni 1900 (RGBl.

S. 536) nebstden landesgesetzlichenVollzugsvorschriftengilt auchfür Personen,die von
Orts= und Landarmenverbändenzwangsweisezur Arbeit angehaltenwerden(vergl.Reichs=
gesetz§ 1 Abs.II); bei der Anweisungvon Arbeit außerhalbeinerAnstalt tritt dabeian
Stelle der Anstalt der Armenverbandund an Stelle des Anstaltsvorstandesdie gesetzliche
Vertretungdes Armenverbandes.

8 66.

1Damit der Zweckerreichtwird, den der Arbeitszwangverfolgt,werdendie Armen=
verbändees sich angelegensein lassen,den Untergebrachtenbei der vorläufigenoderend=
gültigen EntlassunggeeigneteArbeitsstellennachzuweisen(vergl.auchArmengesetzArt. 4
Abs.II, Vollzugsanweisung§ 9 Abs.IV).

11Die Armenverbändewerdenfernerim eigenenwie im allgemeinenNutzendafürSorge
tragen,daß sie von demVorhandenseinvon Arbeitsscheuenund säumigenNährpflichtigen
jeweils möglichstbald Kenntnis erhalten,damit gegendiesedie notwendigenMaßnahmen
rechtzeitigergriffenwerdenkönnen.

§ 66.

1Als Vorschriften,nach deneneinehöhereStrafe verwirktist als nachArt. 87, 88,
kommenaus demReichsstrafgesetzbuchinsbesonderein Betracht:
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§§ 185—200 (Beleidigung),
§. 246 (Unterschlagung),
§§ 303, 304 (Sachbeschädigung),
§§ 263, 264 (Betrug). "

I Außerdemsind für die öffentlicheArmenpflegeaus § 361 von Bedeutung:
Ziff. 5 (NotwendigkeitfremderHilfe wegenSpieles, Trunkes oderMüßiggangs),
Ziff. 7 (Arbeitsscheu),
Ziff. 8 (NichtbefolgeneinesUnterkommensauftrags),
Ziff. 10 (Vernachlässigungder Unterhaltspflicht),

bei Ziff. 5, 7, 8 mit der Möglichkeitder Überweisungan dieLandespolizeibehörde(§362).

§ 67.

Diese Vollzugsanweisungtritt gleichzeitigmit demArmengesetzin Kraft.

g 68.
1Mit demGesetzüberdie öffentlicheArmen=undKrankenpflege(vergl.Art. 89 Ziff. 1)

tretenauchalle nicht gesetzlichenVorschriftenaußerKraft, die mit demneuenRechtenicht
mehrvereinbarsind oderdurchgegenwärtigeVollzugsanweisungersetztwerden.

11In Kraft bleibenmit entsprechenderGeltung nebendenMinisterialentschließungen,die
bereitsobenin 8 33 und § 50 erwähntwordensind, insbesonderedie Entschließungdes
Staatsministeriumsdes KöniglichenHauses und des Außern vom 7. Mai 1891 über
Fahrpreisermäßigungbei ReisenmittelloserKrankernachund von öffentlichenHeilanstalten
(M2l. S. 182), die Entschließungder Staatsministeriender Justiz, desInnern und der
Finanzenvom 29. Mai 1906 überdieGebührenfreiheitder Armenpflege(Ml. S. 295),
die Entschließungdes Staatsministeriumsdes Innern vom 28. August 1909 über den
PostverkehrderGemeinden(Ml. S. 778).
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bedürftigen, Bekenntnis, Geburtszeit und Ge=
burtsort:

ist er gestorben?

Von welchemGerichte?

sind die Ursachen, Zeitund Art des Getrennt=
lebens so genau als möglichzu erheben).

Empfängt dieEhefrau währendderTrennung
derEheBeihilfen seitensdes Mannesundwelche?

arbeitsfähig? Womit beschäftigt. sich?
Was verdient . . . woͤchentlich oder wodurch
wird am Erwerb verhindert?

Ist die Frau schon vor ihrer Verheiratung
mit ihrem jetzigen Ehemann unterstützt worden,
wo und in welcher Weise?

waren die früheren Ehemänner#? Wie
lange und wo war sie mit ihnen verheiratet?

usw.? Wann und wodurchwurden die früheren
Ehen gelöst?

Ehen des Hilfsbedürftigen oder (bei weiblichen
Personen) als unehelich erzeugt nocham Leben?
Namen, Alter und Geburtsort.
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gebracht(unehelicheoder in früherenEhen er=
zeugte)? Namen, Alter und Geburtsort.

o halten sie sichgegenwärtig auf? Welche
von denKindern verdienenetwas, wodurchund
wieviel wöchentlich? Sind die erwachsenenbe=
reits verheiratetund welcheFamilien habensie?
Gehen die schulpflichtigenKinder zur Schule?
Haben sie freien Unterricht WelcheSchule be=
suchensie?

Die Angaben sind übersichtlichzu machen.

zeugten Kinder? Hat er die Vaterschaftan⸗
erkannt oder wurde er zu Unterhaltsbeiträgen
verurteilt, von welchemGerichte und wann?
Bezahlt er Unterhaltsbeiträge,wieviel? Oder
hat er eineAbfindung gewährt, in welchemBe⸗
trage? Mit vormundschaftlicherGenehmigung?

Bei wem befindensichdie Kinder im Falle und
seit der Trennung der Ehe?

Namen, Wohnung, Vermögens- und Erwerbs=
verhältnissefolgenderVerwandten desHilfs=
bedürftioen:

des Mannes
Eltern der Frau

der früherenFrauen,

8 des Mannes
Großeltern der Frau

1 der früherenFrauen,

Enkelkinder.

Geschwisterusw.:
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12. a. Seit welchem Zeitpunkte(Jahr Monat? Tags)
hat derHilfsbedürftige hier seinengewöhnlichen
Afenthet (nichtvorübergehendenoder fremden
Aufenthalt)?

Hat der hiesigeAufenthalt durch Eintritt in
eine Kranken=, Bewahr= oder Heilanstalt
oder unter Umständenbegonnen,durch welche
die Annahme der freien Selbstbestimmung bei
der Wahl des Aufenthalts ausgeschlossenwird?
Oder sind solche Umstände nach Beginn des
hiesigen Aufenthalts eingetreten?

ein Jahr gewährt hat, wo hat sich in letzter
Zeit der Hilfsbedürftige vor seinem hiesigen
Aufenthalt über ein Jahr lang aus freier
Selbstbestimmungaufgehalten?

(Von wann bis wann?)

Bei wem, wo, je von wann bis wann, in
welcherEigenschaft hat der Hilfsbedürftige in
den letzten 3 Wochen vor dem Eintritt der Er=
werbslosigkeit gearbeitet? Von wann bis wann
war er etwa im Anschluß an die letzteBeschäfti=
gung krankund bezogKrankenunterstützungvon
einer Krankenkasseund von welcher?

13. Wo haben die Eltern des Hilfsbedürftigen ge=
wohnt, als er armenrechtlichselbständigwurde,

falls sie früher gestorbensind, wo habensie in
den letztenJahren vor ihrem Tode gewohnt?

Wieviel beträgt die Miete? Ist ein Teil der
Wohnung untervermictet? Zu welchemPreise?
Ist er selbst nur Schlafgänger? bei wem?
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Seit welcherZeit bewohnter die gegenwärtige
Wohnung? Wo war seineletzteWohnung?

Ist er zu einer Steuer veranlagt? Zu welcher
und mit welchemBetrage?

WelcheUnterstützung für sichoder ihre An=
gehörigen (Frau, eheliche und Stiefkinder unter
16 Jahren) hat er bereils erhalten oder erhält
er noch jetzt:

auswärts?
Hat derHilfsbedürftige etwa anderwärts, wo

(Ort und Behörde) und wann wegen der vor=
liegenden Hilfsbedürftigkeit um Unterstützung

Wurde er irgendwo etwa wegender vorlie=
genden Krankheit verpflegt und ungeheilt ent=
lassen? Mit Reisegeldversehen?

tungen der freiwilligen Armenpflege,Stiftungen
oder Behörden?

personen?

Ist der Hilfsbedürftige Mitglied einer oder
mehrerer Kranken= oder Sterbekassen und
welcher?Wer zahlt die Beiträge?
Welche Krankenunterstützung bezieht er für sich?
wannhatdiesebegonnen?wannund auf welchen
Betrag wird sie vermindertund wann hört sie
ganz auf?

kassenfür seineFamilienangehörigen?
(Betrag, Beginn und Ende.)

BeziehtderHilfsbedürftige einenRuhegehalt?
Oder eine Rente auf Grund der Reichsver=
sicherungsordnung (Unfall=, Invaliden=, Alters=,
Hinterbliebenenrente)oder des Versicherungs=
esetzesfür Angestellteoder der Militärgesetze?

In welchemBetrage? Von welcherKasse? Wenn
nicht, so ist zu prüfen, ob ein Anspruchhierauf
etwa aus Anlaß diesesUnterstützungsfallsbe=
gründet ist und das Nötige sofort zu veran=
lassen. Bestehenfür die Zukunft Ansprücheauf

Neute (Nr. und Datum der letztenQuittungs=
arte.)
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18. Liegen dieVoraussetzungenzur Einleitung eines
Heilverfahrens auf Rechnung der Landesver=
sicherungsanstaltoder der Reichsversicherungs=
anstalt für Angestellte vor, warum nicht?
RVO. § 1269 ff, AG. 836 ff.

Falls die Voraussetzungenvorliegen, sind die
nötigen Schritte zur Bewirkung der Ubernahme
der Verpflegungskostenauf die Versicherungs=
anstalt sowie geeignetenfalls zur Auswirkung
eines Hansgeldes alsbald einzuleiten.

19. Hat derHilfsbedürftige unbeweglichesoder ent=
behrlichesbeweglichesVermögen? Verfügt er
überBarmittel, Außenstände,Sparkasseguthaben,
Darlehns= und sonstigeForderungen (Hypo=
theken)? Hat er kein Vermögen zu erwarten?
Haben die Kinder oder Enkel Vermögen? wo
und von wem wird es verwaltet? Hat er oder
sein EhegatteNutzuießungs=(Geld. Woh=
nungsrechts= oder Leibrenten=) Ansprüche,
Ruhegehaltsansprüche, an wen, seit wann, in
welchemBetrage und für welcheZeitdauer?

20. Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit?
Liegt Arbeitsbeschränktheit oder Arbeits=
unfähigkeit vor?

21. Wovon hat der Hilfsbedürftige sich bisher er=
nährt und wieviel haterwöchentlichverdient?
wosect er in Arbeit? oder im Dienste? Seit
wann

22. Wodurch und seit welcher Zeit ist der
Hilfsbedürftige behindert, sich und den
Seinigen den nötigen Unterhalt zu
verschaffens
Etwa Wegfall des Ernährers? oder Verletzung
der Unterhaltspflicht?

"5d Gesuchstellerlin)wurdeauf dieFolgen unwahrerAngaben(EinzugderUnterstützung

und unterUmständenStrafeinschreitung)sowieauf die Folgen der Armenunterstützungfür

die öffentlichenRechteaufmerksamgemacht. Er#erklärt,bei leiner=Hilfsbedürftigkeit aufSie ihrer

der gestelltenBitte beharrenzu müssen.

UnterschriftdesGesuchstellers
(bei Ehelentendes Mannes)

Zur Beglaubigung
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a. ,, 191

G. R. an
Ortsarmenverband

den —
Landarmenverband

in

nach§§ 28, 30, 34 desUWG. mit derAnfrageübersandt,ob derUnterstützungswohnsitz
—die Landarmeneigenschaft— anerkanntund die Erstattungder aufgewendetenund noch
aufzuwendendenUnterstützungskostenzugesichert(und die Übernahmepflichtanerkannt)wird.
(Es ist in Aussichtgenommenden && die Fortsetzungdes
Aufenthaltsdahierauf Grund der §§ 4, 5 des Freizügigkeitsgesetzeszu versagen).

Im Ablehnungsfallewird um Angabeder Gründe ersucht.

Der Ortsarmenverband.

b , , 191

An
das K. Bezirksamt(die K. Regierung,Kammerdes Innern)

in

Der (die)am
geborene

mußte am
in Armenpflegegenommenwerden

Ein Unterstützungswohnsitzhat bishernichtermitteltwerdenkönnen.BehufsWahrung
desErstattungsanspruchserfolgthierdurchdie in § 34 desUWG. vorgeschriebeneAnmeldung
mit der Bitte um Empfangsbestätigung.

Der Ortsarmenverband.
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Beilage 2.
(Zu 8 36.)

Satzungdes GesamtarmenverbandesJ.

§ 1.

Die GemeindenN., O., P. bilden unter dem Namen „GesamtarmenverbandN.“ einen
gemeinsamenOrtsarmenverbandmit demSitzederVerwaltungin N. (DienstsitzdesVorstandes.)

§ 2.

Der Gesamtarmenverbandübernimmtfür die Gemeinden,die ihn bilden, alle gesetz=
lichenRechteundPflichtendesOrtsarmenverbandes.(JedeGemeindebleibtjedochverpflichtet,
den Hilfsbedürftigen,die sichim Armenbezirkaufhalten,das nötigeObdachzu gewähren.)

613.
Die Verwaltung des Gesamtarmenverbandesführt der Gesamtarmenrat.Die Zahl

der Personen,welchedie Verbandsgemeindenin den Gesamtarmenratabordnenund wählen
(ArmengesetzArt. 22 Abs.I, II, 25 Abs.II), wird festgesetztfür:

N. auf Xxund y,
O. auf X' und yF7,
P. auf X'' und y''.

84.

Für die Aufbringungund Verteilungder Kostengilt Art. 46 desArmengesetzes(mit
dem Abmaße,daß usw.). Die Verbandsgemeindenhabendie von dem Gesamtarmenrate
nachdemjeweiligenBedarfefestgesetztenVorschüssean die Gesamtarmenkassezu entrichten.

Den Mitgliederndes Gesamtarmenrats,die nichtam Sitze der Verwaltungwohnen,
werdenihre Auslagen(auf Antrag) ersetzt.

85.

In dringendenFällen kann in den Gemeindenaußerhalbdes Dienstsitzesdes Vor⸗
standesder BürgermeisterdenHilfsbedürftigendie unverschieblicheUnterstützungunmittelbar
gewähren;er hat aberdemVorstandehiervonungesäumtKenntnis zu geben.
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8 6.

Die öffentlicheAuflegungdesVoranschlagsundderRechnungdesGesamtarmenverbandes
(ArmengesetzArt. 38 Abs.II, 39 Abs.1) geschiehtam Sitze der Verwaltung. Nach Ab=
lauf der Auflagefrist sind die Rechnungenmit denetwaeingekommenenErinnerungenan
die Gemeindeverwaltungder Verbandsgemeindemit der größtenEinwohnerzahl(Armengesetz
Art. 44 Abs.III) abzugeben.Die Prüfung undBescheidungderRechnungenerfolgtjeweils
in gemeinsamerSitzung derVerbandsgemeindevertretungen.Im übrigengeltendie Art. 38
und 39 des Armengesetzesentsprechend.

§ 7.

Über Änderungender Satzungbeschließtder Gesamtarmenrat.Sie bedürfender Ge=
nehmigungder Regierung,Kammerdes Innern (ArmengesetzArt. 42 Abs.7).
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(Zu § 48.)

Landarmenverbaod

Gesuch um Seihilfe
nachArt. 59 des Armengesetzesvom 21. August1914.

I. Ortsarmenverband

Bezirkant ... D

II. Ei :Einwohnerzahl EsüberwiegtLandwirtschaft—Hondel—
Gewerbe— Industrie.

III. AllgemeinewirtschaftlicheVerhältnisse:
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Staatssteuerslol. , davonKapitalrentensteuersll. ,

Steneranfatzfiiniine(UmlagengefetzArt.24,25)..·......................·................,..

hievontreffenaufeinenUmlageiipflichtigendurchschnittlich........»......................«..,

ZahlderUmlagenpflichtigen.»»»»» „ hierunter zahlen weniger als

6 —&Einkommensteer . .,

BetragdemM davonverwendetfür
Gemeinde⸗ Armenzwecke

Distrikts= umlagen Betrag Hundertsat

nachderletztenRechnung

nachdemVoranschlage

rentierenderKapitalbetrag:

des Gemeindevermögens

des Armenvermögeens ,............

Gemeindeschiildeii.............................«.....................H

Wird in der Gemeindeder Lokal=Malz=und Bieraufschlagerhoben?

WelchesonstigenörtlichenAbgabenwerdenerhoben?
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V. ErbeteneBeihilfe:

VI. Gutachtendes Bezirksamts, insbesondereauch darüber,ob nach den gegebenen
Umständenein erheblicherTeil der Gemeindeumlagenfür Armenzweckever=
wendetwird und infolgedessenunverhältnismäßigeBelastungvorliegt,
ferner, wieweit eine Beihilfe — in Geld oder auf andereWeise—
hiernachals angezeigterachtetwird.

VII. BeschlußdesLandarmenrats:
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ich-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 42.
München, den 14. August 1915.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 2. August 1915 über die Neuordnung des akademischenforstlichenUnterrichts

in Bayern. — Bekanntmachung vom 1. August 1915 zur Eichordnung. — Bekanntmachung vom
2. August 1915, Ubergangsbestimmungen für die Neueichung von Meßgeräten betreffend.

Nr. 20690.

Königliche Verordnung über dieNeuordnungdesakademischenforstlichenUnterrichtsin Bayern.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir findenUns bewogen,in Abänderungund Ergänzungder §§ 4, 5, 9, 10, 12
und 13 der K. Verordnungvom 14. September1910, die Neuordnungdes akademischen
forstlichenUnterrichts in Bayern betreffend,mit sofortigerWirkung zu verordnen,was folgt:

§4 erhält folgendeFassung:

84.
Gegenständeder Zwischenprüfungsind die Grund- und Hilfsfächer.
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§ 5 erhältdieFassung:
§ 5.

Gegenständeder thoretischenSchlußprüfungsind die Hauptfächer.

§9 erhältdenZusatz:

6. die Erklärung, ob, wann und wo der StudierendederMilitärpflicht
genügthat.

§ 101 erhält folgendeFassung:

§ 10 Abf.II.
Als Anwärterdes K. bayerischenStaatsforstverwaltungsdiensteskönnennur solcheBe=

werberAufnahmefinden, die für den Zeitpunkt der Eingabe entwederdurchmilitärische
ZeugnisseFelddiensttauglichkeitoderdurchdas Zeugnis eines hierfüraufgestelltenBezirks=
arztes Forstdiensttauglichkeitnachweisen.Den Begriff der Forstdiensttauglichkeitbestimmt
das Staatsministeriumder Finanzen.

§ 12 wird geändertund ergänztwie folgt:

* 12.
I. Studierendeder Forstwissenschaft,die eineAnstellungim bayerischenStaatsforst=

verwaltungsdienstenicht anstreben,können zur Zwischenprüfungim ganzen Um=
fangezugelassenwerden,wennsie denNachweiserbringen,daß sie

1. an der Universität München mit der großenMatrikel immatrikuliert sind
(§§ 3 mit 8 der Satzungenfür die Studierendenan den bayerischen
Universitäten),

2. an deutschenUniversitäten, technischenHochschulenoder Forstakademienein
dreisemestrigesStudium aller Zwischenprüfungsfächerzurückgelegtund dabei
die beidenletztenvollenSemesteran derUniversitätMünchenverbrachthaben,

3. durch eine mit LehrwanderungenverbundeneVorlesung oder durch eine halb=
jährigeVorpraxis in dasStudium derForstwissenschafteingeführtwurden.

II. Studierende der Forstwissenschaft,die eine Anstellung im bayerischenStaatsforst=
verwaltungsdienstnichtanstreben,könnenzurSchlußprüfungim ganzenUmfange
zugelassenwerden,wennsie denNachweiserbringen,daß sie

1. an der Universität München mit der großen Matrikel immatrikuliert sind
(wie bei Abs.I Ziff. 1),
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2. an deutschenUniversitäten,technischenHochschulenoderForstakademienein
3½⅛jährigesStudium allerFächerderZwischen=undSchlußprüfungzurück=
gelegtund dabei die beidenletztenvollen Semesteran der Unioversität
München verbrachthaben,

3. die Prüfung aus sämtlichenZwischenprüfungsfächernan den in Ziffer 2
bezeichnetenBildungsstättenmit Erfolg abgelegthaben.

III. Bei AblegungdieserPrüfungen(I undII) könnenTeile derPrüfungsgegenstände,
soweitsie sichausschließlichaufdieBayerischeLandesgesetzgebungbeziehen,vonder
Prüfung ausgenommenwerden.

IV. Das BestehendieserPrüfungen(1 undII) verleihtkeinenAnspruchaufZulassung
zum bayerischenStaatsforstverwaltungsdienstoder zur bayerischenStaatsprüfung.

§ 13 erhält die Fassung:

§ 13.

AußerdemkönnenStudierendeundHörer derUniversitätMünchen,die eineAnstellung
im bayerischenStaatsforstverwaltungsdienstenicht anstreben,sich in einzelnenselbstge=
wähltenFächernprüfenlassen,wennsie denNachweiserbringen,daß sie überdiegewählten
Prüfungsgegenständean der UniversitätMünchenVorlesungenregelmäßiggehört, an den
etwa damit verbundenenpraktischenUbungenteilgenommenunddentreffendenTeilbetragder
Prüfungsgebühr(§ 6Ml) entrichtethaben.

Leutstetten,den2. August1915.

Ludwig.

v. Kreunig. Dr. u.fuilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

an dessenStatt:
Ministerialrat Stenglein.
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Nr. 468.
Bekanntmachung zur Eichordnung.

#. Normal-Eichungskommission.

Die Eichordnungfür dasKönigreichBayernvom10. Dezember1911 (GVl. S. 1163)
wird dahin abgeändertund ergänzt:

Artikel 1
AllgemeineVorschriften

§ 10 Abf. 1 erhält folgendeFassung:
Die StempelungerfolgtaufGlas durchAufätzen;auf Holz, Elfenbeinund ähnlichemt

Material durch Einbrennen, EindrückenoderAufschlagen; auf Metall durchEindrücken oder
Aufschlagen,jedochbei den zusammenlegbarenMaßstäben,denBandmaßen,denPräzisions=
maßstäbenund denPräzisionswagenauchdurchAufätzen.

Artikel 2

Eichungvon Längen=und Dickenmaßen

1. § 17A Nr. 2 erhält folgendeFassung:
2. bei Maßstäben aus anderemMaterial von

10 bis einschließlich7Meter 6 Millimeter
6 „ „ 4 „ 4 „
3 und 2 Meer 29 »
1 Meter ...........«...1 »
U,5» ...............0,5»
0,2iiiid0,1Meter ............0,2s,,

2. § 23A Nr. 2 erhält folgendeFassung:
2. bei Kluppmaßen aus anderemMaterial von

2 bie einschließlich115Meter 2 Milllimeter,
1, „ „ O, „ 1 „
0, „ „ Oe „ 08 „
0,,, 0,, und 0O,,Meter 00)5 »
0,2uiid0,1Meter ....·.......0,25»

3. § 23B Nr. 1 erhält folgendeFassung:
1. bei denKluppmaßenaus Holz das Dreifachedes zulässigenFehlers der Ge=

samtlänge.
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Artikel 3

Eichungvon Hohlmaßen

§ 56 Nr. 5 erhält am SchlussefolgendenZusatz:
Von dieserVerstärkungkann bei Maßen zu 5 und 10 Liter abgesehenwerden,wenn

dasHerstellungsverfahrenan sichschonfür einegenügendeFestigkeitdesBodensGewährbietet.

Artikel 4
. Eichungvon selbsttätigenWagen

1. 8 101 Nr. 1a) erhält folgendeFassung:
a) für Flüssigkeiten,für pulver=und sandförmigesowiekörnige,freirollende,nicht

klebende,auch für schwerfließendeMaterialien und sonstigeErzeugnissefür eine
größtezulässigeLast von

20, 50, 100, 125, 200, 250 Gramm,
0,, 1, 2, 3, 4, 5 Kilogramm,
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 Kilogramm,
75, 100, 125, 150, 200, 250 Kilogrammusw. in Abstufungenvon

je 50 Kilogramm;
2. § 102 Nr. 2 erhält folgendenAbsatz3:
SelbsttätigeBalkenwagenfür Flüssigkeitenmüssenein zurEinstellungauf nasseTara=

geeignetesLaufgewichtohneSkale (Einstellgewicht)amBalken haben. Sie müssenmit einer
Vorrichtungversehensein,die dasgleichmäßigeAbtropfenderLastschalebeimEntleerensichert.

3. Im § 102 Nr. 7 Abs. 1 wird hinterdenEingangsworten:„Bei denWagen“
eingeschaltet:für Flüssigkeiten,

4. Im § 104 Nr. 4 wird hinter den Eingangsworten:„Bei denWagen“ ein=
geschaltet:für Flüssigkeiten,

und am SchlussefolgenderneuerAbsatzzugefügt:
Bei denWagen für Flüssigkeitenmuß dieAngabeauf demSchildedenZusatzerhalten:

Vor der Benutzung ist die Lastschalegehörigzu benetzenund die Wage durch das Einstell=
gewichtam Balken zum Einspielenzu bringen.

5. § 105 Nr. 1 erhält am SchlussefolgendenneuenAbsatz:
Wagenmit einergrößtenzulässigenLast von weniger als 100 Gramm habendie

gleicheFehlergrenzeinnezuhaltenwiedieWagenmiteinergrößtenzulässigenLastvon100Gramm.
6. § 105 Nr. La) erhält am SchlussefolgendenneuenAbsatz:
Wagen mit einer größtenzulässigenLast von wenigerals 100 Gramm habendie

gleicheFehlergrenzeinnezuhaltenwie die Wagen mit einer größtenzulässigenLast von
100 Gramm.
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7. Im 8 105 Nr. 2h) erhältder vorletzteAbsatzfolgendeFassung:
Bei denWagenmit selbsttätigemTaralaufgewichtedarf der Fehler der Summe von

10Wägungenhöchstensbetragen5 Gramm für jedesKilogrammdieserSumme.
8. § 105 Nr. 3 erhält folgendeFassung:
3. Außerdemdarf bei Wagen für Flüssigkeiten,für pulver=und sandförmigesowie

für körnige,freirollende,nicht klebende,auch für schwerfließendeMaterialien und Erzeugnisse
bei denin der richtigenStellung und beidenin denäußerstenStellungendesReglergewichts
(Reguliergewichts)zustandegekommenenFüllungen die Abweichungvon demDurchschnitts=
ergebnisseder 10 bei derselbenStellung desReglergewichtsgemachtenErmittlungenhöchstens
betragenbei einemFüllungsgewichte

bis 75 Kilogrammabwärtss . .I Gramm fir jedesKilogramm,
unter75 bis 25 Kilognaaaa. 1 „ „ „ „
auf volle5 Gramm nachobenabgerundet,
von 20 und 15 Kilogramm. . . . .2 Gramm für jedesKilogramm,
„ 10 bis 4 „ 3 „ „ „ „
„ 3 und 2 » .....4» „ „ »
»lKilogramiiibis125Graniin...5,, »,, »
»100Graminabwärts...........0,5Gramm.

Artikel 5

Eichungder Wagen für Reisegepäck,Stückgüter,Postpakete

1. Die Überschriftder 83 107 bis 111 wird durch folgendeüberschriftersetzt:
III. Wagen zum Eisenbahngebrauche für Reisegepäck und Stückgüter sowie
Wagen zum Postgebrauche für Postpakete ohne angegebenen Wert.

2. Im § 107 Nr. 1 erhält Satz 1 folgendeFassung:
1. Ausschließlichzum amtlichenGebrauchebei Ermittlung der Beförderungsgebühren

für Reisegepäckund Stückgüterauf der Eisenbahn,einschließlichder Rollgebühren,und für
PostpaketeohneangegebenenWert auf der Post sind Wagenzulässig,bei denendas Ge=
wichtder Last ganzoderzum Teil durchdie unmittelbareodermittelbareBeobachtungdes
jedesmaligenNeigungswinkelseinesHebelsystemsermitteltwird.

3. § 107 Nr. 2 erhält folgendeFassung:
2. Die größte zulässigeLast darf nicht weniger als 20 Kilogramm und bei den

Wagenfür Reisegepäckund Stückgüternichtmehrals 2000 Kilogramm, bei denWagen
für Postpaketenichtmehrals 100 Kilogrammbetragen.

4. § 109Nr. 4 erhält folgendeFassung:
4. Die Wage soll an ersichtlicherStelle ein Schild tragen,auf demdie Bezeichnung
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„Zum Eisenbahngebrauche,Wage für Reisegepäckund Stückgüter“oderentsprechend„Zum
Postgebrauche,Wage für PostpaketeohneangegebenenWert“ angebrachtist

5. Im § 109 Nr. 5 ist am Anfang für „5. Auf demSchilde ist“ zu setzen:
5. Bei Federwagen,derenFedern nicht sämtlich aus Stahl bestehen,ist auf dem

Schildea . ·
6. Im § 110 Nr. 1 ist am Schlussezu streichen:

„, jedochnichtwenigerals 100 Gramm“.
7. § 110 Nr. 2 erhält folgendeFassung:
2. Die Fehler der Angabender Wagen müssenbei allen Belastungenzwischender

größtenzulässigenLast und ihremzehntenTeil, jedochbei den Wagenfür Postpakete,deren
größtezulässigeLast 50 Kilogrammübersteigt,bei allen Belastungenzwischender größten
zulässigenLast und 5 Kilogrammdurchdie unterNr. 1 angegebenenZulagen mindestens
ausgeglichenwerden.

Artikel 6

Eichungvon Gasmessern

§ 130 Abs.1 erhält folgendeFassung:
Die Stempelungerfolgt auf Tropfen aus Zinnlegierung. Zu stempelnsind die

Schilder, welchedie im § 128 unterNr. 1 bis 5, 8 und10 vorgeschriebenenBezeichnungen
tragen, und zwar so, daß sie gegenAbnahme gesichertsind. Außerdem ist das Gehäuse
des GasmessersgegenOffnung, das desZählwerkesgegenAbnahmeso weit zu sichern,
daß Abänderungender messendenRäume und ihrer Verbindung mit dem Zählwerk sowie
des Zählwerkes nur unter Verletzung von Stempeln vorgenommenwerdenkönnen. Ferner
sind die zurEinhaltungdes normalenFlüssigkeitsstandesdienendenEinrichtungenzustempeln,
soweitsie sichaußenam Gehäusebefinden.

Artikel 7.

Die vorstehendenBestimmungentreten mit dem Tage ihrer Verkündungin Kraft.

München,den 1. August 1915.
« Nenbert.

Nr. 469.

Bekanntmachung, Übergangsbestimmungenfür die Neueichungvon Meßgerätenbetreffend.

+K.Normal-Eichungskommission.

Auf Grunddes§ 19 derMaß=undGewichtsordnungvom30. Mai 1908(REl. S. 349)
werdennachstehendeÜbergangsbestimmungenerlassen:
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1.NochnichtgeeichteLäiigeii-undDickenmaße,diedenVorfchriftendesArtikelsZ
derBekanntmachnngzurEichvrdiiungvom1.August1915(GVBl.S·654)
nichtentsprechen,wohl abernachdenvorhergeltendenVorschriftenzulässigsind,
werdennochbis zum 31. Dezember1918 zur erstenNeueichungzugelassen.

2. Gasmesser, bei denen die Literscheibenur an fünf Stellen beziffert ist, sowie
Münzgasmesser,bei denender Betriebswiderstanddie in der Inst FKtionvom
10.März 1912 (BesondereInstruktionVIII Nr. 9b) festgesetztenGienzenüber=
schreitet,werdennochbis zum31. März 1917 zur erstenNeueichungzugelassen,
soferndie benutztenLiterscheibenund AutomatenwerkenachweislichBeständenent=
nommensind, die am 1. April 1915 in denFabrikenbereitsvorhandenwaren.

3. Bereits geeichteMeßgeräteder in Nr. 1 und2 bezeichnetenArt werdennochbis
zum 31. Dezember1921 zur Wiederholungder Neueichungzugelassen.

4. Die vorstehendenÜbergangsbestimmungentretenmit demTage ihrer Verkündi=
gung in Kraft.

München,den2. August 1915.

Neubert.
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csehundVerordnungsgult
für das

Königreich Bayern.

Nr. 43.
München, den 14. August 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 7. August 1915, die Stundung von Grundwechselabgaben betreffend.

.

Nr. 22575.

Bekanntmachung, die Stundung von Grundwechselabgabenbetreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen.

I. Der Bundesrathat in der Sitzung vom 24. Juni ds.Is. beschlossen:
1. Die Direktivbehördenund die Behörden,die an ihre Stelle treten(§ 185 der

Ausführungsbestimmungenzum Reichsstempelgesetze)werdennachnähererBestim=
mung der Landeszentralbehördeermächtigt,auf Antrag des Steuerpflichtigenfür
nachgeforderteGrundwechselabgaben(Tarifnummer11 RSt#G.) Zahlungsfristenzu
bewilligenoderdie Abtragungin Teilzahlungenzu genehmigen,wenndieSteuer
nicht von einer anderenzu ihrerZahlung verpflichtetenoder für ihreEntrichtung
haftendenPerson eingezogenwerdenkann (8§ 89, 92a, b RSt.) und die
sofortigeEinziehungder Steuer mit erheblichenHärten für denSteuerpflichtigen
verbundensein würde. Soweit aus demselbenRechtsvorgangeineLandesabgabe
geschuldetist, darf dieZahlungsnachsichtnur gewährtwerden,wenn sie auchfür
die Landesabgabezugestandenwird.
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Die Landeszentralbehördekann die Befugnis anderen,nachgeordnetenBe=
hördenübertragen,sofernes sichumSteuerbeträgebis zu300 X¾undZahlungs=
fristenbis zu sechsMonaten handeltund Sicherheitgeleistetwird.

zu knüpfen,daß beimAusbleibeneinerTeilzahlungdie zwangsweiseBeitreibung
des ganzenResteserfolgt.

Sicherheitzu verpflichten.

erstdann in dasEinnahmebuchzu übernehmen,wennZahlung geleistetoderwenn
die bewilligteFrist abgelaufenist, ohne daß der Steuerbetragniedergeschlagen
wordenist.

Maßgabe des angeführtenBundesratsbeschlussessind in Bayern, sofernes sich
um Steuerbeträgebis zu 300 = und Zahlungsfristenbis zu sechsMonaten
handeltundSicherheitgeleistetwird, dieRentämter,im übrigendieRegierungs=
finanzkammernzuständig.

forderungen handeltund in denendie sofortigeZwangsvollstreckunggegenden
SchuldnerzwarErfolg versprechen,aber für ihn mit erheblichenHärtenverbunden
sein würde. Handelt es sich nicht um Nachforderungen,so ist zur Stundung,
wenndiesedeshalbbeantragtwird, weil die sofortigeEinziehungderAbgabefür
denSchuldnermit erheblichenHärten verbundenwäre, derBundesrat zuständig.

der Schuldnerzu derZeit, zu der die Abgabezu entrichtenist, ganz oderteil=
weisezahlungsunfähigist, der spätereEingang der Abgabe von ihm aberbeie
angemessenerNachsichterwartetwerdenkann, wird durchdenBundesratsbeschluß
nichtberührt.

v.Brennig.
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Nr. 44.
München, den 17. August 1915.

Inhal#t:
Bekanntmachungvom 7.August1915,Arbeitsnachweisebetreffend.— Auszug aus derAdels=MatrikeldesKönigreichs.

Nr. 209891I.
Bekanntmachung, Arbeitsnachweisebetreffend.

fl. Staatsministerium des KöniglichenHauses und des Aubern, fl. Staatsministerium
des Innern.

Auf Grund der §§ 15 und 17 des Stellenvermittlergesetzesvom 2. Juni 1910
(REl. S. 860) werdenfür die nichtgewerbsmäßigbetriebenenStellen=undArbeitsnach=
weise (von Verbänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, von KaufmännischenVereinen,
Angestelltenverbänden,sonstigenVereinigungenundAnstaltensowievonSchulenundandere)
die nachstehendenVorschriftenerlassen. Sie findenauf die gemeindlichenArbeitsämternur
soweitAnwendung,als dies ausdrücklichbestimmtist.

Anzeigepflicht.
§ 1.

Die nichtgewerbsmäßigbetriebenenArbeitsnachweisehabendemKaiserlichenStatistischen
Amt, Abteilungfür Arbeiterstatistik,in Berlin — soweitdies nichtbereitsgeschehenist —
eineAnzeigefolgendenInhalts zu erstatten:BezeichnungdesArbeitsnachweises,Angabeder
PersonenoderKörperschaften,die ihn unterhalten,Betriebsstätte,Name desGeschäftsleiters,
Fernsprechnummerund Geschäftsstundendes Arbeitsnachweisesund des Geschäftsleiters.
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Jede hierin sichergebendeVeränderungsowiedieEröffnungeinesneuennichtgewerbs⸗
mäßig betriebenenArbeitsnachweisesist binnen3 Tagen in gleicherWeiseanzuzeigen.

Drei Abschriftender Anzeigensind gleichzeitigder Distriktspolizeibehörde(in München
der Polizeidirektion)vorzulegen,die je eineAbschriftdemK. StatistischenLandesamtund
demgemeindlichenArbeitsamteinsendet.

Abs. 1 und 2 findenauchauf die gemeindlichenArbeitsämterAnwendung.

§ 2.

Mit der Anzeigesind die für denArbeitsnachweisetwavorhandenenSatzungen,Ge=
schäftsordnungen,Gebührentarifeundsonstigenfür dieErrichtungunddenBetriebmaßgebenden
Bestimmungeneinschließlichder Formblätterfür dieGeschäftsbücher,Verzeichnisseund Mit=
teilungen,in der Folge auchdie hierin vorgenommenenÄnderungen,in je zwei Ausferti=
gungender Distriktspolizeibehördeeinzureichen.Diese teilt eineAusfertigungdem gemeind=
lichenArbeitsamtmit.

LeiterundAngestellte.
§ 3.

Jeder nichtgewerbsmäßigbetriebeneArbeitsnachweishat einenGeschäftsleiterzu bestellen,
der für die Erfüllung dieserVorschriftenverantwortlichist. Für bestimmteGeschäftekann
ein besondererAngestellterdes Nachweisesals verantwortlichbezeichnetwerden.

§ 3 des Stellenvermittlergesetzesfindetauf dieLeiter undAngestelltendesArbeitsnach=
weisesentsprechendeAnwendung.

Ausnahmenvon der Bestimmungin § 3 Abs.1 des Stellenvermittlergesetzeskönnen
von der Distriktspolizeibehördein widerruflicherWeisebewilligtwerden.

Bezeichnung.
84.

Der Bezeichnung„Arbeitsnachweis“oder „Stellennachweis“ist ein den Träger des
NachweiseskennzeichnenderZusatz anzufügen. Die Berufe, für dieStellen vermitteltwerden,
könnenbeigefügtwerden.

Jede andereoderweitereBezeichnungist verboten.

Betriebsräume.
§ 5.

Der Stellen=oderArbeitsnachweisdarf nicht in Räumenbetriebenwerden,in denen
ein Gewerbeausgeübtwird; auchdarf der Zugang zu denBetriebsräumendesNachweises
nichtdurchRäume erfolgen,in denenein Gewerbeausgeübtwird.
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Ausnahmenkönnenvon der Distriktspolizeibehördein widerruflicherWeise bewilligt
werden.

Die Distriktspolizeibehördekann den Geschäftsbetriebin Häusern, in denenoderin
derenunmittelbarerNähe eine Gast= oderSchankwirtschaftoder eine Kleinhandlungmit
geistigenGetränkensichbefindet,verbieten.

Vermittlungstätigkeit.
86.

Anzeigen,die in bayerischenZeitungenerscheinen,dannAnschläge,Geschäftsempfehlungen
u. dgl. müssenvon allen nichtgewerbsmäßigenArbeitsnachweisen,und zwar auchsolchen,
die ihren Sitz außerhalbBayerns haben,mit der genauenAngabeder Bezeichnung(8 4)
und der Geschäftsräumeversehensein.

87.
§ 17 Ziff. 2—8 derBekanntmachungvom6. Oktober1910, Stellenvermittlerbe=

treffend(GVBl. S. 924), findenauf die ArbeitsnachweiseentsprechendeAnwendung.

88.

Nachweise,welchefür weiblichePersonenStellen im Auslandevermitteln,habender
Distriktspolizeibehördeein VerzeichnisderNamendieserPersonenund der ihnenvermittelten
Stellen nachnähererAnordnungregelmäßigvorzulegen.

89.

Den Nachweisenist verboten,andereals die von ihnenangegebenenundderDistrikts=
polizeibehördezu bezeichnendenStellen zu vermitteln.

8 10.
Die Arbeitsnachweise,mit Ausnahmeder im nachstehendenAbsatz2 genannten,haben

am Dienstag und Freitag jeder Wochedie Zahl derjenigenArbeitsgesucheund offenen
Stellen, die bis zumZeitpunkte der Meldung nichterledigtwerdenkonntenund voraus=
sichtlichbis zum ErscheinendesArbeitsmarktanzeigersnichterledigtwerdenkönnen,mit ge=
nauerAngabederBerufsart(Spezialberufe)unmittelbaran das Kaiserliche Statistische
Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik,in Berlin zu melden,das dieVordruckehierzukostenlos
zur Verfügungstellt. Die Meldekarten(Postkarten)sind so rechtzeitigabzusenden,daß sie
beimKaiserlichenStatistischenAmt jedenDonnerstag und Montag mit der erstenPost
eintreffen.
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Die Arbeitsnachweisefür kaufmännische,technischeund Bureau=Angestelltesowiedie=
jenigenArbeitsnachweise,die voraussichtlichwenigerals 200 Stellen im Jahr besetzen
werden,habenEnde jederWochedie Zahl der Arbeitsgesucheund offenenStellen, die bis
zum Zeitpunktder Meldung nichterledigtwerdenkonnten,mit genauerAngabeder Be=
rufsart (Spezialberufe)dem gemeindlichen Arbeitsamt auf dessenAnsuchenmittels
der ihnenkostenlosüberlassenenVordruckezu melden.

SämtlicheArbeitsnachweisehabendem gemeindlichenArbeitsamt auf dessenErsuchen
diejenigenMitteilungenzu machen,die dazubestimmtsind, einengenauerenÜberblicküber
die Lagedes Arbeitsmarkteszu erlangen.

Die Arbeitsämterund Arbeitsnachweisehabensichgegenseitigauf AnfrageAufschlüsse
zu geben,die geeignetsind, die Arbeitsvermittlungzu erleichtern,soweithierbeinicht ver=
traulichzu behandelndeAngelegenheitenin Frage stehen.

Gebühren.
8 11.

Auf die Arbeitsnachweisefindet § 5 Abs. 2—4 des Stelleuvermittlergesetzesent=
sprechendeAnwendung. «

Die Gebührensind so zu bemessen,daß sie lediglichzur BestreitungderUnkostender
Stellenvermittlungausreichen.

Vereine, derenZweck ausschließlichoder vorwiegend auf Stellenvermittlung gerichtet
ist, dürfenwederEintrittsgeldernochBeiträgeerheben.

Über alle erhaltenenZahlungensind Empfangsbestätigungenauszustellen.
Die §§ 14—16 der Bekanntmachungvom 6. Oktober1910, Stellenvermittlerbe=

treffend(G Bl. S. 924), findenauf die NachweiseentsprechendeAnwendung.

Tätigkeitsberichte.
8 12.

Die Nachweisehaben
1. zu Beginn jedenMonats,
2. bis zum 1. März jedenJahres

für das abgelaufeneMonat oderKalenderjahrBerichteüber ihreTätigkeitnacheinemvom
K. StatistischenLandesamtbestimmtenMuster in dreifacherAusfertigungder Distrikts=
polizeibehördeeinzureichen.

Diese wird je eineFertigungdemK. StatistischenLandesamtund dem gemeindlichen
Arbeitsamtmitteilen.
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Die Distriktspolizeibehördekann im Einvernehmenmit den ebengenanntenAmtern
die Nachweisevon der Verpflichtungzur Einsendungder Monatsberichtein widerruflicher
Weisebefreien.

Pflichtengegendie Polizeibehörde.
§ 13.

Die Nachweisesind verpflichtet,der Polizeibehördejedeauf den Betrieb bezügliche
Auskunft wahrheitsgemäßzu erteilen.

Sie habennachnähererAnordnungder PolizeibehördeAnschläge,die sichauf Stellen
im Ausland beziehen,in ihren Geschäftsräumenanzubringen,fernerPersonen,die Stellen
im Ausland suchen,die von der Polizeibehördefür solcheFälle vorgeschriebenenAufschlüsse
zu erteilen.

Aushangder Vorschriften.
38§14.

In denBetriebsräumendes Nachweisessind an einer in die Augen fallenden,leicht
zugänglichenStelle die gegenwärtigenVorschriften,die in den§§ 3, 7 und11 angeführten
Bestimmungen,sowiedie Gebührenordnungin deutlichemDruck auszuhängen.

UntersagungdesBetriebes.
§ 15.

Zuständig zur Untersagungdes BetriebeseinesNachweisesnach§ 17 des Stellen=
vermittlergesetzesist die Distriktspolizeibehördedes Sitzes des NachweisesoderseinerNeben=
stelle,in Münchendie Polizeidirekton.

Schlußbestimmungen.
§ 16.

Die Vorschriftentretensofortin Kraft.
Die Bekanntmachungenvom 26. September1914 (GVBl. Seite 607), 12. De=

zember1914(KriegsbeilagezumMABl. S. 432), 25.März und8. Juni 1915 („Staats=
anzeiger"Nr. 79 und 133), betreffendStellen=und Arbeitsnachweise,sind hiermitaufge=
hoben,ebensodie Bekanntmachungvom 18. Dezember1910 (MWl. S. 1027, soweit
sie sichauf die nichtgewerbsmäßigenStellen=und Arbeitsnachweisebezieht.

Die in einzelnenFällen gewährtenBefreiungenvon Bestimmungender Bekannt=
machungenüberStellen=und Arbeitsnachweisebemessensich nachdenden Distriktspolizei=
behördenzugegangenenbesonderenEntschließungen.

München,den7. August1915.

Dr. Graf v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.
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Auszugaus der Adels-Matrikeldes
Königreichs.

In dieAdels=Matrikelwurdeneingetragen:
am 6. August 1915 der Gutsbesitzer,

ProfessorDr. FranzWilhelmvon Mammen
in Brandsteinb. Hof in erblicherWeisebei
der AdelsklasseLit. N. Fol. 71,

am 9. August 1915 Gertraud Freifrau
von Schaumberg, geborenevon Sahr,
WitwedesK. PreußischenGeneralmajorsz.D.
Berthold von Schaumbergin SchloßSchney

Google

bei Lichtenfelsund ihre Tochter Irmgard
Freiin von Schaumberg, sowieihr Sohn
Veit Ulrich Freiherr von Schaumberg,
Leutnant im K. 1. Inf.-Rgt. „König“ in
erblicherWeisebei derFreiherrenklasseLit. S,
Fol. 94,

am 10. August1915 für ihrePerson als
Ritter desMilitär=Max=Josephs=Ordensbei
derRitterklassederHauptmann und Batterie=
chefim K. 1. Fuß=Artillerie=RegimentWil=
helm Ritter von Schrenk unter Lit. 8,
Fol. 178 undderOberleutnantim K. 3. Feld=
artillerie=RegimentHermannRittervon Speck
unter Lit. S, Fol. 179.



cetz-undycrardnunggWall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 45.
München, den 19. August 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 16. August 1915, betreffend Änderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Bekanntmachung, betreffendÄnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel. 2. Gruppeb).

Es wird eingeschaltet:hinter dem mit „Helit“ beginnendenAbsatz:
Kiwit mit den angehängtenZahlen I, II, III und IV (Gemengevon höchstens

77 ProzentNatrium=oderKaliumchloratund Kohlenstoffträgern#wieParaffin,
Naphthalin, Vaseline, Mehle, Oles, auchmit flüssigemTrinitrotoluol —höchstens
15 Prozent —, Dinitrotoluol, Dinitronaphthalin, Kochsalzsowie höchstens
4 Prozent Schießwolle).

In dem mit „Gesteins=Koronit“ beginnendenAbsatz hinter „Gesteins=Koronit“:
sowieGesteins=Favorit

In demmit „Kohlen=Koronit“beginnendenAbsatzhinter „Kohlen=Koronit“:
sowieKohlen=Favorit
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Ur. Ih. Munition.
Eingangsbestimmungen.

In Ziffer3c) wirddasWort „Schwarzpulverladung“ersetztdurch:
Zündladung

In Ziffer 7c) wird hinter dem Worte „Trinitrotoluol“ nachgetragen:
, Cheddit

A. Verpackung. Zu 7. Anmerkung zu Abs. (3) am Fuße der Seite.

Der Eingang wird gefaßt:
Während der Dauer des Krieges gilt für Handwurf=Munition in

Wagenladungen(nur Diskus=Handgranaten werdenin Mengenbis 200 kg
als Stückgutbefördert)folgendes:

Der mit „Diskus=Handgranaten“beginnendeAbsatzwird gefaßt:
Diskus=Handgranaten dürfen mit den zugehörigenSprengkapseluin eine

Ülberkistezusammengepacktwerden. Die Sprengkapseln— höchstens532 —
müssenin einembesonderenHolzklötzchenso verpacktsein,daß sie in genügendem
Abstandvoneinandersicherfestgehaltenwerden.Das Klötzchenmit Sprengkapseln
ist in ein Fach der Überkiste,in die die Diskus=Handgranaten(nicht mehr
als 50) verpacktwerden,festeinzusetzen.

B. Aufgabe.

Im Abs. (2) wird am Endeein Sternchen') und am Fuße der Sieite folgende
Anmerkunghinzugefügt:

*) Wegen Zulassung von Diskus=Handgranatenmit beigepacktenZündern zur Stückgutbeförderungwährend
derDauerdesKriegess. Anm. zu A. Zu 7. Abs.(3).

Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den 16. August 1915.

J. V.
Staatsrat v. Seiler.
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ich-undMriirdnungg-xklall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 46.
München, den 24. August 1915.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 18. August 1915 über den Vollzug des § 359 Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung.

Königliche Verordnung über denVollzug des§ 359 Abs.4 der Reichsversicherungsordnung.

—1
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir finden Uns bewogen,zu verordnen,was folgt:

§ 1.

Das K. Staatsministerium des Innern kann den Beamten einer Orts=, Land= oder
Innungskrankenkassesowie eines Kassenverbandes,die auf Lebenszeit oder nach Landesrecht
unwiderruflichoder mit Anrecht auf Ruhegehaltangestelltsind, die Rechteund Pflichten
der gemeindlichenBeamtenübertragen. Für sie geltendann vorbehaltlichder Bestimmung
in § 3 Satz 2 entsprechenddie Vorschriften für die Gemeindebediensteten,denen nach
Art. 77 Abs. III der bayerischenGemeindeordnungfür die Landesteile diesseits des Rheins
unwiderruflicheAnstellung und Pensionsansprüchegewährt sind.
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Die ZuständigkeitderK. Oberversicherungsämterund der Versicherungsämterwird auf
die RegelungsolcherAngelegenheitenund die EntscheidungsolcherStreitigkeitenausgedehnt,
die aus der Übertragungder Rechteund Pflichten der gemeindlichenBeamten an Beamte
einerOrts=, Land=oderInnungskrankenkasseodereinesKassenverbandesentstehen.

ie
Das Näherebestimmtdas K. StaatsministeriumdesInnern. Dieseskannin einzelnen

BeziehungenauchAbweichungenvon denfür die GemeindebeamtengeltendenVorschriften
eintreten lassen.

Straßburg,den18.August1915.

Ludwig.

Dr. Frhr. v. Soden-Frannhofen. v. Thelemann. v. Kreunig.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.
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GesehundVererdumgsguut
für das

KönigreichBayern.

Nr. 47.
München, den 31. August 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 31. August 1915, die Einberufung des Landtags betreffend.

Nr. 3551b 1.

Bekanntmachung, die Einberufungdes Landtags betreffend.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir haben beschlossen,den Landtag, dessenVersammlungWir durchUnsere
Verfügungvom 2. August 1914 bis auf weiteresvertagthaben,auf

Mittwoch, den 29. September 1915
einzuberufen.
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Wir beauftragendieRegierungen,KammerndesInnern, die in ihremKreisegewählten
Abgeordnetenfür die zweiteKammersogleichunter ZustellungeinesAbdrucksdieserAus=
schreibungeinzuladen,rechtzeitigin Unserer Haupt=und Residenzstadtzu erscheinen.

Leutstetten,den31. August1915.

Ludwig.

Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v. Thelemann. v. PKreunig. v. Veidlein.
Dr. v.Auilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

an dessenStatt:
Ministerialrat Brand.
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GesetzundVerudiugsrguull
für das

Königreich Bayern.

Nr. 48.
München, den 7. September 1915.

Königliche Verordnung vom 4. September 1915 über den Abschuß von Hasen.

Nr. 2199 26.

Königliche Verordnung über denAbschußvon Hasen.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Veerzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,auf Grund des Polizeistrafgesetzbuchsund des Art. 23
Abs.1 Ziff. 5 des Jagdgesetzeszu verordnen,was folgt:
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Für das Jahr 1915 wird in Abänderungder Hegezeitdes § 2 der Königlichen
Verordnungvom 6. Juni 1909 (GWVBl.S. 409) der Beginn der Schußzeit für Hasen
auf den 16. Septemberfestgesetzt.

München,den4. September1915.

Ludwig.

Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.
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ich-undMriirduungg-xllall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 49.
München, den 13. September 1915.

Inhalt:
Rönigliche Verorduung vom 10. September 1915, die Änderung der Landesgebührenordnung für die Gerichts=

vollzicher und der Gerichtsvollzieherordnung betreffend. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Nr. 28992.

Königliche Verordnung, die Änderungder Landesgebührenordnungfür dieGerichtsvollzieher
und der Gerichtsvollzieherordnungbetreffend.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,die Landesgebührenordnungfür dieGerichtsvollziehervom
16. Dezember1899 und die Gerichtsvollzieherordnungvom16. Dezember1899 zu ändern,
wie folgt:

1. Dem §5 der Landesgebührenordnungwird als zweiter Absatz beigefügt:
Die Gebühr für Ermittelungenzur Feststellungder Mieter und Pächter

eines Grundstücksim Zwangsversteigerungsverfahrenbeträgt 1 für jedes
Miet= oderPachtverhältnis,auf das sichdie Ermittelungenerstrecken.6
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2. Der § 21 der Gerichtsvollzieherordnungerhält folgendeFassung: L
Die Gerichtsvollzieherund, falls bei einemAmtsgerichtemehrereGerichts=

vollzieheraufgestelltsind, die Gerichtsvollziehereierhält von den im Geschäftsjahr
eingehendenGebührenfür Zwangsvollstreckungen,für Ermittelungenzur Fest=
stellungder Mieter und Pächter einesGrundstücksim Zwangsversteigerungs=
verfahren,für WechselprotesteundScheckprotesteund für die im § 11 bezeichneten
GeschäfteeinenAnteil. «

Leutstetten,den 10. September1915.

Ludwig.

v.Thelemann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

statt dessen
Ministerialrat Schmitt.

Auszug aus derAdels· Matrikel des am 8. September1915 derGeneralmajor
Rönigreichs. undKommandeurderK.8.Infanterie=Brigade

Karl Ritter von Riedl für seine Person
als Ritter desMilitär=Max=Josephordensbei

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:der RitterklasseLit. R, Fol. 81.
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Iich-undYeriirduungigllall
Königreich Bayern.

Nr. 50.
München, den 23. September 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 14. September 1915 über die Errichtung einesstädtischen Versicherungsamts in Ans=

bach.— Bekanntmachung vom 22.September1915, betreffendvorübergehendeÄnderung der Anlage C zur
Erarn — Bekanntmachung vom 22.September1915 über die Zulassung von eisernen

ewichten.

Nr. 136 3.

Bekanntmachung über die ErrichtungeinesstädtischenVersicherungsamtsin Ansbach.

K. Staatsministeriumdes Innern.
Vom 1. Januar 1916 an wird derBezirk derStadt Ansbach vomK. Versicherungs=

amtAnsbach(M. v. 30. Nov. 1912 Ziff. 2, GVBl. S. 1232) abgetrenntundbeim
StadtmagistratAnsbacheine eigeneAbteilung für Arbeiterversicherungals städtischesVer=
sicherungsamtAnsbacherrichtet.

München,den 14. September1915.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.

Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeÄnderungderAnlageC zur Eisenbahnverkehrsordnung.

+#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Die Schlußbestimmungder AnlageC zur Eisenbahnverkehrsordnungist durchBekannt=

machungdes Reichseisenbahnamtesvom 9. September1915 (ReBl. S. 584) mit so=
fortigerWirksamkeitfür dieDauer desKriegesdahin geändertworden,daßbeiErgänzungen
und Änderungender Anlage C von der Veröffentlichungim Reichsgesetzblattund der Be=
kanntmachungim Reichsanzeigerabgesehenwerdenkann.
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Das K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenbehält sich vor, bei Er=
gänzungenund Änderungender Anlage C der Eisenbahnverkehrsordnungfür die bayerischen
Eisenbahnenvon der Veröffentlichungim Gesetz=undVerordnungsblattebenfallsabzusehen.

München,den 22. September1915.
v. Beidlein.

Nr. 560.
Bekanntmachung über die Zulassungvon eisernenGewichten.

Kl. Normal-Eichungskommission.

Auf Grunddes§ 19derMaß=undGewichtsordnungvom30. Mai 1908 (RGBl. S. 349)
werdennachstehendeBestimmungenerlassen:

81
1. Für die Dauer des gegenwärtigenKrieges werdenfolgendeaus Eisen gefertigte

Gewichtezur Eichungzugelassen:
Handelsgewichtezu 50, 20, 10 Gramm

5, 2, 1 „
Präzisionsgewichtezu 2, 1 Kilogramm

500, 200, 100 Gramm
50, 20, 10 „
5, 2, 1 „

undGoldmünzgewichtein dendurch§ 81 derEichordnungvom10. Dezember1911
(GVl. S. 1163 zugelassenenGewichtsgrößen.

2. Die Oberflächeder bei Nr. 1 genanntenGewichtemuß glatt abgedrehtund zum
SchutzegegenRost mit einemfesthaftendenUberzuge(Metall oderOryd) vollständigbedeckt
sein. Bei denGoldmünzgewichtenist nur Vergoldungzulässig.

3. Die Präzisionsgewichtevon 2 Kilogramm bis 100 Gramm einschließlichmüssen
eineJustierhöhlunghaben. Die Präzisionsgewichteund dieHandelsgewichtevon50 Gramm
abwärtssind ohneJustierhöhlungherzustellen,sie müssenaus gezogenemEisen gedrehtsein.

4. Für die Gestalt und Einrichtungim übrigensowiefürBezeichnung,Fehlergrenzen
und Stempelungder Gewichtesind dieBestimmungenderEichordnungin den88 76 bis 80
und 83 bis 86 zum Anhalt zu nehmen.

8
Die vorstehendenBestimmungentreten mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
München, den 22. September1915.

Neubert.
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ich-undMrarduungg-gllall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 51.
München, den 27. September 1915.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 24. September 1915, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und

Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 25. September 1915, betreffend vorüber=
gehendeÄnderung der Eisenbahn=Verkehrsordnung. — Bekanntmachung vom 25. September 1915, betref=
fend Änderung der Anlage C zur Eisenbahn Verkehrsordnung.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnenBayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am4. Oktober1915 zurEröffnungkommendeBahnlinieEbermannstadt —
Heiligenstadt finden die in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt=
und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 — GWl. 1905

S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den 24. September1915.

v. Seidlein.
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Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeÄnderungder Eisenbahn=Verkehrsordnung.

# Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

§ 62 Abs. (8) der Eisenbahn=Verkehrsordnung(GWVBl.1909 S. 29) erhält für die
Dauer des Krieges folgendeFassung: ·

Die Eisenbahn kann verlangen, daß Stückgüter vom Absender mit dem
Namen der Versandstation,dem Tage der Aufgabe und dem Namen der Be=
stimmungsstationdauerhaftbezeichnetwerden,wenn es ihre Beschaffenheitohne
besondereSchwierigkeitzuläßt.

Die Änderungtritt sofortin Kraft.

München,den 25. September1915.

u. Seidlein.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendÄnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Ur. LaSprengstoffe
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.1.Gruppea).

Der mit „Gelatine-Karbonit6“ beginnendeAbsatzwird gestrichenundhinterdemmit
„Gelatine-Donarit“ beginnendenAbsatznachgetragen:

Wetter=Donarit, auchmit den angehängtenBuchstabenA, B, C usw. oder
denZahlen I, II, III usw. (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Holzmehloder
ähnlichenorganischenStoffen, höchstens8 vom HundertTrinitrotoluol oder
anderenorganischenNitrokörpern,die nichtgefährlichersindals Trinitrotoluol,
vonAlkalichloridenoderähnlichenbeständigenanorganischenNeutralsalzen,sofern
sie die Gefahr nichterhöhen,und höchstens3 vom Hundertmit Kollodium-=
wolle gelatiniertemNitroglyzerin).

Google
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Nr. 51. 681

Tr. III. Brennbare Flässigkeiren

B. SonstigeVorschriften
Im Abs. (2) wird am Ende ein Sternchen') und am Fuße der Seite folgende

Anmerkunghinzugefügt:
*) Militär=KraftfahrzeugedürfenwährendderDauer desKrieges mit gefülltenBetriebsstoffbehälternbefördert

werden, wenn der Druck vom Betriebsstoffbehälterabgelassenund die Betriebsstoffleitung nachdem Vergaser ab=
geschlossenist.

Tr. VI. Fáulnisfähige Sroffe
A. Verpackung

Im Abs. (1) a) wird das Wort „Holzbehälter“ersetztdurch:
Behälter.

B. SonstigeVorschriften
Abs. (8) wird gefaßt:

(8) Stoffe der Ziffer 1 in Metallbehälternmit Sicherheitsverschluß,derzur
Vermeidungder Sprengung des Behälters demDruckesichentwickelnderGase nach=
gibt sowiedie Stoffe der Ziffern 3 und4 dürfenin bedecktenWagenbefördert
werden.Das ZusammenladenderStoffe unter 3 und 4 mitNahrungs=undGenuß=
mittelnistverboten.Zur BeförderungvonHausmüll sindbesonderseingerichtete,das
VerstäubenverhütendeWagen oderdichte, offene,mit gut schließendenDeckenver=
seheneWagen zu verwenden.Die Stoffe der Ziffer 1, soweit sie nichtmit
Entlüftungsverschlußversehensind, und dieStoffe der Ziffern 2, 5, 6, 7 und 8
müssenin offenenWagenbefördertwerden(vgl. aberA. (2) a 1.). Zur Beförderung
von trockenem Hundekot, der gemäß der Vorschrift unter A (2) fj letzter Satz
verpacktist, sind bedeckteWagen oderoffeneWagen mit gut schließendenDeckenzu
verwenden.

Die Änderungentretensofortin Kraft.

München,den 25. September1915.

v. Seidlein.
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ich-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 52.
München, den 27. September 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 26.September 1915 wegender Fortgewährung einerKriegsteuerungsbeihilfean Staats=

arbeiter und Staatsbeamte.

Nr. 27184.

Bekanntmachung wegen der Fortgewährung einer Kriegsteuerungsbeihilfean Staatsarbeiter
und Staatsbeamte.

Kl.StaatsministeriendesKöniglichenHausesunddesAubern,derJustiz, desInnern,
des Innern für Kirchen-undSchulangelegenheiten,der Finanzenund für Verkehrs=-

angelegenheiten.

Den in den Staatsbetriebender Zivilverwaltung beschäftigtenArbeitern sowie den
Beamtender unterstenKlassenderGehaltsordnungunddendiesengleichzuachtendenPersonen
wird auchweiterhinund zwar vorerst für die Zeit vom1. Oktober bis 31. De=
zember d. Is. als Zuschußzu den infolgedesKriegeserhöhtenKostendesLebensunterhalts
eine Kriegsteuerungsbeihilfenach Maßgabe der Grundsätzeder Bekanntmachungvom
24. Juni 1915 (GVBl. S. 113ff.) gewährt.Hierbeiwird die in dieserBekanntmachung
bestimmteEinkommensgrenzemit Wirkung vom 1. Oktober d. Js. für dieArbeitervon
täglich4,60 — auf täglich5,30 — und für die Beamten von jährlich 1400 auf
jährlich 1600 .X erweitert.
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Infolgedessenwird die Bekanntmachungvom 24. Juni 1915 mit Wirkung vom
1. Oktober d. Is. an wie folgt geändert:

1. Im erstenAbsatzdes Eingangs tretenan die Stelle der Worte
„zunächst für die Zeit vom 1. Juni bis 30. Septemberd. Js.“

die Worte
„weiterhin für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember d. Js.“.

2. In Ziff. 1 Abs. I und in Ziff. 2 Abs. IV tritt an die Stelle des Betrags von
„4,60 q“%

der Betrag von
„5,30 ““.

3. In Ziff. 4 Satz 1 werdendie Worte
„erstmalssohinzu Beginn des Monats Juli für den Monat Juni“

ersetztdurchdie Worte
„sohin für den Monat Oktoberzu Beginn des Monats November“;

Satz 2 der Ziff. 4 wird als gegenstandslosgestrichen.
4. In Ziff. 6 Abs.1Itretenan die Stelle der Worte

„sohin zunächstfür die Zeit vom 1. Juni bis 30. Septemberd.Is.“
die Worte

„sohin weiterhinfür die Zeit vom 1. Oktoberbis 31. Dezemberd. Is.“.
5. In Ziff. 6 Abs.I und in Ziff. 7 Abs.II tritt ferneran dieStelle desBetragsvon

„1 400““
der Betrag von

„1 600 4“.
6. Nach MaßgabedieserÄnderungenändernsichauchdie in denbeidenAnlagen der

BekanntmachunggegebenenBeispiele.
7. Ergänzendwird ferner verfügt, daß den ehelichenKindern die übrigenvon den

verheiratetenoderverwitwetenArbeiternundBeamtenvoll unterhaltenenKinder (Stiefkinder,
Adoptivkinder,unehelicheKinder)gleichzuachtensind.

8. Für die Zeit vom 1. Juni bis 30. Septemberd. Is. bleibendie Bestimmungen
der Bekanntmachungvom 24. Juni 1915 unverändertin Kraft.

München,den26. September1915.

Dr. Graf v.Hertling. v.Thelemann.v. Breunig. v.Seidlein. Dr.v.Anilling.
J. A.

Staatsrat Dr. v. Kahr.
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Grset=undNerurdunngsguat
Königreich Bayern.

Nr. 53.
München, den 1. Oktober 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 25. September 1915, Auflösung und anderweitige Organisation von Forstdienststellen

betreffend. —Bekanntmachung vom 30. September 1915 wegen der Änderung der Bezeichnung des K. Ka=
tasterbureaus.

Nr. 27309.

Bekanntmachung, Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellenbetreffend.

fl. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 23. Sep=
tember1915 anzuordnengeruht,daß beginnendvom 1. Oktober1915

1. die Försterstellezu Thyrnau, ForstamtsPassau=Nord, aufgelöstund
2. die Försterstellenzu Burglengenfeld, Forstamts Burglengenfeld, und zu

Kreuzgrund, Forstamts Hain i. Sp., in etatsmäßigeWaldwärterstellenum=
gewandeltwerden.

München,den25. September1915.

v. Breunig.
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Nr. 27620.

Bekanntmachung wegender Änderungder Bezeichnungdes K. Katasterbureaus.

R. Staatsministeriumder Finanzen.

Seine Majestät der König habenAllerhöchstangeordnet,daß das K. Kataster=
bureaukünftigdie Bezeichnung„K. Landesvermessungsamt“führe.

München,den30. September1915.

v.Brenmig.

Go gle



ich-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 54.
München, den 14. Oktober 1915.

3 n'nn
Bekanntmachung vom 13. Oktober 1915 über die Einberufung der Landräte. — Bekanntmachung vom

7. Oktober 1915 über die Errichtung eines besonderen Oberversicherungsamts für die Betriebe der K. Bayer.
Verkehrsverwaltung. — Bekanutmachung vom 7. Oktober 1915 über den Verkehr mit Sprengstoffen. —
Auszug aus der Adels=Matrikeldes Königreichs.

Nr. 3515à 12.
Bekanntmachung über die Einberufungder Landräte.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeiner Maojestätdes Königs.
Zufolge AllerhöchsterAnordnung sind die Landräte zu den Jahresversammlungen

für 1916 auf
Montag, den 15. November 1915

in die Kreishauptstädteeinzuberufen.

München,den 13. Oktober1915.
Dr.Frhr. v.Soden-Fraunhofen.
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Nr. 8/Wvo.

Bekanntmachung über die Errichtung einesbesonderenOberversicherungsamtsfür die Betriebe
der K. Bayer.Verkehrsverwaltung.

##.Staatsministeriendes Innern und für Verkehrsangelegenheiten.

Zu denBetriebenim Sinne derZiffer 1 derBekanntmachungvom 16. Dezember1912
überdieErrichtungeinesbesonderenOberversicherungsamtsfür dieBetriebederK. Bayer. Ver=
kehrsverwaltung(GVBl. S. 1273) gehörtmit Wirkung vom 1. Januar 1915 ab auchder
Betrieb der Dampfschiffahrtauf demWürmsee.

München,den 7. Oktober1915.

Dr. Krhr. v.Soden-Fraunhofen.v. Seidlein

Nr. 41334 29.
Bekanntmachung über den Verkehrmit Sprengstoffen.

#4##Staatsministeriumdes Innern.

In § 6 VlIII der Bekanntmachungvom 27. Juli 1905, den Verkehrmit Spreng=
stoffenbetreffend(GVBl. S. 531) werdendie Worte: „Die zur Verpackug
einefesteHandhabegegebenist.“ gestrichen.

München,den 7. Oktober1915.

J. A.
StaatsratDr. v.Kahr.

Auszug aus der Adels-Matrikel des am28. September1915 derGeneralmajor

Königreichs. z.D. JosephRitter von Schmauß für seine
— Personals Ritter desMilitär=Max=Joseph=

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:Ordens beiderRitterklasseLit. S, Fol. 180.



Geseh=undVerardungsut
Königreich Bayern.

Nr. 55.
Mäünchen, den 18. Oktober 1915.

IIn ha .
Bekanntmachung vom15.Oktober1915,ÄnderungdesMilitärtarifs fürEisenbahnenbetreffend.—Bekannt=

* chung vom 16.Oktober 1915 über dieArzneitaxe für 1915.— Auszug aus derAdels=MatrikeldesKönig=
reichs.

*

Nr. 6/Qm.

Bekanntmachung, Änderungdes Militärtarifs für Eisenbahnenbetreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund K. Kriegsministerium.

Der Militärtarif für Eisenbahnen ist im Abschnitt1 wie folgt zu ändern:
1. bei Tarif.Nr. 21 ist hinzuzusetzen:

sowieWehrpflichtige, (7);
2. die „BesondereBestimmung“unter Ziffer (13)b) ist durch starkeLinien zu

umrahmen.
Die Änderungensind am 29. September1915 in Kraft getreten.

München,den 15. Oktober1915.

v. Seidlein. Frhr. v.Kreß.
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Nr. 5191a 25.
Bekanntmachung über die Arzneitaxefür 1915.

4. Staatsministeriumdes Innern.

AufGrunddes§3 derKöniglichenVerordnungvom26.Dezember1906—GWBl.
S. 887 — wird bestimmt,daß mit Wirksamkeitvom 25. Oktober1915 ab an Stelle
des zweitenNachtragszur DeutschenArzneitaxe(M. vom 23. Juni 1915 — GWBl.
S. 111 —) derdritte, in derWeidmannf'schenBuchhandlungin Berlin 8W. 68, Zimmer=
straße94, erschieneneNachtragtritt.

München,den 16. Oktober1915.

J. U.
StaatsratDr.v.Hahr.

Auszug aus der Adels-Matrikel des am 12. Oktober1915 derHauptmannim
KAönigreichs. K. 12. Infanterie=RegimentJakobRitter von

Hitzler für seinePerson als Ritter des
Militär=Max=Joseph=Ordensbei der Ritter=

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:klasseLit. H, Fol. 125.

Google



GkkI-undycrardnungg-xllatt
KönigreichBayern.

Nr. 56.
München, den 2. November 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 26. Oktober 1915, Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellenbe=

treffend.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Nr. 30312.

Bekanntmachung, Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellenbetreffend.

4#.Staatsministeriumder Finanzen,
Minmisterial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 22. Ok=
tober1915 anzuordnengeruht,daß beginnendvom 1. Dezember1915 das Forstamt
Stadtprozelten aufgelöstund dafür eine demForstamtAltenbuch zu unterstellende
exponierteForstamtsassessorstellein Stadtprozelten errichtetwerde.

München,den26. Oktober1915.

v.Brennig.
125
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Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreichs.

In dieAdels=Matrikelwurdeneingetragen
für ihre Person als Ritter des Militär=
Max=Joseph=Ordensbei der Ritterklasseam
15. Oktober1915:

mentsStuart Ritter von Linhardt unter
Lit. L, Fol. 64,

Google

der Major, Lehrer an der Kriegsschule,
Karl Ritter von Wucher unter Lit. W,
Fol. 75 und

am 26. Oktober1915 der Oberleutnant
desK. 2. Infanterie=RegimentsWalterRitter
von Nießen unterLit. N, Fol. 18.



Greis-undyetardnuugg-gllall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 57.
München, den 8. November 1915.

Inhalt:
ousirh: vom 15. Oktober 1915, das Karl Freiherr von Thüngenr'sche Familienfideikommiß

betreffend.

Bestätigungsurkunde.
Das N-arl Freiherr von Thüngen'sche Familienstdeikommm berreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern.

Der unterfertigteGerichtshofbeurkundethiermit,daß Herr Gutsbesitzerund derzeitiger
LandratspräsidentKarl Freiherr von Thüngen in Roßbachmit Stiftungsurkundevom
10. Februar 1915 und Berichtigungvom 16. Septemberund 4. und 11. Oktober1915
aus den ihm gehörendenGrundbesitzungenund Rechtenein Familienfideikommißunter dem
Namen:

„Karl Freiherr von Thüngen'sches Familienfideikommiß"“

errichtetund diesemfolgendeBestandteileeinverleibthat.
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A. Stenergemeinde Roßbach,

Google

Plannummer Fläche
10a Hs.=Nr.5 in Roßbach,Gebäude,Wohn⸗

haus, Keller, Hofraum 0,045ha
10b Garten, Wurzgarten beim Haus 0,022 „
10 Garten mit Gebäude,Gras=undBaum=

garten mit aofe bei der dof
riete 0,006 „

12 Garten, Grasgarten ander neuen
Scheuer. . 0).,077 „

12½ Gebäude,Schener mit Hofraum . 600,063„
Gemeinderechtzu zweiganzenNutz=
anteilen an den noch unverteilten
Gemeindebesitzungen.

155a Wieseè,in den Molkenwiesen. 0,752 „
155b Acker, „ „ 0,015 „
185 „„ imWindbügel . 0,542«
189 „ „ .... 0,513»
202 „ „TeiläckerchenamWindbůgel 0,146 „
203 , am Windbügel. 0,625 „

206 Wiese, KalchgrundamWindbügel. 0,410„,
207 Acker, „ „ 1,407 „
213 „„am Windbigel . . 0,143»
215 „„Kalchgrund amWindbiggel . 0,228»
216 Wiese, » „ „ c 0,556 14

218 Acker,am Windbügel. 0,815 „
220 —.— » · 01169 »

221 Weide, „ „ 0.485 „
222 Acker, 77 7 0,338 77

225 „, „ 0,315 „
227 „ „ Kalchhegam Windbügel. 0,366 „
228 „ „ „ „ „ . 0,472»
230 Weide, „ „ „ 0,505 „
231. 7 „ r*# 1 » 0,369 »

243 Acker,am Windbügel. 0,118 „
244 Weide, „ » 0,584,,
250 Acker, beimZeiklofserwegamnWindbügel 0,498,
267 Wiese, am Reuth . 0,406»

hiezu die zumWeg Pl.Nr. 275 ge—
zogeneTeilfläche.

268 Acker,am Reuth. 0,997 „„
283 „ „ „ 0,277„
284 0,235 „
287 Wiese mit Acker, amReuih. 0,681„
288 77 14 77 „ im 7 · 0,594 14

292 „,, im Fuchsloch inderhinternGrimm 0,573 „

293
294
300
301
302

303

304

314
337
338

339
342
343
345
346
349
350
352
862
368

364

365
395

396
398
399

412

Odung,derGrimmgraben
Wiese, in der hintern Grimm
Wiese mit Acker,in derhinternGrimm
Acker,in der hintern Grimm
Wiese mit Acker, am Kutschenwegin

der hintern Grimm
Acker, am Kutschenwegin der zuen

Grimm ...

Acker, kleines Äckerchenin der hiniern
Grimm ·

Ackermit Wiese,amDürrsberg
Acker,im Aschenweg .

«-amAscheiiivegstoßt auf den
Weißenbacherweg

Acker, am Aschenweg ober dem Weg.
»- » « » » «

zwischendenWegen
unter dem Weg

Wiese,„ »
Acker, Dürrsbergackera=amuschenweg.

„ , Grünrainacker „ „
Wiese,Krümmwiese »

„ „ an der vordernGrinn
Aschenweg. ...

Wiese, im Aschenwegan der vordern
Krümm. ...

Acker, im Aschenweg
„„am Schieferts neben demWeg
hiezu die zum WegPl.=Nr. 401 ge=
zogeneTeilfläche.

Acker,am Schieferts
„, im „ .....
»,am » nebendemWeg
hiezu die zum WegPl.=Nr. 401 ge=
zogeneTeilfläche.

Acker,Acker in der Eich amSchieferts

beim

413
453
454
455
459
460
468

Acker,in der Eiche beim Schieferts
„, in den Krautgärten am Weg

1=s

Wiese, amPfuhlweg
Acker,Krantgarten am Pfuhlweg.

„ mit Wiese, in den Krautsgärten

Fläche

1,394

1,056 „

0,708 „

0),860 „

0,568 7r

0, 586 »

0,471,,
0,414»
0,845»

0,256»
0,244»

0,903»
0,603 5%

0,505 br

0,528 „

1,370„
0,038

—



Nr.;57.

Plannummer
Hs.=Nr.24in Roßbach,einSöldnersgut.

92 Gebäude, Wohnhaus, Keller, Schener,
Stallung, Laubhalle, Hofraum.

Garten mit Gebäude,Wurz=undGras=
gartenmit BackofenbeiderHofricth

94° Weg, Einfahrt, ½/Anteil, ganzeFläche
0,027 ha gemeinschaftlichmit Hs.=
Nr. 25 und 26

486 AckermitWiese,Krautgarten imHerdfeld
506 Wiese,am Hülsenbuchim Herdfeld
507 Acker, „ „ „ „

GemeinderechtzueinemganzenNutz
anteil an dennochunverteiltenGe=
meindebesitzungen.
Hs.=Nr.25 in Roßbach, ein Söld=
nersgütchen.

95 Gebäude,Wohnhaus, Keller, Hofraum
89a Gebäude,Scheuer,Stall, Schweineställe,

Laub- und Holzhalle, Hofraum
89b Garten mit Gebäude,Gras=undBaum=

garten mit Backofen
94“ Weg. Einfahrt, ½ Anteil, ganzeFläche

0,027 ha gemeinschaftlichmit Hs.=
Nr. 24 und 26

96 Garten, Wurzgarten hinter dem Haus
285 Wiese, am Windbügel
236 Acker, „ „

242 „ „
481 „ „ im Wüstenfeld.
487a „ „ Krautgarten in denKrantgärten
487b Wiese, in den Krautgärten
500 Acker, im Herdfeld .
504 „ „ „ beim Wald.

505 Wiese, * 14 » » «

GemeinderechtzueinemganzenNubz
anteil an den nochunverteiltenGe=
meindebesitzungen.
Hs.-Nr. 38 in Roßbach.

Acker,am Windbügel

93

239

Fläche

0,0 53 ?

0,009
0.,167„

0,160 „

0,008 «

0,052»

0,009»
0,019,,

0,220«
0,121 7“

,0,076„,

619
620
623

Wiese, im Zellersgraben
Weide, im Zellersgraben
Wiese,„ »

C. Steuergemeinde Zeitlofs,

208 Wiese, im oberenWiesengrundbei der
Schlagmühle

Google

Plannummer
hiezu die zum Graben Pl.=Nr. 215
gezogeneTeilfläche.

211 Wiese, im oberenWiesengrundbei der
Schlagmühle
hiezu die zum Grabenpi. Fr. 215
gezogeneTeilfläche.

300 Wiese, im Ottwört bei Trübenbrunn
529 „ „ „Heilsberg oder Buchgraben
728 Waldung, inder Heideller oberderBahn
728⅛ 11 * „ „*“ 7 7. J77 7

728⅛ '’ „ „ „ unter „ „

728¼ 7 7 ? ? 11 ober 14 11

740 Wiese, „ „ „

695

Fläche

—
0,837.
1,205
1,364„
—
2 „
0.338„

741 Waldung,, „ » .0,462»
748Weide,»» » .0,317,,
744 Acker, „ „ „ 0,.538„
913 „ „ in der Hart 0,548 „
938 „ r„ „ „ oder Heuweg 0,398 „
940 „ mit Odung, in der Hart beim

Wald . ......0,312»
941Acker,iuderhart. .0,229»
942»»,, .0,470»
943,,»»......0,496»
949 „ „„ „ „ beim Wald. 0,534„„

hiezu die zum Weg Pl.=Nr. 947½
gezogeneTeilfläche. «

D. Steuergemeinde Burgsinn,
Amtsgerichtsund Rentamts Gemünden.

Hs.=Nr.8 in Burgsinn.
22 Gebäude,Wohnhaus,Keller,Schweine

ställe, Lofraum
GemeinderechtzueinemganzenNutz⸗
anteil an den nochunverteiltenGe⸗
meindebesitzungen.

0,034 ha

534 Acker,Krautfeld am heiligen Weg. . 0,018,
639 „ ,an der Aura beim Platz 0,841 „
640 „ „ „ „ . .0,921«
642 „„am Friedrichsgrund 0),508„
643 „ „an der Aura 0),228.
644 „ „„ „ 0,254
648 Waldung, am Turaweg . 2,169,
878 q„ „Gebüsch am Gressel. 1,488 „
879 , ,, ,,Gresselwald.0,068»

880 Acker. am Gresselwald 00757 „,
831 „
883 „
888
889

mitSteinhaufen, amGresselwald
„, am Gresselwald

Waldung, Gebüscham Gressel.

1,666„
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Plannummer Fläche Plannummer Fläche
890 Acker,am Gresselwad 0,810ha 998⅛ Waldung, am Sackenthal 50,845 ha
891 Waldung, Gehölz am Eresselwald 0,294 „„ 999 „ „ „ 5„ 00279 „„
892 bv„„ Gebüsch am Gressel. 0,995 „ 999½⅛ „, „ im „ 0,280 „
893 „ „ „ „ „ 1,1470 „ 1000 „ „ am » .....1,121»
894Acker,amGi-esselwald......0,914» 1001 ,,,,, » .....0,990»
895 „ ,„Gebüschim Gresse. . 0,5660, 1009 „ „ „ „ .....0,»
897Walduuq,amGresselwald....0,790« 1011 » .....0,312»
898Ackek,amGresselivald.... 0,677» 1022 Acker,ani Sackenthal. 0,691„
899 „, an derFrohnleite beimAuraweg 2,190 „ 1028 Waldung, Gehölz am Sackenthal 0,929.,
902 „„ „ „ „ 00,614 „ 1030 Acker, am Sackenthal beim kleinen

903 „, in „ 5„ Jz?0,467 „ Friedrichsgrabhben 0,331 „
904 Waldung,anderFrohnleite 0),586,1 Acker,im Sackenthal 15404„
905 Acker,in der Frohnleiie 101,010, „ „ am „ 0001 „
909 Waldung,an derFrohnleiie 1,832,1 „ „„ 0,441 „
910 Acker,an derFrohnleite beimAuraweg 0,612„ 1039 Waldung, amFriedrichsgrund . 1,356 „
911 „ „ „ « « « 0,680»1040 ,,,« 1,172„
—— 5„ 1,195, 1041 Acker,am Aurawegbeim *
913 Waldung, Gehölz an derFrohnleite 0,285 „ grund . 0,626 „
914 Acker,in derFrohnleitt 2,101,dung, amFriedrichsgrund. 00098 ,
915 Waldung, Gehölz an der Frohnleite . 1,794, 1043 Acker, „ 0223 „
916 Acker, an der Frohnleite ... 2,897 » 1044 „ mit Odung, am Friedrichsgrund 024 „

918 „ mitGebüsch,an derräzneit 1045 „ anFriedrichsgrund 08365 „
beim Gresselwad 0,495 „ 1046 „ „ „ beimGraben 0,388„

919 Waldung,an derFrohnleitte 1,147, 1047 Pdung, „ „ 0,724„
920 Acker,an derFrohnleiite 1062„ 1057½Acker,imFriedrichsgrund —0,510 „
921 * „ „ „ « ««·-- 1,287 * 1057½ „ „ „ „ . 0,85l1 „

925 „ „ „ sss 0-737 « 1058 „„am « ...· 0,482 „

926 Waldung, am Frohnleitenacker.. .0,658, 1059 „ 60,.484 „
935 „ „ an der Frohnleite beim 1062 * ,, ....0,797»

Autaweg.·. .·--.1,295«1064 ,,,iu- » ....0,718»
936 Acker,an der Frohnleite 13,#654 „ 1065 „, am „ . 00.687 „
— 1,3690,1 ,,,,, ,, ....1,610»
938 „ mitSteinhaufen, ander örebn 1067 „„„ „ . 00,687 „

leie * 1,189 „ 1124 Wiese, Mühlwise 0045 „
941 Acker,an derFrohnleite 1,459„1148 „ „ 00..47 „
944 „, „ „ „ 04595„ 1494 Waldung,an der großenAid 1,192 „
972 Waldung, am Auraweg -«-.. 2,391 : 1495 i*7 „ „ „ 5½ 5½ àW 0,.251 „

974 Acker,OdackeramAuraweg 0,3104,1496 „ „„ „ 1,581 „
983 „ mit Gehölz, am Auraweg 0,264 „ 1657 Ackermit Odung, an deralten Burg 0,284 „
984 Waldung,am Aurawdeg 0,449„ 1687 „am rotenKoppelbei der alten
989 „ „ „ Sackenthall 0,328„ Burg 0,879 #,
990 „ „ „ „ 1,4152 „ 1688 Acker,an der alten Burg. — 0,735 „
991 „ „ im „ 00,,861 „„ 1722 Waldung, am Rockersgraben 20737 „
902 Acker, am „ .. ..1,155,, 1723 „ „„ 5„ 0,724 „
993 Waldung, im „ 22262 „ 1724 Acker,am Rockersgrabhen 00,289 „
904 „ „ am » .....:3,764,, 1974 Odacker, am langen Garten 00.041 „
995 „ „ „ „ 19580 „ 1995 WiesDe,am Hammersbrn 0,070 „
5951/2 „ „„ „ 1 0/725„ hiezu die zum GrabenPl. Nr. 1030
906 „ „ „ „ 138838 „ gezogeneTeilfläche.
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Plannummer Fläche Plannummer Fläche
2261 Acker,Krautfeld an der alten Brücke 0,024ha 3452 Waldung, am Mittelberr 14167 ha

2265 ’’ „ 7?7“ 7 *7“ 7 7 " 0,020 7“ 3453 11 s « » « · « « ' 1,124 7

2423 Odung, im Steingeröll. 0,249 „ 3458 „ „ „ „ 00767„
2426 „ „„ 00010 „ 3459 Acker,am Mittelbrgg 00715„
2511 Wiese, untereSerwiese 00,089„ 3460 Waldung, am Mittelbergn 0,944 „
2545 „ „ 0,110 „ 3461 Acker,am Mittelbrgegg 00603 „

hiezu die zumGraben 2 gr. 2615 34602 „ „„ . 0,647,
gezogeneTeilfläche. 8463 Waldung, am Acer bei der Koppe 0.202„

2554 Wiese,untereSeewiese 0),182 „ 8464 "„ „„ Mittelberg 092233„
hiezudie zumGrabenPl.-Nr.2615 3465 Acker,am Mittelbrgegnn 00775„
gezogeneTeilfläche. 3468 „ „ . 0,449 „

2558 Wiese, untere Seewiese 007. 3472 Waldung, Gehöls am Mittelberg . 0,744„,

2596 „ „ in der Reutflecke . 0),170 „ 3472½ “ *xv „Mitelberg= '·«« «

hiezudiezumGrabenPl.—Nr.2015 4433,Acker,am Mittelberg Z T

9ehogeneTeilsläche. * , an dernassen Ellern K59 k
2776 Acker, im langen Tll. 0,801 „ 3846. #am Tiefental. 1663. «

2737 Waldung, am langen Tall 38 » 3851L3duug,auiTiefental......0,132,,
Zog ««" « » '««' 1% « 3852Acker,auiTiefental.......1,412,,

"« » “ «"«« « 3907 Waldung, am Buchbrunnen ’3 )154 „
3220 Acker, an der Koppe. . . .. 5% » 3970 „ „ „ Bamsel. 5,834,

5%r% * 7 7„U7 * “ 3981 77 * 7 s ·-«· 0,984 «
3266 Waldung, in derKoppe 0,)506 „
3269 „ „ „ „ „ 1,092 „ Unter Hs.=Nr.9 in Burgsinn katastriert:
3398 „ „ unter demGrafendorferveg 0,745 „ Gemeinderecht zu einem ganzen Nutzanteil an den noch
3442 Acker,am Mittelbregg 00671 „ unverteiltenGemeindebesitzungen.

II. Lasten.
Auf denHäusernNr. 5, 24 und 25 in Roßbachlastet die Abgabevon jährlich

60 Liter Korn als herkömmlicherBesoldungsbeitragzur protestantischenPfarrei Zeitlofs
fällig am 24. August jedenJahres.

III. BesitzundNachfolgeordnung.
ErsterBesitzerdesFideikommissesistdessenStifter Karl Ernst Freiherr von Thüngen.
Seine Nachfolgerichtetsichgemäß§ 87 des Fideikommiß=Ediktesnach demRechte

der Erstgeburtund der agnatischlinealischenErbfolge.
Nach Abgangdes Mannesstammesdes Stifters ist dessenweiblicheNachkommenschaft

mit fortdauerndemfideikommissarischenVerbandenach§ 90 und91 desFidk.Ediktesberufen.
Ist dieFideikommißnachfolgerinverheiratet,sohatderenEhegattedenNamen„Thüngen“vor

seineneigenenNamenzusetzenundzuführen,sowiedielandesherrlicheGenehmigunghiezueinzu=
holen. Weigerter sichdessen,dannsoll die zweiteTochter unter dengleichenBestimmungenan
ihre Stelle tretenund so fort, bis der EhegatteeinerTochterobigerForderungnachkommt.

Sind auchkeineTöchtervorhandenoder ist keinEhegatteeinerTochterbereit, den
Namen „Thüngen“ vor seineneigenenNamen zu setzen,dann soll die männlicheund bei
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Plannummer Fläche
890 Acker,am Gresselwald. . 0,810 ha
891 Waldung, Gehölz amGresselwald. 0,294 „
892 „ „Gebüsch am Gressel. 0,995 „
893 *5 57 „" „ · -1-47o«
894 Acker,am Gresselwald. . 0,914 „
895 „ „Gebüsch im Gressel. 0,560„„
897 Waldung, am Gresselwald 0,790 „
898 Acker,am Gresselwald. 0,677 „
899 „„an derFrohnleite beimAuraweg 2,190 „
902 77 7 ?„;"“ 77 7 "“ 0,614 77

903 „ , in 0,467 „
904 Waldung, an derFrohnleite 0,586 „
905 Acker, in der Frohnleite . 1,010,
909 Waldung, an der Frohnleite. . 1,832,
910 Acker,an derFrohnleite beimAuraweg 0,612„
911 7“ 7 1. „½ » « » oseso »

912 »-«» . 1,195 «

913 Waldung,Gehölz an derFrohnleite 0,285 „
914 Acker,in der Frohnleite 2,101 „
915 Waldung, Gehölz an derFrohuleite . 1,794,
916 Acker,an der Frohnleiie 2,897 „
918 „ mit Gebüsch, an derFrohnleit=

beim Gresselwald . 0,495 „
919 Waldung, an der Frohnleite 1,147 „
920 Acker,an der Frohnleite 1,062 „
921 7“ „7 if1f « - 1,287

925»,,,» . o,737»
926 Waldung, am Frohnleitenacker 0,558 „
935 „ „ an der Frohnleite beim

Auraweg 1r295 „
936 Acker,an derFrohnleite 1, 654 „
937 ° „ „ 1,369 77

938 „ mitSteinhaufen, andert drobn
leite . 1,189»

941 Acker,an der Frohnleite . 1,459,
944 „ „ „ .0,595„
972 Waldung, am Auraweg 2,891„„
974 Acker,Odackeram Auraweg 0,310„
983 „ mit Gehölz, am Auraweg 0,264 „
984 Waldung, am Auraweg 0,449 „
989 „ „ „ Sackenthal. 0,328 „
990 „ „ » .i,152»
991 „ „ im „ 0,861 „
992 Acker, am « .1,155,,
993 Waldung, im » .2,262»
994 „ „ am „ . 3,764 „
995 ,,,,, » .1,580»
595½ „ „ „ „ 1,725 „

996 „ „„ » 1,838,,

Google

Plannummer Fläche
998½ Waldung, am Sackenthal 0,845ha
999 „ „„ » . .0,279»
999112 .,,inc » ·0,280»

1000 „ „ am „ 1,121 „
1001 « ,» « - 0,M »

1009 » s» « - 0,905 »
1011 „ 0,312 „
1022 Acker,ani Sackenthal 0),691„,
1023 Waldung, Gehölz amSackenthal. 0,929 .
1030 Acker, am Sackenthal beim kleinen

Friedrichsgraben 0,331„„,
1031 Acker,im Sackenthal .1,504„
1034 „ am "„ 0,901„
1036 77 7 „ · 0,441 7“

1039 Waldung, amFriedricsgrund .1,356,
1040 ,,» 1,172 „
1041 Acker, am Auraweg beimörihrice

grund Nn0,526 „
1042 Odung,amFriedrichsgrund. 0,098„,
1043 Acker, „ 0.223 „
1044 „ mitOdung,amFeiedrichsgrund0224„
1045 „„, amFriedrichsgrund 0,365 „
1046 „„ „ „ beimGraben 0,388 „
1047 Odung,„ „ „ 0/0724„
1057½Acker,imFriedrichsgrund 0),510„
1057½ „ „„ „ 0),511„
1058 „, am „ . 0,482 „
1059 „ „„ „ 0,484 „
1062 „ „ » ....0,797«
1064 „, im „ 0,718 „
1065 „, am „ . 0,687 „
1066 ,,,» » .1,610»
1067 ,,, .0,687»
1124 Wies, Mühlwiese“ 0,045„
1148 „ „ 0,047„
1494 Waldung, an der großenAid .1,192,
1495 ,,,»,,,,,, .0,251,.
1496 ,,,,, , 1.581,,
1657 Ackermit Odung, au deralten Burg 0,84 „
1687 „ , am roten Koppel bei der alten

Burg 0,879 „
1688 Acker,an der alten Surg. 0.,735„
1722 Waldung, am Rockersgraben 2,737 „
1723 „ . 0,724 „
1724 Ackte,am Nockersgraben. 0,289 „
1974 Ddacker,am langen Garten 0,041 „„„
1995 Wiese, am Hammersbrunn 0,070 „

hiezu die zum GrabenPl. Nr. 180
gezogeneTeilfläche.
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Plannummer Fläche Plannummer Fläche
2261 Acker, Krautfeld an der alten Brücke 0,024 ha 3452 Waldung, am Mittelbrrgg 14|167 ha

2266 „ „ „ „ „„ 00,020,4 „ „ „ „ 11#24 „„
2423 Odung,im Steingeröäbl. 0),249„ 3458 „ „ „ 004767

2426 „ „ „ .. . . . 0,010, 3459 Acker,amMittelbere 0/)7115,
2511 Wies2e,untereSeewiese 00089 „ 3460 Waldung, am Mittelberrr 0,944 „,
2545 „„ „ „ 00110 „ 3461 Acker,am Mittelbtrre 00603 „

hiezu die zum GrabenPl.-Nr. 2615 3462 „ „ „ ⅛ 00647 „
gezogeneTeilfläche. 3463 Waldung, am Ackerbei der Koppe 0.202 „

2554 Wiese,untereSeewiese 00)132„ 8464 b„ „„Mittelberg 082233
hiezudie zumGrabenPl.=Nr.2615 3465 Acker,am Mittelbergegg 00775=,
gezogeneTeilfläche. 3466 „ „ n 0449

2558 Wiese, untereSeewiese 01007„ 3472 Waldung,Gehölz am Mittelberg 0),744 „

25906„ „in derNeutflecke Oiunb, 3472½ am Mittelberg 19350„
biezu die zum GrabenPl.Nr. 2015 3418 Acker,am Mittelberg. . . . . . O,375,

gezogene Teilfläche. 3473½n „ „ * 0/0261 „

. 3824 „„an der nassenEllern. . . 00,597 „„
2776 Acker, im langen Tal. . 0,801 „ 3846 , am Tiefental 139663„,

2777Waldung,amlangenTalll 0),262 3851Sdung,amTiefental. 0132
204 “ ’ % «·«' 1425 “ 3852 Acker,am Tiefenll. 14412 „
28505 !“! " 7 “ 00)83 „ 3907 Waldung, am Buchbrunnen ’z33 y15
* Acker,an der Kopreen 5½½ „ 3970 „ „ „ Bamsel 58334,

3266 Waldung,in derKopdbe D0),506„ L ««««« ·«««0«984«
3269 ,,,»,, » .....1,092,, Unter Hs.=Nr.9 in Burgsinn katastriert:
3398 „ „ Uuuter dem Gräfendorferweg 0,745 „ Gemeinderecht zu einem ganzen Nutzanteil an den noch
3442 Acker,am Mittelbregge P9671 „ unverteiltenGemeindebesitzungen.

II. Lasten.
Auf den HäusernNr. 5, 24 und 25 in Roßbachlastet die Abgabe von jährlich

60 Liter Korn als herkömmlicherBesoldungsbeitragzur protestantischenPfarrei Zeitlofs
fällig am 24. August jedenJahres.

III. BesitzundNachfolgeordnung.
ErsterBesitzerdesFideikommissesistdessenStifter KarlErnst Freiherr von Thüngen.
Seine Nachfolgerichtetsichgemäß§ 87 des Fideikommiß=Ediktesnach demRechte

der Erstgeburt und der agnatischlinealischenErbfolge. '
Nach Abgangdes Mannesstammesdes Stifters ist dessenweiblicheNachkommenschaft

mit fortdauerndemfideikommissarischenVerbandenach§ 90 und91 desFidk.Ediktesberufen.
Ist dieFideikommißnachfolgerinverheiratet,sohatderenEhegattedenNamen„Thüngen“vor

seineneigenenNamen zu setzenundzu führen, sowiedie landesherrlicheGenehmigunghiezueinzu=
holen. Weigertersichdessen,dannsoll die zweiteTochterunterdengleichenBestimmungenan
ihre Stelle tretenund so fort, bis der EhegatteeinerTochterobigerForderungnachkommt.

Sind auch keineTöchtervorhandenoder ist keinEhegatteeinerTochterbereit, den
Namen „Thüngen“ vor seineneigenenNamen zu setzen,dann soll die männlicheund bei
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derenFehlendie weiblicheNachkommenschaftder zweitenTochterdes Stifters: Hertha zur
Nachfolgein das Fideikommißgelangen.Der männlicheAbkömmlinghättein diesemFalle
denNamen „Thüngen“ seinemeigenennachzusetzen.

Ist auch von der TochterHertha keineweiblicheNachkommenschaftvorhanden,die nach
obigenBestimmungenin dieNachfolgeeintretenkönnte,dann soll derFideikommißgrundbesitz
in derSteuergemeindeZeitlofsals Stiftung unterdemNamen„FreiherrKarl vonThüngen'sche
Stiftung“ an die politischeGemeindeZeitlofs und der Fideikommißgrundbesitzmit Rechten
in denSteuergemeindenRoßbach,WeißenbachundBurgsinn als Stiftung unterdemgleichen
Namen an die politischeGemeindeRoßbach,BezirksamtsBrückenau,übergehen.Die etwa
im Fideikommiß vorhandenenWertpapiere gehenbei dessenErlöschenan die stiftungsberech=
tigtenGemeindenZeitlofs und Roßbachmit je zur Hälfte über.

Der Freiherrlichvon Thüngen'schenGesamtherrschaftLutz'scherLinie und nach deren
Aussterbender Andreas'schenLinie wird das Rechteingeräumt,diejenigenBesitzungenmit
Ausnahmeder Häuser und des Hauptstockesder Waldungenin Burgsinn, welchesie zur
ArrondierungdesFamilienbesitzeszuerwerbenwünscht,gegenVergütungdeshalbenSchätzungs=
wertesvon der treffendenGemeindezu erwerben.

IV. Fideikommißvermehrung.
Ein Viertel des Reinertragesdes FideikommissesnachAbzug aller Kostenund Lasten

soll zur Vermehrungdes Fideikommißvermögensverwendetund womöglichin Grundbesitz
anstoßendan den bereitsvorhandenenGrundbesitzin denSteuergemeindenRoßbach,Zeitlofs
undBurgsinn oderauchin mündelsicherenWertpapierenangelegtwerden.DieseBeschränkung
soll jedennachfolgendenFideikommißbesitzertreffen(§ 45 des Fideikommiß=Ediktes).

Dem Fideikommiß=Inhaberist namentlichzur Pflicht gemacht,die Fideikommißgüter
in gutemStande zu erhaltenund hieraufdenFleiß einesgutenHausvaterszu verwenden,
insonderheitden Ertrag der Acker und Wiesenmöglichstzu erhöhen,die Häuser stets in
gutembaulichenZustandzu erhaltenund die WaldungennacheinemvonSachverständigen
aufzustellendenWirtschaftsplanzu bewirtschaftenundpfleglichzu behandeln(88§43 und 44
des Fideikommiß=Ediktes).

Die Familienfideikommißstiftungwurde von dem OberlandesgerichteBamberg nach
Durchführungdes Aufgebotsverfahrensgemäß§ 29 des FideikommißediktesdurchBeschluß
vom 5. Oktober1915 mit Vorbehaltder RechtederNoterbenauf denPflichtteil bestätigt.
Auch wurde angeordnet,daß das Fideikommiß in die Matrikel einzutragenund im Gesetz=
und Verordnungsblattezu veröffentlichenist.

Bamberg,den 15. Oktober1915.

K. Oberlandesgericht Bamberg.
Der K. Präsident: v. Marth.

Google



ern-undIIeriirdnungikgllall9
für das

Königreich Bayern.

Nr. 58.
München, den S. November 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. November 1915, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und Neben=

eisenbahnen Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 5. November 1915, die Postordnung für das
Deutsche Reich vom 20. März 1900 betreffend.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

K#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 9. November1915 zur EröffnungkommendeBahnlinie Aufhausen —
Kröhstorf finden die in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und
NebeneisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom13.April 1905 — GBl. 1905 S. 251 —)
enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München, den 4. November 1915.

v. Seidlein.
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Nr. 23/2925
PI.2.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eine auf Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom 28. Oktober1871, demnachauchmitGültigkeit für denPostverkehr
zwischenBayern, demReichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnungdesReichs=
kanzlersvom 21. Oktober1915, betreffendÄnderungder Postordnungfür das Deutsche
Reichvom 20. März 1900 (GWVl. Nr. 18 vom 31. März 1900), bekanntgegeben.

München,den5. November1915.

v. Seidlein.

Bekanntmachung, betreffendÄnderung der Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 21. Oktober1915.

Auf Grund des §50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 347) und des§ 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieErleichterungdesWechsel=
protestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=GesetzdzlS. 321) sowieauf Grund des Artikels1
der Bekanntmachungdes Bundesrats vom 21. Oktober1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 677),
betreffenddie Fristen desWechsel-und Scheckrechtsfür Elsaß-Lothringen,Ostpreußenusw.,
wird die Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt geändert.

1. Im § 18a „Postprotest“ erhält der Abs. v unter B und C folgendeFassung:
B. Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringenoderin Ost=

preußenin denRegierungsbezirkenAllenstein und Gumbinnen sowie in den
KreisenGerdauenund Memel zahlbarsind, odermit solchenin anderenTeilen
Ostpreußensoderim StadtkreiseDanzig zahlbarengezogenenWechseln,die als
Wohnortdes BezogeneneinenOrt angeben,der in einemder bezeichnetenTeile
Ostpreußens(RegierungsbezirkeAllensteinundGumbinnen,KreiseGerdauenund
Memel) liegt, werdenerstan folgendenTagen nochmalszurZahlung vorgezeigt:

a) wennder Zahlungstagdes Wechselsin derZeit vom30. Juli 1914
bis einschließlich28. Januar 1916 eingetretenist,

am 31. Januar 1916;
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b) wenn der Zahlungstag des Wechselsam 29. Januar 1916 oder
später eintritt,

am zweitenWerktagenachdemZahlungstage.
Solange die Verlängerungder Fristen des Wechsel=undScheckrechtsnach

der Vorschrift des vorhergehendenSatzes besteht,kann der Auftraggeberver=
langen, daß ein davon betroffenerWechselmit demPostprotestauftrageschonam
zweitenWerktagenachdemZahlungstagedes Wechselsnochmalszur Zahlung
vorgezeigtund, wenn auchdieseVorzeigung oder der Versuchdazu erfolglos
bleibt, protestiert werde. Dieses Verlangen ist durch den Vermerk „Ohne die
verlängerteProtestfrist" auf der Rückseitedes Postprotestauftragsauszudrücken.
Auch kann diePost damit betraut werden, für solcheWechselneben der Wechsel=
summeauchdie für die verlängerteFrist vom Tage der erstenVorzeigungdes
Wechselsan fälligenWechselzinseneinzuziehenund im Nichtzahlungsfalledes=
wegenProtestzu erheben.Wird hiervonGebrauchgemacht,so ist in denVor=
druckzum Postprotestauftragehinter „Betrag des beigefügtenWechsels“einzu=
tragen „nebstVerzugszinsenvon 6 v. H. vom Tage der erstenVorzeigung,
nämlich . ab“. Der Zeitpunkt, von dem an die Zinsen zu
berechnensind, ist nicht anzugeben,wenn die Post die ersteVorzeigungdes
Wechselsbewirkt. Hat der Auftraggeberdie Einziehungder Zinsen verlangt,
so wird der Wechselnur gegenBezahlungder Wechselsummeund der Zinsen
ausgehändigt,bei Nichtzahlungauch nur der Zinsen aber wegendes nicht
gezahltenBetrags ProtestmangelsZahlung erhoben.

C. Als Zahlungstaggilt derFälligkeitstagdesWechselsoder,wenndieser
ein Sonn= oder Feiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt der Schlußtagder
Frist zur Vorzeigungdes Wechselsauf einenSonn= oderFeiertag,so wird der
Wechselam nächstenWerktagezur Zahlung vorgezeigt.Die Postverwaltung
behältsichvor, dieVorzeigungderWechsel,derenProtestfristam31. Jannar 1916
(Abs. B) abläuft, auf mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

Der Neichskanzler.
In Vertretung

Kraetke.
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Gras-nndMriirdnungnxllall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 59.
München, den 15. November 1915.

Auhalt:
Bekanntmachung vom 11. November1915, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesbetreffend.

Nr. 31916.

Bekanntmachung, den Vollzug desReichsstempelgesetzesbetreffend.

fl. Staatsministerium der Finanzen.

Nachstehendfolgt Abdruckeinerim Zentralblattefür das DeutscheReichvom 5. No=
vember1915 Nr. 47 veröffentlichtenBekanntmachungdesReichskanzlersvom30. Oktober1915.

München,den 11. November1915.

Staatsrat Dr. v. Günder.
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Bekanntmachung.
Der Bundesrathat in seinerSitzung vom 28. Oktoberds. Is. beschlossen:
„1. Der Lauf der zweijährigenFrist des § 35 Abs.5 der Ausführungsbestimmungen

zum Reichsstempelgesetzefür die steuerfreieAbstempelungausländischerWert=
papiere auf Grund von gemäß8§14 Abs. 3 des GesetzeserteiltenBescheini=
gungenist vom 1. August 1914 an bis auf weiteresgehemmt.Der Reichs=
kanzlerbestimmtdenZeitpunkt,mit demdie Frist wieder in Lauf gesetztwird.

2. Ist die zweijährigeFrist bereits abgelaufen,so wird sie für einenZeitraum
wiedereröffnet,der die Zeit vom 1. August 1914 bis zu demZeitpunkt,an
demsie abgelaufenist, entspricht.Auf die neueFrist findetdie Vergünstigung
zu 1 Anwendung.“

Berlin, den30. Oktober1915.

Der Keichskanzler.
J. A.

Jahn.

— ——
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IGeset=undVerudinugs#glall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 60.
München, den 19. November 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 16. November1915, betreffenddie Erläuterung und den Lolhug des § 7 Abs. 3 der

Bekanntmachungvom 9.März 1908 über das BerggewerbegerichtZweibrücken(GVl. S. 95).— Auszug aus
der Adels=Matrikel des Königreichs.

— — —

Nr. 29316/II.

Bekanntmachung, betreffenddie Erläuterung und den Vollzug des § 7 Abs. 3 der Bekannt=
machungvom 9. März 1908 über das BerggewerbegerichtZweibrücken(GVl. S. 95).

fl. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund desAnbern.

Auf Grund des § 82 Absatz1 des Gewerbegerichtsgesetzes(Reichsgesetzblatt1901
S. 353 ff.) und der §§ 1 und 2 der KöniglichAllerhöchstenVerordnungüberdenVollzug
diesesGesetzesvom 16. August1890 (GVBl. S. 571), fernerder §§ 1 und2 derKöniglich
AllerhöchstenVerordnung,betreffenddie Formation der Staatsministerienvom 10. No=
vember1904 (GVl. S. 567), wird zur ErläuterungundzumVollzugdes§ 7 Abk.3
der Bekanntmachungdes KöniglichenStaatsministeriumsdes KöniglichenHauses und des
Außernvom9. März 1908, betreffenddasBerggewerbegerichtZweibrücken(GVl. S. 95),
Nachstehendesverfügt:

Die GewähltenbleibennachAblauf derWahlzeit im Amt, bis ihreNachfolgereintreten.

München,den 16. November1915.

J. V.
Staatsratv.Lößl.
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Auszugaus derAdels-Matrikeldes
Königreichs.

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:
am 26. Oktober1915 FriedrichHermann

Graf von Zeppelin=Aschhausen, Sohn

Google

des verstorbenenK. WürttembergischenReichs⸗
Erbpannerherrnund Kammerherrn,Kaiserlich
DeutschenWirklichenGeheimenOberregierungs=
rats und Bezirkspräsidentena. D., Friedrich
Grafen vonZeppelin=Aschhausen,in erblicher
Weise bei der GrafenklasseLit. 2, Fol. 3.



Gern-undVerordnung-Wall
für das

KönigreichVayern.

Nr. 61.
München, den 23. November 1915.

Inhalt:
Königliche Entschließung vom 21. November 1915, die Verlängerung des Landtags betreffend.— Druck=

berichtigung.

Königliche Entschließung, die Verlängerungdes Landtags betreffend.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Unseren Gruß zuvor,Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,die nachVorschriftdes Titel VII § 22 Absatz3 der
Verfassungsurkundezu Ende gehendeDauer der Sitzungen des gegenwärtigversammelten
Landtagsbis einschließlich26. Febrnar 1916 zu verlängern.

131

Gocgle



708

.. Reichsrätt „ ...IndemWir diesesderKammerder d eröffnen,bleibenWir ihr in Huld
undGnadegewogen.

St. Bartholomä,den 21. November1915.

Ludwig.

Dr. Graf v.Dertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Sreunig. v. Heidlein.
Dr.v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

An 7
1. die KammerderReichsräte, an dessenStatt:
2. dieKammerderAbgeordneten. Ministerialrat Neubert.

Druckberichtigung.
Auf Seite 704 des GVBl. 1915 in Ziffer 2 Zeile 2 muß es heißen: „wieder eröffnet, der der“ —nickt

„die“ — „Zeit. . .. entspricht.“
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Geists-undYeriirdiiungngllall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 62.
München, den 30. November 1915.

— Inhalt:
Bekanntmachung vom 28.November 1915 wegenderGewährung einerKriegsteuerungsbeihilfean Staatsarbeiter

und Staatsbeamte.

Nr. 33319.

Bekanntmachung wegender Gewährung einer Kriegsteuerungsbeihilfean Staatsarbeiterund
Staatsbeamte.

Kl.StaatsministeriendesKöniglichenHausesunddesAbern, derJustiz, desInnern,
des Innern für Kirchen- undSchulangelegenheiten,der Finanzen und für Verkehrs=

angelegenheiten.

Wegen der GewährungeinerKriegsteuerungsbeihilfean die in denStaatsbetrieben
der Zivilverwaltung beschäftigtenArbeiter sowie an die Beamten der unterenKlassender
Gehaltsordnungund die diesengleichzuachtendenPersonenwird unter Aufhebungder Be=
kanntmachungenvom24.Juni und26.September1915 (GVl. S. 113 und683) für
den Geschäftskreis der Zivilstaatsministerien mit Ausnahme des Staats=
ministeriums für Verkehrsangelegenheiten (s.Abschn.III) — zunächst für die
Zeit vom 1. November bis 31. Dezember 1915 —nachfolgendesverfügt:
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I. Kriegstenerungsbeihilfefür Staatsarbeiter.
1.

1Die Beihilfe erhalten die verheiratetenoder verwitwetenStaatsarbeiter mit Kindern
unter 15 Jahren, derenDiensteinkommenin demMonate, für den die Beihilfe in Frage
kommt,— ohneRücksichtauf die Versicherungsbeiträge— den Betrag von 5,30 XK für
denTag im Durchschnittenichterreichthat.

Die Beihilfe wird auf Ansuchen auchdenverheiratetenoder verwitwetenStaats=
arbeiternmit Kindern unter15 Jahren gewährt,derenDiensteinkommenin demMonate,
für dendie Beihilfe in Frage kommt,— ohneRücksichtauf die Versicherungsbeiträge—
durchschnittlichzwardenBetragvon5,30 KXfür denTag erreichte,aberwenigerals 7 für
denTag betrug,sofern eine wohlwollende Prüfung der Verhältnisse im einzelnen
Falle die Berücksichtigung des Gesuchs gerechtfertigt erscheinen läßt.

ill Zu den Kindern im Sinne der Abs. I, I1 zählen nebenden ehelichenKindern auch
die übrigenvon demverheiratetenoder verwitwetenArbeiter unterhaltenenKinder (Stief=
kinder,Adoptiokinder,unehelicheKinder).

IVIn das Diensteinkommenim Sinne der Abs. I, II werdenauchetwaigeregelmäßig
ansallendeNebenvergütungen,dann eine etwaige Militärrente oder Gendarmeriepension,die
beidenletzterenje mit dem365. Teile des Jahresbetrags,eingerechnet.Dagegenbleiben
Kriegs=und Verstümmelungszulagensowienicht regelmäßiganfallendeNebenvergütungen,
wie Vergütungenfür UÜberstunden,für auswärtigeBeschäftigungu. dgl., bei derFeststellung
des DiensteinkommensaußerBetracht.

ObeeinGesuchnachAbs.II zurBerücksichtigungsicheignet,istmit Rücksichtaufdiegesamte
wirtschaftlicheLagedes Gesuchstellerszu würdigen. Insbesondereist dabeidarauf Rücksicht
zu nehmen,ob der Gesuchstellerbei demUnterhalteseinerFamilie ausschließlichauf sein
Diensteinkommenangewiesenist oderoberdanebeneinweiteresEinkommen(ausGrund-,Haus=
oderKapitalbesitz,aus einem von ihm selbstoder von seinenFamilienangehörigenbetriebenen
Gewerbeoder aus einem ähnlichenNebenerwerbe)bezieht. Des weiterenist zu berück=
sichtigen,ob der Gesuchstellerim Genuß einer Dienstwohnung,einer Mietwohnungdes
Staates odereinervomStaate unterstütztenBaugenossenschaftoderim GenussevonDienst=
gründen sich befindet. Schließlichsind die am Wohnorte des Gesuchstellersbestehenden
Teuerungsverhältnissein Betrachtzu ziehen. Der Besitz eines mäßigenNebeneinkommens
oder der Genuß einer Dienstwohnung oder einer staatlichenoder genossenschaftlichenMiet=
wohnungodervon Dienstgründensoll indes die Gewährungder Beihilfe nicht unbedingt
ausschließen,wennim übrigendie Verhältnisse— wie dieHöhe desGesamteinkommens,
besondereFamilienverhältnisseund die amWohnortedesGesuchstellersbestehendenTeuerungs=
verhältnisse— die Gewährungder Beihilfe gerechtfertigterscheinenlassen.
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VI.Ist außerdemArbeiterauchseineEhefrauals Staatsarbeiterinbeschäftigt,so sind
für die Entscheidungder Frage, ob und nachwelchenGrundsätzendemArbeiterdie Bei=
hilfe zu gewährenist, die Lohnbezügebeiderzusammenzurechnen.

VIIVerwitweteStaatsarbeiterinnenmit Kindernunter15 Jahrenwerdendenverheirateten
oderverwitwetenArbeitern(Abs.I, II) gleichgeachtet.

v#nAusgeschlossenvonderBeihilfesind:
a) ledige Arbeiter und Arbeiterinnen,
b) verheirateteArbeiterinnen,
I) verheirateteoderverwitweteArbeiterund verwitweteArbeiterinnenohneKinder

unter 15 Jahren, « .
(l)verheirateteoderverwitiveteArbeiter,diezumHeeresdiensteingerücktoderiin

Sanitätsdienstetätigfind(vgl.d.MBek.v.18.Juni1915—GBBl.S.91)oder
die bei denVerwaltungenin den besetztenfeindlichenGebietsteilenverwendetsind,

e) alle nur zu vorübergehender BeschäftigungaufgenommenenArbeiter(Ge—
legenheitsarbeiter)ohneRücksichtauf den Familienstand.

X Hat ein Arbeiter bisher die Kriegsteuerungsbeihilfebezogen,weil die Militärrente
oderGendarmeriepensionnicht in sein Einkommeneingerechnetwurde, so verbleibter für
seinePerson im Fortgenusseder bisherigenBeihilfe, soweit nichtinfolge einerÄnderung
im FamilienstandoderinfolgeeinerLohnerhöhungeineMinderungeinzutretenhat.

2.
Die Beihilfe beträgt:

a) für verheirateteoderverwitweteArbeiterundverwitweteArbeiterinnen,die1 Kind
unter 15 Jahren zu ernährenhaben,bei ZugrundelegungeinesTagessatzesvon
10 J monatlihg 3.,

) für verheirateteoderverwitweteArbeiterundverwitweteArbeiterinnen,die2 Kinder
unter 15 Jahren zu ernährenhaben,bei ZugrundelegungeinesTagessatzesvon
20 J monatligg 6.,

JM4)für verheirateteoderverwitweteArbeiterund verwitweteArbeiterinnen,die3 oder
4 Kinder unter15 Jahrenzuernährenhaben,beiZugrundelegungeinesTagessatzes
von 30 J monatlic .. 9..4,

41)für verheirateteoderverwitweteArbeiterund verwitweteArbeiterinnen,die5 oder
6 Kinder unter 15 Jahren zu ernährenhaben,bei39rundelegungeinesTages=
satzesvon 40 J monatlich 142.,

e.) für verheirateteoderverwitweteArbeiterund verwitweteArbeiterinnen,die mehr
als 6 Kinder unter 15 Jahren zu ernährenhaben,bei Zugrundelegungeines
Tagessatzesvon 50 monatlich.. 135.

132“
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u Für ArbeiterundArbeiterinnen,die für alle Tage des Jahres entlohnt
werden, ist das durchschnittlicheTageseinkommenim Sinne der Ziff. 1 Abs. J, II durch
die Teilung des Jahreseinkommensmit der Zahl 300 zu ermitteln.

ul Für ArbeiterundArbeiterinnen,die nicht während des ganzen Monats be=
schäftigt waren, wird zur Ermittlung des Betrags der Beihilfe der treffendeTagessatz
(Abs.I a—e) mit der Zahl der Tage vervielfältigt,an denenin diesemMonate der Ar=
beiteroderdieArbeiterinim DienstederVerwaltunggestandenist. Dabeiwerdenfür dieBe=
messungderHöhederBeihilfe auchdievon denArbeitstageneingeschlossenenSonn=undFeier=
tagemitgezählt.War z.B. einArbeiterderStaatsbauverwaltungoderderStaatsforstverwal=
tung mit Kindern unter 15 Jahren im Monate Novembervom 8. bis einschließlich29. be=
schäftigtund hatteer an den in dieseZeit fallenden19 ArbeitstageneinenGesamtverdienst
(anTag= oderStücklohnoderan Tag=undStücklohn)von 85,50 K erzielt,so wird der
durchschnittlicheTagesverdienstdurchTeilungdesGesamtverdiensteszu85,50 —X&mitderZahl 19
ermittelt,so daß sichals durchschnittlicherTagesverdienstder Betrag von 4,50 4 ergibt.
Da hiernachdieVoraussetzungenfür dieGewährungderBeihilfe nachZiff. 1 Abs.I gegeben
sind, wird diesefür 22 Tage je nachdemFamilienstandemit demTagessatzevon 10, 20,
30, 40 oder50 / gewährt,da diedrei in dieseZeit fallendenSonntagemitzuzählensind.

IVDie Beihilfe wird auchfür dieZeit desUrlaubsundderErkrankung—letzteren=
falls auf die Dauer derKrankenhilfe— gezahlt.

Soweit der Tagesverdienstmit Einschlußder Beihilfe denBetrag von 7 M über=
steigenwürde,wird die Beihilfe um den Mehrbetraggekürzt. Der gekürzteMonatsbetrag
wird bei denArbeitern und Arbeiterinnen,die während des gan zen Monats im
Dienste standen, auf den nächstenvollenMarkbetragaufgerundet;er darf bei diesen
Arbeiternund ArbeiterinnennichtunterdenBetrag von monatlich3 —Xherabsinken.

VIErgebensichimLaufedesMonatsÄnderungenim Familienstande,diedieGewährung
oderdieHöhe derBeihilfe beeiuflussen,so werdendieseÄnderungenerst vomnächstenMonat

an berücksichtigt.

3.
1Die FestsetzungundAnweisungderBeihilfefür die unter Ziff. 1 Abs.1 fallen=

den Arbeiter und Arbeiterinnen obliegt:
a) bei der allgemeinenStaatsbauverwaltungdenBauämtern(einschl.der Neubau=

ämter) und den Sektionen für Wildbachverbauung,
b) bei der StaatsforstverwaltungdenForstämtern,
c) bei den Berg=,Hütten=und SalzwerkendenVorständendieserWerke,
4) bei der MünzanstaltdemHauptmünzamte,
e) bei demHofbräuhausdemHofbrauamte,
) im übrigenden für die Festsetzungder LöhnezuständigenBehörden.
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IIZur Festsetzungund Anweisungsind die üblichenLohnlistensowie das Formblatt
— Anlage I — zu verwenden.Die FestsetzungerfolgtnachAblauf jedesMonats.

IIIDie für dieFestsetzungerforderlichenUnterlagensind auf demeinfachstenund kürzesten
Wegezubeschaffen.Von derErholungvonFamilienstandszeugnissen,Geburtsurkunden,gemeind=
licherBestätigungenu. dergl. ist abzusehen,wenndie Verhältnissedem zur Festsetzungder
Beihilfe zuständigenBeamtenaus eigenerKenntnis odersonstzuverlässigbekanntsind oder
wenndie nötigenAnhaltspunkteaus denAkten, durchEinsichtnahmevon Schulzeugnissen,
Impsscheinenu. dgl. gewonnenwerdenkönnen.

4.

1Für die unter Ziff. 1 Abs. II fallenden Arbeiter und Arbeiterinnen ob=
liegt die Genehmigungund Festsetzungder Beihilfe:

a) bei der allgemeinenStaatsbauverwaltungdenRegierungen,KammerndesInnern,
im Benehmenmit denRegierungen,Kammernder Finanzen,

b) im Bereichedes StaatsministeriumsdesInnernfür Kirchen=undSchulangelegen=
heitenden von diesembesondersermächtigtenStellen,

) bei der Staatsforstverwaltungden Regierungen,Kammernder Forsten,im Be=
nehmenmit denRegierungen,Kammernder Finanzen,

() bei denBerg=,Hütten=und SalzwerkenderGeneraldirektionderBerg=,Hütten=
und Salzwerke.

Im übrigen behaltensich die Staatsministeriendie Genehmigungund Festsetzungder
Beihilfen vor. Die übrigenMinisterien werdensichhierübermit demStaatsministerium
der Finanzenbenehmen.

1Die GesuchesindunterAngabedesderzeitigenDiensteinkommens,dernächstenLohn=
vorrückung,einesetwaigenNebeneinkommens,derKinder und ihrerGeburtstagesowieunter
kurzerDarlegung der sonstigenwirtschaftlichenLage bei dem unmittelbarenDienstvorstand
einzureichen.Dieser hat die Gesuchemit einerAußerungüber die Bedürftigkeitund mit
einemausgefülltenFormblattenachdemMuster der Anlage II der zur Genehmigungund
FestsetzungzuständigenStelle — gegebenenfallsauf demDienstwege— vorzulegen.

IIIDen Dienstvorständenwerdenim allgemeinendie wirtschaftlichenVerhältnissederGe=
suchstellerbekanntsein, so daß von weiterenErhebungen,insbesondereüberdie Vermögens=
verhältnisse,in der Regel wird Abstandgenommenwerdenkönnen. WegenderFeststellung
des Familienstandeswird auf Ziff. 3 Abs.III perwiesen.

Die festsetzendenStellen versehen,soweit sie die Gesuchefür begründeterachten,das
Formblatt mit demGenehmigungsvermerkund veranlassendie Auszahlung.
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5.
Die Beihilfe wird für jedenMonat zuBeginndesfolgendenMonats, für denMonat

NovembersohinzuBeginn des Monats Dezember,ausgezahlt.ArbeiterundArbeiterinnen,
die im Laufe einesMonats infolge eigenenVerschuldensentlassenwurden, erhalten für
diesenMonat die Beihilfe nichtmehr.

6
1Die Beihilfen werdenauf die gleichenTitel wie die staatlichenZuschüssezu denreichs=

gesetzlichenFamilienunterstützungennachdemReichsgesetzevomun.Pebr 8 verrechnet,sohin

a) bei der Staatsforstverwaltungauf den Titel „Für Arbeiterversicherungund
zunterstützung“(Ziff. I Kap.8),

b) bei denBerg=,Hütten=und Salzwerkenauf den Titel „Unterstützungenund
Beihilfen für Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap. 11 § 2 Tit. 6),

) bei der Münzanstalt gleichfallsauf den Titel „Unterstützungenund Beihilfen
für Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap. 10 8 2 Tit. 2),

4) bei demHofbränhausauf denTitel „Unterstützungenund Beihilfen für die
Bedienstetenund Arbeiterund ihre Hinterbliebenen“(Kap. 19 § 2 Tit. 2),

e) bei den übrigenVerwaltungenauf dieTitel, auf die dieLöhneverrechnetwerden.
1II.Zu diesemZweckeist in denRechnungen— und zwar auchin den Kreisfinanz=

rechnungen,denGeneralrechnungenund der Hauptfinanzrechnung— nachdemVortrage

„Zuschüssezu denFamilienunterstützungennachdemReichsgesetzev.e ge s die
weitereUnterabteilung

„Kriegsteuerungsbeihilfen“
zu eröffnen.

II. Kriegstenerungsbeihilfefür Staatsbeamte.

7.
1Nach dengleichenGrundsätzen— sohinzunächstfür die Zeit vom 1. Novemberbis

31. Dezemberd. Is. — wird den verheiratetenoderverwitwetenStaatsbeamtenmit
Kindernunter 15 Jahren auf Ansuchen eineBeihilfe (Kriegsteuerungsbeihilfe)gewährt,
wennihr DiensteinkommendenBetrag von 2100 —X für dasJahr nichterreichtund eine
wohlwollende Prüfung der Verhältnisse im einzelnen Falle die Be=
rücksichtigung des Gesuchs gerechtfertigt erscheinen läßt.

II Zu den Beamtenim Sinne des Abs.1 zählennicht nur die etatsmäßigenBeamten
sondernauchdieBeamtenim Sinne desArt. 1 desBeamtengesetzes,fernerauchdiePersonen,
die, ohneals Beamteim Sinne des Art.1 erklärtzu sein, mit denVerrichtungensolcher
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Beamtenständig betrautsind (Art. 25des Beamtenges.). Wieweit allenfalls auchden
Personen,die mit denVerrichtungenvon Beamtenvorübergehend betraut sind, und
anderenim Staatsdienstauf Dienstvertrag verwendetenPersonendie Beihilfe zu ge=
währen ist, bleibt der Entscheidungder Staatsministerienim einzelnenFalle vorbehalten.
Die übrigenMinisterienwerdensichhierübermitdemStaatsministeriumderFinanzenbenehmen.

IIIZu demDiensteinkommenim Sinne desAbs.I zählenaußerdemGehaltoderdem
die Stelle des Gehalts vertretendenfortlaufendenBezug auchetwaigeregelmäßiganfallende
Nebenvergütungen,wie die persönlichenZulagen nachArt. 211 Abs.3 des Beamtengesetzes,
dann die besonderenZulagen nach§ 5 der K. Verordnungv. 6. Sept. 1908, fernereine
etwaigeMilitärrenteoderGendarmeriepension.DagegenbleibenKriegs=undVerstümmelungs=
zulagen,dann nicht regelmäßiganfallendeNebenvergütungensowieDienstaufwandsentschädi=
gungenbei der Feststellungdes DiensteinkommensaußerBetracht.

1VOb im übrigen ein Gesuchzur Berücksichtigungsicheignet, ist — ebensowie bei
den Staatsarbeitern,derenTagesverdienstzwischen5,30 und 7.& sich bewegt,— mit
Rücksichtauf die gesamtewirtschaftlicheLagedes Gesuchstellerszu würdigen. Insbesondere
ist auch hier darauf Rücksichtzu nehmen,ob der Gesuchstellerbei demUnterhalteseiner
Familie ausschließlichauf sein Diensteinkommenangewiesenist oder ob er danebenein
weiteresEinkommen(aus Grund=,Haus=oderKapitalbesitz,aus einem von ihm selbst
oderseinenFamilienangehörigenbetriebenenGewerbeoderaus einemähnlichenNebenerwerbe)
bezieht. Des weiterenist zu berücksichtigen,ob der Gesuchstellerim Genuß einerDienst=
wohnung,einerMietwohnungdesStaates odereinervomStaate unterstütztenBaugenossen=
schaftoder im Genussevon Dienstgründensich befindet. Schließlichsind die am Wohn=
ortedes GesuchstellersbestehendenTeuerungsverhältnissein Betrachtzu ziehen.Der Besitz
einesmäßigenNebeneinkommensoderderGenuß einerDienstwohnungodereinerstaatlichen
odergenossenschaftlichenMietwohnungoderderGenuß vonDienstgründensoll indes auchbei
denBeamtendie Gewährungder Beihilfe nichtunbedingtausschließen,wenn im übrigen
die Verhältnisse— wie die Höhedes Gesamteinkommens,besondereFamilienverhältnisse
und die amWohnortedesGesuchstellersbestehendenTeuerungsverhältnisse— dieGewährung
der Beihilfe gerechtfertigterscheinenlassen.

VAusgeschlossenvon der Beihilfe sind:
a) ledige Beamte, » '
b) verheirateteoderverwitweteBeamte ohneKinder unter 15 Jahren,
I) verheirateteoder verwitweteBeamte, die zum Heeresdiensteingerücktoderim

Sanitätsdienstetätig sind (ogl. d. MBek. v. 18. Juni 1915 — G##l.
S. 65) oderdie bei den Verwaltungenin denbesetztenfeindlichenGebietsteilen
verwendetsind.
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8.
1Die Veihilfe beträgt:

a) für verheirateteoder verwitweteBeamte, die 1 Kind unter 15 Jahren zu er=
nährenhaben,monatlig 3.,

b) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die 2 Kinder unter 15 Jahren zu er=
nährenhaben,monatligg 6..,

) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die 8 oder4 Kinder unter 15 Jahren
zu ernährenhaben,monatlic - ..-9.--

d) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die 5 oder6 Kinder unter 15 Jahren
zu ernährenhaben,monatlich 12.4,

e) für verheirateteoderverwitweteBeamte,die mehrals 6 Kinder unter 15 Jahren
zu ernährenhaben,monatli .. 15=.

1Soweit das jährlicheDiensteinkommenmit EinschlußderBeihilfe denBetrag von
2100 X übersteigenwürde,wird die Beihilfe um den Mehrbetraggekürzt. Der gekürzte
Monatsbetragwird auf den nächstenvollenMarkbetragaufgerundet;er darf unter den
Betrag von monatlich3 M nichtherabsinken.

9.
1Die Genehmigungund Festsetzungder Beihilfen der Beamtenobliegt:

a) für die Beamtender Regierungen,Kammerndes Innern, der Polizeidirektion
und der SchutzmannschaftMünchen,der Oberversicherungsämter,der Landwirt=
schaftlichenBerufsgenossenschaften,der Bezirksämter,der äußerenBehördender
Staatsbauverwaltungsowieder Arbeitshäuserund Staatserziehungsanstaltenden
Regierungen,KammerndesInnern, im Benehmenmit denRegierungen,Kammern
der Finanzen,

h) für die GendarmeriedemGendarmerie=Korps=Kommando,
JO0)für die BeamtenderVersicherungskammerderVersicherungskammerim Benehmen

mit der Regierungvon Oberbayern,Kammerder Finanzen,
1) im Bereiche des Staatsministeriums des Innern für Kirchen= und Schul=

angelegenheitendenRegierungen,Kammerndes Innern, im Benehmenmit den
Regierungen,Kammernder Finanzen, soweit die Regierungen,Kammern des
Innern, zur Verfügung der Gehaltsvorrückungenzuständigsind (Mek. v.
14. Mai 1910 — MBl. f. K. u. Sch.A. S. 215 ff. —), sowie den
hierzu besondersermächtigtenStellen,

C) für die Beamtender Regierungen,Kammernder Finanzen,derKreiskassen,der
Rentämter,der Messungsämterund der ÜbrigenBetriebe des Staates ein=
schließlichder BadverwaltungendenRegierungen,Kammernder Finanzen,
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f) für die Beamten der Regierungen,Kammern der Forsten, und der äußeren
StaatsforstoerwaltungdenRegierungen,Kammern der Forsten, im Benehmen
mit denRegierungen,Kammernder Finanzen,

8) für die Beamtender Verwaltungder Zölle und indirektenSteuern derGeneral=
direktionder Zölle und indirektenSteuern,

h) für die Beamtender StaatsschuldenverwaltungderDirektion derStaatsschulden=
verwaltung,

i) für die Beamten der Verwaltung der Berg=, Hütten=und Salzwerke der
Generaldirektionder Berg=,Hütten=und Salzwerke,

k) für dieBeamten der K. Bank der K. Bankdirektion.
I Für die übrigenBeamtenbehaltensichdie Staatsministeriendie Genehmigungund

Festsetzungder Beihilfen vor. Die übrigen Ministerien werdensich hierübermit dem
Staatsministeriumder Finanzenbenehmen. ·

UlDie Gesuchesind unter Angabedes derzeitigenDiensteinkommens,der nächstenVor=
rückungim Gehalte,einesetwaigenNebeneinkommens,der Kinder und ihrer Geburtstage
sowie unter kurzerDarlegung der sonstigenwirtschaftlichenLage bei demunmittelbaren
Dienstvorstandeinzureichen.Dieser hat dieGesuchemit einerAußerungüberdieBedürftig=

Genehmigungund FestsetzungzuständigenStelle — gegebenenfallsauf demDienstwege—
vorzulegen.Im übrigen gelten die Bestimmungenin Ziff. 4 Abs. III auch für die
Beamten.

V Die festsetzendenStellen versehen,soweitsie die Gesuchefür begründeterachten,das
Formblatt mit demGenehmigungsvermerkund veranlassendie fortlaufendemonatlicheAus=
zahlung. .

VDer Empfangder Beihilfen der Beamtenkann unmittelbarauf demFormblatt oder
mittels besondererQuittungenbescheinigtwerden.

10.
1Die Beihilfen für die Beamtenwerdenauf die gleichenTitel wie die sonstigenBei=

hilfen und Unterstützungenverrechnet,sohin
a) für die Beamtenim Geschäftskreisedes Staatsministeriumsdes K. Hausesund

des Außern auf Ziff. IV Kap.5 desEtats diesesMinisteriums„Unterstützungen
und Beihilfen“,

b) für die Beamten im Geschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz auf
Kap. 4 § 7 Tit. 1 des Etats diesesMinisteriums „Unterstützungenund Bei=
hilfen“,
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c) für die Schutzmannschaftauf Ziff. 1IKap. 1 Eh 84 des Etats des Staats=
ministeriumsdes Innern „Unterstützungen",

4) für die Beamtender Staatsbauverwaltungauf Ziff. III Kap. 2 diesesEtats
„Unterstützungen“,

e) für die Gendarmerieauf Ziff. VI Kop. 1 8 .5 biesesEtats „Unterstützungen"“,
f) für die übrigenBeamtenim Geschäftskreise4 Staatsministeriumsdes Innern

auf Ziff. X Kap.5 des Etats diesesMinistriums „Unterstübungenund Bei=
hilfen",

8) für die Beamten im Geschäftstreiedes Stantsminißeriuns des Innern für
Kirchen=und Schulangelegenheitenauf Ziff. IV Kap.5 des Etats diesesMini=
steriums „Unterstützungenund Beihilfen“, .-

h) für die Beamtender allgemeinenFinanzverwaltung,des Landesvermessungsamts
und der ÜUbrigenBetriebedes Staates auf Kap. 2 § 6 Tit. 1 desEtats des
Staatsministeriumsder Finanzen „Unterstützungenund Beihilfen“,

i) für die Beamtender Staatsforstverwaltungauf Ziff. III Kap.4 § 1 des Etats
der Forsten,Jagden und Triften „UnterstützungenundBeihilfen an Beamte
und ihre Hinterbliebenen“,

k) für die Beamtender Verwaltungder Zölle und indirektenSteuern aufKap. 10
diesesEtats „Unterstützungenund Beihilfen"“,

I!) für die BeamtenderStaatsschuldenverwaltungaufAbschn.A Kap. 10 desEtats
der Staatsschuld„Unterstützungenund Beihilfen",

m) für die BeamtenderVerwaltungderBerg=,Hütten=undSalzwerkeaufKap. 11
§ 1 diesesEtats „Unterstützungenund Beihilfen für Beamteund ihre Hinter=
bliebenen“.

11Die Ausgabe ist in den Rechnungen(s. Ziff. 6 Abs. II) unter der zu eröffnenden
Unterabteilung

„Kriegsteuerungsbeihilfenfür Beamte“
nachzuweisen.

I Soweit die zur Verfügung stehendenUnterstützungsmittelzur Deckungdes Bedarfs
für die Kriegsteuerungsbeihilfennicht ausreichen,dürfen dieseMittel nach Bedarf über=
schrittenwerden.

11.

Im übrigenfindendie Bestimmungenin Ziff. 1 Abs.III, IX, Ziff. 2 Abs. IV, VI
und Ziff. 5 auchfür die BeamtenentsprechendeAnwendung.
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III. Kriegsteuerungsbeihilfefür die Arbeiter und Beamtenim Bereicheder Verkehrs=
verwaltung.

12.
Für das Personalder Verkehrsverwaltungwerdendie näherenBestimmungenwegen

der Gewährungder Kriegsteuerungsbeihilfein denAmtsblätterndieserVerwaltungbekannt=
gegebenwerden

München,den28. November1915.

Dr. Graf v. Herlling Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v. Thelemann. u. Breunig. v.Seidlein.
Dr.v.Kuilling. .
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Anlage I.

Kriegsteuerungsbeihilfe
für

Nammen u 0000(Por·yh JSfa#er

Art . . Wasserbønmsbesxrey
der Beschäftigung ·

Ort Rosenheim

DerzeitigesDiensteinkommenfür denTag... . 15,20M Lohn

Lohnvorrükugg —
— — —— — — — — — — * dGd

Name # Geburtstag Die Beihilfe beträgt
—————„ — — Bemerkungen

der Kinder unter 15 Jahren fürden 7

Iohann 18.Mbr.1900
Michuel 4.Des.1902
Geozg 1. Màræ 1904

nnnar 7. 4% 1908

Friedrich 5. Ju#1972 November 2
Deze#ber 9*, *) Kurzung, ecer! Jas Kmü Johan:

L crmlslvemlplsckas15.Lebc-rr8jal»«
msWImA
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Aulage II.

für

Iukob Miiller
Vasserbauvorarbeiter
Rosenlheim

5,00 M Lolin

5, 49 M

Hie Ehefrait betreibt einen Obst- ithid
Gemiiseliandel

600 4
2 M
E—

Verhältnisse ärætlicherhehandlung und be-
durfen stũndiger Wart und Pflege.

Name Geburtstag Die Beihilfe beträgt
—.––. — — — — — — — Bemerkungen

der Kinder unter 15 Jahren für den =.

Michauel "4. Dez. 1902
Georg 7. Aldr- 0 4
4%% 7. 4%. 190% "1

Friedrich EII— 9

55r%#% 7. Vo% 1C% Dezenber 12“) *) Eirhöhung infolqe ds 44%%%

M. M.

Co gle

eines rocieren Kindus.

134



Cogle

722

Anlage III.

2

RKriegsteuerungsbeihilfe
für

Name ....... Mäckaeläemqjesger

Diensteseigenschaft ...... emiksmrwägwwazdmsyter

Dienstegftelle.... ........Mesm,F-4.waiscle

DerzeitigejährlicheVesolbung 1600 M Genhalt
mondattich 133,75

NächsteGehaltsvorrückung ab 1.12. 1915: 1700 M Gehalt
mondatlich 741,66 M

NähereAngabeüber denetwaigenGenuß einerDienst- Hienstivohnung gegen90M jcilirliclsic
wohnung,einer Mietwohnung des Staates oder Mietentschũdiqung und l hoaDienst-
einer vom Staate unterstütztenBaugenossenschaft grinde gegen a32 M jcilirtichen
oder von Dienstgründen Pachtschilling

Nebeneinkommen:Art —
Jahresbetrag —

Sonstige für die Würdigung in Betracht tommende Die Ehefrau ist unterleibsleidend.
Verhältnisse ##erann infolgedessen schivere Ar-

beiten nicht verrichten, sondern ist
viel auf fremde Hilfe angerviesen.

Name Geburtstag Die Beihilfe beträgt
—— — 444.l——..—! — Bemerkungen

der Kinder unter 15 Jahren fürden " “

422% 14. Nuni 1906
5%%% J#. Wonr 1908

(icord 3. d. 1970

1%%% 7. 4%. 9% Vorchöbe 9
"„ Dezeeber 5

Hoilhilfe genelmigt:

Miunchen den.

A. NCqierin�o,
Krttrtr %%%ortÊ.

V. V.



ver-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 63.
München, den 1. Dezember 1915.

Juhal#tt
Königliche Verordnung vom 26. November1915 über dieÄnderung derZuständigkeitsverordnungvom 4. Ja=

mnar 1872.— Bekanntmachung vom21. November 1915 über die praktischeAusbildung und die Staats=
prüfung für den höherenBaudienst. — Bekanntmachung vom 26. November 1915, Auflösung und ander=
weitige Organisation von Forstdienststellenbetreffend.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

— —. —

Nr.2160g 1.

Königliche Verordnung über dieÄnderungderZuständigkeitsverordnungvom4. Jannar 1872.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfahzgrafbei Rhein,
HerzogvonBayern,Frankenundin Schwabenusw.us.

Wir findenUns bewogen,derVerordnungvom4. Januar 1872 überdieZuständigkeit
der Verwaltungsbehördenin Sachendes Strafgesetzbuchsfür das DeutscheReichund des
Polizeistrafgesetzbuchs(RegBl. S. 25) mit Wirkung vom 1. Jannar 1916 in den nach=
stehendenI§ denbeigefügtenWortlaut zu geben:

135
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§ 1.
Diie Befugnis, unterPolizeiaufsichtzu stellen(8 38 Abs. ID), wird durchdieDistrikts=

polizeibehörde,in München durch die Polizeidirektion ausgeübt.
Die örtlicheZuständigkeitbemißtsich

nachdemAufenthaltsorte,wennder Verurteiltean einemOrte in Bayern ständigenAuf⸗
enthalthat, andernfalls

nachdemletztenOrte der Strafvollstreckungoder
bei Tilgung der Strafe durchdie UntersuchungshaftnachdemUrteilsorte.

87.
Die Befugnis, jemandin einemArbeitshaus unterzubringenusw. sowie aus dem

Reichsgebietezu verweisen(8 362 Abs.III, IV), wird durchdie Distriktspolizeibehörde,in
Münchendurchdie Polizeidirektionausgeübt.

Die örtlicheZuständigkeitbemißtsich
nachdemAufenthaltsorte,wennder Verurteilte an einemOrte in Bayern ständigenAuf=

enthalthat, andernfalls
nachdemletztenOrte der Strafvollstreckungoder
bei Tilgung der Strafe durchdie UntersuchungshaftnachdemUrteilsorte.

§ 23.
Die Befugnis, Geisteskrankeusw. in einer Irrenanstaltunterzubringenodersonstzu

verwahren(Art. 80 Abs.II), wird durchdie Distriktspolizeibehörde,in Münchendurchdie
Polizeidirektionausgeübt.

Die örtlicheZuständigkeitbemißt sichnachdemWohnsitze,bei Mangel eines solchen
nachdemAufenthalte.

§ 24.
Die Befugnis, für dieUnterbringungeinerhilflosenPerson zu sorgen(Art. 81 Abf. 11),

wird durchdie Distriktspolizeibehörde,in Münchendurchdie Polizeidirektionausgeübt.
Die örtlicheZuständigkeitbemißt sichnachdemWohnsitze,bei Mangel einessolchen

nachdemAufenthalte.
München,den 26.November 1915.

Ludwig.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.
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Nr. 9024 àa10 I.

Bekanntmachung überdiepraktischeAusbildungunddieStaatsprüfungfür denhöherenBaudienst.

4#.-Staa#tzministeriendes Innern und für Verkehrsangelegenheiten.

Zu § 1 derBekanntmachungvom 28. Mai 1911 Nr. 9026 4 18 überdie praktische
Ausbildungund die Staatsprüfung für den höherenBaudienst(GVBl. S. 760) werden
nachstehendeÄnderungenverfügt:

1. In Abs.I ist der ersteSatz zu streichenund dafür zu setzen:
!Wer zur praktischenAusbildungzugelassenwerdenwill, hat darumspätestens

bis zum 1. Oktoberdes Jahres nachzusuchen,in dem er die Diplom=Haupt=
prüfungablegt.

2. Nach Absatz II ist einzuschalten:
IIWer dieDiplom=HauptprüfungerstamAnfangdesWintersemestersablegen

kaun und daher bei der Einreichungdes Gesuchesdie unter II 4 geforderten
Zeugnissenochnicht in Händenhat, hat dieseZeugnissesofortnachEmpfang,
spätestensbis zum 5. Novembernachzubringen,widrigenfalls sein Gesuchab=
gewiesenwerdenkann.

München,den 21. November1915.

Dr. Frhr. v. Soden·Sraunhofen. v. Seidlein.

Nr. 33484.

Bekanntmachung, Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellenbetreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Seine Majestät der König habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 23. No=
vember1915 anzuordnengeruht,daß «

1. beginnendvom 1. Dezember1915 die Forstamtsassessorstellebeim Forstamte
Mainburg und jenebeimForstamtAschaffenburg=Süd in je eineForst=
assistentenstellebei diesenForstämtern,

2. beginnendvom 1. Januar 1916 dieFörsterstellenzuHaid, ForstamtsWallen=
fels und zu Torfmoorhölle, Forstamts Weißenstadt, in etatsmäßige
Waldwärterstellenumgewandeltwerden.

München,den 26. November1915.

v. Brennig.
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Auszug aus der Adels-Matrikel des teilungs=Vorstandim TopographischenBureau
Königreichs. desGeneralstabsErnstRitter von Brunner

für seinePersonals Ritter desMilitär=Max=
In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:Joseph=Ordensbei der RitterklasseLit. B,
am17.November1915 derMajor undAb=- Fol. 110.
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rieb-undYororduungagllall
für das

KönigreichVayern.

Nr. 64.
München, den 6. Dezember 1915.

3 nhalt:
Gesetz vom 4. Dezember1915 über die Niederschlagungvon Strafverfahren gegenKriegsteilnehmer.— Gesetz

vom 4. Dezember 1915 zur Änderung des Gesetzes über den Kriegszustand.

Gesetz über die NiederschlagungvonStrafverfahren gegenKriegsteilnehmer.

Tudwig III.
von Gottes Gnaden König vonBayern, Palzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.usw.

Wir haben nach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmungder
Kammer der Reichsräteundder Kammerder Abgeordnetenunter Beobachtungder in
Titel X § 7 der VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormenbeschlossenund verordnen,
wasfolgt:

Einziger Artikel.

StrafverfahrengegenTeilnehmer an dem gegenwärtigenKriege wegenHandlungen,
136
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die vor oder währendder Einberufungzu denFahnen bis zur Beendigungdes Krieges
betangensind, könnenim Wegeder Gnade niedergeschlagenwerden.

Gegebenzu München,den4. Dezember1915.

Ludwig.
Dr. Graf v.Vertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhosen.v. Thelemann. v. Breunig. v. Seidlein.

J. B
Dr.v.Ruiling.arhr.v.Apeidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gesetz zur ÄÄnderungdes Gesetzesüber denKriegszustand.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
gerzogvon Gayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungdesStaatsratsmit BeiratundZustimmungder Kam=
mer derReichsräteundderKammerderAbgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

— Artikel.
Dem Art. 4 des GesetzesüberdenKriegszustandvom 5. November1912 wird

folgendeVorschriftals Abs. 2 beigefügt:
„Bei ZuwiderhandlungengegendenAbs. 1 Nr. 2 kannbeimVorliegen

mildernderUmständeauf Haft oderaufGeldstrafebis zu fünfzehnhundertMark
erkanntwerden.“

Gegebenzu München,den4. Dezember1915.

Ludwig.
Dr.Graf v.Hertling. Dr.Krhr.u.Seben-Fraunhofen=v#Theleman#.v.Kreunig. v.Seidlein.

J. V
Dr.v.Anilling. Frhr.r. Speidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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IIerkunchwrdnungg
für das

KönigreichBayern.

Nr. 65.
München, den 15. Dezember 1915.

Inhalt:
(Gesetz vom 11. Dezember1915 über den vorläusigenVollzug des Budgets für die Jahre 1916 und 1917. —

Nönigliche Verordnung vom 8. Dezember 1915, die Änderung einiger Bestimmungen der Zuständigkeits=
verordnungbetreffend. — Bekanntmachung vom 11. Dezember1915 über die Änderung der Bezeichnung
der K. Flurbereinigungskommission. — Erhebung in denFreiherrnstand. — Auszug aus der Adels=Matrikel des
Nönigreichs.

Gesetz über den vorläufigenVollzug des Budgets für die Jahre 1916 und 1917.

Tudwig lIII.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Mhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir habennachVernehmungUnseres Staatsrats mit Beirat undZustimmungder
Kammerder Reichsräteund der Kammerder Abgeordnetenin Bezug auf die vorläufige
Bestreitungder Ausgabendes Staates und ihre Deckungim erstenHalbjahre1916 be=
schlossenund verordnen,was folgt:

» Art. 1.

Die Staatsregierungwird ermächtigt,bis zur endgültigenFestsetzungdes Budgets
der Jahre 1916 und 1917 die zur FortführungdesStaatshaushaltsnotwendigenordent=
lichenAusgabenbis zur Höhe der Willigungen des Budgets der Jahre 1914 und 1915
nachBedarf bestreitenzu lassen.
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Ferner wird dieStaatsregierungermächtigt,die im Entwurfedes ordentlichenBudgets
der Jahre 1916 und 1917 aufrechterhaltenenfreiwilligenLeistungendes Staates bis zur
Höhe der für ein Jahr der Finanzperiode1914 und 1915 bewilligtenSummen nach
Bedarf bestreitenzu lassen.

Art. 2.

Die im ordentlichenund außerordentlichenBudgetder Jahre 1916 und 1917 gegen=
überdemletztenBudget mehroderneu angefordertenSummen dürfenvor der endgültigen
Festsetzungdes Budgets verausgabtwerden,soweithierzubei ihrer Bewilligung die beiden
Kammerndes Landtagsauf Antrag der Staatsregierungihre Zustimmungerklärt haben.

Art. 3.

Der Staatsministerder Finanzen wird ermächtigt,dieEinkommensteuer,die Gewerb=
steuer,die Kapitalrentensteuer,die Grundsteuerund dieHausstenervorläufigmit derHälfte
der Normalsteuernach dem Einkommensteuergesetze,demGewerbsteuergesetzund demKapital=
rentensteuergesetzevom 14. August 1910, dann demGrundsteuergesetzund dem Haussteuer=
gesetzin der Fassung des Gesetzesvom 14. August 1910, betreffenddie Änderung der
Gesetzeüber die allgemeineGrund= und Haussteuer, zu erheben.

10.März 1879
20. Dezember 1897

ist vorläufig mit einem um zweiundzwanzigvom Hundert erhöhtenBetrage zu erheben.

Die Steuer vomGewerbebetriebim UmherziehennachdemGesetzevom

Art. 4.

Hinsichtlich der Höchstsätzeder Tarife für die Beförderung auf denStaatseisenbahnen
und der Kanalgebührenfür denLudwig=Donau=Main=Kanalbleibendie Bestimmungenim
§ 3 des Finanzgesetzesvom 23. August 1914 bis zum 30. Juni 1916 in Geltung.

Gegebenzu München,den 11. Dezember1915.

Ludwig.
Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Brennig. v. Seidlein.

J. V.
Dr. v. Rnilling. Frhr. v.Speidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Kuözinger.
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Nr.65. · 731
Königliche Verordnung, dieÄnderungbeinher„estimmungenderZuständigkeitsverordnung

etreffend.

Tudwig III.
von Gottes GnadenKönig von Bayern,Pfalzgrafbei Rhein,
Herzogvon Bayern,Frankenund in Schwabenusw.usw.

Wir findenUns bewogen,zu verordnen,was folgt:
Die Verordnungzur Ausführungdes BürgerlichenGesetzbuchsund seinerNebengesetze

(Zuständigkeitsverordnung)vom24. Dezember1899 (GVl. S. 1229 ff.) wird mit Wirkung
vom 1. Januar 1916 an dahin geändert:

1. Der § 2 Abs.1 hat zu lauten:
„Die zu einer Änderung des Vornamens erforderlicheBewilligung wird

von der Distriktspolizeibehördeerteilt, in derenBezirke der Antragstellerseinen
Wohnsitzoder in Ermangelungeines WohnsitzesseinenAufenthalt hat. In
München ist die Polizeidirektionzuständig. Diese ist auchzuständig,wennder
Antragstellerin Bayern wederseinenWohnsitznoch seinenAufenthalt hat.“

2. Der § 20 Abs.2 hat zu lauten:
„Der Antrag auf Ehelichkeitserklärungist bei demAmtsgericht einzureichen,

in dessenBezirke der Vater seinenWohnsitzoder in Ermangelungeines im
DeutschenReiche gelegenenWohnsitzesseinenAufenthalthat. Hat der Vater
in Bayern seinenWohnsitzoderAufenthalt nicht, so ist der Antrag bei dem
AmtsgerichteMüncheneinzureichen.“

3. Der § 21 Abs.2 erhält folgendeFassung:
„Das Gesuchum Bewilligung der Befreiungist bei demAmtsgerichtan=

zubringen,das für die Bestätigungdes Annahmevertragszuständigist. Ist
hiezuein bayerischesGericht nichtzuständig,so ist das Gesuchbei demAmts=
gerichteMünchenanzubringen.“

München, den 8. Dezember 1915.

Ludwig.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v.Thelemann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Dr. Nüßlein.

Google



732

Nr. 6036 a/43.

München, den 14. Dezember 1915.

Erhebung in den Freiherrenstand.

Seine Majestät derKönig habenSich
allergnädigstbewogengefunden,die Witwe
des GeheimenKommerzienratsund Fabrik=
besitzersWilhelm vonStieber, Frau Wilhel=
mine von Stieber und ihren Sohn Hans
Siegmundvon Stieber, sowieihreTochter
Augustevon Stieber in Noth a. S. mit
Diplom vom 27. November1915 in den
erblichenFreiherrenstanddes Königreichszu
erheben.

Aunszugaus derAdels-Matrikeldes
Königreichs.

In dieAdels=Matrikelwurdeneingetragen:
am 3. Dezember1915 WilhelmineFrei=

frau von Stieber in Roth a. S. und ihr

Google

SohnHansSiegmundFreiherrvonStieber,
sowieihreTochterAugusteFreiin von Stieber
in erblicherWeise bei der Freiherrenklasse
Lit. S, Fol. 95,

am 4. Dezember1915 für ihre Person
als Ritter des Militär=Max=Joseph=Ordens
bei der Ritterklasse:

derMajor des K. 9. Feld=Artillerie=Regi=
ments Otto Ritter von Pracher, komman=
diert als Mitglied zur KöniglichPreußischen
Artillerie=Prüfungs=Kommission,unterLit. P,
Fol. 59,

der Oberstleutnantim Generalstabdes
K. I. Armee=KorpsHansRitter vonHemmer
unter Lit. H, Fol. 126 und

derLeutnantderReservedes K. 2. Jäger=
Bataillons RobertRitter von Doser unter
Lit. D, Fol. 34.



rief-undIIi.-riirduungg-xllall3
für das

Königreich Bayern.

Nr. 66.
München, den 20. Dezember 1915.

Inhalt:
Gesetz vom 19. Dezember 1915 zur Wahrung der Rechte von Kriegsteilnehmern. — Königliche Verordnung

vom 18. Dezember 1915 über Wildabschuß. — Oberpolizeiliche Vorschrift vom 15. Dezember 1915
über Zeit und Art des Fischfangs im Bodensee.

Gesetz zur Wahrung der Rechtevon Kriegsteilnehmern.

Ludwig III.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,
Herzogvon Bayern, Franken und in Schwabenusw. usw.

Wir habennach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmungder
Kammer der Reichsräteund der Kammer der Abgeordneten,bezüglichdes Art. 1 unter
Beobachtungder in der VerfassungsurkundeTit. X § 7 vorgeschriebenenFormenbeschlossen
und verordnen,was folgt:

Art. 1.

Beim Vollzugedes LandtagswahlgesetzesArt. 3 Ziff. 3, Art. 7 Abs. 1 Ziff. 3 wird
Kriegsteilnehmern,die bei demBeginn der KriegsteilnahmeeinedirekteSteuer entrichten,
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die Zeit bis zum Ablaufe des Jahres nach demEntlassungsjahrauch dann angerechnet,
wennsiein dieserZeit keinedirekteSteuerentrichten.

Art. 2.

1Beim VollzugedesHeimatgesetzesArt. 6, 7, 8, 10, 11, 12 Abs.IV, 27 und 29
Abs. X (GVBl. 1899 S. 470) gilt die Zeit der Kriegsteilnahmeals Fortsetzungdes
Aufenthaltsund der Beschäftigung. 6 ·

IIDer Anspruchauf VerleihungderHeimat und derHeimaterwerbkraftGesetzeswerden
beiKriegsteilnehmernnichtdadurchbeeinträchtigt,daß diesevomBeginn derKriegsteilnahme
an keinedirektenSteuern an den Staat bezahlenoderihre Pflichten gegendie Gemeinde=
oderArmenkassenichterfüllen.

Art. 3.

Die Fähigkeit zum Erwerb und der Anspruchauf Verleihungdes Bürgerrechts,das
Bürgerrechtselbstund seineAusübung werdenbei Kriegsteilnehmernnicht dadurchbeein=
trächtigt,daß dieseaus Anlaß der Kriegsteilnahmevorübergehendden Wohnort in der
Gemeindeaufgebenoder daß sie in der Zeit vom Beginn der Kriegsteilnahmebis zum
Ablaufe des Jahres nachdemEntlassungsjahrin der Gemeindemit keinerdirektenSteuer
angelegtsind odereinesolcheSteuer oderdieentsprechendenGemeindeabgabennichtentrichten.

Art. 4.

1Werdeninfolge der KriegsteilnahmeMitglieder der Gemeindeverwaltungauf längere
Zeit an der Ausübungihres Amtes in solcherZahl behindert,daß die Beschlußunfähigkeit
der Gemeindeverwaltungdroht, so kann die nächstvorgesetzteStaatsaufsichtsbehördefür die
Dauer der Behinderung

1. nachBedarf die gewähltenErsatzmännereinberufen,
2. bestimmen,daßzurBeschlußfähigkeitdieTeilnahmeeinesDrittels desSollstandes

an Mitgliedern genügt. 6
I1Das gleichegilt entsprechendfür dieGemeindebevollmächtigtenin Gemeindenmit städtischer

Verfassung,den Armenpflegschaftsrat,denArmenrat,denOrtsausschuß,dieKirchengemeinde=
bevollmächtigten,denDistriktsratsausschuß,den Landratsausschußund den Landarmenrat.
Für denLandratsausschußstehendie Befugnissedes Abs. I der Regierung,Kammerdes l
Innern, zu.

Art. 5.

Als Kriegsteilnehmerim Sinne diesesGesetzesgeltendiejenigenPersonen,die sichaus
Anlaß des derzeitigenKrieges
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1. in einer den KriegszweckendienendenEigenschaftbei dem deutschenHeere, der
Marine oderden Schutztruppenoderbei den Streitkräfteneinesmit demReiche
verbündetenStaates befanden,

2. auf Veranlassungdes Reichesoder des Staates wegendes Krieges außerhalb
des Königreichsaufhielten,
in der Gewalt des Feindesbefandenoder
sonstwiean der Rückkehrverhindertwaren.S

Art. 6.

Dieses Gesetzwirkt vom 1. August 1914 an.

Gegebenzu München,den19.Dezember1915.

Ludwig.
Dr. Graf v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Breunig. v. Seidlein.
" J.V.-

Dr. v.Kuilling. Frhr. v. Speidel.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

⸗
Nr. 2199c 28.

Königliche Verordnung über Wildabschuß.

Tudwig III.
von GottesGnadenKönig von Gayern,Pfalzgrafbei Mhein,
Herzogvon Bayern,Franken und in Schwabenusw.us#m.

Wir findenUns bewogen,auf Grund desPolizeistrafgesetzbuchsund des Art. 23
Abs.1 Ziff. 5 des Jagdgesetzeszu verordnen,was folgt:

Für das laufendeJagdjahr wird in Abänderungder Hegezeitdes § 2 der K. Ver=
ordnungvom 6. Juni 1909 (GVhl. S. 409) die Abschußzeitfür Alt= und Schmaltiere
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und für Wildkälber sowie für Rehböckeund f= Hasenbis zum 31. Januat 1916, für
Fesanenhähnebis zum 15. April 1916 verlängert.

München,den 18. Dezember1915.

Ludwig.
Dr.Frhr. v.Soden-Frannhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialrat Knözinger.

Nr. 6249a 26.

OberpolizeilicheVorschriftüber Zeit undAtt desLischfangs
im Bodensee.

K. StaatsministeriumdesInnern.
Auf Grund der Art. 72 und 101 Ziff. 4 desFischereigesetzeswird dieOberpolizeiliche

Vorschriftvom 4. Dezember1910 (GVBl. 1910 S. 1139) durchfolgendeersetzt:

* 1.
Die Verwendungvon Motorbootenim Fischereibetriebauf demBodenseeist zum

Setzen und Heben (Bühren) der Schweb=und Grundnetze,zum Anführen und Einholen
der Klusgarne, zum Abholen der gefangenenFische, zur Fortbewegung der Fischer von
ihremWohnortzu den Fangplätzenund zurück,sowiezumAufsuchender durchSturm oder
Rinnen desWassers weggetriebenenNetzegestattet. Im übrigen, insbesonderezum Schleppen

von Neten einschließlichdes Ziehens der Klusgarne, ist die Verwendungvon motorischer
Kraft verboten.

§ 2.
In jedemFischereibetriebedarf nur ein Motorbootverwendetwerden.
Ein zumFischereibetriebverwendetesMotorbootdarf nur mit einemMotor vonhöchstens

6 Pferdekräftenausgestattetsein.
« 83.

Diese Vorschrifttritt am 1. Jannar 1916 in Kraft.

München,den 15. Dezember1915.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.
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ver-nndVerordnung-Wall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 67.
München, den 21. Dezember 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 9. Dezember1915, betreffendAbänderung der Gebührenordnungfür die Untersuchung

des in das Zollinland eingehendenFleisches. —Bekanntmachung vom 18.Dezember1915, diePostordnung
für das KönigreichBayern vom 27. März 1900 betreffend.—Bekauntmachung vom 20. Dezember1915
über die Arzneitaxe für 1916. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreichs.

Nr. 420 a 89.

Bekanntmachung, betreffendAbänderungder Gebührenordnungfür die Untersuchungdes in
das Zollinland eingehendenFleisches. ,

AufGrunddes§22Nr.3desGesetzes,belreffenddieSchlachtvieh-undFleifch-
beschauvom3. Juni 1900 (Reichs=GesetzblattS. 547) GVBl. 1902 S. 285, hat der
Bundesratbeschlossen:

Für die Dauer des gegenwärtigenKrieges wird die Vorschrift im § 5
Abs.1 Satz 2 derGebührenordnungfür dieUntersuchungdes in dasZollinland
eingehendenFleischesvom 12. Juli 1902 (Zentralblattfür das DeutscheReich
S. 238) GVBl. 1902 S. 684 überErhebungeiner Mindestgebührbei der
chemischenUntersuchungvon Fetten im Betragevon 0,40 X für jedesPackstück
einer Sendung aufgehoben.

Diese Bestimmungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.

Berlin, den 9. Dezember1915.

Der Zeichskanzler.
In Vertretung:Delbrück.
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Nr. 23/3414
PIII.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das KönigreichBayern vom27.März 1900 betreffend.

f# Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom 27. März 1900 (GWVBl.Nr. 17
vom 30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:

1. In § 56 erhält der 2. Satz der Ziff. II folgendeFassung: Für das Bestell=
schreiben,das wegender vom BeziehergewünschtenNachlieferungder für die Bezugszeit
bereits erschienenenZeitungsnummernan die Verlagspostanstaltabzulassenist, hat der
BeziehereineGebührvon 10 Pf. zu entrichten.

2. DieseÄnderungtritt sofortin Kraft.
München,den18.Dezember1915.

v. Leidlein.

Nr. 5191a 39.
Bekanntmachung über die Arzneitaxefür 1916.

K. StaatsministerinmdesJunern.

AufGrunddes§ 3 derK. Verordnungvom26.Dezember1906 (GVBl. S. 887)
wird folgendesbestimmt:

. Die Apothekenhaben den öffentlichenAnstalten und Kassen (auch Kranken=
kassen)für die ArzneieneinenAbschlagvon denPreisender DeutschenArznei=
taxein der Höhe von 10 vom Hundertzu gewähren,wenn der demAbschlag
unterliegendeBetragbinnen3 MonatennachEinreichungderRechnungbezahltwird.

Die Pflicht zur Gewährungdes Abschlagsbestehtnicht bei der Abgabe
von Heilsera, von Tuberkulin in unverdünntemZustande,dann von fabrik=
mäßighergestelltenZubereitungen,die nur in fertigerAufmachungohneZusatz
einer handschriftlichenGebrauchsanweisungabgegebenwerden; gegenüberden auf
Grund derReichsversicherungsordnungbestehendenKrankenkassenbestehtfernerdie
Pflicht nichtbei derAbgabevonMitteln, die zu dennachZiff. 2 derMinisterial=
bekanntmachungvom4. November1913 (GVBl. S. 768) festgesetztenHand=
verkaufspreisenabgegebenwerden.

Ergebensichbei der Gewährungdes AbschlagsBruchteileeinesPfennigs,
so sind sie auf vollePfennigeohneweitereAufrundungzu erhöhen.

In denArzneirechnungenist der Abschlagauszuweisen.
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2. Die Arzneitaxeerhältmit Wirksamkeitvom 1. Januar 1916 an für Bayern
die Fassungder amtlichenAusgabeder DeutschenArzneitaxe1916, die in der
Weidmann'schenVerlagsbuchhandlungin Berlin SW. 68, Zimmerstraße94, er=
schienenist.

München,den20.Dezember1915.

Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.

AuszugausderAdels-Matrikeldes am14.Dezember1915derMajorbeim
Kfönigreichs. StabedesK. 1.Jäger=BataillonsKarlRitter

von Düwell für seinePersonals Ritterdes
Militär=Max=Joseph=Ordensbei der Ritter=

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:klasseLit. D, Fol. 35.
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ver-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 68.
München, den 27. Dezember 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 22. Dezember1915 über die Beseitigung von Ansteckungsstoffenbei Viehbeförderungen

auf Eisenbahnwagen.— Bekanntmachung vom 24. Dezember 1915, betreffendÄnderung der Anlage (/
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 405b 2.

Bekanntmachung über die Beseitigungvon Ansteckungsstoffenbei Viehbeförderungenauf
Eisenbahnwagen.

fl. Staatsministeriendes Innern und für Verkehrsangelegenheiten.

Der mit Bekanntmachungvom 25. Mai 1911 (GVl. S. 741) angeordnetenver=
schärftenDesinfektionsind auchsämtlicheEisenbahnwagenzu unterwerfen,die zuTransporten
von Geflügel von Rußland nachdemInlande gedienthaben.

München,den22. Dezember1915.

J.A.
v. Seidlein. Ministerialrat v. Hraun.
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Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendAuderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVl. 1909 S. 29) wird, wie folgt,
geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.
1. Gruppe a).

Der Eingang des mit „Ammonkarbonitmit angehängtenBuchstaben“beginnenden
Absatzeswird gefaßt:

Ammonkarbonit mit angehängtenBuchstabenund Zahlen (Gemenge
usw. wie bisher).

1. Gruppe D.

Hinter dem mit „Cahücit“ beginnendenAbsatz wird eingeschaltet:
Luxemburger Sicherheitspulver (festgepreßtesGemengevon Kalisalpeter,

Schwefel,Braunkohleund Holzmehl). ·

2. Gruppe h).

Vor demmit „Miedziankit J“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
I. C. Pulver, auchmit angehängtenBuchstabenoderZahlen, (Gemengevon

höchstens85 Prozent Kalium=oderNatriumchlorat,von höchstens15 Prozent
Mono= und Dinitroverbindungender aromatischenReihe, von Paraffin,
Naphthalin,Holz=und Pflanzenmehlen,auchmit Zusatzvon neutralen, be=
ständigen,die Gefahr nichterhöhendenSalzen).

Abschnitt.A. Verpackung.1. Gruppeder Sprengmittel.Ziffer 5.
Absatz(1) wird gefaßt:
(1) Die Masse muß in innen verzinkte(verbleite)Eisenfässermit einem sicheren,

dichtenVerschlusse,der einemetwaigeninnerenDruckenachgibt,oder in festverschlossene,
dichteSike usw. wie bisher.

Die Änderungentreten sofort in Kraft.

München,den24. Dezember1915.

v.Seidlein.
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ver-undUeriirdnungagllall
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 69.
München, den 31. Dezember 1915.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 22. Dezember 1915 zum Vollzuge des Reichsstempelgesetzes.— Bekanntmachung

6 30.Dezember1915, private Schwefelwirtschaftbetreffend.— Auszug aus derAdels=Matrikel des König=
reichs.

Nr. 36101.
" Bekanntmachung zum Vollzuge des Reichsstempelgesetzes.

fl. Staatsministeriumder Finanzen.

Der Bundesrat hat mit Beschlußvom 21. Oktober1915 aus Billigkeitsgründen
genehmigt,daßbei der zuLastendesReichsodereinesBundesstaatserfolgendenVersicherung
staatlichenEigentumseinschließlichder demStaate zur Verwaltungund Nutznießungüber=
lassenenSachen gegenFeuersgefahrvon der Erhebungdes Versicherungsstempels(Tarif=
nummer12 A des Reichsstempelgesetzes)abgesehenwerde.

München,den 22. Dezember1915.

u. Grennig. 4
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Nr. 33330/I.
Bekanntmachung, private Schwefelwirtschaftbetreffend.

fl.StaatsministerinmdesKöniglichenVausesunddesAußer#n.

Zur AusführungderBundesratsverordnungvom 13. November1915 überdieprivate
Schwefelwirtschaft(RGBl. S. 761) wird auf Grund des § 10 Abs. II der Verordnung
bestimmt:

ZuständigeBehördeim Sinne der §§ 2 Abs.IV und 3 Abs.II der Verordnungist
die Distriktsverwaltungsbehörde.

München,den30. Dezember1915.

Dr. Graf v. Hertling.

Auszug aus derAdels- Matrikel am 18. Dezember1915 derLeutnantdes
des Küönigreichs. K. 2. Infanterie=RegimentsHeinrich Ritter

von Mußbach für seinePersonals Ritter
# — des Militär=Max=Joseph=Ordensbei der

In dieAdels=Matrikelwurdeeingetragen:RitterklasseLit. M, Fol. 91.
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Abschied. S. „Landräte“.
AbschußvonRotwild,Rehwild,Hasen,Fasanenusw.

S. „Jagd“.
Adel.

Erhebungin den Freiherrnstand. 732.
Einverleibungenin die Adels=Matrikel des

Königreichs. 10. 12. 24. 28. 36. 38.
12. 50. 52. 54. 64. 112. 124. 5336.
666. 676. 688. 690. 692. 706. 726. 732.
739. 744.

Amterbezeichnung.
K. Landesvermessungsamt;(bisherK. Kataster=

bureau). 686.
K. Landesamt für Flurbereinigung; (bisher

Flurbereinigungskommission).732.
AkademischerforstlicherUnterricht in Bayern;

Neuordnung.(Verord.v.2. Aug. 1915.) 651.
AllerhöchstesHandschreibenvom 4. Januar 1915,

Feier des70.GeburtsfestesSr. Majestätdes
Königs. 1.

Amtsgerichte.
Zuständigkeit für Ehelichkeitserklärung. 731.

Anstellungsgrundsätzefür Militäranwärter. S.
„Militäranwärter“.

Apotheken.
ÄnderungderArzueitaxefür 1915.
Arzneitaxe für 1916. 738.

111. 690.

Google

Arbeiter.
Fürsorge für die Familien der zum Kriegs=

diensteingerücktenoder imDienstederfrei=
willigenKrankenpflegeverwendetenArbeiter
der Staatsbetriebe der Zivilverwaltung.
Bek.v. 18.Juni 1915. 91—110.

(GGewährungeiner Kriegsteuerungsbeihilfean
Staatsarbeiter.113.—Fortgewährung.683.
—NeueVerfügungvom28.November1915.
709.

Arbeiterversicherung.S. „Versicherungswesen“.
Arbeitsnachweise.(Bek.v. 7.Aug. 1915.) 661.
Armengesetz.

Vollzug des Gesetzesvom 21. August 1914.
(Bek.v.4. Aug. 1915.) 613. — Vollzugs=
anweisungzum Armengesetze.614—619.

Arzneitaxe,Deutsche,für 1915. 111. 690.
für 1916. 738.

Aufenthaltsgesetzvom21.August1914. 590. —
(Bek.v.19.Juli1915.)589.—Gesetz.500—594.

Ausfuhr von frischemGemüse. 63.

B.

Bahnen. S. „Eisenbahnen“.
Bandienst,höherer.

PraktischeAusbildung und Staatsprüfung;
ÄnderungderBekanntmachungvom28.Mai
1911. 725.

1



Beamte.
Dienst=und Besoldungsverhältnisseder zum

KriegsdiensteingerücktenStaats=und Ge=
meindebeamten, dann Fürsorge für die
Hinterbliebenender im Kriege gefallenen
oder infolge einer Kriegsdienstbeschädigung
gestorbenenetatsmäßigenBeamten.— Bek.
v. 18.Juni 1915. 65—90.

Gewährung einer Kriegsteuerungsbeihilfean
StaatsbeamteundStaatsarbeiter. 113.—
Fortgewährung. 683.

Neuverfügungfür dieZeit vom 1.November
bis 31. Dezember1915. 709.

Entschädigungder Beamten bei Vornahme
auswärtiger Dienstgeschäfte.(Verord. v.
17.Juli 1915.)563. (Bek.v.20.Juli 1915.)
574. «

Bergbehörden.
Organisation und Wirkungskreisder Berg=

behörden;hier die Geschäfteder Mark=
scheider.(Verord.v.29.April 1915.) 45.

BerggewerbegerichtZweibrücken.
Erläuterung und Vollzug des § 7 Abs. 3

der Bekanntmachungvom 9. März 1908.
705.

Berichtigungen.S. „Druckberichtigungen“.
Besoldungsverhältnisseder zumKriegsdienstein=

gerücktenStaats=und Gemeindebeamten.65.
Bestätigungs=Urkundenüber Fideikommisse.S.

„Fideikommisse“.
Bodensee.

Schiffahrts=undHafenordnung;Änderungen.
123.

OberpolizeilicheVorschrift über Zeit und Art
des Fischfanges. 736.

Budget. S. „Staatshaushalt“.
BürgerlichesGesetzbuch.

Änderung der Verordnung zur Ausführung
des Bürgerlichen Gesetzbuchsund seiner
Nebengesetze(Zuständigkeitsverordnung)vom
241.Dezember1899.(Verord.v.S.Dez.1915.
731.

Google

D.

DeutscheArzueitaxefür 1915.
für 1916. 738.

Dienst=undBesoldungsverhältnissederzumKriegs=
dienst eingerücktenStaats= und Gemeinde=

beamten. 65.
Dienstgeschäfte.

EntschädigungderBeamtenbeiVornahmeaus=
wärtigerDienstgeschäfte.S. „Beamte“.

Distriktspolizeibehörden.
Zuständigkeit. (Verord. v. 8. Dez. 1915.)

731.
Druckberichtigungenzur Bekanntmachungvom

11.Nov. 1915,denVollzug desReichsstempel=
gesetzesbetr. 708.

111.

C.
Ehelichkeitserklärung.

Zuständigkeitder Amtsgerichte. 731.
Eichordnung.

für das KönigreichBayern. Abänderungen
und Ergänzungen. 654.

Übergangsbestimmungenfür die Neueichung
von Meßgeräten. 657.

Zulassung von eisernen Gewichten. 678.
für die denLudwigskanalbefahrendenSchiffe.

(Bek. v. 15. Juli 1915.) 537.
Eichordnung. 538—561.

Einfuhr von frischemFett; vorübergehendeEin=
fuhrerleichterung.15.

Eisenbahnen.
Auflösung und Errichtung von Eisenbahn=

Neubauinspektionen.27.
Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung

für die Haupt= und Nebeneisenbahnen
Bayerns.

EröffnungvonBahnlinien.544.610.679.699.
Militärtarif für Eisenbahnen. Ande=

rung. 30. 611. 68)7.
Militärtrausport=Ordnung. Änderung.

46.



Eisenbahnen.
Verkehrsordnung. .

ÄnderungderAnlageC. — Sprengstoffe—
6. 11. 19. 21. 29. 31. 47. 59. 125.
667. 680. 688. 742. ·

Veröffentlichungvon ErgänzungenundAnde=
rungender Anlage C. 677.

VorübergehendeÄnderung des § 62 Abs. 8
— für die Dauer des Krieges. — Ver=
sendungvon Stückgütern. 680.

ViehbeförderungaufEisenbahnwagen;Beseiti=
gung von Ansteckungsstoffen.741.

Entschädigungder BeamtenbeiVornahmeaus=
wärtigerDienstgeschäfte.S. „Beamte.“

Erkenntnissedes Gerichtshofesfür Kompetenz=
konflikte.
Streit über die Zulässigkeitdes Rechtswegs

über einen erhobenenAnspruch auf Er=
stattungvonFleischbeschaugebühren.Beil. I.
1—9.

F.
Familicn=Fideikommisse.S.
Festungen.

Verrat militärischerGeheimnisse.— Siche=
rungsbereicheder Fesiuungen.43.

„Fideikommisse“.

Fett.
VorübergehendeEinfuhrerleichterungenfür

frischesFett und Festsetzungeiner Unter=
suchungsgebühr.15. 737.

Unbrauchbarmachung von Fetten
menschlichenGenuß. 51.

Fideikommisse.
Bestätigungsurkundeüber das Karl Freiherr

von Thüngen'scheFamilienfideikommiß.693.
Fischerei.

Oberpolizeiliche Vorschrift über Zeit und Art
des Fischfangsim Bodensee.

Fleisch.
Abänderung der Gebührenordnungfür die

Untersuchungdes in das Zollinland ein=
gehendenFleisches. 737.

für den

736.

Google

Flurbereinigungskommission,K.
ÄnderungderBezeichnung;künftig„K. Landes=

amt für Flurbereinigung“. 732.
Forstbeamte.

Mitwirkung derForst=undJagdschutzbeamten
beiFahndungaufentwicheneKriegsgefangene.
37.

Forstverwaltung.
AuflösungundanderweitigeOrganisationvon

Forstdienststellen.28. 34. 42. 52. 111.
685. 691. 725.

NeuordnungdesakademischenforstlichenUnter=
richtsin Bayern. (Verord.v. 2. Aug.1915.)
651.

Freiherrustand,Erhebungin den.
Fürsorge.

für dieHinterbliebenender im Kriege gefal=
lenenoderinfolgeeinerKriegsdienstbeschädi=
gunggestorbenenetatsmäßigenBeamten.65.

für die Familien der zum Kriegsdienstein=
gerücktenoder im Dienste der freiwilligen
KrankenpflegeverwendetenArbeiter der
Staatsbetriebeder Zivilverwaltung. 91.

Fürsorgeerziehungsgesetz.505—601.
Bekanntmachungvom 21. Juli 1915 über
die neue Fassung des Zwangserziehungs=
gesetzes.

732.

50. %

G.
Gebührenwesen.

Gebühren:
Für Verleihung des Hoftitels. 13.
Festsetzungeiner Untersuchungsgebührbei Ein=

fuhr von frischemFett. 15. 737.
Notariatsgebührenorduung

24 Juni 1915. 127.
Vollzug des Reichs=Gerichtskostenge=

vom

setzes und des Kostengesetzes. 156.
Vollzug des Stempelgesetzes. 317.
Vergütung der Notare für die Besorgung

des Kosten= und Stempelwesens. 405.
17
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Gebührenwesen.
Gebühren:
RechnerischeBehandlungderVergütung der

Notare für dieBesorgungdesKosten=
und Stempelwesens. 407.

Landesgebührenordnungfür die Gerichts=
vollzieher; Änderung. (Verord. v.
10.Sept.1915.) 675.

Gebührenordnungfür die Untersuchungdes
in das Zollinland eingehendenFleisches;
Abänderung. 737.

Gebührenfür nachgelieferteZeitungen. 738.
Gemeindebeamte.S. „Beamte“.
Gemeinden.

Änderungvon Gemeindebezirken.— Edeldorf
und Weiden. 33.

Gemüseausfnhr.
FreigabederAusfuhr vonfrischemGemüse.63.

Genußmittel.S. „Nahrungs=undGenußmittel“.
Gerichtsvollzieher.

Änderung der Landesgebührenordnung
für dieGerichtsvollzieher und derGe=
richtsvollzieherordnung. (Verord. v.
10. Sept. 1915.) 675.

Geschäftsaushilfen,Entschädigung.S.
ausgaben“.

Gesetz=und Verordnungsblatt.
AusgabederTitelblätterund Inhaltsverzeich=

nissezum Jahrgang 1914. 10.
Gewerbegerichtsgesetz.

Erläuterung und Vollzug des 8 7 Abs. 3 der
Bekanntmachung über das Berggewerbege=
richt Zweibrückenvom 9. März 1908. 705.

Gewichte.
Zulassung von eisernenGewichtenzur Cichung.

675.

Grundwechsclabgaben,Stundung.

„Staats=

650.

H.
Haudschreiben,Allerhöchstes,vomd.Jannar 1015.

Feier des 70. GeburtsfestesSr. Masestat
des Königs. I.

Google

Hasen,Abschuß.
Festsetzungdes Beginnes der Schußzeit6

— Verlängerung der Abschußzeit.
Hinterbliebenen=Fürsorgefür die im Kriegege=

fallenenoder infolgeeiner Kriegsdienstbeschä=
digunggestorbenenetatsmäßigenBeamten.65.

Hoftitel.
Gebührenfür die Verleihung. 13.

Hyfbeschlaggewerbe.
Prüfung derHufschmiede.(Verord.v. 31. Juli

1915.)609.
Hufschmiede.S. „Hufbeschlaggewerbe“.

7
35.

J.
Jagd.

Abschußvon Rotwild, Rehwild und Hasen.
Verlängerung der Abschußzeit. 5. 135.

von Rotwild und Fasanen.— Festsetzung
der Schußzeit. 49. — Verlängerung der
Abschußzeit. 735.

von Hasen. — Festsetzungdes Beginnes
der Schußzeit. 673. — Verlängerung der
Abschuszzeit.

Verlängerung der Abschußzeitfür Alt= und
Schmaltiere, Wildkälber, Rehböcke, Hasen,
Fasanenhähne. 735.

730.

Kanal.
Cichordnung für die den Ludwigkanal be=

fahrendenSchiffe. (Bek. v. 15.Juli 1915.)
537. — Eichordnung. 538—561.

Katasterburcau,K. 7
Künftige Bezeichnung:„N. Landesvermessungs=

amt.“ (Bek. v. 30. Sept. 1915.) 686.
Kompetenztonslikt.—. „ErkenntnissedesGerichts=

hofes für Kompetenzkonflikte".
Kostengesetzv. 21. Ang. 1914, Vollzug.

v. 20. Jumi 1015). 156.
(Bek.



Kosten=und Stempelwesen.
Vergütung derNotare für dieBesorgungdes

Kosten= und Stempelwesens. (Bek. v.
20. Juni 1915.) 405.

RechnerischeBehandlung der Vergütung der
Notare für dieBesorgungdesKosten=und
Stempelwesens.(Bek. v. 20. Juni 1915.)
407.

Krankenkassen.
Übertragungvon Rechtenund Pflichten der

gemeindlichenBeamten an Beamte einer
Orts=,Land=oderInnungskrankenkasse. 679.

Krankheiten.
Bekämpfungdes Rückfallfiebers.

Krieg.
Einschränkungder Staatsausgabenwährend

des Krieges. — Entschädigungenfür Ge=
schäftsaushilfen2c.(Bek.v. 19.Jan.1915.)
9

535.

AußerkraftsetzungvonBeförderungsbestimmun=
gen für Viehtransporteauf dieDauer des
gegenwärtigenKrieges. 23.

Mitwirkung derForst=undJagdschutzbeamten
beiFahndungaufentwicheneKriegsgefangene.
37.

RechtederHilfswachmännerbei Überwachung
der Kriegsgefangenen.41.

Verrat militärischerGeheimnisse;Bestimmung
der Sicherungsbereicheder Festungen.43.

Aufruf sämtlicherAngehörigerdesLandsturms
I. Aufgebots. 61. 62.

KriegsdiensteingerücktenStaats= und Ge=
meindebeamten,dannFürsorgefürdieHinter=
bliebenender imKriege gefallenenoder in=
folge einer Kriegsdienstbeschädigung ge=
storbenenetatsmäßigenBeamten. (Bek.
v. 18.Juni 1915.) 65—90.

Fürsorge für die Familien der zum Rriegs=
diensteingerücktenoderim Diensteder frei=
willigen Krankenpflege verwendetenArbeiter
derStaatsbetriebederZivilverwaltung. 91.

Google

Krieg.
Gewährung einer Kriegsteuerungsbeihilfean

StaatsarbeiterundStaatsbeamte.113. —
Fortgewährung. 683. — Aufhebungder
Bekanntmachungenvom 24. Juni und
26. September1915. — Neue Verfügung
zunächstfür dieZeit vom 1.Novemberbis
31.Dezember1915. 70)9.

VorübergehendeÄnderung der Eisenbahn=
Verkehrsordnung.§ 62 Abs. 8. — Ver=
sendungvon Stückgütern. 680.

Niederschlagungvon Strafverfahren gegen
Kriegsteilnehmer. (Ges. v. 4. Dez. 1915.)
727.

ÄnderungdesGesetzesüberdenKriegszustand;:
ZuerkennungmildernderUmständebeiZu=
widerhandlungengegenAbs. 1 Nr. 2 des
Gesetzes.(Ges. v. 4.Dez. 1915.) 728.

Wahrung der Rechtevon Kriegsteilnehmern.
(Ges. v. 19. Dez. 1915.) 733.

Kriegsgefangene.
Mitwirkung derForst=undJagdschutzbeamten

beiFahndungaufentwicheneKriegsgefangene.
37.

RechtederHilfswachmännerbei Uberwachung
der Kriegsgefangenen.41.

Kriegsteiluehmer.
WahrungderRechte. (Ges.v. 19.Dez.1915.)

« 733.

L.
LandcsamtfürFlurbereinigung,K.

Änderung der Bezeichnungder K. Flurbe=
reinigungskommission.732.

Landesvermessungsamt,K.
KünftigeBezeichnungdesbisherigenK. Kataster=

bureaus. (Bek. v. 30. Sept. 1915.) 686.
Landräte.

Abschiedauf die Verhandlungenfür 1915.
415—417.



Landräte.
Übersichtender Kreis=Ausgabenund Kreis=

Einnahmen der Regierungsbezirke:
Oberbayern419—438.
Niederbayern439—452.
Pfalz 453—464.
Oberpfalz465—476.
Oberfranken 477—489.
Mittelfranken491—505.
Unterfranken 507—518.
Schwaben519—534.

Einberufung zu den Jahresversammlungen
für 1916. 687.

Landsturm.
Aufruf sämtlicherAngehöriger des Landsturms

I. Aufgebots. 61. 62.
Landtag. ·

Einberufung. 671.
Verlängerung. 707.

Leichenschauer.
Dienstanweisung— Anzeigevon Todesfällen

an Rückfallfieber. 536.
Ludwigskaual. S. „Kanal“.

M.
Markscheider.

Organisationund Wirkungskreisder Bergbe=
hörden, hier die Geschäfteder Markscheider.
(Verord. v. 29.April 1915. 15.

Maß=und Gewichtswesen.S. „Eichwesen“.
Militäranwärter.

Änderung der Anstellungegrundsätzefür Mi=
litäranwärter während des Krieges. 25.

Militärwesen.
Verrat militärischer Geheimnisse;Bestimmung

der Sicherungsbereicheder Festungen.13.
Militärtarisf für Cisenbahnen; Amnde=

rung. 39. 611. 680.
Militärtrausportordnung. Änderungen.

46.
Landsturm. Aufruf sämtlicherAngehöriger

des l. Aufgebots. 61. 62.

Google

N.
Nahrungs=und Genußmittel.

Unbrauchbarmachungvon Fetten
menschlichenGenuß. 51.

Namensänderung.S. „Vornamensänderung“.
Notare.

Notariatsgebührenordnungvom24.Juni 1915.
127.

VergütungderNotare für dieBesorgungdes
Kosten= und Stempelwesens.(Bek. v.
20.Juni 1915.) 405.

RechnerischeBehandlung der Vergütung der
Notare für dieBesorgungdesKosten=und
Stempelwesens.(Bek. v. 20. Juni 1915.)
407.

NotizüberAusgabederTitelblätterundInhalts=
verzeichnissezum Jahrgang 1914. 10.

O.
OberpolizeilicheVorschriften:

über Zeit und Art desFischfangsimBoden=

für den

see. 736.
P.

Postordunng.
Für das DeutscheReich vom20.März 1900.

— Änderung. — Fristen des Wechsel- und
Scheckrechts.16—18.— Postprotestaufträge
mit Wechsel.35. 55. 003—606. 700.

für das Königreich Bayern vom 27. März
1900. Änderungen— Postprotest—Wechsel.
58. 606—607. Gebühr für Nach=
lieferungvon Zeitungen. 738.

R.

Reichs=(Gerichtskostengesetzund Kostengesetzvom
21August1914,Vollzug.(Bek.v.20.Junil915.)

156.
Reichsstempelgesetz,Vollzug.

Stenerfreie AbstempelungausländischerWert=
papiere. 703—1701.

Aufhebung des Versicherungsstempelsbei Ver=
sicherungstaatlichenCigentumsgegenFeuers=
gefahr. 743.



Reichsversicherungsordnung,Vollzug.
Übertragungvon Rechtenund Pflichten der

gemeindlichenBeamten an Beamte einer
Orts=, Land= oder Innungskrankenkasse
sowieeinesKassenverbandes.669.

Rheinschiffe. .
Ordnungfürdie UntersuchungderSchiffe.536.

Rückfallfieber,Bekämpfung.535.

S.
Schiffahrts=undHafenordunngfür denBodensee;

Änderungen. 123.
Schiffe.

Ordnung für die Untersuchungder Rhein=
schiffe. 536.

Schlachtvieh=und Fleischbeschau.
Abänderung der Gebührenordnungfür die

Untersuchung des in das Zollinland ein=
gehendenFleisches. 737.

Schwefelwirtschaftprivate;
ZuständigkeitderDistriktsverwaltungsbehörden.

744.
Sprengstoffe.

Beförderung auf Eisenbahnen. 6. 11. 19.
21. 29. 31. 47. 59. 125. 667. 680.
688. 742.

Staatsausgaben.
Einschränkungder Staatsausgabenwährend

des Krieges.— Entschädigungenfür Ge=
schäftsaushilfen.(Bek.v. 19.Jan. 1915.) 9.

Staatsarbeiter. S. „Arbeiter“.
Staatseisenbahnen.S. „Eisenbahnen“.
Staats=und Gemeindebeamte.S. „Beamte“.
Staatshaushalt.

Vorläufiger Vollzug des Budgets für 1916
und 1917. (Ges.v. 11.Dez.1915.) 729.

Staatsprüfung
für den höherenBaudienstund die praktische

Ausbildung. 725.
Stellen=undArbeitsnachweise,nichtgewerbsmäßig

betriebene.661.

Google

Stellenvermittlergesetz.
Vorschriftenfür die nicht gewerbsmäßigbe=

triebenenStellen= und Arbeitsnachweise.
(Bek.v. 7.Aug. 1915.) 661.

Stempelwesen. »
Vollzug desStempelgesetzesvom21.Aug.1915.

(Bek.v. 20.Juni 1915.) 317.
VergütungderNotare für dieBesorgungdes

Kosten= und Stempelwesens. (Bek. v.
20. Juni 1915.) 405.

RechnerischeBehandlung der Vergütung der
Notare für dieBesorgungdesKosten=und
Stempelwesens.(Bek. v. 20. Juni 1915.)
407.

Steuern.
Vollzug des Zuwachssteuergesetzes.— Steuer=

erhebungbei Grundstückaustäuschen.413.
Stiftungswesen.

ÄnderungdesStatuts derWittelsbacherLan=
desstiftung. 53.

StrafverfahrengegenKriegsteilnehmer;Nieder=
schlagung. (Ges.v. 4.Dez. 1915.) 727.

T.
Titelblätter und Inhaltsverzeichnissedes Gesetz=

und Verordnungs=Blattes1911. — Aus=
gabe.— 10.

U.
Unterricht.

NeuordnungdesakademischenforstlichenUnter=
richtsin Bayern. (Verord.v. 2.Ang. 1915.)
651.

V. ·
Verkehrsordnung(Eisenbahii-).S.»Eiseiiliahiicii«s.
Verkehrsverwaltung,K. Bayer.

ErrichtungeinesbesonderenOberversicherungs=
amtes. 688.



Versicherungswesen.
Errichtung einer Abteilung für Arbeiterver=

sicherungals städt.VersicherungsamtAns=
bach. 677.

ErrichtungeinesbesonderenOberversicherungs=
amtesfür dieBetriebederK. Bayer. Ver=
kehrsverwaltung.688.

Verwaltungsbehörden.
Änderungder Zuständigkeitsverordnungvom

4. Jan. 1872. (Verord.v.26.Nov. 1915.)
723.

Viehbeförderungauf Eisenbahnwagen;
Beseitigungvon Ansteckungsstoffen.741.
BeförderungsbestimmungenfürViehtransporte,

Außerkraftsetzung.23.
Viehseuchen.

Vollzug des Viehseuchengesetzes.— Außer=
kraftsetzungvon Beförderungsbestimmungen
für ViehtransporteaufdieDauer desgegen=
wärtigenKrieges. 23.

Vornamensänderung.
ZuständigkeitderDistriktspolizeibehörden.731.

W.

Wild.
Verlängerung der Abschußzeitvon Rotwild,

Rehwild und Hasen. 5. 735.
Festsetzungder Schußzeit für Rotwild und

Fasanen. 19. — Verlängerungder Ab=
schußzeit.735.

Google

Wild.
Abschußder Hasen. — Festsetzungdes Be=

ginnesderSchußzeit.673.— Verlängerung
der Abschußzeit.735.

Verlängerung der Abschußzeitfür Alt= und
Schmaltiere,Wildkälber, Rehböcke,Hasen,
Fasanenhähne. 735.

WittelsbacherLandesstiftung.
Änderungdes Statuts.

Zeitungen. 3
Gebührenfür nachgelieferteZeitungen. 738.

Zuständigkeitsverordnung.
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden

in Sachen des Strafgesetzbuchesfür das
DeutscheReich und des Polizeistrafgesetz=
buches.— Änderung der Zuständigkeits=
verordnungvom 4. Jan. 1872. (Verord.
v. 26.Nov. 1915.) 723.

Änderung der Verordnung zur Ausführung
des Bürgerlichen Gesetzbuchsund seiner
Nebengesetze(Zuständigkeitsverordnung)vom
21.Dez.1899. (Verord. v. 8.Dez.1915.)
731.

Zuwachssteuergesetz,Vollzug.(Bek.v.2.Juli 1915.)
413.

Zuwiderhaudlungengegendas Gesetzüber den
Kriegszustand. 728.

Zwangserziehungsgesetz,neueFassung.(Bek.v.
21.Juli 1915.) 595.
Fürsorgeerziehungsgesetz.

53.

595—601.



A.
Ade AugustRitter v., Major. 692.

B.

Betzel Paul Ritter v., Major und Batterie=
chef.124.

Braun Maximilian Ritter v., Major. 10.
Brunner Ernst Ritter v., Major und Ab=

teilungsvorstandimTopographischenBureau
des Generalstabs. 726. «

C.

Clauß Eugen Ritter v., Generalmajorund
Brigadekommandenr.54.

D.
Deßloch FriedrichRitter v., Oberleutnantund

Adjutant. 50.
Doser Robert Ritter v., Leutnantd. R. 732.
Düwell Karl Nitter v., Major. 739.

E.
Elmenau genannt Emannel Leonhard v.,

Rentner. 124.

F.
Füger OttoRitter v.,OberstleutnantundKom=
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Anhang
zum

Beilage I:

für das KönigreichBayern

vom Jahre 1915.

Erkenntnis des Gerichtshofsfür Kompetenzkonfliktein demvon der Re=
gierung, Kammer des Innern, der Oberpfalz und vonRegensburg demOber=
landesgerichteNürnberg gegenübererhobenenStreit über die Zulässigkeitdes
Rechtswegsfür den von demKaufmannOttmar Tröger in Amberggegen
die Stadtgemeinde Amberg erhobenenAnspruch auf Erstattung von
Fleischbeschaugebühren. S. 1—9.
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Beilage 1 zumGesetz=undVerordnungsblattfür dasKönigreichBayern vomJahre 1915.7)

Erkenntnis des Gerichtshofsfür Kompetenzkonfliktein dem von der Regierung,Kammer des
Innern, der Oberpfalzund von RegensburgdemOberlandesgerichteNürnberggegenübererhobenen
Streit über die Zulässigkeitdes Rechtswegsfür den von dem KaufmannOttmar Tröger in
Amberggegendie Stadtgemeinde Amberg erhobenenAnspruchauf Erstattungvon Fleisch=

beschaugebühren.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

erkenntder Gerichtshoffür Kompetenzkonfliktein dem von der Regierung,Kammerdes
Innern, der Oberpfalz und von RegensburgdemOberlandesgerichteNürnberggegenüber
erhobenenStreit überdieZulässigkeitdesRechtswegsfür denvon demKaufmannOttmar
Tröger in Amberggegendie Stadtgemeinde Amberg erhobenenAnspruchauf Er=
stattungvon Fleischbeschangebühren:

Zuständigsind die Verwaltungsbehörden.

Gründe.

Für denBetrieb desSchlachtviehhofsin Amberg,dessenErrichtungdurchdieGemeinde
erfolgte,wurdenortspolizeilicheVorschriftenerlassen,die von der Regierungder Oberpfalz
und von Regensburgfür vollziehbarerklärt und am 20. Mai 1906 öffentlichbekannt
gegebenwurden. Den Vorschriftenüber die Benützungdes Schlachtviehhofsist einevon
demStadtmagistratunterZustimmungderGemeindebevollmächtigtenbeschlosseneGebühren=
ordnungbeigefügt,in der unter anderemauchdie zu entrichtendenFleischbeschaugebühren
festgesetzsind. Die der GebührenordnungangefügtenSicherungs=und Kontrollvorschriften
wurden durch ortspolizeilicheVorschriftenvom 7. Oktober 1908 ergänzt. Durch die
Beschlüsseder beidenGemeindekollegienvom 15. Novemberund vom 17. Dezember1909
wurdefernerder § 3 derGebührenordnunghinsichtlichder Beschaugebührenunter anderem
dahin geändert,daß die Gebühr für jede im SchlachtviehhofevorzunehmendeBeschaudes
von auswärts in rohemZustand eingeführtenFleischesoderFleischbestandteilsund Fleisch=
fabrikatsvom halbenKilogrammzweiPfennigebeträgt. Die wegenVornahmederFleisch=
beschaudurchdie übereinstimmendenBeschlüssedesStadtmagistratsAmbergvom18. November
1904 und 10. Februar1905 sowiederGemeindebevollmächtigtenvom30. November1904
und 8. Febrnar 1905 unter Berufung auf Artikel 3 Abs. 1 Ziffer 1, Artikel 74, 75
und 145 Ziffer 2 des Polizeistrafgesetzbuchs,§ 20 Abs. 2, § 24 des Reichsgesetzesvom
3. Juni 1900 überdieSchlachtvieh=undFleischbeschauerlassenenund durchdie Regierungs=

*) Ausgegeben zu München, den 3. August 1915. 1

Google



2

entschließungvom 2. August1905 für vollziehbarerklärtenortspolizeilichenVorschriften
bestimmenin dem

89:

„Fleisch von Rindvieh, Schweinen,Schafen,Ziegen,Pferden und Hunden,welches
zum ZweckederVerwendungzum mienschlichenGenussein die hiesigeStadt eingeführtwird,
ist unmittelbarnachder Einfuhr demFleischbeschauerzur Besichtigungim Schlachtviehhofe
vorzulegenund darf zuvor in die Wohnungender Empfänger,auf denMarkt oderin die
Verkaufslädennicht verbrachtwerden. Als Fleisch im Sinne dieserVorschriftist nicht
bloß das frische,sondernauch das zubereiteteFleischvon Schlachttierenzu verstehen,also
insbesondereauch Fette und Würste,Schinkenund überhauptgeräuchertesFleisch,Speck.

WürsteundSchinkenfallen unter dieseBestimmungnicht,wennsie nichtzumZwecke
des Wiederverkaufshier eingebrachtwerden.“

Der GewerkschaftssekretärKarl Werthmüller unterließ als Leiter der Verkaufs=
stelledes „AllgemeinenKonsumvereinsAmberg“ in wiederholtenFällen, das von auswärts
bezogeneRauchfleischund die in das StadtgebieteingebrachtenWurstwarendemFleisch=
beschauerzur Besichtigungim Schlachtviehhofevorzulegenund dieBeschaugebührenzu zahlen.
Es wurdedaher gegenihn AnklagewegenÜbertretungdes Art. 74 Abs.1 Ziff. 1 des
Polizeistrafgesetzbuchs,des § 9 der ortspolizeilichenVorschriften betreffenddie Fleischbeschau
und der nach Art. 41 der rechtsrheinischenGemeindeordnungerlassenenortspolizeilichen
Vorschriftenvom 7. Oktober1908 erhoben. Das Strafverfahrenführtezur Freisprechung
des Angeklagten.Die vom Staatsanwaltegegendas Urteil der Strafkammerdes Land=
gerichtsAmberg vom 22. August 1913 eingelegteRevision wurde durchdas Urteil des
Strafsenats des OberstenLandesgerichtsvom 22. November1913 mit der Begründung
verworfen,daß der § 9 der ortspolizeilichenVorschriftenbetreffenddie Fleischbeschauinso=
weit keinerechtlicheGültigkeit habe,als er allgemeinanordnet,daßauchanderesals frisches
Fleisch einer abermaligenamtlichenUntersuchungzu unterwerfenund zu diesemZweck in
den Schlachtviehhofzu verbringenund die Beschaugebührzu zahlensei.

Am 11. April 1914 erhobder KaufmannOttmar Tröger in AmbergKlage bei
demLandgerichtAmberggegendie StadtgemeindeAmbergmit demAntrage, die Beklagte
zur Zahlung von 1432 HauptsachenebstZinsen hieraus zu vier vom Hundert seit
demTage derKlagezustellungund zur Tragung derKostendesRechtsstreitszu verurteilen.
Zur Begründungmachteer geltend,die Beklagtehabevon demKläger in der Zeit von
April 1910 bis 1913 1432 K& als Gebührenfür die Beschauvon eingeführtemRauch=
fleischund Wurstwareneingehoben.Der ProtestdesKlägers gegendieEinhebungsei un=
beachtetgeblieben. Die ortspolizeilichenVorschriften über die Fleischbeschau,auf welchedie
Gebührenerhebunggestütztwurde, entbehrtenaber geradein dem einschlägigenTeile der
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Rechtsgültigkeit,weshalbdie Beklagteauf die Zahlung der GebührenkeinenAnspruchge=
habt habe. Der StadtmagistratAmbergsei daherzur Rückzahlungdes eingehobenenBe=
trags nachdenGrundsätzenüberdie Zahlung einernichtzu RechtbestehendenSchuld und
aus demGesichtspunkteder ungerechtfertigtenBereicherungverpflichtet.Die ordentlichen
Gerichteseienfür die Entscheidungzuständig,weil es an einerzu Recht bestehendenVor=
schrift,auf Grund derendie Gebührhätteerhobenwerdenkönnen,mangle. In der Be=
antwortungder Klage vom 25. April 1914 machtedie Beklagte die Einrede der Unzu=
lässigkeitdes Rechtswegsmit der Behauptunggeltend,daß der Ersatzanspruchdes Klägers
öffentlich=rechtlicherArt sei. Dies ergebesichaus der öffentlich=rechtlichenNatur der erho=
benenBeschaugebühren,derenErsatz gefordertwerde. Die Entscheidunghierüberkomme
gemäßArtikel 8 Ziff. 31 des Gesetzesvom 8. August 1878 über den Verwaltungsge=
richtshofdenVerwaltungsgerichtenzu. Es werdedeshalbdie Einlassungzur Hauptsache
verweigert.

Die 1. Zivilkammerdes LandgerichtsAmberg hat durch das am 25. Mai 1914
verkündeteEndurteil die Klage abgewiesen.Gemäß Artikel40 Abs.1 der rechtsrheinischen
Gemeindeordnungseiendie Gemeindenzur Erhebungvon Verbrauchssteuernund von ört=
lichenAbgabenfür die Benützungihres Eigentums, ihrer Anstaltenund Unternehmungen
befugt,soweit nicht Gesetzeoder Staatsverträgeentgegenstehen.Der städtischeSchlacht=
viehhofin Ambergsei eineAnstalt, für derenBenützungdie GemeindeöffentlicheAbgaben
festsetzenkönne. Dies habedie StadtgemeindeAmbergauchgetan. Sie habedurchorts=

polizeiliche Vorschrift den Gebrauchdes Schlachtviehhofsallgemeingeregeltund durch
Beschlüsseihrer Vertretungskörperkraft ihrer Befugnis zur Erlassung öffentlich=rechtlicher
Anordnungendie hiefür zu entrichtendenGebührenallgemeinfür jedenBenützernachgleich=
mäßigenGrundsätzenfestgestellt.Die FestsetzungentspringedemgemeindlichenBesteuerungs=
rechte. Den auf Grund der Festsetzungzu zahlendenGebührenkommedie Eigenschaft
öffentlich=rechtlicherAbgabenzu. Es sei daherauchder von demKläger geltendgemachte
Anspruchauf Rückvergütungvon Beschaugebührenöffentlich=rechtlicherNatur. Denn es sei
in diesemRechtsstreitedieFrage streitig, ob die ortspolizeilichenVorschriftenüberdie An=
ordnungder zweitenamtlichenUntersuchunfund damit die für dieseUntersuchungan=
geordneteGebührenfestsetzungzu Recht besteht,ob also die gezahltenöffentlich=rechtlichen
Abgabenmit Rechterhobenwurdenoderzurückvergütetwerdenmüssen. Gerade die Ent=
scheidungdieserFrage habe im verwaltungsrechtlichenVerfahrendurchdie Verwaltungs=
gerichtezu erfolgen(Artikel 7, 8 Ziff. 31 des Gesetzesüber den Verwaltungsgerichtshof
vom 8. August 1878). Die Behauptungdes Klägers, daß die Vorschrift, auf Grund
derendie Gebührenerhobenwurden,nicht zu Recht bestehe,könnehieran nichtsändern.
Es kommenur darauf an, obdieGebührenals öffentlich=rechtlicheAbgabenerhobenwurden.

½
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Ohne Einfluß sei auchder Umstand,daß das ObersteLandesgerichtdie Bestimmungenin
demStrafverfahrengegenWerthmüllerfür nichtrechtsgültigerklärte,weil die Entscheidung
nur innerhalb diesesStrafverfahrensBedeutunghabe. Die Rechtsverfolgungvor den
ordentlichenGerichtensei daher unzulässigund die prozeßhinderndeEinrededer Beklagten
begründet.

GegendiesesUrteil legteder Kläger die Berufung zum OberlandesgerichteNürnberg
ein. Ehein derSachevor demBerufungsgerichteverhandeltwurde,stellteOttmar Tröger
durch den RechtsanwaltDiem bei der Regierung,Kammerdes Innern, der Oberpfalz
und von Regensburgden Antrag, die StadtgemeindeAmberg anzuweisen,den Betrag
von 1432 ¾ zu UnrechterhobenerFleischbeschaugebührenihm zu erstatten. Die Re=
gierungverständigtehievondas OberlandesgerichtNürnberg am 8. Januar 1915 mit
demBeifügen, daß sie für die Entscheidungüber diesenAnspruch,der nachUmfangund
Inhalt sowiein Ansehungder beklagtenPartei demvonTröger beiGerichterhobenenAn=
spruchevöllig gleichsei, dieVerwaltungsbehördenfür zuständighalte. Im Hinblick auf den
Artikel10 Abs.1 des Gesetzesvom 18. August1879 überdieEntscheidungderKompetenz=
konflikteerklärtedaherdie genannteKreisstellegleichzeitig,daß sie denRechtswegfür un=
zulässigerachte. Zur Begründungnahmsie auf denArtikel 8 Ziff. 31 des Gesetzesüber
denVerwaltungsgerichtshofvom 8. August1878 Bezug, wonachStreitigkeitenüber die
Verpflichtungzur Entrichtungvon örtlichenAbgaben,über die Benützungvon Gemeinde=
anstaltenund dieVerbindlichkeitzur EntrichtungbesondererVergütungenhiefürVerwaltungs=
rechtssachensind. Die gleichenZuständigkeitsvorschriftenwie für die Eutrichtunghätten
auchfür die Ansprücheauf ErstattungsolcherAbgabenund Vergütungenzu gelten. Das
OberlandesgerichtNürnberg benachrichtigteam 15. Januar 1915 die Regierungvon dem
Eintreffen ihrer Erklärung und die Parteien von der Erhebungdes Kompetenzkonflikts,
dieseunterBeifügungeinerAbschriftder Erklärungder Regierungvom 8. Januar 1915.

In eineram 13. Februar 1915 bei demOberlandesgerichteingegangenenDenkschrift
beantragteder RechtsanwaltDiem für denKläger, zu erkennen,daß der Rechtswegzu=
lässigsei. Zur Begründungmachteer geltend,Tröger stützeseineForderungauf Ersatz
zu UnrechterhobenerGebührenauf die Bestimmungendes BürgerlichenGesetzbuchsüber
ungerechtfertigteBereicherung.Dem VerwaltungsrechteseienRechtsgrundsätzeüberdieVoraus=
setzungenund die Art der VerfolgungeinesAnspruchswegenungerechtfertigterBereicherung
unbekannt.Aber auchdie von der RegierungserklärungangezogeneGesetzesstelle— Ar=
tikel 8 Ziff. 31 des Gesetzesvom 8. August 1878 —bilde keinenverwaltungsrechtlichen
Ersatz für die sonstim bürgerlichenRechtegegebenenBestimmungenüberungerechtfertigte
Bereicherung.Diese Vorschrift unterwerfeStreitigkeitenüber die Verpflichtungzur Ent=
richtungörtlicherAbgaben,überdieBenützungvonGemeindeanstaltenund dieVerbindlichkeit
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zur Entrichtungvon Gebührendafür der Verwaltungsgerichtsbarkeit.Gleichesgelte be=
züglichder Rückvergütung—nicht Rückerstattung,wie die Regierungserklärungsage—
von örtlichenAbgaben. Im vorliegendenFalle handlees sichabernichtum Streitigkeiten
überdie Verpflichtungzur EntrichtungörtlicherAbgaben. Tröger behauptenicht, daß er
für seinePerson zur Entrichtungsonstzu Recht bestehenderörtlicherAbgabennicht ver=
pflichtetsei; es handle sichnichtum die Feststellung,ob auchTröger die fraglichenGe=
bührenzahlen müsse. Ebensowenighandlees sichum die Verbindlichkeitzur Entrichtung
von besonderenVergütungenfür die Benützungvon Gemeindeanstalten.Das wäre der
Fall, wenndieVorschriften,auf Grund derenseinerzeitvonTrögerAbgabenerhobenwurden,
zu Recht bestünden,dieserabereingewendethätte, daß sie aus irgendeinemGrunde auf
ihn nichtAnwendungfinden könnten. Gegenstanddes Streites sei allein die Frage, ob
die Stadt AmbergvonTröger etwasohnerechtlichenGrund erhaltenhabeodernicht. Über
die Gültigkeit der in Frage stehendenVorschriftenkönneallerdingsdurchdie Verwaltungs==
gerichteentschiedenwerden. Das gleichePrüfungs=und Entscheidungsrechtsteheauchdem
bürgerlichenGerichtewie demStrafrichter zu. Das, was Tröger verlange,den Ersatz
des von ihm zu UnrechterhobenenBetrags, gehöreaberzur Zuständigkeitder bürgerlichen
Gerichte,da BestimmungenüberungerechtfertigteBereicherungdemVerwaltungsrechtefremdseien.

Die RückvergütungörtlicherAbgaben,von der im Artikel8 Ziff. 31 desGesetzesüber
denVerwaltungsgerichtshofdie Redesei, sei etwasganz anderesals der Ersatz ungerecht=
fertigterBereicherung.Eine Rückvergütungliege vor, wenn eine zur Zeit der Erhebung
gerechtfertigteAbgabe aus später eintretendenGründen bestimmungsgemäßzurückgezahlt
werde. Die Gebühr,die zurückvergütetwerdensoll, müssealso seinerzeitmit Rechterhoben
wordenund dieZurückvergütungselbstunterbestimmtenVoraussetzungenin Aussichtgestellt
sein. Die ZurückvergütungdesMalzaufschlagssei dochetwasanderesals derErsatzeiner
Gebühr,die auf Grund einerungültigenVorschrifteingehobenwurde. Die Anschauungder
Regierungdeckesich wedermit dem Sinne nochmit demWortlauteder gesetzlichenBe=
stimmungen.Der Rechtswegsei daherzulässig.

Von der StadtgemeindeAmbergwurdeeineDenkschriftnichteingereicht.
In demzur mündlichenVerhandlungvor demGerichtshofebestimmtenTermine waren

die Parteien nichterschienen.Der Berichterstattertrug den Sachverhaltvor unter Ver=
lesungder wichtigerenAktenstücke.

Der Generalstaatsanwaltbeantragte,zu erkennen,daß die Verwaltungsbehördenzu=
ständigsind.

DiesemAntragewar stattzugeben.
Die in denArtikeln 8, 9 des Gesetzesvom 18. August1879, die Entscheidungder

Kompetenzkonfliktebetreffendfür die Erhebungdes ZuständigkeitsstreitsbestimmtenVor=
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aussetzungensind erfüllt. Das LandgerichtAmberg hat zwar in dem Endurteile vom
25. Mai 1914 die Abweisungder Klage mit der Unzulässigkeitdes Rechtswegsbegründet
und der Kompetenzkonfliktwurdevon der Regierungder Oberpfalz und von Regensburg
erhoben,ehein der Berufungsinstanzverhandeltwurde. Das Berufungsgerichthat also
nochkeineHandlungvorgenommen,durchdie es zu erkennengegebenhätte,daß es sichfür
zuständighält. Allein zur AnnahmeeinesbejahendenZuständigkeitsstreitsgenügtes, daß
die Sache bei einemGericht auhängigist und daß von der Verwaltungdie Zuständigkeit
beanspruchtwird. Daß das Gericht zu erkennengegebenhat, daß es sichfür zuständig
erachtet,ist nichterforderlich(oon Seydel, Bayer.StaatsrechtIII Aufl. Bd. I S. 495,
Erkenntnisdes Gerichtshofsfür Kompetenzkonfliktevom 25. November1902, Samml.
Bd. 1S. 299, vom17. November1908, GVl. 1909 BeilageI undvom31. Mai 1910,
GVBl. Beilage11).

Für die Beurteilung der Frage, ob eine nach§ 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes
vor die ordentlichenGerichtegehörendebürgerlicheRechtsstreitigkeitvorliegt, ist maßgebend,
daß der durchdie Klage geltendgemachteAnspruchnach den zu seinerBegründungbe=
hauptetenTatsachenauf einemdem bürgerlichenRecht angehörendenGrunde beruht. Ist
dagegenaus demklägerischenVorbringenzu folgern,daß das streitigeRechtsverhältnisaus
demöffentlichenRechtentspringt,so ist die Zuständigkeitder bürgerlichenGerichtenichtge=
geben. Entscheidendist hierbei die innereNatur, das rechtlicheWesen des geltendgemachten
Anspruchs,nichtdie behaupteteNatur des Rechtsverhältnissesund ebensowenigdie rechtliche
Auffassung,welcheder Kläger in der BegründungseinesAnspruchsvertritt (Erkenntnis
des Gerichtshofsfür Kompetenzkonfliktevom 15. März 1911, GVl. Beilage II und
vom 30. März 1914, GVl. Beilage II). In dem vorliegendenFalle stützt sich
die Klage in tatsächlicherHinsicht auf die Erhebungvon Gebührenfür die Beschau
von eingeführtemRauchfleischund von in die Stadt Amberg eingebrachtenWurstwaren
sowie auf die Behauptung, daß die Erhebung der Gebühren unzulässiggewesen,die
StadtgemeindeAmbergdaherverpflichtetsei, sie demKläger zurückzuerstatten.Ob dieser
Ersatzanspruchdem bürgerlichenRecht angehört, wie der Kläger behauptet,ist von der
Feststellungabhängig, ob die von dem Kläger an die StadtgemeindeentrichtetenGe=
bühren,derenErstattungverlangt wird, zur Tilgung einer Verbindlichkeitgefordertund
geleistetwurden, derenEntstehungauf ein Verhältnis des bürgerlichenRechteszurückzuführen
ist. ForderungeneinerGemeindefür die BenützunggemeindlichenEigentumsauf Grund
bürgerlich=rechtlicherVerträge oder von Fall zu Fall sind möglich(Mietzins=,Pachtzins=
forderungen,Stromgebührenfür elektrischeBeleuchtung2c). Derartige Rechtsbeziehungen
des Klägers und derStadtgemeindekommenaber hier nicht in Frage. Denn dieGebühren=
forderungender Gemeindegründetensichnichtauf privatrechtlicheBeziehungenzwischenihm
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und der Gemeinde,sondernerfolgtenim Ausflussedes der Gemeindeals eineröffentlich=
rechtlichenKörperschaftmit dem Rechteder Selbstoerwaltung— Artikel 1 der rechts=
rheinischenGemeindeordnung— grundsätzlicheingeräumtenSelbstbesteuerungsrechtsund ihrer
Befugnis zur Einhebung(nachvorgängigerFestsetzung— Regulierung—) von Gebühren
für die Benützungihrer Anstalten(Artikel 40 und 112 Ziff. 10 derGem.=Ord.,Samml.
der Entsch.des VerwaltungsgerichtshofsBd. 12 S. 371, von Kahr, Gem.=Ord.Bd. 1
S. 407 ff.).

Der städtischeSchlachtviehhofin Ambergwurde von der Gemeindeaus Gründender
öffentlichenGesundheitund Reinlichkeitals Gemeindeanstaltim Sinne des Artikel 40 der
Gemeindeordnungerrichtet(§ 1 der ortspolizeilichenVorschriftenvom 12. Januar 1906
überdie Benützungdes städtischenSchlachtviehhofs).Sovweitdie Fleischbeschauin diesem
Schlachtviehhofin Betracht kommt, entsprachdie Gemeinde mit dessenErrichtung und mit
der Einrichtung der örtlichenFleischbeschauüberhauptauch einer ihr vom Gesichtspunkteder
örtlichenPolizeiverwaltungzukommendenAufgabe(Artikel 92 Abs.2 der Gem.=Ord.,§ 5
des Ges. vom 3. Juni 1900, betreffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,Ziff. 3 der
Ministerialentschließungvom 3. November1902, Schlachtvieh=undFleischbeschaubetreffend).
Auch der örtlichenFleischbeschauselbstist die Eigenschafteiner Gemeindeanstaltim Sinne
des Artikel 40 der Gemeindeordnungzuzusprechen(Samml. von Entsch.des Verwaltungs=
gerichtshofsBd. 32 S. 215 ff.). Die Berechtigungder Gemeindezur Festsetzungund Er=
hebungvon Gebühren für dieBenützung desSchlachtviehhofsund vonFleischbeschaugebühren
bedarfdaherkeinernäherenBegründung.Die von ihr als Anhangzu den ortspolizeilichen
VorschristenerlasseneGebührenordnungist auchausdrücklichauf die Artikel40 und 41 der
Gemeindeordnunggegründet.

Diie StadtgemeindeAmberg hat im § 9 der ortspolizeilichenVorschriftenüber die
Fleischbeschau,die durchdie Regierungsentschließungvom 2. August 1905 für vollziehbar
erklärtund am 20. Mai 1906 öffentlichbekanntgemachtwurden,im besonderenauchdie
BeschaueingeführterFleischfabrikategeregeltund derenVorlage im Schlachtviehhofezur
BesichtigungdurchdenFleischbeschauer,also mit der Zwangspflichtder Benützungdieser
Gemeindeanstalt,allgemein angeordnetund auch hiefür Beschaugebührennach gleichförmigen
Grundsätzenin der Gebührenordnungbestimmt. Diese Regelungund die ihr entsprechende
Gebührenerhebungerfolgtesohin im Ausflusseder gemeindlichenBefugnis zur Erlassung
öffentlich=rechtlicherAnordnungenund im besonderenzur Erhebungvon Abgabenund Ver=
gütungenfür die Benützungdes Schlachtviehhofsund von Fleischbeschaugebühren.Die
strittigenGebührenwurdendahervon der GemeindenachbeidenRichtungen— Benützung
des Schlachtviehhofsund Fleischbeschau— als öffentlich=rechtlicheAbgaben und Vergütungen
im Sinne des Art. 40 der Gemeindeordnunggefordertund vomKläger entrichtet,nicht
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aberauf Grund privatrechtlicherBeziehungendes Klägers zur Gemeinde(von Seydel,
Bayer.StaatsrechtIII. Aufl. Bd. II S. 175, von Kahr, Gem.=Ord.Bd. J S. 407 ff.).
Es handeltesichalso hierbeium AnsprücheundVerbindlichkeitenaus einemöffentlich=recht=
lichenVerhältnisse,derenFeststellungim Streitfalle gemäßArtikel 7 mit Artikel 8 Ziff. 31
des Gesetzesvom 8. August 1878 im Verwaltungsrechtsverfahrenin dem im Artikel 9
a. a.O. vorgesehenenInstanzenzugezu erfolgenhat. Aus der öffentlich=rechtlichenNatm
der gefordertenund entrichtetenGebührenfolgt, daß auchdie von demKläger behauptete
Verbindlichkeitder Stadtgemeindezur ErstattungdieserGebührenihrer Entstehungnach
auf ein öffentlich=rechtlichesVerhältnis zurückzuführenist. Denn der Erstattungsenspruch
und seine rechtlicheBehandlung richtet sich nach der rechtlichenNatur der Forderung, durch
derenBefriedigunger angeblichbegründetwird (Entsch.des Gerichtshofsfür Kompetenz=
konfliktevom 31. Mai 1910, GWl. Beil. III). Der von der Gemeindenicht anerkannte
Ersatzanspruchist im Grunde nichtsanderesals eine Streitsacheüberdie Heranziehungzu
öffentlich=rechtlichenLastenim Sinne des Artikel8 Ziff. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes.
Es ist nichtersichtlich,inwieferneder Umstand,daß es nicht schonvor und während der
Gebührenerhebungzum Streite gekommenist, einenUnterschiedin der Zuständigkeitsollte
begründenkönnen.

Was der Kläger zur BegründungseinergegenteiligenAuffassungvorgebrachthat, ist
nichtstichhaltig.

Aus dembehauptetenRechtstitelfür die Ersatzforderungallein kann sichdie Zustän=
digkeitder bürgerlichenGerichtekeinesfallsdann ergeben,wenndieserseinerArt nachso=
wohldembürgerlichenals demöffentlichenRechtangehörenkann. Von demKlägerwird geltend
gemacht,daß dieZahlung derFleischbeschaugebührenohneRechtsgrunderfolgt,die Gemeinde
AmbergdaherdurchderenEinhebungungerechtfertigtbereichertsei. BesondereRechtsvorschriften
überdieVerpflichtungzur Herausgabedessen,was Jemand durchdieLeistungeines anderen
ohnerechtlichenGrund erlangt hat, sind allerdingsim öffentlichenRechtenicht erlassen
worden. Allein hieraus darf nicht gefolgertwerden,daß die in Rechtsverhältnissendes
öffentlichenRechteszur Geltung zu bringendenRechtsnormennichtauchdemGebietedes
öffentlichenRechtesangehören(Entsch,desGerichtshofsfürKompetenzkonflikteBd. I S. 347 ff.
und die dortangeführtenErkenntnisse).Der Mangel bestimmterVorschriftendes öffentlichen
Rechtesüber die Beurteilung von Ausprüchenwegen ungerechtfertigterBereicherungund die
sichdaraus für das verwaltungsrechtlicheVerfahrenbei derBeurteilungderartigerAnsprüche
ergebendeNotwendigkeitder sinngemäßenHeranziehungder einschlägigenVorschriftendes
bürgerlichenRechtes(§ 812 des BGB.) kann also dem, aus einemöffentlich=rechtlichen
Verhältnis entstandenenErsatzanspruchenichtdieEigenschafteinesbürgerlich=rechtlichenverleihen
(Samml. der Entsch.des VerwaltungsgerichtshofsBd. 4 S. 383, Bd. 10 S. 245 und
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dieErkenntnissedesGerichtshofsfür Kompetenzkonfliktein derSamml. Bd. I S. 132, S. 152,
S. 185, S. 266, S. 340, Erkenntnisvom 31. Mai 1910 zum G#l. Beil. III).
Entscheidendfür dieZuständigkeitist, daß derTatbestand,aus demderBereicherungsanspruch
abgeleitetwird, demöffentlichenRechtangehörtund daß die Behauptungdes Klägers, die
Gebührenzahlungsei durchihn um deswillenzu Unrechterfolgt, weil die Vorschriften,auf
die sichdie Gebührenerhebungstützte,nichtzu Rechtbestünden,nichteineVorfrage bildet,
sondernzur EntscheidungüberdenGrund der Sachegehört.

Der Umstand,daß der Strafsenat des OberstenLandesgerichtsin demUrteile vom
22. November1913 die Rechtsgültigkeitdes § 9 der in Frage stehendenortspolizeilichen
Vorschriften,soweit dessenAnwendungfür das damaligeStrafverfahrenin Betrachtkam,
verneinthat, ist für die Frage derZuständigkeitfür dieEntscheidungüberdenvorliegenden
GebührenersatzanspruchohneBedeutung.Durch dieseFeststellungwird wederdie öffentlich=
rechtlicheEigenschaftdesErsatzanspruchsverändertund in ein bürgerlich=rechtlichesVerhältnis
umgewandelt,nochdie Zuständigkeitder Verwaltungsbehördenfür die selbständigePrüfung
der Gültigkeit dieserVorschriftenim Verwaltungsrechtsverfahrenund für die Entscheidung
überdenErstattungsanspruchausgeschlossen.

Unbehelflichist auchderHinweis desKlägers auf denWortlaut des Artikel8 Ziff. 31
des Gesetzesüber den Verwaltungsgerichtshof. Daraus, daß hier nur die Ansprücheauf
Rückvergütungendes Lokal=,Malz= und Bieraufschlagsund sonstigerörtlicherVerbrauchs=
steuernund Abgaben,also die Rückvergütungenim technischenSinne, ausdrücklicherwähnt
sind, darf nichtgefolgertwerden,daßStreitigkeitenüberdie Verbindlichkeitzur Entrichtung
von Gebührenund Abgabenfür die BenützunggemeindlicherAnstalten,die als öffentlich=
rechtlichegefordertund geleistetwerden,dann nicht unter den Artikel 8 Ziff. 31 einzu=
reihenseien,wenn sie erstnachder Gebührenentrichtungentstandensind, daherdie Ersatz=
verbindlichkeitbetreffen.Die GesetzgebungsverhandlungenbietenkeinerleiAnhaltspunktefür
dieAnnahme,daß durchdie besondereausanderenGründennotwendigeHervorhebungderRück=
vergütungenim technischenSinne bestritteneVerbindlichkeitenzumRückersatzevon Gebühren
für die BenützunggemeindlicherAnstaltenausgeschlossenwerdensollten(Samml.derEntsch.
des VerwaltungsgerichtshofsBd. 7 S. 87, Reger=Dyroff, Komm.III Aufl. S. 226,
IV. Aufl. S. 265 Anm. 6, von Kahr, Komm,zumVerwaltungsgerichtsgesetzS. 114 ff.).

Es war daherzu erkennen,daßin dieserSachedieVerwaltungsbehördenzuständigsind.
So geurteiltund verkündetin deröffentlichenSitzung desGerichtshofsfür Kompetenz=

konfliktevom 5. Mai 1915, an der teilgenommenhaben:
Der PräsidentReichsratDr. von Haiß, die Räte Reger, Wunderer, Dieterich,

Hofmann, Wisnet, Stahl, der GeneralstaatsanwaltLerno und als Gerichtsschreiber
der Sekretärdes OberstenLandesgerichtsZummermann.

gez.Dr. vonHaiß.
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